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Bundestag: Beschluss des Vierten Bürokratieentlastungsgesetzes (BEG IV) 

Am 13.03.2024 hatte das Bundeskabinett mit dem Regierungsentwurf das Gesetzgebungsverfah-

ren zu einem Vierten Bürokratieentlastungsgesetz (BEG IV) eingeleitet (vgl. TAX WEEKLY 

# 09/2024). Dazu hat der Bundesrat am 26.04.2024 seine Stellungnahme abgegeben (vgl. TAX 

WEEKLY # 15/2024). Bereits am 19.06.2024 hat die Bundesregierung dann die Formulierungshilfe 

eines Änderungsantrags für den Bundestag mit weiteren zivilrechtlichen und steuerlichen Neue-

rungen beschlossen (vgl. TAX WEEKLY # 22/2024). 

Am 26.09.2024 hat nun der Bundestag den Regierungsentwurf in der Fassung „Beschlussempfeh-

lung und Bericht“ seines Rechtsausschusses in 2./3. Lesung beschlossen. Aus steuerlicher Sicht 

sind insbesondere folgende Neuerungen bzw. Änderungen am Regierungsentwurf zu erwähnen: 

› Wegfall der Mitteilungspflicht von freigestellten Kapitalerträgen gem. § 43 Abs. 2 Satz 7 

und 8 EStG: Der Bundesrat hatte den Wegfall der Mitteilungspflicht von freigestellten Kapital-

erträgen gem. § 43 Abs. 2 Satz 7 und 8 EStG (bestimmte betriebliche Kapitalerträge, insb. Ver-

äußerungsgewinne, Erträge aus Termingeschäften und Stillhaltergeschäften) für Kapitaler-

träge, die nach dem 31.12.2024 zufließen, gefordert. Der von der Bundesregierung beschlos-

senen Formulierungshilfe vom 19.06.2024 folgend wurde dies nun entsprechend umgesetzt. 

› Aufhebung der Regelung zur Ersatzbescheinigung über Kapitalerträge in § 45a Abs. 5 EStG: 

Die Vorgaben, nach denen die Ausstellung einer Ersatzbescheinigung über Kapitalerträge an 

besondere Voraussetzungen geknüpft ist, werden als nicht mehr zeitgemäß erachtet und sol-

len daher aufgehoben werden. Der heutige § 45a Abs. 5 soll danach letztmals für Ersatzbe-

scheinigungen anzuwenden sein, die vor dem 01.01.2025 ausgestellt werden. 

› Verrechnungspreisdokumentation und Vorlagefrist (§ 90 Abs. 3 Satz 2 sowie Abs. 4 Satz 2 

und 3 AO-E): Die erst kürzlich eingeführte Pflicht zur Vorlage der gesamten Verrechnungspreis-

dokumentation innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe der Prüfungsanordnung soll abge-

mildert werden. Neben der bisherigen Sachverhaltsdokumentation und der Angemessenheits-

dokumentation soll dafür ein dritter Bestandteil der Aufzeichnungen nach § 90 Abs. 3 Satz 2 

AO-E eingeführt werden, die Transaktionsmatrix. Der Inhalt der Transaktionsmatrix soll in der 

GAufzV näher spezifiziert werden. Laut Gesetzesbegründung soll hier a) der Gegenstand und 

die Art der Geschäftsvorfälle, b) die an den Geschäftsvorfällen Beteiligten unter Kennzeich-

nung von Leistungsempfänger und Leistungserbringer, c) das Volumen und das Entgelt der 

Geschäftsvorfälle, d) die vertragliche Grundlage, e) die angewandte Verrechnungspreisme-

thode, f) die betroffenen Steuerhoheitsgebiete und g) ob Geschäftsvorfälle nicht der Regelbe-

steuerung im betreffenden Steuerhoheitsgebiet unterliegen, angegeben werden. Im Rahmen 

eines risikoorientierten Prüfungsansatzes soll nur noch die Transaktionsmatrix, ggf. das Master 

File und die Dokumentation außergewöhnlicher Geschäftsvorfälle innerhalb von 30 Tagen nach 

Bekanntgabe der Prüfungsanordnung ohne Anforderung vorgelegt werden. Die anderen Teile 

der Verrechnungspreisdokumentation wären dann erst nach einer gesonderten Aufforderung 

innerhalb von 30 Tagen vorzulegen. Die geänderten Vorschriften sollen ab dem 01.01.2025 an-

zuwenden sein. Bis zum 31.12.2024 ist die am 31.12.2022 geltende Fassung weiterhin anzu-

wenden. Mithin wird insbesondere § 90 AO in der Fassung des Gesetzes vom 20.12.2022 über-

schrieben und kommt nicht zur Anwendung. 

› Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch Bereitstellung zum Datenabruf (§ 122a AO-E): Um 

die Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens auch bei der Bekanntgabe von Steuerbeschei-

den und anderen Steuerverwaltungsakten voranzubringen und den Bürokratieaufwand durch 

die postalische Bekanntgabe von Steuerverwaltungsakten nachhaltig zu verringern, werden – 
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der Forderung des Bundesrats folgend – die rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Be-

kanntgabe von Verwaltungsakten durch Bereitstellung zum Datenabruf in Anlehnung an die 

entsprechende Regelung in § 9 des Onlinezugangsgesetzes (OZG) grundlegend modernisiert. 

Die Neuregelung verzichtet – abweichend vom bislang geltenden Recht – auf die Notwendig-

keit der Einwilligung des Empfängers des Verwaltungsakts, sie wird durch eine Widerspruchs-

lösung ersetzt. 

› Ergänzung der Anwendungsregelung zur Verkürzung der Aufbewahrungsfristen nach § 147 

Abs. 3 Satz 1 AO-E und § 14b Abs. 1 Satz 1 UStG-E: Die Verkürzung der Aufbewahrungsfrist 

nach § 147 Abs. 3 Satz 1 AO-E und § 14b Abs. 1 Satz 1 UStG-E von zehn auf acht Jahre soll wei-

terhin umgesetzt werden. Lediglich für bestimmte Unternehmen aus der Finanz- und Versiche-

rungsbranche soll die Rechtsänderung erst mit einer Verzögerung von einem Jahr Anwendung 

finden. Für diese Unternehmen wäre die neue Regelung dann erstmals auf Unterlagen anzu-

wenden, deren Aufbewahrungsfrist nach den alten Regelungen ein Jahr nach Inkrafttreten der 

neuen Regelungen noch nicht abgelaufen ist (Art. 97 § 19a Abs. 3 EGAO-E und § 27 Abs. 40 

Satz 2 UStG-E). 

› Bekanntgabe bei Spezial-Investmentfonds (§ 51 Abs. 5 InvStG-E): Der Bundesrat hatte um 

Prüfung gebeten, ob zur Berücksichtigung berechtigter Anlegerinteressen § 51 Abs. 5 Satz 4 

InvStG-E aus dem Regierungsentwurf nicht durch die seiner Stellungnahme zu entnehmenden 

Sätze ersetzt werden sollte. Insbesondere müssten für die Fälle, in denen der Finanzbehörde 

bekannt ist, dass Feststellungsbeteiligte aus dem Spezial-Investmentfonds ausgeschieden sind 

oder Meinungsverschiedenheiten zwischen den Feststellungsbeteiligten bestehen, Ausnahmen 

von der gesetzlichen Grundregelung des § 51 Abs. 5 Satz 3 InvStG-E vorgesehen werden. Die 

Finanzbehörde soll danach nur bis zu einem Widerspruch der oder des Feststellungsbeteilig-

ten von der Vereinfachungsregelung Gebrauch machen dürfen. Der von der Bundesregierung 

beschlossenen Formulierungshilfe vom 19.06.2024 folgend wurde dies nun entsprechend ge-

ändert. 

› Grundsteuer: Der vom Bundestag beschlossene Gesetzentwurf enthält nun auch eine Verlän-

gerung und Vereinheitlichung der Fristen zur Abgabe der Grundsteuer-Änderungsanzeigen 

gem. § 19 Abs. 1 oder 2 GrStG sowie § 228 Abs. 2 Satz 1 BewG bis zum 31.03. des auf das Jahr 

der Änderung folgenden Kalenderjahres (§ 19 Abs. 3 Satz 2 GrStG-E, § 228 Abs. 2 Satz 3 

BewG-E). Darüber hinaus enthalten ist die Einführung einer (grundsätzlichen) Verpflichtung zur 

elektronischen Übermittlung der Anzeigen auch in den Fällen von § 19 Abs. 1 oder 2 GrStG. 

Diese Änderungen entsprechen der von der Bundesregierung beschlossenen Formulierungs-

hilfe vom 19.06.2024. 

Der Bundesrat muss dem vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf noch zustimmen. Dies 

könnte in der Plenarsitzung am 18.10.2024 erfolgen. 

 

Bundesrat: Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Jahressteuergesetzes 2024 (JStG 2024) 

Am 05.06.2024 hatte das Bundeskabinett den Regierungsentwurf eines Jahressteuergesetzes 

2024 (JStG 2024) beschlossen (vgl. TAX WEEKLY # 20/2024 und zum (inoffiziellen) Referentenent-

wurf bereits TAX WEEKLY # 12/2024 und # 18/2024). Am 27.09.2024 hat nun der Bundesrat seine 

Stellungnahme zum Regierungsentwurf abgegeben. Insbesondere folgende Forderungen und 

Prüfbitten sind zu erwähnen: 
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› Steuerbefreiung für alternative Wohnformen in der Einkommensteuer: Der Bundesrat bittet, 

im weiteren Gesetzgebungsverfahren eine gesetzliche Steuerbefreiung im Bereich der Einkom-

mensteuer für alternative Wohnformen, wie beispielsweise das Konzept „Wohnen für Hilfe“, zu 

prüfen.  

› Fiktion einer Anschaffung/Veräußerung der anteiligen Wirtschaftsgüter bei entgeltlichem 

Erwerb bzw. entgeltlicher Veräußerung eines Erbengemeinschaftsanteils (§ 23 Abs. 1 Satz 4 

EStG-E): Es soll klargestellt werden, dass der entgeltliche Erwerb bzw. die entgeltliche Veräu-

ßerung eines Anteils an einer Erbengemeinschaft als anteilige Anschaffung bzw. Veräußerung 

eines zur Gesamthand der Erbengemeinschaft gehörenden Grundstücks gilt. Das hatte der 

IX. Senat des BFH mit Urteil vom 26.09.2023 (IX R 13/22) unter Änderung seiner bisherigen 

Rechtsprechung aufgrund des Wortlauts von § 23 Abs. 1 Satz 4 EStG („Personengesellschaft“) 

abgelehnt. In § 23 Abs. 1 Satz 4 EStG-E soll deshalb nun die „Gesamthandsgemeinschaft“ er-

gänzt werden. Begründet mit der Rechtsprechungsänderung soll die neue Fassung in allen of-

fenen Fällen anzuwenden sein.  

› Verteilung von Einzahlungen des Anteilseigners einer Kapitalgesellschaft, einer optierenden 

Gesellschaft i.S.d. § 1a KStG oder einer (Europäischen) Genossenschaft (§ 6 Abs. 1 Nr. 1c 

EStG-E): Zur Vermeidung von Gestaltungsmodellen soll auch für Gewinneinkünfte eine dem 

§ 17 Abs. 2a Satz 5 EStG entsprechende gesetzliche Regelung zur gleichmäßigen Verteilung 

von geleisteten Einzahlungen des Anteilseigners über den Nennbetrag seiner Anteile hinaus 

auf seine gesamten Anteile (inklusive etwaiger im Rahmen der Kapitaleinzahlung geschaffener 

neuer Anteile) aufgenommen werden. Die Forderung ist wohl als Reaktion auf das BFH-Urteil 

vom 03.05.2023 (IX R 12/22) zu sehen. Danach wurde in dem neuen § 17 Abs. 2a Satz 5 EStG 

keine bloße Klarstellung gesehen. Die nun vom Bundesrat geforderte Regelung soll für Leistun-

gen nach dem Tag des Gesetzesbeschlusses des Bundestags anzuwenden sein.  

› Steuerbefreiung für Photovoltaikanlagen (§ 3 Nr. 72 Satz 1 EStG-E): Im Zuge der geplanten 

Änderung laut Regierungsentwurf soll u.a. gesetzlich klargestellt werden, dass dem Rege-

lungszweck entsprechend Betriebsausgaben, die im Zusammenhang mit nach § 3 Nr. 72 Satz 1 

EStG begünstigten Photovoltaikanlagen anfallen, unabhängig davon, in welcher Höhe oder in 

welchem Veranlagungszeitraum sie anfallen, nicht abzugsfähig sind (§ 3c Abs. 5 EStG-E).  

› Buchwertübertragung zwischen beteiligungsidentischen Personengesellschaften (§ 6 Abs. 5 

Satz 3 Nr. 4 Buchst. c EStG-E): Das in der Gesetzesbegründung im Regierungsentwurf zur ge-

planten Regelung betonte Erfordernis einer unmittelbaren Beteiligung in identischer Höhe an 

beiden Mitunternehmerschaften ergibt sich nach Auffassung des Bundesrats bislang nicht aus 

dem Gesetzeswortlaut und sollte deshalb klarstellend ergänzt werden. In der Vertrauens-

schutzregelung soll zudem zur Vermeidung von Missverständnissen klargestellt werden, dass 

ein Antrag derjenigen Mitunternehmer erforderlich ist, die zum Zeitpunkt der Übertragung be-

teiligt waren.  

› Sog. Körperschaftsklausel (§ 6 Abs. 5 Satz 7 EStG-E bzw. § 16 Abs. 3 Satz 5 EStG-E): In Reak-

tion auf das BFH-Urteil vom 15.07.2021 (IV R 36/18), mit dem eine teleologische Reduktion der 

in § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG geregelten sog. Körperschaftsklausel vorgenommen wurde, soll die 

bisherige Verwaltungsauffassung im Sinne einer Subjektbezogenheit des Statuswechsels ge-

setzlich normiert werden. Damit ist auch der Wechsel von der Zurechnung von einem Körper-

schaftsteuer-Subjekt zu einem anderen Körperschaftsteuer-Subjekt eine Sperrfristverletzung 

i.S.v. § 6 Abs. 5 Satz 5 und 6 EStG. Die Regelung soll entsprechend auch für die Körperschafts-

klausel im Zusammenhang mit der Realteilung gelten (§ 16 Abs. 3 Satz 5 EStG-E). Beides soll 
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rückwirkend in allen offenen Fällen anzuwenden sein. Diese Rückwirkung erscheint angesichts 

des angesprochenen BFH-Urteils bedenklich. 

› Klarstellende Normierung der sog. strengen Trennungstheorie zur teilentgeltlichen Übertra-

gung von Wirtschaftsgütern (§ 6 Abs.5 Satz 3 Hs. 2 EStG-E): Danach der geforderten Rege-

lung werden stille Reserven zu dem Prozentsatz aufgedeckt, der dem Verhältnis von Entgelt 

und gemeinem Wert entspricht (vgl. auch BMF-Schreiben vom 12.09.2013). Nach dem Grund-

gedanken der BFH-Rechtsprechung (Urteil vom 19.09.2012 – IV R 11/12, zuletzt bestätigt 

durch Urteil vom 03.08.2022 – IV R 16/19 – sowie – in Abgrenzung zur teilentgeltlichen Veräu-

ßerung gemäß § 17 EStG – durch Urteil vom 12.12.2023 – IX R 15/23) ist der Buchwert bislang 

hingegen vollständig dem Entgelt zuzuordnen. Die Änderung soll in allen offenen Fällen anzu-

wenden sein. Die diesbezügliche Begründung, der Nichtanwendungserlass (BMF-Schreiben 

vom 12.09.2013) durchbreche den Vertrauensschutz, erscheint höchst bedenklich. 

› Pauschalbesteuerung von Mobilitätsbudgets (§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 EStG-E): Der Bundesrat 

lehnt die im Regierungsentwurf enthaltene Regelung ab. 

› Ermittlung des maßgebenden Grundlohns für die Berechnung der Sonntags-, Feiertags- und 

Nachtzuschläge (§ 3b Abs. 2 Satz 1 Hs. 1 EStG-E): Durch die Ergänzung des Wortes „steuer-

pflichtige“ vor den Wörtern „laufende Arbeitslohn“ soll nach der Forderung des Bundesrats 

die bisherige Verwaltungspraxis zur Ermittlung des maßgebenden Grundlohns für die Berech-

nung der Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge gesetzlich festgeschrieben werden. Dies 

ist eine Reaktion auf die Rechtsprechung des BFH, wonach für die Zuschlagsberechnung auf 

den laufenden Arbeitslohn abzustellen sei, der dem Arbeitnehmer arbeitsvertraglich zustehe 

(BFH-Urteil vom 10.08.2023 – VI R 11/21). 

› Ausweitung des Betriebsausgabenabzugsverbots bei gesetzeswidrigem Verhalten (§ 4 Abs. 5 

Satz 1 Nr. 8 Satz 1, Nr. 8a, b EStG-E): Die Regelungen zur Nichtabziehbarkeit von Aufwendun-

gen im Zusammenhang mit den schon bisher nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 EStG nicht abziehba-

ren Aufwendungen sollen in der neuen Nr. 8a gebündelt werden. Gleichzeitig soll das Abzugs-

verbot ausgeweitet werden. Insbesondere soll mit der Formulierung „Aufwendungen aufgrund 

eines Verfahrens“ klargestellt werden, dass das Abzugsverbot nicht nur Zinsen zur Finanzie-

rung einer Geldbuße umfasst, sondern u. a. auch Rechtsverteidigungskosten, die mit dem Ver-

fahren zusammenhängen. Auch Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Straftat sollen 

vom Abzug ausgeschlossen werden.  

› Sonderbetriebsausgabenabzug bei Vorgängen mit Auslandsbezug (§ 4i EStG): Die Vorschrift 

§ 4i EStG soll aufgehoben werden. Für eine Sonderregelung speziell für Sonderbetriebsausga-

ben bestehe neben § 4k EStG kein Bedarf mehr. 

› Übermittlung der sog. E-Bilanz (§ 5b Abs. 1 EStG-E): Die gesetzliche Verpflichtung zur Über-

mittlung der sog. E-Bilanz soll auf die zugrunde liegenden Kontennachweise, das Anlagenver-

zeichnis sowie die Verzeichnisse nach § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG und § 5a Abs. 4 EStG erstreckt 

werden. 

› Abschreibung entsprechend der kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer eines Gebäudes (§ 7 

Abs. 4 Satz 2 und 3 EStG-E): In Reaktion auf die der Verwaltungsauffassung widersprechende 

BFH-Rechtsprechung zu den Anforderungen an den Nachweis der kürzeren tatsächlichen Nut-

zungsdauer eines Gebäudes (BFH-Urteil vom 28.07.2021 – IX R 25/19) fordert der Bundesrat, 

dass die bisherige Regelung des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG im Rahmen einer Neuregelung stärker 

typisiert wird. Nach der geforderten Regelung ist die Abschreibung nach einer kürzeren Nut-

zungsdauer nur noch möglich, wenn ein Gebäude bereits im Zeitpunkt seiner Fertigstellung 
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eine kürzere Nutzungsdauer hat (§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG-E) oder bei allen übrigen Gebäuden die 

Nutzungsdauer weniger als 20 % der den AfA-Sätzen des § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG rechnerisch 

zugrunde liegenden Absetzungszeiträume beträgt (§ 7 Abs. 4 Satz 3 EStG-E). Zudem enthält 

die geforderte Neuregelung des § 7 Abs. 4 Satz 3 EStG-E durch die Anfügung des § 7 Abs. 7 

EStG-E eine Ermächtigungsnorm zur Konkretisierung der Nachweisanforderungen im Rahmen 

einer Rechtsverordnung. Diese soll in § 11c Abs. 1 EStDV-E entsprechend der restriktiven Hal-

tung der Finanzverwaltung zu den Anforderungen an Gutachten genutzt werden. Die Neurege-

lungen sollen zum 01.01.2025 in Kraft treten und für Veranlagungszeiträume ab 2025 gelten. 

Auch Abschreibungen auf Basis der bisherigen Rechtslage wären ab 2025 anzupassen. 

› Gesetzliche Typisierung von Unterkunftskosten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung 

im Ausland (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 4 EStG-E): In Reaktion auf die BFH-Rechtsprechung 

(Urteil vom 09.08.2024 – VI R 20/21), wonach die Begrenzung des steuerlichen Abzugs auf ma-

ximal € 1.000 in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 4 EStG aufgrund des eindeutigen Wortlauts („im 

Inland“) nur für einen inländischen Zweithaushalt gelte, fordert der Bundesrat, den Abzug von 

Unterkunftskosten im Ausland gesetzlich auf maximal € 2.000 zu begrenzen. Die Grenze von 

€ 2.000 soll nicht gelten, wenn eine Dienst- oder Werkswohnung verpflichtend und zweckge-

bunden genutzt werden muss. 

› Pauschalierungsmöglichkeit für Betriebsveranstaltungen (§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG-E): In 

Reaktion auf die BFH-Rechtsprechung (Urteil vom 27.03.2024 – VI R 5/22) wird gefordert, die 

Pauschalierungsmöglichkeit entsprechend der bisherigen Verwaltungsauffassung gesetzlich 

auf Betriebsveranstaltungen zu beschränken, bei denen die Teilnahme allen Angehörigen des 

Betriebs oder eines Betriebsteils offensteht. Die Neuregelung soll erstmals auf den laufenden 

Arbeitslohn anzuwenden sein, der für einen nach dem 31.12.2024 endenden Lohnzahlungszeit-

raum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem 31.12.2024 zufließen. 

› Berücksichtigung der Begünstigung nicht entnommener Gewinne nach § 34a EStG bereits 

im Vorauszahlungsverfahren: Hierzu fordert der Bundesrat die Aufhebung von § 37 Abs. 3 

Satz 5 EStG. Die Änderung soll erstmals für nach dem 31.12.2025 festgesetzte Vorauszahlun-

gen für den Veranlagungszeitraum 2026 anzuwenden sein. 

› Wegzugsbesteuerung für Anteile an einem Investmentfonds oder einem Spezial-Investment-

fonds (§§ 19, 49 InvStG-E): Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prü-

fen, ob in § 19 InvStG und in § 49 InvStG eine Regelung aufzunehmen ist, die – in Anlehnung an 

§ 6 AStG – bei einem Wegfall oder einer Beschränkung des Besteuerungsrechts in Deutschland 

eine Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt und mit der eine Steuerumgehung ausge-

schlossen werden kann. Dabei sollen aber nur „gewichtige“ Fälle erfasst werden, in denen ein 

– mit den Fällen des § 17 EStG vergleichbarer – relevanter Beteiligungsumfang besteht. 

› §§ 20 Abs. 4 und 22 Abs. 1 Satz 2 InvStG: Auf die im Regierungsentwurf geplante Neuregelung 

des § 20 Abs. 4 InvStG-E soll verzichtet werden. Stattdessen fordert der Bundesrat, die in § 20 

Abs. 4 InvStG und § 22 Abs. 1 Satz 2 InvStG geregelte Nachweismöglichkeit, dass der Fonds 

die für eine Teilfreistellung erforderlichen Quoten während des Geschäftsjahres tatsächlich 

durchgehend überschritten hat, aufzuheben. Danach sollen die Vorschriften letztmals im VZ 

2024 anzuwenden sein. Durch die bisherigen Regelungen würden sich erhebliche Gestaltungs-

möglichkeiten für die Steuerpflichtigen ergeben, insbesondere wenn die Investmentfonds Ver-

luste erzielen. Um ungewollte Steuergestaltungen und einen erheblichen Aufwand auf Seiten 

der Finanzämter und Steuerpflichtigen zu verhindern, sei die Aufhebung geboten. 
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› § 51 Abs. 2 InvStG-E: § 51 InvStG regelt das spezielle Feststellungsverfahren für diejenigen Be-

steuerungsgrundlagen, die für die Besteuerung der Anleger von Spezial-Investmentfonds rele-

vant sind. Um die Digitalisierung des Feststellungsverfahrens voranzutreiben, soll die elektroni-

sche Übermittlungspflicht eingeführt werden und so eine flächendeckende digitale Bearbei-

tung der Erklärungen ermöglicht werden. 

› § 56 InvStG: Nach § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG gelten Alt-Anteile an Investmentfonds mit Ablauf 

des 31.12.2017 als veräußert und zum 01.01.2018 wieder als angeschafft. Eine Besteuerung der 

fiktiven Veräußerungsergebnisse erfolgt jedoch erst mit tatsächlicher Veräußerung der Alt-An-

teile (§ 56 Abs. 3 Satz 1 InvStG). Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu 

prüfen, ob in § 56 InvStG eine Regelung zur Klarstellung aufzunehmen ist, dass in den Fällen 

von Umstrukturierungen mit Buchwertfortführung keine tatsächliche Veräußerung anzunehmen 

ist, die zu einer sofortigen Besteuerung des (nach § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG) fiktiven Veräuße-

rungsergebnisses führt. 

› Frist zur Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz im Umwandlungssteuerrecht (§ 3 Abs. 2a 

UmwStG-E): Der Bundesrat fordert, in dem laut Regierungsentwurf geplanten neuen § 3 

Abs. 2a UmwStG-E die Frist zur Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz an die nach § 149 AO 

maßgebende Frist zur Abgabe der Körperschaftsteuererklärung für den Besteuerungszeitraum 

zu koppeln, in den der steuerliche Übertragungsstichtag fällt. 

› Bewertungswahlrecht auf Ebene der Anteilseigner (§ 13 Abs. 2 UmwStG-E): Der Bundesrat 

lehnt die im Regierungsentwurf vorgesehene punktuelle Umkehr des Regel-/Ausnahmever-

hältnisses hin zum Buchwertansatz als neuem Regelfall ab. Gleichzeitig wird aber die Normie-

rung einer Antragsfrist in § 13 Abs. 2 UmwStG-E grundsätzlich begrüßt. Allerdings sollte sich 

diese an der geltenden Regelung in § 21 Abs. 2 Satz 4 UmwStG orientieren und auf die erstma-

lige Abgabe der Steuererklärung abstellen.  

› Übergangs- oder Nichtbeanstandungsfrist zu § 1 Abs. 3d AStG für Altverträge (§ 21 Abs. 1a 

Satz 2 und 3 AStG-E): Nach der geforderten gesetzlichen Regelung soll § 1 Abs. 3d nicht auf 

bis zum 31.12.2024 entstehende Aufwendungen anzuwenden sein, die auf Finanzierungsbezie-

hungen beruhen, die vor dem 01.01.2024 zivilrechtlich vereinbart wurden und deren tatsächli-

che Durchführung vor dem 01.01.2024 begonnen hat. Werden betroffene Finanzierungsbezie-

hungen nach dem 31.12.2023 und vor dem 01.01.2025 wesentlich geändert, soll § 1 Abs. 3d 

AStG nicht auf Aufwendungen anzuwenden sein, die vor der wesentlichen Änderung entste-

hen. 

› Anwendungsregelung zum Kürzungsbetrag nach § 11 AStG (§ 21 Abs. 4 Satz 1 AStG-E): Zur 

Vermeidung einer Doppelbesteuerung soll mit der geforderten Änderung rückwirkend sicher-

gestellt werden, dass auch in den Fällen, in denen ein Steuerpflichtiger im Jahr 2022 eine Ge-

winnausschüttung von einer Zwischengesellschaft mit abweichendem Wirtschaftsjahr erhalten 

hat, ein Kürzungsbetrag nach § 11 AStG im Veranlagungszeitraum 2022 zum Ansatz kommen 

kann. 

› Änderungen in der Abgabenordnung: Die Forderungen und Prüfbitten betreffen insbesondere:  

- § 14b Abs. 1 Satz 1 AO-E (kombinierte Bekanntgabe von Steuer- und Haftungsbescheid an 

bestimmte Körperschaften mit Sitz im Ausland und Ort der Geschäftsleitung im Inland (z.B. 

britische Limited) ab 01.01.2024),  

- § 87a Abs. 1 AO-E (Übermittlung elektronischer Dokumente im Besteuerungsverfahren),  
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- § 138 Abs. 1 Satz 1 AO-E (elektronischer Datenübermittlungsweg von den Gewerbebehör-

den an die Finanzbehörden bei Gewerbe-Anmeldungen),  

- § 147 Abs. 6 Satz 1 AO-E (Datenzugriffsrecht im Rahmen der Außenprüfung), 

- § 235 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 AO-E (Verzinsung von hinterzogenen Vorauszahlungen), 

- § 379 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 und 10 AO-E (Ergänzung des Steuergefährdungstatbestands um 

zwei weitere Tatbestände zur Vervollständigung des Sicherheitskonzepts des Kassengeset-

zes). 

› Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers bei Leistungen von Ist-Versteuerern zukünftig erst 

nach deren Bezahlung zulässig, entsprechende Hinweispflichten für die Rechnungsstellung 

(§§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6a, 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG-E): Der Bundesrat fordert eine 

Anpassung des Regierungsentwurfs dahingehend, dass diese Vorgaben nicht bereits zum 

01.01.2026, sondern erst zum 01.01.2028 Anwendung finden sollen. Zu den Folgeproblemen, 

welche sich aus dem fehlenden Rechnungshinweis auf den Status als Ist-Versteuerer ergeben 

können, beabsichtigt die Finanzverwaltung eine Nichtbeanstandungsregelung zu schaffen. Der 

Bundesrat spricht sich dafür aus, die Nichtbeanstandungsregelung direkt in das Umsatzsteuer-

gesetz aufzunehmen, um die erforderliche Schutzwirkung sicherzustellen. 

› Möglichkeit des Nachweises eines niedrigeren gemeinen Werts im Bundesmodell für Grund-

vermögen (§ 220 Abs. 2 BewG-E und § 15 Abs. 7 GrStG-E): In Reaktion auf die Beschlüsse des 

BFH vom 27.05.2024 (II B 78/23, AdV; II B 79/23, AdV) wird gefordert, die Möglichkeit des 

Nachweises eines niedrigeren gemeinen Werts für Zwecke der Grundsteuer einzuführen. Infol-

gedessen könnten besondere objektspezifische Merkmale bereits auf Bewertungsebene Ein-

gang in die Ermittlung des Grundsteuerwerts als Bemessungsgrundlage zur Ermittlung des 

Grundsteuermessbetrags finden. Zur Vermeidung einer Doppelberücksichtigung (Bewertungs- 

und Grundsteuermessbetragsebene) im Sinne einer Doppelbegünstigung soll eine zusätzliche 

Berücksichtigung durch eine Ermäßigung der Steuermesszahl ausgeschlossen werden. 

› Anwendungsregelung zu § 1 Abs. 4a GrEStG-E (§ 23 Abs. 25 GrEStG-E): Das GrEStG soll laut 

Regierungsentwurf in § 1 GrEStG um einen neuen Abs. 4a ergänzt werden, der erstmals regelt, 

welcher Gesellschaft ein Grundstück bei Verwirklichung der Ergänzungstatbestände nach § 1 

Abs. 2a bis 3a GrEStG gehört (Verhinderung einer mehrfachen Zurechnung von Grundstücken). 

Der Bundesrat fordert nun zur Herstellung von Rechtssicherheit und -klarheit eine Anwen-

dungsregelung zu dieser neuen Vorschrift aufzunehmen. 

› Erhöhung des Erbfallkostenpauschbetrags (§ 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 2 ErbStG-E): Der Bundesrat 

fordert, den Erbfallkostenpauschbetrag von bisher € 10.300 auf € 20.000 zu erhöhen. Aufgrund 

gestiegener Kosten decke der bisherige Betrag die tatsächlichen Beerdigungskosten nicht 

mehr. Die Erhöhung soll den Vereinfachungszweck wiederherstellen und den Prüfaufwand der 

Finanzämter reduzieren. Die Änderung soll auf Erwerbe Anwendung finden, für die die Steuer 

ab dem Monat, der der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes folgt, entsteht. 

› Fortbestand der Steuerbegünstigung bei insolvenzbedingter Auflösung von Kapitalgesell-

schaften (§ 13a Abs. 6 Satz 1 Nr. 4 Satz 4 ErbStG-E): Um eine Gleichbehandlung von Personen- 

und Kapitalgesellschaften zu erreichen, soll nach der Forderung des Bundesrats die gesetzli-

che Regelung dahingehend ergänzt werden, dass bei insolvenzbedingter Auflösung die Steu-

erbegünstigung nicht entfällt, wenn der Betrieb fortgeführt wird und keine wesentlichen Be-

triebsgrundlagen veräußert werden. 
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› Elektronische Meldung von Sterbefällen (§ 34 Abs. 3 ErbStG-E und § 4 ErbStDV-E): Die Stan-

desämter sollen Sterbefälle nach der Forderung des Bundesrats künftig elektronisch an die zu-

ständigen Landesfinanzbehörden melden. Dies diene der Sicherstellung einer umfassenden 

und korrekten Datenübermittlung und der Verwaltungseffizienz. 

› Fiktion der Mindeststeuergruppe auch für eine einzelne im Inland belegene Geschäftseinheit 

(§ 3 Abs. 1 Satz 4 MinStG-E): Durch den vom Bundesrat geforderten neu einzufügenden § 3 

Abs. 1 Satz 4 MinStG-E soll die Mindeststeuergruppe auch für eine einzelne im Inland belegene 

Geschäftseinheit fingiert werden. Dies diene insbesondere der Umsetzung von technischen 

Anforderungen innerhalb der Steuerverwaltung. Diese Änderung wurde bereits im August 

2024 in einem Diskussionsentwurf eines Mindeststeueranpassungsgesetzes angekündigt. Der 

Bundesrat fordert nunmehr aber, die Regelung schon in das JStG 2024 aufzunehmen.  

› Zulassung von Berichtspaketen (sog. reporting packages) als qualifizierte Abschlüsse bzw. 

Rechnungslegungsdaten (§ 87 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a MinStG-E): Bei der geforderten Ände-

rung handelt es sich um die nationale Umsetzung der vom Inclusive Framework on BEPS am 

15.12.2023 angenommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervor-

schriften zur Verwendung der länderbezogenen Berichte im Rahmen des sog. CbCR-Safe-Har-

bour. Auch diese Änderung war bereits in dem Diskussionsentwurf eines Mindeststeueranpas-

sungsgesetzes enthalten. Interessant ist dabei, dass die Gesetzesbegründung der vom Bun-

desrat im JStG 2024 geforderten Regelung im Vergleich zum Diskussionsentwurf eines Min-

deststeueranpassungsgesetzes zugunsten der Steuerpflichtigen ausgeweitet wurde, indem 

gewisse Vereinfachungen bei der Verwendung von Berichtspaketen als zulässig erachtet wer-

den.  

Zu der Stellungnahme des Bundesrats ist nun sehr schnell die Gegenäußerung der Bundesregie-

rung zu erwarten, die ersten Aufschluss darüber geben wird, welchen Forderungen des Bundes-

rats man nachkommen will. Über Änderungen am Regierungsentwurf entscheidet am Ende aber 

der Bundestag voraussichtlich am 18.10.2024. 

 

Bundesrat: Verzicht auf Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur steuerlichen 

Freistellung des Existenzminimums 2024  

Das Bundeskabinett hatte am 24.07.2024 den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur steuerlichen 

Freistellung des Existenzminimums 2024 beschlossen (vgl. TAX WEEKLY # 27/2024). Damit soll 

rückwirkend zum 01.01.2024 der in den Einkommensteuertarif integrierte Grundfreibetrag um € 

180 auf € 11.784 und der Kinderfreibetrag um € 228 auf € 6.612 erhöht werden. Die sozialrechtli-

chen Regelbedarfe seien stärker gestiegen als prognostiziert. Dies wirke sich auf die Höhe des 

steuerfrei zu stellenden Existenzminimums aus. Der Bundesrat hat nun am 27.09.2024 keine Ein-

wendungen gehabt und folglich auf eine Stellungnahme zu dem Regierungsentwurf verzichtet. 

Der Bundestag wird das Gesetz voraussichtlich am 18.10.2024 beschließen. 

 

Bundesrat: Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Steuerfortentwicklungsgesetzes (Ste-

FeG)  

Das Bundeskabinett hatte am 24.07.2024 den Regierungsentwurf eines Steuerfortentwicklungsge-

setzes (SteFeG) beschlossen (vgl. TAX WEEKLY # 27/2024). Im Referentenentwurf war das ge-

plante Gesetz noch als Zweites Jahressteuergesetz 2024 (JStG 2024 II) bezeichnet worden. Im 

Nachgang hatte das Bundeskabinett dann am 04.09.2024 zu dem geplanten Gesetz noch zwei 
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Formulierungshilfen mit Steuererleichterungen für Elektroautos beschlossen, die ebenfalls als Teil 

der sog. Wachstumsinitiative umgesetzt werden sollen (vgl. TAX WEEKLY # 31/2024). Im Regie-

rungsentwurf sind diese beiden Maßnahmen noch nicht enthalten. Sie sollen erst über den Bun-

destag in das laufende Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden.  

Am 27.09.2024 hat nun der Bundesrat seine Stellungnahme zum Regierungsentwurf abgegeben. 

Insbesondere folgende Forderungen und Prüfbitten sind zu erwähnen: 

Der Bundesrat hat seine Stellungnahme zum Regierungsentwurf am 27.09.2024 abgegeben. Dabei 

ist besonders zu erwähnen, dass sich der Bundesrat – entgegen der Beschlussempfehlung seines 

Wirtschaftsausschusses – nicht gegen die geplante Einführung einer Mitteilungspflicht für inner-

staatliche Steuergestaltungen ausspricht. Aus der Stellungnahme sind insbesondere folgende For-

derungen zu erwähnen:  

› GWG- und Sammelpostenabschreibung (§ 6 Abs. 2, 2a EStG-E): Der Bundesrat befürwortet 

die Reform der Sammelpostenabschreibung sowie die geplante Aufhebung der Dokumentati-

onspflichten im Rahmen der GWG-Regelung. Zusätzlich soll die GWG-Grenze von € 800 auf 

€ 1.000 angehoben werden und die Sammelpostenabschreibung folglich über € 1.000 starten. 

Die Regelungen sollen bei Anschaffung, Herstellung oder Einlage nach dem 31.12.2024 gelten. 

› Anhebung der Ehrenamtspauschale und des Übungsleiterfreibetrags (§ 3 Nr. 26 Satz 1, 

Nr. 26a Satz 1 EStG-E): Die Ehrenamtspauschale soll nach der Forderung des Bundesrats von 

€ 840 auf € 1.000 und der Übungsleiterfreibetrag von € 3.000 auf € 3.300 angehoben werden.  

› Keine Abschaffung der zeitnahen Mittelverwendung im Gemeinnützigkeitsrecht: Ebenso 

wird die Abschaffung der zeitnahen Mittelverwendung im Gemeinnützigkeitsrecht abgelehnt. 

Andernfalls bestehe die Gefahr, dass es vermehrt zu Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich eines 

möglichen Verstoßes gegen das Selbstlosigkeitsprinzip kommt. Auch das Auseinanderfallen 

der Zeitpunkte der Steuerentlastung einer Spende und der Gemeinwohlförderung wird be-

mängelt. Zum weiteren Bürokratieabbau wird stattdessen gefordert, die bisherige Betrags-

grenze in § 55 Abs. 1 Nr. 5 Satz 4 AO für die Jahreseinnahmen, bis zu der das Gebot der zeitna-

hen Mittelverwendung nicht gilt, von € 45.000 auf € 80.000 zu erhöhen.   

› Anhebung der Umsatz- und Gewinngrenzen für die Buchführungspflicht sowie der Umsatz-

grenze der umsatzsteuerlichen Ist-Besteuerung: Die Umsatz- und Gewinngrenzen für die 

Buchführungspflicht sollen handels- und steuerrechtlich deckungsgleich um jeweils 25 % auf 

einen Umsatz von € 1.000.000 (aktuell: € 800.000) und einen Gewinn von € 100.000 (aktuell: 

€ 80.000) angehoben werden (§ 141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 4, 5 AO-E und § 241a Satz 1 HGB-E). 

Auch die Umsatzgrenze für eine umsatzsteuerliche Ist-Besteuerung soll auf € 1.000.000 erhöht 

werden (§ 20 Satz 1 Nr. 1 UStG-E).  

› Entfristung der Weitergeltung bestimmter Begünstigungen für Personengesellschaften im 

Grunderwerbsteuergesetz: Die in § 24 GrEStG geregelte befristete Weitergeltung bestimmter 

Begünstigungen für Personengesellschaften ab dem 01.01.2024 bis einschließlich 2026 (Kre-

ditzweitmarktförderungsgesetz vom 22.12.2023) soll entfristet werden. Dadurch wäre die Nut-

zung der Steuervergünstigungen (§§ 5, 6 und 7 Abs. 2 GrEStG) unbefristet möglich.  

Zu der Stellungnahme des Bundesrats ist nun sehr schnell die Gegenäußerung der Bundesregie-

rung zu erwarten, die ersten Aufschluss darüber geben wird, welchen Forderungen des Bundes-

rats man nachkommen will. Über Änderungen am Regierungsentwurf entscheidet am Ende aber 

der Bundestag voraussichtlich am 18.10.2024. 
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Bundesrat: Verordnung zur Vergabe steuerlicher Wirtschafts-Identifikationsnummern 

In seiner Sitzung vom 27.09.2024 hat der Bundesrat der Verordnung zur Vergabe steuerlicher 

Wirtschafts-Identifikationsnummern zugestimmt. Im Vergleich zum Referentenentwurf vom 

25.06.2024 (vgl. TAX WEEKLY # 24/2024) wurde lediglich der zeitliche Rahmen für die Umset-

zungsmaßnahmen angepasst bzw. spezifiziert. 

Die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) besteht aus den Buchstaben „DE“ und neun Zif-

fern. Sie entspricht im Aufbau der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und übernimmt bei Vorlie-

gen der Voraussetzungen des § 27a Abs. 1 UStG deren Funktionalität. Zudem wird sie auch als 

bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer nach § 2 Abs. 1 des Unternehmensbasisdatenregisterge-

setzes verwendet. 

Laut dem Referentenentwurf der Verordnung sollte die W-IdNr. erstmals ab dem 30.09.2024 ver-

geben werden. Nach der endgültigen Fassung soll nunmehr ab dem 24.10.2024 mit der stufen-

weisen Einführung begonnen werden. 

Zunächst wird das BZSt hierfür wirtschaftlich Tätigen, denen bis zum 30.11.2024 (vormals war 

dies noch der 30.09.2024) eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach § 27a UStG erteilt 

wurde, diese als W-IdNr. zuweisen.  

Sodann soll wirtschaftlich Tätigen, die umsatzsteuerlich erfasst oder Kleinunternehmer i.S.d. § 19 

UStG sind und denen bis zum 30.11.2024 keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erteilt 

wurde, ab dem 01.12.2024 eine W-IdNr. durch das BZSt zugewiesen werden. 

Darüber hinaus sah der bisherige Entwurf vor, dass den übrigen wirtschaftlich Tätigen eine  

W-IdNr. zugeteilt werden soll, sobald die rechtlichen, technischen und organisatorischen Voraus-

setzungen hierfür vorliegen. In der endgültigen Fassung der Verordnung ist diesbezüglich der 

01.07.2025 als Starttermin vorgesehen. 

Mit der Mitteilung der Unterscheidungsmerkmale nach § 139c Abs. 5a Satz 3 AO für weitere wirt-

schaftliche Tätigkeiten, Betriebe und Betriebsstätten eines wirtschaftlich Tätigen soll nach der 

Verordnung nunmehr ab dem 01.03.2026 durch das BZSt begonnen werden. 

 

BFH: Vorsteuerabzug bei Lieferung von Mieterstrom 

Mit einem Urteil vom 17.07.2024 (XI R 8/21) hat der BFH entschieden, dass die Lieferung von 

Strom, den der Vermieter von Wohnraum über eine Photovoltaikanlage selbst erzeugt und an 

seine Mieter gegen Entgelt abgibt, keine unselbständige Nebenleistung der umsatzsteuerfreien 

(langfristigen) Vermietung von Wohnraum ist, sondern eine selbständige umsatzsteuerpflichtige 

Leistung darstellt, die zum Vorsteuerabzug aus den Eingangsleistungen berechtigt. 

Der Kläger vermietete ein Mehrfamilienhaus und ein Doppelhaus. Die Vermietung erfolgte umsatz-

steuerfrei nach § 4 Nr. 12 Buchst. a UStG. Der Kläger hatte auf beiden Objekten jeweils eine Pho-

tovoltaikanlage installieren lassen. Den erzeugten Strom speicherte der Kläger und lieferte ihn an 

die Mieter zu einem handelsüblichen Preis. Die jährliche Abrechnung erfolgte über einzelne Zähler 

mit einer individuellen Abrechnung für jeden Mieter. Hierzu schloss der Kläger mit den Mietern 

eine Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag, in der u.a. geregelt war, dass der Stromlieferungsver-

trag mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden kann. Außerdem wurde 

in dem Mietvertrag geregelt, dass der Mieter, sofern er den Strom anderweitig beziehen will, die 
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Kosten der Umbaumaßnahmen der Zähleranlage zu tragen hat. Die Vorsteuern aus den Rechnun-

gen über die Photovoltaikanlage machte der Kläger geltend. Das Finanzamt nahm an, dass es sich 

bei der Stromlieferung des Klägers an die Mieter jeweils um eine unselbständige Nebenleistung 

zur umsatzsteuerfreien Wohnraumvermietung handelt und versagte den Vorsteuerabzug. Das Fi-

nanzgericht sprach dem Kläger hingegen das Recht auf den Vorsteuerabzug zu, da es die Liefe-

rung von Mieterstrom an Wohnungsmieter als eine selbständige Hauptleistung neben der steuer-

freien Vermietungsleistung ansah. 

Im Revisionsverfahren bestätigte der BFH nun die Rechtsauffassung des Finanzgerichts. Nach den 

allgemeinen Grundsätzen müsse bei einem Umsatz, der verschiedene Einzelleistungen und Hand-

lungen umfasst, eine Gesamtbetrachtung vorgenommen werden, um zu bestimmen, ob dieser 

Umsatz für Zwecke der Mehrwertsteuer zwei oder mehr getrennte Leistungen oder eine einheitli-

che Leistung umfasst. In diesem Zusammenhang unterscheidet der BFH hinsichtlich der Vermie-

tung von Immobilien zwei Fallgruppen: Für den Fall, dass der Mieter über die Möglichkeit verfügt, 

die Lieferanten und/oder die Nutzungsmodalitäten der in Rede stehenden Gegenstände oder 

Dienstleistungen auszuwählen, sollen die Leistungen, die sich auf diese Gegenstände oder Dienst-

leistungen beziehen, grundsätzlich als von der Vermietung getrennt anzusehen sein. Für den Fall, 

dass die Vermietung eines Gebäudes in wirtschaftlicher Hinsicht offensichtlich mit den begleiten-

den Leistungen objektiv eine Gesamtheit bildet, soll demgegenüber davon auszugehen sein, dass 

Letztere mit der Vermietung eine einheitliche Leistung bilden.  

Sowohl die Abrechnung der Verbrauchsmenge über individuelle (Unter-)Zähler als auch die mit 

den Mietern abgeschlossenen individuellen (Zusatz-)Vereinbarungen über die Stromlieferungen, 

mit vom Mietvertrag abweichenden Kündigungsmöglichkeiten, sprechen für die Annahme von 

getrennten Leistungen. Auch die im Streitjahr geltende Fassung des Energiewirtschaftsgesetzes 

stütze diese Auffassung. Nach § 42a Abs. 2 Satz 1 EnWG darf ein Vertrag über die Belieferung von 

Letztverbrauchern mit Mieterstrom (Mieterstromvertrag) nicht Bestandteil eines Vertrags über die 

Miete von Wohnräumen sein. Dies untermauere die Freiheit des Mieters, seinen Stromlieferanten 

frei wählen zu können. Folglich sollen die Stromlieferungen des Vermieters als eigenständige um-

satzsteuerpflichtige Ausgangsleistungen des Klägers anzusehen sein. 

Ausgehend von den allgemeinen Grundsätzen zur Differenzierung zwischen Haupt- und Neben-

leistungen hatte der BFH bereits in der Vergangenheit entschieden, dass die den Mietnebenkos-

ten zugrunde liegenden Leistungen wie die Zurverfügungstellung von Wasser, Elektrizität oder 

Wärme, über deren Verbrauch der Mieter entscheiden kann und die durch die Anbringung von 

individuellen Zählern kontrolliert und in Abhängigkeit des Verbrauchs abgerechnet werden, 

grundsätzlich als von der Vermietung getrennt anzusehen sind. Die Finanzverwaltung halte zwar 

in Abschn. 4.12.1. Abs. 5 Satz 3 UStAE fest, dass in der Regel auch die Lieferung von Strom durch 

den Vermieter als Nebenleistung zur umsatzsteuerfreien Wohnraumvermietung anzusehen ist. 

Diese norminterpretierende Verwaltungsanweisung habe aber keine Bindungswirkung für die Fi-

nanzgerichtsbarkeit. 

Da nach Auffassung des BFH der Kläger die Eingangsleistungen daher für die Ausführung umsatz-

steuerpflichtiger Ausgangsleistungen nutzte, sei ihm diesbezüglich auch das Recht auf den Vor-

steuerabzug zu gewähren. Die abweichende Entscheidung des BFH (Urteil vom 07.12.2023, 

V R 15/21) hinsichtlich des Vorsteuerabzugs aus den Anschaffungskosten einer Heizungsanlage 

stehe dem nicht entgegen. Der Vermieter von Wohnraum schulde zum vertragsgemäßen Ge-

brauch zwar die Versorgung mit Wärme und warmem Wasser, jedoch nicht die Lieferung von 

Strom, was sich insbesondere in der Regelung des § 42a Abs. 2 Satz 1 EnWG zeige. 
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Die Entscheidung des BFH könnte für Unternehmen im Immobiliensektor von Bedeutung sein, ins-

besondere für Fälle, in denen eine Option zur Steuerpflicht des Vermietungsumsatzes nicht mög-

lich sein sollte. 
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Alle am 26.09.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

I R 3/22 05.06.2024 
Ermittlung des Dotationskapitals einer inländischen Versiche-

rungsbetriebsstätte 

XI R 8/21 17.07.2024 Vorsteuerabzug bei Lieferung von Mieterstrom 

 

Alle am 26.09.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

XI S 6/24 04.09.2024 

Keine Verletzung rechtlichen Gehörs durch Anwendung der 

Begründungserleichterung des § 116 Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 

FGO auch bei Zurückverweisung 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410163/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410165/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450152/
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Deutscher Bundestag Drucksache 20/13015 
20. Wahlperiode 25.09.2024 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Rechtsausschusses (6. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksache 20/11306 – 


Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Entlastung der Bürgerinnen  
und Bürger, der Wirtschaft sowie der Verwaltung von Bürokratie  
(Viertes Bürokratieentlastungsgesetz) 


A. Problem 
Mit dem Gesetzentwurf soll ein ressortübergreifendes Gesetzgebungspaket auf 
den Weg gebracht werden, um die Wirtschaft, die Bürgerinnen und Bürger und 
die Verwaltung von überflüssiger Bürokratie zu entlasten. Der Gesetzentwurf 
trage dazu mit einer Entlastung von rund 944,4 Millionen Euro bei. Überflüssig 
im Sinne dieses Entwurfs seien dabei Regelungen, die entweder Aufwand für Bür-
gerinnen und Bürger, Wirtschaft oder Verwaltung verursachten, ohne einem be-
rechtigten Zweck zu dienen, oder bei denen der Aufwand in einem Missverhältnis 
zum verfolgten Zweck stehe. Ziel des Entwurfs sei es zugleich, Abläufe zu ver-
einfachen und zu verschlanken, ohne hierbei notwendige Schutzstandards in 
Frage zu stellen. 


Das Gros der Entlastungen entfalle dabei auf folgende vier Maßnahmen:  


− Der Entwurf sieht Änderungen des Handelsgesetzbuchs, der Abgabenord-
nung und des Umsatzsteuergesetzes vor, die die Aufbewahrungsfrist für Bu-
chungsbelege im Handels- und Steuerrecht einheitlich von zehn auf acht 
Jahre verkürzen.  


− Es soll eine zentrale Vollmachtsdatenbank der Steuerberaterinnen und Steu-
erberater für Vollmachten im Bereich der sozialen Sicherung (Generalvoll-
machten) eingerichtet werden.  


− Für deutsche Staatsangehörige soll zukünftig keine Hotelmeldepflicht mehr 
bestehen. Das führe zu einer erheblichen Entlastung der Beherbergungswirt-
schaft und der betroffenen Übernachtungsgäste.  


− Der digitale Wandel soll insbesondere durch die Absenkung von Formerfor-
dernissen im Zivilrecht gefördert werden. Dies ermögliche es, viele Rechts-
geschäfte künftig ohne Medienbrüche digital abzuwickeln, und führe damit 
sowohl im Alltag von Unternehmen als auch von Bürgerinnen und Bürgern 
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zu spürbaren Erleichterungen. Dazu zählten auch weitere Maßnahmen, wie 
beispielsweise die Digitalisierung der Betriebskostenabrechnung sowie die 
Option, künftig bei der Flugabfertigung Reisepässe digital auszulesen. 


B. Lösung
Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen 
die Stimmen der Gruppe Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der 
AfD. 


Der vom Ausschuss angenommene Änderungsantrag sieht unter anderem eine 
grundlegende Modernisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Be-
kanntgabe von Steuerbescheiden und anderen Steuerverwaltungsakten, Änderun-
gen im Aktienrecht zur Entlastung von börsennotierten Gesellschaften im Rah-
men der Vorbereitung ihrer Hauptversammlung und Formerweiterungen im ar-
beitsrechtlichen Nachweisgesetz vor. 


Annahme einer Entschließung mit den Stimmen der Fraktionen SPD, 
CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der 
Fraktion der AfD und der Gruppe Die Linke. 


C. Alternativen
Keine.


D. Kosten
Wurden im Ausschuss nicht erörtert.
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen,  


a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/11306 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 


b) folgende Entschließung anzunehmen: 


„Das Bürokratieentlastungsgesetz IV (BEG IV) ist aufgrund der umfangrei-
chen Verbändeabfrage der Bundesministerien und Koalitionsfraktionen in 
seinem Umfang ein Meilenstein, der die bürokratischen Belastungen von 
Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern signifikant reduzieren wird. 
Gleichzeitig ist klar: Das BEG IV und generell das System entbürokratisie-
render Artikelgesetze entbindet die aktuelle und die zukünftigen Bundesre-
gierungen und den Gesetzgeber nicht von der Pflicht, bürokratische Rege-
lungen zu hinterfragen. Bürokratieentlastung ist und bleibt Daueraufgabe 
von Politik und Verwaltung.  


Die Erwartungen an Bürokratieentlastung über Artikelgesetze auf Bundes-
ebene sind nachvollziehbarerweise hoch. Weite Teile der von Unternehmen 
und Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommenen Bürokratie haben aller-
dings ihren Ursprung auf den Ebenen der Europäischen Union, der Bundes-
länder, Gemeinden und Gemeindeverbände oder entsteht aus der Zusam-
menarbeit der Verwaltungsebenen. Bürokratieentlastung ist daher stets als 
Gemeinschaftsaufgabe zu betrachten. Bürokratieentlastung darf darüber hin-
aus aber nicht bedeuten, essentielle Schutzstandards zu senken. 


Zentral für die Diskussionen um Bürokratieentlastung ist eine klare und ehr-
liche Kommunikation aller Beteiligten. Politik und Verwaltung sind in der 
Pflicht, den Sinn und Zweck von bürokratischen Regelungen sowie die hohe 
Regelungsdichte konsequenter zu hinterfragen. Ziel muss es sein, die Gesell-
schaft und Wirtschaft zu stärken. 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


1. Für eine Optimierung des Erhebungsverfahrens bei der Ein-
fuhrumsatzsteuer und des damit zusammenhängenden Vorsteuer-
abzugs bedarf es nicht zuletzt aus finanzverfassungsrechtlichen 
Gründen einer engen Abstimmung zwischen Bund und Ländern. 
Der Deutsche Bundestag begrüßt daher, dass sich die Länder un-
längst im Rahmen der Finanzministerkonferenz dafür ausgespro-
chen haben, die Erörterungen mit dem Bund über die Entwicklung 
eines möglichen Verrechnungsmodells fortzusetzen.  


2. Durch die Umstellung von der vor- auf die nachgelagerte Besteu-
erung kommt es vermehrt dazu, dass Rentner vom Finanzamt zur 
Abgabe von Steuererklärungen aufgefordert werden. Oftmals trifft 
dies hochbetagte Leute zum Teil völlig unerwartet und erst Jahre 
nach dem entsprechenden Veranlagungszeitraum, wodurch unter 
Umständen ein hoher Aufwand entsteht. Der Deutsche Bundestag 
sieht die Notwendigkeit, ein geeignetes Besteuerungsverfahren zu 
implementieren, das Bezieher von Alterseinkünften von unver-
hältnismäßigem Bürokratieaufwand entlastet. 


3. In Deutschland sind im Jahr 2023 170,6 Millionen Einfuhren, 
235,4 Millionen Ausfuhren und 7,4 Millionen . Versandverfahren 
elektronisch erfolgt. Einzelne Schritte der Abfertigung erfolgen 
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dabei bereits automatisiert. Zollkontrollen und Überprüfungsmaß-
nahmen im Rahmen der Zollabfertigung sind durch die Abferti-
gungsbeamtinnen und -beamten vorzunehmen und können nicht 
vollständig automatisiert werden. Der Deutsche Bundestag sieht 
jedoch großes Potential, durch weitere Automatisierungen von Ar-
beitsschritten im Rahmen risikoorientierter Prüfungen der Waren-
abfertigung zusätzliches Beschleunigungspotential zu heben und 
dadurch gleichzeitig auch Sicherheitsaspekte zu erhöhen. 


4. Ergebnisse von Artenschutzkartierungen sollen zukünftig in ei-
nem Portal des Bundes (umwelt.info) öffentlich zugänglich ge-
macht werden. Auf die Bereitstellung von Daten durch privatwirt-
schaftliche Unternehmen ist hinzuwirken, sie erfolgt jedoch frei-
willig. 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auf, 


1. überflüssige Berichtspflichten zu identifizieren und konsequent 
abzuschaffen. Darüber hinaus sollen zwingend erforderliche Be-
richtspflichten gebündelt und digitalisiert werden; 


2. das Instrument des Praxischecks in allen Ressorts einzuführen und 
auf in den Ressorts zu ermittelnde Bereiche ergebnisoffen anzu-
wenden. Das jeweils federführende Haus soll nach Abschluss die 
Ergebnisse des Praxischecks juristisch nachvollziehbar und zeit-
nah veröffentlichen und die ermittelten Bürokratieentlastungspo-
tenziale realisieren; 


3. eine einzige digitale Anlaufstelle bei Neugründungen und Be-
triebsummeldungen einzuführen und den Meldeumfang im Ver-
antwortungsbereich des Bundes zu reduzieren; 


4. gemeinsam mit den Ländern schnellstmöglich sämtliche erforder-
lichen Schritte und Gesetzesanpassungen zu ermitteln, um mit den 
Arbeiten zur Einführung eines Verrechnungsmodells bei der Ein-
fuhrumsatzsteuer zeitnah beginnen zu können; 


5. zu prüfen, inwieweit ein Besteuerungsverfahren für Altersein-
künfte unbürokratisch implementiert werden kann, das deutlich 
vereinfacht sowie digital und automatisiert ausgestaltet werden 
kann, sodass möglichst viele Bezieher von Alterseinkünften weni-
ger mit Steuerbürokratie belastet werden; 


6. zu prüfen, inwieweit bei regelmäßig wiederkehrenden und risiko-
armen Warensendungen die Abfertigung weiter automatisiert wer-
den kann, um so den Prüffokus besser auf als risikoreicher identi-
fizierte Warensendungen legen zu können; 


7. datenschutzrechtliche Rechtsunsicherheiten bei der Unterneh-
mensnachfolge auszuräumen und sich im Rahmen ihrer gesetzge-
berischen Möglichkeiten für eine praxisnahe Lösung einzusetzen; 


8. Statistikpflichten umfassend zu prüfen und zu vereinfachen. Dop-
pelerhebungen sollen vermieden werden. Berichts- und Statistik-
pflichten aus europäischen Vorgaben sollen entsprechend umge-
setzt werden, ohne darüberhinausgehenden Erfüllungsaufwand
 und bürokratische Belastungen zu generieren. Ziel ist es, 
die Perspektive des Anwenders, z. B. der Bürgerin und des Bür-
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gers oder des Unternehmens, einzunehmen und diese Perspektive 
gegenüber der Verwaltung zu stärke; 


9. in Zusammenarbeit mit den Bundesländern die Genehmigungsver-
fahren für Schwer- und Großraumtransporte weiter zu beschleuni-
gen. Hierzu sollten entsprechende Änderungen der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-
StVO) vorgenommen und die Bund-Länder-Arbeitsgruppen fort-
gesetzt werden. Im Einzelnen wird daher gefordert, 


a) zu prüfen, ob und wie eine Entlastung der antragstellenden 
Unternehmen und zuständigen Behörden erreicht werden 
kann, indem doppelte Prüfungen dort, wo es möglich ist, ab-
geschafft werden und mehr Dauer- bzw. Streckengenehmi-
gungen erteilt werden (etwa für eine Hauptstrecke von einem 
Kabellager entlang einer zu bauenden Stromtrasse, sodass 
nur noch die Einzelfahrzeuggenehmigungen und die Einzel-
genehmigungen für die Abfahrten von der Hauptstrecke zu 
den einzelnen Baustellen einzuholen wären); 


b) auf eine rasche Umsetzung der von Bund und Ländern ge-
planten Änderungen der VwV-StVO für eine priorisierte An-
tragsbearbeitung für Kabelrollen im Reparaturfall hinzuwir-
ken; 


c) auf eine rasche Freischaltung der geplanten Erweiterungen 
zur digitalen Karte aller geplanten Baumaßnahmen der Auto-
bahn GmbH des Bundes auf der Homepage der Autobahn 
GmbH des Bundes hinzuwirken;  


d) auf eine rasche Änderung der VwV-StVO zur Erweiterung 
von Toleranzwerten bei Unterschreitungen von beantragten 
Maßen und Gewichten (VwV-StVO zu § 29, Rn. 95) hinzu-
wirken, die derzeit von der Ad-hoc-Arbeitsgruppe GST erar-
beitet wird. 


10. Engpässe bei der Führerscheinprüfung zu beseitigen. Dazu wird 
gefordert, 


a) in Zusammenarbeit mit den Bundesländern eine gesetzliche 
Regelung vorzulegen, mit der die Möglichkeit geschaffen 
werden soll, dass theoretische Fahrprüfungen künftig nicht 
mehr ausschließlich von speziell geschulten Fahrprüfern ab-
genommen werden müssen; 


b) in Zusammenarbeit mit den Bundesländern das Anforde-
rungsprofil von Fahrerlaubnisprüfern für die Abnahme von 
Fahrprüfungen so zu überarbeiten, dass der Zugang auch für 
geeignete Berufe ohne Ingenieurtätigkeit geöffnet wird, die 
hohe Qualität der Prüfungen sowie die Unabhängigkeit (auch 
mit Blick auf Eigeninteressen) der Prüferinnen und Prüfer 
aber erhalten bleibt. Darüber hinaus soll auch geprüft werden, 
ob es für die Qualität der Prüfung notwendig ist, dass amtlich 
anerkannte Prüfer eine Fahrerlaubnis für alle Klassen halten 
müssen. 


11. in Absprache mit den Bundesländern und Kommunen die Geneh-
migungsverfahren zur Errichtung von Ladeinfrastruktur samt Ne-
benanlagen im Sinne der Umsetzung des Masterplans Ladeinfra-
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struktur II zu vereinfachen. Ziel muss es dabei auch sein, Ladein-
frastruktur und Nebenanlagen in die Baunutzungsverordnung auf-
zunehmen und die Landesbauordnungen im Hinblick auf die Ver-
fahrensfreiheit von Nebenanlagen für Ladeinfrastruktur zu verein-
heitlichen; 


12. zu prüfen, ob die Möglichkeit geschaffen werden kann, bei der ört-
lichen Fahrerlaubnisbehörde einen von einer anderen Behörde 
ausgestellten Führerschein umzutauschen, ohne eine Karteikarten-
abschrift vorlegen zu müssen; 


13. den im Rahmen der Sachverständigenanhörung geäußerten Vor-
schlag, einen zentralen bundesweiten digitalen Basisdienstes für 
Vereine (z. B. Videokonferenz-, E-Mail-, Kassen- und Mitglieder-
verwaltungssysteme) mit einheitlichen, medienbruchfreien 
Schnittstellen zur öffentlichen Verwaltung anzubieten, weiter zu 
konkretisieren und zu bewerten, ob eine solche zentrale Schnitt-
stellenfunktion abbildbar ist.“ 


Berlin, den 25. September 2024 


Der Rechtsausschuss 


Dr. Thorsten Lieb 
Stellvertretender Vorsitzender 


 
 


 
 


Esra Limbacher 
Berichterstatter 


Dr. Zanda Martens 
Berichterstatterin 


Dr. Martin Plum 
Berichterstatter 


Philipp Amthor 
Berichterstatter 


Lukas Benner 
Berichterstatter 


Dr. Thorsten Lieb 
Berichterstatter 


Stephan Brandner 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Vierten Gesetzes zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft so-
wie der Verwaltung von Bürokratie (Viertes Bürokratieentlastungsgesetz) 
– Drucksache 20/11306 – 
mit den Beschlüssen des Rechtsausschusses (6. Ausschuss) 


Entwurf Beschlüsse des 6. Ausschusses 


Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Ent-
lastung der Bürgerinnen und Bürger, 
der Wirtschaft sowie der Verwaltung 


von Bürokratie 


Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Ent-
lastung der Bürgerinnen und Bürger, 
der Wirtschaft sowie der Verwaltung 


von Bürokratie 


(Viertes Bürokratieentlastungsgesetz) (Viertes Bürokratieentlastungsgesetz) 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  


Artikel 1 Änderung des Handelsgesetzbuchs Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Änderung des Einführungsgesetzes zum 
Handelsgesetzbuch 


Artikel 2 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Änderung der Abgabenordnung Artikel 3 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 4 Änderung des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung 


Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 5 Änderung des Umsatzsteuergesetzes Artikel 5 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 6 Änderung des Bundesmeldegesetzes Artikel 6 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 7 Änderung der Beherbergungsmeldeda-
tenverordnung 


Artikel 7 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 8 Änderung des Passgesetzes Artikel 8 Änderung des Personalausweisgesetzes 


Artikel 9 Änderung des Luftverkehrsgesetzes Artikel 9 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 10 Änderung des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes 


Artikel 10 Änderung des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung 


Artikel 11 Änderung des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung 


Artikel 11 Änderung des Unterhaltsvorschussge-
setzes 


Artikel 12 Änderung des Unterhaltsvorschussgeset-
zes 


Artikel 12 Änderung der Bundesnotarordnung 


Artikel 13 Änderung der Bundesnotarordnung Artikel 13 Änderung der Bundesrechtsanwalts-
ordnung 
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Entwurf Beschlüsse des 6. Ausschusses 


Artikel 14 Änderung der Bundesrechtsanwaltsord-
nung 


Artikel 14 Änderung des Bürgerlichen Gesetz-
buchs 


Artikel 15 Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs Artikel 15 Änderung des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche 


Artikel 16 Änderung des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche 


Artikel 16 Änderung der Versteigererverordnung 


Artikel 17 Änderung der Versteigererverordnung Artikel 17 Änderung des Umwandlungsgesetzes 


Artikel 18 Änderung des Umwandlungsgesetzes Artikel 18 Änderung des Aktiengesetzes 


Artikel 19 Änderung des Aktiengesetzes Artikel 19 Änderung des Einführungsgesetzes 
zum Aktiengesetz 


Artikel 20 Änderung des SE-Ausführungsgesetzes Artikel 20 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 21 Änderung des Gesetzes betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung 


Artikel 21 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 22 Änderung des Genossenschaftsgeset-
zes 


Artikel 22 Änderung des SCE-Ausführungsgesetzes Artikel 23 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 23 Änderung des Depotgesetzes Artikel 24 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 24 Änderung des Schuldverschreibungsge-
setzes 


Artikel 25 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 25 Änderung des Patentgesetzes Artikel 26 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 26 Änderung der Patentanwaltsordnung Artikel 27 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 27 Änderung des Urheberrechtsgesetzes Artikel 28 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 28 Änderung des Verwertungsgesellschaf-
tengesetzes 


Artikel 29 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 29 Änderung des Investmentsteuergesetzes Artikel 30 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 31 Änderung des Bewertungsgesetzes 


Artikel 30 Änderung des Steuerberatungsgesetzes Artikel 32 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 31 Änderung des Einkommensteuergesetzes Artikel 33 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 34 Änderung des Grundsteuergesetzes 


Artikel 32 Änderung der Wirtschaftsprüferordnung Artikel 35 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 33 Änderung der Gewerbeordnung Artikel 36 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 34 Änderung der Handwerksordnung Artikel 37 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 35 Änderung des Mess- und Eichgesetzes Artikel 38 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 36 Änderung des Bundesberggesetzes Artikel 39 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 40 Änderung des Strahlenschutzgesetzes 


 Artikel 41 Änderung des Energiewirtschaftsge-
setzes 
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Artikel 37 Aufhebung des Gesetzes zur Abwicklung 
des Ausgleichsfonds nach dem Dritten 
Verstromungsgesetz 


Artikel 42 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 38 Aufhebung des Steinkohlebeihilfengeset-
zes 


Artikel 43 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 44 Änderung des Windenergie-auf-See-
Gesetzes 


Artikel 39 Änderung des Schuldenmitübernahmege-
setzes 


Artikel 45 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 40 Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs Artikel 46 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 41 Änderung des Akkreditierungsstellenge-
setzes 


Artikel 47 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 42 Änderung des Bundesnaturschutzgeset-
zes 


Artikel 48 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 43 Änderung des Fünften Vermögensbil-
dungsgesetzes 


Artikel 49 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 44 Änderung des Nachweisgesetzes Artikel 50 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 45 Änderung des Heimarbeitsgesetzes Artikel 51 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 46 Änderung des Arbeitszeitgesetzes Artikel 52 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 47 Änderung des Jugendarbeitsschutzgeset-
zes 


Artikel 53 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 54 Änderung des Mutterschutzgesetzes 


 Artikel 55 Änderung des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes 


 Artikel 56 Änderung des Künstlersozialversiche-
rungsgesetzes 


Artikel 48 Änderung des Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetzes 


Artikel 57 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 49 Änderung der Elternzeitverordnung für 
Soldatinnen und Soldaten 


Artikel 58 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 50 Änderung des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch 


Artikel 59 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 60 Änderung des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch 


Artikel 51 Änderung des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch 


Artikel 61 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 52 Weitere Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch 


Artikel 62 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 53 Änderung des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch 


Artikel 63 u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 54 Änderung des Finanzverwaltungsgeset-
zes 


Artikel 64 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 65 Änderung des Rentenübersichtsgeset-
zes 


Artikel 55 Änderung des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch 


Artikel 66 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 56 Änderung der Unfallversicherungs-An-
zeigeverordnung 


Artikel 67 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 57 Änderung des Pflegezeitgesetzes Artikel 68 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 58 Änderung des Familienpflegezeitgeset-
zes 


Artikel 69 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 70 Änderung des Straßenverkehrsgeset-
zes 


Artikel 59 Änderung des Seesicherheits-Untersu-
chungs-Gesetzes 


Artikel 71 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 60 Folgeänderungen zum Seesicherheits-
Untersuchungs-Gesetz 


Artikel 72 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 61 Aufhebung der Verordnung über die 
Gründung, Tätigkeit und Umwandlung 
von Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks 


Artikel 73 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 62 Inkrafttreten Artikel 74 u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Handelsgesetzbuchs Änderung des Handelsgesetzbuchs 


Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Arti-
kel 34 Absatz 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 11. April 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 120) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 75 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 werden die Wörter „den Vor-
schriften der §§ 70 und 71“ durch die Wörter 
„§ 626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs“ er-
setzt. 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  


„(3) Löst der Prinzipal das Dienstver-
hältnis gemäß § 626 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs wegen vertragswidrigen Verhal-
tens des Gehilfen auf, so gilt Absatz 1 ent-
sprechend.“ 


 


2. § 257 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t  


„(4) Die in Absatz 1 Nummer 1 aufgeführ-
ten Unterlagen sind zehn Jahre, die in Absatz 1 
Nummer 4 aufgeführten Unterlagen acht Jahre 
und die sonstigen in Absatz 1 aufgeführten Unter-
lagen sechs Jahre aufzubewahren.“ 


 


3. In § 363 Absatz 2 wird das Wort „Konossemente“ 
durch das Wort „Konnossemente“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. In § 373 Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „den 
Käufer von der Zeit und dem Orte der Versteige-
rung vorher zu benachrichtigen“ durch die Wörter 
„dem Käufer die in § 383 Absatz 3 Nummer 1 bis 
3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten In-
formationen vorher mitzuteilen“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. In § 437 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „schrift-
lich“ durch die Wörter „in Textform“ ersetzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


6. In § 467 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Vor-
schritten“ durch das Wort „Vorschriften“ ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t  


7. In § 468 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 werden die 
Wörter „der in § 413 Abs. 1 genannten Urkunden 
oder Auskünfte“ durch die Wörter „der Urkunden 


7. u n v e r ä n d e r t  
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oder Auskünfte, die für eine amtliche Behandlung 
des Gutes erforderlich sind“ ersetzt. 


8. In § 486 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter 
„schriftliches Empfangsbekenntnis“ durch die 
Wörter „Empfangsbekenntnis in Textform“ er-
setzt. 


8. u n v e r ä n d e r t  


9. In § 509 Absatz 2 wird das Wort „schriftlich“ 
durch die Wörter „in Textform“ ersetzt. 


9. u n v e r ä n d e r t  


10. In § 546 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „schrift-
lich“ durch die Wörter „in Textform“ ersetzt. 


10. u n v e r ä n d e r t  


11. In § 609 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Schrift-
form“ durch das Wort „Textform“ ersetzt. 


11. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Artikel 2 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Han-
delsgesetzbuch 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Han-
delsgesetzbuch 


Dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 4101-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 397) geändert worden ist, wird 
folgender … [einsetzen: nächster bei der Verkündung 
freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] Abschnitt ange-
fügt: 


Dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 4101-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 12. Juli 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 234) geändert worden ist, wird 
folgender … [einsetzen: nächster bei der Verkündung 
freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] Abschnitt ange-
fügt: 


„… [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier 
Abschnitt mit Zählbezeichnung] Abschnitt 


„… [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier 
Abschnitt mit Zählbezeichnung] Abschnitt 


Übergangsvorschrift zum Vierten Bürokratieentlas-
tungsgesetz 


Übergangsvorschrift zum Vierten Bürokratieentlas-
tungsgesetz 


Artikel … [einsetzen: nächster bei der Verkündung 
freier Artikel mit Zählbezeichnung] 


Artikel … [einsetzen: nächster bei der Verkündung 
freier Artikel mit Zählbezeichnung] 


§ 257 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs in der ab 
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 62 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fas-
sung ist erstmals auf Unterlagen anzuwenden, deren 
Aufbewahrungsfrist nach § 257 Absatz 4 des Handels-
gesetzbuchs in der bis einschließlich … [einsetzen: Da-
tum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 62 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung noch 
nicht abgelaufen ist.“ 


§ 257 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs in der ab 
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 74 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fas-
sung ist vorbehaltlich des Satzes 2 erstmals auf Un-
terlagen anzuwenden, deren Aufbewahrungsfrist nach 
§ 257 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs in der bis ein-
schließlich … [einsetzen: Datum des Tages vor dem In-
krafttreten nach Artikel 74 Absatz 1 dieses Gesetzes] 
geltenden Fassung noch nicht abgelaufen ist. Abwei-
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chend von Satz 1 ist bei Personen oder Gesellschaf-
ten, die 


 1. Institute im Sinne des § 1 Absatz 1b des Kre-
ditwesengesetzes sind, einschließlich Zweig-
stellen nach § 53 des Kreditwesengesetzes, 


 2. der Aufsicht nach § 1 Absatz 1 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes unterliegen oder 


 3. Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 Absatz 1 
des Wertpapierinstitutsgesetzes sind, 


 § 257 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs in der ab 
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 74 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fas-
sung erstmals auf Unterlagen anzuwenden, deren 
Aufbewahrungsfrist nach § 257 Absatz 4 des Han-
delsgesetzbuchs in der bis einschließlich … [einset-
zen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach 
Artikel 74 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fas-
sung am … [einsetzen: Datum ein Jahr nach In-
krafttreten nach Artikel 74 Absatz 1 dieses Geset-
zes] noch nicht abgelaufen ist.“ 


Artikel 3 Artikel 3 


Änderung der Abgabenordnung Änderung der Abgabenordnung 


§ 147 Absatz 3 Satz 1 der Abgabenordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Arti-
kel 24 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. I 
Nr. 411) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 
I S. 61), die zuletzt durch Artikel 8a des Gesetzes vom 
19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 245) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 53 wird wie folgt geändert: 


 a) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 


 aa) Satz 3 wird aufgehoben. 


 bb) Der Punkt am Ende wird durch das 
Wort „oder“ ersetzt. 


 b) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 


 „3. deren wirtschaftliche Lage aus be-
sonderen Gründen zu einer Notlage 
geworden ist. Als besondere Gründe 
gelten insbesondere Katastrophen, 
die durch Erlass des Bundesministe-
riums der Finanzen oder einer 
obersten Finanzbehörde der Länder 
festgestellt wurden. In diesen Fällen 
reicht es für den Nachweis der Hil-
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febedürftigkeit aus, wenn die durch 
die Katastrophe entstandene Not-
lage sowie die Mehraufwendungen 
glaubhaft gemacht werden.“ 


 2. § 90 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


 „Die Aufzeichnungspflicht umfasst 


 1. eine Übersicht über die Geschäfts-
vorfälle (Transaktionsmatrix), 


 2. eine Darstellung der Geschäftsvor-
fälle (Sachverhaltsdokumentation) 
und 


 3. eine Darstellung der wirtschaftlichen 
und rechtlichen Grundlagen für eine 
den Fremdvergleichsgrundsatz be-
achtende Vereinbarung von Bedin-
gungen, insbesondere Preisen (Ver-
rechnungspreisen), sowie Informati-
onen zum Zeitpunkt der Verrech-
nungspreisbestimmung, zur verwen-
deten Verrechnungspreismethode 
und zu den verwendeten Fremdver-
gleichsdaten (Angemessenheitsdoku-
mentation).“ 


 b) Absatz 4 Satz 2 und 3 wird wie folgt ge-
fasst: 


 „Die Aufzeichnungen sind innerhalb einer 
Frist von 30 Tagen nach Anforderung 
vorzulegen. Im Fall einer Außenprüfung 
sind die Transaktionsmatrix nach Ab-
satz 3 Satz 2 Nummer 1, eine nach Ab-
satz 3 Satz 3 zu erstellende Stammdoku-
mentation und die Aufzeichnungen über 
die außergewöhnlichen Geschäftsvorfälle 
ohne gesondertes Verlangen innerhalb 
von 30 Tagen nach Bekanntgabe der Prü-
fungsanordnung vorzulegen; hiervon 
bleibt das Recht der Finanzbehörde unbe-
rührt, im Rahmen der Außenprüfung je-
derzeit die Vorlage der Aufzeichnungen 
nach Absatz 3 entsprechend der Frist 
nach Satz 2 zu verlangen.“ 
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 3. § 122a wird wie folgt gefasst: 


 


„§ 122a 


 Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch 
Bereitstellung zum Datenabruf 


 (1) Verwaltungsakte können dem Betei-
ligten oder der von ihm bevollmächtigten Per-
son bekannt gegeben werden, indem sie nach 
§ 87a Absatz 8 zum Datenabruf bereitgestellt 
werden. Mittels Bereitstellung soll insbeson-
dere bekannt gegeben werden, wenn ein Steu-
erbescheid, Steuermessbescheid oder Feststel-
lungsbescheid auf einer nach § 87a Absatz 6 
elektronisch übermittelten Steuererklärung 
oder Feststellungserklärung beruht und sie 


 1. vom Beteiligten selbst über ein von der Fi-
nanzverwaltung bereitgestelltes Nutzer-
konto übermittelt wurde oder 


 2. durch eine Person im Sinne des § 80 Ab-
satz 2 übermittelt wurde, der gegenüber 
der Bescheid nach § 122 Absatz 1 Satz 4 
bekanntzugeben ist. 


 Die abrufberechtigte Person ist am Tag der Be-
reitstellung elektronisch über die Abrufmög-
lichkeit und ihre Rechtswirkungen zu benach-
richtigen. 


 (2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn 
der Beteiligte eine einmalige oder dauerhafte 
postalische Bekanntgabe nach § 122 Absatz 2 
beantragt hat. Der Antrag wirkt, ebenso wie 
dessen Widerruf, nur für die Zukunft; sie wer-
den der Finanzbehörde gegenüber erst wirk-
sam, wenn sie ihr zugehen. 


 (3) Für den Datenabruf hat sich die ab-
rufberechtigte Person nach Maßgabe des § 87a 
Absatz 8 zu authentisieren. 


 (4) Ein zum Abruf bereitgestellter Ver-
waltungsakt gilt am vierten Tag nach der Be-
reitstellung zum Abruf als bekannt gegeben. 
Im Zweifel hat die Behörde den Zeitpunkt der 
Bereitstellung zum Abruf nachzuweisen. 


 (5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch dann 
anzuwenden, wenn die Finanzbehörde den 
Verwaltungsakt im Postfach des Nutzerkontos 
nach dem Onlinezugangsgesetz zum Abruf be-
reitstellen will.“ 
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 4. § 147 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die in Absatz 1 Nummer 1 und 4a aufgeführten Un-
terlagen sind zehn Jahre, die in Absatz 1 Nummer 4 
aufgeführten Unterlagen acht Jahre und die sonstigen 
in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen sechs Jahre aufzu-
bewahren, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kür-
zere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind.“ 


u n v e r ä n d e r t  


 5. In § 162 Absatz 4 Satz 1 werden nach dem 
Wort „unverwertbar“ die Wörter „oder wird 
die Transaktionsmatrix gemäß § 90 Absatz 3 
Satz 2 Nummer 1 nicht vorgelegt“ eingefügt. 


 6. § 169 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 wird wie folgt 
gefasst: 


 „1. der Steuerbescheid 


 a) im Fall des § 122 Absatz 2, 2a oder 
Absatz 5 den Bereich der für die 
Steuerfestsetzung zuständigen Fi-
nanzbehörde verlassen hat oder 


 b) im Fall des § 122a zum Abruf bereit-
gestellt worden ist oder“. 


Artikel 4 Artikel 4 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung 


Artikel 97 § 19a des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 26 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 411) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgaben-
ordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 
1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 8b des Geset-
zes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 245) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 19a wird wie folgt geändert: 


1. Der Wortlaut wird Absatz 1. a) u n v e r ä n d e r t  


2. Folgender Absatz 2 wird angefügt: b) Die folgenden Absätze 2 und 3 werden an-
gefügt: 


„(2) § 147 Absatz 3 Satz 1 der Abga-
benordnung in der ab dem … [einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens nach Artikel 62 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung 
gilt erstmals für alle Unterlagen, deren Auf-
bewahrungsfrist nach § 147 Absatz 3 der 
Abgabenordnung in der bis einschließlich … 
[einsetzen: Datum des Tages vor dem In-
krafttreten nach Artikel 62 Absatz 1 dieses 


„(2) § 147 Absatz 3 Satz 1 der Abga-
benordnung in der ab dem … [einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens nach Artikel 74 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung 
gilt vorbehaltlich des Absatzes 3 erstmals 
für alle Unterlagen, deren Aufbewahrungs-
frist nach § 147 Absatz 3 der Abgabenord-
nung in der bis einschließlich … [einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach 
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Gesetzes] geltenden Fassung noch nicht ab-
gelaufen ist.“ 


Artikel 74 Absatz 1 dieses Gesetzes] gelten-
den Fassung noch nicht abgelaufen ist. 


 (3) Bei Steuerpflichtigen, die 


 1. Institute im Sinne des § 1 Absatz 1b 
des Kreditwesengesetzes sind, ein-
schließlich Zweigstellen nach § 53 des 
Kreditwesengesetzes, 


 2. der Aufsicht nach § 1 Absatz 1 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes un-
terliegen oder 


 3. Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 
Absatz 1 des Wertpapierinstitutsge-
setzes sind, 


 ist § 147 Absatz 3 Satz 1 der Abgabenord-
nung in der ab dem … [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens nach Artikel 74 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fas-
sung abweichend von Absatz 2 erstmals 
auf Unterlagen anzuwenden, deren Auf-
bewahrungsfrist nach § 147 Absatz 3 
Satz 1 der Abgabenordnung in der bis ein-
schließlich … [einsetzen: Datum des Ta-
ges vor dem Inkrafttreten nach Artikel 74 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fas-
sung am … [einsetzen: Datum ein Jahr 
nach Inkrafttreten nach Artikel 74 
Absatz 1 dieses Gesetzes] noch nicht abge-
laufen ist.“ 


 2. § 28 wird wie folgt geändert: 


 a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 


 b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


 „(2) Die §§ 122a und 169 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 1 der Abgabenordnung in 
der am 1. Januar 2026 geltenden Fassung 
sind erstmals auf Verwaltungsakte anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2025 
erlassen worden sind. § 8 Absatz 4 Satz 4 
gilt entsprechend.“ 


 3. § 37 wird wie folgt geändert: 


 a) In Absatz 1 werden die Wörter „in den 
Absätzen 2 bis 4“ durch die Wörter „in 
den Absätzen 2 bis 5“ ersetzt. 


 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 aa) In Satz 1 werden die Wörter „§ 90 
Absatz 3 Satz 5 und 6 sowie Absatz 4 
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und 5,“ gestrichen und werden die 
Wörter „§ 162 Absatz 3 und 4“ durch 
die Wörter „§ 162 Absatz 3“ ersetzt. 


 bb) In Satz 2 werden die Wörter „§ 90 
Absatz 3 Satz 5 bis 11, § 162 Absatz 3 
und 4“ durch die Wörter „§ 162 Ab-
satz 3“ ersetzt. 


 c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter 
„§ 90 Absatz 3 Satz 5 und 6 sowie Ab-
satz 4 und 5,“ gestrichen und werden die 
Wörter „§ 162 Absatz 3 und 4“ durch die 
Wörter „§ 162 Absatz 3“ ersetzt. 


 d) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 


 „(5) Die durch Artikel 3 Nummer 2 
und 5 des Gesetzes vom … [einsetzen: Da-
tum und Fundstelle dieses Gesetzes] geän-
derten §§ 90 und 162 Absatz 4 der Abga-
benordnung sind ab dem 1. Januar 2025 
anzuwenden. Bis zum 31. Dezember 2024 
ist die am 31. Dezember 2022 geltende 
Fassung weiterhin anzuwenden.“ 


Artikel 5 Artikel 5 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), 
das zuletzt durch … [Artikel 23 des Gesetzes zur Stär-
kung von Wachstumschancen, Investitionen und Inno-
vation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness 
(Wachstumschancengesetz), Bundesratsdrucksache 
87/24] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), 
das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 15. Juli 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. In § 14b Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „zehn“ 
durch das Wort „acht“ ersetzt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. § 18 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „7 500 
Euro“ durch die Angabe „9 000 Euro“ er-
setzt. 


 


b) In Absatz 2a Satz 1 wird die Angabe „7 500 
Euro“ durch die Angabe „9 000 Euro“ er-
setzt. 


 


3. In § 25a Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „500 
Euro“ durch die Angabe „750 Euro“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  
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4. In § 26a Absatz 2 Nummer 2 wird das Wort 
„zehn“ durch das Wort „acht“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. Dem § 27 wird folgender Absatz 40 angefügt: 5. Dem § 27 wird folgender Absatz 40 angefügt: 


„(40) § 14b Absatz 1 Satz 1 in der ab dem … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 62 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung ist auf alle Rechnungen anzuwenden, de-
ren Aufbewahrungsfrist am … [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 62 
Absatz 1 dieses Gesetzes] noch nicht abgelaufen 
ist.“ 


„(40) § 14b Absatz 1 Satz 1 in der ab dem … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 74 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung ist auf alle Rechnungen anzuwenden, de-
ren Aufbewahrungsfrist am … [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 74 
Absatz 1 dieses Gesetzes] noch nicht abgelaufen 
ist. Bei Unternehmen, die 


 1. Institute im Sinne des § 1 Absatz 1b des 
Kreditwesengesetzes sind, einschließlich 
Zweigstellen nach § 53 des Kreditwesen-
gesetzes, 


 2. der Aufsicht nach § 1 Absatz 1 des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes unterliegen 
oder 


 3. Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes 
sind, 


 ist § 14b Absatz 1 Satz 1 in der ab dem … [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 74 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung abweichend von Satz 1 erstmals auf 
Unterlagen anzuwenden, deren Aufbewah-
rungsfrist nach § 14b Absatz 1 Satz 1 in der bis 
einschließlich … [einsetzen: Datum des Tages 
vor dem Inkrafttreten nach Artikel 74 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung 
am … [einsetzen: Datum ein Jahr nach In-
krafttreten nach Artikel 74 Absatz 1 dieses Ge-
setzes] noch nicht abgelaufen ist.“ 


Artikel 6 Artikel 6 


Änderung des Bundesmeldegesetzes Änderung des Bundesmeldegesetzes 


Das Bundesmeldegesetz vom 3. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1084), das zuletzt durch Artikel 22 des Ge-
setzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2606) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Bundesmeldegesetz vom 3. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1084), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 19. Juni 2024 (BGBl.2024 I Nr. 206) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 29 wird wie folgt geändert: 1. § 29 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  a) u n v e r ä n d e r t  
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aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „Beher-
bergte“ das Wort „ausländische“ einge-
fügt. 


 


bb) In Satz 2 wird das Wort „Angehörige“ 
durch die Wörter „ausländische Ehegat-
ten, Lebenspartner und minderjährige 
Kinder“ ersetzt. 


 


cc) In Satz 3 wird nach den Wörtern „An-
zahl der“ das Wort „ausländischen“ ein-
gefügt. 


 


b) In Absatz 4 Satz 3 werden nach dem Wort 
„gelten“ die Wörter „für ausländische Perso-
nen“ eingefügt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: aa) u n v e r ä n d e r t  


aaa) In Nummer 2 werden die Wör-
ter „nach § 18 des Personalaus-
weisgesetzes,“ gestrichen. 


 


bbb) In Nummer 3 werden die Wör-
ter „ihren Personalausweis 
nach § 18a des Personalaus-
weisgesetzes,“ gestrichen. 


 


bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 
werden die Wörter „Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau 
und Heimat bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2023“ durch die 
Wörter „Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstech-
nik“ ersetzt. 


aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 
werden die Wörter „Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau 
und Heimat bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2023 für die 
Dauer von höchstens zwei 
Jahren“ durch die Wörter 
„Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik für 
die Dauer von höchstens fünf 
Jahren“ ersetzt. 


bbb) Nummer 3 wird wie folgt ge-
fasst: 


bbb) Nummer 3 wird wie folgt ge-
fasst: 


„3. ein vergleichbares Si-
cherheitsniveau zu den in 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 
genannten Verfahren be-
steht.“ 


„3. .ein vergleichbares Si-
cherheitsniveau zu den 
in Satz 1 Nummer 1 bis 
3 genannten Verfahren 
besteht.“ 


 cc) Folgender Satz wird angefügt: 


 „Antragsberechtigt nach Satz 2 ist 
auch, wer elektronische Verfahren 
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zur Erfüllung der Meldepflicht an-
bietet.“ 


2. § 30 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) Nummer 7 wird wie folgt gefasst:  


„7. Zahl der ausländischen Mitrei-
senden und ihre Staatsangehörig-
keit sowie“. 


 


bb) In Nummer 8 werden die Wörter „bei 
ausländischen Personen“ gestrichen. 


 


b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Die Leiter der Beherbergungsstätten oder 
der Einrichtungen nach § 29 Absatz 4 haben 
die Angaben im Meldeschein mit denen des 
Identitätsdokumentes zu vergleichen.“ 


 


c) In Satz 4 wird das Wort „ausländische“ 
durch das Wort „beherbergte“ ersetzt. 


 


Artikel 7 Artikel 7 


Änderung der Beherbergungsmeldedatenver-
ordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Beherbergungsmeldedatenverordnung vom 
5. Juni 2020 (BGBl. I S. 1218) wird wie folgt geändert: 


 


1. In § 1 wird nach dem Wort „beherbergten“ das 
Wort „ausländischen“ eingefügt. 


 


2. § 2 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 wird nach dem Wort „beherberg-
ten“ das Wort „ausländischen“ eingefügt. 


 


b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „Bun-
desministerium des Innern, für Bau und Hei-
mat“ durch die Wörter „Bundesministerium 
des Innern und für Heimat“ ersetzt. 


 


3. Die Anlage wird wie folgt geändert:  


a) In Nummer 8 wird in der Spalte Erläuterung 
das Wort „Angehörigen“ durch die Wörter 
„ausländischen Ehegatten, Lebenspartner 
und minderjährigen Kinder“ ersetzt. 


 


b) In Nummer 9 wird in der Spalte Erläuterung 
nach dem Wort „der“ das Wort „ausländi-
schen“ eingefügt. 
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c) In Nummer 10 wird in der Spalte Erläute-
rung nach den Wörtern „Staatsangehörigkei-
ten der“ das Wort „ausländischen“ eingefügt. 


 


Artikel 8 Artikel 8 


Änderung des Passgesetzes entfällt 


Dem § 18 des Passgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 30. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 291) werden die folgenden Absätze 5 bis 7 ange-
fügt: 


 


„(5) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 dürfen Luft-
fahrtunternehmen die dort genannten personenbezoge-
nen Daten zu dem dort genannten Zweck anstatt aus 
der maschinenlesbaren Zone des Passes auch aus dem 
Chip des Passes auslesen. Zum Auslesen des Chips 
nach Satz 1 und zur Überprüfung der Echtheit der Da-
ten dürfen die Daten aus der maschinenlesbaren Zone 
sowie die hierfür erforderlichen Daten aus dem Chip 
des Passes einmalig ausgelesen und verarbeitet wer-
den; sie sind danach unverzüglich zu löschen, soweit 
die aus dem Chip ausgelesenen Daten nicht nach Satz 1 
noch für den in Absatz 4 Satz 1 genannten Zweck benö-
tigt werden. Die für die Echtheitsprüfung nach Satz 2 
erforderlichen Daten aus dem Chip sind: 


 


1. die Daten nach § 4 Absatz 2 Satz 2,  


2. die Kartenzugriffsdatei („Card-Access-Datei“),  


3. der öffentliche Chip-Authentifizierungsschlüssel 
(„Chip Authentication Public Key“), 


 


4. das Kartensicherheitsobjekt („Card Security Ob-
ject“) und 


 


5. das Dokumentensicherheitsobjekt („Document 
Security Object“). 


 


(6) Soweit nach § 19d des Luftverkehrsgesetzes 
die Fluggastabfertigung digital durchgeführt werden 
darf, sind die dort genannten Stellen befugt, zu diesem 
Zweck folgende Daten auszulesen und zu verarbeiten: 


 


1. aus dem Chip:  


a) das Lichtbild zum einmaligen Abgleich zur 
Überprüfung der Übereinstimmung mit den 
physiologischen Merkmalen einer vom Flug-
gast mit dessen Einwilligung am Flugplatz 
erstellten Bildaufnahme zum Zweck der 
Identitätsprüfung des Passinhabers sowie 
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zur Überprüfung der Echtheit des Chips und 
der Echtheit der aus dem Chip ausgelesenen 
Daten; 


b) den Familiennamen und den Vornamen für 
die in § 19d Absatz 1 Satz 1 des Luftver-
kehrsgesetzes näher benannten Prozesse der 
Fluggastabfertigung sowie für die Überprü-
fung der Echtheit des Chips und der Echtheit 
der aus dem Chip ausgelesenen Daten; 


 


c) die übrigen Daten nach Absatz 5 Satz 3 zur 
Überprüfung der Echtheit des Chips und der 
Echtheit der aus dem Chip ausgelesenen Da-
ten; 


 


2. die Daten aus der maschinenlesbaren Zone zur 
Überprüfung der Echtheit des Chips und der Echt-
heit der aus dem Chip ausgelesenen Daten. 


 


Die Bildaufnahme nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
und die Daten nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b sind 
nach dem Erheben oder Auslesen zur Weiterverarbei-
tung in ein biometrisches Muster umzuwandeln. Die 
ausgelesenen und verarbeiteten Daten sowie das bio-
metrische Muster sind wie folgt zu löschen: 


 


1. die Daten nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c und 
Nummer 2 unverzüglich nach der Überprüfung 
der Echtheit des Chips und der Echtheit der aus 
dem Chip ausgelesenen Daten, 


 


2. die Daten nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a un-
verzüglich nach der Erstellung des biometrischen 
Musters, 


 


3. das biometrische Muster unverzüglich nach Ab-
flug, 


 


4. die Daten nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b, so-
bald diese nicht mehr erforderlich sind, jedoch 
spätestens drei Stunden nach Abflug des Fluggas-
tes. 


 


(7) Die auslesenden Stellen müssen bei der Da-
tenverarbeitung nach den Absätzen 5 und 6 sicherstel-
len, dass die Überprüfung sowohl der Echtheit des 
Chips als auch der aus dem Chip ausgelesenen Daten 
auf dem jeweiligen Stand der Technik erfolgt. In Bezug 
auf Absatz 6 gilt das auch für die Überprüfung der 
Qualität des aus dem Chip des Passes ausgelesenen 
Lichtbilds sowie dessen Übereinstimmung mit dem 
Fluggast. Der Stand der Technik ist als niedergelegt zu 
vermuten in den Technischen Richtlinien des Bundes-
amts für Sicherheit in der Informationstechnik. Die 
Einhaltung der Anforderungen der Technischen Richt-
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linien TR-03121 und TR-03135 in der jeweils geltenden 
Fassung ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik festzustellen.“ 


 


Artikel 8 


 Änderung des Personalausweisgesetzes 


 Das Personalausweisgesetz vom 18. Juni 2009 
(BGBl. I S. 1346), das zuletzt durch Artikel 8e des 
Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 245) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 7 folgende Angabe eingefügt: 


 „§ 7a Beleihung“. 


 2. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt: 


 


„§ 7a 


 Beleihung 


 (1) Das Bundesministerium des Innern 
und für Heimat kann teilrechtsfähigen Verei-
nigungen sowie juristischen Personen des Pri-
vatrechts zur Wahrnehmung der Aufgabe des 
elektronisch beantragten Neusetzens der Ge-
heimnummer nach § 20 Absatz 2 der Personal-
ausweisverordnung Hoheitsbefugnisse über-
tragen (Beleihung). Der Beliehene tritt inso-
weit an die Stelle des Ausweisherstellers; er ist 
Träger der öffentlichen Verwaltung. 


 (2) Die Beleihung ist nur zulässig, wenn 


 1. der zu Beleihende den Stand der Technik 
für die zu übertragende Aufgabe einhält, 


 2. die ordnungsgemäße Erfüllung der zu 
übertragenden Aufgabe durch den zu Be-
leihenden sichergestellt wird, 


 3. die Erfüllung der zu übertragenden Auf-
gabe durch den zu Beleihenden voraus-
sichtlich Wirtschaftlichkeitsvorteile ge-
genüber einer staatlichen Aufgabenwahr-
nehmung aufweisen wird und 


 4. keine überwiegenden öffentlichen Interes-
sen entgegenstehen. 
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 Die Beleihung ist im Bundesanzeiger bekannt 
zu machen. Das Vorliegen der Voraussetzun-
gen nach Satz 1 ist in regelmäßigen Abständen 
zu prüfen. 


 (3) Die Beleihung kann jederzeit ganz 
oder teilweise zurückgenommen, widerrufen 
oder mit Nebenbestimmungen verbunden wer-
den; der Zeitpunkt der Maßnahme hat die In-
teressen des Beliehenen angemessen zu berück-
sichtigen. Liegen die Voraussetzungen nach 
Absatz 2 Satz 1 nicht mehr vor, so ist die Belei-
hung zu widerrufen. Soweit die Beleihung zu-
rückgenommen oder widerrufen wurde, ist 
dies im Bundesanzeiger bekannt zu machen. 


 (4) Der Beliehene untersteht im Umfang 
der ihm übertragenen Aufgabe der Rechts- 
und Fachaufsicht des Bundesministeriums des 
Innern und für Heimat. 


 (5) Im Umfang der übertragenen Auf-
gabe findet § 31 Absatz 1 auf den Beliehenen 
entsprechend Anwendung. 


 (6) Wird der Bund von einem Dritten 
wegen eines Schadens in Anspruch genommen, 
den der Beliehene in Ausübung des ihm anver-
trauten Amtes dem Dritten durch eine Amts-
pflichtverletzung zugefügt hat, so kann der 
Bund bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beim Beliehenen Rückgriff nehmen.“ 


Artikel 9 Artikel 9 


Änderung des Luftverkehrsgesetzes Änderung des Luftverkehrsgesetzes 


Das Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698), das 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


§ 19b Absatz 6 des Luftverkehrsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 
(BGBl. I S. 698), das zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) 
geändert worden ist, wird aufgehoben. 


1. In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zum 2. 
Unterabschnitt des Ersten Abschnitts die Angabe 
„6 – 19d“ durch die Angabe „6 – 19e“ ersetzt. 


1. entfällt 


2. In § 19b Absatz 2 Nummer 2 werden die Wörter 
„Artikel 1 der Verordnung vom 10. Mai 2011 
(BGBl. I S. 820)“ durch die Wörter „Artikel 1 der 
Verordnung vom 6. Dezember 2018 (BGBl. I 
S. 2442)“ ersetzt. 


2. entfällt 
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3. Nach § 19c wird folgender § 19d eingefügt: 3. entfällt 


„§ 19d 


 


Digitale Fluggastabfertigung durch Luftfahrtun-
ternehmen und andere Unternehmen 


 


(1) Luftfahrtunternehmen können die Kon-
trolle der Flugscheine und der Reisedokumente 
vor Abflug 


 


1. beim Check-in,  


2. bei der Gepäckaufgabe,  


3. bei der Kontrolle nach § 8 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 des Luftsicherheitsgesetzes und 


 


4. bei der Kontrolle zum Einsteigen in das Luft-
fahrzeug 


 


auch unter Verwendung automatisierter Systeme 
durchführen (digitale Fluggastabfertigung). Hier-
für dürfen sie nach Maßgabe von § 18 Absatz 6 
und 7 des Passgesetzes die dort genannten Daten 
aus der maschinenlesbaren Zone und aus dem 
Chip des Passes auslesen und verarbeiten, soweit 
dies für die digitale Fluggastabfertigung erfor-
derlich ist. Dies gilt nur, soweit der Passinhaber 
in die Datenverarbeitung zum Zwecke der digita-
len Fluggastabfertigung ausdrücklich eingewil-
ligt hat. Die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten nach Maßgabe von Satz 1 in Verbindung 
mit § 18 Absatz 6 und 7 des Passgesetzes ist nur 
zulässig, sofern sie ausschließlich im Gebiet der 
Europäischen Union erfolgt. 


 


(2) Luftfahrtunternehmen ermöglichen es 
weiterhin ohne Einschränkung als gleichwertiges 
Verfahren jedem Fluggast, abgefertigt zu werden, 
ohne dass er die digitale Fluggastabfertigung für 
alle in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 genannten 
Prozesse oder für einen Teil davon in Anspruch 
nimmt. 


 


(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für  


1. Flugplatzbetreiber und  


2. Bodenabfertigungsdienstleister, die Boden-
abfertigungsdienste im Sinne von Anlage 1 
Nummer 2 der Bodenabfertigungsdienst-
Verordnung erbringen, 


 


soweit diese die Daten bei der Wahrnehmung von 
Aufgaben im Rahmen der Fluggastabfertigung 
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nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 verarbei-
ten.“ 


4. Der bisherige § 19d wird § 19e. 4. entfällt 


Artikel 10 Artikel 10 


Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes entfällt 


In § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I 
S. 1467, 1468), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert worden 
ist, werden die Wörter „§§ 19d und 20b des Luftver-
kehrsgesetzes“ durch die Wörter „§§ 19e und 20b des 
Luftverkehrsgesetzes“ ersetzt. 


 


Artikel 11 Artikel 10 


Änderung des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung 


Änderung des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung 


§ 22 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), 
das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 10 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert 
worden ist, wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 


Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 
März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 151) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 22 Absatz 1 Satz 2 wird durch die folgenden 
Sätze ersetzt: 


„Die Äußerungsfrist nach § 21 Absatz 2 und 3 kann an-
gemessen verkürzt werden. Die Öffentlichkeitsbeteili-
gung ist auf die Änderungen zu beschränken.“ 


u n v e r ä n d e r t  


 2. In Anlage 1 wird nach Nummer 10.7 folgende 
Nummer 10.8 eingefügt:  


 „10.8 Errichtung 
und Betrieb 
einer An-
lage zur 
Wasser-
elektrolyse 
zur Erzeu-
gung von 
Wasserstoff 
sowie Sau-
erstoff, aus-
genommen 
integrierte 
chemische 
Anlagen 
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nach Num-
mer 4.1, mit 
einer 
elektri-
schen 
Nennleis-
tung von 


10.8.1 50 MW 
oder mehr 


 A 


10.8.2 5 MW bis 
weniger als 
50 MW 


 S“. 


 


Artikel 12 Artikel 11 


Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes 


Das Unterhaltsvorschussgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), 
das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 23. Mai 
2022 (BGBl. I S. 760) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  


Das Unterhaltsvorschussgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), 
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 8. Mai 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 152) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:  


1. Die §§ 3 und 4 werden wie folgt gefasst: 1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 3 


 


Dauer und Bewilligung der Unterhaltsleistung   


Die Unterhaltsleistung wird bis zum Entfal-
len des Anspruchs auf die Unterhaltsleistung er-
bracht und für diese Dauer bewilligt. 


 


§ 4 


 


Beginn und beschränkte Rückwirkung der Unter-
haltsleistung 


 


(1) Die Unterhaltsleistung wird erbracht, 
sobald ein wirksamer Antrag gestellt wurde und 
die Anspruchsvoraussetzungen für die Unterhalts-
leistung vorliegen. Liegen alle Anspruchsvoraus-
setzungen für die Unterhaltsleistung am Beginn 
des Kalendermonats vor, in dem der Antrag ge-
stellt wurde, so besteht der Anspruch auf die Un-
terhaltsleistung ab Beginn dieses Kalendermo-
nats. 


 


(2) Die Unterhaltsleistung wird rückwir-
kend längstens für den letzten Monat vor dem Mo-
nat der Antragstellung gezahlt, soweit es nicht an 
zumutbaren Bemühungen des Berechtigten ge-
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fehlt hat, den in § 1 Absatz 1 Nummer 3 bezeich-
neten Elternteil zu Unterhaltszahlungen zu veran-
lassen.“ 


2. § 7a wird aufgehoben.  2. u n v e r ä n d e r t  


3. Dem § 9 werden die folgenden Absätze 4 und 5 
angefügt:  


3. Dem § 9 werden die folgenden Absätze 4 und 5 
angefügt:  


„(4) Die durch Landesrecht bestimmte Stelle 
kann die Zahlung einer laufenden Unterhaltsleis-
tung ohne Erteilung eines Bescheides vorläufig 
einstellen, wenn sie Kenntnis von Tatsachen er-
hält, die kraft Gesetzes zum Ruhen oder zum 
Wegfall des Anspruchs führen, und wenn der Be-
scheid, aus dem sich der Anspruch ergibt, deshalb 
aufzuheben ist. Soweit die Kenntnis nicht auf An-
gaben der Person beruht, die den Antrag auf Zah-
lung der Unterhaltsleistung gestellt hat, sind die-
ser Person unverzüglich die vorläufige Einstel-
lung der Zahlung sowie die dafür maßgeblichen 
Gründe mitzuteilen und es ist ihr Gelegenheit zu 
geben, sich zu äußern. 


„(4) Die durch Landesrecht bestimmte 
Stelle kann die Zahlung einer laufenden Unter-
haltsleistung ohne Erteilung eines Bescheides 
vorläufig einstellen, wenn sie Kenntnis von Tat-
sachen erhält, die kraft Gesetzes zum Ruhen oder 
zum Wegfall des Anspruchs führen, und wenn der 
Bescheid, aus dem sich der Anspruch ergibt, des-
halb aufzuheben ist. Vor der vorläufigen Einstel-
lung sind der Person, die den Antrag auf Zahlung 
der Unterhaltsleistung gestellt hat, die beabsich-
tigte vorläufige Einstellung der Zahlung sowie die 
dafür maßgeblichen Gründe mitzuteilen und es ist 
ihr Gelegenheit zu geben, sich innerhalb von 14 
Tagen zu äußern. Die vorläufige Einstellung der 
Zahlung ist ihr unverzüglich in Textform mit-
zuteilen. Sofern innerhalb des Äußerungszeit-
raums eine Unterhaltsleistung zu zahlen ist, 
soll die durch Landesrecht bestimmte Stelle die 
Unterhaltsleistung nur für den Äußerungszeit-
raum gewähren. 


(5) Die durch Landesrecht bestimmte Stelle 
hat eine vorläufig eingestellte Zahlung einer lau-
fenden Unterhaltsleistung unverzüglich nachzu-
holen, soweit der Bescheid, aus dem sich der An-
spruch ergibt, zwei Monate nach der vorläufigen 
Einstellung der Zahlung nicht aufgehoben ist.“ 


(5) u n v e r ä n d e r t  


4. § 11a wird aufgehoben. 4. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 13 Artikel 12 


Änderung der Bundesnotarordnung u n v e r ä n d e r t  


Die Bundesnotarordnung in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 303-1, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 389) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. Dem § 20 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:  
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„Öffentlich erfolgende freiwillige Versteigerun-
gen nach Satz 1 gelten als öffentliche Versteige-
rungen im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs.“ 


 


2. Dem § 24 Absatz 1 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


 


„Insbesondere ist der Notar, der Erklärungen im 
Zusammenhang mit einer Unternehmensgrün-
dung beurkundet oder beglaubigt, befugt, für die 
Beteiligten Anzeigen zu erstatten, Mitteilungen 
vorzunehmen und Anträge zu stellen, die im Zu-
sammenhang mit der Gründung stehen.“ 


 


3. In § 64c Satz 3 werden die Wörter „im Sinne des 
Satzes“ durch die Wörter „nach Satz“ ersetzt. 


 


Artikel 14 Artikel 13 


Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung 


Die Bundesrechtsanwaltsordnung in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-8, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch … 
[Artikel 2 des Entwurfs eines Gesetzes zur Regelung 
hybrider und virtueller Versammlungen in der Bundes-
notarordnung, der Bundesrechtsanwaltsordnung, der 
Patentanwaltsordnung und dem Steuerberatungsgesetz 
sowie zur Änderung weiterer Vorschriften des Rechts 
der rechtsberatenden Berufe, Bundestagsdrucksache 
20/8674] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Die Bundesrechtsanwaltsordnung in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-8, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch … 
[Artikel 2 des Gesetzes zur Regelung hybrider und vir-
tueller Versammlungen in der Bundesnotarordnung, 
der Bundesrechtsanwaltsordnung, der Patentanwalts-
ordnung und dem Steuerberatungsgesetz sowie zur Än-
derung weiterer Vorschriften, Bundestagsdrucksache 
20/12144] geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. In § 49b Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort 
„ausdrückliche“ das Komma und das Wort 
„schriftliche“ gestrichen und werden nach dem 
Wort „Mandanten“ die Wörter „in Textform“ ein-
gefügt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. § 52 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden die 
Wörter „schriftliche Vereinbarung im Ein-
zelfall“ durch die Wörter „im Einzelfall in 
Textform getroffene Vereinbarung“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „muß 
vom Auftraggeber unterschrieben sein“ 
durch die Wörter „bedarf der Textform“ er-
setzt. 


 


3. In § 85 Absatz 2 werden nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 


3. u n v e r ä n d e r t  
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4. § 86 wird wie folgt geändert:  4. u n v e r ä n d e r t  


a) In Satz 1 werden nach dem Wort „schriftli-
che“ die Wörter „oder elektronische“ einge-
fügt. 


 


b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:   


„Verfügt das Mitglied über eines der in § 37 
Satz 1 oder 3 genannten Postfächer, so soll 
eine elektronische Einladung über dieses 
Postfach erfolgen.“ 


 


Artikel 15 Artikel 14 


Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 


Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 
2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 34 Ab-
satz 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 411) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 
2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 16. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 1240) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 32 Absatz 3 wird das Wort „schriftlich“ durch 
die Wörter „in Textform“ ersetzt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. In § 33 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „schrift-
lich“ durch die Wörter „in Textform“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. § 383 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „am 
Leistungsort“ gestrichen. 


 


b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt ge-
fasst: 


 


„(2) Die Versteigerung hat durch einen 
öffentlich bestellten und vereidigten Verstei-
gerer oder durch einen für den Bezirk, in dem 
sich die zu versteigernde Sache befindet, be-
stellten Gerichtsvollzieher öffentlich zu er-
folgen (öffentliche Versteigerung). Die Ver-
steigerung hat zu erfolgen: 


 


1. ausschließlich an einem Versteige-
rungsort, 


 


2. im Wege elektronischer Kommunika-
tion bei gleichzeitiger Teilnahme an der 
Versteigerung ohne physische Präsenz 
der Beteiligten am Versteigerungsort 
(virtuelle öffentliche Versteigerung) 
oder 
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3. an einem Versteigerungsort unter 
gleichzeitiger Möglichkeit zur Teil-
nahme im Wege elektronischer Kom-
munikation ohne physische Präsenz am 
Versteigerungsort (hybride öffentliche 
Versteigerung). 


 


Erfolgt die Versteigerung an einem Verstei-
gerungsort (Satz 2 Nummer 1 oder 3), so 
muss dieser für die Versteigerung geeignet 
sein. 


 


(3) Unter allgemeiner Bezeichnung 
der zu versteigernden Sache sind öffentlich 
bekannt zu machen: 


 


1. der Zeitpunkt der Versteigerung,  


2. in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 
Nummer 1 und bei hybriden öffentli-
chen Versteigerungen der Versteige-
rungsort sowie 


 


3. bei virtuellen öffentlichen Versteige-
rungen und bei hybriden öffentlichen 
Versteigerungen die Zugangsdaten.“ 


 


4. In § 416 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „schrift-
lich“ durch die Wörter „in Textform“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. § 556 wird wie folgt geändert: 5. § 556 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 3a wird folgender Absatz 4 ein-
gefügt: 


a) Nach Absatz 3a wird folgender Absatz 4 ein-
gefügt: 


„(4) Der Vermieter hat dem Mieter auf 
Verlangen Einsicht in die der Abrechnung 
zugrundeliegenden Belege zu gewähren. Der 
Vermieter ist berechtigt, die Belege in digi-
taler Form bereitzustellen.“ 


„(4) Der Vermieter hat dem Mieter auf 
Verlangen Einsicht in die der Abrechnung 
zugrundeliegenden Belege zu gewähren. Der 
Vermieter ist berechtigt, die Belege elektro-
nisch bereitzustellen.“ 


b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. b) u n v e r ä n d e r t  


6. In § 574b Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „schrift-
lich“ durch die Wörter „in Textform“ ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t  


7. § 578 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Angabe „550,“ wird gestrichen.  


b) Folgender Satz wird angefügt:  


„§ 550 ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass ein Mietvertrag, der für längere Zeit als 
ein Jahr nicht in Textform geschlossen wird, 
für unbestimmte Zeit gilt.“ 


 


8. In § 585a werden die Wörter „schriftlicher Form“ 
durch das Wort „Textform“ ersetzt. 


8. u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 33 – Drucksache 20/13015 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 6. Ausschusses 


9. In § 594a Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „Schrift-
form“ durch das Wort „Textform“ ersetzt. 


9. u n v e r ä n d e r t  


10. In § 594d Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter 
„schriftlichen Form“ durch das Wort „Textform“ 
ersetzt. 


10. u n v e r ä n d e r t  


11. In § 595 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter 
„schriftlichen Form“ durch das Wort „Textform“ 
ersetzt. 


11. u n v e r ä n d e r t  


12. § 630 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 12. u n v e r ä n d e r t  


„Das Zeugnis kann mit Einwilligung des Ver-
pflichteten in elektronischer Form erteilt werden.“ 


 


13. In § 979 Absatz 1a werden nach dem Wort „Inter-
net“ die Wörter „über eine Versteigerungsplatt-
form“ eingefügt. 


13. u n v e r ä n d e r t  


14. § 1236 wird wie folgt gefasst: 14. u n v e r ä n d e r t  


„§ 1236 


 


Durchführung der Versteigerung  


Für die Durchführung der Versteigerung ist 
§ 383 Absatz 2 Satz 2 und 3 anzuwenden.“ 


 


15. § 1237 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 15. u n v e r ä n d e r t  


„Für die öffentliche Bekanntmachung der Verstei-
gerung ist § 383 Absatz 3 anzuwenden.“ 


 


16. In § 1238 Absatz 1 wird das Wort „bar“ gestri-
chen. 


16. u n v e r ä n d e r t  


17. In § 1239 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „bar 
erlegt“ durch die Wörter „mit dem Gebot zur Ver-
fügung gestellt“ ersetzt. 


17. u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 16 Artikel 15 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuche 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuche 


Das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetz-
buche in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. De-
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 354) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetz-
buche in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Juni 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 212) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. Dem Artikel 229 wird folgender § … [einsetzen: 
nächste bei der Verkündung freie Zählbezeich-
nung] angefügt: 


1. Dem Artikel 229 wird folgender § … [einsetzen: 
nächste bei der Verkündung freie Zählbezeich-
nung] angefügt: 


„§ … [einsetzen: nächste bei der Verkündung 
freie Zählbezeichnung] 


„§ … [einsetzen: nächste bei der Verkündung 
freie Zählbezeichnung] 


Übergangsvorschrift zum Schriftformerfordernis 
bei Gewerbemiet- und Landpachtverträgen 


Übergangsvorschrift zum Schriftformerfordernis 
bei Gewerbemiet- und Landpachtverträgen 


(1) Auf Mietverhältnisse gemäß § 578 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, die vor dem … [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 62 
Absatz 1 dieses Gesetzes] entstanden sind, ist 
§ 578 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
der bis einschließlich … [einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 62 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung bis 
einschließlich … [einsetzen: Datum desjenigen 
Tages des zwölften auf den Monat des Inkrafttre-
tens folgenden Kalendermonats, dessen Zahl mit 
dem des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 62 
Absatz 1 dieses Gesetzes übereinstimmt] weiter 
anzuwenden. Dies gilt nicht für Mietverhältnisse, 
deren Änderung ab dem … [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 62 Absatz 1 dieses Ge-
setzes] vereinbart wird. Ab diesem Zeitpunkt, spä-
testens ab … [einsetzen: Datum desjenigen Tages 
des zwölften auf den Monat des Inkrafttretens fol-
genden Kalendermonats, dessen Zahl mit dem des 
Tages des Inkrafttretens nach Artikel 62 Absatz 1 
dieses Gesetzes übereinstimmt] ist § 580b des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs anwendbar. 


(1) Auf Mietverhältnisse gemäß § 578 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, die vor dem … [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 74 
Absatz 1 dieses Gesetzes] entstanden sind, ist 
§ 578 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
der bis einschließlich … [einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 74 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung bis 
einschließlich … [einsetzen: Datum desjenigen 
Tages des zwölften auf den Monat des Inkrafttre-
tens folgenden Kalendermonats, dessen Zahl mit 
dem des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 74 
Absatz 1 dieses Gesetzes übereinstimmt] weiter 
anzuwenden. Abweichend von Satz 1 ist auf 
Mietverhältnisse nach Satz 1, deren Änderung ab 
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 74 Absatz 1 dieses Gesetzes] vereinbart 
wird, bereits ab dem Zeitpunkt der Änderungs-
vereinbarung § 578 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs in der Fassung vom … [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens nach Artikel 74 Absatz 1 dieses 
Gesetzes] anzuwenden. 


(2) Auf Landpachtverhältnisse gemäß 
§ 585a des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die vor 
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 62 Absatz 1 dieses Gesetzes] entstanden 


(2) Auf Landpachtverhältnisse gemäß 
§ 585a des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die vor 
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 74 Absatz 1 dieses Gesetzes] entstanden 
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sind, ist § 585a des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
der bis einschließlich … [einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 62 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung bis 
einschließlich … [einsetzen: Datum desjenigen 
Tages des achtzehnten auf den Monat des Inkraft-
tretens folgenden Kalendermonats, dessen Zahl 
mit dem des Tages des Inkrafttretens nach 
Artikel 62 Absatz 1 dieses Gesetzes überein-
stimmt] weiter anzuwenden. Dies gilt nicht für 
Vertragsverhältnisse, deren Änderung ab dem … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 62 Absatz 1 dieses Gesetzes] vereinbart 
wird. Ab diesem Zeitpunkt, spätestens ab … [ein-
setzen: Datum desjenigen Tages des achtzehnten 
auf den Monat des Inkrafttretens folgenden Kalen-
dermonats, dessen Zahl mit dem des Tages des In-
krafttretens nach Artikel 62 Absatz 1 dieses Ge-
setzes übereinstimmt] ist § 594g des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs anwendbar.“ 


sind, ist § 585a des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
der bis einschließlich … [einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 74 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung bis 
einschließlich … [einsetzen: Datum desjenigen 
Tages des achtzehnten auf den Monat des Inkraft-
tretens folgenden Kalendermonats, dessen Zahl 
mit dem des Tages des Inkrafttretens nach 
Artikel 74 Absatz 1 dieses Gesetzes überein-
stimmt] weiter anzuwenden. Abweichend von 
Satz 1 ist auf Landpachtverhältnisse nach 
Satz 1, deren Änderung ab dem … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 74 
Absatz 1 dieses Gesetzes] vereinbart wird, bereits 
ab dem Zeitpunkt der Änderungsvereinbarung 
§ 585a des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der 
Fassung vom … [einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens nach Artikel 74 Absatz 1 dieses Gesetzes] 
anzuwenden.“ 


2. Artikel 247a wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) In § 1 Absatz 1 werden die Wörter „schrift-
lich, in geeigneten Fällen auch elektronisch,“ 
durch die Wörter „in Textform“ ersetzt. 


 


b) In § 2 Absatz 1 werden die Wörter „schrift-
lich, in geeigneten Fällen auch elektronisch,“ 
durch die Wörter „in Textform“ ersetzt. 


 


Artikel 17 Artikel 16 


Änderung der Versteigererverordnung u n v e r ä n d e r t  


Die Versteigererverordnung vom 24. April 2003 
(BGBl. I S. 547), die zuletzt durch Artikel 101 des Ge-
setzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


a) In Satz 1 wird die Angabe „Abs. 3“ durch die 
Angabe „Absatz 2“ ersetzt. 


 


b) In Satz 2 werden die Wörter „Ort der Ver-
steigerung“ durch das Wort „Versteige-
rungsort“ ersetzt. 


 


2. § 6 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird die An-
gabe „Abs. 3“ durch die Angabe „Absatz 2“ 
ersetzt. 
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b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 werden die 
Wörter „geeigneten anderen Ort im Sinne 
des § 383 Abs. 2“ durch die Wörter „Verstei-
gerungsort im Sinne des § 383 Absatz 2“ er-
setzt. 


 


Artikel 18 Artikel 17 


Änderung des Umwandlungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Umwandlungsgesetz vom 28. Oktober 1994 
(BGBl. I S. 3210; 1995 I S. 428), das zuletzt durch Ar-
tikel 34 Absatz 16 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


 


1. In § 22 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „schrift-
lich“ durch die Wörter „in Textform“ ersetzt.  


 


2. In § 100 Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ durch 
die Wörter „in Textform“ ersetzt. 


 


Artikel 19 Artikel 18 


Änderung des Aktiengesetzes Änderung des Aktiengesetzes* 


Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 
(BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 154) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 
(BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 13 des Ge-
setzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 354) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 20 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3, 4 und 5 wird 
jeweils das Wort „schriftlich“ durch die Wörter 
„in Textform“ ersetzt.  


1. u n v e r ä n d e r t  


2. In § 21 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 3 wird je-
weils das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „in 
Textform“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


 3. § 124 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 a) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


 „Soll die Hauptversammlung über eine 
Satzungsänderung oder über einen Ver-
trag beschließen, der nur mit Zustim-
mung der Hauptversammlung wirksam 
wird, so ist bei einer Satzungsänderung 


 
* Nummer 4 dient der Umsetzung der Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über die Ausübung 


bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften (ABl. L 184 vom 14.7.2007, S. 17), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 
2023/2864 (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023) geändert worden ist. 
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der Wortlaut der Satzungsänderung und 
bei einem vorbezeichneten Vertrag dessen 
wesentlicher Inhalt bekanntzumachen.“ 


 b) Satz 4 wird aufgehoben. 


 4. § 124a Satz 1 wird wie folgt geändert: 


 a) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 
eingefügt: 


 „4. wenn die Hauptversammlung über 
das Vergütungssystem für die Vor-
standsmitglieder, die Vergütung des 
Aufsichtsrats nach § 113 Absatz 3 
oder den Vergütungsbericht be-
schließen soll, die Unterlagen zu den 
jeweiligen Beschlussgegenständen; 
dies gilt auch im Fall des § 120a Ab-
satz 5;“. 


 b) Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden 
die Nummern 5 und 6. 


3. § 269 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 5. u n v e r ä n d e r t  


„(6) Zeichnen Abwickler für die Gesell-
schaft, ist der Firma ein auf die Abwicklung hin-
weisender Zusatz hinzuzufügen.“ 


 


4. In § 327 Absatz 2 wird das Wort „schriftlich“ 
durch die Wörter „in Textform“ ersetzt.  


6. u n v e r ä n d e r t  


5. In § 328 Absatz 4 wird das Wort „schriftlich“ 
durch die Wörter „in Textform“ ersetzt. 


7. u n v e r ä n d e r t  


 


Artikel 19 


 Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktien-
gesetz 


 Vor dem Zweiten Abschnitt des Einführungs-
gesetzes zum Aktiengesetz vom 6. September 1965 
(BGBl. I S. 1185), das zuletzt durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 354) geändert worden ist, wird folgender § 26… 
[einsetzen: nächster bei der Verkündung freier 
Buchstabenzusatz] eingefügt: 
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„§ 26… [einsetzen: nächster bei der Verkündung 
freier Buchstabenzusatz] 


 Übergangsvorschrift zum Vierten Bürokratieent-
lastungsgesetz 


 § 124 Absatz 2 und § 124a Satz 1 des Aktienge-
setzes in der Fassung des Vierten Bürokratieentlas-
tungsgesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle] sind erstmals auf Hauptver-
sammlungen anzuwenden, die ab dem … [einset-
zen: Datum des ersten Tages des dritten auf das In-
krafttreten gemäß Artikel 74 Absatz 4 folgenden 
Monats] einberufen werden.“ 


Artikel 20 Artikel 20 


Änderung des SE-Ausführungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


In § 13 Absatz 1 Satz 1 des SE-Ausführungsge-
setzes vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3675), das 
zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 19. Juni 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 154) geändert worden ist, wird das 
Wort „schriftlich“ durch die Wörter „in Textform“ er-
setzt. 


 


Artikel 21 Artikel 21 


Änderung des Gesetzes betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung 


u n v e r ä n d e r t  


Das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung in der im Bundesgesetzblatt Teil 
III, Gliederungsnummer 4123-1, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 9 des Ge-
setzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. Nach § 23 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  


„Die Versteigerung kann auch durch einen Notar 
erfolgen.“ 


 


2. In § 48 Absatz 2 werden die Wörter „in Textform 
mit der zu treffenden Bestimmung oder mit der 
schriftlichen Abgabe der Stimmen sich“ durch die 
Wörter „sich in Textform mit der zu treffenden 
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Bestimmung oder mit der Abgabe der Stimmen in 
Textform“ ersetzt. 


3. § 68 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Zeichnen Liquidatoren für die Gesell-
schaft, ist der Firma ein auf die Liquidation hin-
weisender Zusatz hinzuzufügen.“ 


 


 


Artikel 22 


 Änderung des Genossenschaftsgesetzes 


 Das Genossenschaftsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2230), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 11. April 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 120) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


 a) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst: 


 „§ 15 Erwerb der Mitgliedschaft“. 


 b) Folgende Angabe wird angefügt: 


 „§ 177 Übergangsvorschrift zum Vier-
ten Bürokratieentlastungsge-
setz“. 


 2. In § 5 werden die Wörter „schriftlichen Form“ 
durch das Wort „Textform“ ersetzt. 


 3. § 11 Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


 „1. die Satzung, die 


 a) von mindestens drei Mitgliedern un-
terzeichnet sein muss oder 


 b) verbunden sein muss mit einer Ver-
sicherung des Vorstands, dass die 
eingereichte Satzung der von der 
Gründungsversammlung beschlos-
senen Satzung entspricht, sowie der 
Erklärung von mindestens drei Per-
sonen in Textform, dass sie in der 
Gründungsversammlung Mitglied 
der Genossenschaft geworden 
sind;“. 
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 4. § 15 wird wie folgt geändert: 


 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


 


„§ 15 


 Erwerb der Mitgliedschaft“. 


 b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 aa) In Satz 1 werden die Wörter „schrift-
liche, unbedingte Beitrittserklärung“ 
durch die Wörter „unbedingte Bei-
trittserklärung in Textform“ ersetzt 
und werden nach dem Wort „erwor-
ben“ ein Semikolon und die Wörter 
„die Satzung kann für die Beitrittser-
klärung die Schriftform vorschrei-
ben“ eingefügt. 


 bb) In Satz 3 wird das Wort „Schrift-
form“ durch das Wort „Textform“ 
ersetzt. 


 c) Absatz 2 Satz 2 wird durch die folgenden 
Sätze ersetzt: 


 „Lehnt die Genossenschaft die Zulassung 
ab, hat sie dies dem Antragsteller unver-
züglich mitzuteilen. Zusätzlich zu der Mit-
teilung nach Satz 2 ist im Falle einer 
schriftlichen Beitrittserklärung diese un-
verzüglich zurückzugeben. Bei einer 
elektronischen Beitrittserklärung sind die 
Daten der Beitrittserklärung unverzüg-
lich nach Absenden der Mitteilung nach 
Satz 2 zu löschen.“ 


 5. Dem § 15a wird folgender Satz angefügt: 


 „In einer elektronisch vorgefertigten Beitritts-
erklärung müssen eine Verpflichtung nach 
Satz 2 und die in Satz 3 genannten Umstände 
optisch hervorgehoben werden.“ 


 6. § 15b Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 „Zur Beteiligung mit weiteren Geschäftsantei-
len bedarf es einer unbedingten Beitrittserklä-
rung in Textform; die Satzung kann in diesem 
Fall für die Beitrittserklärung die Schriftform 
vorschreiben.“ 


 7. In § 21b Absatz 3 Satz 2 wird das Wort 
„schriftlich“ durch die Wörter „in Textform“ 
ersetzt. 
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 8. § 43 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


 „Für die Vollmacht ist die Textform erforder-
lich; die Satzung kann für die Vollmacht die 
Schriftform vorschreiben.“ 


 9. In § 43b Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter 
„das Nähere hat die Satzung zu regeln“ durch 
die Wörter „Absatz 6 gilt entsprechend“ er-
setzt. 


 10. In § 65 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter 
„schriftlicher Form erklärt werden“ durch die 
Wörter „Textform erklärt werden; die Sat-
zung kann für die Kündigung die Schriftform 
vorschreiben“ ersetzt. 


 11. In § 67 Satz 1 wird das Wort „Schriftform“ 
durch die Wörter „Textform; die Satzung 
kann für die Kündigung die Schriftform vor-
schreiben“ ersetzt. 


 12. In § 67a Absatz 2 Satz 1 wird das Wort 
„Schriftform“ durch die Wörter „Textform; 
die Satzung kann für die Kündigung die 
Schriftform vorschreiben“ ersetzt. 


 13. § 67b Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 a) Die Wörter „schriftliche Erklärung“ wer-
den durch die Wörter „Erklärung in Text-
form“ ersetzt. 


 b) Folgender Satz wird angefügt: 


 „Die Satzung kann für die Kündigung die 
Schriftform vorschreiben.“ 


 14. In § 76 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„schriftliche Vereinbarung“ durch die Wörter 
„Vereinbarung in Textform“ ersetzt. 


 15. In § 118 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort 
„Schriftform“ durch die Wörter „Textform; 
die Satzung kann für die Kündigung die 
Schriftform vorschreiben“ ersetzt. 
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 16. Folgender § 177 wird angefügt: 


 


„§ 177 


 


Übergangsvorschrift zum Vierten Bürokratieent-
lastungsgesetz 


 (1) Der Vorstand kann mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats oder, wenn die Genossenschaft keinen 
Aufsichtsrat hat, mit Zustimmung eines von der Ge-
neralversammlung aus ihrer Mitte gewählten Be-
vollmächtigten beschließen, dass bis zum 31. De-
zember … [einsetzen: Jahreszahl des fünften auf die 
Verkündung folgenden Jahres] 


 1. eine Beitrittserklärung nach § 15 Absatz 1 
Satz 1 oder § 15b Absatz 1 Satz 1, 


 2. eine Vollmachtserteilung nach § 15 Absatz 1 
Satz 3 oder § 43 Absatz 5, 


 3. eine Kündigungserklärung nach § 65 Absatz 1, 
den §§ 67, 67a Absatz 2, nach § 67b oder § 118 
Absatz 2 Satz 1 


 auch in Textform zulässig sind, auch wenn die Sat-
zung die Schriftform vorsieht. Dies gilt nicht, wenn 
die Satzung die Wirksamkeit der Textform aus-
drücklich ausschließt. 


 (2) Der Vorstand kann mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats oder, wenn die Genossenschaft keinen 
Aufsichtsrat hat, mit Zustimmung eines von der Ge-
neralversammlung aus ihrer Mitte gewählten Be-
vollmächtigten beschließen, dass bis zum 31. De-
zember … [einsetzen: Jahreszahl des fünften auf die 
Verkündung folgenden Jahres] für die Übertra-
gung des Geschäftsguthabens nach § 76 Absatz 1 
Satz 1 eine schriftliche Vereinbarung erforderlich 
ist, soweit nicht die Satzung die Textform vorsieht. 
Weitere Voraussetzungen gemäß § 76 Absatz 2 blei-
ben unberührt.“ 


Artikel 22 Artikel 23 


Änderung des SCE-Ausführungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das SCE-Ausführungsgesetz vom 14. August 
2006 (BGBl. I S. 1911), das zuletzt durch Artikel 10 
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des Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 51) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 8 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ 
durch die Wörter „in Textform“ ersetzt. 


 


2. In § 11 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „schrift-
lich“ durch die Wörter „in Textform“ ersetzt. 


 


Artikel 23 Artikel 24 


Änderung des Depotgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Depotgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. Januar 1995 (BGBl. I S. 34), das zuletzt 
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 354) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  


 


1. In § 6 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Schrift-
form“ durch das Wort „Textform“ ersetzt.  


 


2. In § 12a Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „schriftli-
chen“ durch die Wörter „in Textform verfassten“ 
ersetzt.  


 


3. In § 4 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2, § 10 Ab-
satz 1 Satz 1, § 12 Absatz 1 Satz 2, § 13 Absatz 1 
Satz 1, § 15 Absatz 2 Satz 1, § 19 Absatz 2 Satz 2, 
§ 20 Absatz 2 und 3 Satz 2, den §§ 21 und 22 Ab-
satz 2 Satz 2 sowie § 24 Absatz 1 wird jeweils das 
Wort „schriftlich“ durch die Wörter „in Text-
form“ ersetzt. 


 


Artikel 24 Artikel 25 


Änderung des Schuldverschreibungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Schuldverschreibungsgesetz vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2512), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1423) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:  


 


1. In § 9 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ 
durch die Wörter „in Textform“ ersetzt. 


 


2. § 15 Absatz 2 wird wie folgt geändert:   


a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Gläubi-
ger“ die Wörter „in Textform“ eingefügt. 
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b) In Satz 3 werden die Wörter „vom Vorsit-
zenden der Versammlung zu unterschreiben 
und“ gestrichen. 


 


Artikel 25 Artikel 26 


Änderung des Patentgesetzes Änderung des Patentgesetzes 


§ 23 des Patentgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I 
S. 1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
30. August 2021 (BGBl. I S. 4074) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


§ 23 des Patentgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I 
S. 1), das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 
15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 237) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „im Sinne des § 125a“ 
eingefügt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. In Absatz 7 Satz 1 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „im Sinne des § 125a“ 
eingefügt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 26 Artikel 27 


Änderung der Patentanwaltsordnung u n v e r ä n d e r t  


Die Patentanwaltsordnung vom 7. September 
1966 (BGBl. I S. 557), die zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 17. Januar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 12) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu den 
§§ 35 bis 38 durch die folgenden Angaben ersetzt: 


 


„§ 35 Ersetzung der Schriftform  


§§ 36 bis 38 (weggefallen)“.  


2. § 35 wird wie folgt gefasst:  


„§ 35 


 


Ersetzung der Schriftform  


Ist nach diesem Gesetz für die Abgabe einer 
Erklärung die Schriftform vorgeschrieben, so 
kann die Erklärung auch über das besondere elekt-
ronische Bürger- und Organisationenpostfach ab-
gegeben werden, wenn Erklärender und Empfän-
ger über ein solches verfügen. Ist die Erklärung 
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von einer natürlichen Person abzugeben, so ist das 
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der Person zu versehen oder von ihr zu 
signieren und selbst zu versenden. Andere Postfä-
cher nach § 130a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2, 3 
und 5 der Zivilprozessordnung stehen dem beson-
deren elektronischen Bürger- und Organisationen-
postfach nach Satz 1 gleich.“ 


3. In § 43a Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort 
„ausdrückliche“ das Komma und das Wort 
„schriftliche“ gestrichen und werden nach dem 
Wort „Mandanten“ die Wörter „in Textform“ ein-
gefügt. 


 


4. § 45b wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden die 
Wörter „schriftliche Vereinbarung im Ein-
zelfall“ durch die Wörter „im Einzelfall in 
Textform getroffene Vereinbarung“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „muß 
vom Auftraggeber unterschrieben sein“ 
durch die Wörter „bedarf der Textform“ er-
setzt. 


 


5. In § 78 Absatz 2 werden nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 


 


6. In § 79 Satz 2 werden die Wörter „oder öffentlich 
in den dazu von der Satzung bestimmten Blättern“ 
durch die Wörter „oder elektronisch“ ersetzt. 


 


Artikel 27 Artikel 28 


Änderung des Urheberrechtsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 
(BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 25 des Ge-
setzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. Nach § 31a Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz 
eingefügt: 


 


„Schließt der Urheber einen Vertrag nach Satz 1 
mit einer Verwertungsgesellschaft, so genügt die 
Textform.“ 


 


2. § 40 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  


„(1) Ein Vertrag, durch den sich der Urheber 
zur Einräumung von Nutzungsrechten an künfti-
gen Werken verpflichtet, die überhaupt nicht nä-
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her oder nur der Gattung nach bestimmt sind, be-
darf der schriftlichen Form. Schließt der Urheber 
den Vertrag mit einer Verwertungsgesellschaft, so 
genügt die Textform. Der Vertrag kann von bei-
den Vertragsteilen nach Ablauf von fünf Jahren 
seit dem Abschluss des Vertrages gekündigt wer-
den. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate, 
wenn keine kürzere Frist vereinbart ist.“ 


3. In § 88 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „§ 31a 
Abs. 1 Satz 3 und 4 und Abs.“ durch die Wörter 
„§ 31a Absatz 1 Satz 4 und 5 und Absatz“ ersetzt. 


 


4. In § 89 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „§ 31a 
Abs. 1 Satz 3 und 4 und Abs.“ durch die Wörter 
„§ 31a Absatz 1 Satz 4 und 5 und Absatz“ ersetzt. 


 


5. In § 132 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „§ 40 
Abs. 1 Satz 2 und § 41 Abs.“ durch die Wörter 
„§ 40 Absatz 1 Satz 3 und § 41 Absatz“ ersetzt. 


 


Artikel 28 Artikel 29 


Änderung des Verwertungsgesellschaftengeset-
zes 


u n v e r ä n d e r t  


§ 10 Satz 2 des Verwertungsgesellschaftengeset-
zes vom 24. Mai 2016 (BGBl. I S. 1190), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 31. Mai 2021 
(BGBl. I S. 1204) geändert worden ist, wird aufgeho-
ben. 


 


Artikel 29 Artikel 30 


Änderung des Investmentsteuergesetzes Änderung des Investmentsteuergesetzes 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch … [Artikel 25 des 
Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Inves-
titionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und 
Steuerfairness (Wachstumschancengesetz), Bundes-
ratsdrucksache 87/24] geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Artikel 25 des Ge-
setzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 51 wird wie folgt geändert: 1. § 51 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Satz 1 wird das Wort „vier“ durch 
das Wort „acht“ ersetzt. 
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bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Für die Erklärung nach Satz 1 beträgt 
der Verspätungszuschlag nach § 152 
der Abgabenordnung für jeden angefan-
genen Monat der eingetretenen Ver-
spätung 0,0625 Prozent der ausgeschüt-
teten und ausschüttungsgleichen Er-
träge; dies gilt ungeachtet einer etwai-
gen Steuerbefreiung auf Anleger-
ebene.“ 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: b) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Nummer 1 werden die Wörter „die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft, die in-
ländische Betriebsstätte oder Zweignie-
derlassung der ausländischen Verwal-
tungsgesellschaft oder die inländische 
Verwahrstelle“ durch die Wörter „der 
Spezial-Investmentfonds“ ersetzt. 


 


bb) In Nummer 2 werden die Wörter „die 
inländische oder ausländische Verwal-
tungsgesellschaft“ durch die Wörter 
„der Spezial-Investmentfonds“ ersetzt. 


 


c) Dem Absatz 5 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


c) Dem Absatz 5 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


„Alle Verwaltungsakte und Mitteilungen, die 
nach diesem Gesetz und der Abgabenord-
nung mit der gesonderten und einheitlichen 
Feststellung zusammenhängen, sind dem ge-
setzlichen Vertreter des Spezial-Investment-
fonds in Vertretung der Feststellungsbetei-
ligten bekannt zu geben; bei der Bekannt-
gabe ist darauf hinzuweisen, dass die Be-
kanntgabe mit Wirkung für und gegen alle 
Feststellungsbeteiligten erfolgt. Der gesetzli-
che Vertreter des Spezial-Investmentfonds 
steht einem Einspruchsbefugten im Sinne des 
§ 352 Absatz 2 der Abgabenordnung und ei-
nem Klagebefugten im Sinne des § 48 Ab-
satz 2 der Finanzgerichtsordnung gleich.“ 


„Alle Verwaltungsakte und Mitteilungen, 
die nach diesem Gesetz und der Abgaben-
ordnung mit der gesonderten und einheitli-
chen Feststellung zusammenhängen, sind 
dem gesetzlichen Vertreter des Spezial-In-
vestmentfonds in Vertretung der Feststel-
lungsbeteiligten bekannt zu geben; bei der 
Bekanntgabe ist darauf hinzuweisen, dass 
die Bekanntgabe mit Wirkung für und gegen 
alle Feststellungsbeteiligten erfolgt. Ist ei-
nem Anleger kein Spezial-Investmentan-
teil mehr zuzurechnen oder bestehen zwi-
schen dem Anleger und dem gesetzlichen 
Vertreter des Spezial-Investmentfonds 
ernstliche Meinungsverschiedenheiten, ist 
eine Einzelbekanntgabe nur erforderlich, 
soweit der Anleger der Bekanntgabe an 
den gesetzlichen Vertreter des Spezial-In-
vestmentfonds gegenüber der Finanzbe-
hörde vor Erlass der Verwaltungsakte 
oder Mitteilungen widersprochen hat. Ein 
Widerspruch nach Satz 4 wird der Fi-
nanzbehörde gegenüber erst wirksam, 
wenn er ihr zugeht. Ist nach Satz 4 eine 
Einzelbekanntgabe erforderlich, gilt § 183 
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Absatz 3 der Abgabenordnung entspre-
chend. Zur Einlegung von Rechtsbehelfen 
gegen Verwaltungsakte, die nach diesem 
Gesetz und der Abgabenordnung mit der 
gesonderten und einheitlichen Feststel-
lung zusammenhängen, ist der gesetzliche 
Vertreter des Spezial-Investmentfonds 
befugt; § 352 Absatz 1 Nummer 4 und 5 
der Abgabenordnung und § 48 Absatz 1 
Nummer 4 und 5 der Finanzgerichtsord-
nung sind entsprechend anzuwenden. In 
den Fällen des Satzes 4 gelten § 352 Ab-
satz 1 Nummer 3 der Abgabenordnung 
und § 48 Absatz 1 Nummer 3 der Finanzge-
richtsordnung entsprechend.“ 


2. Dem § 57 wird folgender Absatz 9 angefügt: 2. Dem § 57 wird folgender Absatz 9 angefügt: 


„(9) § 51 Absatz 5 Satz 3 und 4 in der Fas-
sung des Artikels 29 des Gesetzes vom … [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses 
Gesetzes] ist ab dem … [einsetzen: Tag des In-
krafttretens nach Artikel 62 Absatz 1 dieses Ge-
setzes] anzuwenden. § 51 Absatz 2 und Absatz 3 
in der Fassung des Artikels 29 des Gesetzes vom 
… [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle dieses Gesetzes] ist anzuwenden für Ge-
schäftsjahre des Spezial-Investmentfonds, die 
nach dem 31. Dezember 2024 beginnen.“ 


„(9) § 51 Absatz 5 Satz 3 bis 8 in der Fas-
sung des Artikels 30 des Gesetzes vom … [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses 
Gesetzes] ist ab dem … [einsetzen: Tag des In-
krafttretens nach Artikel 74 Absatz 1 dieses Ge-
setzes] anzuwenden. § 51 Absatz 2 und 3 in der 
Fassung des Artikels 30 des Gesetzes vom … 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
dieses Gesetzes] ist anzuwenden für Geschäfts-
jahre des Spezial-Investmentfonds, die nach dem 
31. Dezember 2024 beginnen.“ 


 


Artikel 31 


 Änderung des Bewertungsgesetzes 


 § 228 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 
(BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 31 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 411) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 1. Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 „Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse, 
die sich auf die Höhe des Grundsteuerwerts, 
die Vermögensart oder die Grundstücksart 
auswirken oder zu einer erstmaligen Feststel-
lung führen können, sind auf den Beginn des 
folgenden Kalenderjahres zusammengefasst 
anzuzeigen.“ 
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 2. In Satz 3 werden die Wörter „einen Monat“ 
durch die Wörter „drei Monate“ ersetzt. 


Artikel 30 Artikel 32 


Änderung des Steuerberatungsgesetzes Änderung des Steuerberatungsgesetzes 


Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. November 1975 (BGBl. I 
S. 2735), das zuletzt durch … [Artikel 5 des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Regelung hybrider und virtueller 
Versammlungen in der Bundesnotarordnung, der Bun-
desrechtsanwaltsordnung, der Patentanwaltsordnung 
und dem Steuerberatungsgesetz sowie zur Änderung 
weiterer Vorschriften des Rechts der rechtsberatenden 
Berufe, Bundestagsdrucksache 20/8674] geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. November 1975 (BGBl. I 
S. 2735), das zuletzt durch … [Artikel 6 des Gesetzes 
zur Regelung hybrider und virtueller Versammlungen 
in der Bundesnotarordnung, der Bundesrechtsanwalts-
ordnung, der Patentanwaltsordnung und dem Steuerbe-
ratungsgesetz sowie zur Änderung weiterer Vorschrif-
ten, Bundestagsdrucksache 20/12144] geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 3a Absatz 4 werden nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. In § 64 Absatz 2 Satz 2 wird nach dem Wort „aus-
drückliche“ das Komma und das Wort „schriftli-
che“ gestrichen und werden nach dem Wort 
„Mandanten“ die Wörter „in Textform“ eingefügt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. § 67a wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden die 
Wörter „schriftliche Vereinbarung im Ein-
zelfall“ durch die Wörter „im Einzelfall in 
Textform getroffene Vereinbarung“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „muß 
vom Auftraggeber unterschrieben sein“ 
durch die Wörter „bedarf der Textform“ er-
setzt. 


 


4. § 85a Absatz 2 Nummer 12 wird durch die fol-
genden Nummern 12 und 13 ersetzt: 


4. u n v e r ä n d e r t  


„12. eine Datenbank zur Verwaltung von Voll-
machtsdaten im Sinne des § 80a der Abga-
benordnung einzurichten und zu betreiben 
sowie die Vollmachtsdaten nach Maßgabe 
des § 80a der Abgabenordnung an die Lan-
desfinanzbehörden zu übermitteln; 


 


13. eine Datenbank zur Verwaltung von Voll-
machtsdaten im Sinne des § 105a Absatz 2 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch einzu-
richten und zu betreiben sowie die Voll-
machtsdaten den in § 105a Absatz 5 des 
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Vierten Buches Sozialgesetzbuch genann-
ten Stellen zur Verfügung zu stellen.“ 


5. In § 86c Absatz 4 werden die Wörter „der Voll-
machtsdatenbank nach § 85a Absatz 2 Num-
mer 12“ durch die Wörter „den Vollmachtsdaten-
banken nach § 85a Absatz 2 Nummer 12 und 13“ 
ersetzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 31 Artikel 33 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


In § 50c Absatz 2 Satz 4 des Einkommensteuerge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Ok-
tober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch 
Artikel 20 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, wird das 
Wort „drei“ durch das Wort „fünf“ ersetzt. 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 43 Absatz 2 Satz 7 und 8 wird aufgehoben. 


 2. § 45a wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 5 wird aufgehoben. 


 b) Absatz 6 wird Absatz 5 und in Satz 1 wer-
den die Wörter „Absätzen 2 bis 5“ durch 
die Wörter „Absätzen 2 bis 4“ ersetzt. 


 c) Absatz 7 wird Absatz 6 und in Satz 1 wer-
den die Wörter „Absätzen 2 bis 5“ durch 
die Wörter „Absätzen 2 bis 4“ ersetzt. 


 3. § 45d Absatz 3 wird aufgehoben. 


 4. In § 50c Absatz 2 Satz 4 wird das Wort „drei“ 
durch das Wort „fünf“ ersetzt. 


 5. In § 50e Absatz 1 werden die Wörter „§ 45d 
Absatz 3 Satz 1,“ gestrichen. 


 6. § 52 wird wie folgt geändert: 


 a) Dem Absatz 42 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 „§ 43 Absatz 2 Satz 7 und 8 in der am … 
[einsetzen: Datum der Verkündung dieses 
Gesetzes] geltenden Fassung ist letztmals 
für Kapitalerträge anzuwenden, die vor 
dem 1. Januar 2025 zufließen.“ 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 51 – Drucksache 20/13015 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 6. Ausschusses 


 b) Dem Absatz 44a wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „§ 45a Absatz 5 in der am … [einsetzen: 
Datum der Verkündung dieses Gesetzes] 
geltenden Fassung ist letztmals für Er-
satzbescheinigungen anzuwenden, die vor 
dem 1. Januar 2025 ausgestellt werden.“ 


 c) Absatz 45 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


 „§ 45d Absatz 3 in der am 1. Januar 2017 
geltenden Fassung ist letztmals für Versi-
cherungsverträge anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2016 und vor dem 
1. Januar 2025 abgeschlossen werden.“ 


 


Artikel 34 


 Änderung des Grundsteuergesetzes 


 § 19 des Grundsteuergesetzes vom 7. August 
1973 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Artikel 21 
des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 1. Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 


 2. Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 


 3. Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


 „(3) Die Anzeigen nach den Absätzen 1 
und 2 sind Steuererklärungen im Sinne der 
Abgabenordnung, die den Finanzbehörden 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
über die amtlich bestimmte Schnittstelle elekt-
ronisch zu übermitteln sind. Die Anzeigen sind 
bei dem für die Festsetzung des Steuermessbe-
trags zuständigen Finanzamt bis zum 31. März 
des Jahres zu erstatten, das auf das Kalender-
jahr der Änderung nach Absatz 1 oder das Ka-
lenderjahr des Wegfalls der Voraussetzungen 
nach Absatz 2 folgt. Auf Antrag kann die zu-
ständige Finanzbehörde zur Vermeidung un-
billiger Härten auf eine elektronische Über-
mittlung verzichten; in diesem Fall ist die An-
zeige nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck abzugeben und eigenhändig zu unter-
schreiben. Für die Entscheidung über den An-
trag gilt § 150 Absatz 8 der Abgabenordnung.“ 
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Artikel 32 Artikel 35 


Änderung der Wirtschaftsprüferordnung u n v e r ä n d e r t  


Die Wirtschaftsprüferordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. November 1975 (BGBl. I 
S. 2803), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
17. Januar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 12) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 58a folgende Angabe eingefügt:  


 


„§ 58b Elektronische Kommunikation mit den 
Mitgliedern“. 


 


2. Dem § 12 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:  


„Die schriftliche Prüfung kann auch elektronisch 
durchgeführt werden.“ 


 


3. § 30 wird wie folgt geändert:  


a) In Satz 1 werden die Wörter „oder in der Per-
son der gesetzlichen Vertreter“ gestrichen. 


 


b) Satz 3 wird aufgehoben.  


4. In § 40 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „in ei-
ner den §§ 126, 126a des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entsprechenden Form“ durch die Wörter 
„schriftlich oder elektronisch“ ersetzt. 


 


5. In § 54a Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter 
„schriftliche Vereinbarung im Einzelfall“ durch 
die Wörter „im Einzelfall in Textform getroffene 
Vereinbarung“ ersetzt. 


 


6. Nach § 58a wird folgender § 58b eingefügt:   


„§ 58b 


 


Elektronische Kommunikation mit den Mitglie-
dern 


 


Diejenigen Mitglieder der Wirtschaftsprüfer-
kammer, die über ein E-Mail-Postfach oder ein 
Postfach nach § 130a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2, 
4 oder 5 der Zivilprozessordnung verfügen, haben 
deren Adressen der Wirtschaftsprüferkammer 
zum Zwecke der elektronischen Kommunikation 
mitzuteilen, sofern dem keine wesentlichen 
Gründe entgegenstehen.“ 
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7. In § 59 Absatz 4 Satz 3 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ ein-
gefügt. 


 


8. Dem § 131h Absatz 3 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 


„Die schriftliche Prüfung kann auch elektronisch 
durchgeführt werden.“ 


 


Artikel 33 Artikel 36 


Änderung der Gewerbeordnung Änderung der Gewerbeordnung 


§ 109 Absatz 3 der Gewerbeordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 
(BGBl. I S. 202), die zuletzt durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 17. Januar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 12) geän-
dert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


Die Gewerbeordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Juli 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 245) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 1. Nach § 14 Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz 
eingefügt: 


 „Erfolgt die Aufgabe des Betriebes im Zusam-
menhang mit dessen Verlegung in einen ande-
ren Meldebezirk, ist dies ausschließlich gegen-
über der für die Gewerbeanmeldung nach 
Satz 1 zuständigen Behörde anzuzeigen; diese 
übermittelt die Daten aus der Gewerbeanzeige 
unverzüglich an die für die Gewerbeabmel-
dung nach Satz 2 Nummer 3 zuständige Be-
hörde; Absatz 8 bleibt unberührt.“ 


 2. In § 55c Satz 2 werden die Wörter „§ 14 Ab-
satz 1 Satz 2 und 3“ durch die Wörter „§ 14 
Absatz 1 Satz 2 bis 4“ ersetzt. 


 3. § 109 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Das Zeugnis kann mit Einwilligung des Ar-
beitnehmers in elektronischer Form erteilt werden.“ 


„(3) u n v e r ä n d e r t  


Artikel 34 Artikel 37 


Änderung der Handwerksordnung Änderung der Handwerksordnung 


Die Handwerksordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I 
S. 3074; 2006 I S. 2095), die zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 17. Januar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 12) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Die Handwerksordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I 
S. 3074; 2006 I S. 2095), die zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 246) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. § 119 Absatz 6 Satz 2 wird aufgehoben. 1. u n v e r ä n d e r t  


2. § 124a wird aufgehoben. 2. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 35 Artikel 38 


Änderung des Mess- und Eichgesetzes Änderung des Mess- und Eichgesetzes 


Das Mess- und Eichgesetz vom 25. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2722, 2723), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 27. Januar 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 26) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Mess- und Eichgesetz vom 25. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2722, 2723), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 27. Januar 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 26) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 32 
wie folgt gefasst: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 32 (weggefallen)“.  


2. § 32 wird aufgehoben. 2. u n v e r ä n d e r t  


3. § 60 Absatz 1 Nummer 18 wird aufgehoben. 3. § 60 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 1 Nummer 18 wird aufgehoben. 


 b) In Absatz 2 werden die Wörter „, in den 
Fällen des Absatzes 1 Nummer 18 mit ei-
ner Geldbuße bis zu zehntausend Euro“ 
gestrichen. 


Artikel 36 Artikel 39 


Änderung des Bundesberggesetzes Änderung des Bundesberggesetzes 


In § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b des 
Bundesberggesetzes vom 13. August 1980 (BGBl. I 
S. 1310), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden 
ist, werden vor den Wörtern „und die im Zusammen-
hang“ die Wörter „aus Bohrungen ab einer Teufe von 
400 Metern“ eingefügt und wird das Wort „(Erd-
wärme)“ gestrichen. 


Das Bundesberggesetz vom 13. August 1980 
(BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:  


 1. In § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b 
werden vor den Wörtern „und die im Zusam-
menhang“ die Wörter „aus Bohrungen ab ei-
ner Teufe von 400 Metern“ eingefügt und wird 
das Wort „(Erdwärme)“ gestrichen. 


 2. In § 16 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„; die elektronische Form ist ausgeschlossen“ 
gestrichen. 
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Artikel 40 


 Änderung des Strahlenschutzgesetzes 


 Das Strahlenschutzgesetz vom 27. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 20. Mai 2021 (BGBl. I S. 1194; 2022 I 
S. 15) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. In § 19 Absatz 1 Satz 1 Satzteil nach Num-
mer 2 werden die Wörter „vier Wochen“ 
durch die Wörter „zwei Wochen“ ersetzt. 


 2. In § 20 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„vier Wochen“ durch die Wörter „zwei Wo-
chen“ ersetzt. 


 


Artikel 41 


 Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 


 Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 
(BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 26 
des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 236) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 1. § 12b Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geändert: 


 a) Nummer 4 wird aufgehoben. 


 b) Die Nummern 5 bis 7 werden die Num-
mern 4 bis 6. 


 2. In § 17f Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 werden die 
Wörter „Satz 3 Nummer 7“ durch die Wörter 
„Satz 4 Nummer 6“ ersetzt. 


 3. In § 17i Absatz 5 Nummer 2 werden die Wör-
ter „Satz 3 Nummer 7“ durch die Wörter 
„Satz 4 Nummer 6“ ersetzt. 
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Artikel 37 Artikel 42 


Aufhebung des Gesetzes zur Abwicklung des 
Ausgleichsfonds nach dem Dritten Verstro-


mungsgesetz 


u n v e r ä n d e r t  


Das Gesetz zur Abwicklung des Ausgleichsfonds 
nach dem Dritten Verstromungsgesetz vom 12. De-
zember 1995 (BGBl. I S. 1638), das zuletzt durch Arti-
kel 328 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I 
S. 1474) geändert worden ist, wird aufgehoben. 


 


Artikel 38 Artikel 43 


Aufhebung des Steinkohlebeihilfengesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Steinkohlebeihilfengesetz vom 12. Dezember 
1995 (BGBl. I S. 1638, 1639), das zuletzt durch Arti-
kel 329 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I 
S. 1474) geändert worden ist, wird aufgehoben. 


 


 


Artikel 44 


 Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes 


 In § 3 Nummer 10 des Windenergie-auf-See-
Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258, 
2310), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151) geändert 
worden ist, wird die Angabe „Nummer 7“ durch die 
Angabe „Nummer 6“ ersetzt. 


Artikel 39 Artikel 45 


Änderung des Schuldenmitübernahmegesetzes u n v e r ä n d e r t  


§ 1 Absatz 3 des Schuldenmitübernahmegesetzes 
vom 21. Juni 1999 (BGBl. I S. 1384) wird aufgehoben. 
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Artikel 40 Artikel 46 


Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs u n v e r ä n d e r t  


In § 1 Absatz 19 Nummer 33 Buchstabe a Dop-
pelbuchstabe bb des Kapitalanlagegesetzbuchs vom 
4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch Arti-
kel 34 Absatz 20 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, wird 
das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „in Textform“ 
ersetzt. 


 


Artikel 41 Artikel 47 


Änderung des Akkreditierungsstellengesetzes u n v e r ä n d e r t  


§ 2 Absatz 1 des Akkreditierungsstellengesetzes 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2625), das zuletzt durch 
Artikel 2 Absatz 12 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2752) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 


1. In Satz 1 wird das Wort „schriftlichen“ durch das 
Wort „elektronischen“ ersetzt.  


 


2. Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:   


„Die Akkreditierungsstelle kann die Verwendung 
bestimmter elektronischer Formulare und Einga-
bemasken vorschreiben.“ 


 


Artikel 42 Artikel 48 


Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 


Das Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 54 
wie folgt gefasst: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 54 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsver-
ordnungen; Erlass von Verwaltungsvor-
schriften“. 
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2. § 54 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  


„§ 54 


 


Ermächtigung zum Erlass von Rechtsver-
ordnungen; Erlass von Verwaltungsvor-


schriften“. 


 


b) Folgender Absatz 12 wird angefügt:  


„(12) Die Bundesregierung erlässt mit 
Zustimmung des Bundesrates allgemeine 
Verwaltungsvorschriften über die Anforde-
rungen hinsichtlich 


 


1. der Bestandserfassung wild lebender 
Tiere der besonders geschützten Arten 
im Hinblick auf die Zugriffsverbote 
nach § 44 Absatz 1 bei Vorhaben an Ei-
senbahnbetriebsanlagen, 


 


2. wirksamer und fachlich anerkannter 
Schutzmaßnahmen in Bezug auf wild 
lebende Tiere der besonders geschütz-
ten Arten bei Vorhaben an Eisenbahn-
betriebsanlagen, bei deren Beachtung in 
der Regel kein Verstoß gegen die Zu-
griffsverbote nach § 44 Absatz 1 vor-
liegt, sowie hinsichtlich der Maßnah-
men zur Sicherung des Erhaltungszu-
stands dieser Arten im Sinne des § 45 
Absatz 7 Satz 2, 


 


3. der Durchführung von Unterhaltungs- 
und Erneuerungsmaßnahmen an Eisen-
bahnbetriebsanlagen, bei deren Beach-
tung in der Regel kein Verstoß gegen 
die Zugriffsverbote nach § 44 Absatz 1 
vorliegt, 


 


4. der Ausstattung von Bahnstrecken mit 
einer Oberleitung (Elektrifizierung), 
einschließlich deren Erneuerung, bei 
deren Beachtung in Bezug auf Strom-
schlag und Leitungsanflug von Vögeln 
in der Regel kein Verstoß gegen die Zu-
griffsverbote nach § 44 Absatz 1 vor-
liegt und den Vorgaben des § 41 Satz 1 
entsprochen wird.“ 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 59 – Drucksache 20/13015 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 6. Ausschusses 


Artikel 43 Artikel 49 


Änderung des Fünften Vermögensbildungsgeset-
zes 


u n v e r ä n d e r t  


§ 2 Absatz 3 Nummer 1 des Fünften Vermögens-
bildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. März 1994 (BGBl. I S. 406), das zuletzt durch 
Artikel 34 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 354) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst: 


 


„1. die gewinnunabhängige Mindestverzinsung der 
Gewinnschuldverschreibung im Regelfall die 
Hälfte der Gesamtverzinsung nicht überschreitet 
oder“. 


 


Artikel 44 Artikel 50 


Änderung des Nachweisgesetzes Änderung des Nachweisgesetzes 


Das Nachweisgesetz vom 20. Juli 1995 (BGBl. I 
S. 946), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


Das Nachweisgesetz vom 20. Juli 1995 (BGBl. I 
S. 946), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


 1. § 2 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 aa) In Satz 1 wird die Angabe „Satzes 4“ 
durch die Angabe „Satzes 9“ ersetzt. 


 bb) Nach Satz 1 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 


 „Die Niederschrift nach Satz 1 kann 
in Textform (§ 126b des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) abgefasst und elektro-
nisch übermittelt werden, sofern das 
Dokument für den Arbeitnehmer zu-
gänglich ist, gespeichert und ausge-
druckt werden kann und der Arbeit-
geber den Arbeitnehmer mit der 
Übermittlung auffordert, einen Emp-
fangsnachweis zu erteilen. Im Fall 
des Satzes 2 hat der Arbeitgeber auf 
Verlangen des Arbeitnehmers die 
Niederschrift unter Hinweis auf den 
Geltungsbeginn der wesentlichen 
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Vertragsbedingungen unverzüglich 
in der Form der Sätze 1 und 8 zu er-
teilen. Satz 3 gilt entsprechend, wenn 
die wesentlichen Vertragsbedingun-
gen nicht nachgewiesen wurden. Die 
Verjährung des Anspruchs nach den 
Sätzen 3 und 4 beginnt mit dem 
Schluss des Jahres, in dem das Ar-
beitsverhältnis endet. Die Sätze 2 bis 
5 finden keine Anwendung auf Ar-
beitnehmer, die in einem Wirt-
schaftsbereich oder Wirtschafts-
zweig nach § 2a Absatz 1 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 
tätig sind.“ 


 cc) In dem neuen Satz 8 werden nach 
dem Wort „Vertragsbedingungen“ 
die Wörter „nach Satz 1“ eingefügt. 


 dd) In dem neuen Satz 9 wird jeweils die 
Angabe „Satz 2“ durch die Angabe 
„Satz 7“ ersetzt. 


 b) In Absatz 1a Satz 3 wird die Angabe 
„Satz 3“ durch die Angabe „Satz 8“ er-
setzt. 


 c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird 
die Angabe „Satz 2“ durch die An-
gabe „Satz 7“ ersetzt.  


 bb) Folgender Satz wird angefügt: 


 „Auf die Verpflichtung nach Satz 1 
finden folgende Regelungen entspre-
chende Anwendung:  


 1. Absatz 1 Satz 2, 5 und 6 sowie 


 2. Absatz 1 Satz 3 und 4.“ 


 d) Dem Absatz 3 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 „Auf die Verpflichtung nach Satz 1 finden 
folgende Regelungen entsprechende An-
wendung: 


 1. Absatz 1 Satz 2, 5 und 6 sowie 


 2. Absatz 1 Satz 3 und 4.“ 
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 e) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


 aa) In den Sätzen 1 und 2 wird jeweils 
die Angabe „Satz 2“ durch die An-
gabe „Satz 7“ ersetzt. 


 bb) In Satz 3 wird nach der Angabe „Ab-
satz 2“ die Angabe „Satz 1“ und nach 
der Angabe „Absatz 3“ die Angabe 
„Satz 1“ eingefügt. 


1. Dem § 2 Absatz 5 werden die folgenden Sätze an-
gefügt: 


f) Dem Absatz 5 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


„Gleiches gilt, wenn dem Arbeitnehmer ein von 
den Vertragsparteien in elektronischer Form 
(§ 126a des Bürgerlichen Gesetzbuchs) geschlos-
sener Arbeitsvertrag in einem ausdruckbaren 
Format übermittelt worden ist. Satz 2 findet keine 
Anwendung auf Arbeitnehmer, die in einem Wirt-
schaftsbereich oder Wirtschaftszweig nach § 2a 
Absatz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-
zes tätig sind.“ 


„Ist dem Arbeitnehmer ein Arbeitsvertrag 
in Textform nach Maßgabe des Absatzes 1 
Satz 2 übermittelt worden, entfällt die Ver-
pflichtung nach Absatz 1 Satz 1 und 2 und 
den Absätzen 2 und 3, soweit der Vertrag 
die in den Absätzen 1 bis 4 geforderten 
Angaben enthält; unberührt bleibt der 
Anspruch nach Absatz 1 Satz 3, auch in 
Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 2 oder Absatz 3 Satz 2 Nummer 2. 
Satz 2 gilt nicht in den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 6.“ 


2. § 3 wird wie folgt geändert: 2. § 3 wird wie folgt geändert: 


 a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und wird wie 
folgt geändert: 


a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „wesent-
lichen Vertragsbedingungen“ die Wörter 
„oder der in § 2 Absatz 2 und 3 genannten 
Angaben“ eingefügt. 


aa) u n v e r ä n d e r t  


 bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz ein-
gefügt: 


 „Auf die Verpflichtung nach Satz 1 
finden folgende Regelungen entspre-
chende Anwendung:  


 1. § 2 Absatz 1 Satz 2, 5 und 6 so-
wie 


 2. § 2 Absatz 1 Satz 3 und 4.“ 


b) Die folgenden Sätze werden angefügt: b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  


 „(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 
Satz 1 entfällt, sofern dem Arbeitnehmer 
hinsichtlich der Änderung ein schriftli-
cher Änderungsvertrag ausgehändigt 
worden ist. Das Gleiche gilt, wenn dem 
Arbeitnehmer hinsichtlich der Änderung 
ein Änderungsvertrag in Textform nach 
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Maßgabe des § 2 Absatz 1 Satz 2 übermit-
telt worden ist; unberührt bleibt der An-
spruch nach § 2 Absatz 1 Satz 3. Satz 2 
gilt nicht in den Fällen des § 2 Absatz 1 
Satz 6.“ 


„Die Verpflichtung nach Satz 1 entfällt, so-
fern dem Arbeitnehmer hinsichtlich der Än-
derung 


entfällt 


1. ein schriftlicher Änderungsvertrag aus-
gehändigt worden ist oder  


 


2. ein in elektronischer Form (§ 126a des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs) geschlosse-
ner Änderungsvertrag in einem aus-
druckbaren Format übermittelt worden 
ist. 


 


Satz 3 Nummer 2 findet keine Anwendung 
auf Arbeitnehmer, die in einem Wirtschafts-
bereich oder Wirtschaftszweig nach § 2a Ab-
satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes tätig sind.“ 


entfällt 


 3. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 a) In Nummer 1 wird die Angabe „Satz 2“ 
durch die Angabe „Satz 7“ersetzt. 


 b) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 
eingefügt: 


 „2. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 3, auch 
in Verbindung mit Satz 4, jeweils 
auch in Verbindung mit § 2 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 2, Absatz 3 
Satz 2 Nummer 2 oder § 3 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2, eine dort ge-
nannte Niederschrift nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erteilt,“. 


 c) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 
und die Wörter „§ 2 Absatz 2, auch in 
Verbindung mit Absatz 3“ werden durch 
die Wörter „§ 2 Absatz 2 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Absatz 3 Satz 1“ ersetzt. 


 d) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 
und die Angabe „§ 3 Satz 1“ wird durch 
die Wörter „§ 3 Absatz 1 Satz 1“ ersetzt. 


3. § 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 4. In § 5 Satz 1 wird jeweils die Angabe „Satz 2“ 
durch die Angabe „Satz 7“ ersetzt. 


„Die Verpflichtung nach Satz 1 entfällt, soweit 
dem Arbeitnehmer eine früher ausgestellte Nie-


entfällt 
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derschrift oder ein schriftlicher Arbeitsvertrag 
ausgehändigt oder ein in elektronischer Form 
(§ 126a des Bürgerlichen Gesetzbuchs) geschlos-
sener Arbeitsvertrag in einem ausdruckbaren 
Format übermittelt worden ist und das jeweilige 
Dokument die nach diesem Gesetz erforderlichen 
Angaben enthält.“ 


Artikel 45 Artikel 51 


Änderung des Heimarbeitsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


In § 6 Satz 2 des Heimarbeitsgesetzes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 804-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
Artikel 6i des Gesetzes vom 16. September 2022 
(BGBl. I S. 1454) geändert worden ist, werden die 
Wörter „Je drei Abschriften“ durch das Wort „Diese“ 
und wird das Wort „einzusenden“ durch die Wörter „zu 
übermitteln“ ersetzt. 


 


Artikel 46 Artikel 52 


Änderung des Arbeitszeitgesetzes u n v e r ä n d e r t  


§ 16 Absatz 1 des Arbeitszeitgesetzes vom 6. Juni 
1994 (BGBl. I S. 1170, 1171), das zuletzt durch Arti-
kel 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3334) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


 


„(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, eine Kopie 
dieses Gesetzes, der auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen, für den Betrieb geltenden Rechtsverordnungen 
und der für den Betrieb geltenden Tarifverträge und 
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen im Sinne des § 7 
Absatz 1 bis 3 und der §§ 12 und 21a Absatz 6 den Ar-
beitnehmern über die im Betrieb oder in der Dienst-
stelle übliche Informations- und Kommunikationstech-
nik zur Verfügung zu stellen oder an geeigneter Stelle 
im Betrieb oder in der Dienststelle zur Einsichtnahme 
auszulegen oder auszuhängen.“ 
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Artikel 47 Artikel 53 


Änderung des Jugendarbeitsschutzgesetzes Änderung des Jugendarbeitsschutzgesetzes 


Das Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 
1976 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2970) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 
1976 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. I Nr. 246) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt: 1. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt: 


„§ 1a „§ 1a 


Formvorgaben Formvorgaben 


Soweit in diesem Gesetz schriftliche Hand-
lungen vorgesehen sind, können diese auch in 
Textform erfolgen. Dies gilt nicht für § 21a Ab-
satz 2.“ 


Soweit in diesem Gesetz schriftliche Hand-
lungen vorgesehen sind, können diese auch in 
Textform erfolgen. Dies gilt nicht für § 6 Ab-
satz 4 Satz 1 und § 21a Absatz 2.“ 


2. Die §§ 47 und 48 werden wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t  


„§ 47 


 


Bekanntgabe des Gesetzes und der Aufsichtsbe-
hörde 


 


Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens ei-
nen Jugendlichen beschäftigen, haben eine Kopie 
dieses Gesetzes und die Anschrift der zuständigen 
Aufsichtsbehörde den Arbeitnehmern über die im 
Betrieb oder in der Dienststelle übliche Informa-
tions- und Kommunikationstechnik zur Verfü-
gung zu stellen oder an geeigneter Stelle im Be-
trieb oder in der Dienststelle zur Einsicht auszule-
gen oder auszuhängen. 


 


§ 48 


 


Information über Arbeitszeit und Pausen  


Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens drei 
Jugendliche beschäftigen, haben eine Information 
über Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen 
Arbeitszeit und der Pausen der Jugendlichen den 
Arbeitnehmern über die im Betrieb oder in der 
Dienststelle übliche Informations- und Kommuni-
kationstechnik zur Verfügung zu stellen oder an 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 65 – Drucksache 20/13015 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 6. Ausschusses 


geeigneter Stelle im Betrieb oder in der Dienst-
stelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen.“ 


3. In § 54 Absatz 3 werden die Wörter „hierüber an 
geeigneter Stelle im Betrieb einen Aushang anzu-
bringen“ durch die Wörter „eine Kopie der Bewil-
ligung den Arbeitnehmern über die im Betrieb 
oder in der Dienststelle übliche Informations- und 
Kommunikationstechnik zur Verfügung zu stellen 
oder an geeigneter Stelle im Betrieb oder in der 
Dienststelle zur Einsicht auszulegen oder auszu-
hängen“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. § 59 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 7 werden die Wörter „einen Ab-
druck“ durch die Wörter „eine Kopie“ ersetzt 
und werden die Wörter „nicht auslegt oder 
aushängt“ durch die Wörter „nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig zur Verfügung 
stellt und nicht, nicht richtig oder nicht voll-
ständig auslegt und nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig aushängt“ ersetzt. 


 


b) In Nummer 8 werden die Wörter „Arbeits-
zeit und Pausen nicht oder nicht in der vor-
geschriebenen Weise aushängt“ durch die 
Wörter „eine Information nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig zur Verfügung stellt 
und nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
auslegt und nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig aushängt“ ersetzt. 


 


c) In Nummer 12 werden die Wörter „einen 
Aushang nicht anbringt“ durch die Wörter 
„eine Kopie nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig zur Verfügung stellt und nicht, 
nicht richtig oder nicht vollständig auslegt 
und nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
aushängt“ ersetzt. 


 


 


Artikel 54 


 Änderung des Mutterschutzgesetzes 


 § 10 des Mutterschutzgesetzes vom 23. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1228), das durch Artikel 57 Ab-
satz 8 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2652) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
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 1. Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


 „Die Verpflichtung des Arbeitgebers nach 
Satz 1 entfällt, wenn gemäß einer zu diesem 
Zweck nach § 30 Absatz 4 veröffentlichten Re-
gel oder Erkenntnis des Ausschusses für Mut-
terschutz eine schwangere oder stillende Frau 
die Tätigkeit nicht ausüben oder einer Arbeits-
bedingung nicht ausgesetzt sein darf.“ 


 2. In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Absatz 1“ die Wörter „oder nach Maßgabe 
des § 13“ eingefügt. 


 


Artikel 55 


 Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-
zes 


 Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 
(BGBl. I S. 158), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 28. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 172) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 12 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 a) In Satz 1 wird das Wort „Schriftform“ 
durch das Wort „Textform“ ersetzt. 


 b) In den Sätzen 3 und 4 werden jeweils die 
Wörter „der Urkunde“ durch die Wörter 
„dem Vertrag“ ersetzt. 


 2. In § 14 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „schrift-
liche“ gestrichen. 


 


Artikel 56 


 Änderung des Künstlersozialversicherungsgeset-
zes 


 Das Künstlersozialversicherungsgesetz vom 
27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), das zuletzt durch Ar-
tikel 5a des Gesetzes vom 22. März 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 101) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


 1. In § 24 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „450“ 
durch die Angabe „1 000“ ersetzt. 
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 2. In § 25 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 wird die An-
gabe „§ 3 Nr. 26“ durch die Wörter „§ 3 Num-
mer 26 und 26a“ ersetzt. 


 3. § 54 wird wie folgt gefasst: 


 


„§ 54 


 Abweichend von § 24 Absatz 2 Satz 2 be-
trägt die Entgeltsumme 700 Euro im Kalender-
jahr 2025.“ 


Artikel 48 Artikel 57 


Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetzes 


Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetzes 


Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 2015 
(BGBl. I S. 33), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 412) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 2015 
(BGBl. I S. 33), das zuletzt durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 107) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 6 wird durch die folgenden Absätze 6 
und 6a ersetzt: 


 


„(6) Eine Person ist nicht voll erwerbs-
tätig, wenn  


 


1. ihre Arbeitszeit 32 Wochenstunden im 
Durchschnitt des Lebensmonats nicht 
übersteigt,  


 


2. sie eine Beschäftigung zur Berufsbil-
dung ausübt oder  


 


3. sie als eine im Sinne der §§ 23 und 43 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
geeignete Kindertagespflegeperson tä-
tig ist. 


 


(6a) Als erwerbstätig im Sinne dieses 
Gesetzes gelten auch Personen, die vorüber-
gehend nicht arbeiten, solange sie  


 


1. sich in einem Arbeitsverhältnis befin-
den oder 


 


2. selbständig erwerbstätig sind.“  
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b) Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) Nummer 2 wird wie folgt geändert:  


aaa) In Buchstabe b werden die 
Wörter „und er ist weder er-
werbstätig noch nimmt er El-
ternzeit nach § 15 des Bundes-
elterngeld- und Elternzeitge-
setzes oder laufende Geldleis-
tungen nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch in An-
spruch,“ durch die Wörter „und 
die Person ist weder erwerbstä-
tig noch nimmt sie Elternzeit 
nach § 15 dieses Gesetzes oder 
laufende Geldleistungen nach 
dem Dritten Buch Sozialge-
setzbuch in Anspruch,“ ersetzt. 


 


bbb) Buchstabe c wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„c) nach § 23 Absatz 1 des 
Aufenthaltsgesetzes we-
gen eines Krieges im 
Heimatland dieser Per-
son oder nach § 23a oder 
§ 25 Absatz 3 bis 5 des 
Aufenthaltsgesetzes er-
teilt,“. 


 


bb) In Nummer 3 werden die Wörter „des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgeset-
zes“ durch die Wörter „dieses Geset-
zes“ ersetzt. 


 


2. § 2b wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Bei der Bestimmung des Bemessungszeit-
raums nach Satz 1 bleiben Kalendermonate 
unberücksichtigt, in denen die berechtigte 
Person 


 


1. im Zeitraum nach § 4 Absatz 1 Satz 2 
und 3 und Absatz 5 Satz 3 Nummer 1 
Buchstabe b, Nummer 2 Buchstabe b, 
Nummer 3 Buchstabe b und Nummer 4 
Buchstabe b Elterngeld für ein älteres 
Kind bezogen hat, 


 


2. während der Schutzfristen nach § 3 des 
Mutterschutzgesetzes nicht beschäftigt 
werden durfte oder Mutterschaftsgeld 
nach dem Fünften Buch Sozialgesetz-
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buch oder nach dem Zweiten Gesetz 
über die Krankenversicherung der 
Landwirte oder Krankentagegeld nach 
§ 192 Absatz 5 Satz 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes bezogen hat, 


3. eine Krankheit hatte, die maßgeblich 
durch eine Schwangerschaft bedingt 
war, oder 


 


4. Wehrdienst nach dem Wehrpflichtge-
setz in der bis zum 31. Mai 2011 gelten-
den Fassung oder nach dem Vierten Ab-
schnitt des Soldatengesetzes oder Zivil-
dienst nach dem Zivildienstgesetz ge-
leistet hat.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 wird 
jeweils die Angabe „Satz 3“ durch die An-
gabe „Satz 4“ ersetzt. 


 


3. Dem § 2c wird folgender Absatz 4 angefügt: 3. u n v e r ä n d e r t  


„(4) Der anteilige Arbeitnehmer-Pauschbe-
trag nach Absatz 1 Satz 1 ist nicht zu berücksich-
tigen, wenn dem Ansässigkeitsstaat der berechtig-
ten Person nach einem Abkommen zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung das Besteuerungs-
recht für das Elterngeld zusteht und wenn das aus 
Deutschland gezahlte Elterngeld nach den maßge-
benden Vorschriften des Ansässigkeitsstaats der 
Steuer unterliegt. Unterliegt das Elterngeld im 
Ansässigkeitsstaat nach dessen maßgebenden 
Vorschriften nicht der Steuer, so ist der Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag nach Absatz 1 entspre-
chend zu berücksichtigen.“ 


 


4. Dem § 2e wird folgender Absatz 7 angefügt: 4. u n v e r ä n d e r t  


„(7) Abzüge für Steuern nach Absatz 1 
Satz 1 sind nicht zu berücksichtigen, wenn dem 
Ansässigkeitsstaat der berechtigten Person nach 
einem Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung das Besteuerungsrecht für das Eltern-
geld zusteht und wenn das aus Deutschland ge-
zahlte Elterngeld nach den maßgebenden Vor-
schriften des Ansässigkeitsstaats der Steuer unter-
liegt. Unterliegt das Elterngeld im Ansässigkeits-
staat nach dessen maßgebenden Vorschriften 
nicht der Steuer, so sind die Abzüge für Steuern 
nach den Absätzen 1 bis 6 entsprechend zu be-
rücksichtigen.“ 


 


5. In § 2f Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „§ 163 
Absatz 10 Satz 2 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch“ durch die Wörter „§ 20 Absatz 2a 


5. u n v e r ä n d e r t  
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Satz 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch“ er-
setzt. 


6. § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 wird wie 
folgt gefasst: 


6. u n v e r ä n d e r t  


„3. dem Elterngeld oder den Mutterschaftsleis-
tungen vergleichbare Leistungen, auf die 
eine nach § 1 berechtigte Person außerhalb 
Deutschlands oder gegenüber einer über- 
oder zwischenstaatlichen Einrichtung An-
spruch hat,  


 


4. Elterngeld, das der berechtigten Person für 
ein älteres Kind zusteht, oder dem Eltern-
geld oder den Mutterschaftsleistungen ver-
gleichbare Leistungen für ein älteres Kind, 
auf die die berechtigte Person außerhalb 
Deutschlands oder gegenüber einer über- 
oder zwischenstaatlichen Einrichtung An-
spruch hat,“. 


 


7. § 4c wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 wird in dem Satzteil vor Num-
mer 1 die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe 
„Satz 2“ ersetzt. 


 


b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:  


„§ 4b Absatz 5 gilt entsprechend.“  


8. In § 8 Absatz 3 werden in dem Satzteil vor Num-
mer 1 die Wörter „Das Elterngeld“ durch die 
Wörter „Über die Höhe des Elterngeldes“ und 
wird das Wort „gezahlt“ durch das Wort „ent-
schieden“ ersetzt. 


8. u n v e r ä n d e r t  


9. § 15 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  


„(4) Die Arbeitnehmerin oder der Ar-
beitnehmer darf während der Elternzeit nicht 
mehr als 32 Wochenstunden im Durchschnitt 
des Monats erwerbstätig sein. Die Beschrän-
kung auf 32 Wochenstunden im Durch-
schnitt des Monats gilt nicht für die Tätigkeit 
einer im Sinne der §§ 23 und 43 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch geeigneten Kin-
dertagespflegeperson. Die Ausübung einer 
Teilzeitarbeit bei einem anderen Arbeitgeber 
oder einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
nach Satz 1 bedürfen der Zustimmung des 
Arbeitgebers. Dieser kann seine Zustim-
mung nur innerhalb von vier Wochen nach 
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der Beantragung aus dringenden betriebli-
chen Gründen in Textform verweigern.“ 


b) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Der Antrag kann mit der Mitteilung nach 
Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 in Textform ver-
bunden werden.“ 


 


c) Absatz 7 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 Nummer 5 in dem Satzteil 
nach Buchstabe b wird das Wort 
„schriftlich“ durch die Wörter „in Text-
form“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 4 werden die Wörter „mit 
schriftlicher Begründung“ durch die 
Wörter „mit Begründung in Textform“ 
ersetzt.  


 


cc) In Satz 5 in dem Satzteil nach Num-
mer 2 und Satz 6 wird jeweils das Wort 
„schriftlich“ durch die Wörter „in Text-
form“ ersetzt. 


 


10. In § 16 Absatz 1 Satz 1 in dem Satzteil nach Num-
mer 2 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wör-
ter „in Textform“ ersetzt. 


10. u n v e r ä n d e r t  


11. § 23 wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Ab-
satz 4“ durch die Angabe „Absatz 3“ ersetzt. 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden die Wörter „Der An-
tragsteller oder die Antragstellerin“ 
durch die Wörter „Die Antragstellerin 
oder der Antragsteller“ ersetzt und wird 
die Angabe „und 3“ gestrichen. 


 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „und Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 4“ und die An-
gabe „und 3“ gestrichen. 


 


12. In § 24a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Ab-
satz 4“ durch die Angabe „Absatz 3“ ersetzt. 


12. u n v e r ä n d e r t  


13. § 24b wird aufgehoben. 13. u n v e r ä n d e r t  


14. § 25 wird wie folgt gefasst: 14. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 25 


 


Automatisierter Datenabruf bei den Standesäm-
tern 


 


Beantragt eine Person Elterngeld, so ist die 
nach § 12 Absatz 1 zuständige Behörde berech-
tigt, zur Prüfung des Anspruchs nach § 1 die fol-
genden Daten über die Beurkundung der Geburt 
eines Kindes bei dem für die Entgegennahme der 
Anzeige der Geburt zuständigen Standesamt ge-
mäß § 68 Absatz 3 des Personenstandsgesetzes 
automatisiert abzurufen, wenn die antragstellende 
Person zuvor in die elektronische Datenübermitt-
lung eingewilligt hat: 


 


1. Tag und Ort der Geburt des Kindes,  


2. Geburtsname und Vornamen des Kindes,  


3. Familiennamen, Geburtsnamen und Vorna-
men der Eltern des Kindes.“ 


 


15. In § 26 Absatz 1 werden die Wörter „Ersten, 
Zweiten und Dritten“ durch die Wörter „Ersten 
und Zweiten“ ersetzt. 


15. u n v e r ä n d e r t  


16. § 28 wird wie folgt geändert: 16. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1b wird wie folgt gefasst:   


„(1b) Für die nach dem 31. März 2024 
und vor dem 1. Mai 2025 geborenen oder mit 
dem Ziel der Adoption aufgenommenen Kin-
der ist dieses Gesetz in der bis zum 30. April 
2025 geltenden Fassung weiter anzuwen-
den.“ 


 


b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  


„(4) § 9 Absatz 2 ist auf Kinder an-
wendbar, die nach dem 31. Dezember 2021 
geboren oder mit dem Ziel der Adoption auf-
genommen worden sind. § 25 ist auf Kinder 
anwendbar, die nach dem 31. Oktober 2024 
geboren oder mit dem Ziel der Adoption auf-
genommen worden sind. Für die nach dem 
31. Dezember 2021 und vor dem 1. Novem-
ber 2024 geborenen oder mit dem Ziel der 
Adoption aufgenommenen Kinder ist § 25 in 
der bis zum 31. Oktober 2024 geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden. Zur Erprobung des 
Verfahrens können diese Regelungen in Pi-
lotprojekten mit Zustimmung des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und 
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Jugend, des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales und des Bundesministeriums 
des Innern und für Heimat auf Kinder, die 
vor dem 1. Januar 2022 geboren oder mit 
dem Ziel der Adoption aufgenommen wor-
den sind, angewendet werden.“ 


Artikel 49 Artikel 58 


Änderung der Elternzeitverordnung für Solda-
tinnen und Soldaten 


u n v e r ä n d e r t  


In § 4 der Elternzeitverordnung für Soldatinnen 
und Soldaten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. November 2004 (BGBl. I S. 2855), die zuletzt 
durch Artikel 87 des Gesetzes vom 29. März 2017 
(BGBl. I S. 626) geändert worden ist, wird die Angabe 
„30“ durch die Angabe „32“ ersetzt. 


 


Artikel 50 Artikel 59 


Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 


Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch – Bürgergeld, 
Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I 
S. 850, 2094), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 412) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch – Bürgergeld, 
Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I 
S. 850, 2094), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 152) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 6b Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „56 Ab-
satz 2“ durch die Angabe „56 Absatz 4“ ersetzt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. § 56 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts beantragt haben oder beziehen, sind 
verpflichtet, 


 


1. eine eingetretene Arbeitsunfähigkeit 
und deren voraussichtliche Dauer 


 


a) unverzüglich anzuzeigen und  


b) spätestens vor Ablauf des dritten 
Kalendertages nach Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche 
Bescheinigung über die Arbeitsun-
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fähigkeit und deren voraussichtli-
che Dauer vorzulegen; 


2. eine stationäre Behandlung auf Kosten 
der Krankenkasse unverzüglich anzu-
zeigen und deren Beginn und Ende 
nachzuweisen.“ 


 


b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Ab-
sätze 2 und 3 eingefügt: 


 


„(2) Die Pflicht zur Vorlage einer ärzt-
lichen Bescheinigung nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe b, Nummer 2 und 
Satz 4 entfällt, wenn 


 


1. die in § 295 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
des Fünften Buches genannten Arbeits-
unfähigkeitsdaten nach § 295 Absatz 1 
Satz 10 des Fünften Buches elektro-
nisch an die Krankenkasse zu übermit-
teln sind,  


 


2. die in § 301 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
und 7 des Fünften Buches genannten 
Daten zur stationären Behandlung 
elektronisch an die Krankenkasse zu 
übermitteln sind oder 


 


3. die Arbeitsunfähigkeitsdaten nach 
§ 201 Absatz 2 des Siebten Buches 
elektronisch an die Krankenkassen zu 
übermitteln sind. 


 


(3) Absatz 2 gilt entsprechend auch 
für Teilnehmende an Maßnahmen der beruf-
lichen Weiterbildung nach § 16 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 4 oder Teilnehmende einer 
Maßnahme nach § 16 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 in Verbindung mit § 45 des Dritten 
Buches oder Teilnehmende an einer Maß-
nahme nach § 16f oder § 16k, auch sofern 
diese keine Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts erhalten.“ 


 


c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die 
Absätze 4 und 5. 


 


 


Artikel 60 


 Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 


 Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsför-
derung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 
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1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 249) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 1. § 82 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 7 wird aufgehoben. 


 b) Die Absätze 8 und 9 werden die Absätze 7 
und 8. 


 2. § 311 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


 „(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend auch für Teilnehmende an einer Maß-
nahme zur Aktivierung und beruflichen Ein-
gliederung nach § 45 oder an einer nach § 81 
geförderten Weiterbildung, die keinen An-
spruch auf Arbeitslosengeld erheben und nicht 
versicherungspflichtig beschäftigt sind.“ 


 3. § 325 Absatz 6 wird aufgehoben. 


 4. § 447 Absatz 3 wird aufgehoben. 


Artikel 51 Artikel 61 


Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 


Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame 
Vorschriften für die Sozialversicherung – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 
(BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), das zuletzt 
durch Artikel 5a des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 408) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame 
Vorschriften für die Sozialversicherung – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 
(BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Mai 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 173) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach der Angabe zu § 105 wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 105a Nutzung der Vollmachtsdatenbank 
nach § 86 Absatz 2 Nummer 13 des 
Steuerberatungsgesetzes“. 


 


b) Der Angabe zu § 109a werden die Wörter 
„und die Jobcenter“ angefügt. 


 


2. In § 1 Absatz 2 wird die Angabe „und 19a“ durch 
die Angabe „, 19a und 109a“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  
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3. Nach § 105 wird folgender § 105a eingefügt: 3. u n v e r ä n d e r t  


„§ 105a 


 


Nutzung der Vollmachtsdatenbank nach § 85a 
Absatz 2 Nummer 13 des Steuerberatungsgeset-


zes 


 


(1) Werden Arbeitgeber bei der Wahrneh-
mung ihrer Rechte und Pflichten nach diesem 
Buch, nach dem § 202 des Fünften Buches, nach 
dem Künstlersozialversicherungsgesetz und nach 
dem Aufwendungsausgleichsgesetz durch Steuer-
berater, Steuerbevollmächtigte oder Berufsaus-
übungsgesellschaften nach den §§ 49 und 50 des 
Steuerberatungsgesetzes vertreten, entfällt abwei-
chend von § 13 Absatz 1 Satz 3 des Zehnten Bu-
ches die Pflicht zum schriftlichen Nachweis der 
Vollmacht, wenn die Vollmacht nach Maßgabe 
des Absatzes 2 erteilt und nach Maßgabe des Ab-
satzes 3 in die von der Bundessteuerberaterkam-
mer eingerichtete sozialversicherungsrechtliche 
Vollmachtsdatenbank eingetragen wurde. 


 


(2) Die Vollmacht des Arbeitgebers muss:  


1. zur Abgabe von Meldungen, Beitragsnach-
weisen, Bescheinigungen und Anträgen so-
wie zum Empfang von Meldungen, Beschei-
den und Bescheinigungen für den Arbeitge-
ber berechtigen und 


 


2. die Vertretungsmacht in allen sozialversi-
cherungsrechtlichen Verfahren umfassen, in 
denen Steuerberater, Steuerbevollmächtigte 
und Berufsausübungsgesellschaften nach 
den §§ 49 und 50 des Steuerberatungsgeset-
zes zur Vertretung befugt sind. 


 


(3) Steuerberater, Steuerbevollmächtigte 
und Berufsausübungsgesellschaften nach den 
§§ 49 und 50 des Steuerberatungsgesetzes haben 
die Erteilung sowie den Widerruf einer ihnen nach 
Maßgabe des Absatzes 2 erteilten Vollmacht un-
verzüglich elektronisch an die Bundessteuerbera-
terkammer zur Übernahme in die sozialversiche-
rungsrechtliche Vollmachtsdatenbank nach § 85a 
Absatz 2 Nummer 13 des Steuerberatungsgeset-
zes zu übermitteln. Die Erteilung oder der Wider-
ruf der Vollmacht wird abweichend von § 13 Ab-
satz 1 Satz 4 des Zehnten Buches mit der Eintra-
gung in die sozialversicherungsrechtliche Voll-
machtsdatenbank wirksam. Die Bundessteuerbe-
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raterkammer hat sicherzustellen, dass nur Voll-
machten für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte 
und Berufsausübungsgesellschaften nach den 
§§ 49 und 50 des Steuerberatungsgesetzes in die 
sozialversicherungsrechtliche Vollmachtsdaten-
bank eingetragen werden können. Werden Steuer-
berater, Steuerbevollmächtigte oder Berufsaus-
übungsgesellschaften aus dem Steuerberaterver-
zeichnis gelöscht, hat die Bundessteuerberater-
kammer vorbehaltlich des Absatzes 4 unverzüg-
lich das Erlöschen der auf sie ausgestellten Voll-
machten in die sozialversicherungsrechtliche 
Vollmachtsdatenbank einzutragen. 


(4) Besteht eine nach Absatz 3 eingetra-
gene Vollmacht nicht mehr, so sind die Voll-
machtsdaten in der sozialversicherungsrechtli-
chen Vollmachtsdatenbank bis zu dem Zeitpunkt 
zu speichern, in dem nach § 28f Absatz 1 Satz 1 
die Aufbewahrungsfrist für die Entgeltunterlagen 
endet, auf die sich die Vollmacht bezogen hat. An-
schließend sind die Vollmachtsdaten unverzüg-
lich zu löschen.  


 


(5) Sozialversicherungsträger, berufsstän-
dische Versorgungseinrichtungen und gemein-
same Einrichtungen nach § 110 können die zur 
Ermittlung und Authentifizierung der nach den 
Absätzen 1 und 2 bevollmächtigten Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigten und Berufsausübungsge-
sellschaften erforderlichen Daten aus der sozial-
versicherungsrechtlichen Vollmachtsdatenbank 
abrufen, um die Gültigkeit der Vollmacht zu prü-
fen, wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben im 
Einzelfall erforderlich ist. 


 


(6) Das Nähere zum Verfahren, zum Inhalt 
und zur Form der Vollmacht, zu den Datensätzen 
und zum Datenübertragungsverfahren bestimmen 
die Bundessteuerberaterkammer, der Spitzenver-
band der gesetzlichen Krankenversicherung, die 
Deutsche Rentenversicherung Bund, die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung e. V., die Bunde-
sagentur für Arbeit, die Deutsche Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See und die Sozialversi-
cherung für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau in Gemeinsamen Grundsätzen. Die Arbeitsge-
meinschaft der berufsständischen Versorgungs-
einrichtungen e. V., die Sozialkasse Bau und die 
Künstlersozialkasse sind zu beteiligen. Die Ge-
meinsamen Grundsätze sind nach Anhörung der 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände vom Bundesministerium für Arbeit und 
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Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium der Finanzen zu genehmigen.“ 


4. § 109a wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) Der Überschrift werden die Wörter „und die 
Jobcenter“ angefügt. 


 


b) In Absatz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 
werden nach dem Wort „Vorschriften“ die 
Wörter „des Zweiten oder“ und nach den 
Wörtern „Bundesagentur für Arbeit“ die 
Wörter „und die Jobcenter“ eingefügt. 


 


c) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:  


„In den Fällen, in denen die Grundsätze Aus-
wirkungen auf die Verfahren mit den Jobcen-
tern haben, ist der Bund-Länder-Ausschuss 
nach § 18c des Zweiten Buches zu beteili-
gen.“ 


 


Artikel 52 Artikel 62 


Weitere Änderung des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch 


Weitere Änderung des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch 


In § 105a Absatz 5 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch, das zuletzt durch Artikel 51 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, wird das Wort „können“ durch das 
Wort „haben“ und das Wort „abrufen“ durch das Wort 
„abzurufen“ ersetzt. 


In § 105a Absatz 5 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch, das zuletzt durch Artikel 61 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, wird das Wort „können“ durch das 
Wort „haben“ und das Wort „abrufen“ durch das Wort 
„abzurufen“ ersetzt. 


Artikel 53 Artikel 63 


Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 


Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Rentenversicherung – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 
3384), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 408) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Rentenversicherung – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 
3384), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. 
Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 173) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


 a) Die Angabe zu § 41 wird wie folgt gefasst: 


 „§ 41 Altersrente und Ende des Ar-
beitsverhältnisses“. 
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1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 151c 
gestrichen. 


b) Die Angabe zu § 151c wird gestrichen. 


2. § 97a Absatz 6 Satz 3 wird aufgehoben. 2. § 41 wird wie folgt geändert: 


 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


 


„§ 41 


 Altersrente und Ende des Arbeitsverhält-
nisses“. 


 b) Der Wortlaut wird Absatz 1. 


 c) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


 „(2) Eine Vereinbarung, die die Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses mit 
dem Erreichen der Regelaltersgrenze vor-
sieht, bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Textform. § 14 Absatz 4 des Teilzeit- und 
Befristungsgesetzes gilt nicht.“ 


 3. § 97a Absatz 6 Satz 3 wird aufgehoben. 


3. § 151c wird aufgehoben. 4. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 54 Artikel 64 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 des Finanzver-
waltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 397) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst: 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 des Finanzver-
waltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 205) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst: 


„45. die Übermittlung von Daten im Rahmen des au-
tomatisierten Datenabrufverfahrens mit den Trä-
gern der gesetzlichen Rentenversicherung in dem 
in § 151b Absatz 2 Satz 2 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch genannten Fall;“. 


„45. u n v e r ä n d e r t  


 


Artikel 65 


 Änderung des Rentenübersichtsgesetzes 


 Das Rentenübersichtsgesetz vom 11. Februar 
2021 (BGBl. I S. 154) wird wie folgt geändert: 
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 1. In § 2 Nummer 5 werden nach den Wörtern 
„erworben werden“ die Wörter „; ist ein wei-
terer Erwerb von Ansprüchen insbesondere 
aus vertraglichen oder versicherungsrechtli-
chen Gründen nicht vorgesehen oder zu erwar-
ten, entsprechen die erreichbaren Altersvor-
sorgeansprüche den erreichten Altersvorsor-
geansprüchen“ eingefügt. 


 2. Dem § 3 wird folgender Absatz 5 angefügt: 


 „(5) Die Zentrale Stelle für die Digitale 
Rentenübersicht hat die Nutzung der Digitalen 
Rentenübersicht für statistische Zwecke zu er-
fassen und auszuwerten.“ 


 3. § 8 wird wie folgt geändert: 


 a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 „Damit erhält die Deutsche Rentenversi-
cherung Bund die Aufgabe, das Portal zu 
betreiben, die Digitale Rentenübersicht 
den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfü-
gung zu stellen und diese weiterzuentwi-
ckeln.“ 


 b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


 „(2) Der Bund beteiligt sich an den 
Verwaltungsaufwendungen der Deut-
schen Rentenversicherung Bund für die 
Erfüllung der Aufgaben nach diesem Ge-
setz in Höhe von bis zu 6,8 Millionen Euro 
im Jahr 2024, in Höhe von bis zu 7,3 Mil-
lionen Euro im Jahr 2025, in Höhe von bis 
zu 7,9 Millionen Euro im Jahr 2026 und 
in Höhe von bis zu 8,6 Millionen Euro 
jährlich ab dem Jahr 2027. Etwaige Aus-
gleichsansprüche, die ab dem Jahr 2024 
für davor liegende Zeiträume vorliegen, 
gelten mit der Beteiligung nach Satz 1 als 
abgegolten.“ 


 4. § 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 a) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 


 b) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 


 „3. zu Inhalt, Art und Form der statisti-
schen Erfassung und Auswertung 
von Daten nach § 3 Absatz 5 sowie 
zu deren Übermittlung an das Bun-
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desministerium für Arbeit und Sozi-
ales.“ 


Artikel 55 Artikel 66 


Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 


Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch 
Artikel 12 des Gesetzes vom 17. Juli 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 191) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 22. März 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 101) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


 1. § 25 wird wie folgt gefasst: 


 


„§ 25 


 Bericht gegenüber dem Bundestag 


 (1) Die Bundesregierung hat dem Deut-
schen Bundestag und dem Bundesrat alle vier 
Jahre einen statistischen Bericht über den 
Stand von Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit und über das Unfall- und Berufskrank-
heitengeschehen in der Bundesrepublik 
Deutschland zu erstatten, der die Berichte der 
Unfallversicherungsträger und die Jahresbe-
richte der für den Arbeitsschutz zuständigen 
Landesbehörden zusammenfasst sowie einen 
umfassenden Überblick über die Entwicklung 
der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, 
ihre Kosten und die Maßnahmen zur Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit enthält. Der 
Bericht ist dem Deutschen Bundestag und dem 
Bundesrat bis zum 31. Dezember des auf den 
Berichtszeitraum folgenden Jahres zu über-
mitteln. 


 (2) Die Unfallversicherungsträger haben 
dem Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les alljährlich bis zum 31. Juli über die Durch-
führung der Maßnahmen zur Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit sowie über das Un-
fall- und Berufskrankheitengeschehen im Vor-
jahr zu berichten. Landesunmittelbare Versi-
cherungsträger reichen die Berichte über die 
für sie zuständigen obersten Verwaltungsbe-
hörden der Länder ein. 
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 (3) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales veröffentlicht alljährlich bis zum 
31. Dezember eine statistische Übersicht über 
den Stand von Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit und über das Unfall- und Berufs-
krankheitengeschehen in der Bundesrepublik 
Deutschland im Vorjahr, die die Berichte der 
Unfallversicherungsträger und die Jahresbe-
richte der für den Arbeitsschutz zuständigen 
Landesbehörden zusammenfasst.“ 


1. § 181 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 4 wird aufgehoben.  


b) Absatz 5 wird Absatz 4.  


c) Absatz 6 wird Absatz 5 und die Angabe „Ab-
satz 5“ wird durch die Angabe „Absatz 4“ er-
setzt. 


 


2. § 193 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:  


„Unfälle der nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 
Versicherten sind anzuzeigen, wenn der Un-
fall infolge einer Tätigkeit eingetreten ist, die 
mit dem Besuch der Einrichtung zusammen-
hängt, und eine versicherte Person infolge 
des Unfalles ärztlich behandelt werden muss 
oder zu Tode gekommen ist.“ 


 


b) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Der Versicherte hat das Recht, die Inhalte 
der Anzeige von dem anzeigenden Unterneh-
mer in einem barrierefreien Format zu erhal-
ten.“ 


 


c) Absatz 7 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden die Wörter „Unterneh-
mer eine Durchschrift der Anzeige“ 
durch die Wörter „Unfallversicherungs-
träger die Anzeigedaten“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „ist die 
Durchschrift“ durch die Wörter „hat der 
Unfallversicherungsträger die Anzeige-
daten“ ersetzt. 


 


cc) In den Sätzen 3 und 4 werden jeweils 
die Wörter „eine Durchschrift der An-
zeige“ durch die Wörter „die Anzeige-
daten“ ersetzt. 
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3. In § 202 Satz 1 werden die Wörter „oder der für 
den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen 
Stelle“ gestrichen. 


4. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 56 Artikel 67 


Änderung der Unfallversicherungs-Anzeigever-
ordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Unfallversicherungs-Anzeigeverordnung 
vom 17. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 192) wird wie 
folgt geändert: 


 


1. In § 2 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „so-
wie“ die Wörter „von diesen“ eingefügt und wird 
das Wort „Arbeitsschutzbehörden“ durch das 
Wort „Behörden“ ersetzt. 


 


2. § 6 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Die Datenübertragung nach § 2 Absatz 2 
Satz 2 an die nach § 193 Absatz 7 des Siebten Bu-
ches Sozialgesetzbuch zuständigen Behörden er-
folgt durch die Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung unverzüglich und vollständig nach Ein-
gang der Anzeigedaten. Die nach Satz 1 zuständi-
gen Behörden haben die Anzeigedaten in einem 
einheitlichen Format über den von den Unfallver-
sicherungsträgern zur Verfügung gestellten Über-
tragungsweg anzunehmen.“ 


 


Artikel 57 Artikel 68 


Änderung des Pflegezeitgesetzes u n v e r ä n d e r t  


§ 3 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes vom 28. Mai 
2008 (BGBl. I S. 874, 896), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2510) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ durch die 
Wörter „in Textform“ ersetzt. 


 


2. In Satz 6 wird das Wort „schriftlich“ durch die 
Wörter „in Textform“ ersetzt. 
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Artikel 58 Artikel 69 


Änderung des Familienpflegezeitgesetzes Änderung des Familienpflegezeitgesetzes 


Das Familienpflegezeitgesetz vom 6. Dezember 
2011 (BGBl. I S. 2564), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2510) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Familienpflegezeitgesetz vom 6. Dezember 
2011 (BGBl. I S. 2564), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2510) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 2a Absatz 1 wird wie folgt geändert:  1. u n v e r ä n d e r t  


a) In Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ durch 
die Wörter „in Textform“ ersetzt.  


 


b) In Satz 6 wird das Wort „schriftlich“ durch 
die Wörter „in Textform“ ersetzt. 


 


2. In § 10 Absatz 1 werden die Wörter „schriftlichen 
Antrag“ durch die Wörter „Antrag in Textform“ 
ersetzt.  


2. In § 10 Absatz 1 werden die Wörter „schriftlichen 
Antrag“ durch die Wörter „schriftlichen oder 
elektronischen Antrag“ ersetzt.  


 


Artikel 70 


 Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 


 Das Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 
310, 919), das zuletzt durch … [Artikel 20 des Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Verbesserung der Be-
kämpfung von Finanzkriminalität (Finanzkrimina-
litätsbekämpfungsgesetz – FKBG), Bundestags-
drucksache 20/9648] geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 1. § 35 Absatz 1 Nummer 22 wird wie folgt ge-
fasst: 


 „22. für das Ausstellen von Parkausweisen für 
Bewohner städtischer Quartiere mit er-
heblichem Parkraummangel.“ 


 2. § 36 Absatz 2m wird wie folgt gefasst: 


 „(2m) Die Übermittlung nach § 35 Ab-
satz 1 Nummer 22 darf durch Abruf im auto-
matisierten Verfahren an die nach Landes-
recht für das Ausstellen von Parkausweisen für 
Bewohner städtischer Quartiere mit erhebli-
chem Parkraummangel zuständigen Behörden 
erfolgen.“ 
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Artikel 59 Artikel 71 


Änderung des Seesicherheits-Untersuchungs-Ge-
setzes 


Änderung des Seesicherheits-Untersuchungs-
Gesetzes 


Das Seesicherheits-Untersuchungs-Gesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2012 
(BGBl. I S. 390), das zuletzt durch Artikel 148 des Ge-
setzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Seesicherheits-Untersuchungs-Gesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2012 
(BGBl. I S. 390), das zuletzt durch Artikel 148 des Ge-
setzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 2 werden die Wörter „in den Buchstaben B 
und E“ durch die Wörter „im Buchstaben B“ er-
setzt. 


1. In § 2 werden die Wörter „in den Buchstaben A, 
C und D“ durch die Wörter „in den Buchsta-
ben A und C“ und die Wörter „in den Buchsta-
ben B und E“ durch die Wörter „in Buchstabe B“ 
ersetzt. 


2. In § 3 werden die Wörter „in Buchstaben B und 
E“ durch die Wörter „in Buchstabe B“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. In § 26 Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „eines 
gegen ihn gerichteten Seeamtsverfahrens nach 
Abschnitt 4 oder“ gestrichen. 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. Abschnitt 4 wird aufgehoben. 4. u n v e r ä n d e r t  


5. Abschnitt 5 wird Abschnitt 4. 5. u n v e r ä n d e r t  


6. § 53 wird § 39 und Absatz 1 wird wie folgt geän-
dert: 


6. § 53 wird § 39 und Absatz 1 wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2 wird das Komma am Ende 
durch das Wort „oder“ ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) In Nummer 3 wird das Komma durch einen 
Punkt ersetzt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) Die Nummern 4 bis 6 werden aufgehoben. c) u n v e r ä n d e r t  


7. Die §§ 54 bis 56 werden die §§ 40 bis 42. 7. u n v e r ä n d e r t  


8. § 57 wird § 43 und wird wie folgt gefasst: 8. § 57 wird § 43 und wie folgt gefasst: 


„§ 43 „§ 43 


Übergangsregelung Übergangsregelung 


Seeamtsuntersuchungen, die vor dem … 
[einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens 
nach Artikel 62 Absatz 1 dieses Gesetzes] einge-
leitet worden sind, sind nach den bis einschließ-
lich ... [einsetzen: Datum des Tages vor dem Tag 
des Inkrafttretens nach Artikel 62 Absatz 1 dieses 
Gesetzes] geltenden Vorschriften dieses Gesetzes 


Seeamtsuntersuchungen, die vor dem … 
[einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens 
nach Artikel 74 Absatz 1 dieses Gesetzes] einge-
leitet worden sind, sind nach den bis einschließ-
lich ... [einsetzen: Datum des Tages vor dem Tag 
des Inkrafttretens nach Artikel 74 Absatz 1 dieses 
Gesetzes] geltenden Vorschriften dieses Gesetzes 
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sowie der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Vorschriften fortzuführen.“ 


sowie der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Vorschriften fortzuführen.“ 


9. Die Anlage wird wie folgt geändert:  9. Die Anlage wird wie folgt geändert:  


a) In dem Klammerzusatz werden die Wörter 
„, §§ 40 und 41 Absatz 2“ gestrichen. 


a) In dem Klammerzusatz in der Überschrift 
werden die Wörter „, §§ 40 und 41 Absatz 2“ 
gestrichen. 


b) Die Buchstaben D und E werden aufgeho-
ben. 


b) u n v e r ä n d e r t  


Artikel 60 Artikel 72 


Folgeänderungen zum Seesicherheits-Untersu-
chungs-Gesetz 


Folgeänderungen zum Seesicherheits-Untersu-
chungs-Gesetz 


(1) In § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3c des See-
aufgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Juni 2016 (BGBl. I S. 1489), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 73) geändert worden ist, werden die Wörter 
„, vorbehaltlich des Anwendungsbereichs des Seesi-
cherheits-Untersuchungs-Gesetzes,“ gestrichen. 


(1) In § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3c des See-
aufgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Juni 2016 (BGBl. I S. 1489), das zuletzt durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 9. April 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 126) geändert worden ist, werden die Wörter 
„, vorbehaltlich des Anwendungsbereichs des Seesi-
cherheits-Untersuchungs-Gesetzes,“ gestrichen. 


(2) In § 10 Absatz 1a der Verordnung über die 
Sicherung der Seefahrt vom 27. Juli 1993 (BGBl. I 
S. 1417), die zuletzt durch Artikel 544 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert wor-
den ist, wird die Angabe „53“ durch die Angabe „39“ 
ersetzt. 


(2) In § 10 Absatz 1a der Verordnung über die 
Sicherung der Seefahrt vom 27. Juli 1993 (BGBl. I 
S. 1417), die zuletzt durch Artikel 544 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert wor-
den ist, wird die Angabe „§ 53“ durch die Angabe 
„§ 39“ ersetzt. 


(3) Die Verordnung zur Durchführung des See-
sicherheits-Untersuchungs-Gesetzes vom 5. Juni 1986 
(BGBl. I S. 860), die zuletzt durch Artikel 58 der Ver-
ordnung vom 2. Juni 2016 (BGBl. I S. 1257) geändert 
worden ist, wird aufgehoben. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) In § 13 Absatz 1 Satz 1 der Sportbootführer-
scheinverordnung vom 3. Mai 2017 (BGBl. I S. 1016, 
4043), die zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 
5. April 2023 (BGBl. 2023 II Nr. 105) geändert worden 
ist, werden die Wörter „vorbehaltlich der Anwendung 
des Seesicherheitsuntersuchungsgesetzes“ gestrichen. 


(4) In § 13 Absatz 1 Satz 1 der Sportbootführer-
scheinverordnung vom 3. Mai 2017 (BGBl. I S. 1016, 
4043), die zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom 
18. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 100) geändert wor-
den ist, werden die Wörter „vorbehaltlich der Anwen-
dung des Seesicherheitsuntersuchungsgesetzes“ gestri-
chen. 


(5) In § 61 der Seeleute-Befähigungsverordnung 
vom 8. Mai 2014 (BGBl. I S. 460), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 28. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 3236) geändert worden ist, werden die Wörter „des 
Seesicherheits-Untersuchungs-Gesetzes,“ gestrichen.  


(5) In § 61 der Seeleute-Befähigungsverordnung 
vom 8. Mai 2014 (BGBl. I S. 460), die zuletzt durch 
Artikel 3 der Verordnung vom 25. Juni 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 217) geändert worden ist, werden die Wör-
ter „des Seesicherheits-Untersuchungs-Gesetzes,“ ge-
strichen.  
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(6) § 16 Absatz 1 des Seelotsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. September 1984 
(BGBl. I S. 1213), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1471) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst:  


(6) u n v e r ä n d e r t  


„(1) Wird ein in § 9 Absatz 2 Nummer 1 oder Ab-
satz 4 Nummer 1 oder 2 genanntes Befähigungszeug-
nis von der zuständigen Behörde für eine bestimmte 
Zeit vorübergehend entzogen, ruhend gestellt oder vor-
läufig sichergestellt, so ist der Inhaberin oder dem In-
haber die Berufsausübung als Seelotsin oder Seelotse 
nach Anhörung der Bundeslotsenkammer von der Auf-
sichtsbehörde vorübergehend zu untersagen. Die Dauer 
der Untersagung durch die Aufsichtsbehörde muss dem 
Zeitraum des Ruhens oder der Sicherstellung entspre-
chen.“ 


 


Artikel 61 Artikel 73 


Aufhebung der Verordnung über die Gründung, 
Tätigkeit und Umwandlung von 


Produktionsgenossenschaften des Handwerks 


u n v e r ä n d e r t  


Die Verordnung über die Gründung, Tätigkeit und 
Umwandlung von Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks vom 8. März 1990 (GBl. I Nr. 18 S. 164), 
die durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. März 1991 
(BGBl. I S. 766) geändert worden ist, wird aufgeho-
ben. 


 


Artikel 62 Artikel 74 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der 
Absätze 2 bis 8 am ersten Tag des auf die Verkündung 
folgenden Quartals in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der 
Absätze 2 bis 13 am ersten Tag des auf die Verkün-
dung folgenden Quartals in Kraft. 


 (2) Artikel 65 Nummer 3 tritt mit Wirkung 
vom 1. Januar 2024 in Kraft. 


(2) Artikel 55 Nummer 1 tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. 


(3) Artikel 3 Nummer 2 und 5, Artikel 4 Num-
mer 3, die Artikel 8, 10 Nummer 2, Artikel 33 Num-
mer 1 bis 3, 5 und 6, Artikel 39 Nummer 2 und Arti-
kel 66 Nummer 2 treten am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 


 (4) Artikel 18 Nummer 3 und 4 und Arti-
kel 19 treten am … [einsetzen: Datum des ersten 
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Tages des auf die Verkündung folgenden Kalender-
monats] in Kraft. 


(3) Artikel 48 Nummer 14 und 16 Buchstabe b 
tritt am 1. November 2024 in Kraft. 


(5) Artikel 57 Nummer 14 und 16 Buchstabe b 
tritt am 1. November 2024 in Kraft. 


(4) Artikel 5 Nummer 2 und 3 sowie die 
Artikel 6 und 7 treten am 1. Januar 2025 in Kraft. 


(6) u n v e r ä n d e r t  


 (7) Artikel 70 tritt am 15. April 2025 in Kraft. 


(5) Artikel 48 Nummer 1 bis 13, 15 und 16 
Buchstabe a und Artikel 49 treten am 1. Mai 2025 in 
Kraft. 


(8) Artikel 57 Nummer 1 bis 13, 15 und 16 
Buchstabe a und Artikel 58 treten am 1. Mai 2025 in 
Kraft. 


 (9) Artikel 36 Nummer 1 und 2 tritt am 
1. November 2025 in Kraft. 


 (10) Artikel 3 Nummer 3 und 6, Artikel 4 
Nummer 2 und Artikel 66 Nummer 1 treten am 
1. Januar 2026 in Kraft. 


(6) Die Artikel 50 und 51 Nummer 1 
Buchstabe b, Nummer 2 und 4 treten am 1. Januar 
2027 in Kraft. 


(11) Die Artikel 59 und 61 Nummer 1 
Buchstabe b, Nummer 2 und 4 treten am 1. Januar 
2027 in Kraft. 


(7) Artikel 30 Nummer 4 und 5, Artikel 51 
Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 3, Artikel 55 
Nummer 2 Buchstabe c und Nummer 3 sowie 
Artikel 56 treten am 1. Januar 2028 in Kraft. 


(12) Am 1. Januar 2028 treten in Kraft: 


 1. Artikel 32 Nummer 4 und 5, 


 2. Artikel 61 Nummer 1 Buchstabe a und Num-
mer 3, 


 3. Artikel 66 Nummer 3 Buchstabe c und Num-
mer 4 sowie 


 4. Artikel 67. 


(8) Artikel 52 tritt am 1. Januar 2030 in Kraft. (13) Artikel 62 tritt am 1. Januar 2030 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Esra Limbacher, Dr. Zanda Martens, Dr. Martin Plum, 
Philipp Amthor, Lukas Benner, Dr. Thorsten Lieb und Stephan Brandner 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Der Deutsche Bundestag hat die Vorlage auf Drucksache 20/11306 in seiner 170. Sitzung am 17. Mai 2024 be-
raten und an den Rechtsausschuss zur federführenden Beratung und den Ausschuss für Inneres und Heimat, den 
Finanzausschuss, den Haushaltsausschuss, den Wirtschaftsausschuss, den Ausschuss für Arbeit und Soziales, den 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, den Verkehrsausschuss, den Ausschuss für Umwelt, Natur-
schutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, den Ausschuss für Tourismus, den Ausschuss für Digitales 
und an den Ausschuss für Klimaschutz und Energie zur Mitberatung überwiesen. Der Parlamentarische Beirat für 
nachhaltige Entwicklung hat sich gutachtlich beteiligt. 


II. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Der Ausschuss für Inneres und Heimat hat die Vorlage auf Drucksache 20/11306 in seiner 87. Sitzung am 25. 
September 2024 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Gruppen Die Linke und BSW bei Stimmenthaltung der Fraktion der 
AfD die Annahme des Gesetzentwurfs. 


Der Finanzausschuss hat die Vorlage auf Drucksache 20/11306 in seiner 99. Sitzung am 25. September 2024 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
gegen die Stimmen der Gruppe Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD und bei Abwesenheit der 
Gruppe BSW die Annahme des Gesetzentwurfs. 


Der Haushaltsausschuss hat die Vorlage auf Drucksache 20/11306 in seiner 88. Sitzung am 25. September 2024 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
gegen die Stimmen der Gruppe Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD und bei Abwesenheit der 
Gruppe BSW die Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Der Wirtschaftsausschuss hat die Vorlage auf Drucksache 20/11306 in seiner 81. Sitzung am 25. September 
2024 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP gegen die Stimmen der Gruppe Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD die Annahme des 
Gesetzentwurfs mit Änderungen. Der Änderungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP auf Ausschussdrucksache 20(6)116 wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Gruppe Die Linke und bei Stimmenthaltung der Fraktion der 
AfD angenommen. Der Entschließungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf 
Ausschussdrucksache 20(6)117 wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und FDP und bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD und der Gruppe Die Linke angenommen. Der 
Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf Ausschussdrucksache. 20(6)120neu wurde mit den Stim-
men der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP und der Gruppe Die Linke gegen die Stimmen 
der Fraktion der CDU/CSU und bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD abgelehnt. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat die Vorlage auf Drucksache 20/11306 in seiner 85. Sitzung am 25. 
September 2024 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Gruppen Die Linke und BSW bei Stimmenthaltung der Fraktion der 
AfD die Annahme des Gesetzentwurfs mit Änderungen. Der Änderungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP auf Ausschussdrucksache 20(6)116 wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, 
CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Gruppen Die Linke und BSW bei 
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Stimmenthaltung der Fraktion der AfD angenommen. Der Entschließungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP auf Ausschussdrucksache 20(6)117 wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, 
CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP sowie der Gruppe BSW bei Stimmenthaltung der Fraktion 
der AfD und der Gruppe Die Linke angenommen. Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf 
Ausschussdrucksache. 20(6)120neu wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und FDP sowie der Gruppen Die Linke und BSW gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimment-
haltung der Fraktion der AfD abgelehnt. 


Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat die Vorlage auf Drucksache 20/11306 in seiner 
75. Sitzung am 25. September 2024 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Gruppe Die Linke bei Stimmenthaltung der Frak-
tion der AfD und bei Abwesenheit der Gruppe BSW die Annahme des Gesetzentwurfs mit Änderungen. Der 
Änderungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Ausschussdrucksache 
20(6)116 wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen 
die Stimmen der Gruppe Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD und bei Abwesenheit der Gruppe 
BSW angenommen. Der Entschließungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf 
Ausschussdrucksache 20(6)117 wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD und der Gruppe Die Linke und bei Abwesenheit 
der Gruppe BSW angenommen. 


Der Verkehrsausschuss hat die Vorlage auf Drucksache 20/11306 in seiner 82. Sitzung am 25. September 2024 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktion der CDU/CSU und der Gruppe Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD die 
Annahme des Gesetzentwurfs mit Änderungen. Der Änderungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und FDP auf Ausschussdrucksache 20(6)116 wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU und der Gruppe Die Linke bei Stimm-
enthaltung der Fraktion der AfD angenommen. Der Entschließungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und FDP auf Ausschussdrucksache 20(6)117 wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD; BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der 
Gruppe Die Linke angenommen. Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf Ausschussdrucksache 
20(6)120neu wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP und der 
Gruppe Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD und 
bei Abwesenheit der Gruppe BSW abgelehnt. 


Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz hat die Vorlage auf 
Drucksache 20/11306 in seiner 82. Sitzung am 25. September 2024 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der 
Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Gruppe Die Linke 
bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD und bei Abwesenheit der Gruppe BSW die Annahme des Gesetzent-
wurfs mit Änderungen. Der Änderungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf 
Ausschussdrucksache 20(6)116 wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP gegen die Stimmen der Gruppe Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktionen der CDU/CSU und AfD und 
bei Abwesenheit der Gruppe BSW angenommen. Der Entschließungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP auf Ausschussdrucksache 20(6)117 wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD; 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimm-
enthaltung der Gruppe Die Linke und bei Abwesenheit der Gruppe BSW angenommen. Der Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU/CSU auf Ausschussdrucksache 20(6)120neu wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP und der Gruppe Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU 
bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD und bei Abwesenheit der Gruppe BSW abgelehnt. 


Der Ausschuss für Tourismus hat die Vorlage auf Drucksache 20/11306 in seiner 76. Sitzung am 25. September 
2024 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Gruppe Die Linke die Annahme des Gesetzentwurfs mit Änderungen. Der 
Änderungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Ausschussdrucksache 
20(6)116 des Rechtsausschusses wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und FDP gegen die Stimme der Gruppe Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD ange-
nommen.  
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Der Entschließungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Ausschussdrucksache 
20(6)117 wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD; CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP bei 
Stimmenthaltung der Fraktion der AfD und der Gruppe Die Linke angenommen. Der Entschließungsantrag der 
Fraktion der CDU/CSU auf Ausschussdrucksache 20(6)120neu wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und der Gruppe Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU 
bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD abgelehnt. 


Der Ausschuss für Digitales hat die Vorlage auf Drucksache 20/11306 in seiner 70. Sitzung am 25. September 
2024 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP gegen die Stimmen der Gruppe Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD die Annahme des 
Gesetzentwurfs mit Änderungen. Der Änderungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP auf Ausschussdrucksache 20(6)116 wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD angenommen. Der Entschließungsantrag 
der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Ausschussdrucksache 20(6)117 wurde mit den 
Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der 
Fraktion der AfD angenommen. Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf Ausschussdrucksache 
20(6)120neu wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD abgelehnt. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat die Vorlage auf Drucksache 20/11306 in seiner 117. Sitzung 
am 25. September 2024 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD und der Gruppe Die Linke die Annahme 
des Gesetzentwurfs mit Änderungen. Der Änderungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und FDP auf Ausschussdrucksache 20(6)116 wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 
90/ DIE GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD und der Gruppe Die Linke angenommen. 
Der Entschließungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Ausschussdrucksache 
20(6)117 wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, FDP und der 
Gruppe Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD angenommen. Der Entschließungsantrag der Frak-
tion der CDU/CSU auf Ausschussdrucksache 20(6)120neu wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Frak-
tion der AfD und der Gruppe Die Linke abgelehnt. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich mit der Vorlage auf Drucksache 20/11306 
in seiner 64. Sitzung am 5. Juni 2024 befasst und festgestellt, dass eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzent-
wurfs gegeben sei. Der Bezug zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie ergebe sich hinsichtlich folgender Leitprin-
zipien einer nachhaltigen Entwicklung und Sustainable Development Goals (SDGs): Leitprinzip 1 – Nachhaltige 
Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden, Leitprinzip 
4 – Nachhaltiges Wirtschaften stärken, Leitprinzip 6 – Bildung, Wissenschaft und Innovation als Treiber einer 
nachhaltigen Entwicklung nutzen, SDG 4 – Hochwertige Bildung, SDG 5 – Geschlechtergleichheit, SDG 7 – 
Bezahlbare und saubere Energie, SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, SDG 9 – Indust-
rie, Innovation und Infrastruktur, SDG 12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion SDG 13 – Maßnahmen zum 
Klimaschutz. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Das vierte Bürokratieentlastungsgesetz 
trage durch seine enorm vielfältige Anwendbarkeit zur Erfüllung einer großen Bandbreite von Nachhaltigkeits-
zielen national und international bei. Eine Prüfbitte sei daher nicht erforderlich. 


III. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Rechtsausschuss hat in seiner 102. Sitzung am 15. Mai 2024 beschlossen, zwei öffentliche Anhörungen zu 
dem Gesetzentwurf auf Drucksache 20/11306 durchzuführen, die er in seiner 107. Sitzung und 108. Sitzung am 
5. Juni 2024 durchgeführt hat. An der 107. Sitzung am 5. Juni 2024 haben folgende Sachverständige teilgenom-
men: 


 


Ammar Alkassar GovTech Campus Deutschland e. V. 
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An der 108. Sitzung am 5. Juni 2024 haben folgende Sachverständige teilgenommen: 


 


Vorstand 


Prof. Dr. Markus Artz Universität Bielefeld 


Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Europäisches Privatrecht, Handels- 
und Wirtschaftsrecht sowie Rechtsvergleichung 


Direktor der Forschungsstelle für Immobilienrecht 


Prof. Dr. Frank Bayreuther Universität Passau 


Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht 


Katrin Bülthoff Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e. V. 
(VAMV), Berlin 


Wissenschaftliche Referentin für Familien- und Kindschaftsrecht 


Isabel Eder Deutscher Gewerkschaftsbund, Berlin 


Bundesvorstand, Abteilungsleiterin Recht und Vielfalt 


Christian Engelhardt Landrat des Kreises Bergstraße, Heppenheim 


Lutz Goebel Vorsitzender des Nationalen Normenkontrollrates (NKR) 


Jan Holze Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, Neustrelitz 


Vorstand 


Prof. Ulrich Kelber Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit, Bonn 


Dr. Wilhelm Wolf Präsident des Staatsgerichtshofes des Landes Hessen 


Präsident des Hessischen Landessozialgerichtes Darmstadt 


Thorsten Alsleben INSM – Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Berlin, Geschäftsfüh-
rer 


Prof. Dr. Sebastian Eichfelder  Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 


Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 


Garrelt Duin Mitglied des Nationalen Normenkontrollrates (NKR), Berlin 


Ingrid Hartges Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e. V., (DEHOGA Bundesver-
band) 


Hauptgeschäftsführerin 


Dr. Rainer Kambeck DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer, Berlin 
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Hinsichtlich der Ergebnisse der öffentlichen Anhörungen wird auf die Protokolle der 107. und 108. Ausschuss-
sitzungen vom 5. Juni 2024 mit den anliegenden Stellungnahmen der Sachverständigen sowie die Aufzeichnung 
in der Mediathek des Deutschen Bundestages verwiesen. 


Der Rechtsausschuss hat die Vorlage auf der Drucksache 20/11306 in seiner 114. Sitzung am 25. September 
2024 abschließend beraten. 


Der Rechtsausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und FDP gegen die Stimmen der Gruppe Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD die Annahme des 
Gesetzentwurfs in der aus der Beschlussempfehlung ersichtlichen Fassung. Die Änderungen beruhen auf einem 
Änderungsantrag, den die Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP in den Rechtsausschuss ein-
gebracht haben und der mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP gegen die Stimmen der Gruppe Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD angenommen wurde. 


Darüber hinaus empfiehlt der Rechtsausschuss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD und der Gruppe Die Linke die Annahme 
der aus der Beschlussempfehlung ersichtlichen Entschließung, die die Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und FDP in den Rechtsausschuss eingebracht haben. 


Die Fraktion der CDU/CSU hat zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 20/11306 folgenden Entschließungsantrag 
in den Rechtsausschuss eingebracht: 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


Die Bundesregierung unternimmt mit der Vorlage des Vierten Bürokratieentlastungsgesetzes mit einem Entlas-
tungsvolumen von circa einer Milliarde Euro lediglich geringe Maßnahmen, um Bürgerinnen und Bürger sowie 
die Wirtschaft von unnötiger Bürokratie zu entlasten. Diese Maßnahmen sind gut gemeint, aber bei weitem nicht 
ausreichend. Sie bleiben noch nicht einmal auf halber Strecke stehen. Insbesondere werden die vielen guten Vor-
schläge aus der Verbändeabfrage des Bundesministeriums der Justiz kaum umgesetzt. 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel, 
endlich Maßnahmen zu ergreifen, die Bürger, Wirtschaft und Verwaltung spürbar von unnötiger Bürokratie 
zu entlasten, und dazu insbesondere 


1. das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz mit sofortiger Wirkung außer Kraft zu setzen sowie das Cannabis-
gesetz und das „Heizungsgesetz“ zurückzunehmen; 


2. allen Wirtschaftsbereichen und Wirtschaftszweigen im Nachweisgesetz die Nachweiserbringung unbüro-
kratisch in Textform – und damit auch digital - zu ermöglichen; 


3. die Arbeitszeiterfassung bürokratiearm auszugestalten sowie flexible und moderne Arbeitszeitmodelle zu-
zulassen, indem eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit eingeführt wird und die union-
rechtlichen Flexibilitätsspielräume vollständig genutzt werden; 


Leiter des Bereichs Wirtschafts- und Finanzpolitik, Mittelstand 


Florian Köbler DSTG – Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V., Berlin, Bundesvorsitzen-
der 


Prof. Dr. Alexander S. Kritikos Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin 


Martin Müller BDEW – Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V., Ber-
lin 


Dr. Markus Peifer Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. 


Gerd Röders G. A. Röders GmbH & Co. KG, Soltau, Geschäftsführender Gesell-
schafter 
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4. kleine und mittlere Unternehmen von der Pflicht zur Bestellung von Betriebsbeauftragten zu befreien und 
die Schwellenwerte für deren Bestellung zu vereinheitlichen. 


5. die Erteilung von Zeugnissen über Arbeits-, Ausbildungs- oder Dienstverhältnisse mit Einwilligung des 
Arbeitnehmers, Auszubildenden oder Dienstverpflichteten in Textform – und damit auch digital - zu erlau-
ben; 


6. sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass ausländische Staatsangehörige ihre nach dem Schen-
gener Durchführungsübereinkommen weiter bestehende Hotelmeldepflicht durch digitale Meldeverfahren 
erfüllen können; 


7. die Ausstellung von Attributsbescheinigungen (Nachweisen) bei der nationalen Umsetzung der EUDI-Wal-
let (eIDAS 2.0-Verordnung) vorzubereiten und zu ermöglichen; 


8. verbindliche Anfangs- und Endtermine im Verwaltungsverfahren einzuführen, indem – anknüpfend an die 
bereits erfolgte Novelle des Bundesimmisionsschutzgesetzes - durch Stichtagsregelungen sichergestellt 
wird, dass vollständig eingereichte Antragsunterlagen bei nachträglicher Änderung der Sach- und Rechts-
lage nicht mehr aktualisiert werden müssen, und indem bei weitgehend standardisierten Verwaltungs-
dienstleistungen durch Genehmigungs- und – bei Beteiligung anderer Behörden auch – Einvernehmens-
fiktionen sichergestellt wird, dass ein Antrag als bewilligt gilt, wenn er innerhalb einer Frist nicht beschie-
den wird; 


9. bei bereits mehrfach überprüften Standardprodukten, wie etwa Fertighäusern, Mobilfunkmasten oder 
Windrädern, in Standardverfahren auf eine erneute Einzelgenehmigung in Bezug auf die technischen Vo-
raussetzungen zu verzichten; 


10. das Vergaberecht – wie im Sonderbericht der Bundesregierung „Bessere Rechtsetzung und Bürokratieab-
bau in der 20. Legislaturperiode“ angekündigt – zu vereinfachen und zu beschleunigen sowie dafür den – 
zeitlich längst überfälligen – Entwurf mit den erforderlichen Gesetzes- und Verordnungsanpassungen zu 
beschließen; 


11. im Rahmen der Mautausweitung auf Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen Gesamtgewicht sämtliche Handwerks- und 
handwerksähnliche Branchen ausnahmslos auszunehmen und damit die vorgeschriebene Ausrüstung der 
Fahrzeuge mit On-Board-Units sowie die hochbürokratische Beantragung der Befreiung einzelner Fahrten 
von der Maut zu verhindern; 


12. die Zahl der Beschäftigten in der Ministerialverwaltung des Bundes, der Bundestagsverwaltung und in den 
Bundesbehörden mit rein beratenden Aufgaben sowie die Zahl der – Stand Juni 2023 965 – Bundesbehör-
den spürbar und nachhaltig zu reduzieren (sog. „Beamten- und Behördenabbauziel“). 


13. für jeden neuen Beschäftigten in der Ministerialverwaltung des Bundes, der Bundestagsverwaltung und in 
den Bundesbehörden mit rein beratenden Aufgaben künftig gleichwertige Stellen an anderer Stelle zu strei-
chen und für jede neue Bundesbehörde künftig eine andere gleichwertige Bundesbehörde aufzulösen (sog. 
„Beamten- und Behördenbremse“). 


14. wie im Regierungsentwurf vorgesehen, den Fluggesellschaften zu erlauben, einen Teilbereich des Chips 
im Reisepass auszulesen, um die Echtheit des Passes zu verifizieren.“ 


Der Rechtsausschuss hat diesen Entschließungsantrag mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, FDP und der Gruppe Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung 
der Fraktion der AfD abgelehnt. 


Die Fraktion der FDP lobt das Bürokratieentlastungsgesetz IV als wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur wei-
teren Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen. Es sei das Ziel gewesen, den Bürokratiekos-
tenindex auf ein Allzeittief zu senken und die vorhandenen Potenziale in Deutschland zu entfesseln. Dabei seien 
im parlamentarischen Verfahren weitere Entlastungspotenziale erkannt und nach intensiven Verhandlungen in 
Gestalt des Änderungsantrages der Koalitionsfraktionen umgesetzt worden. Das nunmehr vorgeschlagene Maß-
nahmenbündel werde zu spürbaren Entlastungen führen, unter anderem durch die Erleichterung von Schriftfor-
merfordernissen im Bereich des Arbeitsrechts, durch verkürzte Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege im 
Handels- und Steuerrecht oder die Abschaffung der Hotelmeldepflicht für deutsche Staatsangehörige. Die Bemü-
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hungen um weiteren Bürokratieabbau würden mit dem Bürokratieentlastungsgesetz IV jedoch nicht ihr Ende fin-
den. Es sei geplant, jedes Jahr ein derartiges Gesetz auf den Weg zu bringen, dessen Maßnahmen in enger Ab-
stimmung mit der Praxis erarbeitet würden. 


Die Fraktion der SPD legt unter Bezugnahme auf den sog. Draghi-Bericht dar, dass die Überregulierung in 
Deutschland und in ganz Europa mittlerweile zu einer ernsthaften Bedrohung für die Wettbewerbsfähigkeit ge-
worden sei. Das Bürokratieentlastungsgesetz sende daher ein wichtiges Signal an die Bürgerinnen und Bürger 
sowie die Unternehmen in Deutschland. Darüber hinaus sei hervorzuheben, dass die aktuelle Bundesregierung 
eine ganz neue Herangehensweise zum Bürokratieabbau entwickelt habe, die sich durch kontinuierliche Maßnah-
men, unter anderem in Gestalt von jährlichen Bürokratieentlastungsgesetzen, auszeichne.  


Die Fraktion der AfD erklärt, dass sie sich dem vorgeschlagenen Gesetz nicht entgegenstellen werde. Sie kriti-
siert jedoch, dass es sich um zahlreiche kleinteilige Regelungen mit voraussichtlich begrenzter Wirkung handele. 
Sie strebe stattdessen umfangreichere Maßnahmen an, wie zum Beispiel die Rücknahme des Lieferkettengesetzes, 
des Gebäudeenergiegesetzes oder die Vereinfachung des Vergaberechts. 


Die Gruppe Die Linke kritisiert den Gesetzentwurf als einen Tropfen auf den heißen Stein, der keine spürbaren 
Kostensenkungen mitsichbringen werde. Es sei zudem nicht nachvollziehbar, weshalb die Aufbewahrungsfrist 
für Buchungsbelege von zehn auf acht Jahre gesenkt werden solle. Eine merkliche Entlastung entstehe dadurch 
nicht. Stattdessen seien die handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen damit nicht an die strafrechtli-
chen Verjährungsfristen angepasst worden. Diese betrage bei besonders schweren Fällen der Steuerhinterziehung 
i.S.v. § 370 Abs. 3 S.2 Nr. 1 bis 5 AO nach § 376 Abs. 1 AO 15 Jahre. Dadurch werde die Möglichkeit geschaffen, 
diese potenziellen Beweismittel vor Ablauf der Strafverjährungsfristen legal zu vernichten, wodurch unter ande-
rem die Aufarbeitung von „Cum-Ex“-Fällen erschwert werde. Vor diesem Hintergrund erscheine es fraglich, dass 
die Praxis bei der Erarbeitung des Gesetzes tatsächlich einbezogen worden sei. 


Die Fraktion der CDU/CSU kündigt ihre Zustimmung an, vermag in dem vorgeschlagenen Gesetz jedoch keinen 
Meilenstein zu erkennen. Die Maßnahmen blieben weit hinter dem Möglichen und Erforderlichen zurück. Die 
erwartete Senkung des Erfüllungsaufwands sei gering und werde durch andere Regelungen, wie die Pflicht zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen, wieder pulverisiert. Es werde ein unnötig kompliziertes Re-
gelwerk geschaffen, das keine spürbaren Fortschritte enthalte. Zudem sei nur ein Bruchteil der Vorschläge aus 
der Verbändeabfrage übernommen worden. Sie kritisiert ferner, dass sich das Entlastungsvolumen durch den Än-
derungsantrag der Koalitionsfraktionen sogar noch einmal verringert habe und die zunächst angedachte Möglich-
keit zur digitalen Auslesung von Reisepässen aus Gründen des Datenschutzes wieder gestrichen worden sei. Mit 
Blick auf den Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen sei sie skeptisch, dass die vorgeschlagenen Maßnah-
men tatsächlich umgesetzt würden. Der Entschließungsantrag der CDU/CSU-Fraktion enthalte demgegenüber 
substanzielle Vorschläge zum Bürokratieabbau, wie zum Beispiel die Rücknahme des Cannabisgesetzes und des 
Gebäudeenergiegesetzes.  


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zeigt sich erfreut über die angekündigte Zustimmung der Fraktion 
der CDU/CSU und bedankt sich bei den beteiligten Ministerien und den Koalitionspartnern für die konstruktive 
Zusammenarbeit. Im parlamentarischen Verfahren seien weitere Verbesserungen erreicht worden, wie zum Bei-
spiel die Möglichkeit zur vereinfachten Neusetzung der Geheimnummer für den Personalausweis. Man habe sich 
gegen eine digitale Auslesemöglichkeit von Reisepässen für Luftfahrtunternehmen entschieden, weil dies in Zei-
ten verstärkter hybrider Kriegsführung ein ernsthaftes Risiko darstellen würde, dessen Eingehung die geringe 
Zeitersparnis am Flughafen nicht rechtfertigen könne. Der geäußerten Kritik an der verkürzten Aufbewahrungs-
frist für Buchungsbelege sei im Änderungsantrag ebenfalls begegnet worden, indem die Frist für Unternehmen 
aus der Finanzwirtschaft erst mit einer Verzögerung von einem Jahr gelten solle. Sie betont schließlich, dass das 
vorliegende Gesetz selbstverständlich keinen Endpunkt darstelle, sondern zahlreiche weitere Maßnahmen zum 
Bürokratieabbau folgen würden. Einige Maßnahmen seien schlicht mit dem Zeitplan dieses Gesetzes nicht ver-
einbar gewesen und bedürften noch weiterer Detailarbeit unter Einbeziehung der Praxis. Darüber hinaus sei es für 
den Bürokratieabbau im weiteren Verlauf essenziell, alle staatlichen Ebenen in den Blick zu nehmen.  


Die Bundesregierung ergänzt zunächst, dass die Verfolgung von Steuerhinterziehung durch die verkürzte Auf-
bewahrungsfrist für Buchungsbelege nicht erschwert werde, da diese Frist gemäß § 147 Absatz 3 Abgabenord-
nung nicht ablaufe, solange die Belege steuerlich relevant blieben. Sie dankt sodann allen Fraktionen, die ihre 
Zustimmung angekündigt haben. Das Bürokratieentlastungsgesetz sei der letzte Baustein zur Umsetzung der sog. 
Meseberger Bürokratiebeschlüsse und schaffe zusammen mit der Bürokratieentlastungsverordnung eine jährliche 
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Entlastung von 3,5 Milliarden Euro für Bürgerinnen und Bürger, für die Verwaltung und für Unternehmen. Dieses 
Entlastungsvolumen sei dreimal höher als das bisher größte Bürokratieentlastungspaket. Darüber hinaus sei be-
reits ein Jahresbürokratieabbaugesetz für das Jahr 2025 geplant, dessen Inhalte in Kürze im Staatssekretärsaus-
schuss besprochen werden sollen. Auch das Instrument des „Praxis-Checks“ soll im laufenden Jahr in allen Mi-
nisterien noch mindestens zweimal zum Einsatz kommen. Darüber hinaus werde die Bundesregierung auch auf 
europäischer Ebene auf Veränderungen drängen, zum Beispiel bei der Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung, die seinerzeit noch von der CDU/CSU geführten Bundesregierung verhandelt worden sei.  


B. Besonderer Teil 
Im Folgenden werden lediglich die vom Rechtsausschuss empfohlenen Änderungen gegenüber der ursprüngli-
chen Fassung des Gesetzentwurfs erläutert. Soweit der Ausschuss die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs 
empfiehlt, wird auf die jeweilige Begründung in Drucksache 20/11306 verwiesen. 


Mit dem am 13. März 2024 vom Bundeskabinett beschlossenen Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Entlastung 
der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft sowie der Verwaltung von Bürokratie (Viertes Bürokratieentlastungs-
gesetz; im Folgenden: BEG IV - RegE; BT-Drs. 20/11306) hat die Bundesregierung ein ressortübergreifendes 
Gesetzgebungspaket auf den Weg gebracht, um die Wirtschaft, die Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung 
von überflüssiger Bürokratie zu entlasten. Der Gesetzentwurf ist Teil des Meseberger Entbürokratisierungspakets, 
das die Wirtschaft jährlich um rund 3 Milliarden Euro entlastet. Der BEG IV - RegE trägt dazu mit einer Entlas-
tung von rund 1 Milliarde Euro pro Jahr bei. Daneben arbeitet die Bundesregierung derzeit an einer Bürokratie-
entlastungsverordnung: Sie wird Rechtsänderungen auf Verordnungsebene umfassen, die lediglich aus rechts-
förmlichen Gründen nicht Gegenstand des BEG IV sein können. 


Dieser Änderungsantrag greift unter anderem Forderungen des Bundesrates und von Verbänden auf. Folgende 
Vorschläge sind hervorzuheben: 


− Mit der grundlegenden Modernisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen der Bekanntgabe von Steuer-
bescheiden und anderen Steuerverwaltungsakten (Artikel 3 Nummer 3 und 6 und Artikel 4 Nummer 2) wird 
die Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens vorangetrieben und damit die Verwaltung erheblich entlas-
tet. 


− Die Änderungen im Aktienrecht (Artikel 18 und 19) entlasten börsennotierte Gesellschaften im Rahmen der 
Vorbereitung ihrer Hauptversammlung: Sofern in der Hauptversammlung vergütungsbezogene Beschlüsse 
gefasst werden sollen, sollen die Gesellschaften künftig die Unterlagen zu den jeweiligen Beschlussgegen-
ständen den Aktionären allein über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich machen. Die Bekanntma-
chung entfällt. Dies führt zu erheblichen Erleichterungen in der Praxis, ohne dass damit ein Informationsde-
fizit für die Aktionäre verbunden ist. 


− Die Formerweiterung im arbeitsrechtlichen Nachweisgesetz (Artikel 50) erlaubt es Unternehmen, Abläufe 
in ihren Personalverwaltungen zu digitalisieren. Gleichzeitig wahrt der Vorschlag das berechtigte Interesse 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ihre Arbeitsbedingungen im Streitfall einfach nachweisen zu 
können. 


− Schließlich werden weitere Vereinfachungen für die Wirtschaft vorgeschlagen, etwa für Gewerbetreibende 
bei vollständiger Verlegung einer Betriebsstätte in den Zuständigkeitsbereich einer anderen Gewerbebehörde 
oder in Bezug auf die Genehmigungsverfahren für Elektrolyseure zur Herstellung von Wasserstoff. 


Für die Bürgerinnen und Bürger verringert sich durch diesen Änderungsantrag in Summe die durch den BEG IV 
– RegE prognostizierte Entlastung um rund 526 500 Stunden Zeitaufwand pro Jahr. Zugleich entsteht den Bürge-
rinnen und Bürgern nach der Methodik des Erfüllungsaufwands ein zusätzlicher jährlicher Sachaufwand in Höhe 
von ca. 1,946 Millionen Euro; dieser Sachaufwand ist allerdings vollständig auf die Option zur Online-PIN-Rück-
setzung der Personalausweis-Geheimnummer zurückzuführen; für den einzelnen Bürger ergibt sich keine Ände-
rung des Sachaufwandes, wenn er von der weiterhin bestehende Möglichkeit zur PIN-Rücksetzung bei der vor 
Ort zuständigen Behörde Gebrauch macht. 
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Für die Wirtschaft verringert sich das jährliche Entlastungsvolumen im Vergleich zum BEG IV – RegE um rund 
31,5 Millionen Euro, wobei dieser Betrag auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten entfällt. Zugleich ver-
ringert sich auch der einmalige Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft im Vergleich zum BEG IV – RegE um rund 
879 000 Euro. 


Die zuvor dargestellten Veränderungen des Entlastungsvolumens beruhen insbesondere auf den vom Ausschuss 
nicht übernommenen Vorschlägen zur digitalen Auslesung von Reisepässen bei der Flugabfertigung (Artikel 8 
bis 10 des BEG IV – RegE; siehe hierzu die Begründung zur Nichtübernahme der Artikel 8 bis 10 des BEG IV – 
RegE). 


Die Verwaltung wird durch den Änderungsantrag um weitere rund 116,7 Millionen Euro pro Jahr entlastet. Dies 
errechnet sich aus einer Entlastung der Länder im Umfang von rund 117,9 Millionen Euro und einer Erhöhung 
des Erfüllungsaufwandes des Bundes von rund 1,2 Millionen Euro. Der Verwaltung entsteht einmaliger Erfül-
lungsaufwand von rund 1,1 Millionen Euro, wovon rund 736 000 Euro auf den Bund und rund 360 000 Euro auf 
die Länder entfallen.  


Darüber hinaus hat insbesondere die vorgeschlagene Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (Über-
gang von der Schriftform zur Textform für den Überlassungsvertrag zwischen Ver- und Entleiher, siehe Arti-
kel 55) erhebliche Entlastungseffekte für die Wirtschaft von rund 30 Millionen Euro jährlich, die aber aus metho-
dischen Gründen nicht über das Instrument des Erfüllungsaufwands abgebildet werden können. Diese methodi-
sche Maßgabe gilt auch für die Herabstufung der Schriftformerfordernisse im Genossenschaftsgesetz auf die Text-
form (Artikel 22). 


Die Wirtschaft wird zudem jährlich von weiteren Kosten in Höhe von rund 500 000 Euro durch die entfallende 
Pflicht zur Abgabe an die Künstlersozialversicherung entlastet.  


Zu Artikel 2 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch – EGHGB) 


In den Einführungsbestimmungen wird eine Sonderregelung für Personen oder Gesellschaften geschaffen, die der 
Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegen. Für die Unterlagen dieser Personen oder 
Gesellschaften soll die Verkürzung der Aufbewahrungsfristen erst mit einer Verzögerung von einem Jahr gelten. 
Für alle Anderen greift die Fristverkürzung demgegenüber bereits dann, wenn am Tag des Inkrafttretens des Ge-
setzes die bisherige 10-Jahres-Frist noch nicht abgelaufen war. Die Einschränkung dient dem Zweck, laufende 
Cum-Ex-Ermittlungsverfahren durch die als bloße Entbürokratisierungsmaßnahme intendierte Verkürzung der 
Aufbewahrungsfristen nicht zu beeinträchtigen oder zu erschweren. 


Zu Artikel 3 (Änderung der Abgabenordnung – AO) 


Zu Nummer 1 (§ 53) 


Zu Buchstabe a (§ 53 Nummer 2) 


Der bisherige Satz 3 der Nummer 2 wird zum neuen Satz 1 der Nummer 3. Dadurch wird die allgemeine wirt-
schaftliche Hilfebedürftigkeit in § 53 Nummer 2 AO normiert und die besondere wirtschaftliche Hilfebedürftig-
keit in § 53 Nummer 3 AO. 


Nummer 2 wird wegen der neu angefügten Nummer 3 redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe b(§ 53 Nummer 3 - neu -) 


Die Regelung stellt in Satz 1 die bisherigen allgemeinen Grundsätze zur wirtschaftlichen Notlage aus besonderen 
Gründen dar, die bisher in § 53 Nummer 2 Satz 3 AO geregelt waren. Sofern diese vorliegen, kann die Bezüge-
grenze nach Nummer 2 außer Acht bleiben.  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/13015 – 98 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


In Satz 2 wird als Regelbeispiel des besonderen Grundes eine Katastrophe definiert, für die ein Katastrophenerlass 
des Bundesministeriums der Finanzen oder einer obersten Landesfinanzbehörde erlassen wurde. Falls ein solcher 
Erlass ergangen ist, müssen nach Satz 3 die entstandene Notlage sowie die Mehraufwendungen nur glaubhaft 
gemacht werden. Dadurch wird steuerbegünstigten Körperschaften die Möglichkeit gegeben, schnell und unbü-
rokratisch Hilfe leisten zu können. 


Sofern Leistungen von dritter Seite, auf die ein Anspruch besteht, zeitlich verzögert geleistet werden, sind die 
betroffenen Personen für den dadurch entstehenden Überbrückungszeitraum als hilfebedürftig anzusehen. Die 
dadurch entstehenden Liquiditätseinbußen oder sonstige erlittene Nachteile können somit von steuerbegünstigten 
Körperschaften, beispielsweise durch die Auszahlung zinsloser Darlehen oder vorübergehende unentgeltliche 
Nutzungsüberlassungen, ausgeglichen werden. 


Satz 3 gilt ausdrücklich nur für die Fälle des Satzes 2. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a (§ 90 Absatz 3 Satz 2 AO - neu -) 


§ 90 AO enthält allgemeine Regelungen über Mitwirkungspflichten der Beteiligten im Besteuerungsverfahren; 
§ 90 Absatz 3 AO erlegt dem Steuerpflichtigen für grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen mit nahestehen-
den Personen spezielle Aufzeichnungspflichten auf. 


§ 90 Absatz 3 AO wurde für Zwecke der Übersichtlichkeit neu strukturiert und die einzelnen Aufzeichnungs-
pflichten (Transaktionsmatrix, Sachverhaltsdokumentation und Angemessenheitsdokumentation) numerisch un-
tergliedert. Wesentlicher neuer Bestandteil der Aufzeichnungen in § 90 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 AO ist eine 
Transaktionsmatrix, die in der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung (GAufzV) vom 12. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2367) näher spezifiziert werden soll und in der Betriebsprüfungspraxis in Teilen schon zur Anwen-
dung gelangt. 


In dieser Transaktionsmatrix sind anzugeben a) der Gegenstand und die Art der Geschäftsvorfälle, b) die an den 
Geschäftsvorfällen Beteiligten unter Kennzeichnung von Leistungsempfänger und Leistungserbringer, c) das Vo-
lumen und das Entgelt der Geschäftsvorfälle, d) die vertragliche Grundlage, e) die angewandte Verrechnungs-
preismethode, f) die betroffenen Steuerhoheitsgebiete und g), ob Geschäftsvorfälle nicht der Regelbesteuerung 
im betreffenden Steuerhoheitsgebiet unterliegen. 


Die Vorlagepflicht einer Transaktionsmatrix steht im engen Zusammenhang mit der Änderung in § 90 Absatz 4 
AO und soll eine risikoorientierte Prüfung der grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen (Verrechnungs-
preise) fördern. Insbesondere im Rahmen der Außenprüfung dient die Transaktionsmatrix der Identifizierung von 
Prüfungsschwerpunkten und kann damit zu einer effektiven und beschleunigten Außenprüfung beitragen. Durch 
die Mitwirkungspflichten soll ferner gewährleistet werden, dass dem verfassungsrechtlichen Verifikationsgebot 
weiter Rechnung getragen werden kann. 


Zu Buchstabe b (§ 90 Absatz 4 Satz 2 und 3 AO - neu -) 


§ 90 Absatz 4 Satz 2 AO regelte bisher, dass im Falle einer Außenprüfung sämtliche (Verrechnungspreis-)Auf-
zeichnungen ohne gesondertes Verlangen vorzulegen sind; die Vorlagefrist im Falle einer Außenprüfung regelte 
§ 90 Absatz 4 Satz 3 AO. Dahingehend wird in § 90 Absatz 4 Satz 3 AO eine neue Vorlagepflicht für den Fall 
einer Außenprüfung normiert, wobei ein risikoorientierter Ansatz verfolgt wird.  


§ 90 Absatz 4 Satz 2 AO regelt daher – wie bisher Absatz 4 Satz 3 AO – zunächst nur die (allgemeine) Vorlage-
frist, nach der die Aufzeichnungen innerhalb von 30 Tagen nach Anforderung vorzulegen sind. 


§ 90 Absatz 4 Satz 3 AO regelt bisher, dass sämtliche (Verrechnungspreis-)Aufzeichnungen – d. h. die Stamm-
dokumentation, die geschäftsvorfallbezogene Sachverhaltsdokumentation sowie Angemessenheitsdokumentatio-
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nen – innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Bekanntgabe der Prüfungsanordnung vorzulegen sind. Diese Vor-
lagepflicht gilt unabhängig davon, ob die Verrechnungspreissachverhalte tatsächlich geprüft werden (können) 
bzw. sich als prüfungswürdig erweisen. 


§ 90 Absatz 4 Satz 3 AO wird dergestalt angepasst, dass innerhalb der Frist von 30 Tagen nach Bekanntgabe der 
Prüfungsanordnung ohne gesondertes Verlangen nicht mehr alle (Verrechnungspreis-)Aufzeichnungen, sondern 
nur noch die Transaktionsmatrix, die Stammdokumentation sowie die Aufzeichnungen über außergewöhnliche 
Geschäftsvorfälle vorzulegen sind. Somit sind nicht mehr automatisch sämtliche (auch unrelevante) Aufzeich-
nungen vorzulegen, sondern vielmehr nur die Unterlagen, die im ersten Schritt tatsächlich notwendig sind, um 
einen schnellen Überblick über die wesentlichen Auslandssachverhalte im Unternehmen zu bekommen und prü-
fungswürdige Prüffelder zu identifizieren. Dieses Vorgehen soll dem Ziel einer schnelleren und effizienteren Au-
ßenprüfung gerecht werden und gleichzeitig den Bürokratieabbau auf Seiten der Steuerpflichtigen unterstützen, 
um so die Bürokratiekosten zu mindern. 


Gleichwohl bleibt das Recht der Finanzbehörde unberührt, im Rahmen der Außenprüfung jederzeit die Vorlage 
weiterer Aufzeichnungen zu verlangen. Die Dokumentationen können auch – wie bisher – außerhalb von Außen-
prüfungen angefordert werden, zum Beispiel bei Beantragung eines Vorabverständigungsverfahrens, um ein ein-
heitliches Gesamtbild der Verhältnisse im Zeitablauf zu erhalten und ein effizientes Ineinanderwirken der Ver-
fahren zu ermöglichen. 


Die Neuregelung der Aufzeichnungspflichten führt zu einer Entlastung der Wirtschaft, da nach Bekanntgabe der 
Prüfungsordnung nicht mehr sämtliche Verrechnungspreisunterlagen erstellt und automatisch vorgelegt werden 
müssen. Je nach Anzahl und Ausgestaltung der grenzüberschreitenden Geschäftsvorfälle sowie in Abhängigkeit 
von der Unternehmensgröße ergeben sich unterschiedliche Kosten für die Erstellung der Verrechnungspreisdo-
kumentationen. Diese können mehrere tausend Euro betragen. Eine konkrete Entlastungswirkung lässt sich jedoch 
– mangels abschätzbarer Fallzahlen und aufgrund individueller Einzelfälle – nicht beziffern. Durch die gesetzli-
chen Änderungen entsteht der Verwaltung kein Erfüllungsaufwand. 


Zu Nummer 3 (§ 122a) 


Um die Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens auch bei der Bekanntgabe von Steuerbescheiden und anderen 
Steuerverwaltungsakten voranzubringen und den Bürokratieaufwand durch die postalische Bekanntgabe von 
Steuerverwaltungsakten nachhaltig zu verringern, werden die rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Bekannt-
gabe von Verwaltungsakten durch Bereitstellung zum Datenabruf in Anlehnung an die entsprechende Regelung 
in § 9 des Onlinezugangsgesetzes (OZG) grundlegend modernisiert. 


Zu Absatz 1 


Nach der neuen Fassung von Satz 1 können Verwaltungsakte dem Beteiligten oder der von ihm bevollmächtigten 
Person bekannt gegeben werden, indem sie nach Maßgabe des § 87a Absatz 8 AO zum Abruf bereitgestellt wer-
den. Die Neuregelung verzichtet - abweichend vom bislang geltenden Recht - auf die Notwendigkeit der Einwil-
ligung des Empfängers des Verwaltungsakts, sie wird durch eine Widerspruchslösung ersetzt (vergleiche hierzu 
Absatz 2). 


Der neue Satz 2 enthält eine ermessenslenkende Regelung. Von der Möglichkeit zur Bekanntgabe eines Steuer-
verwaltungsakts durch Bereitstellung zum Datenabruf nach Satz 1 soll hiernach insbesondere dann Gebrauch ge-
macht werden, wenn der Steuerbescheid, der Steuermessbescheid oder der Feststellungsbescheid auf einer im 
Verfahren ELSTER oder einem anderen sicheren Verfahren nach § 87a Absatz 6 AO elektronisch übermittelten 
Steuer- oder Feststellungserklärung beruht und diese Erklärung entweder vom Beteiligten selbst übermittelt wurde 
und dieser über ein von der Finanzverwaltung bereitgestelltes Nutzerkonto verfügt oder durch eine vom Beteilig-
ten bevollmächtigte Person im Sinne des § 80 Absatz 2 AO (insbesondere Steuerberater und Rechtsanwälte) über-
mittelt wurde, der gegenüber der Bescheid aufgrund einer schriftlich oder elektronisch der Finanzbehörde ange-
zeigten Bekanntgabevollmacht (§ 122 Absatz 1 Satz 4 AO) bekanntzugeben ist. In diesen Fällen kann grundsätz-
lich davon ausgegangen werden, dass der Empfänger über die technischen Möglichkeiten zum Abruf des Verwal-
tungsakts in seinem Nutzerkonto (zum Beispiel Elster-Postfach) oder mithilfe der von ihm genutzten Steuererklä-
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rungssoftware verfügt. Unerheblich ist dabei, ob die elektronische Übermittlung der Steuer- oder Feststellungser-
klärung wegen einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung oder freiwillig erfolgt ist.  


In anderen als den in Satz 2 genannten Fällen kann von der Möglichkeit der Bekanntgabe durch Abrufbereitstel-
lung nur unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der für diese Verfahrensweise 
ausschlaggebenden Interessen der Finanzbehörde mit den schutzwürdigen Interessen des Empfängers Gebrauch 
gemacht werden. 


Die abrufberechtigte Person ist nach Satz 3 am Tag der Bereitstellung zum Abruf elektronisch über die Möglich-
keit des Abrufs und ihre Rechtswirkungen zu benachrichtigen. Diese Benachrichtigung hat nur eine Hinweisfunk-
tion. Sie ist abweichend von der bisherigen Rechtslage nicht mehr Anknüpfungspunkt der gesetzlichen Bekannt-
gabe-Vermutung (vergleiche hierzu Absatz 4). 


Zu Absatz 2 


Satz 1 und 2 ermöglichen es jedem Empfänger eines Steuerverwaltungsakts, mit Wirkung für die Zukunft eine 
postalische Bekanntgabe von Steuerverwaltungsakten nach § 122 AO zu beantragen. Dieser Antrag kann mit ein-
maliger oder aber auch mit dauerhafter Wirkung gestellt werden. Im Hinblick auf die ermessenslenkende Rege-
lung in Absatz 1 Satz 2 hat diese Regelung insbesondere in den Fällen praktische Bedeutung, in denen der Steu-
erbescheid, der Steuermessbescheid oder der Feststellungsbescheid auf einer im Verfahren ELSTER oder einem 
anderen sicheren Verfahren nach § 87a Absatz 6 AO elektronisch übermittelten Steuer- oder Feststellungserklä-
rung beruht. Wurde die Steuer- oder Feststellungserklärung zulässigerweise „auf Papier“ abgegeben, soll die Be-
kanntgabe des Bescheids grundsätzlich postalisch erfolgen. 


Der Antrag auf postalische Bekanntgabe von Steuerverwaltungsakten kann mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen werden. 


Zu Absatz 3 


Gemäß Absatz 3 hat sich die abrufberechtigte Person für den Datenabruf nach Maßgabe des § 87a Absatz 8 AO 
zu authentisieren. Dies dient dem Datenschutz und entspricht der bisherigen Fassung des § 122a Absatz 3 AO.  


Zu Absatz 4 


Satz 1 enthält eine gesetzliche Bekanntgabe-Vermutung. Ein zum Abruf bereitgestellter Verwaltungsakt gilt da-
nach künftig am vierten Tag nach seiner Bereitstellung zum Abruf als bekannt gegeben. Dies entspricht der Re-
gelung in § 9 Absatz 1 OZG. 


Im Ergebnis entspricht die Neuregelung der postalischen Bekanntgabe von Verwaltungsakten, bei der es ausreicht, 
dass der Verwaltungsakt in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist. Die tatsächliche Kenntnisnahme des 
Verwaltungsakts ist in diesen Fällen (durch Öffnen des Briefumschlags und Lesen des Dokuments) irrelevant. 
Nichts anderes soll für die Bekanntgabe durch Bereitstellung zum Abruf gelten. Im Übrigen hat die Behörde in 
Zweifelsfällen den Zeitpunkt der Bereitstellung zum Abruf nach Satz 2 nachzuweisen.  


Trägt der Empfänger unwiderlegbar vor, die Information über die Abrufbereitstellung nach Absatz 1 Satz 3 nicht 
erhalten zu haben, und hat er den Verwaltungsakt auch nicht aus anderem Grund abgerufen, kann ihm unter den 
Voraussetzungen des § 110 AO auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden. Dies gilt 
bezogen auf die Rechtsbehelfsfrist nicht, wenn aus Sicht des Steuerpflichtigen innerhalb der Rechtsbehelfsfrist 
eindeutige Indizien im Hinblick auf die Bereitstellung eines Verwaltungsaktes vorlagen (etwa nach Gutschrift 
einer Steuererstattung auf seinem Bankkonto). Dies ist vergleichbar mit der Rechtslage bei einer postalischen 
Bekanntgabe. Ist der Zugang eines per Post versandten Steuerbescheides streitig, können bestimmte Verhaltens-
weisen des Steuerpflichtigen innerhalb eines längeren Zeitraums nach Absendung des Steuerbescheids im Zu-
sammenhang mit dem Nachweis der Absendung dahingehend gewürdigt werden, dass von einem Zugang des 
Steuerbescheids ausgegangen wird (vergleiche zum Beispiel BFH-Beschluss vom 29. April 1999, V B 173/98, 
BFH/NV 1999 S. 1442). 
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Zu Absatz 5 


Absatz 5 greift die im bisherigen Absatz 5 enthaltene Regelung mit Anpassung an die Neuregelungen in den Ab-
sätzen 1 bis 4 auf. 


Mit den Änderungen der Abgabenordnung (§§ 122a, 169 AO) und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 
wird sich der Erfüllungsaufwand der Steuerverwaltung der Länder dauerhaft um 116 Millionen Euro pro Jahr 
verringern. Dieser Ermittlung liegt die Annahme zu Grunde, dass jährlich 116 Millionen per Brief versandte Ver-
waltungsakte entfallen, wodurch 6,2 Milliarden Blatt Papier und Portokosten von durchschnittlich einem Euro 
pro Brief eingespart werden. Einmaliger Umstellungsaufwand für die IT-Umsetzung in den Steuerverwaltungen 
der Länder entsteht voraussichtlich in Höhe von rund 360 000 Euro. In den IT-Verfahren des Bundeszentralamts 
für Steuern sind aufgrund der geänderten Systematik bei der Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch Bereit-
stellung zum Datenabruf einmalig geringfügige Anpassungen erforderlich. Es wird von einem Anpassungsauf-
wand von weniger als 50 Personentagen ausgegangen; unter Heranziehung des durchschnittlichen Lohnsatzes der 
Bundesverwaltung (42,20 Euro pro Stunde) ergibt sich somit ein einmaliger Aufwand von maximal rund 17 000 
Euro. In den IT-Verfahren der Zollverwaltung sind durch die geänderte Systematik bei der Bekanntgabe von 
Verwaltungsakten per Bereitstellung zum Datenabruf einmalig geringfügige Anpassungen notwendig. Es wird 
von einem einmaligen Umstellungsaufwand von rund 600 000 Euro ausgegangen. 


Bei Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft ist keine Änderung des Erfüllungsaufwands zu erwarten. Es ist 
davon auszugehen, dass die Einwilligung des Empfängers bislang im Zuge des Verwaltungskontakts (zum Bei-
spiel Steuererklärung) abgegeben wird und keinen zusätzlichen Aufwand verursacht, der als Entlastung genannt 
werden könnte. Auch ist für die Beantragung einer postalischen Bekanntgabe von einer sehr geringen Fallzahl 
auszugehen, sodass der dadurch entstehende Erfüllungsaufwand als vernachlässigbar eingeschätzt wird. 


Zu Nummer 4 (§ 147 Absatz 3 Satz 1 AO) 


Die Regelung entspricht inhaltlich der Regelung in Artikel 3 des BEG IV - RegE. 


Zu Nummer 5 (§ 162 Absatz 4 Satz 1 AO) 


§ 162 Absatz 4 Satz 1 AO bestimmt, dass bei Verletzung der Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten 
nach § 90 Absatz 3 AO ein Zuschlag zur Steuer festzusetzen ist. Mit der Ergänzung in § 162 Absatz 4 Satz 1 AO 
wird klargestellt, dass auch die Nichtvorlage der Transaktionsmatrix zu einem entsprechenden Zuschlag in Höhe 
von 5 000 Euro führt. 


Zu Nummer 6 (§ 169 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 AO) 


Die Änderung der Vorschrift ist eine Folgeänderung zur Neufassung des § 122a AO. Da der Benachrichtigung 
über die Abrufbereitstellung eines Steuerverwaltungsakts keine rechtliche Bedeutung mehr zukommen soll, muss 
die bisherige Regelung zur Wahrung der Festsetzungsfrist entsprechend angepasst werden. 


Zu Artikel 4 (Einführungsgesetz zur Abgabenordnung – EGAO) 


Zu Nummer 1 (Artikel 97 § 19a) 


Absatz 2 entspricht Artikel 4 des bisherigen BEG IV - RegE. 


In Absatz 3 wird eine Sonderregelung für Unterlagen Steuerpflichtiger, die der Aufsicht der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegen, geschaffen. Für die Unterlagen dieser Steuerpflichtigen soll die Ver-
kürzung der Aufbewahrungsfristen erst mit einer Verzögerung von einem Jahr gelten. Für alle Anderen greift die 
Fristverkürzung demgegenüber bereits dann, wenn am Tag des Inkrafttretens des Gesetzes die bisherige 10-Jah-
res-Frist noch nicht abgelaufen war. Die Einschränkung dient dem Zweck, laufende Cum-Ex-Ermittlungsverfah-
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ren durch die als bloße Entbürokratisierungsmaßnahme intendierte Verkürzung der Aufbewahrungsfristen nicht 
zu beeinträchtigen oder zu erschweren.  


Zu Nummer 2 (Artikel 97 § 28) 


Der bisherige Wortlaut wird aufgrund der Anfügung eines neuen Absatzes ohne inhaltliche Änderung zu Absatz 1. 


Der neue Absatz 2 enthält die Anwendungsregelung zu den Änderungen des § 122a und des § 169 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 1 AO. 


Zu Nummer 3 (Artikel 97 § 37) 


Es handelt sich um eine Anwendungsregelung zu den Änderungen in § 90 und § 162 AO. Mithin wird insbeson-
dere § 90 AO in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) überschrieben und kommt 
nicht zur Anwendung. 


Zu Artikel 5 Nummer 5 (Änderung von § 27 Absatz 40 des Umsatzsteuergesetzes – UStG) 


Die Anwendungsregelung wird an die Anwendungsregelung zum § 147 Absatz 3 AO angepasst. 


Zu Artikel 6 Nummer 1 Buchstabe c (Änderung von § 29 Absatz 5 des Bundesmeldegesetzes – BMG) 


Zu Doppelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe aaa (§ 29 Absatz 5 Satz 2) 


Mit der Änderung wird erreicht, dass Verfahren nach der Experimentierklausel zukünftig für bis zu fünf statt für 
bis zu zwei Jahre beantragt und zugelassen werden können. Dies ist sachgerecht, da die Beantragung und das 
Zulassungsverfahren aufwändig sein können. Somit sollte ein dem Aufwand entsprechend längerer Zeitraum der 
Zulassungsmöglichkeit normiert werden, um den Aufwand beim Antragsteller und der bewilligenden Behörde 
gering zu halten. Eine dauerhafte Zulassung (vollständiger Entfall einer Befristung) wäre demgegenüber nicht 
sachgerecht, da dies dem Charakter einer Experimentierklausel zur Erprobung neuer Verfahren zuwiderliefe. 


Zu Doppelbuchstabe cc (§ 29 Absatz 5 Satz 3 – neu – ) 


Mit der Neuregelung wird die Antragsberechtigung nach § 29 Absatz 5 Satz 2 BMG ausgeweitet. Ein Unterneh-
mer, der die Zulassung eines experimentellen Verfahrens erfolgreich beantragt hat, kann dieses Verfahren zu-
künftig bei Bedarf mehreren Kunden (Beherbergungsbetrieben) zur Verfügung stellen.  


Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen. Eine Zulassung gilt für die Entwicklung und den Be-
trieb des zugelassenen elektronischen Verfahrens für den Antragsteller und andere mit ihm vertraglich zum die-
sem Zweck verbundenen Unternehmen. Das bedeutet, dass auch ein Verkauf, die Vergabe von Lizenzen oder 
anderweitige Weitergabe in Bezug auf ein zugelassenes Verfahren möglich ist. Das Tatbestandsmerkmal „anbie-
tet“ beinhaltet auch die Intention des Anbietens. Das Verfahren steht also auch neuen Marktteilnehmern offen. 


Damit wird eine Möglichkeit für Dienstleister geschaffen, gebündelt und effizient die Zulassung experimenteller 
Verfahren zu erlangen, die für eine Vielzahl von Beherbergungsbetrieben zum Einsatz kommen können. Sowohl 
für diese Dienstleister als auch für die Beherbergungsbetriebe kann dies eine deutliche Vereinfachung und somit 
Entlastung von Bürokratie darstellen. 


Zu den Artikeln 8 bis 10 BEG IV - RegE (im BEG IV - RegE vorgesehene Änderungen des Passgesetzes – 
PassG –, des Lufverkehrsgesetzes – LuftVG – und des Behindertengleichstellungsgesetzes – BGG) 


Der Ausschuss hat die in den Artikeln 8 bis 10 BEG IV – RegE vorgesehenen Änderungen des PassG, des LuftVG 
und des BGG, die es erlauben sollten, künftig bei der Flugabfertigung Reisepässe digital auszulesen, intensiv 
diskutiert. Im Ergebnis sieht er auch mit Blick auf den für das vorliegende Gesetzgebungsverfahren zur Verfügung 
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stehenden Zeitrahmen davon ab, diese Rechtsänderungen derzeit zu übernehmen. Insbesondere die während des 
Gesetzgebungsverfahrens vorgebrachten datenschutzrechtlichen Bedenken bedürfen weiterer Prüfung. 


Stattdessen soll – insoweit neu gegenüber dem BEG IV – RegE – im LuftVG eine entbehrliche Informationspflicht 
entfallen (§ 19b Absatz 6 LuftVG; siehe hierzu die Begründung zu Artikel 9). 


Durch den Wegfall der im BEG IV – RegE vorgesehenen Möglichkeit zur digitalen Auslesung von Reisepässen 
bei der Flugabfertigung entfällt die diesbezüglich im RegE geschätzte jährliche Entlastung in Höhe von rund 
631 500 Zeitstunden für die Bürgerinnen und Bürger und von rund 34,4 Millionen Euro für die Wirtschaft. An-
dererseits verringert sich aber auch der im BEG IV – RegE prognostizierte einmalige Erfüllungsaufwand der 
Wirtschaft (rund 26,2 Millionen Euro) um rund 879 000 Euro. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Personalausweisgesetzes – PAuswG – Einfügung eines neuen § 7a PAuswG) 


Durch die Möglichkeit der Beleihung wird eine gewisse Flexibilität in Bezug auf das elektronisch beantragte 
Neusetzen der Geheimnummer geschaffen. So kann beispielsweise auch eine andere juristische Person als der 
Ausweishersteller oder eine teilrechtsfähige Vereinigung mit dieser Aufgabe betraut werden. Dabei kommt der 
Frage bzgl. der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung nunmehr eine stärkere Rolle als bislang zu. Bislang 
war diese Aufgabe nach § 20 Absatz 2 der Personalausweisverordnung (PAuswV) ausschließlich dem Ausweis-
hersteller anvertraut; auf das Kriterium der Wirtschaftlichkeit kam es dabei nicht an. 


Für die Bürgerinnen und Bürger beträgt die Einsparung im jährlichen Zeitaufwand ca. 105 000 Stunden. Die 
Entlastung ergibt sich aus der Annahme, dass jährlich rund 140 000 Bürgerinnen und Bürger die Geheimnummer 
elektronisch zurücksetzen lassen. Gegenüber der Neusetzung in der Behörde ergibt sich eine Einsparung von 45 
Minuten pro Fall. Die 45 Minuten Zeitersparnis pro Fall ergeben sich aus der Annahme, dass insgesamt 60 Mi-
nuten (für An- und Abfahrt, ggf. Wartezeiten und Vorsprache bzw. Beratung) eingespart werden, da der Gang zur 
Behörde entfällt. Um die Geheimnummer elektronisch zurücksetzen zu lassen, entsteht schätzungsweise ein mitt-
lerer Zeitaufwand von 15 Minuten pro Fall (60 Minuten - 15 Minuten = 45 Minuten Zeitersparnis pro Fall). Es 
entsteht außerdem ein jährlicher Sachaufwand in Höhe von ca. 1,946 Millionen Euro. Dieser ergibt sich ebenfalls 
aus der Annahme, dass sich jährlich schätzungsweise 140 000 Bürgerinnen und Bürger dazu entscheiden, die 
Geheimnummer elektronisch zurücksetzen zu lassen. Pro Zurücksetzung entstehen den Bürgerinnen und Bürgern 
Kosten von ca. 15 Euro (Sachaufwand pro Fall) und somit von 2,1 Millionen Euro insgesamt (15 Euro multipli-
ziert mit 140 000). Da der Gang zur Behörde entfällt, ergibt sich bei der Entscheidung zur elektronischen Zurück-
setzung noch eine Einsparung von 1,10 Euro pro Fall, da die Wegesachkosten (vgl. Leitfaden zur Ermittlung und 
Darstellung des Erfüllungsaufwands, S. 64) entfallen. Auf alle angenommenen 140 000 Fälle ergibt sich eine 
Einsparung von Wegesachkosten in Höhe von 154 000 Euro. Der Sachaufwand von 1,946 Millionen Euro ergibt 
sich rechnerisch aus der Differenz von 2,1 Millionen und 154 000 Euro. Den Bürgerinnen und Bürgern wird 
daher, neben der weiterhin kostenfreien Rücksetzung in der Behörde, eine weitere freiwillige aber komfortablere 
Option angeboten, durch die auf den Gang zur Behörde verzichtet werden kann. Die Freiwilligkeit hat allerdings 
auf den für die Inanspruchnahme der Option nach der Erfüllungsaufwandsmethodik darzustellenden Aufwand 
keine Auswirkungen. Für die Wirtschaft führen die Regelungen nicht zu einer Änderung des Erfüllungsaufwands. 
Für die Verwaltung insgesamt beträgt die Einsparung im jährlichen Personalaufwand ca. 700 000 Euro. Dem 
Bund entsteht dabei ein jährlicher Personalaufwand von ca. 1,3 Millionen Euro für die Bearbeitung der Anfragen. 
Hierbei fällt Zeitaufwand pro Fall von 13 Minuten an, wodurch sich unter Berücksichtigung der Fallzahl von 
140 000 Fällen und des durchschnittlichen Standardlohnkostensatzes des Bundes in Höhe von 42,2 Euro die Per-
sonalaufwände von 1,3 Millionen Euro ergeben. Die Landesebene wird jährlich um 2 Millionen Euro Personal-
aufwand entlastet, da in geschätzt 140 000 Fällen die Bearbeitung (Zurücksetzung) in der Behörde vor Ort entfällt. 
Pro Fall werden dadurch ca. 21 Minuten gespart, was unter Nutzung des durchschnittlichen Standardlohnkosten-
satzes der Kommunen von 40,2 Euro zu einer Entlastung von insgesamt ca. 2 Millionen Euro führt. Ein jährlicher 
oder einmaliger Sachaufwand entsteht weder auf Bundes- noch auf Landesebene. 


Zu Absatz 1 


Durch Absatz 1 werden die rechtlichen Voraussetzungen für eine Beleihung geschaffen. 
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In Satz 1 wird zunächst das Bundesministerium des Innern und für Heimat als Beleihungsbehörde festgelegt, da 
es für die Ausweisproduktion und die damit verbundenen technischen Verfahren fachlich zuständig ist. Als Be-
liehene kommen die Privatrechtssubjekte in Betracht, die auf unternehmerische Weise am wirtschaftlichen Leben 
teilnehmen können. Da nur teilrechtsfähige Vereinigungen (vor allem OHG und KG) oder juristische Personen 
des Privatrechts ab einer bestimmten Größe in der wirtschaftlichen Lage sind die entsprechenden Infrastrukturen 
für solche technischen und organisatorischen Verfahren vorhalten zu können, wird der Kreis der Berechtigten nur 
auf diese Privatrechtssubjekte erstreckt; natürliche Personen können dies in eigener Person regelmäßig selbst nicht 
aufweisen und sind daher auszuschließen. Zugleich wird die zu übertragene hoheitliche Aufgabe definiert, die 
alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem elektronisch beantragten Neusetzen der Geheimnummer nach Maß-
gabe von § 20 Absatz 2 der Personalausweisverordnung (PAuswV) umfasst. Eine Übertragung einzelner Tätig-
keiten durch die Beleihungsbehörde auf mehrere Beliehene ist zulässig, sofern die ununterbrochene Erfüllung der 
Aufgabe dadurch sichergestellt bleibt; auf jeden Beliehenen finden die Absätze 2 bis 6 Anwendung. 


Durch Satz 2 wird festgehalten, dass der Beliehene an die Stelle des Ausweisherstellers tritt. Ab dem Zeitpunkt 
der wirksamen Beleihung adressieren die Rechte und Pflichten, die im Zuge des elektronisch beantragten Neuset-
zens der Geheimnummer bislang an den Ausweishersteller gerichtet waren, ausschließlich den Beliehenen. Dies 
umfasst beispielsweise das Recht ein hoheitliches Berechtigungszertifikat nach § 20a Absatz 2 zu erhalten, die 
Pflicht die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe e PAuswV zu 
erfüllen oder die Pflicht nach § 20 Absatz 4 PAuswV ein hoheitliches Berechtigungszertifikat zu verwenden. 


Der Begriff „Träger der öffentlichen Verwaltung“ hat deklaratorischen Charakter und weist darauf hin, dass der 
Beliehene im Umfang der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgabe als Teil der öffentlichen Verwaltung angese-
hen wird. Dadurch übernimmt der Beliehene insoweit alle Rechte und Pflichten einer Behörde, insbesondere die 
Bindung an die Grundrechte, die Anwendung des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG), sowie die Haftung 
bei Amtspflichtverletzung nach Art. 34 des Grundgesetzes (GG) in Verbindung mit § 839 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs (BGB). 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt die kumulativen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Privatrechtssubjekte beliehen und ihnen entsprechende Hoheitsbefugnisse übertragen werden können. 


Nummer 1 sieht vor, dass vor der Beleihung nachzuweisen ist, dass der zu Beleihende den maßgeblichen Stand 
der Technik einhält. Der Stand der Technik ergibt sich aus § 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe e und Satz 2 PAuswV 
in Verbindung mit TR-03128-3 (BAnz. AT 31.10.2023 B9). 


Nach Nummer 2 müssen die betrieblichen Abläufe so ausgestaltet sein, dass die Erfüllung der zu übertragenen 
Aufgabe durch den zu Beleihenden fortlaufend sichergestellt ist und durch angemessene organisatorische und 
technische Vorkehrungen etwaige Störungen der Verfügbarkeit der informationstechnischen Systeme, sowie Ge-
fahren etwa für Datenschutz und die IT-Sicherheit so weit wie möglich vermieden werden. Dies ist ebenfalls 
durch entsprechende Konzepte vor der Beleihung nachzuweisen. 


Nach Nummer 3 ist ex ante und positiv festzustellen, dass durch die Übertragung der Aufgabe des § 20 Absatz 2 
PAuswV an den zu Beleihenden ein Wirtschaftlichkeitsvorteil gegenüber der staatlichen Aufgabenwahrnehmung 
entstehen wird. Ein solcher Wirtschaftlichkeitsvorteil kann bereits dann angenommen werden, wenn zum Zeit-
punkt der Bewertung die erforderliche Infrastruktur und die entsprechenden Verfahren und Prozesse bei dem zu 
Beleihenden bereits implementiert sind, während der Staat sie hingegen erst aufbauen müsste. 


Die Nummer 4 stellt klar, dass eine Beleihung nicht zulässig ist, wenn überwiegende öffentliche Interessen ent-
gegenstehen, was in besonders atypischen Situationen der Fall sein kann. 


Satz 2 sieht die Bekanntmachung der Beleihung im Bundesanzeiger vor, um transparent zu machen, ob die zu 
übertragende Aufgabe einem oder mehreren Beliehenen übertragen wurde oder ob die Aufgabe weiterhin von 
dem Ausweishersteller wahrgenommen wird. Wird die Aufgabe vollumfänglich einem Beliehenen übertragen, 
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genügen die für eine eindeutige Identifizierung erforderlichen Firmendaten, wie der Name und die Anschrift. 
Sofern die mit der Aufgabe verbundenen Tätigkeiten auf mehrere Beliehene verteilt werden, soll die Bekanntma-
chung zusätzlich die Bezeichnung der ihm zugeordneten Tätigkeit umfassen. 


Satz 3 sieht vor, dass die Voraussetzungen nach Satz 1 regelmäßig zu überprüfen sind. Hierdurch soll mittels einer 
Evaluierung insbesondere sichergestellt werden, dass etwaige Wirtschaftlichkeitsvorteile gegenüber der staatli-
chen Aufgabenwahrnehmung bestanden haben und voraussichtlich fortbestehen werden. Eine generelle Festle-
gung, in welchem Intervall eine Überprüfung der Voraussetzungen erfolgen soll, kann nicht getroffen werden. 
Diese Festlegung sollte abhängig von den Umständen des konkreten Einzelfalls erfolgen. Allerdings dürfte ein 
Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu lang sein. 


Ist zwischenzeitlich eine der Voraussetzungen weggefallen, so ist die Beleihung zwingend durch die Beleihungs-
behörde und unter Beachtung von Absatz 3 Satz 3 zu widerrufen. 


Zu Absatz 3 


Die Beleihung erfolgt durch Verwaltungsakt der Beleihungsbehörde. Daher stellt die Regelung in Satz 1 sicher, 
dass dieser von der Beleihungsbehörde bei rechtswidriger Beleihung teilweise oder ganz zurückgenommen (§ 48 
VwVfG), bei einer rechtmäßigen Beleihung ganz oder teilweise widerrufen werden kann (§ 49 VwVfG). Der 
Beleihungsbehörde wird diesbezüglich ein Entschließungsermessen eingeräumt. Zudem kann die Beleihung mit 
einer Nebenbestimmung im Sinne von § 36 Absatz 2 VwVfG verbunden werden, vorzugsweise mit einer Befris-
tung oder einer Bedingung. Dadurch kann der in Absatz 2 Satz 3 vorgesehenen regelmäßigen Überprüfung der 
Voraussetzungen hinreichend Rechnung getragen und eine Verlängerung in Abhängigkeit von dem Ergebnis der 
Überprüfung ermöglicht werden. Diesbezüglich werden der Beleihungsbehörde ein Entschließungsermessen so-
wie ein Auswahlermessen eingeräumt. 


Um unbillige Härten für den Beliehenen zu vermeiden, müssen die in Satz 1 dargestellten Möglichkeiten dem 
verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen und der Begriff „jederzeit“ in zeitlicher Hinsicht 
eingeschränkt werden. Daher muss die Festlegung des Zeitpunktes, zu dem die vorgesehene Maßnahme Wirkung 
entfalten soll, angemessen sein und hat dabei die Interessen des Beliehenen hinreichend zu berücksichtigen. Sol-
che Interessen sind vor allem die Dauer für die Anpassung der betrieblichen Abläufe und für die erforderlichen 
betrieblichen Planungen. Die Beleihungsbehörde hat daher im Rahmen der nach § 28 Absatz 1 VwVfG erforder-
lichen Anhörung darauf hinzuwirken, dass der Beliehene ihr alle relevanten Umstände mitteilt, um unter Berück-
sichtigung dessen den Zeitpunkt für die Wirksamkeit der hoheitlichen Maßnahme festlegen zu können. Kommt 
der Beliehene dieser Möglichkeit schuldhaft nicht nach und liegen der Beleihungsbehörde aus anderen Gründen 
solche Umstände nicht vor, so haben sie für die Festsetzung des Zeitpunkts, zu dem die Maßnahme Wirkung 
entfalten soll, außer Betracht zu bleiben; die Berücksichtigung dieser Umstände bei der Entscheidung in der Sache 
selbst bleibt unberührt. 


Da der Beleihungsakt selbst im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden soll, müssen der Widerruf sowie die 
Rücknahme der Beleihung ebenfalls im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden, um die bezweckte Transparenz 
gewährleisten zu können. Dies gilt auch dann, wenn die Beleihung nur teilweise zurückgenommen oder widerru-
fen wird. Aus Zweckmäßigkeitsgründen kann allerdings von der Bekanntmachung einer Rücknahme abgesehen 
werden, wenn die Beleihungsbehörde beabsichtigt zeitnah eine rechtmäßige Beleihung vorzunehmen, um den 
vorliegenden Rechtsmangel zu beheben. Dies gilt auch bei einer anteiligen Rücknahme. 


Zu Absatz 4 


Aufgrund der funktionalen Stellung des Beliehenen, wonach er im Umfange der von ihm wahrgenommenen Auf-
gabe als Behörde auftritt, unterliegt er damit auch denselben Bindungen, Direktiven und Maßstäben wie jede 
„reguläre“ Verwaltungsbehörde. Folglich muss auch für den Beliehenen eine entsprechende Aufsicht vorgesehen 
sein. Diese wird unmittelbar durch die Beleihungsbehörde ausgeübt und umfasst sowohl die Fach- wie auch die 
Rechtsaufsicht. Bestehende Fach- und Rechtsaufsichten anderer Behörden bleiben unberührt, soweit sie sich nicht 
auf die übertragene Aufgabe beziehen. 
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Zu Absatz 5 


Die Regelung schafft eine Rechtsgrundlage, auf deren Grundlage der Beliehene Auslagen und Gebühren erheben 
darf. Auslagen dürfen nur geltend gemacht werden, soweit sie im unmittelbaren Zusammenhang mit der Aus-
übung der übertragenen Aufgabe entstehen, Gebühren dürfen nur und insoweit erhoben werden, als bei der Erfül-
lung der übertragenen Aufgabe deren Tatbestände erfüllt werden. 


Zu Absatz 6 


Da der Beliehene durch die Übernahme und Durchführung der in Absatz 1 genannten hoheitlichen Aufgaben ein 
„ihm anvertrautes öffentliches Amt“ im Sinne des Art. 34 Satz 1 GG ausübt, ist auch beim Beliehenen eine fach-
rechtliche Regelung zur Haftung bei Amtspflichtverletzung vorzusehen. Hierdurch sollen Konstellationen ver-
mieden werden, in denen ein handelnder Beamter nach § 75 Absatz 1 des Bundesbeamtengesetzes in Regress 
genommen werden könnte, der Beliehene hingegen nicht. 


Die Regelung orientiert sich an dem Wortlaut des Art. 34 Satz 1 und 2 GG, sowie des § 839 Absatz 1 Satz 1 BGB. 
Da die Beleihungsbehörde eine oberste Bundesbehörde ist, steht der Beliehene bei der Erfüllung der ihm übertra-
genen Aufgabe im Dienst des Bundes, sodass dieser als Rechtsträger die vorgesehenen Regressansprüche geltend 
machen kann. Ebenfalls ist vorgesehen, dass der Regress nur beim Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit geltend gemacht werden kann. 


Zu Artikel 9 (Aufhebung von § 19b Absatz 6 des Luftverkehrsgesetzes – LuftVG) 


Die in § 19b Absatz 6 LuftVG geregelten Pflichten der Genehmigungsbehörde (Satz 1) und von Unternehmen 
(Satz 2), dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr Informationen, Auskünfte und Unterlagen vorzule-
gen, dienten der Berichterstattung der Mitgliedstaaten an die Europäische Kommission nach Artikel 12 Absatz 2 
der Richtlinie 2009/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2009 über Flughafenent-
gelte. Die Kommission benötigte diese Informationen wiederum für einen einmaligen Bericht nach Artikel 12 
Absatz 1 der Richtlinie, den sie dem Europäischen Parlament bis zum 15. Juli 2013 vorlegen sollte. Die Europä-
ische Kommission hat diesen Bericht inzwischen vorgelegt (COM(2014) 278 vom 19. Mai 2014). Der Zweck der 
Pflichten in § 19b Absatz 6 LuftVG ist damit erfüllt und sie können gestrichen werden.  


Die in § 19b Absatz 6 LuftVG erwähnten Informationen werden künftig auch nicht mehr für eine Liste mit den-
jenigen Flughäfen benötigt, für die die Richtlinie 2009/12/EG gilt. Denn die entsprechende Pflicht der Mitglied-
staaten zur Veröffentlichung einer solchen Liste soll gemäß einem Vorschlag der Europäischen Kommission dem-
nächst gestrichen werden (COM(2023) 592 final - 2023/0362(COD): Vorschlag für einen Beschluss des Europä-
ischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien 2009/12/EG, 2009/33/EG und (EU) 2022/1999 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 96/67/EG des Rates im Hinblick auf bestimmte 
Berichtspflichten in den Bereichen Straßenverkehr und Luftfahrt). Dadurch entfällt die in Verbindung mit diesem 
Paragrafen derzeit in der Online-Datenbank des Erfüllungsaufwands (OnDEA) erfasste jährliche Belastung in 
Höhe von rund 17 Euro (siehe OnDEA, id-ip: 2012022113533611) auf Bundesebene. 


Zu Artikel 10 (Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG) 


Zu Nummer 1 (§ 22 Absatz 1 Satz 2) 


Der Regelungsgehalt von Artikel 11 BEG IV - RegE wird in Folge der Einfügung einer weiteren Änderung des 
UVPG – ohne inhaltliche Änderung – in Artikel 10 Nummer 1 verschoben. 


Zu Nummer 2 (Anlage 1) 


Im UVPG werden die Vorgaben für Elektrolyseure in der Anlage 1 an die Anlage 1 der Vierten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. 
BImSchV) angepasst, welche zur Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des 
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Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (im Folgenden: Industrieemissions-Richtlinie) zeitgleich 
geändert wird. 


Mit der Novellierung der Industrieemissions-Richtlinie (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung) werden Elektrolyseure aus der Gruppe der chemischen Industrie in Ziffer 4 des Anhangs I her-
ausgelöst. Die unmittelbare Umsetzung erfolgt durch Einführung einer neuen Ziffer und Anpassung der Schwel-
lenwerte in Anhang 1 der 4. BImSchV. Parallel und übereinstimmend hierzu wird Anlage 1 des UVPG angepasst. 
Die Elektrolyseure wurden bislang im behördlichen Vollzug Ziffer 4.2 der Anlage 1 zugeordnet. Nunmehr werden 
sie in eine neue Ziffer 10.8 verschoben. Auf diese Weise wird ein rechtssicherer Vollzug geschaffen und dem 
neuen, unionsrechtlichen Verständnis Rechnung getragen, dass einzelne Elektrolyseure keine chemischen Indust-
rieanlagen darstellen. Ausgenommen sind weiterhin integrierte chemische Anlagen, welche nach wie vor unter 
Ziffer 4.1 der Anlage 1 fallen.  


Die Schwellenwerte in der neuen Ziffer 10.8 der Anlage 1 orientieren sich an den Schwellenwerten in Anhang 1 
der 4. BImSchV. Für Elektrolyseure mit einer elektrischen Nennleistung unter 5 Megawatt (MW) ist keine Vor-
prüfung erforderlich. Für Elektrolyseure mit einer elektrischen Nennleistung von 5 MW bis weniger als 50 MW 
ist eine standortbezogene Vorprüfung durchzuführen, für Elektrolyseure ab einer elektrischen Nennleistung von 
50 MW eine allgemeine Vorprüfung. 


Durch die Rechtsänderung ist eine Verringerung des Erfüllungsaufwandes für die Wirtschaft zu erwarten. Es 
kommen keine Bürokratiekosten aus Informationspflichten hinzu. Bei der Errichtung von Elektrolyseuren war 
bisher, soweit die Herstellung von Wasserstoff im industriellen Umfang erfolgte, gemäß Nummer 4.2 der Anlage 
1 des UVPG stets eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. Artikel 10 Nummer 2 passt das 
UVPG an eine durch die Änderung der Industrieemissions-Richtlinie vorgenommene Differenzierung im Hin-
blick auf die Herstellung von Wasserstoff sowie an das Risikoprofil dieser Anlagen an. Hierdurch werden keine 
neuen Pflichten zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung eingeführt. Im Gegenteil wird für kleine 
Elektrolyseure mit einer elektrischen Nennleistung bis 5 MW von einer Vorprüfungspflicht abgesehen. Mittel-
große Elektrolyseure mit einer elektrischen Nennleistung von 5 MW bis weniger als 50 MW durchlaufen nur eine 
standortbezogene Vorprüfung. Dies führt insgesamt zu einer Verringerung des Erfüllungsaufwandes für die Wirt-
schaft und ermöglicht gemeinsam mit der parallelen Anpassung der 4. BImSchV einen konsistenten und verein-
fachten Vollzug. Eine jährliche Gesamtfallzahl von Anlagen, die der Regelung in Artikel 10 Nummer 2 unterfal-
len, lässt sich nicht abschätzen. Die Wasserstoffwirtschaft befindet sich noch im Aufbau, mit der Regelung in 
Artikel 10 Nummer 2 soll ein schneller Aufbau angereizt werden. Die Fallzahl lässt sich daher weder aus Erfah-
rungswerten noch aus sonstigen Erkenntnissen abschätzen. 


Durch die Rechtsänderung ist zudem eine Verringerung des Erfüllungsaufwandes für die Verwaltung zu erwarten. 
Mit der Herausnahme von kleinen Elektrolyseuren mit einer elektrischen Nennleistung bis 5 MW aus der Vor-
prüfungspflicht kommt es zu einem Wegfall behördlicher Prüfungspflichten. Überdies reduziert sich der Prüfum-
fang für mittelgroße Elektrolyseure mit einer elektrischen Nennleistung von 5 MW bis weniger als 50 MW, die 
nur eine standortbezogene Vorprüfung durchlaufen. Damit geht insgesamt eine Reduzierung des Erfüllungsauf-
wandes für die Verwaltung einher. Eine jährliche Gesamtfallzahl von Anlagen, die der Regelung in Arti-
kel 10 Nummer 2 unterfallen, lässt sich nicht abschätzen. Die Wasserstoffwirtschaft befindet sich noch im Auf-
bau, mit der Regelung in Artikel 10 Nummer 2 soll ein schneller Aufbau angereizt werden. Die Fallzahl lässt sich 
daher weder aus Erfahrungswerten noch aus sonstigen Erkenntnissen abschätzen. 


Zu Artikel 11 Nummer 3 (Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes - UhVorschG) 


Die Änderungen stellen sicher, dass die antragstellende Person Gelegenheit hat, sich zu äußern, bevor die Zahlung 
von Unterhaltsvorschuss vorläufig eingestellt wird. Die Mitteilung der vorläufigen Einstellung in Textform er-
möglicht es dem alleinerziehenden Elternteil zudem, unmittelbar SGB II-Leistungen zu beantragen, wenn er diese 
benötigt. Die Mitteilung dient als Nachweis gegenüber dem Jobcenter bzw. anderen Stellen, dass die UV-Zahlung 
eingestellt wurde. Durch die Begrenzung der Unterhaltsleistung auf den Äußerungszeitraum soll eine weitere 
Überzahlung auf den Äußerungszeitraum reduziert werden. Die jährliche Entlastungswirkung für die Landesver-
waltungen fällt unter Berücksichtigung der vorgesehenen Änderungen mit 239 000 Euro etwas geringer aus als 
in der Fassung des BEG IV – RegE (341 000). 
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Zu Artikel 14 Nummer 5 Buchstabe a (Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs – BGB)  


Mit der Änderung wird deutlich, dass in § 556 Absatz 4 BGB-E keine neue Formvorschrift im BGB eingeführt 
wird, sondern lediglich zugelassen wird, dass der Vermieter die der Abrechnung zugrundeliegenden Belege elekt-
ronisch bereitstellt. Eine inhaltliche Änderung gegenüber dem BEG IV - RegE erfolgt damit nicht. 


Zu Artikel 15 Nummer 1 (Artikel 229 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche – 
EGBGB) 


Die auf § 580b des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und § 594g BGB verweisenden Übergangsregelungen wer-
den gestrichen, da es sich um Redaktionsversehen handelt. Eine Ergänzung des BGB um einen § 580b BGB und 
einen § 594g BGB ist nicht vorgesehen. 


Im Übrigen wird die in Artikel 15 Nummer 1 enthaltene Übergangsregelung zur Änderung der § 578 BGB und 
§ 585a BGB redaktionell geändert, um das Gewollte deutlicher zum Ausdruck zu bringen. Eine inhaltliche Ände-
rung ist damit nicht verbunden. 


Zu Artikel 18 (Änderung des Aktiengesetzes – AktG) 


Zu Nummer 3 (§ 124 Absatz 2 Satz 3 und 4)  


Nach § 124 Absatz 2 Satz 3 AktG in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechtericht-
linie (ARUG II, BGBl. I 2019, S. 2637) ist für den Fall, dass die Hauptversammlung über die Billigung des Ver-
gütungssystems für die Vorstandsmitglieder, die Vergütung des Aufsichtsrats nach § 113 Absatz 3 AktG oder den 
Vergütungsbericht beschließen soll, der vollständige Inhalt der Unterlagen zu den jeweiligen Beschlussgegen-
ständen bekanntzumachen. Gleiches gilt nach § 124 Absatz 2 Satz 4 AktG, wenn der Vergütungsbericht gemäß 
§ 120a Absatz 5 AktG in der Hauptversammlung zur Erörterung vorgelegt wird. Die vorgenannten Bekanntma-
chungspflichten können zu einer erheblichen Ausdehnung des Umfangs der Bekanntmachung und damit des Auf-
wands bei den betroffenen börsennotierten Gesellschaften bei der Vorbereitung der Hauptversammlung führen. 
Zur Entlastung der Wirtschaft soll daher wie aus der Praxis gefordert die Bekanntmachungspflicht durch eine 
Pflicht zur alleinigen Veröffentlichung der vollständigen Unterlagen über die Internetseite der Gesellschaft nach 
§ 124a AktG abgelöst werden (hierzu Nummer 4).  


Ein Informationsdefizit für die Aktionäre entsteht hierdurch nicht. Umfang und Inhalt der Vergütungsunterlagen 
werden nicht eingeschränkt. Zudem ist bereits heute für zahlreiche Unterlagen der Informationszugang über die 
Internetseite der Gesellschaft vorgesehen.  


In der bekanntzumachenden Einberufung der Hauptversammlung ist zudem nach § 121 Absatz 3 Satz 3 Num-
mer 4 AktG die Internetseite der Gesellschaft anzugeben, über die die Informationen nach § 124a AktG und damit 
künftig auch die Vergütungsunterlagen zugänglich sind. Marktüblich ist die Angabe des gesamten Pfads (Groß-
kommentar AktG/Butzke, 5. Auflage, § 121 AktG Rn. 83). Dabei müssen die Unterlagen für den Aktionär über 
die angegebene Internetseite leicht auffindbar sein. Dies erfordert unter anderem eine übersichtliche Gliederung 
der Internetseite. Anwenderfreundlich ist die Bündelung der Unterlagen an einem Ort. 


Durch die Änderung des § 124 Absatz 2 Satz 3 und 4 AktG ist eine Verringerung des jährlichen Erfüllungsauf-
wands für die Wirtschaft in Höhe von rund 429 000 Euro zu erwarten. Die Wirtschaft wird von Bürokratiekosten 
aus Informationspflichten entlastet, indem der Umfang der gesetzlichen Bekanntmachungspflichten im Vorfeld 
der Hauptversammlung reduziert wird. Von den Entgelten, die von den börsennotierten Gesellschaften im Vorfeld 
der Hauptversammlung für Bekanntmachungen entrichtet werden, entfallen schätzungsweise rund 90 Prozent der 
Entgelte für die Veröffentlichung von Grafiken sowie rund 40 Prozent der Entgelte für die Veröffentlichung von 
Textzeichen auf vergütungsbezogene Bekanntmachungspflichten. Auf Grundlage dieser Annahmen ergab die 
Auswertung einer Stichprobe, dass pro Gesellschaft ein jährlicher Betrag in Höhe von rund 1 000 Euro auf die 
Erfüllung vergütungsbezogener Bekanntmachungspflichten entfällt (gewichteter Durchschnitt). Hieraus wurde 
eine Summe für die 429 Gesellschaften, die im Jahr 2023 in Deutschland an der Börse gelistet waren, gebildet. 
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Zu Nummer 4 (§ 124a Satz 1) 


Die Bekanntmachungspflichten im Vorfeld der Hauptversammlung nach § 124 Absatz 2 Satz 3 und 4 AktG über 
das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder, die Vergütung des Aufsichtsrats und den Vergütungsbericht 
werden zur Entlastung der betroffenen Gesellschaften durch eine Pflicht zur Internetveröffentlichung ersetzt. 
Nach § 124a Satz 1 Nummer 4 AktG-E müssen die vollständigen Unterlagen zu den genannten Beschlussgegen-
ständen alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich 
sein. Dies gilt auch dann, wenn der Vergütungsbericht der Hauptversammlung nach § 120a Absatz 5 AktG zur 
Erörterung vorgelegt wird. Auch Inhalt und Umfang der zugänglich zu machenden Unterlagen bleiben gegenüber 
der bisherigen Rechtslage unverändert und werden nicht einschränkt. Der Begriff der „Unterlage“ umfasst damit 
weiterhin die vollständigen Unterlagen samt aller in Bezug genommenen Dokumente (Regierungsentwurf des 
ARUG II, Drucksache 19/9739, Seite 95).  


Durch die Rechtsänderung entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand, da Inhalt und Umfang der Vergütungs-
unterlagen nicht geändert werden. Die Kosten einer Internetveröffentlichung wurden bereits im Rahmen der Dar-
stellung in der Begründung des Regierungsentwurfs zum ARUG II berücksichtigt. Wegen der zu erwartenden 
Verringerung des Erfüllungsaufwands für die Wirtschaft durch die im Zusammenhang mit der Änderung des 
§ 124a Satz 1 AktG erfolgende Änderung des § 124 Absatz 2 Satz 3 und 4 AktG wird auf die Begründung zu 
Artikel 18 Nummer 3 (§ 124 Absatz 2 Satz 3 und 4) verwiesen. 


Zu Artikel 19 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz) 


Die in Artikel 18 Nummer 3 und 4 vorgesehene Ersetzung der Bekanntmachungspflichten zu vergütungsbezoge-
nen Unterlagen durch eine Zugänglichmachung über die Internetseite der Gesellschaft wird durch eine Über-
gangsregelung ergänzt, um nicht in bereits laufende Vorbereitungen für Hauptversammlungen einzugreifen. Bis 
zur Anwendbarkeit der neuen Regelungen gilt die bisherige Pflicht zur Bekanntmachung der vergütungsbezoge-
nen Unterlagen nach § 124 Absatz 2 Satz 3 AktG fort. 


Zu Artikel 22 (Änderung des Genossenschaftsgesetzes– GenG) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die amtliche Inhaltsübersicht ist entsprechend den vorgeschlagenen Änderungen anzupassen. 


Zu Nummer 2 (§ 5) 


Die Genossenschaftssatzung soll auch als originär elektronisches Dokument errichtet wer-den können. Damit 
wird künftig eine vollständig digitale Genossenschaftsgründung ermöglicht. Den Genossenschaften steht es aber 
frei, ihre Satzung weiterhin in Schriftform zu erstellen, mit der (strengeren) Schriftform wird das Textformerfor-
dernis erfüllt. Die Schriftform soll aber nicht mehr zwingend sein. Das Schriftformerfordernis erfüllt im Rahmen 
der Anmeldung einer Genossenschaft beim Genossenschaftsregister keine unmittelbare Beweisfunktion mehr, da 
seit 2007 nur noch eine elektronische Aufzeichnung der unterzeichneten Gründungssatzung eingereicht werden 
kann (vergleiche § 11 Absatz 4 GenG, § 12 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs (HGB)). Das Erfordernis, dass die 
zum Register einzureichende Satzung von mindestens drei Mitgliedern unterzeichnet sein muss, kann dadurch 
ersetzt werden, dass der Vorstand gegenüber dem Registergericht die Versicherung abgibt, dass der Wortlaut der 
eingereichten Satzung identisch mit dem Wortlaut der von der Gründungsversammlung beschlossenen Satzung 
ist, und dass eine Erklärung von mindestens drei Personen in Textform beigefügt wird, dass sie in der Gründungs-
versammlung Mitglied der Genossenschaft geworden sind (vgl. vorgesehene Änderung des § 11 Absatz 2 Num-
mer 1 GenG). 


Zu Nummer 3 (§ 11) 


Durch die Änderung von § 11 Absatz 1 Nummer 1 GenG wird nachvollzogen, dass die Satzung gemäß der Än-
derung des § 5 GenG in Textform errichtet werden kann. Das Schriftformerfordernis erfüllt zwar im Rahmen der 
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Anmeldung einer Genossenschaft beim Genossenschaftsregister keine unmittelbare Beweisfunktion mehr, da seit 
2007 nur noch eine elektronische Aufzeichnung der unterzeichneten Gründungssatzung eingereicht werden kann 
(vergleiche § 11 Absatz 4 GenG, § 12 Absatz 2 HGB). Das Erfordernis, dass bei einer in Schriftform errichteten 
Satzung die eingereichte Satzung von mindestens drei Mitgliedern unterzeichnet sein muss, die mit der Unter-
zeichnung in der Gründungsversammlung Mitglied geworden sind, versorgt aber das Registergericht mit zwei 
zentralen Informationen: zum einen, dass die eingereichte Satzung die von der Gründungsversammlung beschlos-
sene Satzung ist, zum anderen, dass die Mindestmitgliederzahl von drei erreicht ist. Um diese Informationen bei 
einer in Textform errichteten Satzung abzubilden, sieht Nummer 1 Buchstabe b vor, dass die eingereichte in Text-
form gefasste Satzung verbunden sein muss mit einer Versicherung des Vorstands, dass die eingereichte Satzung 
der von der Gründungsversammlung beschlossenen Satzung entspricht, sowie einer Erklärung von mindestens 
drei Personen in Textform, dass sie in der Gründungsversammlung Mitglied der Genossenschaft geworden sind. 


Zu Nummer 4 (§ 15) 


Zu Buchstabe a 


Im Hinblick auf § 15 Absatz 1 Satz 4 GenG, wonach bei Gründungsmitgliedern die Mitgliedschaft statt durch 
Beitrittserklärung durch Unterzeichnung der Satzung erworben werden kann, soll die Überschrift angepasst wer-
den („Erwerb der Mitgliedschaft“ statt „Beitrittserklärung“). 


Zu Buchstabe b 


Zu Doppelbuchstabe aa 


Das Erfordernis einer schriftlichen Beitrittserklärung ist vor dem Hintergrund der Digitalisierung in fast allen 
Lebensbereichen nicht mehr zeitgemäß und soll auf die Textform umgestellt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Genossenschaft ihre Verwaltungsorganisation auf ein papierloses Büro ausgerichtet hat und die Schriftform 
für die Beitrittserklärung als Medienbruch empfindet, der durch das Einscannen der Beitrittserklärung und Abtip-
pen der Daten unnötigen Verwaltungsaufwand verursacht. Zudem ist auch die Textform geeignet, die erklärende 
Person im Sinne einer Warnfunktion zu schützen. Denn durch die fortschreitende Digitalisierung ist inzwischen 
den Bürgerinnen und Bürgern bewusst, dass auch nicht handschriftlich unterschriebene Erklärungen erhebliche 
wirtschaftliche Bedeutung haben können. 


Es sollen keine näheren Vorgaben für die Textform gemacht werden. Es bleibt den Genossenschaften überlassen, 
ob sie zum Beispiel eine Unterzeichnung auf einem elektronischen Pad vorsehen oder eine App einrichten wollen. 
Empfehlenswert könnten auch Verfahren des digitalen Beitritts sein, die eine Authentifizierung der beitrittswilli-
gen Person ermöglichen.  


Bei der Ausgestaltung des digitalen Beitritts ist die Einhaltung der Voraussetzungen des § 15a GenG sicherzu-
stellen, zum Beispiel durch eine besondere Bestätigung der Kenntnisnahme. 


Die Genossenschaften können aber auch an ihrer Beitrittspraxis festhalten und abweichend vom Gesetz die 
Schriftform als ausschließliche Form des Beitritts in der Satzung vorsehen. Sehr viele Genossenschaften geben in 
ihrer Satzung den derzeitigen Gesetzeswortlaut wieder und sehen eine schriftliche Beitrittserklärung vor.  


Damit aber auch Genossenschaften, die in ihrer Satzung den derzeitigen Gesetzeswortlaut wiedergeben und eine 
schriftliche Beitrittserklärung vorsehen, rasch von den neuen digitalen Möglichkeiten Gebrauch machen können, 
ohne erst ihre Satzung ändern zu müssen, sieht eine Übergangsregelung in § 177 GenG-E vor, dass der Vorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats oder, wenn die Genossenschaft keinen Aufsichtsrat hat, eines von der Gene-
ralversammlung aus ihrer Mitte gewählten Bevollmächtigten beschließen kann, dass in einem Übergangszeitraum 
von gut fünf Jahren eine Beitrittserklärung nach § 15 GenG oder nach §15b GenG zur Beteiligung mit weiteren 
Geschäftsanteilen auch dann in Textform zulässig ist, wenn die Satzung die Schriftform vorsieht. Allerdings hat 
auch hier die Generalversammlung das letzte Wort: Gibt es eine Satzungsregelung, durch die die Wirksamkeit 
der Textform für die Beitrittserklärung ausdrücklich ausgeschlossen wird, ist ein entsprechender Beschluss des 
Vorstands nicht möglich. 
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Zu Doppelbuchstabe bb 


Auch eine Vollmacht zur Abgabe der Beitrittserklärung soll künftig in Textform zulässig sein. Die derzeitige 
Regelung, dass abweichend von § 167 Absatz 2 BGB für eine Vollmacht zur Abgabe der Beitrittserklärung die 
Schriftform erforderlich sein soll, erfolgte deshalb, weil bei einer mündlichen Bevollmächtigung die mit der 
Schriftform für die Beitrittserklärung zu einer Genossenschaft bezweckte Schutz- und Warnfunktion ins Leere 
laufe (vergleiche BT-Drs. 18/12998 S. 20). Auch die Textform ist aber geeignet, die erklärende Person im Sinne 
einer Warnfunktion zu schützen. Eine mündliche Vollmacht bleibt nach wie vor ausgeschlossen. 


Zu Buchstabe c 


Die Änderung berücksichtigt, dass es künftig auch elektronische Beitrittserklärungen gibt, bei denen es keine 
Rückgabe der Beitrittserklärung geben kann, sondern nur eine Löschung der Daten. 


Zu Nummer 5 (§ 15a) 


Um bei einer Beitrittserklärung in Textform die Warnfunktion noch stärker auszuprägen, ist im neuen Satz 4 des 
§ 15a GenG-E vorgeschrieben, dass in einer elektronisch vorgefertigten Beitrittserklärung eine Nachschussver-
pflichtung nach Satz 2 und die in Satz 3 genannten Umstände (weitere Zahlungspflichten oder eine Kündigungs-
frist von mehr als einem Jahr) optisch hervorgehoben werden müssen. 


Zu Nummer 6 (§ 15b) 


Wie bei der Beitrittserklärung (siehe Begründung zu § 15 GenG) soll auch bei der Beteiligung mit weiteren Ge-
schäftsanteilen das Schriftformerfordernis zur Textform herabgestuft werden. 


Zu Nummer 7 (§ 21b) 


Das Schriftformerfordernis soll auch hier zur Textform herabgestuft werden. 


Zu Nummer 8 (§ 43) 


Durch die Änderung des § 43 Absatz 5 Satz 2 GenG wird das Schriftformerfordernis für die Stimmvollmacht 
abgeschafft, es reicht künftig die Textform aus. Die Satzung kann aber für die Vollmacht die Schriftform vor-
schreiben. 


Zu Nummer 9 (§ 43b) 


Die Änderung des § 43b Absatz 2 Satz 1 GenG erleichtert es, bei Präsenzversammlungen auch ohne diesbezügli-
che Satzungsregelung Beschlüsse schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation zu fassen. Hierzu 
werden die Regelungen des Absatzes 6 für entsprechend anwendbar erklärt. Demnach entscheiden vorbehaltlich 
einer Satzungsregelung Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksich-
tigung der Interessen der Mitglieder über die Form der Abstimmung bei einer Präsenzversammlung. 


Zu Nummer 10 (§ 65) 


Wie die Beitrittserklärung soll künftig auch die Kündigung in Textform möglich sein. Es bleibt den Genossen-
schaften überlassen, wie sie die Textform ausgestalten. Bei einer Kündigung dürfte allerdings die Authentifizie-
rung der kündigenden Person besonders wichtig sein. Hier wäre zum Beispiel der Einsatz einer Smartphone-App 
oder eines entsprechenden Tools auf der Webseite der Genossenschaft, wo eine hinreichende Authentifizierung 
jeweils im Vorfeld der Nutzung der App oder des Tools erfolgt ist, denkbar. 


Die Genossenschaft kann in ihrer Satzung weiterhin die Schriftform für die Kündigung vorschreiben.  
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Während einer Übergangszeit kann eine Genossenschaft, deren Satzung die Schriftform für die Kündigung vor-
schreibt, allerdings auch ohne Satzungsänderung digitale Formen der Kündigung nutzen, gegebenenfalls auch nur 
testweise. Gemäß der vorgesehenen Übergangsregelung in § 177 GenG-E kann der Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats oder, wenn die Genossenschaft keinen Aufsichtsrat hat, eines von der Generalversammlung aus 
ihrer Mitte gewählten Bevollmächtigten beschließen, dass innerhalb des in der Übergangsregelung bestimmten 
Zeitraums eine Kündigungserklärung nach § 65 Absatz 1, § 67, § 67a Absatz 2 oder § 67b GenG auch dann in 
Textform zulässig ist, wenn die Satzung die Schriftform vorsieht. Allerdings hat auch hier die Generalversamm-
lung das letzte Wort: Gibt es eine Satzungsregelung, durch die Wirksamkeit der Textform für die Kündigung 
ausdrücklich ausgeschlossen wird, ist ein entsprechender Beschluss des Vorstands nicht möglich. 


Zu Nummer 11 (§ 67) 


Auf die Begründung zur Änderung von § 65 GenG wird verwiesen. 


Zu Nummer 12 (§ 67a) 


Auf die Begründung zur Änderung von § 65 GenG wird verwiesen. 


Zu Nummer 13 (§ 67b) 


Auf die Begründung zur Änderung von § 65 GenG wird verwiesen. 


Zu Nummer 14 (§ 76) 


Wie die Beitrittserklärung und die Kündigung soll künftig auch die Übertragung des Geschäftsguthabens in Text-
form möglich sein. Die Genossenschaft kann in ihrer Satzung unter den Voraussetzungen des § 76 Absatz 2 GenG 
weiterhin die Schriftform für die Übertragung des Geschäftsguthabens vorschreiben. 


Zu Nummer 15 (§ 118) 


Auf die Begründung zur Änderung von § 65 GenG wird verwiesen. 


Zu Nummer 16 (§ 177) 


Die Übergangsvorschrift dient dazu, die Einführung der neuen digitalen Möglichkeiten mit den bestehenden Sat-
zungen der Genossenschaften zu harmonisieren. Absatz 1 soll es den Genossenschaften ermöglichen, rasch von 
den neuen digitalen Möglichkeiten Gebrauch machen zu können, ohne erst ihre Satzung ändern zu müssen. Sehr 
viele Genossenschaften geben derzeit in ihrer Satzung den derzeitigen Gesetzeswortlaut wieder und sehen für die 
Beitrittserklärungen nach § 15 oder §15b GenG, die Vollmachtserteilungen nach § 15 Absatz 1 Satz 3 oder § 43 
Absatz 5 GenG und für die Kündigungserklärungen nach § 65 Absatz 1, § 67, § 67a Absatz 2, § 67b oder § 118 
Absatz 2 GenG die Schriftform vor. Eine Satzungsänderung ist mit Aufwand und Kosten verbunden und könnte 
insbesondere dann gescheut werden, wenn sich eine Genossenschaft nicht sicher ist, ob sie dauerhaft auf die 
Schriftform verzichten möchte, auch wenn sie gern einmal Alternativen zur Schriftform ausprobieren würde. 


Daher sieht Absatz 1 vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats oder, wenn die Genossenschaft 
keinen Aufsichtsrat hat, eines von der Generalversammlung aus ihrer Mitte gewählten Bevollmächtigten beschlie-
ßen kann, dass in einem Übergangszeitraum von etwa fünf Jahren die Beitrittserklärungen nach § 15 oder §15b 
GenG, die Vollmachtserteilungen nach § 15 Absatz 1 Satz 3 oder § 43 Absatz 5 GenG und die Kündigungserklä-
rungen nach § 65 Absatz 1, § 67, § 67a Absatz 2, § 67b oder § 118 Absatz 2 GenG auch dann in Textform zulässig 
sind, wenn die Satzung jeweils die Schriftform hierfür vorsieht. Allerdings hat auch hier die Generalversammlung 
das letzte Wort: Gibt es eine Satzungsregelung, welche die Wirksamkeit der Textform für die Beitrittserklärungen, 
Vollmachtserteilungen oder Kündigungserklärungen ausdrücklich ausschließt, ist ein anderweitiger Vorstandsbe-
schluss nicht möglich. 
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Absatz 2 liegt demgegenüber die Annahme zugrunde, dass in den Satzungen der Genossenschaften regelmäßig 
keine Vorgabe zur Übertragung von Geschäftsguthaben enthalten ist. Durch die gesetzliche Änderung des § 76 
Absatz 1 Satz 1 würde die Textform sofort gelten und somit den Genossenschaften aufgezwungen werden. Wün-
schen Genossenschaften die Geltung der Schriftform, müssten sie erst die Satzung ändern. Dieser Aufwand für 
die Genossenschaften soll verhindert werden. Für einen Übergangszeitraum von etwa fünf Jahren kann deshalb 
der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats oder, wenn die Genossenschaft keinen Aufsichtsrat hat, eines 
von der Generalversammlung aus ihrer Mitte gewählten Bevollmächtigten beschließen, dass für die Übertragung 
von Geschäftsguthaben eine schriftliche Vereinbarung erforderlich ist. Satzungsregelungen zum Formerfordernis 
gehen vor. Klargestellt wird, dass Satzungsregelungen, die gemäß § 76 Absatz 2 weitere Voraussetzungen auf-
stellen, unberührt bleiben. 


Die Übergangsvorschrift soll ferner eine zu starke Belastung der Registergerichte durch massenhafte Satzungs-
änderungen nach Inkrafttreten des Gesetzes vermeiden. Durch den längeren Übergangszeitraum können sich die 
Genossenschaften Zeit für die Anpassung ihrer Satzung an die neuen Digitalisierungsmöglichkeiten lassen, bis 
sie gegebenenfalls aus anderen Gründen ohnehin ihre Satzung ändern wollen. 


Zu Artikel 30 (Änderung des Investmentsteuergesetzes – InvStG) 


Zu Nummer 1 Buchstabe c (§ 51 Absatz 5) 


Mit der Neuformulierung der Änderung zu § 51 Absatz 5 InvStG wird ein Petitum des Bundesrates umgesetzt 
(Drucksache 20/11306, Seite 147). Der Bundesrat bat um Schaffung einer Widerspruchsmöglichkeit für den An-
leger gegen die Bekanntgabe an den gesetzlichen Vertreter des Spezial-Investmentfonds.  


§51 Absatz 5 Satz 3 InvStG-E führt unverändert die Regelung des Regierungsentwurfs fort. Danach sind grund-
sätzlich alle Verwaltungsakte und Mitteilungen, die nach dem Investmentsteuergesetz und der Abgabenordnung 
mit der gesonderten und einheitlichen Feststellung zusammenhängen, dem gesetzlichen Vertreter des Spezial-
Investmentfonds in Vertretung der Feststellungsbeteiligten mit Wirkung für und gegen alle Feststellungsbeteilig-
ten bekannt zu geben. Dies ist mit der bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung im Fall rechtsfähiger 
Personenvereinigungen geltenden Bekanntgabe-Erleichterung nach § 183 Absatz 1 AO vergleichbar. 


Bei Widerspruch eines Anlegers gegen die Bekanntgabe an den gesetzlichen Vertreter des Spezial-Investment-
fonds ordnen die Vorschriften in § 51 Absatz 5 Satz 4 bis 6 InvStG-E die Einzelbekanntgabe gegenüber dem 
Anleger an. Der Anleger kann der Bekanntgabe an den gesetzlichen Vertreter des Spezial-Investmentfonds (§ 51 
Absatz 5 Satz 3 InvStG-E) widersprechen, wenn ihm kein Spezial-Investmentanteil mehr zuzurechnen ist oder 
zwischen dem Anleger und dem gesetzlichen Vertreter des Spezial-Investmentfonds ernstliche Meinungsver-
schiedenheiten bestehen. Dies ist mit der Regelung des § 183 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 AO ver-
gleichbar.  


In diesen Fällen sind dem Anleger grundsätzlich nur die in § 183 Absatz 3 AO genannten Inhalte bekannt zu 
geben.  


Die Bekanntgabe an den gesetzlichen Vertreter des Spezial-Investmentfonds ist danach der Regelfall; sie führt zu 
einer erheblichen Vereinfachung des Feststellungsverfahrens. Zugleich wird durch die Möglichkeit eines Wider-
spruchs ein berechtigtes Interesse des Anlegers an einer Einzelbekanntgabe gewahrt. 


§ 51 Absatz 5 Satz 7 und 8 InvStG-E beinhalten besondere Bestimmungen zur Einspruchs- und Klagebefugnis im 
Feststellungsverfahren. Vergleichbar der Bestimmung in § 352 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO ist danach 
im Grundsatz ist nur der gesetzliche Vertreter des Spezial-Investmentfonds zur Einlegung von Rechtsbehelfen 
befugt (Satz 7 1. Halbsatz – neu –). Über den Verweis auf § 352 Absatz 1 Nummer 4 und 5 AO in Satz 7 2. Halb-
satz – neu – ergibt sich in folgenden Ausnahmefällen eine Einspruchs- und Klagebefugnis der Anleger:  


– Soweit es sich darum handelt, wer an dem festgestellten Betrag beteiligt ist und wie sich dieser auf die ein-
zelnen Beteiligten verteilt, ist jeder einspruchsbefugt, der durch die Feststellungen hierzu berührt wird.  
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– Soweit es sich um eine Frage handelt, die einen Beteiligten persönlich angeht, ist jeder einspruchsbefugt, der 
durch die Feststellungen über die Frage berührt wird.  


Über den Verweis auf § 352 Absatz 1 Nummer 3 AO und § 48 Absatz 1 Nummer 3 der Finanzgerichtsordnung in 
Satz 8 – neu – ergibt sich ferner eine eigene Einspruchs- und Klagebefugnis der Anleger, denen gegenüber nach 
Satz 4 – neu – eine Einzelbekanntgabe erfolgt ist. 


Zu Artikel 31 (Änderung des Bewertungsgesetzes – BewG) 


Zu Nummer 1 (§ 228 Absatz 2 Satz 1) 


Mit der Änderung wird normiert, dass nicht für jeden einzelnen Änderungsgrund eine eigenständige Anzeige an 
das Finanzamt zu übersenden ist, sondern dass alle in einem Jahr eingetretenen Änderungstatbestände in einer 
Anzeige zusammengefasst elektronisch anzuzeigen sind. 


Es handelt sich um eine gesetzliche Normierung der bisherigen Verwaltungspraxis, sodass sich der Erfüllungs-
aufwand in den Ämtern nicht signifikant verändern wird. 


Zu Nummer 2 (§ 228 Absatz 2 Satz 3) 


Mit der Änderung wird die Frist zur Abgabe der Grundsteuer-Änderungsanzeigen nach § 228 Absatz 2 des Be-
wertungsgesetzes (BewG) in Übereinstimmung mit der Frist zur Abgabe eines Erlassantrags zur Grundsteuer 
(§ 35 Absatz 2 Satz 2 des Grundsteuergesetzes (GrStG) und der nach Artikel 34 vorgesehenen Anfügung des § 19 
Absatz 3 Satz 2 GrStG einheitlich bis zum 31. März des auf das Jahr der Änderung folgenden Kalenderjahres 
verlängert. Auswirkungen auf den personellen Erfüllungsaufwand sind nicht zu erwarten. 


Zu Artikel 33 (Änderung des Einkommensteuergesetzes – EStG) 


Zu Nummer 1 (§ 43 Absatz 2 Satz 7 und 8) 


Die Mitteilungspflicht nach § 43 Absatz 2 Satz 7 und 8 EStG knüpft an § 43 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 EStG an. 
Nach dieser Vorschrift werden bestimmte betriebliche Kapitalerträge vom Steuerabzug ausgenommen (insbeson-
dere Veräußerungsgewinne, Erträge aus Termingeschäften und Stillhaltergeschäften). Voraussetzung ist, dass die 
Kapitalerträge Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind oder sie zu den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung gehören. Zur Freistellung dieser Kapitalerträge wird die „Erklärung zur Freistellung von Kapi-
talerträgen nach § 43 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 EStG“ genutzt. Die betroffenen Konten und/oder Depots werden 
dabei an die Finanzverwaltung gemeldet. Darüber hinaus sind die Empfänger der Kapitalerträge zur Angabe der 
Erträge in ihrer Steuererklärung verpflichtet.  


Bisher sind keine Fälle bekannt geworden, in denen diese Erklärungen missbräuchlich genutzt wurden. Aufgrund 
der geringen Anzahl der Fälle und zur Vereinfachung der Abläufe bei den bislang meldepflichtigen Stellen und 
der Finanzverwaltung wird daher künftig auf die Meldeverpflichtung verzichtet: Bei Einführung der Vorschrift 
ist man davon ausgegangen, dass jährlich 100 000 solcher Meldungen bei der Finanzverwaltung eingehen werden 
(Drucksache 16/10189, Seite 40). Im Rahmen einer seit 2009 laufenden Evaluierung stellen sich die Fallzahlen 
anders dar. So wurden bei Einführung und in den folgenden Jahren Meldungen in einem niedrigen fünfstelligen 
Bereich abgegeben. Seit 2017 ist die Zahl der Meldungen auf knapp unter 4 000 pro Jahr gesunken.  


Die jährliche Aufwandsänderung für die Wirtschaft (Entlastung von Bürokratiekosten aus Informationspflichten) 
ist daher gering. Die Prüfung der eingehenden Meldungen ist zwar für die Finanzverwaltung mit hohem Verwal-
tungsaufwand verbunden, da diese Meldungen nicht automatisiert bearbeitet werden. Aufgrund der geringen Fall-
zahl ist aber auch die entlastende Wirkung auf den Erfüllungsaufwand der Verwaltung geringfügig.  


Unter der Annahme, dass die Prüfung der zutreffenden Erfassung der freigestellten Kapi-talertrage in der Ge-
winnermittlung durchschnittlich vier Minuten benötigt, ergibt sich bei etwa 4 000 Fällen und einem durchschnitt-
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lichen Personalkostensatz von 37,78 Euro je Stunde (bei einer Aufgabenerledigung zu 60 Prozent durch den mitt-
leren Dienst und zu 40 Prozent durch den gehobenen Dienst) insgesamt eine Minderung des personellen Erfül-
lungsaufwands in den Finanzämtern von 10 075 Euro. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a (§ 45a Absatz 5 – aufgehoben –) 


Die Vorgaben, nach der die Ausstellung einer Ersatzbescheinigung an besondere Voraussetzungen geknüpft ist, 
sind nicht mehr zeitgemäß. Die besondere Kennzeichnung einer Ersatzbescheinigung und insbesondere die Vor-
gabe, über die Ausstellung gesonderte Aufzeichnungen zu führen, stellen für die Aussteller solcher Bescheini-
gungen unnötigen bürokratischen Aufwand dar. Die Regelung entstammt noch der Zeit, in der Steuerbescheini-
gungen den Gläubigern der Kapitalerträge papierhaft zur Verfügung gestellt wurden. Im Fall der elektronisch 
übermittelten Steuerbescheinigung können bereits jetzt Steuerbescheinigungen beliebig vervielfältigt werden. Für 
Kapitalerträge, die ab dem Jahr 2025 zufließen, müssen auszahlende Stellen einer Steuerbescheinigung zudem 
eine nach amtlichem Muster zu erstellende Ordnungsnummer zuweisen, vergleiche § 45b Absatz 1 EStG. Damit 
wird die eindeutige und maschinelle Zuordnung einer Steuerbescheinigung ermöglicht. 


Laut der Online-Datenbank des Erfüllungsaufwands (ONDEA) verursacht bereits die Aufzeichnung über die Aus-
stellung von Ersatzbescheinigungen über Kapitalertragsteuer, § 45a Abs. 5 Satz 3 EStG, für die Wirtschaft jähr-
lichen Erfüllungsaufwand aus Informationspflichten in Höhe von rund 14.000 Euro (siehe ONDEA, unter: 
https://www.ondea.de/SiteGlobals/Functions/Datenbank/Vorgaben/Einzelansicht/Vorgabe_Einzelan-
sicht.html?idVorgabe=83843). Durch die Aufhebung der Regelung entsteht eine jährliche Entlastung der Wirt-
schaft in gleicher Höhe. 


Zu Buchstabe b (§ 45a Absatz 6 Satz 1) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Änderung von § 45a Absatz 5 EStG. 


Zu Buchstabe c (§ 45a Absatz 7 Satz 1) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Änderung von § 45a Absatz 5 EStG. 


Zu Nummer 3 (§ 45d Absatz 3 – aufgehoben –) 


Die Mitteilungspflicht nach Absatz 3 EStG knüpft an den Abschluss eines Vertrages nach § 20 Absatz 1 Num-
mer 6 EStG an. Nach dieser Vorschrift hat ein inländischer Versicherungsvermittler im Sinne des § 59 Absatz 1 
des Versicherungsvertragsgesetzes das Zustandekommen eines solchen Vertrages einer im Inland ansässigen Per-
son und einem ausländischen Versicherungsunternehmen mit Sitz oder Geschäftsleitung im Ausland gegen-über 
dem Bundeszentralamt für Steuern anzuzeigen. Die Meldung kann auch durch das im Ausland ansässige Versi-
cherungsunternehmen erfolgen, § 45d Absatz 3 Satz 2 EStG. 


Mit Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen (Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetz – FKAustG) vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2531) werden ab dem Veranla-
gungszeitraum 2016 ausländischen Finanzinstituten weitreichende Meldeverpflichtungen in Bezug auf Vertrags- 
und Finanzbeziehungen mit inländischen (deutschen) Kunden auferlegt.  


Die Meldepflicht für ausländische Versicherungsverträge dient der Sicherstellung einer gleichmäßigen Besteue-
rung von Alterseinkünften. In Ergänzung zum inländischen Rentenbezugsmitteilungsverfahren sollte mit der Mel-
deverpflichtung sichergestellt werden, dass die Finanzverwaltung Kenntnis über den Abschluss einer kapitalbil-
denden Lebens-/Rentenversicherung mit einer im Ausland ansässigen Gesellschaft hat. Mit der Einführung des 
automatischen Informationsaustausches über Finanz-konten und der Aufnahme der CRS-Datenlieferung vom 
Bundeszentralamt für Steuern an die Landesfinanzbehörden ist der Weiterbetrieb des Meldeverfahren nach § 45d 
Absatz 3 EStG in dieser Hinsicht entbehrlich geworden. Im CRS-Datenaustausch werden vergleichbare und qua-
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litativ bessere Daten erhoben. Die CRS-Meldeverpflichtungen gehen zudem über die fachliche Meldeverpflich-
tung nach § 45d Absatz 3 EStG hinaus. 


Aus Gründen des Bürokratieabbaus und einer Kosteneinsparung für die meldepflichtigen Stellen und die Finanz-
verwaltung, wird zukünftig auf einen parallelen Betrieb und somit auf die Meldeverpflichtung nach § 45d Ab-
satz 3 EStG verzichtet.  


Die jährliche Aufwandsänderung für die Wirtschaft (Entlastung von Bürokratiekosten aus Informationspflichten) 
ist gering. Die Annahme und Weiterleitung innerhalb der Finanzverwaltung verursacht jährlich wiederkehrenden 
Programmieraufwand, der eine beachtliche entlastende Wirkung auf den Erfüllungsaufwand der Verwaltung hat. 
Für die Prüfung der Sachverhalte und deren zutreffende steuerliche Erfassung ergeben sich keine signifikanten 
Auswirkungen auf den personellen Erfüllungsaufwand in den Finanzämtern. 


Zu Nummer 4 (§ 50c Absatz 2) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung (Nummerierung). Der Regelungsinhalt der Nummer 4 ent-
spricht dem bisherigen Artikel 31. 


Zu Nummer 5 (§ 50e Absatz 1 Satz 1) 


Die Verpflichtung zur Meldung nach § 45d Absatz 3 EStG ist letztmals für Versicherungsverträge notwendig, die 
vor dem 1. Januar 2025 abgeschlossen wurden. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a (§ 52 Absatz 42) 


Die Verpflichtung zur Meldung von freigestellten Kapitalerträgen nach § 43 Absatz 2 Satz 7 und 8 EStG ist letzt-
mals für Kapitalerträge erforderlich, die vor dem 1. Januar 2025 zufließen. 


Zu Buchstabe b (§ 52 Absatz 44a) 


Die Verpflichtung zur besonderen Kennzeichnung und zur Führung von Aufzeichnungen bei Ersatzbescheinigun-
gen nach § 45a Absatz 5 ist letztmals für Ersatzbescheinigungen anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2025 ausge-
stellt werden. Der Zuflusszeitpunkt der Kapitalerträge ist unbeachtlich. 


Zu Buchstabe c (§ 52 Absatz 45 Satz 3) 


Die Verpflichtung zur Meldung nach § 45d Absatz 3 EStG ist letztmals für Versicherungsverträge notwendig, die 
vor dem 1. Januar 2025 abgeschlossen wurden. 


Zu Artikel 34 (Änderung des Grundsteuergesetzes – GrStG) 


Zu Nummern 1 und 2 (§ 19 Absatz 1 Satz 2 und § 19 Absatz 2 Satz 2) 


§ 19 Absatz 1 Satz 2 GrStG und § 19 Absatz 2 Satz 2 GrStG sind infolge des neu gefassten § 19 Absatz 3 Satz 2 
GrStG gegenstandslos und daher aufzuheben. 


Zu Nummer 3 (§ 19 Absatz 3) 


Für die Grundsteuer-Änderungsanzeigen nach § 19 Absatz 1 oder 2 GrStG besteht – anders als für die Grund-
steuer-Änderungsanzeige nach § 228 Absatz 2 BewG – bisher keine Verpflichtung zur elektronischen Übermitt-
lung. Mit der Änderung wird im Sinne der zukünftig stärker automationsgestützt durchgeführten Festsetzung der 
Grundsteuermessbeträge bestimmt, dass alle Grundsteuer-Änderungsanzeigen künftig verpflichtend und einheit-
lich nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz (§ 87b Absatz 1 AO) über die amtlich bestimmte Schnittstelle 
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(§ 87b Absatz 2 AO) an die Finanzbehörden zu übermitteln sind. Zur Vermeidung unbilliger Härten kann die für 
die Messbetragsfestsetzung örtlich zuständige Finanzbehörde auf Antrag des Steuerpflichtigen im Einzelfall auch 
weiterhin eine Abgabe der Anzeige in Papierform zulassen und insoweit auf eine elektronische Übermittlung 
verzichten; § 150 Absatz 8 AO ist dabei zu beachten. 


Satz 2 fasst die bisher in § 19 Absatz 1 Satz 2 GrStG und § 19 Absatz 2 Satz 2 GrStG geregelte Frist zur Abgabe 
der Anzeigen nach § 19 Absatz 1 GrStG und § 19 Absatz 2 GrStG zusammen. In Übereinstimmung mit der Frist 
zur Abgabe eines Erlassantrags (§ 35 Absatz 2 Satz 2 GrStG) und der nach Artikel 31 vorgesehenen Änderung 
des § 228 Absatz 2 BewG wird diese einheitlich bis zum 31. März des auf das Jahr der Änderung folgenden 
Kalenderjahres verlängert. 


Durch die elektronische Übermittlung ist mit einer geringfügigen Minderung des personellen Erfüllungsaufwands 
in den Finanzämtern zu rechnen, sobald die Anzeigen ohne Medienbruch bearbeitet werden können.  


Je Fall wird eine Zeitersparnis von zwei Minuten erwartet. In den Bewertungsstellen erfolgt die Arbeitserledigung 
durchschnittlich zu 70 Prozent durch den mittleren Dienst und zu 30 Prozent durch den gehobenen Dienst, sodass 
ein durchschnittlicher Personalkostensatz von 36,76 Euro je Stunde berücksichtigt wird. Die Einsparung pro Fall 
beträgt 1,23 Euro. Eine weitergehende Quantifizierung des Erfüllungsaufwands ist nicht möglich, da keine Fall-
zahlen bekannt sind. 


Zu Artikel 36 (Änderung der Gewerbeordnung – GewO) 


Zu Nummer 1 (§ 14 Absatz 1) 


Im Falle der vollständigen Verlegung eines Gewerbebetriebes in den Zuständigkeitsbereich einer anderen Be-
hörde müssen Gewerbetreibende nach geltendem Recht am bisherigen Standort der Betriebsstätte die Betriebs-
aufgabe und am neuen Standort der Betriebsstätte den Betriebsbeginn anzeigen. Künftig soll durch § 14 Absatz 1 
Satz 3 GewO-E in diesen Fällen nur noch eine einzige Anzeige gegenüber der Behörde erfolgen, in deren Zustän-
digkeitsbereich die Betriebsstätte verlegt wird. Im Anschluss daran erfolgt über ein Rückmeldeverfahren der In-
formationsaustausch zwischen der An- und der Abmeldebehörde. 


Für die Gewerbetreibenden stellt dieses Verfahren eine Erleichterung dar. Die unterschiedlichen Anzeigevor-
gänge werden gebündelt und die Gewerbetreibenden müssen sich nicht an unterschiedliche Behörden wenden. 
Gleichzeitig wird hierdurch die Aktualität der Gewerbekartei verbessert. Das automatisierte Rückmeldeverfahren 
orientiert sich an dem in § 33 des Bundesmeldegesetzes geregelten Verfahren zur Datenübermittlung zwischen 
den Meldebehörden bei einem Wechsel des Wohnortes. 


Zu Nummer 2 (§ 55c) 


Bei der Änderung von § 55c GewO handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung der Änderung von § 14 
Absatz 1 GewO. 


Für die Wirtschaft ergibt sich eine Änderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Höhe von rund -275 000 Euro. 
Dabei handelt es sich um Bürokratiekosten aus Informationspflichten. Einmaliger Erfüllungsaufwand entsteht 
nicht. Da die Abmeldung bei vollständiger Betriebsverlegung künftig durch die zuständige Behörde erfolgt, muss 
das Unternehmen selbst die Abmeldung in diesen Fällen nicht mehr vornehmen. Der Entlastungsbetrag ergibt sich 
aus folgender Berechnung: Laut Gewerbeanzeigenstatistik des Statistischen Bundesamts 2023 gab es über 70 000 
Gewerbeanmeldungen wegen Zuzugs. Dem „Umsetzungsvorschlag Rückmeldeverfahren bei Betriebsverlegun-
gen“ folgend wird angenommen, dass es sich dabei zum größten Teil um Fälle handelt, die unter das neue Rück-
meldeverfahren fallen. Daher wird von 70 000 Fällen im Jahr ausgegangen. Gemäß OnDEA (Vorgaben-ID 
2006122011095724) beträgt der Zeitaufwand für die Abmeldung eines Gewerbes zehn Minuten. Der Lohnsatz 
liegt demnach bei 23,60 Euro pro Stunde (Wirtschaftsabschnitt A-S, niedriges Qualifikationsniveau). Der Erfül-
lungsaufwand ergibt sich wie folgt: -70 000 Fälle * zehn Minuten pro Fall / 60 * 23,6 Euro pro Stunde = -275 000 
Euro. 
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Gleichzeitig sind bei der Gewerbeanmeldung im neuen Meldebezirk gegenüber der bisherigen Gewerbeanmel-
dung zusätzliche Angaben zu machen. Relevant ist hierbei insbesondere die Versicherung, dass es sich um eine 
vollständige Verlegung des Betriebssitzes handelt. Da dies beispielsweise durch Ergänzung eines zusätzlichen 
Meldegrunds auf dem Gewerbe-Anmeldungsformular GewA1 umsetzbar ist, ändert sich der Aufwand diesbezüg-
lich jedoch nicht. Auch bislang müssen Gewerbetreibende bei der vollständigen Betriebsverlegung angeben, dass 
es sich um eine Wiedereröffnung nach Verlegung aus einem anderen Meldebezirk handelt. 


Für die Verwaltung ergibt sich allenfalls geringfügiger einmaliger Erfüllungsaufwand für die nötigen Formular- 
und IT-Anpassungen. Eine Änderung des jährlichen Aufwands ist nicht zu erwarten, da die Tätigkeiten hinsicht-
lich ihres Aufwands im Wesentlichen unverändert bleiben. Auch müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
zuständigen Behörden über das Verfahren unterrichtet und darin unterwiesen werden. Auch hier ist aufgrund des 
permanenten Bedarfs an Information bezüglich Neuerungen keine wesentliche Aufwandsänderung zu erwarten. 
Die Information erfolgt voraussichtlich über die einschlägigen Verwaltungsvorschriften. 


Anpassung des Standards XGewerbeordnung; 14 Absatz 1 Satz 3 GewO: Für die automatisierte Datenübermitt-
lung von der Gewerbebehörde im neuen Meldebezirk zur Gewerbehörde im bisherigen Meldebezirk ist eine An-
passung des Standards XGewerbeordnung nötig. Da über die bundeseinheitliche Kommunikationsinfrastruktur 
(OSCI-Transport, DVDV) seit November 2023 alle Gewerbebehörden sowohl Datensätze versenden als auch 
empfangen können, sind die Voraussetzungen hierfür bereits geschaffen, sodass nur noch eine Erweiterung für 
neue Datenfelder nötig ist. Da der Standard fortlaufend gepflegt, angepasst und implementiert wird, ist hierfür 
kein relevanter Mehraufwand zu erwarten. 


Zu Artikel 38 Nummer 3 Buchstabe b (Änderung des Mess- und Eichgesetzes – MessEG) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Streichung der §§ 32 und 60 Absatz 1 Nummer 18 MessEG. Für 
Versäumnisse bei der Erstattung der Anzeige nach § 32 Absatz 1 Satz 1 MessEG besteht bislang ein eigenes 
Höchstmaß für Geldbußen in Höhe von 10 000 Euro, das nach dem Wegfall der Anzeigepflicht keinen Anwen-
dungsbereich mehr haben wird. 


Zu Artikel 39 Nummer 2 (Änderung des Bundesberggesetzes – BBergG) 


Nach den Vorgaben des OZG müssen auch die Bergbehörden der Länder in die Lage versetzt werden, auf elekt-
ronischem Wege Genehmigungen zu erteilen. Die Fassung des § 16 Absatz°1 Satz°1 zweiter Halbsatz BbergG 
stand hier bei der Erteilung bergrechtlicher Erlaubnisse und Bewilligungen bisher entgegen. §°16 Absatz°1 Satz°1 
BBergG schreibt die Schriftform vor, schließt im zweiten Halbsatz jedoch explizit die elektronische Form aus. 
Durch Streichung des zweiten Halbsatzes wird es den Behörden künftig ermöglicht, die Schriftform auch durch 
Vergabe von Erlaubnissen und Bewilligungen in elektronischer Form zu wahren. Die künftige Rechtslage ent-
spricht §°3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) und den entsprechenden Regelungen in den Verwal-
tungsverfahrensgesetzen der Länder. Die Gesetzesänderung verpflichtet die Verwaltungen der Bundesländer 
nicht, in Zukunft nur noch elektronische Bescheide zu erlassen. §°16 Absatz°1 Satz°1 BBergG lässt der Behörde 
grundsätzlich die Wahl, ob sie hierfür die elektronische Form wählt.  


Durch die Änderung des BBergG entsteht Bergbauunternehmen kein Erfüllungsaufwand. Sie können Erlaubnisse 
und Bewilligungen der Bergbehörden künftig elektronisch empfangen, sind aber selbst nicht zu einer elektroni-
schen Antragstellung verpflichtet. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Behörden künftig vermehrt elektroni-
sche Bescheide erlassen und in der Folge die Verfahrensabläufe in den Bergbauunternehmen erleichtert werden. 
Aufgrund der geringen zu erwartenden Fallzahlen (weniger als 2 000 Anträge pro Jahr) wird von der Quantifizie-
rung dieser Entlastung abgesehen.  


Gesonderter Erfüllungsaufwand für die Verwaltung entsteht nicht, da derzeit in den Ländern ohnehin Online-
Portale für die Bearbeitung auch bergrechtlicher Verfahren aufgebaut werden. Um den Vorgaben des OZG zu 
genügen, müssen die Bundesländer ihre Verwaltungsportale dabei so ausgestalten, dass sie auch Erlaubnisse und 
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Bewilligungen im Bergrecht künftig online erteilen können. Die Änderung des § 16°Absatz°1 Satz°1 BBergG 
verursacht mithin keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand.  


Zu Artikel 40 (Änderung des Strahlenschutzgesetzes – StrlSchG) 


Zu Nummer 1 (§ 19 Absatz 1 Satz 1) 


Die Änderung dient der Beschleunigung der Inbetriebnahme von Röntgeneinrichtungen, deren Betrieb nach § 19 
Absatz 1 Satz 1 anzeigebedürftig ist. Die Verkürzung entlastet die Betreiber solcher Anlagen, da sie diese nun-
mehr zu einem früheren Zeitpunkt in Gebrauch nehmen können. Dies ist bereits jetzt nach § 20 Absatz 1 Satz 2 
möglich, erfordert aber, dass die Behörde dem Anzeigenden mitteilt, dass er alle erforderlichen Nachweise er-
bracht hat. Die Änderung bedingt, dass die betroffenen Einrichtungen früher genutzt werden können. Dies wirkt 
sich insbesondere im medizinischen Bereich positiv aus, wenn es sich zum Beispiel um den kurzfristigen Ersatz 
defekter Röntgeneinrichtungen handelt.  


Zu Nummer 2 (§ 19 Absatz 1 Satz 1) 


Die Prüffrist in § 20 Absatz 1 Satz 1 regelt den Zeitraum binnen dessen die zuständige Behörde die vom Anzei-
genden eingereichten Unterlagen zu prüfen hat. Infolge der Verkürzung der Anzeigefrist des § 19 Absatz 1 Satz 1 
ist die Prüffrist ebenfalls entsprechend anzupassen. Sie ist das Gegenstück zur Anzeigefrist und muss daher mit 
dieser gleichlaufen.  


Zu Artikel 41 (Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes – EnWG)  


Zu Nummer 1 (§ 12b) 


Nach § 12b Absatz 1 Satz 4 Nummer 4 EnWG haben die vier Übertragungsnetzbetreiber im alle zwei Jahre zu 
erstellenden Netzentwicklungsplan den Stand der Umsetzung des vorhergehenden Netzentwicklungsplans und 
die maßgeblichen Gründe für eventuelle Verzögerungen anzugeben. Diese Verpflichtung ist entbehrlich, da die 
entsprechenden Informationen auch Gegenstand des Monitorings und Controllings der Umsetzung des Netzent-
wicklungsplans nach § 12d EnWG sind. 


Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand ergeben sich nicht. 


Zu den Nummern 2 und 3 (§§ 17f und 17i) 


Bei den Nummern 2 und 3 handelt es sich um Folgeänderungen zu der Änderung von § 12b EnWG.  


Zu Artikel 44 (Änderung des Windengergie-auf-See-Gesetzes) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des EnWG in Artikel 41.  


Zu Artikel 50 (Änderung des Nachweisgesetzes – NachwG) 


Zu Nummer 1  


Zu Buchstabe a (§ 2 Absatz 1) 


Zu Doppelbuchstabe aa 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung in § 2 Absatz 1 NachwG-E. 
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Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 2 Absatz 1 Satz 2 NachwG-E regelt eine Formerweiterung im Nachweisgesetz, die es Arbeitgebern ermöglicht, 
die Niederschrift der wesentlichen Vertragsbedingungen anstelle der schriftlichen Niederlegung und Aushändi-
gung nach Satz 1 unter den im Gesetz geregelten näheren Voraussetzungen alternativ auch in Textform (§ 126b 
BGB) abzufassen und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern elektronisch zu übermitteln.  


Die Übermittlung muss individuell an die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer erfolgen; eine allgemeine Be-
kanntmachung reicht nicht aus. Gemäß den Vorgaben des Artikel 3 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2019/1152 vom 
20. Juni 2019 über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union (Arbeitsbe-
dingungenrichtlinie) muss bei elektronischer Übermittlung das Dokument für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer zum einen zugänglich sein sowie gespeichert und ausgedruckt werden können. Für die Zugänglichmachung 
ist dabei insbesondere erforderlich, dass auf Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein elektronischer 
Übermittlungsweg eröffnet ist und sie auf das Dokument uneingeschränkt Zugriff nehmen können. In Umsetzung 
der Vorgaben des Artikel 3 Satz 2 der Arbeitsbedingungenrichtlinie muss der Arbeitgeber die Arbeitnehmerin 
oder den Arbeitnehmer mit der Übermittlung zum anderen auffordern, einen auf die übermittelte Niederschrift 
bezogenen Empfangsnachweis zu erteilen. Dieses Kriterium soll den bereits nach allgemeinen Regeln erforderli-
chen Zugang des Nachweises bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vor dem Hintergrund möglicher Unsi-
cherheiten bei der elektronischen Übermittlung zusätzlich absichern.  


Im Hinblick auf den hohen Beweiswert des Nachweises der wesentlichen Vertragsbedingungen im arbeitsgericht-
lichen Verfahren haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Falle der Erteilung in Textform nach Satz 2 
zusätzlich einen Anspruch auf Erteilung des Nachweises in Schriftform auf ihr Verlangen (§ 2 Absatz 1 Satz 3 in 
Verbindung mit Satz 1 und 8 NachwG, § 126 BGB). Das Gleiche gilt nach Satz 4 bei einem entgegen der gesetz-
lichen Verpflichtung nicht erteilten Nachweis, um im Streitfall den erforderlichen zeitnahen Zugriff auf den 
schriftlichen Nachweis zu ermöglichen. Dies umfasst nach § 11 Absatz 1 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
(AÜG) auch die sich aus § 11 Absatz 1 Satz 2 AÜG ergebenden zusätzlichen Angaben. Der schriftliche Nachweis 
muss auf das arbeitnehmerseitige Verlangen hin unverzüglich, das heißt ohne schuldhaftes Zögern, und unter 
Hinweis auf den Geltungsbeginn der wesentlichen Vertragsbedingungen erteilt werden. Durch den Anspruch wird 
sichergestellt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Streitfall vor Gericht die Beweiskraft des bisher 
von vornherein schriftlich zu erteilenden Nachweises erhalten bleibt. Der schriftliche Nachweis nach Satz 3 und 
4 ist, wie der bisherige Nachweis, eine Privaturkunde im Sinne des § 416 der Zivilprozessordnung, so dass alle 
damit verbundenen prozessualen Beweisfolgen gelten. Dies gilt etwa auch für die Anwendung der Grundsätze der 
Beweisvereitelung zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Fall eines nicht erteilten Nachweises.  


Die Verjährung des Anspruchs auf Erteilung eines schriftlichen Nachweises nach Satz 3 beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem das Arbeitsverhältnis endet, um die Verjährung dieses beweissichernden Anspruchs an die 
Verjährung des Primäranspruchs auf Nachweiserteilung anzugleichen. Gleiches gilt für den Anspruch nach Satz 4 
bei entgegen der gesetzlichen Verpflichtung nicht erteiltem Nachweis.  


Von der Nachweiserbringung in Textform ausgenommen sind die Wirtschaftsbereiche und Wirtschaftszweige 
nach § 2a Absatz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes (SchwarzArbG). In diesen Bereichen ist die Beibe-
haltung der Schriftform zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erforderlich.  


Zu Doppelbuchstabe cc 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung in § 2 Absatz 1 NachwG-E. 


Zu Doppelbuchstabe dd 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Einfügung in § 2 Absatz 1 NachwG-E. 
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Zu Buchstabe b (§ 2 Absatz 1a) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung in § 2 Absatz 1 NachwG-E.  


Zu Buchstabe c (§ 2 Absatz 2) 


Zu Doppelbuchstabe aa  


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung in § 2 Absatz 1 NachwG-E.  


Zu Doppelbuchstabe bb 


Als Folgeänderung aufgrund der Einfügung in § 2 Absatz 1 Satz 2 bis 6 NachwG-E wird klargestellt, dass die 
darin geregelte Formerleichterung entsprechend für § 2 Absatz 2 NachwG-E gilt.  


Zu Buchstabe d (§ 2 Absatz 3)  


Als Folgeänderung aufgrund der Einfügung in § 2 Absatz 1 Satz 2 bis 6 NachwG-E wird klargestellt, dass die 
darin geregelte Formerleichterung entsprechend für § 2 Absatz 3 NachwG-E gilt.  


Zu Buchstabe e (§ 2 Absatz 4) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Einfügungen in § 2 Absätze 1 bis 3 NachwG-E.  


Zu Buchstabe f (§ 2 Absatz 5) 


Wurde ein Arbeitsvertrag in Textform (§ 126b BGB) nach Maßgabe des § 2 Absatz 1 Satz 2 NachwG-E abgefasst 
und übermittelt, entfällt – wie bereits bisher bei schriftlichen Arbeitsverträgen – die Verpflichtung, eine Nieder-
schrift über die wesentlichen Vertragsbedingungen zu erteilen, wenn und soweit der Arbeitsvertrag die erforder-
lichen Angaben enthält. Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer hat auch in diesem Fall das Recht nach § 2 
Absatz 1 Satz 3 NachwG-E, einen Nachweis in Schriftform (§ 126 BGB) zu verlangen. Wie nach Absatz 1 Satz 6 
sind die Wirtschaftsbereiche und Wirtschaftszweige nach § 2a Absatz 1 SchwarzArbG von der Möglichkeit des 
Nachweisersatzes durch in Textform geschlossene Arbeitsverträge ausgenommen.  


Zu Nummer 2  


Zu Buchstabe a (§ 3 Absatz 1 – neu –) 


Zu Doppelbuchstabe aa 


Es wird klargestellt, dass entsprechend Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 1 und 2 der Ar-
beitsbedingungenrichtlinie auch Änderungen der zusätzlichen Angaben nach § 2 Absatz 2 und 3 NachwG mitzu-
teilen sind. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


Die für die erstmalige Nachweiserteilung vorgesehenen Vorgaben nach § 2 Absatz 1 Satz 2 bis 6 NachwG-E gel-
ten entsprechend für die mitzuteilenden Änderungen der wesentlichen Vertragsbedingungen; diese Änderungen 
können insbesondere in Textform (§ 126b BGB) nach Maßgabe des § 2 Absatz 1 Satz 2 NachwG-E abgefasst und 
übermittelt werden. In diesem Fall hat der Arbeitgeber auf das arbeitnehmerseitige Verlangen hin einen schriftli-
chen Nachweis zu erteilen. Die Formerweiterung nach § 2 Absatz 1 NachwG-E gilt nicht für Arbeitnehmer, die 
in einem Wirtschaftsbereich oder Wirtschaftszweig nach § 2a Absatz 1 SchwarzArbG tätig sind.  
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Zu Buchstabe b (§ 3 Absatz 2 – neu –) 


Es wird klargestellt, dass die Mitteilungspflicht bei Änderung wesentlicher Vertragsbedingungen oder zusätzli-
cher Angaben entfällt, wenn die Änderung Gegenstand eines schriftlichen Änderungsvertrages ist. Gleiches gilt 
entsprechend der Regelung für Arbeitsverträge in § 2 Absatz 5 Satz 2 und 3 NachwG-E, wenn die Änderung in 
einem von den Arbeitsvertragsparteien in Textform nach Maßgabe des § 2 Absatz 1 Satz 2 NachwG-E geschlos-
senen und übermittelten Änderungsvertrag enthalten ist. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben auch in 
diesen Fällen einen Anspruch, auf Verlangen einen Nachweis in Schriftform nach § 2 Absatz 1 Satz 3 NachwG-
E zu erhalten. Die Formerleichterung nach Satz 2 gilt nicht für Arbeitnehmer, die in einem Wirtschaftsbereich 
oder Wirtschaftszweig nach § 2a Absatz 1 SchwarzArbG tätig sind.  


Zu Nummer 3 (§ 4 Absatz 1) 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung in § 2 Absatz 1 NachwG-E.  


Die nach Artikel 19 der Arbeitsbedingungenrichtlinie erforderliche Sanktionierung von Verstößen gegen die 
Pflicht zur Nachweiserteilung wird im Falle der arbeitgeberseitigen Inanspruchnahme der Option nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 2 NachwG-E über die Regelung in § 4 Absatz 1 Nummer 1 NachwG-E sichergestellt. Bei § 2 Absatz 1 
Satz 2 NachwG-E handelt es sich um eine den Arbeitgeber begünstigende Regelung, die unter dem Vorbehalt der 
dort geregelten Anforderungen steht. Werden diese nicht eingehalten, greift das Gebot des § 2 Absatz 1 Satz 1 
NachwG-E und die zugehörige Bußgeldbewehrung des § 4 Absatz 1 Nummer 1 NachwG-E. 


Zu Buchstabe b 


Die Nichterteilung des Schriftformnachweises trotz Verlangens der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers wird 
– wie beim bisherigen Schriftformnachweis – in den Katalog der Ordnungswidrigkeitentatbestände aufgenommen 
und kann mit einem Bußgeld geahndet werden.  


Zu Buchstabe c  


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 


Zu Buchstabe d  


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 


Zu Nummer 4  


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung in § 2 Absatz 1 NachwG-E. 


Die Änderungen des Nachweisgesetzes sind unter dem Aspekt des Erfüllungsaufwands wie folgt zu bewerten: 


Für die Wirtschaft ergibt sich eine mögliche jährliche Entlastung von rund 1,7 Millionen Euro. Diese ergibt sich 
aus folgenden Erwägungen: Derzeit ist in Bezug auf die Nachweispflicht bei Beginn des Arbeitsverhältnisses 
davon auszugehen, dass der ganz überwiegende Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über einen schrift-
lichen Arbeitsvertrag verfügt (Forschungsbericht des IAB 2015: 94,4 Prozent). Ob sich diese Praxis, die unter 
anderem aus Gründen des Beweisinteresses der Vertragsparteien bestehen dürfte, in Zukunft ändert, lässt sich 
derzeit nicht abschätzen. Dies gilt auch für die Frage, wie viele Arbeitnehmer bei einem zunächst in Textform 
erfolgten Nachweis von ihrem Anspruch auf einen Schriftformnachweis Gebrauch machen, sowie für die damit 
verbundenen Kosten. In Bezug auf Änderungen der wesentlichen Vertragsbedingungen nach § 3 NachwG wird 
angenommen, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb der Branchen des § 2a Absatz 1 
SchwarzArbG von der geplanten Formerleichterung betroffen sein können. Dies wären laut der BA-Beschäfti-
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gungsstatistik rund 35,2 Millionen Personen. Es liegen keine Statistiken vor, die zeigen, wie häufig Änderungs-
mitteilungen nach dem NachwG erteilt werden müssen. Es wird angenommen, dass im Durchschnitt über alle 
Beschäftigtengruppen alle vier Jahre relevante Änderungen erfolgen. Bei Nutzung der Textform werden Druck-
kosten eingespart. Mit einer geschätzten Druckzeit von 0,5 Minuten und einem Lohnsatz von 23,60 Euro laut 
Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung 
(Gesamtwirtschaft, niedrige Tätigkeit) ergibt sich eine mögliche jährliche Einsparung von rund 1,7 Millionen 
Euro. 


Zu Artikel 53 (Änderungen des Jugendarbeitschutzgesetzes – JArbSchG) 


Nach § 6 JArbSchG kann die Aufsichtsbehörde unter bestimmten Voraussetzungen und nach erfolgter Einzelfall-
prüfung Ausnahmebewilligungen von Beschäftigungsverboten zulassen. Die Entscheidung der zuständigen Be-
hörde ergeht nach § 6 Absatz 4 JArbSchG in Form eines Verwaltungsakts im Sinne des § 35 VwVfG. Die Form-
vorgaben zum Verwaltungsakt richten sich nach den Vorschriften des allgemeinen Verwaltungsrechts. Um Brü-
che in den Formvorschriften der unterschiedlichen Gesetze zu vermeiden, ist § 6 Absatz 4 JArbSchG von der 
neuen Regelung des § 1a JArbSchG-E auszunehmen. 


Zu Artikel 54 (Änderung des Mutterschutzgesetzes – MuSchG) 


Zu Nummer 1 (§ 10 Absatz 1) 


Die Durchführung der anlassunabhängigen mutterschutzrechtlichen Gefährdungsbeurteilung ist Teil der allge-
meinen Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). Durch die Verknüpfung 
wird eine effektive und effiziente betriebliche Durchführung der Gefährdungsbeurteilung ermöglicht. Ziel der 
anlassunabhängigen mutterschutzrechtlichen Gefährdungsbeurteilung ist es, bereits im Vorfeld die auftretenden 
Gefährdungen für die schwangere oder stillende Frau oder ihres Kindes bei der Tätigkeit oder im Rahmen der 
Ausbildung zu beurteilen und daraus die erforderlichen und geeigneten Schutzmaßnahmen abzuleiten. Dieses 
Vorgehen ermöglicht es den Arbeitgebern, diese Schutzmaßnahmen konkret zu planen oder ggf. bereits vorzu-
halten, um sie bei Meldung einer Schwangerschaft oder eines Stillwunsches ohne Zeitverluste anwenden zu kön-
nen. Zusätzlich vereinfacht und beschleunigt die anlassunabhängige mutterschutzrechtliche Gefährdungsbeurtei-
lung als Basisdokument die anlassbezogene mutterschutzrechtliche Gefährdungsbeurteilung. Befristete betriebli-
che Beschäftigungsverbote, die ggf. bis zur Erstellung der anlassbezogenen Gefährdungsbeurteilung notwendig 
sein können, werden dadurch verkürzt oder sogar verhindert. 


Die anlassunabhängige mutterschutzrechtliche Gefährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1 MuSchG zielt auf 
eine grundsätzliche Beurteilung jeder Tätigkeit und aller Arbeitsplätze in jedem Fall ab. 


Aufgabe des Ausschusses für Mutterschutz ist es, praxisgerechte Materialien zu entwickeln, die es Arbeitgebern 
erleichtern, bei der Umsetzung des Mutterschutzes den jeweils aktuellen Stand der Technik, Arbeitsmedizin und 
Hygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen.  


In den Fällen, in denen eine zu diesem Zweck d.h. der Ausführung des § 10 Absatz 1 Satz 3 MuSchG veröffent-
lichte Regel oder Erkenntnis des Ausschusses für Mutterschutz festlegt, dass eine konkret beschriebene Tätigkeit 
von einer schwangeren oder stillenden Frau nicht ausgeübt werden darf, respektive eine schwangere oder stillende 
Frau einer konkret beschriebenen Arbeitsbedingung nicht ausgesetzt sein darf, muss der Arbeitgeber keine an-
lassunabhängige mutterschutzrechtliche Gefährdungsbeurteilung im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen nach § 5 ArbSchG durchführen. Damit erfolgt einer Entlastung der Arbeitgeber. 


Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG zu dokumentieren, dass es sich 
um eine Tätigkeit nach § 10 Absatz 1 Satz 3 MuSchG handelt. 


Durch den Wegfall der mutterschutzrechtlichen Gefährdungsbeurteilung in bestimmten Fällen ergibt sich für 
Wirtschaft eine Entlastung von bis zu 236 000 Euro an jährlichem Erfüllungsaufwand (Bürokratiekosten): Nach 
dem neuen § 10 Absatz 1 Satz 3 MuSchG kann die anlassunabhängige mutterschutzrechtliche Gefährdungsbeur-
teilung entfallen, wenn nach zuvor vom Ausschuss für Mutterschutz festgelegter Regel eine schwangere oder 
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stillende Frau eine Tätigkeit nicht ausüben oder einer jeweiligen Arbeitsbedingung nicht ausgesetzt sein darf. 
Grundsätzlich wird an der Gefährdungsbeurteilung festgehalten. Der neu hinzugefügte Satz 3 ermöglicht jedoch 
eine Ausnahme dieser ansonsten obligatorischen Regel zur Entlastung der Arbeitgeber unter bestimmten Bedin-
gungen. Zur Herleitung der Entlastung wird auf OnDEA-Vorgabe 2016071513385501 (Dokumentation der Be-
urteilung der Arbeitsbedingungen nach § 14 MuSchG) zurückgegriffen. Darin werden für die Dokumentation der 
ausgeführten Prüfung pro Fall acht Minuten mit einem Standardlohnsatz von 34 Euro pro Stunde angesetzt. Die 
Anzahl der durch den neuen Satz 3 wegfallenden mutterschutzrechtlichen Gefährdungsbeurteilungen musste frei 
geschätzt werden, da hierzu keine Angaben recherchiert werden konnten. Der in der Rechtsnorm erwähnte Aus-
schuss für Mutterschutz hat bislang noch keine entsprechenden Vorschriften (Regeln bzw. Erkenntnisse) doku-
mentiert. Aus diesem Grund wurde ein einfacher prozentualer Abschlag von der bisherigen Fallzahl vorgenom-
men. Da der Wegfall der Gefährdungsbeurteilungen tendenziell eine Ausnahme darstellen soll, wurde als Ober-
grenze zehn Prozent der bisherigen Fälle angenommen. Somit ergeben sich basierend auf der bisherigen Fallzahl 
von Vorgabe 2016071513385501 in Höhe von 520 000 jährlich rund 52 000 Fälle, in denen eine entsprechende 
Beurteilung entfallen könnte. Für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltung ergibt sich keine Änderung 
des Erfüllungsaufwands. 


Zu Nummer 2 (Absatz 2) 


Die Gesetzesänderung folgt aus der Änderung des Absatz 1. 


Der Wegfall der anlassunabhängigen mutterschutzrechtlichen Gefährdungsbeurteilung in den in Fällen nach Ab-
satz 1 Satz 3 (neu) entbindet den Arbeitgeber nicht von der anlassbezogenen Gefährdungsbeurteilung nach § 10 
Absatz 2 MuSchG. Diese erfolgt bei der Bekanntgabe einer Schwangerschaft oder Stillzeit und beinhaltet insbe-
sondere die konkrete Festlegung von Schutzmaßnahmen nach den Vorgaben des § 13 MuSchG. 


Zu Artikel 55 (Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes – AÜG) 


Zu Nummer 1 (§ 12 Absatz 1) 


Zu Buchstabe a (Satz 1) 


In § 12 Absatz 1 Satz 1 AÜG wird die Schriftform durch die Textform als Mindestanforderung ersetzt. Bereits 
heute kann die schriftliche durch die elektronische Form, nämlich die qualifizierte elektronische Signatur (§ 126a 
BGB), ersetzt werden. Künftig sollen für solche Vertragsschlüsse durch die Mindestanforderung Textform für 
Ver- und Entleiher Aufwand und Kosten weiter reduziert werden können. Mit der Änderung können Überlas-
sungsverträge zukünftig zum Beispiel per E-Mail abgeschlossen werden. Dies stellt insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen eine deutliche Erleichterung dar.  


Das Arbeitsvertragsverhältnis der Leiharbeitnehmerin beziehungsweise des Leiharbeitnehmers ist von der Ände-
rung nicht berührt.  


Mit der Ersetzung der Schriftform durch die Textform für den Überlassungsvertrag nach § 12 Absatz 1 Satz 1 
AÜG kommt der Gesetzgeber Wünschen der Praxis nach. Unangemessene negative Folgen, insbesondere für den 
Schutz der Entleiher, sind durch den Wegfall des Schriftformerfordernisses und dessen Warn- und Beweisfunk-
tion, nicht zu erwarten. § 126b BGB bestimmt, dass – wenn die Textform durch Gesetz vorgeschrieben ist – eine 
lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben 
werden muss. Dadurch, dass der Inhalt des Überlassungsvertrags bei der Abfassung in Textform dauerhaft in 
Schriftzeichen wiedergegeben werden kann, wird dem Schutzbedürfnis der Entleiher vor unseriösen Verleihern 
sowie dem Arbeitsschutz ausreichend Rechnung getragen. Schließlich ist auch die Abgrenzung zu anderen 
Fremdpersonaleinsätzen weiterhin möglich (vergleiche § 1 Absatz 1 Satz 5 und 6 AÜG). 


Nach der Methodik des Erfüllungsaufwands, haben die erheblichen realen Entlastungen für die Bürgerinnen und 
Bürger, die Wirtschaft und die Verwaltung, die durch diese Änderung bewirkt werden, keine Auswirkungen auf 
den Erfüllungsaufwand. Dessen ungeachtet wird die Änderung zu einer Entlastung der Wirtschaft von rund 30 
Millionen Euro jährlich führen. 
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Zu Buchstabe b (Sätze 3 und 4) 


In § 12 Absatz 1 Satz 3 und in Satz 4, 1. Halbsatz AÜG werden als Folgeänderung zur Ersetzung der Schriftform 
durch die Textform die Wörter „der Urkunde“ durch die Wörter „dem Vertrag“ ersetzt, da die „Urkunde“ in § 126 
Absatz 1 BGB der Umsetzung der künftig nicht mehr zwingend erforderlichen Schriftform dient. 


Zu Nummer 2 (§ 14) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 1 Buchstabe a, da der Überlassungsvertrag künftig nicht mehr 
zwingend der Schriftform bedarf. 


Zu Artikel 56 (Änderung des Künstlersozialversicherungsgesetzes – KSVG) 


Zu Nummer 1 (§ 24) 


Mit der Änderung wird die Bagatellgrenze für abgabepflichtige Unternehmen gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 KSVG 
auf 1 000 Euro im Kalenderjahr erhöht. Hierdurch wird ausgeschlossen, dass Einzel- und Kleinstaufträge an 
Künstlerinnen und Künstler mit geringem Volumen vermehrt der Abgabepflicht unterliegen, nachdem im Zuge 
der Neufassung des § 24 Absatz 2 durch Artikel 17 Nummer 8 b) des 8. SGB IV-Änderungsgesetzes vom 28. 
Dezember 2022 (BGBl I, 2759) der Rechtsbegriff der „nicht nur gelegentlichen Auftragserteilung“ gestrichen 
wurde. Aufgrund der Gesetzesänderung unterliegen knapp 15 000 Unternehmen, das sind rund 10 Prozent der 
aktuell abgabepflichtigen Unternehmen, ab dem Jahr 2026 nicht mehr der Künstlersozialabgabepflicht. In der 
Folge entfällt für diese Unternehmen die Zahlung der Künstlersozialabgabe in Höhe von jährlich rund 500 000 
Euro (Entlastung von weiteren Kosten). 


Die Änderungen im KSVG führen in Bezug auf die Anhebung der Bagatellgrenze zu einer jährlichen Entlastung 
für die Wirtschaft in Höhe von rund 235 000 Euro. Dabei handelt es sich um Bürokratiekosten aus Informations-
pflichten. Nach den Berechnungen der Künstlersozialkasse unterliegen aufgrund der Gesetzesänderung knapp 
15 000 Unternehmen ab dem Jahr 2026 nicht mehr der Künstlersozialabgabepflicht. Für diese Unternehmen ent-
fallen die mit der Abgabepflicht verbundenen jährlichen Melde- und Aufbewahrungspflichten. In Bezug auf die 
jährlichen Meldepflichten wird angenommen, dass es sich bei 5 000 Fällen um Erstmeldungen handelt, für die ein 
durchschnittlicher Zeitaufwand von 13 Minuten pro Fall angesetzt wurde. Bei den übrigen 10 000 Fällen wird 
angenommen, dass es sich um Bestandsmeldungen handelt, mit einem durchschnittlichen Zeitaufwand von 8 Mi-
nuten pro Fall. In Bezug auf die Aufbewahrungspflichten wird ein durchschnittlicher Zeitaufwand von 18 Minuten 
pro Fall angenommen. In Bezug auf die abgaberechtliche Gleichstellung der Ehrenamtspauschale mit der Übungs-
leiterpauschale ist der Umfang der Entlastung auch nicht näherungsweise quantifizierbar, da belastbare Daten zu 
Ehrenamtspauschalen, die jährlich für künstlerische oder publizistische Leistungen aufgewendet werden, nicht 
vorliegen. Aufgrund einer vermutlich äußerst geringen Fallzahl ist aber nur von sehr geringfügigen Entlastungen 
auszugehen. 


Die Änderungen im KSVG führen in Bezug auf die Anhebung der Bagatellgrenze zu einer jährlichen Entlastung 
für die Verwaltung in Höhe von rund 48 000 Euro. Bei der Anpassung der Verwaltungspraxis an die neuen Re-
gelungen entsteht ein einmaliger Umstellungsaufwand in Höhe von rund 119 000 Euro. In Bezug auf die abgabe-
rechtliche Gleichstellung der Ehrenamtspauschale mit der Übungsleiterpauschale ist der Umfang der Entlastung 
auch nicht näherungsweise quantifizierbar, da belastbare Daten zu Ehrenamtspauschalen, die jährlich für künst-
lerische oder publizistische Leistungen aufgewendet werden, nicht vorliegen. Aufgrund einer vermutlich äußerst 
geringen Fallzahl ist aber nur von sehr geringfügigen Entlastungen auszugehen. 


Aus den Änderungen im KSVG resultieren zudem Einnahmeausfälle der Künstlersozialkasse in Höhe von rund 
500 000 Euro pro Jahr. Finanzfolgen für den Bundeshaushalt ergeben sich daraus nicht. 
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Zu Nummer 2 (§ 25) 


Mit der Änderung werden neben den in § 3 Nummer 26 EStG genannten steuerfreien Einnahmen („Übungsleiter-
pauschale“) auch die in § 3 Nummer 26a EStG genannten steuerfreien Einnahmen („Ehrenamtspauschale“) aus 
der Bemessungsgrundlage für die Künstlersozialabgabe herausgenommen. Nach § 1 Absatz 1 Nummer 16 der 
Sozialversicherungsentgeltverordnung gelten diese steuerfreien Einnahmen nicht als Arbeitsentgelt, mit der 
Folge, dass hierfür keine Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten sind. Diese Wertung in der allgemeinen So-
zialversicherung ist auf die Künstlersozialversicherung übertragbar, da die Verwerter künstlerischer Leistungen 
die mit dem Arbeitgeberanteil vergleichbare Beitragshälfte (gemeinsam mit dem Bund) tragen. Durch die Her-
ausnahme des § 3 Nummer 26a EStG aus der Bemessungsgrundlage für die Künstlersozialabgabe wird der be-
sonderen Situation von ehrenamtlich tätigen Personen Rechnung getragen: Organisationen und Vereine, die Eh-
renamtspauschalen für künstlerische oder publizistische Tätigkeiten zahlen, werden künftig von der Abgabe-
pflicht für diese Entgelte sowie von den mit der Abgabepflicht verbundenen Bürokratiekosten entlastet. 


Zu Nummer 3 (§ 54) 


Die Regelung bewirkt, dass die Anhebung der sogenannten Bagatellgrenze gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 KSVG 
bis zum Jahr 2026 in zwei Schritten erfolgt. Für das Kalenderjahr 2025 wird die Grenze auf 700 Euro festgelegt. 


Zu Artikel 60 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch – SGB III) 


Zu Nummer 1 


Die Streichung von Absatz 7 ist eine Folgeanpassung an die Festschreibung der Fördersätze durch das Gesetz zur 
Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung. Hierdurch entfällt das bisherige Auswahlermessen an der Stelle. 
Der Wille des Gesetzgebers, kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) besonders zu fördern, kommt zu-
dem durch die Neuausrichtung der Betriebsgrößen in § 82 Absatz 2 und 3 SGB III zugunsten der KMU durch das 
Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung zum Ausdruck (Drucksache 20/7409, Seite 26). 


Zu Nummer 2 


Durch die Änderung wird klargestellt, dass die Pflichten aus Absatz 1 und 2 nicht für Teilnehmende an Maßnah-
men nach den §§ 82 und 82a SGB III gelten. Darüber hinaus gelten die Pflichten nicht für geringqualifizierte 
Beschäftigte, die an einer nach § 81 Absatz 2 SGB III geförderten Weiterbildung teilnehmen, da diese versiche-
rungspflichtig beschäftigt sind. 


Zu Nummer 3 


Die Streichung von § 325 Absatz 6 SGB III erfolgt zur Klarstellung des Verhältnisses zu § 324 Absatz 1 SGB III. 
Der Antrag auf Qualifizierungsgeld ist nach § 324 Absatz 1 SGB III vor Beginn der Weiterbildungsmaßnahme 
zu stellen. Um eine ausreichende Bearbeitungszeit zu gewährleisten, sollte der Antrag spätestens drei Monate vor 
Beginn der Maßnahme gestellt werden, jedoch ist auch eine Antragstellung einen Tag vor Beginn der Maßnahme 
noch möglich. Der Hinweis auf eine nötige Bearbeitungszeit muss nicht gesetzlich geregelt werden. 


Zu Nummer 4 


Im Zusammenhang mit der Neueinführung der Weiterbildungsförderung Beschäftigter (§ 82 SGB III) mit dem 
Gesetz zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz in der Arbeitslosenversicherung (Qua-
lifizierungschancengesetz) sollte die Entwicklung der Förderung der beruflichen Weiterbildung einschließlich der 
Ausgaben im Rahmen eines regelmäßigen Berichts der Bundesregierung näher beobachtet werden. Eine entspre-
chende Berichtspflicht wurde in § 447 Absatz 3 SGB III verankert. Ein erster Bericht wurde mit Stand 1. Januar 
2021 veröffentlicht. Die Bundesagentur für Arbeit bietet jedoch mittlerweile eine umfangreiche, öffentlich zu-
gängliche statistische Berichterstattung zur Weiterbildungsförderung. Die Entwicklung der Weiterbildungsförde-
rung ist zudem in diversen regelmäßigen Berichtsformaten der Bundesregierung aufgenommen (Berufsbildungs-
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bericht, Armuts- und Reichtumsbericht, Jahreswirtschaftsbericht, Transformationsbericht). Das Erfordernis der 
gesonderten Berichterstattung zur Entwicklung der Förderung der beruflichen Weiterbildung ist somit nicht mehr 
gegeben. Im Wege der Bürokratieentlastung wird § 447 Absatz 3 SGB III daher gestrichen und das Berichtser-
fordernis entfällt. 


Die im SGB III vorgesehenen Änderungen führen zu keinem Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger, die 
Wirtschaft oder die Verwaltung. Die Änderungen in Artikel 60 führen ausschließlich zu einer Entlastung der Ver-
waltung und der betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Sie erleichtern die Arbeit der Bundesagentur für Arbeit, 
lösen mögliche Auslegungsfragen auf und tragen letztlich zur Entbürokratisierung bei. Die Änderungen zu den 
Nummern 1 bis 3 schaffen mehr Klarheit und vermeiden Nachfragen und Bürokratieaufwand im Bearbeitungs-
prozess der Bundesagentur für Arbeit. Der Entlastungsbetrag kann nicht konkret beziffert werden, da es sich um 
Folgeanpassungen bzw. vorsorgliche Klarstellungen handelt. Es liegen keine Daten vor, die beispielsweise eine 
Aussage zum Umfang der durch die Klarstellung vermiedenen Nachfragen ermöglichen würden. Mit der in Num-
mer 4 vorgesehenen Streichung der Berichtspflicht nach § 447 Absatz 3 SGB III geht eine Entlastung von ge-
schätzt etwa 2 000 Euro pro Legislaturperiode, also 500 Euro pro Jahr, bei der Bundesagentur für Arbeit (das 
heißt bei der Bundesverwaltung) durch den Wegfall von statistischen Sonderauswertungen einher. Die Ersparnis 
ermittelt sich über einen geschätzten Zeitaufwand für die statistische Sonderauswertung von 40 Stunden und unter 
Ansatz des Lohnkostensatzes von 47,20 Euro pro Stunde für den gehobenen Dienst in der Sozialversicherung 
gemäß Anhang IX, Tabelle 6 des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Rege-
lungsvorhaben der Bundesregierung (40 Stunden x 47,20 Euro = 1 888 Euro ≈ 2 000 Euro). 


Zu Artikel 63 (Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 2 Buchstabe a. 


Zu Nummer 2 (§ 41) 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe c. 


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu Buchstabe c. 


Zu Buchstabe c 


Es wird ein neuer Absatz 2 angefügt, der eine Ausnahme vom Schriftformerfordernis des § 14 Absatz 4 Teilzeit- 
und Befristungsgesetz (TzBfG) regelt, wenn die Befristung eine Vereinbarung zur Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze nach den §§ 35 Satz 2, 235 SGB VI zum Gegenstand hat. Für 
solche Altersgrenzenvereinbarungen ist nach dem neuen Absatz 2 die Textform gemäß § 126b BGB ausreichend. 


Altersgrenzenvereinbarungen, die die Regelaltersgrenze in Bezug nehmen, sind weit verbreitet und finden sich 
sowohl in Arbeitsverträgen als auch in Tarifverträgen. Sie bestimmen, dass das Arbeitsverhältnis mit Erreichen 
der Regelaltersgrenze endet. Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ordnet solche Altersgrenzenverein-
barungen rechtlich als Befristungen des Arbeitsvertrages ein (BAG, Urteil vom 14. August 2002 – 7 AZR 469/01, 
Rn. 19). 


Das Schriftformerfordernis für die Befristungsabrede in § 14 Absatz 4 TzBfG dient dazu, angesichts der beson-
deren Bedeutung der Befristung, die automatisch zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führt, größtmögliche 
Rechtssicherheit zu gewährleisten. Es hat eine Warn- und Beweisfunktion. Der Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeit-
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nehmer soll deutlich werden, dass das Arbeitsverhältnis keine dauerhafte Existenzgrundlage bietet. Außerdem 
erleichtert das Schriftformerfordernis die Beweisführung. Es soll unnötiger Streit über das Vorliegen und den 
Inhalt einer Befristungsabrede vermieden werden. 


Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts findet § 14 Absatz 4 TzBfG grundsätzlich auch dann An-
wendung, wenn der Arbeitsvertrag auf den Zeitpunkt des Erreichens der Regelaltersgrenze befristet ist. Das 
Schriftformerfordernis des § 14 Absatz 4 TzBfG findet danach allerdings dann keine Anwendung, wenn das Ar-
beitsverhältnis insgesamt einem einschlägigen Tarifvertrag unterfällt, der eine Befristung vorsieht (BAG, Urteil 
vom 25. Oktober 2017 – 7 AZR 632/15, Rn. 58). 


Bei Altersgrenzenvereinbarungen hat die Warnfunktion des Formerfordernisses für die betroffenen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer regelmäßig weniger Bedeutung, denn mit Erreichen der Regelaltersgrenze geht eine 
erhöhte Absicherung durch Rentenleistungen einher. Darüber hinaus besteht bei den Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern regelmäßig die Erwartungshaltung, dass das Arbeitsverhältnis mit Erreichen der Regelaltersgrenze 
endet. 


Die Absenkung des Formerfordernisses bei Altersgrenzenvereinbarungen wird zu keiner Reduzierung des Erfül-
lungsaufwands führen. Aus methodischen Gründen werden entsprechende Rechtsänderungen nicht über das In-
strument des Erfüllungsaufwands abgebildet. Ob es unabhängig davon zu einer Entlastungswirkung bei den Par-
teien des Arbeitsverhältnisses kommt, hängt davon ab, inwieweit von der Möglichkeit der Vereinbarung von Al-
tersgrenzenvereinbarungen in Textform Gebrauch gemacht wird. 


Zu Artikel 65 (Änderung des Rentenübersichtsgesetzes – RentÜG) 


Zu Nummer 1 (§ 2 Nummer 5) 


Mit der Regelung wird der Begriff der erreichbaren Altersvorsorgeansprüche umfassender definiert. Ein erreich-
barer Altersvorsorgeanspruch ist nach der bisherigen Regelung ein Altersvorsorgeanspruch bei Beginn des Leis-
tungsbezugs oder Ablauf des Vertrags unter der Annahme, dass bis dahin weitere Ansprüche erworben werden. 
Nach der besonderen Begründung zum RentÜG wird darunter eine Prognose oder Projektion der Leistungen am 
Stichtag der Standmitteilung unter der Annahme verstanden, dass der Vertrag oder das Versicherungsverhältnis 
bis zum geplanten Ablauf oder bis zum Renteneintritt fortgeführt wird und wie beabsichtigt oder entsprechend 
einer Schätzung auf Grundlage vergangener Beiträge weiterhin Beiträge eingezahlt oder weitere Ansprüche er-
worben werden. In der Praxis liegen jedoch mitunter Fallgestaltungen vor, in denen eine laufende Beitragszahlung 
von vornherein ausgeschlossen ist oder ein aktives Vertrags- oder Versicherungsverhältnis nicht (mehr) besteht. 
Beispielsweise sehen einige Lebensversicherungen keine laufende Beitragszahlung vor, sondern lediglich eine 
einmalige Einzahlung zu Beginn des Vertrags. In der gesetzlichen Rentenversicherung führen etwa versicherungs-
freie Beschäftigungen zum Beispiel in einem Beamtenverhältnis dazu, dass keine weiteren Beiträge mehr gezahlt 
werden. Gleiches kann auf die betriebliche Altersvorsorge zutreffen, wenn Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 
aus dem Unternehmen ausscheiden.  


Diesen beispielhaft beschriebenen Fällen ist gemein, dass eine laufende Beitragszahlung nicht vorgesehen bezie-
hungsweise nicht zu erwarten ist. Damit entstehen keine weiteren Ansprüche im Sinne der bestehenden Regelung, 
so dass diese Altersvorsorgeansprüche bisher nicht unter die Definition erreichbarer Altersvorsorgeansprüche in 
der Digitalen Rentenübersicht fallen. Mit der Ergänzung der Begriffsbestimmung wird geregelt, dass in diesen 
Fällen ein erreichter Altersvorsorgeanspruch dem erreichbaren Altersvorsorgeanspruch entspricht. Somit können 
diese Altersvorsorgeansprüche in der Digitalen Rentenübersicht ebenfalls als erreichbare Altersvorsorgeansprü-
che ausgewiesen werden und es ergibt sich so ein vollständiger Überblick über die zum Leistungsbeginn zu er-
wartenden Altersvorsorgeansprüche.  


Zu Nummer 2 (§ 3 Absatz 5) 


Mit der Regelung wird die gesetzliche Grundlage für die statistische Erfassung und Auswertung der Nutzung der 
Digitalen Rentenübersicht geschaffen. Zu den Daten der Nutzung gehören insbesondere die Zahl der registrierten 
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Nutzenden, die Zahl der Abfragen von Nutzenden nach § 4 Absatz 1 Satz 1 RentÜG und die Zahl der Anfragen 
bei den Vorsorgeeinrichtungen nach § 4 Absatz 2 Satz 1 RentÜG.  


Zu Nummer 3 (§ 8) 


Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 2 – neu –) 


Die Ergänzung regelt, dass die Digitale Rentenübersicht eine originäre Aufgabe der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund und Bestandteil ihres Informationsangebots ist. 


Zu Buchstabe b (Absatz 2) 


Die Digitale Rentenübersicht befindet sich seit Anfang des Jahres 2024 im Regelbetrieb. Die erste Betriebsphase, 
die die Entwicklung, Einführung und Evaluierung der Digitalen Rentenübersicht durch die Zentrale Stelle für die 
Digitale Rentenübersicht umfasste, wurde zum Ende des Jahres 2023 abgeschlossen. Die Aufgaben der Zentralen 
Stelle für die Digitale Rentenübersicht sind nunmehr organisatorisch in die bestehenden Strukturen bei der Deut-
schen Rentenversicherung Bund eingegliedert.  


Der Bund hat die erste Betriebsphase der Digitalen Rentenübersicht in den Jahren 2021 bis 2023 mit insgesamt 
19,8 Millionen Euro finanziert.  


Vor dem Hintergrund des Übergangs in den Regelbetrieb wird die bisherige Erstattung der Verwaltungsaufwen-
dungen für die Digitale Rentenübersicht ab dem Jahr 2024 durch eine Beteiligung des Bundes an der Finanzierung 
der Digitalen Rentenübersicht abgelöst.  


Der Deutschen Rentenversicherung Bund werden hierfür Mittel in Höhe von bis zu 6,8 Millionen Euro im Jahr 
2024, in Höhe von bis zu 7,3 Millionen Euro im Jahr 2025, in Höhe von bis zu 7,9 Millionen Euro im Jahr 2026 
und ab dem Jahr 2027 in Höhe von bis zu 8,6 Millionen Euro jährlich vom Bund zur Verfügung gestellt. Die 
Bundesmittel übersteigen dabei nicht die tatsächlich entstandenen Verwaltungsaufwendungen der Deutschen 
Rentenversicherung Bund für die Aufgaben nach diesem Gesetz. Der Bund kommt damit seiner Verantwortung 
an der Finanzierung der Digitalen Rentenübersicht wie vorgesehen nach und unterstreicht die große Bedeutung 
dieses digitalen Angebots. Gleichzeitig erhält die Deutsche Rentenversicherung Bund die Möglichkeit, die Digi-
tale Rentenübersicht flexibel nutzendenzentriert weiterzuentwickeln und auszubauen, und kann hierbei passgenau 
gegebenenfalls eigene Mittel einsetzen. 


Für eine souveräne Altersvorsorgeplanung sind individuelle Informationen über die voraussichtliche Höhe der 
Alterseinkünfte unerlässlich. Mit der Digitalen Rentenübersicht besteht für Bürgerinnen und Bürger ein einfacher 
und kostenfreier Zugang zu diesen Informationen – per Mausklick alles auf einen Blick, übersichtlich und ver-
ständlich zusammengestellt.  


Die Änderungen im RentÜG (Artikel 65 Nummer 3 Buchstabe b) führen zu einer jährlichen Verringerung des 
Erfüllungsaufwands der Verwaltung in Höhe von etwa 40 000 Euro, die sich zu 13 000 Euro auf das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales und zu 27 000 Euro auf die Deutsche Rentenversicherung Bund verteilen. Die 
Entlastung resultiert aus der Umstellung der Finanzierung der Digitalen Rentenübersicht. Die bisherige Regelung 
sieht eine Spitzabrechnung der Verwaltungskosten vor. Durch die Umstellung auf eine Beteiligung des Bundes 
entfällt der Aufwand auf Seiten der Deutschen Rentenversicherung Bund und des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales für die Erstellung und Prüfung von Prognosen, Wirtschaftsplänen und Abrechnungen. 


Zu Nummer 4 (§ 13 Absatz 1 Nummer 3) 


Mit der Regelung wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ermächtigt, im Ein-vernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen, eine Verordnung zur statistischen Erfassung und Auswertung von Daten nach 
§ 3 Absatz 5 RentÜG zu erlassen. 
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Zu Artikel 66 Nummer 1 (Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch – SGB VII) 


Der statistische Bericht über den Stand von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und über das Unfall- und 
Berufskrankheitengeschehen ist ein wichtiges Instrument, um etwa die Entwicklung der Arbeitsunfälle, Berufs-
krankheiten oder krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit abzubilden. Die eingehenden Statistiken dazu werden 
unter anderem auch für regelmäßige Berichtspflichten gegenüber Eurostat und ILO benötigt.  


Diese reinen Berichtspflichten erfordern jedoch keinen umfassenden schriftlichen Bericht der Bundesregierung 
an den Bundestag, sondern können durch eine jährliche Veröffentlichung einer statistischen Übersicht durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales Genüge getan werden. Diese Veröffentlichung kann technikoffen 
beispielsweise auch digital erfolgen. Die Auswertung und Zusammenstellung der Statistiken soll weiterhin durch 
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin erfolgen.  


Zur Darstellung größerer Veränderungen, den geleisteten Kosten und Maßnahmen sowie zur ausführlicheren 
fachlichen und politischen Einbettung ist es ausreichend, dem Bundestag alle vier Jahre einen umfassenden Be-
richt vorzulegen. Der erste Bericht in vierjährigem Turnus soll 2026 vorgelegt werden.  


Unfallversicherungsträger und landesunmittelbare Versicherungsträger haben weiterhin jährlich Bericht zu erstat-
ten, um die internationalen Berichtspflichten zu erfüllen.  


Es ergibt sich eine Verringerung des Erfüllungsaufwands für den Bund, da der Bericht über den Stand von Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit und über das Unfall- und Berufskrankheitengeschehen in der Bundesre-
publik Deutschland statt jährlich alle vier Jahre ressortabgestimmt und dem Kabinett vorgelegt werden muss. Die 
wesentlichen Statistiken und Daten sind weiterhin zu erstellen, um internationalen Berichtspflichten zu genügen. 
Auszugehen ist von einer Reduktion des Arbeitsaufwands um einen Personenmonat im gehobenen Dienst in den 
Jahren, in denen kein ressortabgestimmter Bericht vorgelegt wird. Die Lohnkostentabelle Verwaltung des Statis-
tischen Bundesamts weist die jährlichen Lohnkosten für den gehobenen Dienst (Bund) mit 74 400 Euro aus. Hier 
ist also von einer Reduktion des Erfüllungsaufwands um 6 200 Euro (74 400/12) in drei von vier Jahren auszuge-
hen, durchschnittlich also 4 650 Euro pro Jahr. 


Zu Artikel 69 Nummer 2 (Änderung des Familienpflegezeitgesetzes – FPfZG) 


Mit der Änderung wird klargestellt, dass die Beantragung der Prüfung eines besonderen Härtefalls (§ 7 FPfZG) 
entweder schriftlich oder auch elektronisch, zum Beispiel per E-Mail erfolgen kann. Dies stellt eine Vereinfa-
chung der Kommunikation für die Darlehensnehmerinnen und Darlehensnehmer dar. 


Zu Artikel 70 (Änderung des Straßenverkehrsgesetzes – StVG) 


Um eine medienbruchfreie digitale Beantragung und Bearbeitung von sog. Anwohnerparkausweisen zu ermögli-
chen, soll den zuständigen Behörden die Befugnis zum Abruf der erforderlichen Daten zu Fahrzeug und Halter 
aus dem Zentralen Fahrzeugregister eingeräumt werden. Während für die Beantragung bisher ein Scan der Zulas-
sungsbescheinigung Teil I des betroffen Fahrzeuges erforderlich war, um die Haltereigenschaft nachzuweisen, 
sollen künftig die aktuell im Zentralen Fahrzeugregister registrierten Daten zu dem im Antrag angegebenen Fahr-
zeugkennzeichen von der zuständigen Behörde im automatisierten Verfahren abgerufen werden können. Dies ist 
angesichts der Vielzahl der Verfahren angemessen, um die Antragstellung und auch die Überprüfung der Voraus-
setzungen zu erleichtern.  


Die Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand werden im Entwurf der das BEG IV begleitenden Bürokratieent-
lastungsverordnung (BEV) dargestellt, weil die Erfüllungsaufwandsänderungen den Änderungen der Fahrzeug-
zulassungsverordnung (FZV) durch die BEV zu zuzuordnen sind: Die Änderung allein des StVG löst noch keine 
Aufwandsänderung aus, da sie lediglich eine Datenverarbeitungsbefugnis regelt, die erst mit der Änderung der 
FZV konkretisiert wird. Daher wird hier nur informatorisch angegeben, dass die Änderungen der FZV nach der-
zeitigem Stand voraussichtlich zu einer Entlastung der Bürgerinnen und Bürger um rund 38 880 Stunden Zeitauf-
wand führt. Für die Wirtschaft wird sich keine Änderung ergeben. Für die Verwaltung wird sich der jährliche 
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Erfüllungsaufwand durch die Änderung der FZV voraussichtlich um rund 266 000 Euro reduzieren: Während sich 
der Erfüllungsaufwand des Bundes um rund 5 000 Euro erhöht, verringert sich der Erfüllungsaufwand der Länder 
(inkl. Kommunen) um rund 271 000 Euro. Der einmalige Erfüllungsaufwand der Verwaltung wird voraussichtlich 
rund 804 000 Euro betragen; davon werden rund 4 000 Euro auf den Bund und rund 800 000 Euro auf die Länder 
(inkl. Kommunen) entfallen. 


Zu Artikel 71 (Änderung des Seesicherheits-Untersuchungs-Gesetzeses) und Artikel 72 (Folgeänderungen 
zum Seesicherheits-Untersuchungs-Gesetz) 


Die Änderungsbefehle des BEG IV – RegE werden redaktionell angepasst. 


Zu Artikel 74 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 2 


Die Regelungen des Artikel 65 Nummer 3 treten rückwirkend zum 1. Januar 2024 in Kraft, da diese Vorschriften 
mit Beginn des Regelbetriebs wirksam werden sollen. 


Zu Absatz 3 


Ein Inkrafttreten der Änderungen der Dokumentationspflichten (Artikel 3 Nummer 2, 5 und Artikel 4 Num-
mer 3) am Tag nach der Verkündung ist erforderlich, damit die neuen Dokumentationspflichten schnellstmöglich 
die bisherigen Dokumentationspflichten (§ 90 AO) in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2730) ersetzen. 


Um das elektronisch beantragte Neusetzen der Geheimnummer auch im Rahmen eines Beleihungsverhältnisses 
rechtssicher fortsetzen zu können, soll die Beleihungsermächtigung in Artikel 8 zeitnah, mithin am Tage nach der 
Verkündung in Kraft treten. 


Ein Inkrafttreten der Änderung der Anlage 1 zum UVPG (Artikel 10 Nummer 2) am Tag nach der Verkündung 
ist erforderlich, um einen schnellstmöglichen Gleichlauf mit den flankierenden Verfahrenserleichterungen für 
Elektrolyseure in der 4. BImSchV-Novelle zu gewährleisten. 


Ein Inkrafttreten der weiteren Änderungen im EStG (Artikel 33 Nummer 1, 2, 3, 5 und 6) am Tag nach der Ver-
kündung ist erforderlich, damit die Entlastungwirkung schon für Kapitalerträge im Veranlagungszeitraum eintre-
ten kann. 


Auch die Änderung in § 16 BBergG (Artikel 39 Nummer 2) soll schnellstmöglich umgesetzt werden, damit eine 
zeitnahe Nutzung des online Portals „Bergpass“ rechtlich möglich ist. 


Zu Absatz 4 


Die Vorschrift bestimmt für das Inkrafttreten der aktienrechtlichen Neuregelungen zu vergütungsbezogenen Un-
terlagen (Artikel 18 Nummer 3, 4 und Artikel 19) den Beginn des Kalendermonats nach der Verkündung. 


Zu Absatz 7 


Artikel 70 mit seiner Änderung des Straßenverkehrsgesetzes soll mit einem ungefähr halbjährlichen Vorlauf in 
Kraft treten, um den betroffenen Behörden, insbesondere dem Kraftfahrt-Bundesamt, die nötige Zeit für die Vor-
bereitung der technischen Anbindung der Behörden an das Zentrale Fahrzeugregister zu gewähren. 


Zu Absatz 9 


Um die Gesetzesänderung von § 14 Absatz 1 GewO (Artikel 36 Nummer 1 und 2) in den IT-Fachverfahren der 
zuständigen Behörden technisch umsetzen zu können, muss der der Datenübermittlung zu Grunde liegende IT-
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Standard XGewerbeordnung angepasst werden. Die Produktivsetzung der Version 1.5 des IT-Standards XGewer-
beordnung, mit der die Gesetzesänderung umgesetzt werden soll, erfolgt am 1. November 2025, so dass die Ge-
setzesänderung zu diesem Stichtag in Kraft treten muss.  


Zu Absatz 10 


Artikel 3 Nummer 3 und 6 und Artikel 4 Nummer 2 sollen am 1. Januar 2026 in Kraft treten. Dies gibt allen Be-
teiligten (Bürgern, Unternehmen, Bevollmächtigten und Finanzverwaltung) ausreichend Zeit, um sich auf das 
neue Regelungskonzept des § 122a AO einzustellen, und vermeidet Zweifelsfragen hinsichtlich der zum 1. Januar 
2025 in Kraft tretenden Änderung des § 122a AO durch das vom Deutschen Bundestag am 13. Juni 2024 be-
schlossene Postrechtsmodernisierungsgesetz. 


Der erste statistische Bericht in vierjährigem Turnus über den Stand von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
und über das Unfall- und Berufskrankheitengeschehen in der Bundesrepublik Deutschland soll 2026 vorgelegt 
werden, so dass jeweils zu Beginn der Legislaturperioden Maßnahmen auf Basis des aktuellen Stands von Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit abgeleitet werden können. Das Inkrafttreten der Regelung ist daher für den 
1. Januar 2026 vorgesehen. 


Berlin, den 25. September 2024 


Esra Limbacher 
Berichterstatter 


Dr. Zanda Martens 
Berichterstatterin 


Dr. Martin Plum 
Berichterstatter 


Philipp Amthor 
Berichterstatter 


Lukas Benner 
Berichterstatter 


Dr. Thorsten Lieb 
Berichterstatter 


Stephan Brandner 
Berichterstatter 
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Der Bundesrat hat in seiner 1047. Sitzung am 27. September 2024 beschlossen,  


zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen: 


1. Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren eine gesetzliche 


Steuerbefreiung für alternative Wohnformen wie beispielsweise das Konzept 


„Wohnen für Hilfe“ im Bereich der Einkommensteuer zu prüfen. 
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Begründung: 


Bereits seit Jahren besteht Unsicherheit hinsichtlich der zutreffenden arbeits-, 
sozial- und steuerrechtlichen Behandlung alternativer Wohnformen. Zuletzt 
hatte der Bundesrechnungshof in einem Bericht an den Deutschen Bundestag 
vom Dezember 2023 auf die nach wie vor unklare Rechtslage hingewiesen und 
die Schaffung klarer gesetzlicher Regelungen für die Behandlung alternativer 
Wohnformen empfohlen.  


Im Hinblick auf den derzeitigen Wohnraummangel, der gleichzeitig mit 
Veränderungen in der Gesellschaft einhergeht, etablieren sich mehr und mehr 
alternative Wohnformen. Dabei kommen Menschen mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Lebenssituationen zu beiderseitigem Vorteil zum 
gemeinschaftlichen Wohnen zusammen: Auf der einen Seite bieten Menschen 
mit freiem Wohnraum in ihrer eigenen Wohnung – oftmals handelt es sich 
dabei um ältere Menschen – nicht benötigten Wohnraum Studierenden oder 
Auszubildenden an. Auf der anderen Seite suchen gerade diese oftmals 
erfolglos nach günstigem Wohnraum. Als Gegenleistung für die Wohnraum-
überlassung unterstützen die Studierenden oder Auszubildenden die 
Wohnraumüberlassenden beispielsweise mit Hilfen im Haushalt, Gartenarbeit, 
Einkaufen, Tierpflege, Spaziergängen oder Gesellschaft. Dabei wird 
regelmäßig in einem Vertrag festgelegt, welche Hilfe über wie viele 
monatliche Stunden zu leisten ist. 


In der Praxis existieren verschiedene Vertragsgestaltungen. Für die steuerliche 
Beurteilung kommt es auf die jeweils getroffenen Vereinbarungen und deren 
tatsächliche Durchführung im Einzelfall an. In vielen Fällen liegt nach dem 
Gesamtbild der Verhältnisse ein Dienstverhältnis vor, sodass der Wohnraum-
gebende die steuerlichen Pflichten eines Arbeitgebers zu erfüllen hat, während 
der Wohnraumnehmende Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit nach  
§ 19 EStG erzielt. Beim Wohnraumgebenden können zusätzlich noch 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nach § 21 EStG durch die 
Wohnraumüberlassung vorliegen.  


In der Regel sind sich die Partner der alternativen Wohnformen dieser 
steuerlichen Folgen gar nicht bewusst. Es ist daher davon auszugehen, dass die 
meisten Fälle steuerrechtlich nicht ordnungsgemäß abgewickelt werden. 
Würden die zutreffenden lohn- und einkommensteuerrechtlichen Konse-
quenzen gezogen, ist anzunehmen, dass der dann entstehende bürokratische 
Aufwand viele Wohnraumgebenden als Arbeitgeber abschrecken würde und 
einen Rückgang des Wohnraumangebotes in diesen Wohnmodellen zur Folge 
hätte.  
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Da auch alternative Wohnformen, die auf gegenseitige Hilfe gründen, einen 
Beitrag zur Entspannung der Wohnraumversorgung insbesondere in Ballungs-
räumen darstellen können, bittet der Bundesrat, die Schaffung einer alle 
offenen Fälle umfassenden einkommensteuerrechtlichen Regelung alternativer 
Wohnformen zu prüfen.  


2. Zum Gesetzentwurf insgesamt 


a) Der Bundesrat unterstützt das im Gesetzentwurf ausgedrückte Ziel, die 


besonderen Belastungen und Armutsrisiken für Alleinerziehende zu 


mindern. 


b) Der Bundesrat bittet, in laufenden Gesetzgebungsverfahren zusätzliche 


Maßnahmen zur Entlastung der Einkommen von Alleinerziehenden, 


insbesondere für Alleinerziehende mit kleineren und mittleren Einkommen, 


zu prüfen.  


Begründung: 


Alleinerziehende tragen die alleinige oder Hauptverantwortung für die 
Fürsorgearbeit und den Lebensunterhalt in ihren Haushalten. Im europäischen 
Vergleich fällt besonders in Deutschland auf, dass Ein-Eltern-Familien deutlich 
häufiger von Armut betroffen sind als Paar-Familien. Insbesondere für 
alleinerziehende Mütter ist das Armutsrisiko hoch. 


In den vergangenen Jahren wurde dieser Zustand bereits in den Blick 
genommen und unter anderem durch eine Erhöhung des Kinderzuschlags für 
Alleinerziehende und Familien mit kleinen Einkommen, einen erhöhten 
Unterhaltszuschuss und mehr Kinderkrankentage für Alleinerziehende 
verbessert. 


Darüber hinaus sind jedoch weitere Entlastungen für kleinere und mittlere 
Einkommen bei Alleinerziehenden nötig, um den besonderen Belastungen und 
Armutsrisiken gerecht zu werden. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
nach § 24b EStG kann – wie bei jedem Steuerfreibetrag – nur eine geringe 
Verbesserung für kleine und mittlere Einkommen bewirken.  


Daher sind im Rahmen laufender Gesetzgebungsverfahren zusätzliche gezielte 
und wirksame Entlastungen für Alleinerziehende, insbesondere im unteren und 
mittleren Einkommensbereich, zu prüfen.  
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3. Zu Artikel 2 Nummer 2a - neu - (§ 23 Absatz 1 Satz 4 EStG) 


Nummer 4 (§ 52 Absatz 31 Satz 7 - neu - EStG) 


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 2 ist folgende Nummer einzufügen: 


„2a. In § 23 Absatz 1 Satz 4 werden nach dem Wort „Personengesell-


schaft“ die Wörter „oder Gesamthandsgemeinschaft“ eingefügt.“ 


b) Nummer 4 ist wie folgt zu fassen: 


„4. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 


[…wie Gesetzentwurf] 


b) Dem Absatz 31 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 23 Absatz 1 Satz 4 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes 


vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist in allen offenen 


Fällen anzuwenden.“ “ 


Begründung: 


Zu Buchstabe a 


Der BFH hat mit Urteil vom 26. September 2023 – IX R 13/22 den 
entgeltlichen Erwerb eines Anteils an einer Erbengemeinschaft nicht als 
anteilige Anschaffung eines zur Gesamthand einer Erbengemeinschaft 
gehörenden Grundstücks gewertet. Damit ist der BFH sowohl von seiner 
bisherigen Rechtsprechung (Urteil vom 20.April 2004 – IX R 5/02, BStBl. II 
2004, S. 987) als auch von der Verwaltungsauffassung (Schreiben des BMF 
vom 14. März 2006, BStBl. I 2006, S. 253, Rz. 43) abgewichen.  


Nach Auffassung des BFH erfasst die Vorschrift des § 23 Absatz 1  
Satz 4 EStG nur Beteiligungen an Personengesellschaften und schließt damit 
eine Anwendung der Regelung auf Erbengemeinschaften aus, da diese nicht zu 
den Personengesellschaften zählt. § 23 Absatz 1 Satz 4 EStG könne auch nicht 
über seinen Wortlaut hinaus auf Erbengemeinschaften analog angewandt 
werden, da es an einer planwidrigen Regelungslücke fehle.  
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Ohne gesetzliche Anpassung könnte in Zukunft durch Erwerb eines Erbteils 
statt eines Grundstücks die Spekulationsfrist umgegangen werden und damit 
Steuersubstrat unversteuert bleiben. Zur Verhinderung dieser Gestaltungs-
möglichkeiten wird die Vorschrift des § 23 Absatz 1 Satz 4 EStG auf die 
Anschaffung und Veräußerung von Anteilen an Gesamthandsgemeinschaften, 
und damit insbesondere von Anteilen an Erbengemeinschaften, ausgedehnt. 


Durch die Erweiterung der genannten Vorschrift auf Gesamthands-
gemeinschaften wird zugleich eine Kohärenz mit den Einkünften aus 
Vermietung von Verpachtung nach § 21 EStG geschaffen. Denn soweit der 
Erbteil verkauft wird und sich im Erbteil (auch) Privatvermögen in der Form 
eines bebauten Grundstücks befindet, wird der Erbteil für die Ermittlung der 
Einkünfte gemäß § 21 EStG ebenfalls als transparent behandelt. Bemessungs-
grundlage der Gebäudeabschreibung als Werbungskosten der Vermietungs-
einkünfte sind die Anschaffungskosten, die der Erwerber aufgewandt hat 
(BMF-Schreiben vom 14. März 2006, BStBl. I 2006, S. 253, Rz. 41) Auch im 
Falle des Verkaufs eines Erbteils, in dem sich (auch) Privatvermögen einer 
wesentlichen Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft befindet, wird der Erbteil 
bislang als transparent betrachtet (BMF-Schreiben vom 14. März 2006, BStBl. 
I 2006, S. 253, Rz. 43; BFH, Urteil vom 13. Juli 1999 – VIII R 72/98, BStBl. II 
1999, S. 820 und Urteil vom 1. Dezember 2020 – VIII R 21/17, BStBl. II 2021, 
S. 609). Ohne Anpassung von § 23 EStG würde der Erbteil für Zwecke des 
§ 23 EStG als intransparent, für Zwecke der §§ 17, 21 EStG dagegen als 
transparent betrachtet. Diese Inkohärenz wird durch die Anpassung von § 23 
Absatz 1 Satz 4 EStG verhindert. 


Zu Buchstabe b 


Vor dem Hintergrund, dass der BFH sein Urteil vom 26. September 2023 - IX 
R 13/22 - ausdrücklich als Änderung der Rechtsprechung gekennzeichnet hat, 
ist eine Übergangsregelung mangels schutzwürdigen Vertrauens nicht 
erforderlich. 


4. Zu Artikel 2 Nummer 3 (§ 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 5a - neu - EStG) 


Artikel 2 Nummer 3 ist wie folgt zu fassen: 


„3. § 42b Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a eingefügt: 


„5a. für den Arbeitnehmer im Ausgleichsjahr im Rahmen der 


Vorsorgepauschale im Zusammenhang mit der Pflege-


versicherung unterschiedliche Abschläge (§ 39b Absatz 2 


Satz 5 Nummer 3 Buchstabe c berücksichtigt wurden oder“ 


bb) In Nummer 6 werden … [wie Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe a des 


Gesetzentwurfs]. 
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b) Folgender Satz wird angefügt: 


„Bei der Anwendung …[wie Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe b des 


Gesetzentwurfs].“ 


Begründung 


Zu Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa  


Es handelt sich um eine Folgeänderung nach der Ergänzung von § 39b 
Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe c EStG durch das Kreditzweitmarkt-
förderungsgesetz vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411).  


Ein Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber wird künftig 
ausgeschlossen, wenn für den Arbeitnehmer im Ausgleichsjahr im Rahmen der 
Vorsorgepauschale im Zusammenhang mit der Pflegeversicherung 
unterschiedliche Abschläge (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3  
Buchstabe c EStG) berücksichtigt wurden. Dies vermeidet in den 
entsprechenden Fällen eine unzutreffende Jahreslohnsteuer. 


5. Zu Artikel 2 Nummer 5 - neu - (§ 79 Satz 2 Nummer 4a - neu - EStG) 


Dem Artikel 2 ist folgende Nummer anzufügen: 


„5. § 79 Satz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 4 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 


b) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer eingefügt: 


„4a. der andere Ehegatte nicht die Voraussetzungen des § 10a Absatz 1 


Satz 1 Nummer 1, 2, 3, 4 oder 5 erfüllt und“ “ 


Begründung: 


Personen, die die Voraussetzungen des § 10a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 3, 
4 oder 5 EStG erfüllen, sind nur dann nach § 79 Satz 1 EStG zulageberechtigt, 
wenn sie spätestens bis zum Ablauf des Beitragsjahres gegenüber der 
zuständigen Stelle schriftlich oder elektronisch eingewilligt haben, dass diese 
der zentralen Stelle jährlich unter Angabe der Identifikationsnummer mitteilt, 
dass der Steuerpflichtige zum begünstigten Personenkreis gehört, dass die 
zuständige Stelle der zentralen Stelle die für die Ermittlung des 
Mindesteigenbeitrags und die Gewährung der Kinderzulage erforderlichen 
Daten übermittelt und die zentrale Stelle diese Daten für das Zulageverfahren 
verarbeiten darf (§ 10a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG). Dieses 
Einwilligungserfordernis beruht auf datenschutzrechtlichen Erwägungen. 







 - 7 -  Drucksache 369/24 (Beschluss) 
 


 


In der Praxis hat sich gezeigt, dass verheiratete Personen, die nach § 79  
Satz 1 EStG unmittelbar zulageberechtigt sein könnten, weil sie die 
Voraussetzungen des § 10a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 3, 4 oder 5 EStG 
erfüllen (z. B. Besoldungsempfänger), bewusst auf die zusätzlich erforderliche 
Einwilligung zur Datenübermittlung verzichten, um stattdessen die 
Voraussetzungen für eine mittelbare Zulageberechtigung nach § 79  
Satz 2 EStG eintreten zu lassen. Der Zulageanspruch für einen mittelbar 
zulageberechtigten Ehegatten knüpft an die Leistung des Mindesteigenbeitrags 
(§ 86 EStG) durch den unmittelbar zulageberechtigen Ehegatten an, die 
Einnahmen des mittelbar zulageberechtigten Ehegatten bleiben auch dann 
unberücksichtigt, wenn der mittelbar zulageberechtigte Ehegatte nur deshalb 
nicht selbst unmittelbar zulageberechtigt ist, weil er die erforderliche 
Einwilligung zur Datenübermittlung nicht erteilt hat. Auf diese Weise erhalten 
Personen, die die Voraussetzungen des § 10a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 3, 
4 oder 5 EStG erfüllen, aber die Einwilligung zur Datenübermittlung nicht 
erteilen, die Altersvorsorgezulage, ohne einen eigenen Mindesteigenbeitrag zu 
leisten.  


Um derartige, ungewollte Steuergestaltungen künftig zu vermeiden, wird die 
mittelbare Zulageberechtigung für den Personenkreis des § 10a Absatz 1 
Nummer 1 bis 5 EStG ausgeschlossen.  


6. Zu Artikel 2a - neu - (§ 6 Absatz 1 Nummer 1c - neu -, 


         § 52 Absatz 12 Satz 14 - neu - EStG) 


Nach Artikel 2 ist folgender Artikel einzufügen: 


„Artikel 2a  


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes 


geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 wird nach Nummer 1b folgende Nummer eingefügt: 


„1c) Leistet der Steuerpflichtige über den Nennbetrag seiner Anteile 


hinaus Einzahlungen in das Kapital einer Kapitalgesellschaft, 


einer optierenden Gesellschaft im Sinne des § 1a des 


Körperschaftsteuergesetzes oder einer Genossenschaft 


(einschließlich der Europäischen Genossenschaft), sind die 


Einzahlungen bei der Ermittlung der Anschaffungskosten 


gleichmäßig auf alle Anteile, die der Steuerpflichtige in einem 


Betriebsvermögen hält oder die im Gesamthandsvermögen 


einer Mitunternehmerschaft gehalten werden, soweit der 
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Steuerpflichtige unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, 


einschließlich seiner im Rahmen von Kapitalerhöhungen 


erhaltenen neuen Anteile aufzuteilen.“  


b) In Absatz 7 Nummer 2 wird nach den Wörtern „der Nummern“ die 


Angabe „1c,“ eingefügt. 


2. Dem § 52 Absatz 12 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 6 Absatz 1 Nummer 1c in der Fassung des Artikels 2a des Gesetzes vom 


… [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 


ist erstmals für Leistungen nach [einsetzen: Tag des Gesetzesbeschlusses 


des Deutschen Bundestages] anzuwenden.“ “ 


Begründung: 


Durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 
wurde die Vorschrift des § 17 Absatz 2a Satz 5 EStG eingeführt. Nach dieser 
Vorschrift sind zur Vermeidung von Gestaltungsmodellen geleistete 
Einzahlungen des Anteilseigners über den Nennbetrag seiner Anteile hinaus 
gleichmäßig auf seine gesamten Anteile an der Kapitalgesellschaft (inklusive 
etwaiger im Rahmen der Kapitaleinzahlung geschaffener neuer Anteile) zu 
verteilen und zwar auch dann, wenn diese zivilrechtlich nur auf einen Teil der 
Anteile des Anteilseigners geleistet werden. Nach § 17 Absatz 1 Satz 3, 
Absatz 7 EStG gilt selbiges für Anteile an einer optierenden Gesellschaft nach 
§ 1a KStG und Anteile einer (Europäischen) Genossenschaft. 


Die Vorschrift des § 17 Absatz 2a Satz 5 EStG betrifft allerdings lediglich 
Anschaffungskosten bei wesentlichen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, 
optierenden Gesellschaften nach § 1a KStG und (Europäischen) Genossen-
schaften im Privatvermögen. Die Erwägungen, die zu einer Einfügung der 
Regelung für im Privatvermögen gehaltene Beteiligungen geführt haben, 
können allerdings auf im Betriebsvermögen gehaltene Beteiligungen und auf 
im Privatvermögen gehaltene nicht wesentliche Beteiligungen übertragen 
werden. Daher wird mit § 6 Absatz 1 Nummer 1c EStG eine Vorschrift mit 
gleichem Regelungsgehalt wie § 17 Absatz 2a Satz 5 EStG geschaffen für 
Anteile an Kapitalgesellschaften, optierenden Gesellschaften nach § 1a KStG 
und (Europäischen) Genossenschaften, die sich im Betriebsvermögen befinden. 
Durch den Verweis in § 6 Absatz 7 Nummer 2 EStG wird die Vorschrift auch 
im Bereich der Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung für 
anwendbar erklärt.  
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Die Formulierung in der neu vorgesehenen Vorschrift muss von derjenigen in 
§ 17 Absatz 2a Satz 5 EStG in Teilen abweichen. Denn es müssen zur 
Verhinderung von Gestaltungen – vgl. hierzu das beim BFH anhängige 
Verfahren IV R 12/23 – auch diejenigen Fälle erfasst werden, in denen die 
durch die Kapitalerhöhung geschaffenen neuen Anteile in einem 
Sonderbetriebsvermögen gehalten werden, während sich die anderen Anteile 
im (Gesamthands-) Vermögen einer Mitunternehmerschaft befinden. 


Die Neuregelung dient – wie § 17 Absatz 2a Satz 5 EStG – der Missbrauchs-
bekämpfung. Anlass hierfür bilden Fälle, in denen die Zahlung eines Aufgeldes 
im Rahmen einer Kapitalerhöhung bzw. die Zahlung eines Nachschusses auf 
einen konkret bezeichneten Geschäftsanteil zur gezielten Generierung eines 
Veräußerungsverlustes genutzt wurden. 


Mit der gesetzlichen Ergänzung wird einer Prüfbitte des Bundesrates 
entsprochen (vgl. BR-Drucksache 356/19 (Beschluss), Nummer 24 Seite 29). 
Zugleich wird einer Forderung des Bundesrates im Rahmen seiner 
Stellungnahme zum Wachstumschancengesetz entsprochen (vgl. BR-
Drucksache 433/23 (Beschluss), Nummer 6 Seite 10). 


Auch wenn § 6 Absatz 1 Nummer 1c EStG (in Verbindung mit § 6 Absatz 7 
Nummer 2 EStG) der Verhinderung von Gestaltungen dient, wird aus rechts-
staatlichen Erwägungen gleichwohl eine Anwendung für Leistungen nach dem 
Tag des Gesetzesbeschlusses des Deutschen Bundestages vorgesehen. 


7. Zu Artikel 3 Nummer 1 (§ 3 Nummer 72 Satz 1 EStG) 


     Nummer 2a - neu - (§ 3c Absatz 5 - neu - EStG) 


Artikel 3 ist wie folgt zu ändern: 


a) In Nummer 1 § 3 Nummer 72 Satz 1 sind nach dem Wort „in“ die Wörter 


„einem Gebäude oder mehreren“ und nach dem Wort „Bruttoleistung“ die 


Wörter „der Photovoltaikanlage“ einzufügen. 


b) Nach Nummer 2 ist folgende Nummer einzufügen:  


„2a.  Dem § 3c wird folgender Absatz angefügt: 


„(5)  Betriebsausgaben, die mit Einnahmen und Entnahmen im 


Sinne des § 3 Nummer 72 in unmittelbarem wirtschaftlichem 


Zusammenhang stehen, dürfen unabhängig davon, in welchem 


Veranlagungszeitraum die Einnahmen oder Entnahmen anfallen, 


nicht abgezogen werden.“ “ 
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Begründung: 


Zu Buchstabe a 


Mit der Änderung wird die für die Anwendung der Steuerbefreiung zulässige 
Bruttoleistung laut Marktstammdatenregister von 15 kW (peak) auf 30 kW 
(peak) je Wohn- oder Gewerbeeinheit erhöht. Durch die Änderung wird weiter 
klargestellt, dass 


- auch bei Gebäuden mit mehreren Gewerbeeinheiten aber ohne Wohn-
einheiten Photovoltaikanlagen bis zu 30 kW (peak) je Gewerbeeinheit 
begünstigt sind,  


- es sich bei der Steuerbefreiung um eine Freigrenze und nicht um einen 
Freibetrag handelt, 


- eine Photovoltaikanlage nur vollumfänglich oder gar nicht (und nicht anteilig) 
begünstigt sein kann. 


Zu Buchstabe b  


Die Steuerbefreiung von Einnahmen und Entnahmen aus dem Betrieb 
bestimmter Photovoltaikanlagen nach § 3 Nummer 72 EStG wurde seinerzeit 
mit dem Ziel des Abbaus bürokratischer Hürden und der Setzung eines 
steuerlichen Anreizes zum Ausbau der erneuerbaren Energien eingeführt. Der 
Gesetzgeber hatte dabei insbesondere im Blick, dass aufwändige und 
streitanfällige Ergebnisprognosen für die Beurteilung der Gewinn-
erzielungsabsicht bestimmter kleiner Photovoltaikanlagen entfallen, mithin 
weder durch den Steuerpflichtigen erstellt noch Seitens der Finanzverwaltung 
geprüft werden müssen, zumal mit diesen Photovoltaikanlagen aufgrund der 
geringen Einspeisevergütungen regelmäßig kein Totalgewinn mehr erzielt 
werden kann.  


Dem Regelungszweck entsprechend dürfen Betriebsausgaben, die im 
Zusammenhang mit nach § 3 Nummer 72 Satz 1 EStG begünstigten 
Photovoltaikanlagen anfallen, unabhängig davon, in welcher Höhe oder in 
welchem Veranlagungszeitraum sie anfallen, nicht abzugsfähig sein. Zur 
Schaffung von Rechtssicherheit und -klarheit regelt § 3c Absatz 5 - neu -  EStG 
daher eine eigenständige Betriebsausgabenabzugsbeschränkung für Fälle des 
§ 3 Nummer 72 EStG. 
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8. Zu Artikel 3 Nummer 4 


   (§ 6 Absatz 5 Satz 3 Nummer 4 Buchstabe c, Satz 7 - neu - EStG) 


     Nummer 6a - neu - (§ 16 Absatz 3 Satz 4a - neu - EStG) 


     Nummer 23 Buchstabe c  


         (§ 52 Absatz 12 Satz 17, 18 - neu - EStG) 


Artikel 3 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 4 ist wie folgt zu fassen:  


„4. § 6 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 3 wird wie folgt geändert: 


a) [wie Nummer 4 Buchstabe a des Gesetzentwurfs] 


b) [wie Nummer 4 Buchstabe b des Gesetzentwurfs] 


c) [wie Nummer 4 Buchstabe c des Gesetzentwurfs mit der 


Maßgabe, dass nach dem Wort „derselben,“ das Wort 


„unmittelbar“ einzufügen ist] 


b) Folgender Satz wird angefügt: 


„Eine unmittelbare oder mittelbare Begründung oder Erhöhung 


eines Anteils einer Körperschaft, Personenvereinigung oder 


Vermögensmasse an dem übertragenen Wirtschaftsgut im Sinne 


von Satz 5 und 6 liegt auch vor, wenn dieser Anteil an die Stelle 


eines unmittelbaren oder mittelbaren Anteils einer anderen 


Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse tritt.“ “ 


b) Nach Nummer 6 ist folgende Nummer einzufügen:  


„6a.  Nach § 16 Absatz 3 Satz 4 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 6 Absatz 5 Satz 7 gilt entsprechend.“ “ 
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c) In Nummer 23 Buchstabe c § 52 Absatz 12 ist Satz 17 durch folgende Sätze 


zu ersetzen:  


„Auf gemeinsamen Antrag aller zum Zeitpunkt der Übertragung beteiligten 


Mitunternehmer kann aus Vertrauensschutzgründen für Übertragungen vor 


dem 12. Januar 2024 von einer Anwendung des § 6 Absatz 5 Satz 3 


Nummer 4 abgesehen werden. § 6 Absatz 5 Satz 7 und § 16 Absatz 3 Satz 5 


in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … (BGBl. … I Nr. …) 


[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] sind in allen offenen Fällen anzuwenden.“ 


Begründung: 


Zu § 6 Absatz 5 Satz 3 Nummer 4 Buchstabe c  


Eine Beteiligungsidentität an Mitunternehmerschaften für Zwecke des § 6 
Absatz 5 Satz 3 Nummer 4 EStG soll nach der Begründung des Gesetzentwurfs 
nicht vorliegen, wenn unmittelbar oder mittelbar und zivilrechtlich oder nur 
wirtschaftlich eine natürliche Person oder eine Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse nur an einer der beiden Mitunternehmer-
schaften beteiligt ist. Das daraus abgeleitete Erfordernis einer unmittelbaren 
Beteiligung in identischer Höhe an beiden Mitunternehmerschaften ergibt sich 
bislang jedoch nicht aus dem Gesetzeswortlaut und sollte klarstellend ergänzt 
werden. Nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 EStG steht der mittelbar 
über eine oder mehrere Personengesellschaften beteiligte Gesellschafter dem 
unmittelbar beteiligten Gesellschafter gleich, und er ist unter Umständen als 
Mitunternehmer des Betriebs der Gesellschaft anzusehen, an der er mittelbar 
beteiligt ist. Gemessen am Verständnis des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
Satz 2 EStG könnte der bisherige Gesetzeswortlaut der neuen Nummer 4 auch 
eine Einbeziehung nur mittelbar beteiligter Mitunternehmer umfassen. Die von 
der Entwurfsbegründung geforderte unmittelbare Beteiligung an beiden 
Mitunternehmerschaften ist daher in den Gesetzeswortlaut aufzunehmen.  


Zu § 6 Absatz 5 Satz 7 - neu - EStG 


Mit Urteil vom 15. Juli 2021 (IV R 36/18) nahm der BFH zur sogenannten 
Körperschaftsteuerklausel des § 6 Absatz 5 Satz 6 EStG Stellung. Dabei nahm 
er eine teleologische Reduktion dieser Norm vor. 


Der BFH geht vom Gedanken der Statusänderung aus. Die Norm sanktioniere 
die auf Ebene der Mitunternehmerschaft dadurch eintretende Statusänderung 
der stillen Reserven, dass diese einem Körperschaftsteuersubjekt zuzurechnen 
sind (Statusänderung auf Ebene der Mitunternehmerschaft). Zudem wolle die 
Norm Vorsorge dagegen treffen, dass die stillen Reserven unter Nutzung des 
Halb-/Teileinkünfteverfahrens durch die Veräußerung der im Wert gestiegenen 
Anteile am Körperschaftsteuer-Subjekt realisiert werden (Statusänderung auf 
Ebene des Gesellschafters). 
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Dabei verneint der Senat die Subjektbezogenheit des Statuswechsels. Der 
Statuswechsel trete nur ein, wenn die stillen Reserven erstmals einem 
Körperschaftsteuer-Subjekt zuzurechnen sind, deshalb wäre der Wechsel von 
der Zurechnung von dem einen Körperschaftsteuer-Subjekt in die Zurechnung 
zu einem anderen Körperschaftsteuer-Subjekt keine Sperrfristverletzung. Dies 
eröffnet mehraktige Gestaltungen, die im Kern zum Inhalt haben, 
Einzelwirtschaftsgüter von einem Körperschaftsteuer-Subjekt auf ein anderes 
Körperschaftsteuer-Subjekt zu übertragen. Denn auf die Übertragung nach § 6 
Absatz 5 EStG können sehr zeitnah die weiteren Gestaltungsschritte folgen, 
sodass der Verzicht auf die Sperrfrist ein Gesamtvorgehen erlaubt, mit dem in 
mehreren zeitnah aufeinander folgenden Schritten das Einzelwirtschaftsgut 
planvoll in die Zielkörperschaft übertragen werden kann. Damit könnte 
dasselbe wirtschaftliche Ergebnis erzielt werden wie bei Buchwerteinbringung 
nach dem Umwandlungssteuergesetz, ohne dass zunächst eine begünstigte 
Sachgesamtheit vorliegen muss. 


Zu § 16 Absatz 3 Satz 4a - neu - EStG 


Es handelt sich um eine entsprechende Regelung zu § 6 Absatz 5 
Satz 7 - neu - EStG für die Körperschaftsklausel bei der Realteilung. Es gelten 
insoweit dieselben Erwägungen wie bei § 6 Absatz 5 Satz 7 EStG. 


Zu § 52 Absatz 12 Satz 17, 18 - neu - EStG 


In der Vertrauensschutzregelung in Satz 2 wird zur Vermeidung von 
Missverständnissen klargestellt, dass ein Antrag derjenigen Mitunternehmer 
erforderlich ist, die zum Zeitpunkt der Übertragung beteiligt waren.  


Mit den Änderungen von § 6 Absatz 5 Satz 7 und § 16 Absatz 3 Satz 4 EStG 
wird die Rechtslage vor Ergehen der Rechtsprechung durch das BFH-Urteil 
vom 15. Juli 2021 (IV R 36/18) wiederhergestellt. Sie gelten damit für alle 
offenen Fälle. 


9. Zu Artikel 3 Nummer 4 Buchstabe d - neu - 


        (§ 6 Absatz 5 Satz 3 Halbsatz 2 - neu - EStG) 


     Nummer 23 Buchstabe c (§ 52 Absatz 12 Satz 18 - neu - EStG) 


Artikel 3 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 4 ist folgender Buchstabe anzufügen: 


„d) Der Punkt am Ende wird durch ein Semikolon ersetzt und es wird 


folgender Halbsatz angefügt: 


„erfolgt die Übertragung gegen ein Entgelt, das niedriger ist als der 


gemeine Wert, wird dem entgeltlichen Teil der Übertragung der Anteil 


des Buchwerts zugeordnet, der sich aus dem Verhältnis des Entgelts 


zum gemeinen Wert ergibt.“ “ 
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b) In Nummer 23 Buchstabe c ist § 52 Absatz 12 folgender Satz anzufügen: 


„§ 6 Absatz 5 Satz 3 Halbsatz 2 ist in allen offenen Fällen anzuwenden.“ 


Begründung: 


Zu Buchstabe a 


Teilentgeltliche Übertragungen sind in § 6 Absatz 5 EStG nicht ausdrücklich 
geregelt. Bereits mit Urteil vom 21. Juni 2012, IV R 1/08 hatte der BFH 
klargestellt, dass ein teilentgeltliches Geschäft in einen entgeltlichen und einen 
unentgeltlichen Teil zerlegt wird. Soweit entgeltlich übertragen wird, kann 
durch das Entgelt ein Gewinn realisiert worden sein. 


Mit Urteil vom 19. September 2012 – IV R 11/12 (zuletzt bestätigt durch BFH 
vom 3. August 2022 - IV R 16/19 sowie - in Abgrenzung zur teilentgeltlichen 
Veräußerung gemäß § 17 EStG - durch Urteil vom 12. Dezember 2023 - IX 
R 15/23) verneinte der BFH bei einer Übertragung eines Wirtschaftsguts aus 
dem Sonderbetriebsvermögen in das Gesamthandsvermögen gegen ein den 
Buchwert nicht überschreitendes Entgelt die Realisierung eines Gewinns. Für 
den entgeltlichen Teil des Übertragungsvorgangs komme es nicht zu einem 
Veräußerungsgewinn, weil dem Veräußerungsentgelt der gesamte Buchwert 
gegenüberzustellen sei.  


Die Finanzverwaltung vertritt zur teilentgeltlichen Übertragung von 
Einzelwirtschaftsgütern eine andere Form der „Trennungstheorie“. Danach 
werden stille Reserven zu dem Prozentsatz aufgedeckt, der dem Verhältnis von 
Entgelt und gemeinem Wert entspricht (BMF-Schreiben vom 
8. Dezember 2011, BStBl. I S. 1279, Tz. 15). An dieser „strengen 
Trennungstheorie“ hält sie unverändert fest (BMF-Schreiben vom 
12. September 2013, BStBl. I S. 1164, unter II. 1. - Nichtanwendungserlass). 
Die Rechtsprechung ist deshalb nicht im BStBl. veröffentlicht.  


Der Grundgedanke der Rechtsprechung, den Buchwert vollständig dem Entgelt 
zuzuordnen, führt allerdings zu unangemessenen Ergebnissen, wenn das 
Entgelt nicht dem Buchwert entspricht, sondern hinter ihm zurückbleibt. 


Es zeigt sich, dass dann, wenn das Entgelt unter dem Buchwert bleibt, dieser 
Buchwert aufgetrennt werden muss. Mit einer Auftrennung des Buchwerts 
nähert man sich aber wieder dem Grundgedanken der von der Verwaltung 
vertretenen strengen Trennungstheorie.  


Dies soll durch folgendes Beispiel verdeutlicht werden: 


Ein Grundstück (Buchwert von 900 000 Euro, gemeiner Wert 3 000 000 Euro) 
wird aus dem Gesamthandsvermögen der AB-KG in das Sonderbetriebs-
vermögen des Gesellschafters A übertragen. Im Gegenzug übernimmt A das 
Anschaffungskostendarlehen von 300 000 Euro.  


Die Übertragung erfolgt teilentgeltlich. Die Übernahme der Verbindlichkeit ist 
Entgelt. Das Entgelt von 300 000 Euro stellt ein Zehntel des gemeinen Werts 
dar. Damit erfolgt die Übertragung zu 10 Prozent entgeltlich und zu 90 Prozent 
unentgeltlich.  
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Nach der Auffassung der Finanzverwaltung wird nach der Trennungstheorie 
der Buchwert anteilig dem entgeltlichen und dem unentgeltlichen Teil 
zugeordnet.  


In der AB-KG kommt es zu einem Veräußerungsgewinn von 210 000 Euro (= 
300 000 Euro abzüglich des anteiligen Buchwerts von 10 Prozent aus 
900 000 Euro). Der unentgeltliche Anteil wird als Entnahme erfasst (BMF-
Schreiben vom 8. Dezember 2011, BStBl. I S. 1279, Rdnr. 8 in Verbindung mit 
Rdnr. 1).  


Die Übertragung wird wie folgt gebucht: 


Verbindlichkeiten 300 000 Euro 


Entnahme   810 000 Euro an Grundstück  900 000 Euro 


         Ertrag    210 000 Euro 


A aktiviert das Grundstück mit 1 110 000 Euro, das heißt den 
Anschaffungskosten von 300 000 Euro (entgeltlicher Teil) zuzüglich des 
fortgeführten Buchwerts von 810 000 Euro (unentgeltlicher Teil). Folgerichtig 
erhöht sich der Buchwert, mit dem das Grundstück beim Veräußerer angesetzt 
wurde, um die gehobenen stillen Reserven von 210 000 Euro auf den Buchwert 
von 1 110 000 Euro, mit dem das Grundstück beim Erwerber angesetzt wird. 


Grundstück 1 110 000 Euro   an Verbindlichkeit  300 000 Euro 


         Kapital     810 000 Euro 


Nach der Rechtsprechung wird der Buchwert insgesamt dem entgeltlichen Teil 
zugeordnet. Da das Entgelt von 300 000 Euro den Buchwert von 900 000 Euro 
nicht überschreitet, kommt es nicht zur Aufdeckung stiller Reserven. 


In der AB-KG käme es damit zu keinem Veräußerungsgewinn.  


Die Übertragung würde in der AB-KG wie folgt gebucht: 


Verbindlichkeiten 300 000 Euro  


Entnahme   600 000 Euro an Grundstück  900 000 Euro 


Fraglich ist, wie mit dem „nicht genutzten Buchwertvolumen“ (im Beispiel 
600 000 Euro) umgegangen wird (vgl. zum Ganzen Dornheim, FR 2014, 
869 ff.; Förster, DB 2013, 2047).  


Ein Untergang dieses „nicht genutzten Buchwertvolumens“ wäre jedenfalls 
unbillig. Denn für den Erwerber käme es zu einer Buchwertabstockung, die im 
Falle eines Verkaufs seinen Veräußerungsgewinn erhöhen würde. Im Übrigen 
ließe sich eine Buchwertabstockung auf ErwerberS. nur rechtfertigen, wenn auf 
VeräußererS. die Buchwertabstockung als Verlust gewertet würde, der dann 
allerdings gegebenenfalls wieder zu kompensieren wäre (vgl. BFH, 
Vorlagebeschluss X R 28/12 vom 27. Oktober 2015, BStBl. II 2016, S. 81, 
Rz. 38 - 40). 
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Die Lösung muss deshalb in der Weise gesucht werden, dass das „nicht 
genutzte Buchwertvolumen“ auf den Erwerber übergeht. Dies aber bedeutet, 
den Grundgedanken, den Buchwert vollständig dem Teilentgelt zuzuordnen, 
nicht durchzuhalten („modifizierte Trennungstheorie mit anteiliger Zuordnung 
des Buchwerts bis zur Höhe des Teilentgelts”, vgl. BFH, Vorlagebeschluss X 
R 28/12 vom 27. Oktober 2015, BStBl. II 2016, S. 81, Rz. 54). Vielmehr 
kommt es erneut zu einer Aufteilung des Buchwerts, nur in anderer Weise. 


Dies ergäbe für das o.g. Beispiel folgende Lösung: 


A aktiviert das Grundstück mit 900 000 Euro, die sich aus einem Entgelt von 
300 000 Euro und einem fortgeführten Buchwert von 600 000 Euro 
zusammensetzen. 


Grundstück 900 000 Euro  an Verbindlichkeit 300 000 Euro 


         Kapital     600 000 Euro 


Im Ergebnis kann aber auch eine solche Lösung nicht befriedigen. Denn der 
Erwerb zum Teilentgelt führt dann ebenso zur Buchwertfortführung wie der 
voll unentgeltliche Erwerb. Eine solche Gleichstellung des Teilentgelts mit der 
Unentgeltlichkeit erscheint systematisch fragwürdig.  


Vor diesem Hintergrund ist an der quotalen Aufteilung des Buchwerts im Falle 
der teilentgeltlichen Übertragung festzuhalten. Damit ist auch der Gleichklang 
zu § 17 EStG für die teilentgeltliche Übertragung eines Einzelwirtschaftsguts 
in der Form einer wesentlichen Beteiligung sichergestellt. Die Zuordnung des 
vollen Buchwerts zum entgeltlichen Teil einer teilentgeltlichen Übertragung 
bleibt der Übertragung ganzer betrieblichen Einheiten (§ 6 Absatz 3 EStG) im 
Sinne der Einheitstheorie vorbehalten.  


Zu Buchstabe b 


Vor dem Hintergrund des Nichtanwendungserlasses (BMF-Schreiben vom 
12. September 2013, BStBl. I S. 1164, Ziffer 1) ist eine Übergangsregelung 
mangels schutzwürdigen Vertrauens nicht erforderlich. 


10. Zu Artikel 3 Nummer 7 (§ 20 Absatz 3 Satz 2 - neu - EStG) 


Artikel 3 Nummer 7 ist wie folgt zu fassen: 


„7. § 20 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Nummer 11… [wie Gesetzentwurf] 


b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 


„Besondere Entgelte oder Vorteile nach Satz 1 liegen auch vor, wenn 


Bestandsprovisionen, Verwaltungsentgelte oder sonstige Aufwen-


dungen durch den Schuldner der Kapitalerträge nach Absatz 1 oder 2 


oder durch einen Dritten erstattet werden.“ “ 
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Begründung: 


Nach § 20 Absatz 3 Satz 2 - neu - EStG liegen auch besondere Entgelte oder 
Vorteile im Sinne des bisherigen § 20 Absatz 3 EStG vor, wenn 
Bestandsprovisionen, Verwaltungsentgelte oder sonstige Aufwendungen durch 
den Schuldner der Kapitalerträge nach Absatz 1 oder 2 oder durch einen 
Dritten erstattet werden. 


Kapitalverwaltungsgesellschaften zahlen Vermittlungsentgelte an Kredit-
institute oder Finanzdienstleistungsinstitute für den Vertrieb von Fondsanteilen 
in Form von sogenannten Kontinuitätsprovisionen (Bestandsprovisionen). Die 
Provisionen werden regelmäßig gezahlt und bemessen sich nach dem beim 
Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut verwahrten Bestand an 
Fondsanteilen. Erstatten Kreditinstitute oder Finanzdienstleistungsinstitute 
ihren Kunden diese Bestandsprovisionen ganz oder teilweise, stellt die 
Rückvergütung der Bestandsprovision wirtschaftlich betrachtet einen 
teilweisen Rückfluss früherer Aufwendungen dar. Aus Sicht der 
Finanzverwaltung handelt sich daher um Kapitalerträge im Sinne des § 20 
Absatz 3 in Verbindung mit § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG (Rz. 84 des BMF-
Schreibens vom 19. Mai 2022, BStBl. I S. 742), das heißt, sie geht bereits nach 
der gegenwärtigen Fassung des § 20 Absatz 3 EStG von steuerpflichtigen 
Einkünften aus. 


Mit Verwaltungsentgelten sind insbesondere die Verwaltungsgebühren 
gemeint, die der Verwalter eines Investmentfonds (auch als Fonds- oder 
Investmentmanager bezeichnet) als Vergütung für die Verwaltung des 
Investmentfonds erhält. In der Praxis werden diese Verwaltungsgebühren 
meistens zu Lasten der Anleger aus dem Fondsvermögen entnommen. Sie 
können jedoch auch unmittelbar von den Anlegern des Investmentfonds 
eingezogen werden. Wenn diese Verwaltungsgebühren von dem Fondsmanager 
an den Anleger (zurück-) erstattet werden, dann handelt es sich ebenfalls um 
einen Rückfluss früherer Aufwendungen, der gleichermaßen als Kapitalertrag 
zu betrachten ist. 


Für das bis zum 31. Dezember 2017 geltende InvStG (InvStG 2004) hat der 
BFH in einem Urteil vom 24. Oktober 2023, VIII R 8/20, BFHE 282, 428, 
entschieden, dass sich die Steuerbarkeit der Erstattung von auf der Fondsebene 
erhobenen Verwaltungsgebühren durch den Investmentmanager an den Inhaber 
eines Investmentanteils nicht auf § 20 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit 
Absatz 3 EStG stützen lässt. Diese Regelungen würden durch die speziellere 
und abschließende Regelung zur Steuerbarkeit laufender Fondserträge in § 2 
Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 InvStG 2004 verdrängt. Dabei hat der BFH 
ausdrücklich offengelassen, ob das im Streitjahr 2013 gefundene 
Auslegungsergebnis auch für die Rechtslage des ab dem 1. Januar 2018 
anwendbaren InvStG (InvStG 2018) gelten kann. 
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Bei der vom 1. Januar 2018 an geltenden Rechtslage ist zu berücksichtigen, 
dass der Gesetzgeber nunmehr die Besteuerungstatbestände für Investment-
erträge und Spezial-Investmentfonds unmittelbar in § 20 Absatz 1 Nummer 3 
und 3a EStG geregelt hat. Da die Investmenterträge und Spezial-
Investmenterträge seit 2018 explizit in § 20 Absatz 1 EStG genannt sind, 
spricht der Wortlaut des § 20 Absatz 3 EStG eindeutig für eine Erfassung von 
Entgelten und Vorteilen im Zusammenhang mit Investmenterträgen und 
Spezial-Investmenterträgen. Auch der Sinn und Zweck der Norm, der darin 
besteht, mittels einer Generalklausel Besteuerungslücken zu verhindern, spricht 
für eine Anwendbarkeit. Darüber hinaus werden auch Entgelte und Vorteile 
erfasst, die neben den weiteren in den Absatz 1 und 2 bezeichneten Einnahmen 
oder an deren Stelle gewährt werden. Dieser weit zu verstehende Rahmen wird 
durch den neuen Absatz 3 Satz 2 nicht erweitert, sondern lediglich klarstellend 
konkretisiert. 


11. Artikel 3 Nummer 11 Buchstabe a (§ 40 Absatz 2 EStG) 


Artikel 3 Nummer 11 Buchstabe a ist zu streichen. 


Begründung: 


Nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 EStG-E sollen Arbeitnehmern zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ein Mobilitätsbudget (Sachbezug oder 
Zuschuss z. B. für die E-Scooter-Nutzung oder gelegentliche Inanspruchnahme 
von Car-Sharing-, Bike-Sharing- sowie sonstige Sharing-Angebote und Fahrt-
dienstleistungen) für außerdienstliche Mobilitätsleistungen unabhängig vom 
genutzten Verkehrsmittel (ausgenommen Luftfahrtzeuge und regelmäßig 
überlassener betrieblicher Kraftfahrzeuge inklusive Elektrobikes, die als 
Kraftfahrzeug einzustufen sind) bis zu einem Höchstbetrag von 2 400 Euro je 
Arbeitnehmer und Kalenderjahr gewährt und maximal in dieser Höhe mit 
einem festen Pauschsteuersatz von 25 Prozent versteuert werden.  


Ein Erfordernis für die steuerliche Förderung rein außerdienstlicher, privater 
Mobilität von Arbeitnehmern ist angesichts der für den Arbeitgeber – gerade 
unter dem Aspekt der „Umweltfreundlichkeit“ – bestehenden Förder-
möglichkeiten und Steuerbefreiungen vielfältiger Mobiltäten für Arbeitnehmer 
nicht erkennbar.  


So sind z. B. bereits nach geltender Rechtslage steuerfrei 


- Leistungen (Ticketüberlassung oder Zuschüsse) des Arbeitgebers für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln im Linienverkehr (§ 3 Nummer 15 Satz 1 EStG).  


- Leistungen des Arbeitgebers für Privatfahrten des Arbeitnehmers mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr (ohne Luftverkehr; § 3 
Nummer 15 Satz 2 EStG).  


- Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn vom Arbeitgeber gewährte 
geldwerte Vorteile aus der Überlassung von betrieblichen Fahrrädern zur 
Privatnutzung, die keine Kraftfahrzeuge im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 
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Satz 2 EStG sind (insbesondere Pedelecs und andere betriebliche Fahrräder; 
§ 3 Nummer 37 EStG).  


Zudem ist der Vereinfachungseffekt durch diese zusätzliche Pauschal-
besteuerung zu bezweifeln, denn neben der Möglichkeit zur Pauschal-
besteuerung bestehen die allgemeinen Regelungen für derartige 
Mobilitätsleistungen fort, sodass Arbeitgeber – gegebenfalls für jeden 
einzelnen Arbeitnehmer – eine Günstigerprüfung anstellen werden, die 
zusätzlichen Bürokratieaufwand verursacht.  


Inhaltlich fehlt es an einer tatsächlichen Ausrichtung auf nachhaltige und 
umweltverträgliche Mobilitätsformen. So eröffnet die Formulierung der 
gesetzlichen Regelung z. B. auch die Nutzung des Mobilitätsbudgets für die 
Kosten eines Mietwagens mit Verbrennungsmotor im Rahmen einer privaten 
Urlaubsreise oder für Taxikosten. 


Ebenso erscheint es im Hinblick auf das angeführte Argument der Förderung 
umweltverträglicher Mobilität, widersprüchlich und kaum vermittelbar, dass 
Gutscheine und Kostenerstattungen für Car-Sharing oder Taxi-Apps begünstigt 
werden, Tankkarten/Ladestromgutscheine oder Erstattungen für Treibstoff-
kosten und Reparaturleistungen – selbst wenn diese für Autos mit alternativem 
Antrieb erbracht werden – hingegen nicht. 


12. Zu Artikel 3 Nummer 17 (§ 45a Absatz 5 EStG) 


     Nummer 23 Buchstabe f1 - neu -  


        (§ 52 Absatz 44a Satz 3a -  neu - EStG) 


Artikel 3 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 17 ist wie folgt zu fassen: 


„17. § 45a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 4 Satz 2 …[wie Gesetzentwurf] 


b) Absatz 5 wird aufgehoben. 


b) In Nummer 23 ist nach Buchstabe f folgender Buchstabe einzufügen: 


„f1)  In Absatz 44a ist nach Satz 3 folgender Satz einzufügen: 


„§ 45a Absatz 5 ist letztmals für Ersatzbescheinigungen anzu-


wenden, die vor dem 1. Januar 2025 ausgestellt werden.“ “ 
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Begründung: 


Zu Buchstabe a 


Die Vorgaben, nach denen die Ausstellung einer Ersatzbescheinigung an 
besondere Voraussetzungen geknüpft ist, sind nicht mehr zeitgemäß. Die 
besondere Kennzeichnung einer Ersatzbescheinigung und insbesondere die 
Vorgabe, über die Ausstellung gesonderte Aufzeichnungen zu führen, stellen 
für die Aussteller solcher Bescheinigungen unnötigen bürokratischen Aufwand 
dar. Die Regelung entstammt noch der Zeit, in der Steuerbescheinigungen den 
Gläubigern der Kapitalerträge papierhaft zur Verfügung gestellt wurden. Im 
Fall der elektronisch übermittelten Steuerbescheinigung können bereits jetzt 
Steuerbescheinigungen beliebig vervielfältigt werden. Für Kapitalerträge, die 
ab dem Jahr 2025 zufließen, müssen auszahlende Stellen einer Steuer-
bescheinigung zudem eine nach amtlichem Muster zu erstellende 
Ordnungsnummer zuweisen, vgl. § 45b Absatz 1 EStG. Damit wird die 
eindeutige und maschinelle Zuordnung einer Steuerbescheinigung ermöglicht. 


Zu Buchstabe b 


Die Verpflichtung zur besonderen Kennzeichnung und zur Führung von 
Aufzeichnungen bei Ersatzbescheinigungen nach § 45a Absatz 5 EStG ist 
letztmals für Ersatzbescheinigungen anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2025 
ausgestellt werden. Der Zuflusszeitpunkt der Kapitalerträge ist unbeachtlich. 


13. Zu Artikel 3 Nummer 19  


(§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe c, e - neu -, 


 Absatz 2 Satz 7a - neu - EStG) 


Nummer 23 Buchstabe f1 - neu -  


(§ 52 Absatz 46 Satz 3a - neu - EStG) 


Artikel 3 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 19 ist wie folgt zu fassen: 


„19. § 50 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 2 Nummer 4 wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe c wird das Wort „oder“ durch ein Komma 


ersetzt. 


bb) In Buchstabe d wird das Semikolon am Ende durch das 


Wort „oder“ ersetzt. 
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cc) Folgender Buchstabe wird angefügt: 


„e) wenn die Anrechnung einer ausländischen Steuer nach 


§ 50d Absatz 7 Satz 2 beantragt wird;“ 


b) Nach Satz 7 wird folgender Satz eingefügt: 


„Satz 2 Nummer 4 Buchstabe b gilt darüber hinaus auch für 


Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 


oder eines Staates, auf den das Abkommen über den 


Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, die in der 


Schweiz ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, 


sowie für Staatsangehörige der Schweizerischen 


Eidgenossenschaft, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 


Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der 


Europäischen Union oder der Schweiz haben.“ “ 


b) In Nummer 23 ist nach Buchstabe f folgender Buchstabe einzufügen:  


„f1) In Absatz 46 wird nach Satz 3 folgender Satz eingefügt: 


„§ 50 Absatz 2 Satz 8 in der Fassung des Artikel 3 des Gesetzes vom … 


(BGBl. … I Nr.  …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist in allen offenen Fällen 


anzuwenden.“ “ 


Begründung: 


Zu Nummer 19 Buchstabe a 


Es handelt sich hierbei um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der 
Ergänzung von Buchstabe b. 


Zu Nummer 19 Buchstabe b 


§ 50 Absatz 2 Satz 7 EStG regelt in Bezug auf § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 
Buchstabe b EStG die Antragsveranlagung für beschränkt Steuerpflichtige mit 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit. Gemäß § 50 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 4 Buchstabe b in Verbindung mit Satz 7 EStG ist eine Veranlagung 
zur Einkommensteuer auf Antrag bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
im Sinne des § 49 Absatz 1 Nummer 4 EStG für beschränkt Steuerpflichtige 
nur möglich, wenn es sich um Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union handelt oder eines anderen Staates, auf den das 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, und 
diese im Hoheitsgebiet eines dieser Staaten ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben. 
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Der EuGH hat mit Urteil vom 30. Mai 2024 in der Rechtssache C-627/22 
(Finanzamt Köln-Süd) entschieden, dass Artikel 7 und 15 des am 21. Juni 1999 
in Luxemburg unterzeichneten Abkommens zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeits-
abkommen EU-Schweiz), in der zuletzt durch das Protokoll vom 4. März 2016 
im Hinblick auf die Aufnahme der Republik Kroatien als Vertragspartei infolge 
ihres Beitritts zur Europäischen Union angepassten Fassung in Verbindung mit 
Artikel 9 Absatz 2 des Anhangs I dieses Abkommens dahingehend auszulegen 
sind, dass sie einer Regelung eines Mitgliedstaats entgegenstehen, nach der das 
Recht, für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit die Antragsveranlagung zu 
wählen, um die Berücksichtigung von Aufwendungen wie Werbungskosten 
und die Anrechnung von im Steuerabzugsverfahren einbehaltener Lohnsteuer 
zu erreichen, was zu einer Einkommensteuererstattung führen kann, 
Steuerpflichtigen mit Staatsangehörigkeit dieses Mitgliedstaats, eines anderen 
Mitgliedstaats oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 und Wohnsitz im 
Hoheitsgebiet eines dieser Staaten vorbehalten ist und insbesondere nicht 
einem Staatsangehörigen des erstgenannten Mitgliedstaats offensteht, der 
seinen Wohnsitz in der Schweiz hat und die Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit in diesem Mitgliedstaat erzielt. 


Mit der Einfügung eines neuen Satzes 8 in § 50 Absatz 2 EStG soll die EuGH-
Entscheidung gesetzlich umgesetzt werden. Die Antragsveranlagung nach § 50 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe b EStG wird danach abweichend von der 
bisherigen Regelung auch beschränkt Einkommensteuerpflichtigen mit 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines 
Mitgliedstaates, auf den das Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum Anwendung findet, ermöglicht, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben.  


Darüber hinaus wird die Antragsveranlagung nach § 50 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 4 Buchstabe b EStG aufgrund der Vorgaben des Freizügigkeits-
abkommens EU-Schweiz auch Staatsangehörigen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft ermöglicht, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
oder der Schweiz haben. 


Zu Nummer 23 


Der neue § 52 Absatz 46 Satz 4 EStG regelt, dass § 50 Absatz 2 Satz 8 EStG in 
allen offenen Fällen anzuwenden ist. Damit wird dem Anwendungsvorrang des 
Unionsrechts Rechnung getragen. 
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14. Zu Artikel 3 Nummer 23 Buchstabe d1 - neu - (§ 52 Absatz 28 Satz 5 EStG) 


In Artikel 3 Nummer 23 ist nach Buchstabe d folgender Buchstabe einzufügen: 


„d1)  Absatz 28 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


„Für Leistungen aus Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht, 


soweit die Kapitalauszahlung gewählt wird, sowie aus Kapital-


versicherungen mit Sparanteil ist, wenn die Leistungen auf einem vor 


dem 1. Januar 2005 abgeschlossenen Versicherungsvertrag beruhen, 


§ 20 Absatz 1 Nummer 6 in der am 31. Dezember 2004 geltenden 


Fassung mit der Maßgabe weiterhin anzuwenden, dass in Satz 3 die 


Wörter „§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b Satz 5“ durch die 


Wörter „§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b Satz 6“ ersetzt 


werden.“ “ 


Begründung: 


§ 20 Absatz 1 Nummer 6 EStG in der am 31. Dezember 2004 geltenden 
Fassung ist künftig ausdrücklich für Leistungen aus Rentenversicherungen mit 
Kapitalwahlrecht nur insoweit weiterhin anzuwenden, als die Kapital-
auszahlung gewählt wird. Die Übergangsregelung in § 52 Absatz 28  
Satz 5 EStG (früher § 52 Absatz 36 Satz 5 EStG in der Fassung des 
Alterseinkünftegesetzes vom 5. Juli 2004, BGBl. I S. 1427) wird insoweit 
konkretisiert. 


Rentenzahlungen aus Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht wurden nach 
der Verwaltungsauffassung seit jeher nicht den Kapitalerträgen – und damit 
auch nicht dem Anwendungsbereich des § 52 Absatz 28 Satz 5 EStG – 
zugeordnet, sondern mit dem sogenannten Ertragsanteil (§ 22 Nummer 1 Satz 3 
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG) versteuert; nichts anderes gilt für 
Rentenzahlungen aus nach dem 31. Dezember 2004 abgeschlossenen Renten-
versicherungen mit Kapitalwahlrecht.  


Der BFH interpretiert nach der bisher nicht veröffentlichten BFH-Entscheidung 
vom 1. Juli 2021 – VIII R 4/18 – § 52 Absatz 28 Satz 5 EStG jedoch 
dahingehend, dass Rentenzahlungen aus einem vor dem 1. Januar 2005 
abgeschlossenen Rentenversicherungsvertrag mit Kapitalwahlrecht abweichend 
von der bisherigen Verwaltungspraxis und ebenfalls abweichend von der 
steuerlichen Behandlung von Rentenzahlungen aus zu einem späteren 
Zeitpunkt abgeschlossenen Rentenversicherungsverträgen mit Kapital-
wahlrecht den Einkünften aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 Absatz 1 
Nummer 6 EStG in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung zuzuordnen 
sind. Nach den Urteilsgründen unterliegen die Rentenzahlungen insoweit der 
Besteuerung, als die Summe der ausgezahlten Rentenbeträge das in der 
Ansparzeit angesammelte Kapitalguthaben einschließlich der Überschuss-
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anteile übersteigt. Danach würde die Besteuerung der Rentenzahlungen im 
Regelfall zunächst entfallen, ab dem Zeitpunkt, zu dem die Rentenzahlungen 
das angesammelte Kapitalguthaben übersteigen, würden die Rentenzahlungen 
allerdings der vollumfänglichen Besteuerung – also einer im Vergleich zur 
Ertragsanteilsbesteuerung deutlich höheren Besteuerung – unterliegen. 


Die BFH-Entscheidung steht nicht nur im Widerspruch zur bewährten 
Verwaltungspraxis, die Umsetzung der Urteilsgrundsätze für Renten aus 
solchen vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossenen Rentenversicherungs-
verträgen mit Kapitalwahlrecht würde überdies erhebliche praktische und 
rechtliche Probleme verursachen, insbesondere in Fällen, in denen die 
Rentenzahlung bereits begonnen hat und eine frühere Besteuerung des 
Ertragsanteils gegebenenfalls inzwischen nicht mehr rückgängig gemacht 
werden könnte.  


Mit der gesetzlichen Änderung wird die Ertragsanteilsbesteuerung für Renten 
aus vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossenen Rentenversicherungsverträgen 
mit Kapitalwahlrecht beibehalten. Systemgerecht unterliegen damit Renten-
zahlungen aus Rentenversicherungsverträgen auch weiterhin einheitlich der 
Ertragsanteilsbesteuerung, unabhängig davon, ob der Versicherungsvertrag ein 
Kapitalwahlrecht vorgesehen hatte, das der Steuerpflichtige nicht ausgeübt hat. 


Die geänderte Fassung des § 52 Absatz 28 Satz 5 EStG ist in allen offenen 
Fällen anzuwenden, da Artikel 3 am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in 
Kraft tritt (Artikel 45 Absatz 1). 


15. Zu Artikel 4 Nummer 01 - neu - (§ 3b Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 EStG) 


In Artikel 4 ist Nummer 1 folgende Nummer voranzustellen: 


„01. § 3b Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Grundlohn ist der steuerpflichtige laufende Arbeitslohn, der dem 


Arbeitnehmer bei der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit 


für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum zusteht, sowie die nach § 3 


Nummer 56 oder 63 steuerfreien Beträge des Arbeitgebers, wenn sie 


laufender Arbeitslohn sind;“ “ 


Begründung: 


Durch die Ergänzung des Wortes „steuerpflichtige“ vor den Wörtern „laufende 
Arbeitslohn“ wird die bisherige Verwaltungspraxis zur Ermittlung des 
maßgebenden Grundlohns für die Berechnung der Sonntags-, Feiertags-, und 
Nachtzuschläge gesetzlich festgeschrieben. Die gesetzliche Klarstellung ist 
eine Reaktion auf die Rechtsprechung des BFH, wonach für die 
Zuschlagsberechnung auf den laufenden Arbeitslohn abzustellen sei, der dem 
Arbeitnehmer arbeitsvertraglich zustehe (BFH-Urteil vom 10. August 2023, 
Aktenzeichen VI R 11/21, BStBl. 2024 II S. 202). Entsprechend den bisherigen 
Ausführungen in den Lohnsteuer-Richtlinien werden für die Ermittlung des 
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Grundlohns neben dem steuerpflichtigen Arbeitslohn lediglich steuerfreie 
Beiträge des Arbeitgebers zur betrieblichen Altersversorgung einbezogen, 
wenn sie laufender Arbeitslohn sind. Darüber hinaus ist es nicht sachgerecht, 
steuerfreien oder ausgehend von der zitierten Rechtsprechung des BFH sogar 
nicht steuerbaren Arbeitslohn bei der Zuschlagsberechnung zu berücksichtigen. 


16. Zu Artikel 4 Nummer 01 - neu -  


    (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 Satz 1, Nummer 8a, b - neu - EStG) 


     Nummer 02 - neu - (§ 9 Absatz 5 Satz 1 EStG) 


     Nummer 6 Buchstabe b - neu -  


           (§ 52 Absatz 6 Satz 14a - neu - EStG) 


        Buchstabe c - neu - 


           (§ 52 Absatz 16b Satz 1a - neu - EStG) 


Artikel 4 ist wie folgt zu ändern: 


a) Der Nummer 1 sind folgende Nummern voranzustellen: 


„01. § 4 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 8 Satz 1 werden die Wörter „sowie damit 


zusammenhängende Aufwendungen“ gestrichen. 


bb) Nummer 8a wird wie folgt gefasst: 


„8a.  Aufwendungen aufgrund eines Verfahrens,  


a) die im Zusammenhang mit Geldbußen, Ordnungs-


geldern und Verwarnungsgeldern im Sinne der 


Nummer 8 Satz 1 stehen,  


b) welches mit einer Verurteilung wegen einer Straftat 


oder einem Strafbefehl durch ein Gericht im 


Geltungsbereich dieses Gesetzes abgeschlossen 


wird; das gilt auch bei Absehen von der 


Strafverfolgung unter Auflagen oder Weisungen, 


oder    
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c) in dem ein Verstoß gegen Pflichten zur, oder ein 


Mangel der gebotenen, Anerkennung und Achtung 


der freiheitlich demokratischen Grundordnung im 


Sinne des Grundgesetzes festgestellt wird, 


insbesondere bei Disziplinarverfahren, berufs-


gerichtlichen Verfahren, arbeitsrechtlichen 


Verfahren und Einstellungsverfahren in den 


öffentlichen Dienst.“ 


cc) Die bisherige Nummer 8a wird Nummer 8b. 


02. In § 9 Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „bis 8a“ durch die Angabe 


„bis 8b“ ersetzt.“ 


b) Nummer 6 ist wie folgt zu fassen: 


„6. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1)  Diese Fassung … [weiter wie Gesetzentwurf]“  


b) In Absatz 6 wird nach Satz 14 folgender Satz eingefügt: 


„§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8a Buchstabe b und c in der Fassung des 


Artikels 4 des Gesetzes vom … [einsetzen Datum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Aufwendungen 


anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 entstehen.“ 


c) In Absatz 16b wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 


„§ 9 Absatz 5 Satz 1 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom … 


[einsetzen Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 


ist erstmals für Aufwendungen im Sinne des § 4 Absatz 5 Satz 1 


Nummer 8a Buchstabe b und c anzuwenden, die nach dem 


31. Dezember 2024 entstehen.“ “ 
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Begründung: 


Zu Buchstabe a 


Ziel 


Nach geltendem Recht dürfen nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 EStG von 
einem Gericht oder einer Behörde im Geltungsbereich des Gesetzes oder von 
Organen der Europäischen Union festgesetzte Geldbußen, Ordnungsgelder und 
Verwarnungsgelder den Gewinn nicht mindern. 


Des Weiteren wird in § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 Satz 1 EStG geregelt, 
dass andere Aufwendungen, die mit der Geldbuße, dem Ordnungsgeld oder 
dem Verwarnungsgeld im Zusammenhang stehen, wie diese selbst nicht den 
Gewinn mindern dürfen. Nach der Begründung des Gesetzentwurfs zur 
weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften (BT-Drucksache 19/13436, S. 91) sollen 
damit z. B auch Zinsen zur Finanzierung der Geldbuße unter das Abzugsverbot 
fallen, weil diese Betriebsausgaben durch die nicht abzugsfähigen Betriebs-
ausgaben veranlasst sind. Auch die Aufwendungen für die Rechtsverteidi-
gungskosten, z. B. Rechtsanwaltskosten, fallen unter das Abzugsverbot. 


Die Änderungen bezwecken Folgendes: 


- Staatliche Sanktionen können ihren Zweck (Ahndung der Tat und 
Sicherung der Rechtsordnung) nur dann erfüllen, wenn die festgesetzte 
Geldbuße bzw. das festgesetzte Strafmaß den Täter in voller Höhe trifft. 
Der Abzug einer Geldbuße als Betriebsausgabe, aber auch der 
Betriebsausgabenabzug der übrigen Aufwendungen, die mit einer 
Geldbuße zusammenhängen, führt zur Zweckverfehlung. 


Bislang ist in § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 Satz 1 EStG nur ein 
Abzugsverbot für Geldbußen, Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder 
und der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen geregelt. 


Rechtsverteidigungskosten und sonstige Aufwendungen im 
Zusammenhang mit einer Straftat, die nicht vom § 4 Absatz 5 Satz 1 
Nummer 8 EStG erfasst wird, insbesondere solche betrieblich 
veranlassten Straftaten, die mit einer Freiheitsstrafe bedroht sind, 
konnten bislang als Betriebsausgaben abgezogen werden. 


Um die Zweckerfüllung der staatlichen Sanktion zu gewährleisten, ist es 
erforderlich, auch die vorstehenden Aufwendungen einem Betriebs-
ausgabenabzugsverbot zu unterwerfen. 
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- Die freiheitliche demokratische Grundordnung Deutschlands wird 
zunehmend bedroht. Extremisten, Islamisten und Gegner der Demokratie 
jedweder Couleur wollen eine andere Gesamtordnung und bedrohen die 
Gesellschaft und ihre Grundprinzipien und Grundrechte.  


Die Demokratie Deutschlands muss in alle Richtungen wehrhaft sein. 
Hierfür ist es erforderlich, den besorgniserregenden Entwicklungen 
entgegenzutreten und auch steuerrechtliche Maßnahmen zur Stärkung der 
Resilienz der Demokratie sowie zur Stärkung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts zu ergreifen.  


Insofern bedarf es einer gesetzlichen Grundlage zur Verbesserung der 
steuerrechtlichen Rahmenbedingungen für die Förderung der wehrhaften 
Demokratie.  


Der Staat schuldet den sich dem Gemeinwesen verpflichtet fühlenden 
Bürgerinnen und Bürgern die Gewähr, dass niemand eine 
steuerrechtliche Begünstigung erhalten kann, der der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung Deutschlands ablehnend gegenübersteht. 


Im Einzelnen 


Zu § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8a Buchstabe a EStG 


Die Regelungen zur Nichtabziehbarkeit von Aufwendungen im Zusammen-
hang mit den schon bisher nicht abziehbaren Aufwendungen (Nummer 8) 
werden in der neuen Nummer 8a gebündelt. Hierzu wird die entsprechende 
Regelung des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 Satz 1 EStG in die gesetzliche 
Neuregelung (Nummer 8a) überführt. Mit der Formulierung „Aufwendungen 
aufgrund eines Verfahrens“ wird klargestellt, dass das Abzugsverbot nicht nur 
Zinsen zur Finanzierung einer Geldbuße umfasst, sondern u. a. auch 
Rechtsverteidigungskosten, die mit dem Verfahren zusammenhängen.  


Zu § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8a Buchstabe b EStG 


Durch die Neuregelung wird ein weiteres Abzugsverbot bei gesetzeswidrigem 
Verhalten geschaffen. 


Sofern die Strafbarkeit eines bestimmten Tuns, Duldens oder Unterlassens 
festgestellt wird, dürfen die hiermit in Zusammenhang stehenden 
Aufwendungen nicht berücksichtigt werden. 


Es ist nicht vermittelbar, dass bei einem mit einer Geldbuße bedrohten 
rechtswidrigen Handeln die damit zusammenhängenden Aufwendungen 
steuerlich nicht abziehbar sind, während bei einer Sanktionierung 
beispielsweise mit einer Gefängnisstrafe vergleichbare Aufwendungen 
steuerlich berücksichtigt werden. 


Die Neuregelung trägt dem Umstand Rechnung, dass es der Allgemeinheit 
nicht länger zuzumuten ist, die Aufwendungen, die mit einem strafbaren und 
damit gemeinschaftsschädlichen Verhalten im Zusammenhang stehen, durch 
den Betriebs- bzw. Werbungskostenabzug aus Steuergeldern zu finanzieren. 
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Insofern liegt in der Abweichung vom objektiven Nettoprinzip keine 
Verletzung des Grundgesetzes. Der besondere sachlich rechtfertigende Grund 
für die Versagung des Betriebsausgaben- bzw. Werbungskostenabzugs liegt in 
der Sanktionierung gemeinschaftsschädlichen Verhaltens. Um einen rechts-
sicheren Anknüpfungspunkt für die Versagung des Betriebsausgaben- bzw. 
Werbungskostenabzugs zu haben, wird auf den die Tat sanktionierenden 
Abschluss des Strafverfahrens abgestellt.  


Bis dahin kann zunächst ein steuerrechtlich wirksamer Betriebsausgaben- bzw. 
Werbungskostenabzug der mit der Straftat zusammenhängenden 
Aufwendungen erfolgen. Da bis zum Abschluss des Strafverfahrens ungewiss 
ist, ob und in welcher Höhe die Voraussetzungen für die Entstehung der 
Einkommensteuer eingetreten sind, kann diese von der Finanzverwaltung 
gemäß § 165 Absatz 1 AO vorläufig festgesetzt werden. 


Zu § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8a Buchstabe c EStG 


Sofern im Rahmen von Disziplinarverfahren, berufsgerichtlichen Verfahren 
und arbeitsrechtlichen Verfahren oder vergleichbaren Verfahren festgestellt 
wird, dass ein schuldhaft begangener Verstoß gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung vorliegt, ist eine steuerrechtliche Berück-
sichtigung der mit den entsprechenden Verfahren zusammenhängenden 
Aufwendungen nicht zulässig. Dies gilt sinngemäß für Einstellungsverfahren in 
den öffentlichen Dienst. 


Insofern liegt in der Abweichung vom objektiven Nettoprinzip keine 
Verletzung des Grundgesetzes. Der besondere sachlich rechtfertigende Grund 
für die Versagung des Betriebsausgaben- bzw. Werbungskostenabzugs liegt in 
der Stärkung der Resilienz der Demokratie und damit einhergehend der 
Sanktionierung gemeinschaftsschädlichen (neonazistischen, rassistischen, 
antisemitischen etc.) Verhaltens. 


Zur Anwendung des § 165 Absatz 1 AO wird auf die Begründung zu § 4 
Absatz 5 Satz 1 Nummer 8a Buchstabe b EStG verwiesen. 


Die Neuregelung des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8a EStG gilt auch für den 
Werbungskostenabzug. 


Zu Buchstabe b (§ 52 EStG)  


In Nummer 6 Buchstabe a handelt sich um die bereits im Gesetzentwurf 
vorgesehene Änderung des § 52 Absatz 1 EStG. 


Zu Nummer 6 Buchstabe b und c 


Die Vorschrift bestimmt den zeitlichen Anwendungsbereich der Neuregelung 
des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8a Buchstabe b und c und des § 9 Absatz 5 
Satz 1 EStG. Die Neuregelung ist erstmals auf Aufwendungen anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2024 entstehen. 
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Für die Regelung des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8a Buchstabe a EStG bedarf 
es keiner neuen Anwendungsregelung. Die Regelung des § 4 Absatz 5 Satz 1 
Nummer 8a Buchstabe a EStG entspricht inhaltlich der mit dem Gesetz zur 
weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften (BT-Drucksache 19/13436, Seite 91) 
eingeführten Regelung des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 Satz 1 letzter 
Satzteil EStG.  


17. Zu Artikel 4 Nummer 01 - neu - (§ 4i EStG) 


In Artikel 4 ist Nummer 1 folgende Nummer voranzustellen: 


„01. § 4i wird aufgehoben.“ 


Begründung: 


Nach § 4i Satz 1 EStG dürfen Aufwendungen nicht als Sonderbetriebsausgaben 
abgezogen werden, soweit sie auch die Steuerbemessungsgrundlage in einem 
anderen Staat mindern. § 4i Satz 2 EStG enthält eine Ausnahme von diesem 
Grundsatz, soweit die Aufwendungen Erträge desselben Steuerpflichtigen 
mindern, die bei ihm sowohl der inländischen Besteuerung unterliegen als auch 
nachweislich der tatsächlichen Besteuerung in dem anderen Staat. Die 
Vorschrift soll einen doppelten Betriebsausgabenabzug verhindern, der 
dadurch entsteht, dass in anderen Staaten das deutsche Konzept des 
Sonderbetriebsvermögens unbekannt ist. 


Der mit dem ATAD-Umsetzungsgesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2035) 
neu eingefügte § 4k EStG untersagt ohne weitere Voraussetzungen allgemein 
den doppelten Abzug von Aufwendungen. Dies schließt Sonder-
betriebsausgaben ein. Für eine Sonderregelung speziell für Sonder-
betriebsausgaben besteht daher kein Bedarf mehr.  


Zwar umfasst der persönliche Anwendungsbereich des § 4i EStG im Gegensatz 
zu § 4k EStG auch Konstellationen, die sich nicht zwischen nahestehenden 
Personen oder im Rahmen einer strukturierten Gestaltung abspielen. Mit Blick 
auf das verfolgte Ziel des Gesetz- und des Richtliniengebers (Richtlinie (EU) 
2017/952 des Rates vom 29. Mai 2017, ABl. L 144, S. 1), Besteuerungs-
inkongruenzen gezielt in Gestaltungsfällen neutralisieren und nicht sämtliche 
zufällige Steuereffekte aufzugreifen, ist die Aufhebung des § 4i EStG 
gleichwohl auch hinsichtlich des über § 4k EStG hinausgehenden 
Anwendungsbereichs sachgerecht. Zudem wird mit der Aufhebung des  
§ 4i EStG ein Beitrag zum Bürokratieabbau geleistet. 


Die Änderung ist nach der allgemeinen Anwendungsregelung in § 52 Absatz 1 
Satz 1 EStG erstmals für den Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden. 
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18. Zu Artikel 4 Nummer 01 - neu - (§ 5b Absatz 1 EStG) 


     Nummer 5a - neu - (§ 51 Absatz 4 Nummer 1b EStG) 


     Nummer 6 (§ 52 Absatz 11 EStG) 


 


Artikel 4 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 1 ist folgende Nummer voranzustellen: 


„01. § 5b Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1)  Wird der Gewinn nach § 4 Absatz 1, § 5 oder § 5a 


ermittelt, so ist der Inhalt der Bilanz sowie der Gewinn- und 


Verlustrechnung jeweils einschließlich der unverdichteten 


Kontennachweise mit Kontensalden sowie der Anlagenspiegel und 


das ihm zugrundeliegende Anlagenverzeichnis nach amtlich 


vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu 


übermitteln. Enthält die Bilanz Ansätze oder Beträge, die den 


steuerlichen Vorschriften nicht entsprechen, so sind diese Ansätze 


oder Beträge durch Zusätze oder Anmerkungen den steuerlichen 


Vorschriften anzupassen und nach amtlich vorgeschriebenem 


Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln. Der 


Steuerpflichtige kann auch eine den steuerlichen Vorschriften 


entsprechende Bilanz nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 


durch Datenfernübertragung übermitteln; Satz 1 gilt insoweit 


entsprechend. In den Fällen der Eröffnung des Betriebs und für 


andere steuerliche Zwecke zu erstellende Bilanzen sind die Sätze 1 


bis 3 entsprechend anzuwenden. Liegt ein Anhang, ein Lagebericht, 


ein Prüfungsbericht oder ein Verzeichnis nach § 5 Absatz 1 Satz 2 


vor, so sind diese nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 


Datenfernübertragung zu übermitteln. Bei der Gewinnermittlung 


nach § 5a ist das besondere Verzeichnis nach § 5a Absatz 4 nach 


amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung 


zu übermitteln.“ “ 
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b) Nach Nummer 5 ist folgende Nummer einzufügen: 


„5a. In § 51 Absatz 4 Nummer 1b werden die Wörter „Bilanz und 


Gewinn- und Verlustrechnung“ durch das Wort „Daten“ ersetzt.“ 


c) Nummer 6 ist wie folgt zu fassen:  


„6. § 52 wird wie folgt geändert:  


a) [wie Gesetzentwurf] 


b) Absatz 11 wird wie folgt gefasst: 


„(11) § 5b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 


20. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2850) ist erstmals für 


Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2010 


beginnen. § 5b Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 4 des 


Gesetzes vom … (BGBl. … I Nr. …) [einsetzen: Ausfertigungs-


datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist, 


soweit er sich auf die Übermittlung von Kontennachweisen bezieht, 


erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 


31. Dezember 2024 beginnen. § 5b Absatz 1 Satz 1 in der Fassung 


des Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. … I Nr. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-


gesetzes] soweit er sich auf die Übermittlung von Anlagen-


verzeichnissen bezieht, sowie § 5b Absatz 1 Sätze 5 und 6 in der 


Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. … I Nr. …) 


[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes], sind erstmals für Wirtschaftsjahre 


anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2027 beginnen.“ 


c) In Absatz 30b Satz 1 [wie Nummer 6 Buchstabe b des 


Gesetzentwurfs] 
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Begründung: 


Zu § 5b Absatz 1 EStG-E 


Die gesetzliche Verpflichtung zur Übermittlung der sogenannten E-Bilanz in 
§ 5b EStG bezieht sich bislang nur auf die E-Bilanz als solche und nicht auf die 
zu Grunde liegenden Kontennachweise, das Anlagenverzeichnis sowie die 
Verzeichnisse nach § 5 Absatz 1 Satz 2 EStG und § 5a Absatz 4 EStG. Die 
Übersendung dieser Daten ist nach wie vor freiwillig, obwohl sie bei 
bilanzierenden Unternehmen jedoch regelmäßig elektronisch verfügbar sind. 
Schließlich sind sowohl der unverdichtete Kontonachweis als auch der 
Anlagenspiegel sowie das Anlageverzeichnis Bestandteil der verpflichtenden 
oder freiwilligen Buchführung. Die Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass von 
dieser freiwilligen Übermittlungsmöglichkeit meist nicht Gebrauch gemacht 
wird. Die Folge ist, dass die Finanzbehörden mit der Übermittlung der E-
Bilanz solche erforderlichen Informationen regelmäßig nicht erhalten, die vor 
der Einführung der E-Bilanz selbstverständlich in Papierform übersandt 
wurden. Als Konsequenz kommt es regelmäßig zu Rückfragen des Finanzamts 
bei den Unternehmen. Dies führt sowohl für die Unternehmen und als auch für 
die Finanzbehörden zu unnötigem Bürokratieaufwand.  


Die vorgeschlagene Ergänzung des § 5b Absatz 1 EStG-E schließt die Lücke 
der bislang unvollständigen elektronischen Übermittlungspflicht, ohne faktisch 
den Bürokratieaufwand für die Unternehmen zu erhöhen. Denn 
Kontennachweise und das Anlagenverzeichnis dürften ohnehin in 
elektronischer Form vorliegen, wenn eine E-Bilanz erstellt wird. Es wird im 
Ergebnis das Übermittlungsniveau, das vor Einführung der verpflichtenden 
Übermittlung der E-Bilanz in Papierform bestand, elektronisch wieder 
hergestellt. Die vorgeschlagene Ergänzung führt sogar zu weniger Aufwand für 
die Steuerpflichtigen, weil Rückfragen des Finanzamts insoweit weitestgehend 
vermieden werden. 


Die Übermittlungsverpflichtung für den Anlagenspiegel, die sich bislang zum 
Teil aus handelsrechtlichen Regelungen ergibt, wird jetzt ausdrücklich in § 5b 
Absatz 1 EStG-E geregelt.  


Nach Satz 3 darf auch eine Steuerbilanz übermittelt werden. Im zweiten 
Halbsatz wird nun klargestellt, dass auch hier der Übermittlungsumfang des 
Satzes 1 gilt. 


Durch die Änderung in Satz 4 wird klargestellt, dass jede für steuerliche 
Zwecke zu erstellende Bilanz von der Übermittlungspflicht im Sinne der 
Sätze 1 und 2 umfasst ist. Es handelt sich auch hierbei um keine Erweiterung 
von Verpflichtungen gegenüber dem Finanzamt, sondern nur um die 
Festlegung des elektronischen Übertragungsweges. Das Gleiche gilt für die 
Übermittlungsverpflichtung für Anhang, Lagebericht, Prüfungsbericht und die 
Verzeichnisse nach § 5 Absatz 1 Satz 2 und § 5a Absatz 4 EStG. 
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Zu § 51 Absatz 4 Nummer 1b EStG-E 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Änderung in § 5b 
Absatz 1 EStG-E. 


Zu § 52 Absatz 11 EStG-E 


Die Anwendung der Neuregelung bezogen auf Kontonachweise erst für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2024 beginnen, trägt dem 
Umstand Rechnung, dass die Entgegennahme und Auswertung der 
entsprechenden Datensätze automationstechnisch umgesetzt werden müssen.  


Aus diesem Grund ist für die Übermittlung des Anlagenverzeichnisses, eines 
vorhandenen Anhangs, Lage- und Prüfungsbericht sowie der Verzeichnisse 
nach § 5 Absatz 1 Satz 2 EStG und § 5a Absatz 4 EStG ein nochmals 
verlängerter Übergangszeitraum vorgesehen. Damit haben Steuerpflichtige und 
Verwaltung ausreichend Zeit, sich auf die erweiterte Übermittlungspflicht 
einstellen. 


19. Zu Artikel 4 Nummer 01 - neu - 


      (§ 7 Absatz 4 Satz 2, 3 - neu -, Absatz 7 - neu - EStG) 


     Nummer 6 Buchstabe a1 - neu - 


      (§ 52 Absatz 15 Satz 4 - neu - EStG) 


Zu Artikel 5a - neu -  


  (§ 11c Absatz 1 Satz 1, 5 - neu -, 6 - neu -, § 84 Absatz 2a EStDV)  


Zu Artikel 45 Absatz 7 (Inkrafttreten) 


a) Artikel 4 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Nummer 1 ist folgende Nummer voranzustellen: 


„01. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt: 


„Beträgt die tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes im 


Zeitpunkt seiner Fertigstellung in den Fällen des Satzes 1 


Nummer 1 und 2 Buchstabe a weniger als 33 Jahre, in den 


Fällen des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe b weniger als 


50 Jahre, in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe c 


weniger als 40 Jahre, so können anstelle der Absetzungen 


für Abnutzung nach Satz 1 die der tatsächlichen 


Nutzungsdauer entsprechenden Absetzungen für 


Abnutzung vorgenommen werden. Absetzungen für 


Abnutzung nach der tatsächlichen Nutzungsdauer können 


darüber hinaus anstelle der Absetzungen für Abnutzung 
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nach Satz 1 vorgenommen werden, wenn eine tatsächliche 


Nutzungsdauer von weniger als 20 Prozent der in Satz 2 


genannten Absetzungszeiträume (33 Jahre, 50 Jahre, 


40 Jahre) nachgewiesen ist.“ 


b) Folgender Absatz wird angefügt: 


„(7)  Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 


Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 


Mindestanforderungen an die erforderlichen Nachweise 


nach Absatz 4 Satz 3 festzulegen.“ 


bb) In Nummer 6 ist nach Buchstabe a folgender Buchstabe einzufügen: 


„a1)  Dem Absatz 15 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 7 Absatz 4 Satz 2 und 3 in der Fassung des Artikels 4 des 


Gesetzes vom … (BGBl. … I Nr. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 


2025 anzuwenden.“ “ 


b) Nach Artikel 5 ist folgender Artikel einzufügen: 


„Artikel 5a 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), zuletzt geändert 


durch …, wird wie folgt geändert: 


„1. § 11c wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 7 Abs. 4 Satz 2“ durch die 


Angabe „§ 7 Absatz 4 Satz 2 und 3“ ersetzt. 
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bb) Folgende Sätze werden angefügt: 


„Der Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer im 


Sinne des § 7 Absatz 4 Satz 3 des Gesetzes ist durch Vorlage 


eines Gutachtens eines öffentlich bestellten und vereidigten 


Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und 


unbebauten Grundstücken oder von Personen, die von einer 


nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierten Stelle als 


Sachverständige oder Gutachter für die Wertermittlung von 


Grundstücken nach entsprechender Norm zertifiziert worden 


sind, zu erbringen. Das Gutachten muss auf Basis einer 


Vorortbesichtigung erstellt worden sein und Aufschluss über 


die maßgeblichen technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen 


Determinanten geben, welche die Nutzungsdauer im Einzelfall 


beeinflussen, und auf deren Grundlage der Zeitraum der 


Nutzung mit hinreichender Bestimmtheit zu ermitteln ist.“ 


b) In Absatz 2 Satz 1 und 3 wird jeweils die Angabe „§ 7 Absatz 4 


Satz 3“ durch die Angabe „§ 7 Absatz 4 Satz 4“ ersetzt. 


2. § 84 Absatz 2a wird wie folgt gefasst: 


„(2a) § 11c Absatz 1 und 2 in der Fassung des Artikels 5a des 


Gesetzes vom … (BGBl. … I Nr. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 


und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für 


den Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden.“ “ 


c) Artikel 45 Absatz 7 ist wie folgt zu fassen: 


„(7)  Artikel 4 Nummer 01 Buchstabe a, Nummer 1 bis 6, die Artikel 5a, 


10, 13, 18, 19, 21, 23 und 40 treten am 1. Januar 2025 in Kraft.“ “ 
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Begründung: 


Zu § 7 Absatz 4 Satz 2 und 3 - neu - EStG 


Nach der bisherigen Regelung in § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG können in allen 
Fällen, in denen die tatsächliche Nutzungsdauer kürzer ist als die den 
Prozentsätzen in § 7 Absatz 4 Satz 1 EStG rechnerisch zugrundeliegenden 
Nutzungsdauern, Absetzungen für Abnutzung nach der kürzeren 
Nutzungsdauer vorgenommen werden. Anforderungen an den Nachweis sind 
im Gesetz nicht geregelt. Der BFH hat mit Urteil vom 28. Juli 2021 - IX R 
25/19 - entschieden, dass sich der Steuerpflichtige zur Darlegung einer 
kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer eines zur Einkünfteerzielung genutzten 
Gebäudes grundsätzlich jeder Darlegungsmethode bedienen kann, die im 
Einzelfall zur Führung des erforderlichen Nachweises geeignet erscheint und 
die Vorlage eines Bausubstanzgutachtens nicht Voraussetzung für die 
Anerkennung einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer ist. In der Folge hat 
sich in der aktuellen Besteuerungspraxis gezeigt, dass jegliche Gutachten (auch 
durch nichtamtliche Sachverständige, sonstige Personen oder einfache 
„Internetgutachten“) als Nachweis genügen und der Ausnahmefall daher zur 
Regel geworden ist. Um dem entgegenzuwirken, wird die bisherige Regelung 
des § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG durch die Neuregelungen des § 7 Absatz 4 Satz 2 
und 3 EStG stärker typisiert. Zudem erhält die Neuregelung des § 7 Absatz 4 
Satz 3 EStG durch die Anfügung des § 7 Absatz 7 EStG eine 
Ermächtigungsnorm zur Konkretisierung der Nachweisanforderungen im 
Rahmen einer Rechtsverordnung. 


Nach den Neuregelungen dürfen Absetzungen für Abnutzung nach einer 
kürzeren als der den Prozentsätzen in § 7 Absatz 4 Satz 1 EStG rechnerisch 
zugrundeliegenden Nutzungsdauern nur vorgenommen werden, wenn 


- ein Gebäude bereits im Zeitpunkt seiner Fertigstellung eine kürzere 
Nutzungsdauer hat. Das betrifft solche Gebäude, die von vornherein auf eine 
kürzere Nutzungsdauer angelegt sind, zum Beispiel Leichtbauhallen oder 
Trafostationshäuser. Hier lässt sich die kürzere Nutzungsdauer in der Regel 
anhand von Erfahrungswerten der steuerlichen Betriebsprüfung typisiert 
bestimmen; 


- bei allen übrigen Gebäuden die Nutzungsdauer weniger als 20 Prozent der 
den AfA-Sätzen des § 7 Absatz 4 Satz 1 EStG rechnerisch zugrundeliegenden 
Absetzungszeiträumen beträgt.  


Mit Beschluss vom 27. Mai 2024 - II B 79/23 - hat der BFH dargelegt, dass 
dem Steuerpflichtigen bei verfassungskonformer Auslegung der 
Bewertungsvorschriften die Möglichkeit eingeräumt werden müsse, bei einer 
Verletzung des Übermaßverbots einen niedrigeren gemeinen Wert 
nachzuweisen.  







Drucksache 369/24 (Beschluss)  - 38 - 
 


 


Dies gilt sinngemäß auch für die Möglichkeit des Nachweises einer 
tatsächlichen geringeren Nutzungsdauer als die der typisierten Nutzungsdauer. 
Insofern scheidet eine ersatzlose Streichung des § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG aus. 


Die Beschränkung auf den Nachweis einer nicht unerheblichen Abweichung 
von der typisierten Nutzungsdauer entspricht der sinngemäß zu 
berücksichtigenden Rechtsprechung des BVerfG, das dem Gesetzgeber bei der 
Wahl der Bemessungsgrundlage und bei der Ausgestaltung der 
Bewertungsregelungen einen weiten Gestaltungsspielraum zugestanden hat, 
solange sie geeignet sind, den mit der Steuer verfolgten Belastungsgrund zu 
erfassen und dabei die Relation der Wirtschaftsgüter zueinander realitäts- und 
gleichheitsgerecht abzubilden. Der Gesetzgeber verfüge gerade in 
Massenverfahren der vorliegenden Art über einen großen Typisierungs- und 
Pauschalierungsspielraum. Das Übermaßverbot könne insbesondere dann 
verletzt sein, wenn sich der festgestellte Wert als erheblich über das normale 
Maß hinausgehend erweise.  


Dem wird mit der vorliegenden Neuregelung Rechnung getragen. 


Die Berücksichtigung der kürzeren Nutzungsdauer nur in den beiden 
Fallgruppen stellt somit in Anbetracht dieser höchstrichterlichen 
Rechtsprechung eine zulässige gesetzliche Typisierung dar. Im Bereich der 
Gebäudeabschreibungen darf der Gesetzgeber auch aus Vereinfachungs-
gründen stark typisieren (siehe dazu BT-Drucksache 04/2008, Seite 3 f.). Die 
Neuregelung zur Berücksichtigung einer kürzeren Nutzungsdauer lässt die 
Möglichkeit offen, in den oben genannten Fällen höhere Absetzungen für 
Abnutzung als nach § 7 Absatz 4 Satz 1 EStG anzusetzen. Sie verhindert aber, 
dass insbesondere beim Erwerb von Altbauten jede geringfügige 
Unterschreitung der in § 7 Absatz 4 Satz 2 genannten Absetzungszeiträume 
(33 Jahre, 50 Jahre, 40 Jahre) zu einer individuellen Berechnung der AfA führt. 


Stattdessen wird in der zweiten Fallgruppe eine Beschränkung auf Fälle 
vorgenommen, in denen eine tatsächliche Nutzungsdauer in Höhe von weniger 
als 20 Prozent der typisierten Absetzungszeiträume nachgewiesen wird, 
wodurch die oben genannte Umkehr der Ausnahme zur Regel verhindert wird.  
In der Praxis hat sich gezeigt, dass in vielen Fällen eine nicht wesentliche 
Verkürzung der Nutzungsdauer begehrt wird. Hierdurch entsteht ein 
Prüfaufwand für Fälle mit relativ geringen steuerlichen Auswirkungen. Der 
Ansatz einer kürzeren Nutzungsdauer wird daher auf bedeutsame Fälle 
beschränkt. Dies gilt auch in den Fällen, in denen eine tatsächliche geringere 
Nutzungsdauer als die der typisierten Nutzungsdauer nicht bereits bei 
Anschaffung oder Fertigstellung des Gebäudes, sondern zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgewiesen wird. In diesem Fall ist die 20 Prozent-
Wesentlichkeitsgrenze auf der Grundlage einer Restnutzungsdauer zu prüfen. 
Letztlich entstehen für die Steuerbürgerinnen und -bürger und Unternehmen 
regelmäßig keine endgültigen Belastungen, da weiterhin 100 Prozent der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäudes abgeschrieben werden 
können. Durch die Neuregelung wird Verwaltungsaufwand durch Überprüfung 
von Gutachten und Ermittlung eines individuellen Abschreibungssatzes 
vermieden.  
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Zu § 7 Absatz 7 - neu - EStG 


Die Neuregelung in § 7 Absatz 7 EStG enthält die Ermächtigungsnorm zur 
Konkretisierung der Nachweisanforderungen in der Rechtsverordnung (§ 11c 
Absatz 1 EStDV). 


Zu § 52 Absatz 15 Satz 4 - neu - EStG 


Die Neuregelungen in § 7 Absatz 4 EStG treten zum 1. Januar 2025 in Kraft 
und gelten für Veranlagungszeiträume ab 2025. Sie haben hinsichtlich der 
Anwendung des § 7 Absatz 4 Satz 3 - neu - EStG aufgrund des Grundsatzes 
der Abschnittsbesteuerung aber auch Auswirkung auf die Anschaffung oder 
Herstellung eines Gebäudes, die vor dem 1. Januar 2025 erfolgte. Auf Basis 
der bisherigen Rechtslage unter Anwendung des BFH-Urteils vom 
28. Juli 2021 - IX R 25/19 - angesetzte kürzere Nutzungsdauern, die nicht der 
Neuregelung des § 7 Absatz 4 Satz 3 EStG bzw. den konkretisierten 
Nachweisanforderungen des § 11c EStDV entsprechen, sind ab dem 
Veranlagungszeitraum 2025 anzupassen. Zudem ist gegebenenfalls jeweils auf 
Basis der für steuerliche Zwecke angenommenen Nutzungsdauer eine 
Kaufpreisaufteilung (Grund und Boden / Gebäude) anzupassen.  


Zu Artikel 5a - neu - (Änderung der Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung) 


Zu Nummer 1 Buchstabe a (§ 11c) 


Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 5 und 6 - neu -) 


Um zu verhindern, dass jegliche Gutachten – auch durch nicht sachverständige 
Personen oder einfache „Internetgutachten“ – als Nachweis zur Verringerung 
der typisierten Abschreibungszeiträume von Gebäuden genutzt werden und 
damit der Ausnahmefall zur Regel wird, müssen die erforderlichen Kriterien 
für die Nachweiserfüllung gesetzlich festgeschrieben werden. Durch die 
Änderung des § 11c Absatz 1 EStDV werden die Anforderungen an die 
Nachweisführung auf Grundlage des § 7 Absatz 7 EStG konkretisiert. 


Zu Buchstabe b (Absatz 2) 


Anpassung an die Änderungen in § 7 Absatz 4 EStG. 


Zu Nummer 2 (§ 84 Absatz 2a) 


Die Vorschrift regelt die erstmalige Anwendung der geänderten Absätze 1 
und 2 des § 11c EStDV. Der bisherige Inhalt des § 84 Absatz 2a EStDV kann 
wegen Zeitablaufs entfallen. 


Zu Artikel 45 Absatz 7 (Inkrafttreten) 


Anpassung der Inkrafttretensregelung in Absatz 7 an den geänderten Artikel 4 
und an den eingefügten Artikel 5a. 


Die in § 7 Absatz 7 EStG eingefügte Ermächtigungsnorm tritt nach Artikel 45 
Absatz 1 am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft. 
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20. Zu Artikel 4 Nummer 01 - neu - (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 4 EStG) 


In Artikel 4 ist Nummer 1 folgende Nummer voranzustellen: 


„01. § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„Als Unterkunftskosten für eine doppelte Haushaltsführung können die 


tatsächlichen Aufwendungen für die Nutzung der Unterkunft angesetzt 


werden, höchstens 1 000 Euro im Monat bei einer Unterkunft im Inland 


und höchstens 2 000 Euro im Monat bei einer Unterkunft im Ausland; 


die Grenze von 2 000 Euro gilt nicht, wenn eine Dienst- oder 


Werkswohnung verpflichtend und zweckgebunden genutzt werden 


muss.“ “ 


Begründung: 


Der BFH hat mit Urteil vom 9. August 2024 - VI R 20/21 - entschieden, dass 
bei einer doppelten Haushaltsführung im Ausland im Einzelfall zu prüfen sei, 
welche Unterkunftskosten notwendig sind. Die Regelung in § 9 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 5 Satz 4 EStG gelte aufgrund des eindeutigen Wortlauts („im 
Inland“) nur für einen inländischen Zweithaushalt. Die im BMF-Schreiben 
vom 25. November 2020, BStBl. I S. 1228, unter der Randziffer 112 enthaltene 
Typisierung, dass Unterkunftskosten bei doppelter Haushaltsführung im 
Ausland, die den Durchschnittsmietzins einer 60 qm-Wohnung am 
Beschäftigungsort nicht überschreiten, als notwendig im Sinne des § 9 
Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 4 EStG anzusehen sind, hat der BFH 
abgelehnt. 


Die vom BFH geforderte Einzelfallprüfung ist im steuerlichen 
Massenverfahren nicht umsetzbar, zumal es sich um Auslandssachverhalte 
handelt. Der BFH grenzt in den Randnummern 12 und 13 seiner Entscheidung 
vom 9. August 2024 die Inlandsfälle aufgrund der gesetzlichen 
Höchstbetragsregelung nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 4 EStG von 
den Auslandsfällen ab, woraus man im Umkehrschluss folgern kann, dass, eine 
gesetzlich verankerte typisierende Höchstbetragsregelung für Auslandsfälle 
gerichtsfest wäre. Die gesetzliche Typisierung von Unterkunftskosten im 
Rahmen der doppelten Haushaltsführung im Ausland hat den Vorteil, dass 
zukünftig die Notwendigkeitsprüfung (eigentlich Angemessenheitsprüfung) der 
Unterkunftskosten im Ausland in der Veranlagung entfallen kann, zumal laut 
Aussage des BFH in Randnummer 16 des Urteils eine typisierende 
Gesetzesauslegung des Tatbestandsmerkmals „notwendig“ zum Zwecke einer 
einfacheren Handhabung im steuerlichen Massenverfahren zumindest 
zweifelhaft ist.  
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Dem Typisierungsgedanken folgend wird ein Höchstbetrag im Fall der 
doppelten Haushaltsführung mit einer ausländischen Unterkunft mit dem 
doppelten „Inlandsbetrag“ gesetzlich festgeschrieben. Als Unterkunftskosten 
für doppelte Haushaltsführung im Ausland können daher zukünftig die dem 
Arbeitnehmer tatsächlich entstehenden Aufwendungen für die Nutzung der 
Unterkunft oder Wohnung angesetzt werden, höchstens jedoch 2 000 Euro im 
Monat. Dieser Betrag umfasst – wie in Inlandsfällen – alle für die Unterkunft 
oder Wohnung entstehenden Aufwendungen. Dieser Betrag orientiert sich 
anhand des Rankings der 20 Städte mit den höchsten monatlichen Mietpreisen 
für eine 2-Zimmer-Wohnung weltweit aus 2019. Inflationsbedingt und 
aufgrund der nicht einheitlichen Preisentwicklung in den letzten Jahren auf 
dem Mietmarktmarkt erfolgt eine Modifizierung der Werte. Der Aufwand für 
Nutzung von Dienst- und Werkswohnungen (inklusive Nebenkosten) unterliegt 
nicht der typisierenden Höchstbetragsregelung für Auslandsfälle. 


21. Zu Artikel 4 Nummer 2 (§ 17 Absatz 1 Satz 3, 5 - neu -, Absatz 7 EStG) 


Nummer 3 (§ 20 Absatz 2 Satz 3 EStG) 


Nummer 5a - neu - (§ 23 Absatz 1 Satz 4 EStG) 


Nummer 6 Buchstabe c - neu - 


    (§ 52 Absatz 31 Satz 4a - neu - EStG) 


Artikel 9 Nummer 7 (§ 22 Absatz 1 Satz 8 - neu -, 9 - neu - UmwStG) 


a) Artikel 4 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Nummer 2 ist wie folgt zu fassen: 


„2. § 17 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 3 werden nach dem Wort „sowie“ die Wörter 


„Anteile an einer Genossenschaft einschließlich der Euro-


päischen Genossenschaft und“ eingefügt. 


bb) Folgender Satz wird angefügt: 


„Die Anschaffung oder Veräußerung einer unmittelbaren 


oder mittelbaren Beteiligung an einer Personengesellschaft 


oder Gemeinschaft gilt als Anschaffung oder Veräußerung 


der Anteile im Sinne des Satzes 1.“ 
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b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: […wie Gesetzentwurf] 


c) Absatz 7 wird aufgehoben.“ 


bb) Nummer 3 ist wie folgt zu fassen: 


„3. § 20 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 [...wie Gesetzentwurf] 


b) In Absatz 2 Satz 3 werden nach dem Wort „Personen-


gesellschaft“ die Wörter „oder Gemeinschaft“ eingefügt.“ 


cc) Nach Nummer 5 ist folgende Nummer einzufügen: 


„5a. In § 23 Absatz 1 Satz 4 werden nach dem Wort „Personen-


gesellschaft“ die Wörter „oder Gemeinschaft“ eingefügt.“ 


dd) Der Nummer 6 ist folgender Buchstabe anzufügen: 


„c) In Absatz 31 wird nach Satz 4 folgender Satz eingefügt: 


„§ 23 Absatz 1 Satz 4 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes 


vom … (BGBl. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf 


Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen die Veräußerung 


auf einem nach dem TT.MM.JJJJ [einsetzen: Tag der 


Beschlussfassung des Deutschen Bundestages über das vorliegende 


Änderungsgesetz] rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen 


Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt beruht.“ 


b) Artikel 9 Nummer 7 ist wie folgt zu fassen: 


„7. § 22 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 


„Ist Einbringender unmittelbar oder mittelbar eine Personen-


gesellschaft oder Gemeinschaft, gilt die Veräußerung der 


unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an der Personen-


gesellschaft oder Gemeinschaft als Veräußerung der anteiligen 


Anteile. Die Sätze 1 bis 7 gelten entsprechend.“ 


b) In § 22 Absatz 2 Satz 5 [… wie Gesetzentwurf].“ 
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Begründung: 


Zu § 17 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 7 EStG 


Die Änderung des § 17 Absatz 1 Satz 3 EStG und die Aufhebung des § 17 
Absatz 7 EStG dienen der Rechtsbereinigung und bewirken keine Änderung 
des materiellen Rechts. Beide Regelungen erweitern mit der nämlichen 
Rechtsfolge den ursprünglichen Anwendungsbereich des § 17 EStG (Anteile 
an Kapitalgesellschaften) um Anteile an 


- Genossenschaften einschließlich der Europäischen Genossenschaft (SCE) und  


- einer optierenden Gesellschaft im Sinne des § 1a KStG. 


Dementsprechend sollten die Regelungen an nur einer Stelle verortet werden. 


Zu § 17 Absatz 1 Satz 5 - neu -, § 20 Absatz 2 Satz 3, § 23 Absatz 1 Satz 4 
EStG, § 22 Absatz 1 UmwStG 


Mit Urteil vom 26. September 2023, IX R 13/22, hat der BFH in Änderung 
seiner Rechtsprechung zu § 23 EStG entschieden, dass der entgeltliche Erwerb 
des Anteils an einer Erbengemeinschaft nicht zur anteiligen Anschaffung eines 
zur Gesamthand der Erbengemeinschaft gehörenden Grundstücks führt. 


Der BFH definiert für die Anwendung des § 23 EStG das Erfordernis der 
Nämlichkeit von angeschafftem und innerhalb der Veräußerungsfrist 
veräußertem Wirtschaftsgut, wobei Nämlichkeit Identität im wirtschaftlichen 
Sinn bedeutet. Er verneint die Nämlichkeit des veräußerten Grundstücks mit 
dem erworbenen Anteil an der Erbengemeinschaft. 


Diese Rechtsauslegung des BFH eröffnet Gestaltungen, die eine Umgehung der 
Besteuerung von privaten Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23 EStG 
ermöglicht. Die Gestaltungsmöglichkeiten wurden bereits an verschiedener 
Stelle in der Literatur aufgegriffen. Es ist davon auszugehen, dass von diesen 
umfangreich Gebrauch gemacht werden wird. 


Mit der Änderung des § 23 Absatz 1 Satz 4 EStG wird der Rechtsstand 
herbeigeführt, der vor der Rechtsprechungsänderung gegolten hat. 


Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass versucht wird, die Rechtsauslegung 
des BFH zur Nämlichkeit auch in anderen Fällen, in denen es um die Frage 
geht, ob die Veräußerung einkommensteuerrelevant ist, für Steuergestaltungen 
zu nutzen (§§ 17 und 20 EStG, § 22 UmwStG).  


Mit den Änderungen in §§ 17, 20 und 23 EStG sowie § 22 UmwStG wird 
klargestellt, dass steuerrechtlich eine Nämlichkeit zwischen der angeschafften 
oder veräußerten unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an einer 
Personengesellschaft oder Gemeinschaft und dem anteiligen angeschafften 
oder veräußerten Wirtschaftsgut, welches der Personengesellschaft oder 
Gemeinschaft zuzurechnen ist gegeben ist. 
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Die Änderung des § 23 Absatz 1 Satz 4 EStG gilt aus Vertrauensschutzgründen 
für Veräußerungsvorgänge, die nach dem Tag der Beschlussfassung des 
Deutschen Bundestages über das vorliegende Änderungsgesetz erfolgen 
(Ergänzung des § 52 Absatz 31 EStG um den neuen Satz 5). 


Da die Entscheidung des BFH nur zu der Rechtsauslegung des § 23 Absatz 1 
Satz 4 EStG ergangen ist, sind die Klarstellungen in den §§ 17 und 20 EStG 
sowie § 22 UmwStG in allen noch offenen Fällen anzuwenden. 


22. Zu Artikel 4 Nummer 3 (§ 20 Absatz 3 Satz 2 - neu - EStG) 


Artikel 4 Nummer 3 ist wie folgt zu fassen: 


„3. § 20 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 [… wie Gesetzentwurf] 


b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 


„Vergütungen, die an einen anderen Beteiligten an einer 


vermögensverwaltenden Gesellschaft oder Gemeinschaft für 


Leistungen zur Förderung des Gesellschafts- oder Gemeinschafts-


zwecks gezahlt werden, insbesondere der Carried Interest, mindern 


auch dann nicht die Einkünfte des Beteiligten, wenn sie als erhöhte 


Überschussbeteiligung des anderen Beteiligten ausgestaltet sind.“ “ 


Begründung: 


Mit Urteil vom 16. April 2024 (VIII R 3/21) hat der BFH entschieden, dass der 
sogenannte Carried Interest eines an einer vermögensverwaltenden 
Gesellschaft oder Gemeinschaft Beteiligten bei dem Berechtigten nach § 18 
Absatz 1 Nummer 4 EStG zwar grundsätzlich Einkünfte aus selbständiger 
Arbeit darstellen, in Bezug auf die übrigen Beteiligten steuerlich jedoch nicht 
als Tätigkeitsvergütung (analog § 18 Absatz 1 Nummer 4 EStG) sondern als 
disproportionale Gewinnverteilung zu behandeln ist. Der BFH hat darauf 
hingewiesen, dass die kapitaldisproportionalen Ergebniszuweisungen in 
Abweichung zur bisherigen Verwaltungsauffassung (BMF-Schreiben vom 
16. Dezember 2003 (BStBl. I 2004 S. 40)) bei den übrigen Beteiligten 
(Fondsinvestoren) daher – anders als beim Berechtigten – steuerrechtlich nicht 
als Tätigkeitsvergütung der Initiatoren zu behandeln sind, sofern eine 
zivilrechtlich wirksame und steuerrechtlich anzuerkennende 
Gewinnverteilungsabrede vorliegt. Steuerrechtlich anzuerkennen ist die 
Gewinnverteilungsabrede dann, wenn sie im Gesellschaftsverhältnis begründet 
ist und einem Fremdvergleich standhält. 


Unter dem Blickwinkel der Einkünftezurechnung ergibt sich aus der BFH-
Entscheidung kein Handlungsbedarf.  
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Allerdings eröffnet sich aus dem Blickwinkel der Beteiligten, denen insoweit 
eine geringere Überschussbeteiligung zuzurechnen ist, eine Möglichkeit, das 
Werbungskostenabzugsverbot des § 20 Absatz 9 EStG (Beschränkung des 
Abzugs auf den Sparerpauschbetrag) zu umgehen. So lässt sich im Fall einer 
derzeit noch schuldrechtlich und gewinnabhängig ausgestalteten Vermögens-
verwaltungsvergütung durch Begründung einer „Wertpapiergemeinschaft“ die 
bisher nicht abziehbare Vergütung in ein die Einkünfte mindernden Gewinn-
vorab umqualifizieren, ohne dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse ändern. 


Beispiel 


Geldanleger G lässt sein Kapitalvermögen in Höhe von 20 Millionen Euro 
bisher vom Anlageberater A verwalten. A erhält eine Vergütung in Höhe von 
0,5 Prozent des Vermögens, mindestens 10 Prozent des Überschusses. 


Bei einer angenommenen Rendite von 8 Prozent erhält A eine Vergütung in 
Höhe von 100 000 Euro (0,5 Prozent von 2 Millionen Euro), die bei G nicht als 
Werbungskosten abziehbar ist. 


Zum 1. Januar 2025 gründen G und A eine Wertpapiergemeinschaft, in die G 
sein Kapitalvermögen einbringt und A eine Bareinlage von 10 000 Euro leistet. 
Die Erträge werden im Verhältnis der Einlagen aufgeteilt, wobei A einen 
Gewinnvorab in Höhe von 0,5 Prozent des Kapitals, mindestens 10 Prozent des 
Überschusses erhält. 


Mit minimalem Aufwand wird die bei G bislang nicht abziehbare 
Verwaltungsvergütung zu einem die Einnahmen mindernden Abzugsposten. 
Die Rendite des G verändert sich nur geringfügig. Gleiches gilt für die 
(steuerpflichtigen) Einkünfte des A. 


Mit der Änderung des § 20 Absatz 3 EStG (neuer Satz 2) wird die Umgehung 
des Werbungskostenabzugsverbots vermieden. Direktanleger und mittelbar 
über einen Fonds oder eine Wertpapiergemeinschaft Anlegende werden 
gleichbehandelt. 


23. Zu Artikel 4 Nummer 5a - neu - (§ 33a Absatz 1 Satz 12 - neu - EStG) 


In Artikel 4 ist nach Nummer 5 folgende Nummer einzufügen:  


„5a. Dem § 33a Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:  


„Voraussetzung für den Abzug der Aufwendungen nach Satz 1 ist, dass 


die Zahlung der Unterhaltsleistungen durch Überweisung auf das Konto 


der unterhaltenen Person erfolgt ist.“ “ 


Begründung: 


Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen für den Unterhalt einer 
dem Steuerpflichtigen oder seinem Ehegatten gegenüber gesetzlich 
unterhaltsberechtigten Person, so wird auf Antrag die Einkommensteuer nach 
§ 33a Absatz 1 EStG dadurch ermäßigt, dass die Aufwendungen bis zur Höhe 
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des Grundfreibetrages von derzeit 11 604 Euro im Kalenderjahr vom 
Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden.  


Diese Steuerermäßigung findet auch und insbesondere bei Leistungen an im 
Ausland lebende unterhaltsberechtigte Personen Anwendung. Derzeit wird der 
Abzug der Unterhaltsaufwendungen neben der Zahlung per Überweisung auch 
bei anderen Zahlungswegen (z. B. bei Mitnahme von Bargeld bei 
Familienheimfahrten oder in Einzelfällen bei Geldtransfer durch eine 
Mittelsperson) zugelassen.  


Gerade bei Sachverhalten im Ausland führt der Nachweis geleisteter 
Barzahlungen neben den sonstigen Prüfungen u. a. der Bedürftigkeit der 
unterhaltenen Person in der Praxis zu einem nicht mehr vertretbaren 
Erörterungs- und Prüfaufwand für die Finanzämter in einem solchen 
„Massenverfahren“. Bei baren Unterhaltszahlungen sind Abhebungsnachweise 
und detaillierte Empfängerbestätigungen zum Nachweis der Aufwendungen 
erforderlich. Die Durchführung der Reise ist in diesen Fällen zudem anhand 
von Fahrkarten, Tankquittungen, Grenzübertrittsvermerken, Flugscheinen, 
Visa usw. nachzuweisen. 


Mit der Neuregelung wird ein Abzug von Unterhaltsleistungen nur bei Zahlung 
durch Banküberweisung anerkannt. Hierdurch wird in hinreichendem Maße 
bewiesen, wann und wie viel Geld aus dem Vermögensbereich des 
Steuerpflichtigen abgeflossen ist, und es kann im Allgemeinen unterstellt 
werden, dass diese Beträge auch in den Verfügungsbereich des Adressaten 
gelangen, nämlich auf dessen Bankkonto im Ausland verbucht worden sind. 
Nachweiserleichterungen können nach allgemeinen Billigkeitsgrundsätzen bei 
Vorliegen besonderer Verhältnisse (etwa im Falle eines Krieges) im 
Wohnsitzsaat der unterhaltenen Person aufgrund einer darauf beruhenden 
Verwaltungsregelung gewährt werden.  


Die Neuregelung wird in der Praxis einen erheblichen Beitrag zur 
Verbesserung des Steuervollzugs durch Steuervereinfachung und zum Abbau 
von Bürokratie für die Finanzämter und die anderen Beteiligten leisten. 


Hiermit wird zugleich eine rechtssystematische Vereinheitlichung der 
Steuerermäßigungstatbestände erreicht. Denn auch bei den Kinderbetreuungs-
kosten nach § 10 Absatz 1 Nummer 5 Satz 4 EStG und den Steuer-
ermäßigungen für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen 
nach § 35a Absatz 5 Satz 3 EStG wurde die steuerliche Berücksichtigung der 
geltend gemachten Aufwendungen an die Zahlung per Überweisung 
angeknüpft. Ziel soll sein, dass für die genannten Steuerermäßigungs-
tatbestände dieselben Nachweisvoraussetzungen gelten, und zwar auch, um 
einem Missbrauch der Steuervergünstigungen vorzubeugen. Diese Grundsätze 
werden auf die Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen als außer-
gewöhnliche Belastungen übertragen. 
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24. Zu Artikel 4 Nummer 5a - neu - (§ 35a Absatz 5 Satz 3 EStG) 


In Artikel 4 ist nach Nummer 5 folgende Nummer einzufügen:  


„5a. § 35a Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuerermäßigungen nach 


den Absätzen 2 und 3 ist, dass der Steuerpflichtige für die Auf-


wendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto 


des Erbringers der Leistung erfolgt ist.“ “ 


Begründung: 


Die Vorschrift des § 35a Absatz 5 Satz 3 EStG wird dahingehend geändert, 
dass für die Inanspruchnahme aller in § 35a Absatz 2 und 3 EStG genannten 
Steuerermäßigungen der Erhalt einer Rechnung und die Zahlung auf das Konto 
des Erbringers der Leistung Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 
Steuerermäßigung ist.  


Ziel der Änderung ist, dass für alle vorgenannten Steuerermäßigungen 
einheitliche Anspruchsvoraussetzungen gelten. Die gesetzliche Anpassung ist 
angesichts des BFH-Urteils vom 12. April 2022 (Az. VI R 2/20) in Bezug auf 
Pflege- und Betreuungsleistungen nach § 35a Absatz 2 Satz 2 EStG 
erforderlich geworden, da hiernach für die Inanspruchnahme der 
Steuerermäßigung weder Voraussetzung sei, dass der Steuerpflichtige für die 
Aufwendungen eine Rechnung erhalten noch in den Zahlungsvorgang ein 
Kreditinstitut eingebunden hat. 


 


25. Zu Artikel 4 Nummer 5a - neu - (§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EStG) 


In Artikel 4 ist nach Nummer 5 folgende Nummer einzufügen: 


„5a. § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


„2. Arbeitslohn aus Anlass von Betriebsveranstaltungen zahlt, wenn 


die Teilnahme an der Betriebsveranstaltung allen Angehörigen des 


Betriebs oder eines Betriebsteils offensteht,“ “ 
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Begründung: 


Die Ergänzung des § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EStG ist aufgrund der 
neuesten Rechtsprechung des BFH im Urteil vom 27. März 2024 - VI R 5/22 - 
notwendig geworden. Entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung (Urteil vom 
15. Januar 2009 - VI R 22/06 -, BStBl II S. 476) hat der BFH entschieden, dass 
eine Betriebsveranstaltung im Sinne des § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EStG 
auch dann vorliegt, wenn sie nicht allen Angehörigen eines Betriebs oder eines 
Betriebsteils offensteht. 


Der BFH begründet dies damit, dass das Tatbestandsmerkmal 
„Betriebsveranstaltung“ in § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EStG der 
Legaldefinition in § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Satz 1 EStG entspreche. 
Begriffe, die in verschiedenen Vorschriften desselben Gesetzes verwendet 
werden, seien grundsätzlich einheitlich auszulegen. 


Die Vorschrift des § 19 Absatz 1 Satz1 Nummer 1a EStG wurde mit dem 
Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 22. Dezember 2014 
(BGBl. I S. 2417) zum 1. Januar 2015 eingeführt.  


In Satz 1 der Nummer 1a wird der Begriff der Betriebsveranstaltung definiert 
als Veranstaltung auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter. 
Satz 3 gewährt einen Freibetrag von 110 Euro für Betriebsveranstaltungen, 
wenn die Teilnahme an der Betriebsveranstaltung allen Angehörigen des 
Betriebs oder eines Betriebsteils offensteht. 


Nach Auffassung des BFH ist damit nunmehr das Offenstehen für alle 
Angehörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils ausschließlich 
Tatbestandsvoraussetzung für die Gewährung des Freibetrags und könne daher 
nicht als (ungeschriebenes) einschränkendes Kriterium des Betriebs-
veranstaltungsbegriffs angesehen werden. 


Bis einschließlich dem Veranlagungszeitraum 2014 beruhte die Steuerpflicht 
von Betriebsveranstaltungen auf R 19.5 der Lohnsteuer-Richtlinien (LStR) 
2013. In R 19.5 Absatz 2 Satz 1 LStR 2013 waren, in Übereinstimmung mit 
der damaligen Rechtsprechung des BFH, Betriebsveranstaltungen als 
Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene, die gesellschaftlichen Charakter 
haben und bei denen die Teilnahme allen Betriebsangehörigen offensteht, zum 
Beispiel Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern, Jubiläumsfeiern, definiert. 


Ebenso wurde der Begriff der Betriebsveranstaltung in § 40 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 EStG verstanden. 


Die Einführung des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a EStG wurde vom 
Gesetzgeber als notwendig erachtet, da der BFH mit seiner (damals) neuesten 
Rechtsprechung zu Betriebsveranstaltungen die seit langer Zeit bestehenden 
und anerkannten Verwaltungsgrundsätze zum Teil abgelehnt und dies zu einer 
unklaren und komplizierten Rechtslage geführt habe. Die bisherigen 
Verwaltungsgrundsätze würden nun gesetzlich festgeschrieben. Die bisherigen 
Verwaltungsgrundsätze gälten auch insoweit fort, als sie die gesetzliche 
Regelung präzisieren (BT-Drucksache 18/3017, Seite 47 f.). 
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Der Gesetzgeber wollte daher mit der Einführung des § 19 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1a EStG vor allem die Rechtslage, wie sie vor Ergehen der 
(rechtsprechungsändernden) BFH-Urteile vom 16. Mai 2013 (VI R 94/10, 
BStBl. II 2015 S. 186; VI R 7/11, BStBl. II 2015 S. 189) bestand, 
wiederherstellen. Vor Ergehen dieser Urteile war für Veranstaltungen, die nicht 
allen Betriebsangehörigen offenstanden, die Anwendung des § 40 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 EStG eindeutig nicht eröffnet. Es ist kein Anhaltspunkt dafür 
ersichtlich, dass der Gesetzgeber den Anwendungsbereich der Pauscha-
lierungsmöglichkeit ausweiten wollte. 


Die Annahme einer Pauschalierungsmöglichkeit auch für Betriebs-
veranstaltungen die nur bestimmten Gruppen von Arbeitnehmern offensteht, 
verstößt gegen das in Artikel 3 Absatz 1 GG verankerte Prinzip der 
Besteuerung nach der finanziellen Leistungsfähigkeit. 


Zwar darf der Gesetzgeber generalisierende, typisierende und pauschalierende 
Regelungen treffen, ohne allein schon wegen der damit unvermeidlich 
verbundenen Härten gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen. 
Begünstigungen oder Belastungen können in einer gewissen Bandbreite zum 
Zwecke der Verwaltungsvereinfachung nach oben und unten pauschalierend 
bestimmt werden. Die gesetzlichen Verallgemeinerungen müssen allerdings 
von einer möglichst breiten, alle betroffenen Gruppen und Regelungs-
gegenstände einschließenden Beobachtung ausgehen. Insbesondere darf der 
Gesetzgeber keinen atypischen Fall als Leitbild wählen, sondern muss 
realitätsgerecht den typischen Fall als Maßstab zugrunde legen (BVerfG, 
Beschluss vom 29. März 2017 - 2 BvL 6/11 -, BStBl. II 2017 S. 1082, m.w.N.). 


Es kann aber der Vorteil aus der Teilnahme an lediglich Führungskräften 
vorbehaltenen geschlossenen Veranstaltungen mit Aufwendungen in Höhe von 
168 439 Euro, wie im vom BFH entschiedenen Fall (Urteil vom 27. März 2024 
- VI R 5/22 -), mit der Anwendung des typisierenden Durchschnittssteuersatzes 
von 25 Prozent nicht realitätsgerecht erfasst und besteuert werden. Die 
Pauschalbesteuerung mit einem festen Steuersatz von 25 Prozent anstelle des 
materiell-rechtlich an die individuelle Lohnsteuer der Arbeitnehmer 
anknüpfenden variablen Nettosteuersatzes verfehlt in diesem Fall das in 
Artikel 3 Absatz 1 GG verankerte Prinzip der Besteuerung nach der 
finanziellen Leistungsfähigkeit und das Gebot der Folgerichtigkeit. 


Der Steuersatz von 25 Prozent stellt nur dann einen zutreffenden 
Durchschnittswert dar, wenn auch Arbeitnehmer aller Lohngruppen (der 
Durchschnitt) an der Betriebsveranstaltung teilnehmen können (BFH, Urteil 
vom 15. Januar 2009 - VI R 22/06 -, BStBl. II S. 476). 


Die Neuregelung ist erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der 
für einen nach dem 31. Dezember 2024 endenden Lohnzahlungszeitraum 
gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 2024 
zufließen (§ 52 Absatz 1 EStG). 
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26. Zu Artikel 4a - neu - (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Nach Artikel 4 ist folgender Artikel einzufügen: 


„Artikel 4a 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes 


geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 37 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 5 wird aufgehoben. Die bisherigen Sätze 6 bis 12 werden zu 


Sätzen 5 bis 11. 


bb) In den neuen Sätzen 9 und 10 wird jeweils die Angabe „Satz 8“ 


durch die Angabe „Satz 7“ ersetzt. 


b) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „Absatzes 3 Satz 2 bis 5“ durch 


die Wörter „Absatzes 3 Satz 2 bis 4“ ersetzt. 


2. Dem § 52 Absatz 35d wird folgender Satz angefügt: 


„§ 37 Absatz 3 und 5 in der Fassung des Artikels 4a des Gesetzes vom … 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2025 


festgesetzte Vorauszahlungen für den Vorauszahlungszeitraum 2026 


anzuwenden.“ “ 


Begründung: 


Zu Nummer 1 Buchstabe a  


Zu Doppelbuchstabe aa  


Durch die Aufhebung des § 37 Absatz 3 Satz 5 EStG kann die Begünstigung 
der nicht entnommenen Gewinne nach § 34a EStG bereits im Vorauszahlungs-
verfahren berücksichtigt werden. Dadurch wird die Liquidität der Unternehmen 
verbessert und die Bildung von Eigenkapital in thesaurierenden Unternehmen 
weiter erleichtert. Zusätzlich werden durch diese Maßnahme die Finanzämter 
entlastet.  
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Durch die allmähliche Rückführung der Steuererklärungsfristen nach 
§ 149 Absatz 2 AO und der damit einhergehenden Verkürzung der 
Karenzzeiten der Verzinsung nach § 233a Absatz 2 AO (Artikel 97  
§ 36 Absatz 3 Nummer 3, 4, 7 und 8 EGAO) kommt es zu einem 
Veranlagungsdruck bei den Finanzämtern. Dieser Veranlagungsdruck erhöht 
sich noch dadurch, dass die Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne 
nach § 34a EStG im Vorauszahlungswege nicht berücksichtigt wird. Eine 
Veranlagung, die über den Karenzzeitraum nach § 233a Absatz 2 AO 
hinausginge, würde zu einer Verzinsung führen, die ausschließlich auf der 
Steuersatzdifferenz nach § 34a Absatz 1 Satz 1 EStG beruht.  


Ungeachtet der Anwendbarkeit des § 34a EStG im Vorauszahlungswege ist 
eine Anpassung der Steuerbeträge weiterhin möglich (§ 164 Absatz 1  
Satz 2 AO in Verbindung mit § 37 Absatz 3 Satz 3 EStG). 


Zu Doppelbuchstabe bb 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeanpassungen an die Aufhebung des 
Satzes 5. 


Zu Nummer 1 Buchstabe b  


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung an die Aufhebung des 
Absatzes 3 Satz 5. 


Zu Nummer 2 


Die Änderung von § 37 Absatz 3 und 5 EStG ist erstmals für nach dem 
31. Dezember 2025 festgesetzte Vorauszahlungen für den Veranlagungs-
zeitraum 2026 anzuwenden. 


27. Zu Artikel 5a - neu - (§ 64 Absatz 3, § 65 Absatz 3a, § 84 Absatz 3g EStDV) 


Nach Artikel 5 ist folgender Artikel einzufügen: 


„Artikel 5a 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch… 


geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  


a) § 64 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3)  Für den Nachweis der Zwangsläufigkeit von behinderungsbedingt 


entstandenen Aufwendungen und der Anspruchsvoraussetzungen zur 


behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale ist § 65 anzuwenden.“ 
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b) § 65 Absatz 3a wird wie folgt gefasst: 


„(3a) Die Berücksichtigung des Behinderten-Pauschbetrags aufgrund der 


nach § 152 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch festgestellten 


Behinderung setzt voraus, dass die für die Feststellung einer Behinderung 


zuständige Stelle als mitteilungspflichtige Stelle ihre Feststellungen zur 


Behinderung nach den Absätzen 1 und 2 auf Antrag der Person, für die die 


Feststellungen getroffen werden (betroffene Person), nach Maßgabe des 


§ 93c der Abgabenordnung an die für die Besteuerung der betroffenen 


Person zuständige Finanzbehörde übermittelt hat. Satz 1 gilt auch, wenn die 


Feststellung einer Behinderung nach den Absätzen 1 und 2 geändert wird. 


Abweichend von § 93c Absatz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung hat die 


mitteilungspflichtige Stelle ihre Feststellungen zur Behinderung nach den 


Absätzen 1 und 2 unverzüglich zu übermitteln. Neben den nach § 93c 


Absatz 1 der Abgabenordnung zu übermittelnden Daten sind zusätzlich 


folgende Daten zu übermitteln: 


1. der Grad der Behinderung, 


2. die Feststellung weiterer gesundheitlicher Merkmale, die mit den 


folgenden Merkzeichen gekennzeichnet sind: 


a) G (erheblich gehbehindert), 


b) aG (außergewöhnlich gehbehindert), 


c) B (ständige Begleitung notwendig), 


d) H (hilflos), 


e) Bl (blind), 


f) TBl (taubblind), 


3. das Datum des Eingangs des Antrags auf Feststellung einer 


Behinderung, 


4. das Datum des Bescheides über die jeweilige Feststellung einer 


Behinderung, 


5. die Dauer der Gültigkeit der jeweiligen Feststellung einer Behinderung 


nach Nummer 1 und 2. 
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Die betroffene Person hat der mitteilungspflichtigen Stelle zu diesem 


Zweck ihre Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) 


mitzuteilen. Ist in Härtefällen der mitteilungspflichtigen Stelle die 


Identifikationsnummer nicht bekannt, kann sie diese beim Bundes-


zentralamt für Steuern anfragen. In der Anfrage dürfen nur die in 


§ 139b Absatz 3 der Abgabenordnung genannten Daten der betroffenen 


Person angegeben werden, die der mitteilungspflichtigen Stelle bekannt 


sind. Das Bundeszentralamt für Steuern teilt der mitteilungspflichtigen 


Stelle die Identifikationsnummer mit, sofern die übermittelten Daten 


mit den nach § 139b Absatz 3 der Abgabenordnung beim 


Bundeszentralamt für Steuern gespeicherten Daten übereinstimmen. 


Die mitteilungspflichtige Stelle darf die Identifikationsnummer nur 


verarbeiten, soweit dies für die Erfüllung der Übermittlung erforderlich 


ist. § 72a Absatz 4, § 93c Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 4 sowie 


§ 203a der Abgabenordnung finden keine Anwendung. Die betroffene 


Person kann ihren Antrag nach Satz 1 gegenüber der 


mitteilungspflichtigen Stelle mit Wirkung für die Zukunft widerrufen; 


die mitteilungspflichtige Stelle hat dies der für die Besteuerung der 


betroffenen Person zuständigen Finanzbehörde nach Maßgabe des 


§ 93c der Abgabenordnung unter Angabe des Datums des Eingangs des 


Widerrufs unverzüglich mitzuteilen. Ab dem Veranlagungszeitraum, 


der dem Veranlagungszeitraum des Widerrufs folgt, liegen die 


Voraussetzungen zur Berücksichtigung des Behinderten-Pauschbetrags 


nicht mehr vor.“ 


c) § 84 Absatz 3g wird wie folgt gefasst: 


„(3g) § 65 Absatz 1 in der Fassung des Artikels 10 des Gesetzes vom 


2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1259) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 


2021 anzuwenden. § 65 Absatz 3a ist erstmals zum 1. Januar 2026 


anzuwenden. Vor diesem Zeitpunkt bereits ausgestellte Ausweise nach dem 


Neunten Buch Sozialgesetzbuch oder noch gültige Bescheide der nach 


§ 152 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuständigen Behörde 


werden weiter berücksichtigt, es sei denn, die Feststellungen ändern sich 


vor Ablauf der Gültigkeit. Mit der Anwendung von § 65 Absatz 3a ist § 65 


Absatz 1 Nummer 1 und 2 Buchstabe a und Absatz 2 Satz 1 nicht weiter 


anzuwenden mit Ausnahme für den Nachweis der Zwangsläufigkeit von 


behinderungsbedingt entstandenen Aufwendungen und der Anspruchs-
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voraussetzungen zur behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale (§ 64 


Absatz 3). Der Anwendungsbereich des § 65 Absatz 3 wird auf die Fälle 


des § 65 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b beschränkt. § 65 Absatz 3 gilt 


weiterhin auch im Fall der Übertragung des einem Kind zustehenden 


Behinderten-Pauschbetrags (§ 33b Absatz 5 Satz 1 des Gesetzes), wenn das 


Kind nicht nach einem Steuergesetz steuerpflichtig ist (§ 32 Absatz 6 


Satz 13 des Gesetzes).“ “ 


Begründung: 


Allgemein 


Aufgrund der Ermächtigung in § 33b Absatz 7 EStG ist § 65 EStDV zum 
Nachweis der Behinderung und des Pflegegrades ergangen. Mit der 
vorliegenden Änderung wird der bisherige § 65 Absatz 3a EStDV 
praxisgerechter gefasst, um das elektronische Verfahren zur Übermittlung der 
Feststellungen zur Behinderung zeitnah einführen zu können.  


Der Nachweis einer Behinderung ist bislang durch Vorlage eines 
Feststellungsbescheids der nach § 152 Absatz 1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch zuständigen Behörde oder durch Vorlage des Ausweises nach 
dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch in Papierform zu erbringen (§ 65 
Absatz 1 und 2 EStDV). Ab 1. Januar 2026 setzt die Gewährung des 
Behinderten-Pauschbetrags (§ 33b Absatz 3 EStG) bei Neufeststellungen 
zwingend eine elektronische Datenübermittlung der für die Feststellung einer 
Behinderung zuständigen Stelle (Versorgungsverwaltung) an die zuständige 
Finanzbehörde voraus. Dies gilt auch, wenn die Feststellung einer Behinderung 
geändert wird. Vor diesem Zeitpunkt bereits ausgestellte und noch gültige 
Ausweise/ Bescheinigungen oder Bescheide in Papierform werden jedoch 
weiter berücksichtigt, es sei denn, die Feststellungen ändern sich vor Ablauf 
der Gültigkeit. 


Zu Buchstabe a (§ 64 Absatz 3 EStDV) 


Für den Nachweis der Zwangsläufigkeit von behinderungsbedingt tatsächlich 
entstandenen Aufwendungen (§ 33 Absatz 1 EStG) und der Anspruchs-
voraussetzungen für die Gewährung der behinderungsbedingten Fahrtkosten-
pauschale (§ 33 Absatz 2a EStG) sind die Vorschriften des § 65 EStDV 
anzuwenden. Die Gewährung des Behinderten-Pauschbetrags (§ 33b  
Absatz 3 EStG) setzt künftig ein elektronisches Übermittlungsverfahren voraus 
(vgl. Begründung zu § 65 Absatz 3a EStDV). 
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Zu Buchstabe b (§ 65 Absatz 3a EStDV) 


Datenumfang 


Die übermittelnde Stelle hat neben den personenbezogenen Angaben (§ 93c 
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c AO) folgende Angaben zur Behinderung zu 
übermitteln 


1. der Grad der Behinderung, 


2. die Feststellung weiterer gesundheitlicher Merkmale, die mit den 
folgenden Merkzeichen gekennzeichnet sind: 


a) G (erheblich gehbehindert), 


b) aG (außergewöhnlich gehbehindert), 


c) B (ständige Begleitung notwendig), 


d) H (hilflos), 


e) Bl (blind), 


f) TBl (taubblind), 


3. das Datum des Eingangs des Antrags auf Feststellung einer Behinderung, 


4. das Datum des Bescheides über die jeweilige Feststellung einer 
Behinderung, 


5. die Dauer der Gültigkeit der jeweiligen Feststellung einer Behinderung 
nach Nummer 1 und 2 (gegebenenfalls „bis auf weiteres“ oder 
„unbefristet“). 


Die Übermittlung soll unverzüglich erfolgen. In der Praxis heißt das, dass mit 
Abschluss des jeweiligen Feststellungsverfahrens und nach Bekanntgabe des 
Feststellungsbescheids die elektronische Mitteilung durch die mitteilungs-
pflichtige Stelle (Versorgungsverwaltung) möglichst zeitnah versendet werden 
sollte. Dies stellt sicher, dass der Behinderten-Pauschbetrag auch unterjährig 
(z. B. im Rahmen des Lohnsteuerermäßigungsverfahrens oder bei Festsetzung 
von Vorauszahlungen) berücksichtigt werden kann. Eine Übermittlung hat 
auch dann zu erfolgen, wenn gegen den Feststellungsbescheid ein Rechtsbehelf 
eingelegt wurde. 


Antrag und Widerruf 


Die Datenübermittlung ist nur auf Antrag des Betroffenen zulässig. Die 
betroffene Person kann ihren Antrag gegenüber der mitteilungspflichtigen 
Stelle mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bei fehlendem Antrag oder bei 
Wirksamkeit des Widerrufs liegen die Voraussetzungen für die Gewährung des 
Behinderten-Pauschbetrags nicht mehr vor. Die betroffene Person muss im 
Rahmen ihrer Antragstellung über die Folgen einer fehlenden Einwilligung 
oder über den Widerruf einer erteilten Einwilligung aufgeklärt werden.  


Im Regelfall erfolgt durch die betroffene Person der Antrag auf 
Datenübermittlung im Rahmen der erstmaligen Feststellung oder 
Änderungsfeststellung. Aber auch außerhalb eines Feststellungsverfahrens 
kann eine Datenübermittlung beantragt werden, z. B. wenn die betroffene 
Person zur Abgabe einer Steuererklärung aufgefordert wird. 
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Angabe der Identifikationsnummer 


Die betroffene Person hat der mitteilungspflichtigen Stelle zum Zwecke des 
Datenabrufs ihre Identifikationsnummer (§ 139b AO) mitzuteilen. Ist der 
mitteilungspflichtigen Stelle die Identifikationsnummer nicht bekannt, kann sie 
diese beim Bundeszentralamt für Steuern anfragen. 


Zu Nummer 3 (§ 84 Absatz 3g EStDV) 


Nach der zeitlichen Anwendungsregelung ist ab dem 1. Januar 2026 eine 
elektronische Datenübermittlung der für die Feststellung einer Behinderung 
zuständigen Stelle an die zuständige Finanzbehörde zwingende Voraussetzung 
für die Gewährung des Behinderten-Pauschbetrags (§ 33b Absatz 3 EStG). 
Dies gilt auch, wenn die Feststellung einer Behinderung geändert wird. Vor 
diesem Zeitpunkt bereits ausgestellte und noch gültige Aus-
weise/Bescheinigungen (nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch) oder 
Bescheide in Papierform (der nach § 152 Absatz 1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch zuständigen Behörde) werden weiter berücksichtigt, es sei 
denn, die Feststellungen ändern sich vor Ablauf der Gültigkeit. 


28. Zu Artikel 5a - neu - (§ 4 Absatz 5 - neu -, § 8 Absatz 4 - neu - LStDV) 


Nach Artikel 5 ist folgender Artikel einzufügen: 


„Artikel 5a 


Änderung der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung 


Die Lohnsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 


vom 10. Oktober 1989 (BGBl. I S. 1848), zuletzt geändert durch…, wird wie 


folgt geändert:  


a) Dem § 4 wird folgender Absatz angefügt: 


„(5)  Für die Aufbewahrung der zum Lohnkonto zu nehmenden 


Unterlagen und Belege gilt § 147 Absatz 2 der Abgabenordnung 


entsprechend.“ 


b) Dem § 8 wird folgender Absatz angefügt: 


„(4)  § 4 Absatz 5 ist für aufzubewahrende Unterlagen und Belege anzu-


wenden, die für laufenden Arbeitslohn einen nach dem 31. Dezember 2024 


endenden Lohnzahlungszeitraum betreffen und für sonstige Bezüge, die 


nach dem 31. Dezember 2024 zufließen.“ “ 
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Begründung: 


Die Neuregelung schafft die gesetzliche Grundlage für die digitale 
Aufbewahrung der zum Lohnkonto zu nehmenden Unterlagen und Belege nach 
Maßgabe der Vorschrift des § 147 Absatz 2 AO. 


Die Digitalisierung der für das Lohnsteuerabzugsverfahren bedeutsamen 
Unterlagen und Belege wird hiermit als ein wesentlicher Beitrag zum 
Bürokratieabbau – verbunden mit einer Kostenersparnis für die 
Arbeitgeber/Unternehmen – allgemein zugelassen. Eine Aufbewahrung von 
Originalbelegen ist in diesem Falle nicht mehr erforderlich. Hiervon 
abweichende Regelungen in den Lohnsteuer-Richtlinien (vgl. z. B. Richt-
linie 3.33 Absatz 4 Satz 3) oder Verwaltungsanweisungen (siehe z. B. 
Randnummer 62 letzter Satz des BMF-Schreibens vom 3. März 2022, BStBl. I 
S. 232) sind ab dem Jahr 2025 im Falle der Digitalisierung der Unterlagen und 
Belege nicht mehr anzuwenden. 


29. Zu Artikel 6 Nummer 2 (§ 5 Absatz 1 Nummer 2 KStG) 


Artikel 6 Nummer 2 ist wie folgt zu fassen: 


„2. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2 werden die Wörter „die Niedersächsische Gesellschaft für 


öffentliche Finanzierungen mit beschränkter Haftung,“ gestrichen. 


b) In Nummer 10 Satz 3 … [wie Gesetzentwurf]“ 


Begründung: 


Die „Niedersächsische Gesellschaft für öffentliche Finanzierung mit 
beschränkter Haftung“ ist laut Handelsregisterauszug im Jahr 2005 gelöscht 
worden. 


Anstelle dieser Gesellschaft ist keine andere Gesellschaft nach § 5 KStG von 
der Körperschaftsteuer zu befreien. 
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30. Zu Artikel 6 Nummer 2 (§ 5 Absatz 3 - neu - KStG) 


Artikel 6 Nummer 2 ist wie folgt zu fassen: 


„2. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 [… wie Gesetzentwurf] 


b) Folgender Absatz wird angefügt: 


„(3)  Genossenschaften sowie Vereine, welche gemäß Absatz 1 


Nummer 10 die Voraussetzungen für die Befreiung von der Körper-


schaftsteuer erfüllen, können dem zuständigen Finanzamt bis zur 


Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung erklären, dass sie auf die 


Anwendung des Absatzes 1 Nummer 10 verzichten. Die Erklärung 


bindet das Unternehmen mindestens für fünf aufeinanderfolgende 


Kalenderjahre. Sie kann nur mit Wirkung von Beginn eines 


Kalenderjahres an widerrufen werden. Der Widerruf ist spätestens bis 


zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung des Kalenderjahres, für das 


er gelten soll, zu erklären.“ “ 


Begründung: 


§ 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 1 KStG befreit in der Wohnungswirtschaft tätige 
Genossenschaften und Vereine sachlich von der Körperschaftsteuer, soweit sie 
Wohnungen herstellen oder erwerben und diese ihren Mitgliedern auf einer 
miet- oder genossenschaftsvertraglicher Grundlage überlassen (§ 5 Absatz 1 
Nummer 10 Satz 1 Buchstabe a KStG). Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, 
wenn die Einnahmen der Genossenschaft oder des Vereins aus den in § 5 
Absatz 1 Nummer 10 Satz 1 KStG nicht bezeichneten Tätigkeiten 10 Prozent 
der gesamten Einnahmen übersteigen (§ 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 2 KStG). 
Wird eine bislang steuerpflichtige Genossenschaft beziehungsweise ein Verein 
von der Körperschaftssteuer befreit, so hat die Genossenschaft beziehungs-
weise der Verein auf den Zeitpunkt, in dem die Steuerpflicht endet, eine 
Schlussbilanz aufzustellen (§ 13 Absatz 1 und 3 KStG). Die Aufstellung der 
Schlussbilanz dient dazu, im Hinblick auf die künftige Steuerfreiheit bislang 
noch nicht versteuerte stille Reserven aufzudecken und entsprechend steuerlich 
zu erfassen. 
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Manche Wohnungsgenossenschaften haben nach der Wiedervereinigung 
Bestände – unter anderem von der Treuhand – übernommen und die meisten 
Wohnungen zunächst an Nichtmitglieder vermietet, weshalb sie körperschaft-
steuerpflichtig wurden. Anschließend nahm die Anzahl der Mitglieder dieser 
Wohnungsgenossenschaften zu und somit auch die Anzahl von Mietverhält-
nissen mit Mitgliedern im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 1 KStG. 
Aufgrund dieser Entwicklung stehen entsprechende Wohnungsgenossen-
schaften teilweise kurz davor, die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 
Nummer 10 KStG (wieder) zu erfüllen. Dies hätte die automatische 
Aufdeckung und steuerliche Erfassung ihrer stillen Reserven zur Folge, ohne 
dass durch die Veränderung der Zusammensetzung der Mieterschaft 
zusätzliche Liquidität zur Verfügung steht. Aufgrund der somit drohenden 
steuerlichen Belastungen sind diese Wohnungsgenossenschaften faktisch daran 
gehindert, ihre Wohnungen an weitere Mitglieder zu vermieten. 


Nach der vorgeschlagenen Neuregelung soll es den Wohnungsgenossen-
schaften ermöglicht werden, ihre Immobilien auch an mehr als nur  
89,99 Prozent ihrer Mitglieder zu vermieten, ohne dass eine automatische 
Steuerbefreiung und damit Aufdeckung der stillen Reserven droht. Insofern 
soll den Genossenschaften beziehungsweise Vereinen die Möglichkeit 
eingeräumt werden, auf die Steuerbefreiung zu verzichten, sodass sie zum 
einen weiter steuerpflichtig bleiben und zum anderen ihre stillen Reserven 
nicht allein aufgrund der Veränderung der Zusammensetzung ihrer 
Mieterschaft aufdecken müssen. Es bleibt aber bei der Steuerverstrickung der 
Aktiva der Wohnungsgenossenschaft; zum Beispiel bei der Veräußerung einer 
Immobilie käme es weiterhin zu einer Aufdeckung der stillen Reserven. 


Die Verzichtserklärung ist als eine einseitige Willenserklärung gegenüber dem 
zuständigen Finanzamt abzugeben. Gemäß Satz 1 kann der Verzicht auf die 
Anwendung des § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG dem Finanzamt bis zur 
Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung des Kalenderjahres erklärt werden, für 
das er gelten soll.  


Um eine Überbelastung der Verwaltung aufgrund von häufigen Wechseln 
zwischen Steuerpflicht und Steuerbefreiung zu verhindern, stellt Satz 2 klar, 
dass die Genossenschaften und Vereine mindestens fünf Jahre an den Verzicht 
gebunden sind. Die Frist läuft ab Beginn des Kalenderjahres, für das die 
Erklärung abgegeben worden ist.  


Die Sätze 3 und 4 regeln den Widerruf der Verzichtserklärung. Gemäß Satz 3 
kann der Verzicht mit Wirkung vom Beginn des ersten Kalenderjahres nach 
Ablauf der Fünfjahresfrist oder eines späteren Kalenderjahres widerrufen 
werden. Satz 4 stellt klar, dass der Widerruf vor Eintritt der Unanfechtbarkeit 
der Steuerfestsetzung für das betreffende Jahr erklärt werden muss. 
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31. Zu Artikel 6 Nummer 3a - neu - (§ 15 Satz 1 Nummer 2a Satz 1, 5 KStG) 


     Nummer 8 Buchstabe b1 - neu - 


          (§ 34 Absatz 6g Satz 2 - neu - KStG) 


Artikel 6 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 3 ist folgende Nummer einzufügen:  


„3a.  § 15 Satz 1 Nummer 2a wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird die Angabe „Absatz 2 bis 4“ durch die Angabe 


„Absatz 2 bis 4a“ ersetzt. 


b) In Satz 5 wird nach der Angabe „§ 20 Absatz 1 Satz 4“ die 


Angabe „oder Satz 5“ eingefügt.“ 


b) In Nummer 8 ist nach Buchstabe b folgender Buchstabe einzufügen:  


„b1)  Dem Absatz 6g wird folgender Satz angefügt: 


„§ 15 Satz 1 Nummer 2a Satz 5 in der Fassung des Artikels ... des 


Gesetzes vom … (BGBl. I Nr. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 


und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist auf alle 


offenen Fälle anzuwenden.“ “ 


Begründung: 


Zu Buchstabe a (§ 15 Satz 1 Nummer 2a Satz 1, 5 KStG) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung nach Artikel 8 
Nummer 5. § 15 Satz 1 Nummer 2a Satz 1 KStG wird um einen Verweis auf 
§ 20 Absatz 4a - neu - InvStG ergänzt, sodass die dort geregelte Nachweis-
möglichkeit durch das Finanzamt – vorbehaltlich § 15 Satz 1 Nummer 2a 
Satz 5 KStG – nicht auf Ebene der Organgesellschaft Anwendung findet, 
sondern gemäß § 15 Satz 1 Nummer 2a Satz 2 KStG auf Ebene des 
Organträgers. 
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Durch die Ergänzung des Verweises auf § 20 Absatz 1 Satz 5 InvStG wird 
klargestellt, dass die in § 15 Satz 1 Nummer 2a Satz 5 KStG geregelte 
Ausnahme von der Bruttomethode auch dann gilt, wenn die Organgesellschaft 
ein Pensionsfonds ist. Dies folgt zwar bereits aus § 20 Absatz 1 Satz 5 InvStG, 
wonach § 20 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 InvStG, auf den § 15 Satz 1 
Nummer 2a Satz 5 KStG verweist, bei Pensionsfonds entsprechend gilt. Die 
Klarstellung stellt jedoch sicher, dass Pensionsfonds nicht auf Grundlage eines 
anderen Regelungsverständnisses durch Ausnutzen der Bruttomethode im 
Rahmen der ertragsteuerlichen Organschaft entgegen § 20 Absatz 1 Satz 5 
InvStG und damit systemwidrig in den Genuss der höheren Aktienteil-
freistellung von bis zu 80 Prozent kommen (wenn der Organträger eine 
Kapitalgesellschaft ist, auf die § 20 Absatz 1 Satz 4 InvStG keine Anwendung 
findet) als Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen, deren Investment-
erträge aus Aktienfonds unter der Voraussetzung des § 20 Absatz 1 Satz 4 
Nummer 1 InvStG aufgrund der Ausnahme von der Bruttomethode in § 15 
Satz 1 Nummer 2a Satz 5 KStG nur zu 30 Prozent teilfreigestellt sind. 


Zu Buchstabe b (§ 34 Absatz 6g Satz 2 - neu - KStG) 


Die Änderung des § 15 Satz 1 Nummer 2a Satz 5 KStG ist auf alle offenen 
Fälle, auf die § 20 Absatz 1 Satz 5 InvStG Anwendung findet, anzuwenden. 


32. Zu Artikel 6 Nummer 3a - neu - (§ 24 Satz 1 KStG) 


Artikel 7 Nummer 1a - neu - (§ 11 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 GewStG) 


Artikel 7a (§ 25 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2, Nummer 4 - neu -, 5, 


              § 36 GewStDV) 


a) In Artikel 6 ist nach Nummer 3 folgende Nummer einzufügen: 


„3a. In § 24 Satz 1 wird die Angabe „5 000 Euro“ durch die Angabe 


„7 500 Euro“ ersetzt.“ 


b) In Artikel 7 ist nach Nummer 1 ist folgende Nummer einzufügen: 


„1a. In § 11 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 wird die Angabe „5 000 Euro“ 


durch die Angabe „7 500 Euro“ ersetzt.“ 
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c) Nach Artikel 7 ist folgender Artikel einzufügen: 


„Artikel 7a 


Änderung der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung 


Die Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4180), zuletzt 


geändert durch …, wird wie folgt geändert: 


1. In § 25 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2, Nummer 4 und 5 wird jeweils die 


Angabe „5 000 Euro“ durch die Angabe „7 500 Euro“ ersetzt. 


2. In § 36 wird die Jahreszahl „2021“ durch die Jahreszahl „2024“ 


ersetzt.“ 


Begründung:  


Zu Buchstabe a 


Die Freibeträge nach § 24 KStG und § 11 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 GewStG 
wurden zuletzt im Jahr 2009 von damals 3 835 Euro auf derzeit 5 000 Euro 
angehoben. Aufgrund der Preissteigerungen seit dem Jahr 2009 ist eine 
Erhöhung nach 15 Jahren erforderlich.  


Bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Jahressteuergesetz 2020 
empfahl der Finanzausschuss dem Bundesrat, die Freibeträge in § 24 KStG und 
§ 11 GewStG von 5 000 Euro auf 7 500 Euro zu erhöhen (vgl. BR-Drucksache 
503/1/20 Seite 130). Der damalige Antrag wurde jedoch nicht weiterverfolgt. 


Die aufsummierten jährlichen Inflationsraten ergeben eine Preissteigerung seit 
dem Jahr 2009 von 37 Prozent (Quelle: Statistisches Bundesamt). Dies würde 
bereits eine Anhebung des Freibetrags auf 6 850 Euro rechtfertigen. Etwa die 
Hälfte dieser Preissteigerungen entfallen auf die letzten vier Jahre. 


Im Vergleich wurde der steuerliche Grundfreibetrag in § 32a Absatz 1 EStG 
seit dem Jahr 2009 um 52 Prozent angehoben. Vor diesem Hintergrund und 
aufgrund der auch in 2024 anhaltenden Preissteigerungen erscheint eine 
Anhebung der Freibeträge im KStG und GewStG um 50 Prozent auf 
7 500 Euro angemessen. 


Durch die Preissteigerungen der letzten Jahre sind etliche bisher Begünstigte 
den Freibeträgen „entwachsen“, sodass eine Anhebung der Freibeträge die 
Anzahl der Fälle, die nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind, 
(wieder) erhöhen würde. Die nach § 24 KStG begünstigten Körperschaften, 
deren Einkommen den Freibetrag in Höhe von derzeit 5 000 Euro nicht 
übersteigt, sind gemäß R 24 Absatz 2 Satz 1 KStR 2022 nicht zu veranlagen 
und haben einen Anspruch auf Erteilung einer NV-Bescheinigung. Auch § 25 
Absatz 1 GewStDV sieht für die nach § 11 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 GewStG 
begünstigten Steuerpflichten keine verpflichtende Erklärungsabgabe vor. Die 
Anhebung führt daher zu einer Bürokratie- und Verwaltungsvereinfachung.  
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Der Bundesrechnungshof stellte zwar im Dezember 2023 in seinem Bericht zur 
Unterrichtung des Deutschen Bundestages fest, dass in vielen Fällen auch ohne 
gesetzliche Verpflichtung über einen langen Zeitraum Steuererklärungen 
eingereicht wurden, die zu entsprechenden Veranlagungen ohne die 
Festsetzung von Umsatz-, Körperschaft- oder Gewerbesteuer führten und 
sprach sich in der Folge für eine vollständige Abschaffung des derzeitigen 
Freibetrags aus (vgl. BT-Drucksache 20/9700, Seite 207). Mit einer 
konsequenten Umsetzung der Vorschrift in der Praxis könnte die durch die 
Freibeträge beabsichtigte Bürokratie- und Verwaltungsvereinfachung erreicht 
werden.  


Eine etwaige Ungleichbehandlung der bisher begünstigen Körperschaften und 
der bisher nicht begünstigten Körperschaften ist verfassungsgemäß, wenn 
Rechtfertigungsgründe für die Ungleichbehandlung vorliegen. Nach 
Auffassung der Literatur rechtfertigen die Vereinfachungsgründe (insbesondere 
der Bürokratieabbau) aus verfassungsrechtlicher Sicht eine durch den 
Freibetrag bewirkte Ungleichbehandlung (vgl. Rüsch in Frotscher/Drüen, 
KStG, 148. Lfg. 4/2019, § 24 KStG, Tz. 7). 


Zu Buchstabe b 


Hinsichtlich der Änderung in § 11 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 GewStG wird 
auf die Änderung des § 24 KStG Bezug genommen. Es liegen insoweit die 
gleichen Erwägungen zugrunde. 


Zu Buchstabe c 


Hinsichtlich der Änderungen in § 25 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2, Nummer 4 
und 5 und § 36 GewStDV wird auf die Änderung des § 11 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 2 GewStG Bezug genommen.  


33. Zu Artikel 6 Nummer 5 (§ 29 Absatz 6 Satz 2 KStG) 


In Artikel 6 ist Nummer 5 wie folgt zu fassen: 


„5. § 29 Absatz 6 Satz 2 wird aufgehoben.“  


Begründung: 


Nach § 29 Absatz 6 KStG sind auf grenzüberschreitende Umwandlungen, bei 
denen für die übertragende Körperschaft oder Personenvereinigung bislang 
kein Einlagekonto festzustellen war (Hereinumwandlungen), die Regelungen 
zur Einlagenrückgewähr nach § 27 Absatz 8 KStG entsprechend anzuwenden.  


Danach ist der Bestand der nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen zum 
Zeitpunkt des Vermögensübergangs bei der übertragenden Körperschaft oder 
Personenvereinigung gesondert festzustellen. 
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Mit Aufhebung des § 29 Absatz 6 Satz 2 KStG entfällt zukünftig das Verfahren 
zur gesonderten Feststellung des Bestands der nicht in das Nennkapital 
geleisteten Einlagen bei der übertragenden Körperschaft oder Personen-
vereinigung, sodass insoweit ein Gleichlauf mit der künftig entfallenden 
Anfangsbestandsfeststellung des steuerlichen Einlagekontos in Umwandlungs-
fällen zur Neugründung (vgl. § 27 Absatz 2 Satz 3 KStG-E in der Fassung des 
Artikels 6 Nummer 4 Buchstabe a, Doppelbuchstabe aa) erzielt wird. Der 
Zugang der nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen der übertragenden 
Körperschaft oder Personenvereinigung zum steuerlichen Einlagekonto der 
übernehmenden Körperschaft richtet sich unverändert nach § 29 Absatz 6 
Satz 1 in Verbindung mit § 29 Absatz 2 und 3 KStG. Der übergehende Bestand 
im Sinne des § 29 Absatz 6 Satz 1 KStG ist in entsprechender Anwendung des 
§ 27 Absatz 1 bis 5 KStG sowie § 29 Absatz 1 in Verbindung mit § 28 
Absatz 2 Satz 1 KStG zu ermitteln.  


Der Bestand des steuerlichen Einlagekontos der übernehmenden Körperschaft 
erhöht sich nach Maßgabe des § 29 Absatz 2 bzw. 3 KStG in Umwandlungs-
fällen zum Schluss des Wirtschaftsjahrs, in das der steuerliche Übertragungs-
stichtag fällt (vgl. Rn. K.09 des Umwandlungssteuererlasses (UmwStE)). Dies 
gilt auch für die bisher von § 27 Absatz 2 Satz 3 KStG erfassten 
Umwandlungen zur Neugründung (vgl. Rn. 02.11 UmwStE). Die 
Entwurfsbegründung zu § 27 Absatz 2 Satz 3 KStG-E ist diesbezüglich 
dahingehend zu verstehen, dass das „erste Wirtschaftsjahr“, in dem der 
übergehende Einlagekontobestand noch nicht für eine Leistungsverrechnung 
nach § 27 Absatz 1 Satz 3 KStG zur Verfügung steht, das Wirtschaftsjahr ist, in 
das der steuerliche Übertragungsstichtag fällt. 


34. Zu Artikel 6 Nummer 8 Buchstabe c (§ 34 Absatz 6e Satz 5 KStG) 


Artikel 6 Nummer 8 Buchstabe c ist wie folgt zu fassen: 


„c) Absatz 6e Satz 5 wird wie folgt gefasst:  


„§ 14 Absatz 4 sowie § 27 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 6 in der Fassung des 


Artikels 1 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2050) und § 27 


Absatz 6 Satz 3 in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom … (BGBl. 


… I Nr. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] sind erstmals auf Minder- und 


Mehrabführungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2021 


erfolgen.“ “  
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Begründung: 


Laut Begründung zu § 34 Absatz 9a - neu - KStG-E ist § 27 Absatz 6 
Satz 3 - neu - KStG-E auf alle Minder- und Mehrabführungen anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2021 erfolgen. Dadurch wird eine zeitliche 
Korrespondenz mit dem Wechsel zur Einlagelösung (Gesetz zur 
Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts vom 25. Juni 2021, BGBl. I 
S. 2050) hergestellt. Daher erscheint es folgerichtig, die Anwendungsregelung 
zu § 27 Absatz 6 Satz 3 - neu - KStG-E bei der Anwendungsregelung zur 
Einlagelösung in § 34 Absatz 6e Satz 5 KStG zu verorten. Dies hat zudem den 
Vorteil, dass auf den bisher notwendigen Verweis auf § 34 Absatz 6e Satz 6 
KStG verzichtet werden kann. 


35. Zu Artikel 6 Nummer 8 Buchstabe d Doppelbuchstabe bb (§ 34 Absatz 6 KStG) 


In Artikel 6 Nummer 8 Buchstabe d Doppelbuchstabe bb ist Absatz 6 wie folgt 


zu fassen: 


„(6)  Ist einer der belasteten Teilbeträge negativ, mindert dieser vorrangig 


den nach Anwendung des Absatzes 5 verbleibenden positiven Teilbetrag im 


Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 2 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes 


vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034); ein darüber hinausgehender Negativ-


betrag mindert den positiven zusammengefassten Teilbetrag nach Absatz 5 


Satz 1. Ein nach Anwendung des Satzes 1 verbleibender negativer belasteter 


Teilbetrag ist vorbehaltlich des Satzes 3 mit den positiven belasteten 


Teilbeträgen in der Reihenfolge zu verrechnen, in der ihre Belastung zunimmt. 


Die Verrechnung nach Satz 2 unterbleibt bis zur Höhe eines positiven Bestands 


des Teilbetrags des § 30 Absatz 2 Nummer 4 in der Fassung des Artikels 4 des 


Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) nach Anwendung des Absatzes 2 


abzüglich des Betrags, um den sich der Verrechnungsbetrag in den Fällen des 


Absatzes 4 Satz 2 vermindert hat.“ “ 


Begründung: 


Die nach dem Gesetzentwurf vorgesehene Regelung orientiert sich an der 
bisherigen Gesetzessystematik. Danach kann es im Einzelfall allerdings 
weiterhin dazu kommen, dass das bisherige Minderungspozential dann nicht in 
vollem Umfang erhalten bleibt, wenn neben positivem EK 45 negatives EK 40 
und gleichzeitig positives EK 01 – 03 jedoch nicht in ausreichendem Umfang 
positives EK 04 vorhanden ist. Im Anrechnungsverfahren wäre nach der 
Verrechnungsreihenfolge das verwendbare Eigenkapital zunächst mit dem 
EK 45 verrechnet worden und so das Minderungspotenzial in entsprechender 
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Höhe erhalten geblieben.  


Das BVerfG musste sich zu dieser Fallkonstellation in den zugrundeliegenden 
Verfahren nicht äußern. Nach den vom BVerfG aufgestellten Rechts-
grundsätzen sollte auch diese Fallkonstellation von der Regelung abgedeckt 
werden. 


36. Zu Artikel 7 Nummer 01 - neu - (§ 3 Nummer 2 GewStG) 


In Artikel 7 ist Nummer 1 folgende Nummer voranzustellen: 


„01. In § 3 Nummer 2 werden die Wörter „ , die Niedersächsische 


Gesellschaft für öffentliche Finanzierung mit beschränkter Haftung“ 


gestrichen.“ 


Begründung: 


Die „Niedersächsische Gesellschaft für öffentliche Finanzierung mit 
beschränkter Haftung“ ist laut Handelsregisterauszug im Jahr 2005 gelöscht 
worden. 


Anstelle dieser Gesellschaft ist keine andere Gesellschaft nach § 3 GewStG 
von der Gewerbesteuer zu befreien. 


37. Zu Artikel 7 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Der Bundesrat bittet zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die 


Gewerbesteuerbefreiung des § 3 Nummer 20 GewStG übereinstimmend mit den 


Voraussetzungen der Umsatzsteuerbefreiungen des § 4 Nummer 16 UStG zu 


regeln sind. 


Begründung: 


Die ambulante Eingliederungshilfe bzw. das ambulant betreute Wohnen fallen 
nach der aktuellen Rechtslage grundsätzlich nicht unter die Befreiungs-
vorschriften des § 3 Nummer 20 Buchstabe d und e GewStG. Sofern die 
Leistungserbringer nicht bereits nach anderen Vorschriften, zum Beispiel nach 
§ 3 Nummer 6 GewStG, steuerbefreit sind, unterliegen sie demnach der 
Gewerbesteuer. 


Anders als das Gewerbesteuerrecht sieht das Umsatzsteuerrecht in § 4 
Nummer 16, insbesondere Buchstabe g und h UStG Befreiungen ent-
sprechender Leistungen (Angebote zur Unterstützung im Alltag bzw. 
Eingliederungs- und Sozialhilfeleistungen) vor.  
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Zweck dieser Umsatzsteuerbefreiungen ist letztlich - wie auch der der 
Steuerbefreiungen nach § 3 Nummer 20 GewStG - die Sozialversicherungs-
träger von Aufwendungen zu entlasten (vgl. BFH-Urteil vom 
22. Oktober 2003, I R 65/02, BStBl. II 2004, S. 300). Die Identität des 
Regelungszwecks (Folgerichtigkeit) und der Gesichtspunkt der 
Verwaltungsvereinfachung sprechen dafür, die Voraussetzungen für die 
Gewerbesteuerbefreiung deckungsgleich zu den umsatzsteuerlichen Befrei-
ungsnormen zu regeln, das jedenfalls, soweit die Leistungen auf der Grundlage 
einer Vereinbarung mit dem Kostenträger nach § 123 SGB IX oder nach 
§§ 75 f. SGB XII erbracht werden. 


Vor diesem Hintergrund sollte eine Ausweitung der Gewerbesteuerbefreiung 
auf die ambulante Eingliederungshilfe bzw. das ambulant betreute Wohnen 
auch mit Rückwirkung auf alle verfahrensrechtlich offenen Erhebungs-
zeiträume geprüft werden. 


38. Zu Artikel 7 Nummer 1a - neu - (§ 9 Nummer 1 Satz 1 GewStG) 


     Nummer 4 Buchstabe a1 - neu -  


          (§ 36 Absatz 5 Satz 01 - neu - GewStG) 


Artikel 7a - neu - (§ 20 Absatz 2, § 36 Satz 2 - neu - GewStDV) 


a) Artikel 7 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Nach Nummer 1 ist folgende Nummer einzufügen: 


„1a.  § 9 Nummer 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„die im Erhebungszeitraum als Betriebsausgabe erfasste Grund-


steuer für zum Betriebsvermögen des Unternehmers 


gehörenden Grundbesitz.“ “ 


bb) In Nummer 4 ist nach Buchstabe a folgender Buchstabe einzufügen: 


„a1)  Dem Absatz 5 wird folgender Satz vorangestellt: 


„§ 9 Nummer 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 7 des 


Gesetzes vom … (BGBl. … I Nr. …) [einsetzen: Ausferti-


gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-


gesetzes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2025 


anzuwenden.“ “ 
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b) Nach Artikel 7 ist folgender Artikel einzufügen: 


„Artikel 7a 


Änderung der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung 


Die Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekannt-


machung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4180), zuletzt geändert durch 


… , wird wie folgt geändert: 


1. § 20 Absatz 2 wird aufgehoben. 


2. Dem § 36 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 20 Absatz 2 in der Fassung der Bekanntmachung vom 


15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4180) ist letztmals anzuwenden für 


Erhebungszeiträume bis 2024.“ “ 


Begründung: 


Ziel ist es, dass die gewerbesteuerliche Kürzung für betrieblichen Grundbesitz 
nach § 9 Nummer 1 Satz 1 GewStG auch weiterhin für Grundstücke in allen 
Ländern greift, unabhängig davon, ob sie ab dem Jahr 2025 bei der 
Grundsteuer das Bundesmodell oder ein abweichendes Landesmodell 
anwenden. 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


Bis einschließlich Erhebungszeitraum 2024 knüpft die Kürzung nach § 9 
Nummer 1 Satz 1 GewStG an den Einheitswert an, ab dem Erhebungszeitraum 
2025 aufgrund der Grundsteuerreform (Artikel 10 des Grundsteuer-
Reformgesetzes vom 26. November 2019, BGBl. I S. 1794) an den neuen 
Grundsteuerwert. Statt des bisherigen Einheitswerts-Multiplikators von 
1,2 Prozent sollte nach der ab 2025 geltenden Rechtslage ein Grundsteuerwert-
Multiplikator von 0,11 Prozent gelten. Dabei wurde die Absenkung des 
Multiplikators spiegelbildlich zu dem prognostizierten Anstieg der 
Grundsteuerwerte gegenüber den Einheitswerten vorgenommen. 


Damit würde ab dem Erhebungszeitraum 2025 der Gewerbeertrag nur 
hinsichtlich eigenbetrieblicher Grundstücke gekürzt, für die ein Grundsteuer-
wert für Zwecke der ab 2025 reformierten Grundsteuer vorliegt. Dies träfe zum 
Beispiel zu für eigenbetrieblichen Grundbesitz in Ländern, die das 
Bundesmodell zur Grundsteuer anwenden. 


Für Grundstücke in Ländern mit eigenen Landesgrundsteuergesetzen 
(Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 und 125b Absatz 3 GG), die keinen 
Grundsteuerwert als Ausgangsgröße für die Grundsteuerermittlung vorsehen, 
liefe § 9 Nummer 1 Satz 1 GewStG in der derzeitigen ab 2025 gültigen 
Fassung demgegenüber ins Leere. 
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Um dies zu vermeiden, ist § 9 Nummer 1 Satz 1 GewStG mit Wirkung ab dem 
Erhebungszeitraum 2025 dahingehend zu ändern, dass die gewerbesteuerliche 
Kürzung künftig nicht – wie bisher geregelt – an den Grundsteuerwert 
anknüpft, sondern an die tatsächlich im Erhebungszeitraum als 
Betriebsausgabe erfasste Grundsteuer für den zum Betriebsvermögen des 
Unternehmers gehörenden Grundbesitz. Die gewerbesteuerlichen 
Kürzungsbeträge ergeben sich demnach künftig in Abhängigkeit von den 
konkreten Grundsteuerzahlungen der Betriebe. 


Die Änderung stellt sicher, dass die Kürzungsnorm des § 9 Nummer 1  
Satz 1 GewStG auch ab dem Erhebungszeitraum 2025 für alle betroffenen 
Normadressaten im gesamten Bundesgebiet Anwendung findet. 


Mit der Anknüpfung an die Grundsteuerzahlung liegt künftig ein bundesweiter 
Bezugspunkt für die Kürzungsbeträge gemäß § 9 Nummer 1 Satz 1 GewStG 
vor. Die bereits mit der Änderung durch die Grundsteuerreform verfolgte 
Zielsetzung einer weitgehenden fiskalischen Aufkommensneutralität bleibt 
hierbei weiterhin gewahrt. 


Die Änderung gewährleistet zudem eine gerechte Entlastungswirkung. Wenn 
die Grundsteuer für betrieblichen Grundbesitz steigt oder sinkt (durch die 
Grundsteuerreform 2025 oder durch danach erfolgende Hebesatz-
veränderungen), ist es folgerichtig, dass sich auch die Kürzung nach § 9 
Nummer 1 Satz 1 GewStG entsprechend verändert. 


Beispiel:  


(anhand der gewogenen Durchschnittshebesätze zur Grundsteuer B und 
Gewerbesteuer für Deutschland aus dem Realsteuervergleich 2022) 


Der Einheitswert eines Betriebsgrundstücks betrage 100. 


a) Berechnung der Grundsteuer nach bisherigem Recht bis Ende 2024 


 


Einheitswert x Messzahl = Messbetrag x Hebesatz = Grundsteuer 


 


b) Berechnung der Kürzung nach § 9 Nummer 1 Satz 1 GewStG nach 
bisherigem Recht bis Ende 2024 (anhand des Einheitswerts) 


 
Einheitswert (zu 140 %; 


§ 121a BewG) x 1,2 % = 
Kürzung 
§ 9 Nr. 1 S. 1 


 
x Messzahl = Messbetrag x Hebsatz  = GewSt 


 
140 x 1,2 % = 1,68 


 
x 3,5 % = 0,058 X 403 %   =    0,24 


         


 


Bei dieser Durchschnittsbetrachtung entspricht der bisherige 
Kürzungsbetrag (1,68) annähernd der Grundsteuer (1,70).  


Die bisherige Kürzung nach § 9 Nummer 1 Satz 1 GewStG hat zur Folge, 
dass in Höhe von durchschnittlich 14 Prozent der Grundsteuer die 
Gewerbesteuer reduziert wird (0,24 / 1,70 * 100). 
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c) Berechnung der Grundsteuer nach neuem Recht ab 2025 


Die neue Grundsteuer auf das Betriebsgrundstück betrage 2,0 (statt 1,70 
bisher). 


 


Kürzung § 9 Nr. 1 S. 1 x Messzahl = Messbetrag x Hebesatz = GewSt 


2,0 x 3,5% = 0,07 x 403% = 0,28 


 


Die neue prozentuale Entlastungswirkung beträgt 14 Prozent (0,28 / 2,0 * 100) 
und entspricht derjenigen nach dem bisherigen Recht. Sie wird durch die Höhe 
des Gewerbesteuerhebesatzes in der Kommune bestimmt. 


Das Anknüpfen an die tatsächlich angefallene Grundsteuer vermeidet so auch 
Unsicherheiten im Hinblick auf die Wirkungen der Grundsteuerreform, sowohl 
auf Seiten der Gemeinden als auch auf Seiten der Unternehmen. 


Eine stattdessen wie bisher an der Grundsteuerbemessungsgrundlage 
(Grundsteuerwert oder Steuermessbetrag) ausgerichtete Kürzung kann nur 
dann treffgenau sein, wenn es dem Gesetzgeber gelingt, die Wirkungen der 
Grundsteuerreform auf diese Größen verlässlich zu prognostizieren. Gelingt 
ihm dies nicht, kommt es zu einer Entlastungswirkung, die von der 
beabsichtigten abweicht und zwar selbst dann, wenn die Gemeinden durch 
Anpassung ihrer Hebesätze ein unverändertes Aufkommen realisieren. 


Beispiel (fiktiv):  


Der Gesetzgeber rechnet mit einer Verzehnfachung der Grundsteuer-
bemessungsgrundlagen und reduziert die Kürzung entsprechend auf ein 
Zehntel. Die tatsächlichen Bemessungsgrundlagen liegen am Ende jedoch 15-
mal so hoch wie bisher. Die Gemeinden reagieren darauf durch Absenkung 
ihrer Grundsteuerhebesätze, so dass das Grundsteueraufkommen unverändert 
bleibt. Gleichwohl fällt die Kürzung – zu Lasten der Gemeinden – höher aus. 


Blieben die tatsächlichen Grundsteuerbemessungsgrundlagen hingegen hinter 
dem Prognostizierten zurück, erwiese sich die Kürzung als zu niedrig und 
damit als Belastung der Unternehmen. 


Das Anknüpfen an die tatsächliche Grundsteuer vermeidet diese drohenden 
Friktionen und macht es obsolet, den im Gesetzgebungsverfahren zur 
Grundsteuerreform im Jahr 2019 berechneten und festgelegten Grund-
steuerwert-Multiplikator von 0,11 Prozent in Bezug auf die Ergebnisse der 
durchgeführten Hauptveranlagung der Grundsteuerwerte zum 1. Januar 2022 
zu verifizieren und gegebenenfalls anzupassen. 


Zudem werden durch die Vermeidung oder zumindest erhebliche Begrenzung 
der Auswirkungen der Grundsteuerreform auf die Gewerbesteuer etwaige 
Anpassungen bei der Gewerbesteuerumlage unnötig. Ihre Wirkungsweise 
ändert sich nicht. 
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Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 9 Nummer 1 Satz 1 in der geänderten Fassung gilt erstmals für den 
Erhebungszeitraum 2025. Dabei ist unerheblich, ob die im Erhebungszeitraum 
als Betriebsausgabe erfasste Grundsteuer für zum Betriebsvermögen des 
Unternehmers gehörenden Grundbesitz nach dem alten oder neuen 
Grundsteuerrecht erhoben wurde. Die Kürzung erfolgt stets um „die im 
Erhebungszeitraum als Betriebsausgabe erfasste Grundsteuer“. Auf diese 
Weise wird vermieden, dass innerhalb eines Erhebungszeitraumes 
Kürzungsbeträge nach § 9 Nummer 1 Satz 1 nach zwei unterschiedlichen 
Rechtslagen (alt / neu) zu berechnen sind. Aus Vereinfachungsgründen sind 
sich dadurch eventuell ergebende Abweichungen zwischen bisheriger und 
neuer Kürzung für die „alte“ Grundsteuer hinzunehmen. Bei einer 
Durchschnittsbetrachtung (siehe obiges Beispiel unter a bis c) sind die 
Entlastungswirkungen der bisherigen und neuen Kürzung gleich. 


Zu Buchstabe b 


Infolge der Neufassung des § 9 Nummer 1 Satz 1 GewStG ist § 20 Absatz 2 
der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung aufzuheben. Er gilt letztmalig 
für den Erhebungszeitraum 2024. Ab dem Erhebungszeitraum 2025 ergibt sich 
bereits aus der Bezugnahme des § 9 Nummer 1 Satz 1 GewStG auf die „im 
Erhebungszeitraum als Betriebsausgabe erfasste Grundsteuer“, dass eine 
Kürzung nur insoweit in Betracht kommt, wie das Grundstück dem 
Betriebsvermögen zugeordnet ist, da nur insoweit überhaupt eine „als 
Betriebsausgabe erfasste Grundsteuer“ vorliegen kann. 


 


39. Zu Artikel 7 Nummer 3a - neu - (§ 31 Absatz 3 GewStG) 


     Nummer 4 Buchstabe b (§ 36 Absatz 5c - neu - GewStG) 


Artikel 7 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 3 ist folgende Nummer einzufügen: 


„3a. In § 31 Absatz 3 werden die Wörter „des § 3 Nummer 5, 6, 8, 9, 12, 


13, 15, 17, 21, 26, 27, 28 und 29“ durch die Wörter „einer 


Befreiung von der Gewerbesteuer“ ersetzt.“ 


b) Nummer 4 Buchstabe b ist wie folgt zu fassen: 


„b) Nach Absatz 5b wird folgender Absatz eingefügt: 


„(5c) § 29 Absatz 1 Nummer 3 und § 31 Absatz 3 jeweils in der 


Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom … (BGBl. … I Nr. …) 


[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] sind erstmals für den Erhebungszeitraum 2025 


anzuwenden.“ “ 
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Begründung: 


Zu Buchstabe a (§ 31 Absatz 3) 


Werden von einem Unternehmen Betriebsstätten in mehreren Gemeinden 
unterhalten, so ist der Steuermessbetrag auf die einzelnen Gemeinden 
entsprechend der auf die jeweiligen Gemeinden entfallenden Anteile zu 
zerlegen. Zerlegungsmaßstab ist dabei grundsätzlich das Verhältnis der in den 
einzelnen Betriebsstätten gezahlten Arbeitslöhne zur Summe der im gesamten 
Betrieb gezahlten Arbeitslöhne. 


§ 31 definiert abschließend den allgemeinen Begriff der Arbeitslöhne für die 
gewerbesteuerliche Zerlegung und § 31 Absatz 3 GewStG bestimmt, dass im 
Rahmen der Zerlegung Arbeitslöhne nicht berücksichtigt werden, die auf 
Arbeitnehmer entfallen, die ganz oder überwiegend im gewerbesteuerfreien 
Teil des Betriebs tätig sind. Von der Formulierung des § 31 Absatz 3 GewStG 
werden allerdings in der bisherigen Fassung nur bestimmte, in einer 
abschließenden Aufzählung genannte Befreiungsvorschriften erfasst. Die 
Arbeitslöhne in durch § 31 Absatz 3 GewStG bisher nicht erfassten 
steuerbefreiten Teilen von Betrieben werden folglich im Rahmen der 
Zerlegung berücksichtigt. Ob die Arbeitslöhne aus dem nicht gewerbe-
steuerpflichtigen Teil des Betriebs für Zwecke der Zerlegung unberücksichtigt 
bleiben, hängt damit derzeit von der Art der Gewerbesteuerbefreiung ab, ohne 
dass ersichtlich wäre, weswegen die Arbeitslöhne nur bei bestimmten 
Befreiungstatbeständen außer Ansatz bleiben sollten. Dadurch kommt es zu 
nicht sachgerechten Ergebnissen und der Normzweck, dem überwiegend 
steuerfreien Bereich zuzuordnende Arbeitslöhne im Rahmen der Zerlegung 
außer Ansatz zu lassen, wird insoweit verfehlt. 


Durch die Änderung sollen nunmehr allgemein sämtliche gewerbesteuerliche 
Befreiungsvorschriften durch die Ausnahme des § 31 Absatz 3 GewStG erfasst 
werden. 


Zu Buchstabe b (§ 36 Absatz 5c - neu -) 


Es handelt sich um die Anwendungsregelung zur Änderung des § 31  
Absatz 3 GewStG. Diese ist ab dem Erhebungszeitraum 2025 anzuwenden. 


40. Zu Artikel 8 (§§ 19, 49 InvStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in  


§ 19 InvStG und in § 49 InvStG eine Regelung aufzunehmen ist, die – in 


Anlehnung an § 6 des Außensteuergesetzes – bei einem Wegfall oder einer 


Beschränkung des Besteuerungsrechts in Deutschland eine Besteuerung der 


stillen Reserven sichergestellt und mit der eine Steuerumgehung ausgeschlossen 


werden kann. 
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Begründung: 


Die Besteuerungstatbestände des § 6 Absatz 1 Satz 1 des Außensteuergesetzes 
(AStG), die als „Wegzugsbesteuerung“ bezeichnet werden, sind nicht 
anwendbar, wenn ein Steuerpflichtiger Anteile an einem Investmentfonds oder 
einem Spezial-Investmentfonds in der Rechtsform eines Sondervermögens hält, 
denn ein Sondervermögen ist keine Kapitalgesellschaft. Unklar ist die 
Rechtslage, wenn es sich um Investmentfonds oder Spezial-Investmentfonds in 
der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft handelt.  


Um die Rechtslage für die Zukunft gesetzlich zu klären und um 
Besteuerungslücken zu schließen, sollen die Regelungen zur 
Wegzugsbesteuerung auf Beteiligungen an Investmentfonds und Spezial-
Investmentfonds ausgedehnt werden. Die Rechtsänderung dient auch der 
Gestaltungsprävention. Denn derzeit könnten unter bestimmten Umständen – 
mit Hilfe des InvStG – die Wegzugsbesteuerungsregelungen des § 6 AStG in 
Verbindung mit § 17 EStG umgangen werden.  


Der Anwendungsbereich der Wegzugsbesteuerung soll jedoch nicht auf 
sämtliche Fälle ausgedehnt werden, in denen Anleger Investmentanteile halten, 
sondern es sollen nur „gewichtige“ Fälle erfasst werden, in denen der Anleger 
einen – mit den Fällen des § 17 EStG vergleichbaren – relevanten 
Beteiligungsumfang besitzt. Bei Beteiligungen von Privatanlegern an Spezial-
Investmentfonds sollte generell unterstellt werden, dass ein relevanter 
Beteiligungsumfang vorliegt.  


Mit neuen Regelungen in § 19 InvStG und in § 49 InvStG sollten die 
Vorschrift des § 6 AStG nachgebildet und an die Besonderheiten des 
Investmentsteuerrechts angepasst werden. Hierbei wäre auch zu prüfen, ob eine 
zusätzliche Betragsgrenze zur Vermeidung von Ausweichgestaltungen 
erforderlich ist. Aufgrund der Größe von Fondsvolumina sind Investitionen in 
Millionenhöhe ohne Überschreitung der 1 Prozent-Schwelle des § 17 EStG 
(hier: Beteiligungsumfang von mindestens 1 Prozent an der Kapital-
gesellschaft) vorstellbar. Zu prüfen wäre außerdem, ob im Sinne der 
Administrierbarkeit auf (Mindest-)Anschaffungskosten des Anlegers abgestellt 
würde oder an die vom Investmentfonds ohnehin täglich ermittelten 
Rücknahmepreise angeknüpft werden kann.  


Fälle, in denen die Investmentanteile oder Spezial-Investmentanteile im 
Betriebsvermögen gehalten werden, fallen nicht unter die Neuregelung, da 
diese bereits von der Entstrickungsbesteuerung in § 4 Absatz 1 Satz 3 ff. EStG 
erfasst werden. Für Körperschaften ist die Entstrickungs- und Wegzugs-
besteuerung in § 12 KStG geregelt. 
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41. Zu Artikel 8 Nummer 5 (§ 20 Absatz 4 InvStG) 


     Nummer 6 (§ 22 Absatz 1 Satz 2 InvStG) 


     Nummer 8 (§ 57 Absatz 1 Satz 3 - neu -,  


          Absatz 9 - neu -, 10 - neu - InvStG) 


Artikel 8 ist wie folgt zu ändern: 


a) Die Nummern 5 und 6 sind wie folgt zu fassen: 


„5. § 20 Absatz 4 wird aufgehoben. 


„6. § 22 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.“ 


b) Nummer 8 ist wie folgt zu fassen: 


„8. § 57 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 20 Absatz 4 in der Fassung des Artikels 17 des Gesetzes vom 


12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) ist letztmals für den 


Veranlagungszeitraum 2024 anzuwenden.“ 


b) Folgende Absätze werden angefügt: 


„(9)  In der Fassung des Artikels 8 des Gesetzes vom … (BGBl. 


I Nr. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] sind anzuwenden: 


1. [wie Gesetzentwurf] 


2. § 8 Absatz 4 Satz 2, § 10 Absatz 6 sowie § 36 Absatz 5 ab dem 


1. Januar 2025, 


3. [wie Gesetzentwurf] 


4. [wie Gesetzentwurf] 


5. [wie Gesetzentwurf] 


6. [wie Gesetzentwurf] 


(10) § 22 Absatz 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des 


Gesetzes vom 19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730) ist letztmals für den 


Veranlagungszeitraum 2024 anzuwenden.“ “ 
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Begründung: 


Zu Buchstabe a 


Nach Ansicht des Bundesrates sollte auf die geplante Neuregelung des § 20 
Absatz 4 InvStG verzichtet und stattdessen die Vorschrift ersatzlos gestrichen 
werden. 


Bereits bei der letzten Anpassung des § 20 Absatz 4 InvStG hatte der 
Bundesrat erhebliche Bedenken im Hinblick auf die Gestaltungsanfälligkeit der 
Vorschrift geäußert (BR-Drucksache 356/19 (Beschluss) Nummer 63). So hatte 
es der Anleger in der Hand, ob es für das jeweilige Jahr zu einer Anwendung 
der entsprechenden Teilfreistellung kommt oder nicht. In der Folge hätte ein 
Anleger einen Antrag auf Anwendung des § 20 Absatz 4 InvStG nur für die 
Jahre stellen können, in denen es für ihn günstig ist, weil der Investmentfonds 
eine positive Wertentwicklung hatte. In Verlustjahren hätte er hingegen darauf 
verzichten und so den Verlust in ungeminderter Höhe abziehen können.  


Die nun vorgesehene Neuregelung soll dieses Gestaltungspotenzial 
eindämmen. Allerdings führt die geplante Neureglung zu einer gesteigerten 
Komplexität der Regelung verbunden mit einer Steigerung des 
Kontrollaufwands für die Finanzämter. Bereits die jetzige Fassung des § 20 
Absatz 4 InvStG stellt die Finanzämter vor enorme administrative 
Herausforderungen, die das Entstehen eines faktischen Vollzugsdefizits 
nahelegen. Auch darauf hat der Bundesrat bereits nachdrücklich hingewiesen 
(vgl. BR-Drucksache 356/19 (Beschluss), Nummer 63). Schon allein das 
Führen des individuellen Nachweises ist nämlich sowohl auf Seiten der 
Anleger als auch auf Seiten der Finanzverwaltung regelmäßig mit erheblichem 
Aufwand verbunden.  


Zusätzliche bürokratische Hürden sind nicht das richtige Instrument, um 
ungewollte Steuergestaltungen zu verhindern. Dies gelingt einfacher und 
besser durch die Streichung des § 20 Absatz 4 InvStG. Dadurch wird die 
Ursache des Gestaltungspotenzials beseitigt und zeitgleich die Komplexität und 
der administrative Aufwand der Regelung verringert. 


Die Einführung des § 20 Absatz 4 InvStG wurde mit EuGH-Vorgaben 
begründet (EuGH-Urteil vom 9. Oktober 2014 in der Rechtssache van Caster / 
van Caster, C-326/12 - vgl. BR-Drucksache 119/16 , Seite 103 -). Allerdings 
erscheint eine individuelle Nachweismöglichkeit im Veranlagungsverfahren 
nach Einführung des neuen Investmentsteuerrechts nicht zwingend 
erforderlich. Zur Rechtslage, die der EuGH in der Rechtssache van Caster / van 
Caster, C-326/12, zu beurteilen hatte, bestehen nämlich erhebliche 
Unterschiede. Hier sollte es zur Pauschalbesteuerung nach § 6 InvStG 2004 
kommen, weil die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach Ablauf des 
Geschäftsjahres kein Steuerreporting für den Investmentfonds veröffentlicht 
hatte. Der EuGH verlangte, dem Anleger auch eine andere Form des 
Nachweises der steuerlich relevanten Erträge zu ermöglichen. Im Unterschied 
zur Situation des § 6 InvStG 2004 sind die Voraussetzungen für das Erlangen 
des Status eines die Teilfreistellung vermittelnden Investmentfonds aber im 
InvStG 2018 nicht so ausgestaltet, dass eine Erfüllung faktisch nur von 
inländischen Investmentfonds zu erwarten ist. So stellt § 2 Absatz 6, 7 und  
9 InvStG primär auf die Anlagebedingungen eines Investmentfonds ab, die 
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zwar mitunter komplex aber nicht besonders eng definiert sind. Im Gegensatz 
zu der nach Rechtsprechung des EuGH für europarechtswidrig befundenen 
alten Rechtlage stellt das InvStG 2018 auf relativ leicht beschaffbare 
Informationen ab. 


Als Folge der ersatzlosen Streichung von § 20 Absatz 4 kann § 22 Absatz 1 
Satz 2 InvStG entfallen. 


Zu Buchstabe b 


Die Regelungen der § 20 Absatz 4 InvStG und § 22 Absatz 1 Satz 2 InvStG 
sind ab dem Veranlagungszeitraum 2025 nicht mehr anzuwenden. Im Übrigen 
ist als Folge der ersatzlosen Streichung von § 20 Absatz 4 InvStG die 
vorgesehene Anwendungsvorschrift in § 57 Absatz 9 Nummer 2 InvStG 
hinsichtlich § 20 Absatz 4 und Absatz 4a InvStG entsprechend anzupassen. 


42. Zu Artikel 8 Nummer 7a - neu -  (§ 51 Absatz 2 Satz 1, 2, 3 - neu - InvStG) 


     Nummer 8    (§ 57 Absatz 9 Nummer 7 - neu - InvStG) 


Artikel 8 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 7 ist folgende Nummer einzufügen: 


„7a. § 51 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 werden die Wörter „Vordruck abzugeben“ durch die 


Wörter „Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu 


übermitteln“ ersetzt. 


b) In Satz 2 wird das Wort „abzugeben“ durch die Wörter „zu 


übermitteln“ ersetzt. 


c) Folgender Satz wird angefügt: 


„Auf Antrag kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger 


Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten; in diesem 


Fall ist die Erklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 


abzugeben.“ “ 


b) In Nummer 8 ist dem § 57 Absatz 9 folgende Nummer anzufügen: 


„7. § 51 Absatz 2 ist erstmals für Geschäftsjahre des Spezial-


Investmentfonds anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 


beginnen.“ 
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Begründung: 


§ 51 InvStG regelt spezielle Feststellungsverfahren für diejenigen 
Besteuerungsgrundlagen, die für die Besteuerung der Anleger von Spezial-
Investmentfonds relevant sind. Die Feststellungserklärungen nach 
§ 51 Absatz 2 InvStG können einen nicht unerheblichen Umfang aufweisen.  


Daher wird die Digitalisierung des Feststellungsverfahrens angestrebt, wobei 
die bereits bestehende Möglichkeit der elektronischen Übermittlung der 
Feststellungserklärung bisher zurückhaltend genutzt wird.  


Mit Einführung der elektronischen Übermittlungspflicht soll eine 
flächendeckende digitale Bearbeitung der Erklärungen ermöglicht und so der 
Übergang von der bisherigen papierbasierten hin zur digitalen Arbeitsweise 
konsequent weiterbetrieben werden. Die digitale Bearbeitung erlaubt 
automatisierte Arbeitsschritte, was zu Verfahrenserleichterungen und zur 
personellen Entlastung beiträgt. 


43. Zu Artikel 8 (§ 56 InvStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in  


§ 56 InvStG eine Regelung zur Klarstellung aufzunehmen ist, dass in den Fällen 


von Umstrukturierungen mit Buchwertfortführung keine tatsächliche 


Veräußerung anzunehmen ist, die zu einer sofortigen Besteuerung des (nach 


§ 56 Absatz 2 Satz 1 InvStG) fiktiven Veräußerungsgewinns oder -verlustes 


führt. Eine Besteuerung fiktiver Veräußerungsgewinne oder -verluste nach § 56 


Absatz 3 Satz 1 InvStG erfolgt beim übernehmenden Rechtsträger, wenn dieser 


die sogenannten Alt-Anteile tatsächlich veräußert. 


Begründung: 


Durch das Investmentsteuerreformgesetz vom 19. Juli 2016 (BGBl. I 2016, 
S. 1730) wurde das InvStG zum 1. Januar 2018 grundlegend neugestaltet. Für 
den Übergang vom alten zum neuen Recht wurden Übergangsregelungen 
geschaffen, wonach zum Jahreswechsel 2017/2018 gehaltene Anteile an 
(Spezial-)Investmentfonds (sogenannte Alt-Anteile) mit Ablauf des 
31. Dezember 2017 als veräußert und mit Beginn des 1. Januar 2018 als 
angeschafft gelten (§ 56 Absatz 2 Satz 1 InvStG). Aufgrund dieses 
Systemwechsels wurde es notwendig, zum 31. Dezember 2017 einen 
sogenannten fiktiven Veräußerungsgewinn oder -verlust zu ermitteln (§ 56 
Absatz 3 InvStG).  
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Die Besteuerung des Gewinns oder des Verlustes aus der fiktiven Veräußerung 
zum 31. Dezember 2017 erfolgt jedoch erst im Zeitpunkt der tatsächlichen 
Veräußerung der Investmentanteile. Zu diesem Zeitpunkt versteuert der 
Anleger somit in der Regel zwei Veräußerungsergebnisse: den fiktiven 
Veräußerungsgewinn oder -verlust sowie den Gewinn oder Verlust aus der 
Wertveränderung des Investmentanteils, die in dem Zeitraum zwischen der 
fiktiven Veräußerung zum 31. Dezember 2017 und dem Zeitpunkt der 
tatsächlichen Veräußerung eingetreten ist.  


Bei der Definition, wann eine tatsächliche Veräußerung vorliegt, ist 
klarzustellen, dass bei einer Übertragung von Alt-Anteilen unter 
Buchwertfortführung im Wege der Rechtsnachfolge (z. B. § 6 Absatz 3 und 
Absatz 5 EStG, §§ 15, 20, 24 UmwStG) der Rechtsnachfolger den noch zu 
versteuernden fiktiven Veräußerungsgewinn oder -verlust übernimmt. 


Das UmwStG ermöglicht, Umwandlungen, Abspaltungen und Einbringungen 
entsprechend der dort genannten Voraussetzungen steuerneutral zu Buchwerten 
und ohne Aufdeckung von stillen Reserven in dem übertragenen 
Betriebsvermögen umzusetzen (vgl. § 3 Absatz 2 Satz 1, § 11 Absatz 2 Satz 1, 
§ 15 Absatz 1 Satz 2, § 20 Absatz 2 Satz 2, § 24 Absatz 2 Satz 2 UmwStG). 
Gehören zu dem übertragenen Betriebsvermögen Investmentanteile und Alt-
Anteile, erfolgt die Übertragung der Investmentanteile und der Alt-Anteile – 
einen entsprechenden Antrag vorausgesetzt – ebenfalls zum Buchwert und 
ohne Aufdeckung der in den Anteilen enthaltenen stillen Reserven.  


Da die stillen Reserven, die in dem Zeitraum zwischen der fiktiven 
Veräußerung zum 31. Dezember 2017 und dem Zeitpunkt der 
Umstrukturierungsmaßnahme entstanden sind, nicht aufzudecken sind, ist es 
systematisch und folgerichtig, dass auch die stillen Reserven, die bis zur 
fiktiven Veräußerung am 31. Dezember 2017 entstanden sind, auf den 
übernehmenden Rechtsträger übergehen – und nicht vom übertragenen 
Rechtsträger selbst versteuert werden müssen. Bei zulässigerweise steuerlich 
zu Buchwerten durchgeführten Umwandlungsvorgängen erfolgt keine 
Realisierung etwaiger fiktiver Veräußerungsgewinne oder -verluste aus den 
(Spezial-)Investmentanteilen auf Anlegerebene. Tatsächlich bleiben die 
betroffenen (Spezial-)Investmentanteile bei der übernehmenden Körperschaft 
steuerverhaftet, sodass grundsätzlich keine Gefahr für eine Nichtbesteuerung 
im Zeitpunkt einer späteren tatsächlichen Realisierung der fiktiven 
Veräußerungsgewinne besteht. 
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Um einen Gleichlauf zwischen der Besteuerung der Gewinne oder Verluste aus 
der fiktiven Veräußerung im Sinne des § 56 Absatz 2 Satz 1 InvStG und der 
stillen Reserven, die in dem Zeitraum ab 1. Januar 2018 bis zum steuerlichen 
Übertragungsstichtag entstanden sind, herzustellen, sind die fiktiven 
Veräußerungsgewinne oder -verluste bei Ansatz des gemeinen Werts 
vollständig zu berücksichtigen. Bei Ansatz eines Zwischenwerts sollte aus 
verwaltungsökonomischer Sicht die Versteuerung ebenfalls vollständig im 
Zeitpunkt des Übertragungsstichtags erfolgen, da bei einer anteiligen 
Besteuerung umfangreiche Dokumentations- und Überwachungserfordernisse 
entstehen. Der übernehmende Rechtsträger kann dies bei seiner Entscheidung, 
die Anteile mit einem Zwischenwert umzusetzen, in seine wirtschaftlichen 
Überlegungen und Entscheidungen einbeziehen und einpreisen. 


44. Zu Artikel 9 Nummer 1 (§ 3 Absatz 2a - neu - UmwStG ) 


Artikel 9 Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 


„1. Nach § 3 Absatz 2 wird folgender Absatz eingefügt: 


„(2a) Die steuerliche Schlussbilanz der übertragenden Körperschaft ist 


dem zuständigen Finanzamt spätestens bis zum Ablauf der nach § 149 der 


Abgabenordnung maßgebenden Frist zur Abgabe der Körperschaftsteuer-


erklärung für den Besteuerungszeitraum, in den der steuerliche 


Übertragungsstichtag fällt, elektronisch zu übermitteln; § 5b des 


Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend.“ “ 


Begründung: 


Die übertragende Körperschaft ist nach § 3 Absatz 1 Satz 1 
Umwandlungssteuergesetz zur Erstellung und Abgabe einer (eigenständigen) 
steuerlichen Schlussbilanz auf den steuerlichen Übertragungsstichtag 
verpflichtet, die sich von der Gewinnermittlung im Sinne des § 4 Absatz 1 und 
§ 5 Absatz 1 EStG unterscheidet. Mit dem neuen Absatz 2a soll nach der 
Entwurfsbegründung in Anlehnung an die Steuererklärungsfristen beratener 
Steuerpflichtiger (§ 149 Absatz 3 AO) geregelt werden, dass die steuerliche 
Schlussbilanz innerhalb von 14 Monaten nach Ablauf des Besteuerungs-
zeitraums, in den der steuerliche Übertragungsstichtag fällt, elektronisch zu 
übermitteln ist. Darüber hinaus soll der für die elektronische Übermittlung von 
Bilanzen maßgebliche § 5b EStG entsprechend gelten. 
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Der Bundesrat begrüßt die Implementierung einer Frist für die Einreichung der 
in Umwandlungsfällen erforderlichen steuerlichen Schlussbilanz sowie die 
Klarstellung, dass diese in Form einer E-Bilanz einzureichen ist.  


Der Bundesrat stellt aber fest, dass mit der im Entwurf vorgesehenen Regelung 
dieses Ziel nicht in allen Fällen erreicht werden kann. Die 
Steuererklärungsfristen beginnen bei Jahressteuern mit Ablauf des 
Kalenderjahres. Der Entwurf hingegen stellt auf den steuerlichen 
Übertragungsstichtag ab. Dieser entspricht in den Fällen eines abweichenden 
Wirtschaftsjahres sowie bei unterjährigen Umwandlungen nicht dem Ende des 
Kalenderjahres. Dies bedeutet, dass in diesen Fällen die steuerliche 
Schlussbilanz bereits vor der Körperschaftsteuererklärung einzureichen wäre. 


Der Bundesrat fordert deshalb, die Frist zur Abgabe der steuerlichen 
Schlussbilanz an die nach § 149 AO maßgebende Frist zur Abgabe der 
Körperschaftsteuererklärung für den Besteuerungszeitraum, in den der 
steuerliche Übertragungsstichtag fällt, zu koppeln. 


45. Zu Artikel 9 Nummer 4 (§ 13 Absatz 2 Satz 1a - neu - UmwStG) 


Artikel 9 Nummer 4 ist wie folgt zu fassen: 


„4. In § 13 Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 


„Der Antrag ist spätestens bis zur erstmaligen Abgabe der Steuererklärung 


bei dem für die Besteuerung des Anteilseigners zuständigen Finanzamt zu 


stellen.“ “ 


Begründung: 


Der Bundesrat begrüßt grundsätzlich die Normierung einer Antragsfrist in § 13 
Absatz 2 Umwandlungssteuergesetz (UmwStG). Allerdings sollte sich diese an 
der geltenden Regelung in § 21 Absatz 2 Satz 4 UmwStG orientieren und auf 
die erstmalige Abgabe der Steuererklärung abstellen.  


Der Entwurf sieht darüber hinaus für die Fälle des § 13 UmwStG 
(Anteilstausch bei Verschmelzung oder Spaltung von Kapitalgesellschaften auf 
andere Körperschaften) einen punktuellen Wechsel zur Anordnung des 
Buchwertansatzes und damit eine Abweichung vom allgemeinen Grundsatz des 
Ansatzes des gemeinen Werts nach dem Umwandlungssteuergesetz vor. Der 
gemeine Wert würde – ausschließlich in diesen Fällen – nur noch auf Antrag 
oder im Falle eines Ausschlusses bzw. einer Beschränkung des 
Besteuerungsrechts bei nicht von Artikel 8 der Fusionsrichtlinie geschützten 
Vorgängen zur Anwendung kommen. 
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Der Bundesrat stellt fest, dass diese Änderung eine Durchbrechung der 
Grundsystematik des Umwandlungssteuergesetzes darstellt, die abzulehnen ist. 
Umwandlungen und Einbringungen stellen nach der vom BFH bestätigten 
Rechtsauffassung der Finanzverwaltung sowohl auf Ebene des übertragenden 
und übernehmenden Rechtsträgers als auch auf Ebene der Anteilseigner 
Veräußerungs- und Anschaffungsvorgänge dar. Dies bedeutet, dass nach der 
Grundannahme des Umwandlungssteuergesetzes in allen Umwandlungs- und 
Einbringungsfällen die stillen Reserven aufzudecken sind. Nur auf Antrag kann 
unter bestimmten Voraussetzungen sowohl auf Betriebsvermögensebene als 
auch auf Anteilseignerebene der Buchwert zum Ansatz kommen.  


Der Bundesrat erkennt keine Gründe, die eine punktuelle Umkehr des Regel-
/Ausnahmeverhältnisses rechtfertigen könnten. Zudem weist er darauf hin, dass 
für die Fälle des Anteilstauschs nach § 21 UmwStG weiterhin der gemeine 
Wert zum Ansatz kommt, sofern kein Antrag auf Buchwertansatz gestellt wird. 
Die vorgesehene Änderung würde insoweit zu einer nicht zu rechtfertigenden 
Ungleichbehandlung der Fälle des Anteilstauschs nach §§ 13 und 21 UmwStG 
führen.  


Auch führt die punktuelle Änderung der Grundsystematik durch einen 
punktuellen Verzicht auf einen Antrag auf Buchwertansatz auf 
Anteilseignerebene nicht zu einer Verfahrensvereinfachung. Vielmehr würde 
eine unterschiedliche Behandlung vergleichbarer Sachverhalte das 
Verwaltungsverfahren unnötig verkomplizieren und zudem überflüssigen 
bürokratischen Aufwand provozieren. Der Bundesrat weist darauf hin, dass das 
Vorliegen der Voraussetzungen für den Buchwertansatz im Einzelfall zu 
prüfen ist.  


Aus den oben genannten Gründen fordert der Bundesrat, von der im Entwurf 
vorgesehenen Änderung von § 13 Absatz 2 UmwStG, wonach der 
Buchwertansatz rein punktuell zum neuen Regelfall wird, abzusehen.  


46. Zu Artikel 10a - neu - (§ 21 Absatz 1a Satz 2 - neu -, 3 - neu - AStG) 


Nach Artikel 10 wird folgender Artikel 10a eingefügt: 


„Artikel 10a 


Änderung des Außensteuergesetzes 


Dem § 21 Absatz 1a des Außensteuergesetzes vom 8. September 1972 (BGBl. I 


S. 1713), das zuletzt durch … geändert worden ist, werden folgende Sätze 


angefügt: 


„Dabei ist § 1 Absatz 3d nicht auf bis zum 31. Dezember 2024 entstehende 


Aufwendungen anzuwenden, die auf Finanzierungsbeziehungen beruhen, die 


vor dem 1. Januar 2024 zivilrechtlich vereinbart wurden und deren tatsächliche 


Durchführung vor dem 1. Januar 2024 begonnen hat. Werden betroffene 


Finanzierungsbeziehungen nach dem 31. Dezember 2023 und vor dem 
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1. Januar 2025 wesentlich geändert, ist § 1 Absatz 3d nicht auf Aufwendungen 


anzuwenden, die vor der wesentlichen Änderung entstehen.“ “ 


Begründung: 


Die Einfügung des § 1 Absatz 3d ist mit dem Wachstumschancengesetz vom 
27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) mit Wirkung ab Anfang 2024 erfolgt. 
Eine Übergangs- oder Nichtbeanstandungsfrist für Altverträge war dabei 
ursprünglich nicht vorgesehen, ist aber nach Auffassung des Bundesrates 
sachgerecht. 


47. Zu Artikel 10a - neu - (§ 21 Absatz 4 Satz 1 AStG) 


Nach Artikel 10 ist folgender Artikel einzufügen: 


„Artikel 10a 


Änderung des Außensteuergesetzes 


In § 21 Absatz 4 Satz 1 des Außensteuergesetzes vom 8. September 1972 


(BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 


27. März 2024 (BGBl. I Nr. 108) geändert worden ist, wird nach der Angabe 


„§§ 7 bis“ die Angabe „10, 12,“ eingefügt und der Punkt am Ende durch die 


Wörter „ ; § 11 in der am [einsetzen: Tag nach der Verkündung des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erstmals für die 


Einkommen- und Körperschaftsteuer für den Veranlagungszeitraum 2022 und 


für die Gewerbesteuer für den Erhebungszeitraum 2022 anzuwenden.“ ersetzt.“ 


Begründung: 


Mit der Änderung wird rückwirkend sichergestellt, dass auch in den Fällen, in 
denen ein Steuerpflichtiger im Jahr 2022 eine Gewinnausschüttung von einer 
Zwischengesellschaft mit abweichendem Wirtschaftsjahr erhalten hat, ein 
Kürzungsbetrag nach § 11 AStG im Veranlagungszeitraum 2022 zum Ansatz 
kommen kann. Dies ist zur nach der ATAD-Richtlinie erforderlichen Vermeidung 
einer Doppelbesteuerung geboten. Mit dem ATAD-Umsetzungsgesetz vom 
25. Juni 2021 (BGBl I S. 2035) wurde geregelt, dass die bisherige Steuer-
freistellung nach § 3 Nummer 41 EStG letztmals für den Veranlagungszeitraum 
2021 anzuwenden ist (§ 52 Absatz 4 Satz 20 EStG). Der als Nachfolgeregelung 
zugleich eingeführte Kürzungsbetrag nach § 11 Absatz 1 und 2 AStG findet nach 
dem aktuellen Wortlaut des § 21 Absatz 4 Satz 1 AStG erstmals für nach dem 
31. Dezember 2021 beginnende Wirtschaftsjahre der Zwischengesellschaft 
Anwendung. Daher würde ein Hinzurechnungsbetrag, der aus einem 
abweichenden Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft z. B. vom 1. Juli 2021 bis 
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zum 30. Juni 2022 resultiert, zwar nach § 21 Absatz 4 Satz 4 AStG im Anfangs-
bestand des Hinzurechnungskorrekturvolumens zum 31. Dezember 2021 erfasst 
werden, für eine Gewinnausschüttung im Jahr 2022 würde es allerdings zu einer 
„Doppelbesteuerung“ kommen. 


48. Zu Artikel 12 Nummer 1a - neu - (§ 14b Absatz 1 Satz 1 AO) 


In Artikel 12 ist nach Nummer 1 folgende Nummer einzufügen: 


„1a. In § 14b Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Steuerschuldner“ durch das 


Wort „Steuerpflichtiger“ ersetzt.“ 


Begründung: 


Nach § 14b Absatz 1 Satz 1 AO sind Verwaltungsakte an bestimmte 
Körperschaften mit Sitz im Ausland und Ort der Geschäftsleitung im Inland 
(z. B. britische Limited) ab 1. Januar 2024 an die Körperschaft selbst zu 
richten, soweit sie nach den Steuergesetzen Steuerschuldnerin ist. Die 
Regelung findet damit keine Anwendung, wenn die ausländische Körperschaft 
nicht die Steuer schuldet, sondern eine andere Rolle im Besteuerungsverfahren 
trägt (z. B. für die Steuer haftet). Die Beschränkung auf Fälle der 
Steuerschuldnerschaft führt nun dazu, dass an der bisherigen bewährten Praxis 
eines kombinierten Steuer- und Haftungsbescheids nicht mehr festgehalten 
werden kann. So muss beispielsweise der lohnsteuerliche Pauschalierungs- und 
Haftungsbescheid gegenüber einer britischen Limited nunmehr getrennt 
erlassen werden: 


- Der Pauschalierungsbescheid ist nach § 14b AO an die Limited selbst zu 
richten, da diese Schuldnerin der pauschalen Lohnsteuer ist. 


- Der Haftungsbescheid ist – wie bisher – an die zivilrechtliche Nachfolge-
personengesellschaft (bei Mehr-Personen-Limited) bzw. den zivilrechtlichen 
Gesamtrechtsnachfolger (bei Ein-Personen-Limited) zu richten, da die 
Neuregelung des § 14b AO – nach dessen Wortlaut – für Haftungsbescheide 
nicht anwendbar ist. 


Die getrennte Bekanntgabe von Pauschalierungs- und Haftungsbescheid führt 
in der Praxis zu erhöhtem Aufwand und ist fehleranfällig. Es sollte daher eine 
gesetzliche Erweiterung des § 14b Absatz 1 Satz 1 AO in der Weise erfolgen, 
dass der Begriff „Steuerschuldner“ durch den Begriff „Steuerpflichtiger“ 
(§ 33 AO) ersetzt wird. Dieser Begriff erfasst alle denkbaren Rollen einer 
ausländischen Körperschaft im deutschen Besteuerungsverfahren. 
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49. Zu Artikel 12 Nummer 5 Buchstabe 0a1 - neu -, 0a2 - neu - 


       (§ 87a Absatz 1 Satz 1a - neu -, Absatz 1a Satz 2 AO) 


In Artikel 12 Nummer 5 sind Buchstabe a folgende Buchstaben voranzustellen: 


„0a1) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Wenn für die Übermittlung von Nachrichten und Dokumenten an 


Finanzbehörden ein sicheres elektronisches Verfahren zur Verfügung 


steht, das den Datenübermittler authentifiziert und die Vertraulichkeit 


und Integrität des Datensatzes gewährleistet, ist die Übermittlung 


elektronischer Dokumente an Finanzbehörden mit einer qualifizierten 


elektronischen Signatur oder über das besondere elektronische 


Behördenpostfach außerhalb gerichtlicher Verfahren nur zulässig, 


soweit dies gesetzlich ausdrücklich zugelassen ist. Dies gilt nicht für 


die elektronischen Postfächer der Gerichte und Staatsanwaltschaften.“ 


0a2) In Absatz 1a Satz 2 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe 


„Satz 4“ ersetzt.“ 


Begründung:  


Zu Buchstabe 0a1 (§ 87a Absatz 1 Satz 1a - neu - AO) 


Nach § 87a Absatz 1 Satz 1 AO ist im Besteuerungsverfahren die Übermittlung 
elektronischer Dokumente zulässig, soweit der Empfänger hierfür einen 
Zugang eröffnet hat. Ein elektronisches Dokument ist zugegangen, sobald die 
für den Empfang bestimmte Einrichtung es in für den Empfänger bearbeitbarer 
Weise aufgezeichnet hat (§ 87a Absatz 1 Satz 2 1. Halbsatz AO). 


Bevorzugter und seit Jahren erprobter elektronischer Kommunikationskanal 
zwischen Steuerpflichtigen oder ihren Bevollmächtigten und den Finanzämtern 
sind das Verfahren ELSTER bzw. die Schnittstelle ERiC. Dieser Kommunika-
tionskanal gewährleistet für den Absender eine schnelle und ressourcen-
schonende Bearbeitung seines Anliegens und genügt auch den Anforderungen 
des § 87a Absatz 6 AO, da es den Datenübermittler authentifiziert und die 
Vertraulichkeit und Integrität des Datensatzes gewährleistet. 


Bei Nutzung des Verfahrens ELSTER bzw. der Schnittstelle ERIC wird durch 
die automatisierte steuernummerngenaue Zuordnung auf Empfängerseite die 
zuständige Bearbeiterin bzw. der zuständige Bearbeiter medienbruchfrei 
erreicht. Dies stellt eine schnellstmögliche Verarbeitung innerhalb der 
finanzamtsinternen IT-Fachverfahren sicher. 
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Da der Schwerpunkt der elektronischen Kommunikation gegenwärtig in der 
Übermittlung von elektronischen Steuererklärungen und Steueranmeldungen 
im Verfahren nach § 87a Absatz 6 AO und künftig vermehrt der Abruf 
elektronischer Verwaltungsakte im Verfahren nach § 87a Absatz 8 in 
Verbindung mit § 122a AO liegt, ist die Nutzung der Verfahren ELSTER bzw. 
ERiC bei den mit der Erstellung und Übermittlung von Steuererklärungen 
beauftragten Angehörigen der rechts- und steuerberatenden Berufe vorgegeben. 


ELSTER bzw. ERiC erlauben (etwa in Form des Formulars „Sonstige 
Nachricht an Finanzamt“) allerdings auch den Versand von Anhängen (z. B. 
elektronischen Schriftsätzen im PDF-Format), wobei gegenwärtig lediglich 
folgende technische Beschränkungen zu beachten sind: 


- maximal 100 Seiten je PDF, 


- maximal 20 Anhänge, 


- maximal 10,4 MB pro Anhang und 


- insgesamt maximal 38,7 MB (ERiC) bzw. 14 MB (ELSTER). 


Auf andere Weise (sei es durch einfache unverschlüsselte E-Mail, durch 
Übermittlung mit qualifizierter elektronischer Signatur oder von einem 
besonderen elektronischen Anwalts- oder Steuerberaterpostfach an das 
besondere elektronische Behördenpostfach) elektronisch übermittelte 
„sonstige“ Dokumente beeinträchtigen das steuerliche Massenverfahren 
erheblich. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die Nutzung der 
besonderen elektronischen Behördenpostfächer ausschließlich für die 
elektronische Kommunikation in gerichtlichen Verfahren eingeführt wurde und 
deshalb in den Finanzbehörden nur wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dieses Verfahren nutzen können und sollen. 


Angesichts der gegenwärtig überdurchschnittlich hohen Belastungen der 
Finanzverwaltung muss die elektronische Übermittlung von Schriftsätzen an 
Finanzbehörden deshalb - außerhalb der im Besteuerungsverfahren immer 
seltener anzutreffenden Fälle des § 87a Absatz 3 AO (Ersetzung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Schriftform durch die elektronische Form) sowie außerhalb 
der elektronischen Kommunikation zwischen der Justiz und der 
Finanzverwaltung durch Übermittlung mit qualifizierter elektronischer 
Signatur oder von einem besonderen elektronischen Anwalts- oder 
Steuerberaterpostfach an das besondere elektronische Behördenpostfach 
gesetzlich ausgeschlossen werden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist. 


Zu Buchstabe 0a2 (§ 87a Absatz 1a Satz 2 AO) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung des neuen 
Satzes 2 in Absatz 1. 
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50. Zu Artikel 12 Nummer 5 Buchstabe a (§ 87a Absatz 3 Satz 5 AO) 


In Artikel 12 Nummer 5 Buchstabe a ist nach der Angabe „Absatz 3 Satz 4“ die 


Angabe „und 5“ einzufügen. 


Begründung: 


Der Gesetzentwurf sieht vor, lediglich Satz 4 des dritten Absatzes des  
§ 87a AO durch die im Gesetzentwurf zitierten Sätze zu ersetzen. Dies würde 
dazu führen, dass Satz 5 des dritten Absatzes des § 87a AO bestehen bliebe, 
obschon dieser inhaltlich durch die neu einzufügenden Sätze ersetzt werden 
wird. Es handelt sich mithin um eine notwendige Folgeanpassung. 


51. Zu Artikel 12 (§ 93c Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c, d AO) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob § 93c 


Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c und d AO wie folgt gefasst werden sollten: 


„c) den Familiennamen, den Vornamen, den Tag der Geburt, die Anschrift des 


Steuerpflichtigen, dessen Identifikationsnummer nach § 139b sowie bei 


Mitteilungen, die die wirtschaftliche Tätigkeit des Steuerpflichtigen 


betreffen, die Wirtschafts-Identifikationsnummer einschließlich des 


fünfstelligen Unterscheidungsmerkmals im Sinne des § 139c Absatz 5a der 


Abgabenordnung; 


d) handelt es sich bei dem Steuerpflichtigen nicht um eine natürliche Person, 


so sind dessen Firma oder Name, Anschrift, Wirtschafts-Identifikations-


nummer nach § 139c der Abgabenordnung und, bis zum Ablauf von drei 


Jahren nach der Einführung dieses Ordnungsmerkmals, dessen 


Steuernummer anzugeben;“ 
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Begründung: 


Zu Buchstabe c und d 


Das Bundeszentralamt für Steuern wird zukünftig stufenweise jedem 
wirtschaftlich Tätigen eine Wirtschafts-Identifikationsnummer mitteilen 
(§ 139a Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 139c AO), welche als 
selbständiges Identifikationsmerkmal fungieren wird. Dieses Identifikations-
merkmal soll auch im maschinellen Mitteilungsverfahren der Finanz-
verwaltung zukünftig als Ordnungsmerkmal dienen und insbesondere die 
Zuordnung der elektronischen Mitteilungen in dem genannten Verfahren 
optimieren. 


Im Hinblick auf die stufenweise Einführung der Wirtschafts-
Identifikationsnummer soll auch die Umsetzung in dem maschinellen 
Mitteilungsverfahren stufenweise erfolgen. 


Zu Buchstabe c 


Für natürliche Personen ist die Identifikationsnummer derzeit im Rahmen der 
nationalen Mitteilungsverfahren grundsätzlich alleiniges Ordnungsmerkmal. 


Bei Mitteilungen, die die wirtschaftliche Tätigkeit einer natürlichen Person 
betreffen, soll die Wirtschafts-Identifikationsnummer zukünftig als 
zusätzliches Ordnungsmerkmal fungieren. Diese soll – über das fünfstellige 
Unterscheidungsmerkmal im Sinne des § 139c Absatz 5a AO – insbesondere 
eine eindeutige Zuordnung der Mitteilung zur exakten wirtschaftlichen 
Tätigkeit des Steuerpflichtigen ermöglichen. Bei Vorliegen mehrerer 
wirtschaftlicher Tätigkeiten eines Steuerpflichtigen ist diese eindeutige 
Zuordnung derzeit nicht möglich. 


Zu Buchstabe d 


Nach dem aktuellen Gesetzeswortlaut entfällt die Steuernummer als 
Pflichtangabe bei der Datenübermittlung, sobald eine Wirtschafts-
Identifikationsnummer nach § 139c AO vergeben wurde. Für die Anpassung 
des elektronischen Mitteilungsverfahrens der Finanzverwaltung ist es 
erforderlich, die Steuernummer während eines Übergangszeitraumes bis zur 
vollständigen Umstellung auf die Wirtschafts-Identifikationsnummer 
zusätzlich (neben der Wirtschafts-Identifikationsnummer) als verpflichtende 
Angabe vorzusehen. Es gilt zu vermeiden, die bestehenden Prozesse unter 
Berücksichtigung der Steuernummer als Ordnungsmerkmal durch die 
stufenweise Einführung der Wirtschafts-Identifikationsnummer und einen 
vorzeitigen Wegfall der Steuernummer als (verpflichtendes) Ordnungsmerkmal 
zu verschlechtern. Bis zum Abschluss der stufenweise erfolgenden Umstellung 
in dem maschinellen Mitteilungsverfahren wird voraussichtlich ein Zeitraum 
von drei Jahren nach der stufenweise erfolgenden Einführung der Wirtschafts-
Identifikationsnummer vergehen. 
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52. Zu Artikel 12 Nummer 9a - neu - (§ 138 Absatz 1 Satz 1 AO) 


In Artikel 12 ist nach Nummer 9 folgende Nummer einzufügen:  


„9a. § 138 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Wer einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, einen gewerblichen 


Betrieb oder eine Betriebstätte eröffnet, hat dies nach den Vorschriften 


der Gewerbeordnung der Gemeinde mitzuteilen, in der der Betrieb oder 


die Betriebstätte eröffnet wird; die Gemeinde unterrichtet unverzüglich 


das nach § 22 Absatz 1 zuständige Finanzamt im automatisierten 


Verfahren nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich 


bestimmte Schnittstelle von dem Inhalt der Mitteilung.“ “ 


Begründung: 


Durch die Änderungen in § 138 Absatz 1 Satz 1 AO soll zum einen klarstellend 
ergänzt werden, dass die Mitteilung der Steuerbürger an die Gemeinden nach 
den Vorschriften der Gewerbeordnung zu erfolgen hat. 


Zum anderen soll der elektronische Übermittlungsweg der Daten von den 
Gewerbebehörden an die Finanzbehörden festgelegt werden. 


Aktuell wird die Datenübermittlung der Gewerbebehörden nur in Papierform 
vorgenommen. Da sich die steuerliche Abmeldung und die gewerberechtliche 
Abmeldung grundsätzlich bedingen, sind Datenflüsse zwischen Finanz- und 
Gewerbebehörden zur Schaffung von gegenseitigen Synergien zu etablieren. 
Zukünftig sollen infolge des „Einer-für-Alle“-Umsetzungsprojektes „Steuer-
liche Abmeldung eines Unternehmens“, welches in der gemeinsamen 
Federführung der Länder Nordrhein-Westfalen und Bremen liegt, Daten aus 
den Gewerbeanzeigen von den Gewerbebehörden automatisiert und medien-
bruchfrei an die Finanzbehörden übermittelt werden. Die entsprechenden 
Programmleistungen wurden erfolgreich in Nordrhein-Westfalen pilotiert und 
stehen grundsätzlichen allen Ländern zur Verfügung. Zur verpflichtenden 
elektronischen Übermittlung ist die Änderung des § 138 Absatz 1 AO 
erforderlich. Gleichlaufend dazu wurden mit dem Gesetz zur Änderung der 
Gewerbeordnung und anderer Gesetze vom 9. November 2022 die 
Finanzbehörden in den Kreis der empfangsberechtigten Stellen nach § 14 
Absatz 8 GewO aufgenommen. 
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53. Zu Artikel 12 Nummer 12 Buchstabe a (§ 147 Absatz 6 Satz 1 AO) 


Artikel 12 Nummer 12 Buchstabe a ist wie folgt zu fassen: 


„a) Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Sind die Unterlagen nach Absatz 1 mit Hilfe eines 


Datenverarbeitungssystems erstellt worden, hat die Finanzbehörde im 


Rahmen einer Außenprüfung das Recht, 


1. Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das Daten-


verarbeitungssystem zur Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen, 


2. zu verlangen, dass die Daten nach ihren Vorgaben maschinell 


ausgewertet zur Verfügung gestellt werden, oder 


3. zu verlangen, dass die Daten nach ihren Vorgaben in einem maschinell 


auswertbaren Format an sie übertragen werden.“ “ 


Begründung: 


In nahezu jedem Unternehmen liegen digitale Daten vor. Daher wurden 2002 
die Mitwirkungspflichten im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung um die 
Bereitstellung aufzeichnungspflichtiger digitaler Daten ergänzt. Das 
Datenzugriffsrecht ermöglicht der Finanzverwaltung digitale Unternehmens-
abläufe und digitalisierte Daten auch datengestützt zu prüfen. Die digitale 
Außenprüfung versucht der Zunahme digitaler Daten in Unternehmen im 
Rahmen einer angemessenen Dauer einer Außenprüfung gerecht zu werden 
und ist zwischenzeitlich zu einem bedeutenden Bestandteil einer Außenprüfung 
geworden.  


Mit dem Entwurf des Jahressteuergesetzes 2024 wird das Datenzugriffsrecht 
als Kann-Vorschrift ausgeführt. Die Finanzbehörde hätte erstmals jede 
Anforderung eines Datenzugriffs zu begründen, obwohl der Datenzugriff nach 
der Entwurfsbegründung unverändert stattfinden soll. Der durch das 
Begründungserfordernis entstehende zusätzliche Erfüllungsaufwand für die 
Verwaltung in nahezu jeder steuerlichen Außenprüfung ist im Gesetzgebungs-
verfahren bisher nicht berücksichtigt und würde die Finanzverwaltung vor 
erhebliche personelle und zeitliche Herausforderungen stellen. Insbesondere 
würde ein zusätzlicher Begründungsaufwand für das in der heutigen Zeit 
selbstverständliche und zumeist zwingend erforderliche Datenzugriffsrecht – 
entgegen der aktuellen Bestrebungen – die Dauer einer Außenprüfung erhöhen. 
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54. Zu Artikel 12 Nummer 12a - neu - (§ 152 Absatz 6 Satz 1 AO) 


In Artikel 12 ist nach Nummer 12 folgende Nummer einzufügen: 


„12a. In § 152 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „die Absätze 1 bis 3 und“ 


durch die Angabe „die Absätze 1 und 2, Absatz 3 Nummer 1 sowie“ 


ersetzt.“ 


Begründung: 


Bei der Bemessung eines Verspätungszuschlages für eine verspätet abgegebene 
Feststellungserklärung ist die Regelung in § 152 Absatz 7 AO maßgeblich. Der 
Gesetzgeber hat sich bewusst dafür entschieden, in Feststellungsfällen 
abweichend von der früheren Rechtslage nicht auf die steuerliche Auswirkung 
in den Folgebescheiden abzustellen. Die beabsichtigte Klarstellung dient 
deshalb dem Zweck, die nach dem aktuellen Wortlaut des § 152 Absatz 6 
Satz 1 AO denkbare Möglichkeit einer entsprechenden Anwendung des § 152 
Absatz 3 Nummer 2 und 3 AO auszuschließen. 


55. Zu Artikel 12 Nummer 18a - neu - (§ 235 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 AO) 


  Artikel 16 Nummer 1 (§ 15 Absatz 19 - neu - EGAO) 


a) In Artikel 12 ist nach Nummer 18 folgende Nummer einzufügen: 


„18a. § 235 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 Satz 1 werden der Punkt am Ende durch ein 


Komma ersetzt und die Wörter „bei hinterzogenen Voraus-


zahlungen endet der Zinslauf spätestens mit dem Beginn des 


Zinslaufs der hinterzogenen Steuer, bei deren Festsetzung diese 


Vorauszahlungen anzurechnen wären.“ angefügt. 


b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


„(4)  Zinsen nach § 233a, die für dieselbe Steuer und 


denselben Zeitraum festgesetzt wurden, sind anzurechnen; dies 


gilt auch für Zinsen auf hinterzogene Vorauszahlungen. Der 


Zinslauf nach Absatz 2 und 3 bleibt hiervon unberührt.“ “ 
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b) Artikel 16 Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 


„1. Dem § 15 werden folgende Absätze 18 und Absatz 19 angefügt: 


„(18) [wie Gesetzentwurf] 


(19) § 235 Absatz 3 und 4 der Abgabenordnung in der am … 


[einsetzen: Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes] geltenden 


Fassung gilt in allen Fällen, in denen Zinsen nach § 235 der 


Abgabenordnung nach dem … [einsetzen: Ablauf des Kalenderjahres 


der Verkündung dieses Gesetzes] festgesetzt werden.“ “ 


Begründung: 


Bei der Verzinsung von hinterzogenen Vorauszahlungen werden aufgrund der 
Anpassung des Zinssatzes der Vollverzinsung durch das Zweite Gesetz zur 
Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgaben-
ordnung durch das Auseinanderfallen der Zinssätze für Verzinsungszeiträume 
ab dem 1. Januar 2019 (Hinterziehungszinsen weiterhin 0,5 Prozent; 
Nachzahlungszinsen nach § 233a AO nur 0,15 Prozent je vollen Monat) für 
den hinterzogenen Steuerbetrag in dem Zeitraum vom Ablauf der Karenzzeit 
bis zur Vollendung der Steuerhinterziehung teilweise lediglich 1,8 Prozent 
Zinsen pro Jahr gefordert. Dies könnte bei Hinterziehungszinsen in der 
Öffentlichkeit den – unzutreffenden – Eindruck erwecken, dass Steuerhinter-
ziehung weniger als bisher verfolgt und geahndet werden soll. Mit der 
Änderung soll der Liquiditätsvorteil des die Vorauszahlungen hinterziehenden 
Steuerpflichtigen im Rahmen der Hinterziehungsverzinsung einheitlich mit 
6 Prozent pro Jahr abgeschöpft werden. 


Bei hinterzogenen Vorauszahlungen endet der Zinslauf der Hinterziehungs-
zinsen grundsätzlich mit Zahlung der hinterzogenen Vorauszahlung, zur 
Vermeidung einer Doppelverzinsung jedoch spätestens in dem Zeitpunkt, in 
dem der Zinslauf der Hinterziehungszinsen zur verkürzten Jahressteuer 
desselben Kalenderjahres beginnt. Für die hinterzogene Jahressteuer beginnt 
der Zinslauf grundsätzlich mit Wirksamwerden der unzutreffenden 
Jahressteuerfestsetzung (§ 235 Absatz 2 Satz 1 1. Halbsatz AO), bei Fest-
setzung einer Abschlusszahlung aber erst mit deren Fälligkeit (§ 235 Absatz 2 
Satz 1 2. Halbsatz AO). 
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Der Zinslauf für Hinterziehungszinsen zu Vorauszahlungen endet jedoch 
spätestens mit Ablauf der Karenzzeit nach § 233a Absatz 2 Satz 1 oder 2 AO, 
wenn die Jahressteuer der Verzinsung nach § 233a AO unterliegt (vgl. BFH-
Urteil vom 28. September 2021, VIII R 18/18, BStBl. II 2022, S. 239). Dies 
gilt auch dann, wenn die Jahressteuer nicht verkürzt wurde und deshalb 
ausschließlich Hinterziehungszinsen zu den verkürzten Vorauszahlungen 
festzusetzen sind. 


Der Zinslauf für Hinterziehungszinsen beginnt mit Vollendung der 
Steuerhinterziehung (§ 235 Absatz 2 Satz 1 AO) und endet mit dem früheren 
Zeitpunkt aus Zahlung und Fälligkeit der hinterzogenen Steuer (§ 235 Absatz 3 
Satz 1 und 2 AO). 


Da die beiden in § 235 Absatz 3 Satz 1 und 2 AO genannten Zeitpunkte 
regelmäßig nach Ablauf der zinsfreien Karenzzeit, in der Zinsen nach § 233a 
AO nicht festgesetzt werden (§ 233a Absatz 2 Satz 1 AO), liegen, ergibt sich 
zunächst eine Doppelverzinsung. Diese Doppelverzinsung wird aufgelöst, 
indem in § 235 Absatz 4 AO die Anrechnung von § 233a AO Zinsen normiert 
wird. 


Der BFH hat mit Urteil vom 28. September 2021 (VIII R 18/18, BStBl. II 
2022, S. 239) entschieden, dass der Zinslauf für Hinterziehungszinsen auf 
hinterzogene Vorauszahlungen spätestens mit dem Ablauf der Karenzzeit des 
zugehörigen Veranlagungszeitraums endet. Eine Anrechnung sei nur bei 
Verzinsung derselben Steuer für denselben Zeitraum möglich. Dies scheitere 
im Falle der Hinterziehungsverzinsung hinterzogener Vorauszahlungen daran, 
dass Vorauszahlungen gemäß § 233a Absatz 1 Satz 2 AO nicht mit Zinsen 
nach § 233a AO belegt werden. Da § 235 Absatz 3 Satz 1 und 2 AO auch für 
die Ermittlung des Zinslaufendes bei Hinterziehungszinsen zu 
Vorauszahlungen gelte, könne die sich hieraus ergebende Doppelverzinsung 
nur im Wege einer reduzierenden Auslegung des § 235 Absatz 3 Satz 1 und 2 
AO beseitigt werden, nach der der Zinslauf für Hinterziehungszinsen zu 
hinterzogenen Vorauszahlungen in dem Zeitpunkt ende, in dem derjenige für 
die Hinterziehungszinsen für die hinterzogene Jahressteuer beginne, spätestens 
aber mit Ablauf der Karenzzeit. 


Eine Auswirkung auf den insgesamt zu zahlenden Zinsbetrag hatte das Urteil 
nicht, weil im Entscheidungszeitpunkt der zugrunde zu legende Zinssatz gemäß 
§ 238 Absatz 1 Satz 1 AO einheitlich 0,5 Prozent pro Monat betrug. 


Diese Situation hat sich durch das Zweite Gesetz zur Änderung der 
Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 
12. Juli 2022 geändert. Für Zinsen nach § 233a AO gilt für Verzinsungs-
zeiträume ab dem 1. Januar 2019 ein Zinssatz von 0,15 Prozent pro Monat 
(§ 238 Absatz 1a AO), für Hinterziehungszinsen gilt weiterhin ein Zinssatz von 
0,5 Prozent pro Monat (§ 238 Absatz 1 AO). 
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Dies führt im Fall der gleichzeitigen Hinterziehung von Vorauszahlungen, der 
Hinterziehung der zugehörigen Jahressteuer und der Festsetzung der 
hinterzogenen Steuer nach Ablauf der Karenzzeit zur Erfüllung von drei 
Zinstatbeständen (Hinterziehungszinsen zu Vorauszahlungen, Hinterziehungs-
zinsen zur Jahressteuer und Zinsen nach § 233a AO), die sich teilweise, aber 
nicht vollständig überschneiden und unter Zugrundelegung verschiedener 
Zinssätze zu berechnen sind. 


In Fällen, in denen hinzutritt, dass die Hinterziehung der Jahressteuer erst zu 
einem nach Ablauf der Karenzzeit liegenden Zeitpunkt vollendet ist, ergibt sich 
hierdurch für den Zeitraum zwischen Ablauf der Karenzzeit (= Zinslaufende 
der Hinterziehungszinsen zu Vorauszahlungen) und der Vollendung der 
Steuerhinterziehung der Jahressteuer (= Zinslaufbeginn der Hinterziehungs-
zinsen zur Jahressteuer) ein „Zinstal“, in dem „nur“ 0,15 Prozent Zinsen pro 
Monat zum Ausgleich des durch die Hinterziehung eingetretenen 
Liquiditätsnachteils des Fiskus berechnet werden. 


56. Zu Artikel 12 Nummer 21 


    (§ 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 - neu -, 10 - neu -, Absatz 6 AO) 


Artikel 12 Nummer 21 ist wie folgt zu fassen: 


„21. § 379 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 7 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 


bb) Der Nummer 8 wird das Wort „oder“ angefügt. 


cc) Nummer 8 werden folgende Nummern angefügt: 


„9. entgegen § 146a Absatz 2 Satz 1 der Belegausgabepflicht 


nicht oder nicht richtig nachkommt, 


10. entgegen § 146a Absatz 4 seiner Mitteilungspflicht nicht 


oder nicht rechtzeitig nachkommt.“ 


b) In Absatz 4 [… wie Gesetzentwurf] 


c) In Absatz 6 werden nach den Wörtern „Nummer 3 bis 7“ die 


Wörter „9 und 10“ eingefügt. 
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d) Folgender Absatz 8 wird angefügt:  


[…wie Gesetzentwurf]“ 


Begründung: 


Um das Sicherheitskonzept des Kassengesetzes zu vervollständigen und damit 
eine gleichmäßige Besteuerung der Bargeldbranche herzustellen, wird der 
Steuergefährdungstatbestand des § 379 Absatz 1 AO um zwei weitere 
Tatbestände ergänzt.  


Zu § 379 Abatz 1 Satz 1 Nummer 9 - neu - AO 


Die Sanktionierung von Verstößen gegen die Belegausgabepflicht ist 
notwendig, um die gesetzlichen Verpflichtungen des § 146a Absatz 2 AO zur 
Belegausgabe in der Praxis durchzusetzen. Derzeit bestehen kaum 
Möglichkeiten, auf Verstöße gegen die Belegausgabepflicht zu reagieren. Dies 
führt dazu, dass in vielen Fällen weiterhin von der Belegausgabe – sei es 
elektronisch oder auf Papier – abgesehen wird.  


Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen vom 22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3152) wurde eine 
Belegausgabepflicht (§ 146a Absatz 2 AO) ab dem 1. Januar 2020 eingeführt. 


Bei der Belegausgabepflicht handelt es sich um einen entscheidenden Aspekt 
des Sicherheitskonzeptes zur Bekämpfung der Manipulation von Kassendaten. 
Die Belegausgabe dient dazu, die Einbindung der Technischen 
Sicherheitseinrichtung (TSE) in den Abrechnungsprozess und damit die 
Funktionsfähigkeit des Sicherheitskonzeptes zu gewährleisten. Die Einbindung 
der TSE muss in jedem Einzelfall durch die Belegausgabepflicht sichergestellt 
werden. 


Eine Nichtbeachtung der Belegausgabepflicht beeinträchtigt das 
Sicherheitskonzept zur Bekämpfung der Manipulation von Kassendaten. Bei 
den Kassen und den eingesetzten TSE handelt es sich um zwei getrennte 
Systeme, die für die Absicherung der Daten in jedem Einzelfall 
zusammenwirken müssen. Durch die Belegerstellung und die 
Belegausgabepflicht tritt der Nachweis über die Absicherung der Kassendaten 
mittels der TSE nach außen und ist so nicht mehr nachträglich manipulierbar. 
Nur so ist ein Nachweis über die Vollständigkeit und die sichere 
Dokumentation der Daten möglich.  
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Dies wird auch in der abschließenden Mitteilung des Bundesrechnungshofes 
(BRH) an das BMF über die Prüfung Umsetzung, Kontrolle und Wirksamkeit 
der Belegausgabepflicht nach § 146a Absatz 2 AO vom 30. Juli 2024 (Gz.: 
VIII 3 - 0000477/VIII 4 - 0000768) deutlich. Der BRH weist in Tz. 5.3 explizit 
darauf hin, dass nur ein ausgegebener Beleg für die Finanzverwaltung die 
Möglichkeit schaffe, die vollständige Erfassung, Buchung und Besteuerung des 
erfassten Geschäftsvorfalls zu prüfen. Jeder Verstoß gegen die 
Belegausgabepflicht gefährde eine zutreffende und gleichheitsgerechte 
Besteuerung. 


Die Erfahrungen der Praxis haben gezeigt, dass der gesetzlichen Verpflichtung 
häufig nicht nachgekommen wird. Da mit der Einführung der 
Belegausgabepflicht nicht auch zeitgleich eine Möglichkeit zur Sanktionierung 
von Verstößen eingeführt wurde, besteht insoweit die Gefahr eines 
Vollzugsdefizits. Es besteht keine praktikable Möglichkeit, eine Umsetzung 
dieser Verpflichtung zu erwirken. Zwangsmittel nach §§ 328 ff. AO und 
insbesondere die Festsetzung eines Zwangsgeldes sind keine geeigneten Mittel. 
Eine dauerhafte Überwachung der Steuerpflichtigen im Hinblick auf eine 
zwischenzeitliche Erfüllung der Verpflichtung ist durch die Finanzbehörde bis 
zum Zeitpunkt der finalen Zwangsgeldfestsetzung praktisch nicht umsetzbar. 
Das Zwangsgeld setzt voraus, dass der Steuerpflichtige aktuell bzw. zukünftig 
der Aufforderung zur Umsetzung der Belegausgabepflicht nicht nachkommt. 
Das Vorhandensein eines Ordnungswidrigkeitentatbestandes hat dagegen auch 
einen repressiven Charakter, da auch das Fehlverhalten in der Vergangenheit 
sanktioniert werden kann. Hinzu kommt ein präventiver Charakter, da 
Steuerpflichtige auch davon abgehalten werden, das Risiko der Entdeckung 
ihres Fehlverhaltens abzuwarten und dann kurzfristig – ohne weitere 
Sanktionierung – der Verpflichtung nachzukommen. 


Bereits in der abschließenden Mitteilung des BRH vom 4. Oktober 2023 über 
die Prüfung, Verfahren, Möglichkeiten und Wirksamkeit der Kassen-
Nachschau nach § 146b AO (Gz.: VIII 3/VIII 4 - 2020 - 0323) macht auch der 
BRH unter Tz. 5.6 deutlich, dass der Sanktionsapparat des Kassengesetzes 
hinsichtlich der Nichtbefolgung der Belegausgabepflicht ergänzt und jede 
Pflichtverletzung sanktioniert werden müsse. Ansonsten würde das 
Steueraufkommen gefährdet oder der Erfolg einer schnellen und reibungslosen 
Kassen-Nachschau beeinträchtigt. 
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Zudem weist der BRH in seiner Mitteilung vom 30. Juli 2024 an das BMF über 
die Prüfung Umsetzung, Kontrolle und Wirksamkeit der Belegausgabepflicht 
nach § 146a Absatz unter Tz. 5.3 erneut darauf hin, dass für eine wirksame 
Durchsetzung der Belegausgabepflicht der Finanzverwaltung geeignete Mittel 
zur Verfügung stehen müssen. Hierzu würde auch ein gemeinsames 
Verständnis über die Möglichkeit von Zwangsmaßnahmen beitragen. Nach 
Ansicht des BRH sei es die Aufgabe des BMF dieses Verständnis einheitlich 
und bundesweit zu etablieren sowie einen gleichmäßigen Vollzug der 
Zwangsmaßnahmen zu gewährleisten. 


Der BRH empfiehlt daher, die Lücke im Sanktionsapparat des § 379 AO (dazu 
Tz. 4.1.4 Mitteilung BRH vom 30. Juli 2024, VIII 3 - 0000477/VIII 4 - 
0000768) zu schließen und eine Steuergefährdung durch nicht ausgegebene 
oder unterdrückte Belege nicht länger hinzunehmen. 


Zu § 379 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 - neu - AO 


Die Sanktionierung von Verstößen ist notwendig, um die gesetzlichen 
Verpflichtungen des § 146a Absatz 4 AO zur Mitteilung von vorhandenen 
elektronischen Aufzeichnungssystemen in der Praxis durchzusetzen. 


Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen vom 22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3152) wurde eine 
Mitteilungsverpflichtung über den Einsatz oder die Außerbetriebnahme eines 
elektronischen Aufzeichnungssystems im Sinne des § 146a Absatz 1 AO nach 
§ 146a Absatz 4 AO eingeführt. Die elektronische Übertragungsmöglichkeit 
zur Umsetzung dieser Mitteilungsverpflichtung steht ab dem 1. Januar 2025 
zur Verfügung. 


Mit der Einführung der Mitteilungsverpflichtung sollte eine frühzeitige 
Kenntniserlangung der Finanzverwaltung über die Art und Anzahl der im 
Unternehmen vorhandenen Aufzeichnungssysteme zum Zwecke einer etwaigen 
Prüfungsauswahl erreicht werden. Sofern Informationen über technisch 
unzureichende elektronische Aufzeichnungssysteme oder solche, die mit einer 
Manipulationssoftware ausgestattet sind, vorliegen, erlauben die Mitteilungen 
auch eine direkte Auswahl der Steuerpflichtigen, die diese Systeme einsetzen 
und geprüft werden müssen. Im Rahmen des vorgenannten Gesetzes wurde 
keine Möglichkeit zur Sanktionierung von Verstößen gegen die 
Mitteilungspflicht eingeführt. Diese ist jedoch notwendig, um die gesetzlichen 
Verpflichtung auch durchsetzen zu können. Ein Zwangsmittelverfahren nach 
§§ 328 ff. AO ist hierzu nicht geeignet, da in den Fällen, in denen im Rahmen 
einer Außenprüfung oder Kassen-Nachschau festgestellt wird, dass 
elektronische Aufzeichnungssysteme nicht mitgeteilt wurden, dieser 
Verpflichtung kurzfristig nachgekommen werden kann. Das Vorhandensein 
eines Ordnungswidrigkeitentatbestandes hat dagegen auch einen repressiven 
Charakter, da auch das Fehlverhalten in der Vergangenheit sanktioniert wird. 
Hinzu kommt ein präventiver Charakter, da Steuerpflichtige auch davon 
abgehalten werden, das Risiko der Entdeckung ihres Fehlverhaltens 
abzuwarten und dann kurzfristig – ohne weitere Sanktionierung – der 
Verpflichtung nachzukommen. Nur so kann der Sinn und Zweck der 
Einführung der Mitteilungsverpflichtung, der frühzeitigen Kenntniserlangung 
der Finanzverwaltung über die Art und Anzahl der im Unternehmen 
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vorhandenen Aufzeichnungssysteme, gewährleistet werden.  


In der abschließenden Mitteilung des Bundesrechnungshofes (BRH) vom 
4. Oktober 2023 über die Prüfung Verfahren, Möglichkeiten und Wirksamkeit 
der Kassen-Nachschau nach § 146b AO (Gz.: VIII 3/VIII 4 - 2020 - 0323) 
macht dieser unter Tz. 5.4 und 6.4.2 deutlich, dass ein Verstoß gegen die 
Mitteilungspflicht eine zutreffende und gleichheitsgerechte Besteuerung 
gefährde. Der Sanktionsapparat des Kassengesetzes müsse daher hinsichtlich 
der Nichtbefolgung der Belegausgebpflicht ergänzt werden. Der BRH 
empfiehlt diesbezüglich, die Lücke im Sanktionsapparat des § 379 AO zu 
schließen.  


57. Zu Artikel 18 (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41b FVG) 


In Artikel 18 § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41b ist die Angabe „Kapitel IXa“ 


durch die Angabe „Kapitel Xa“ zu ersetzen. 


Begründung: 


Durch Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie (EU) 2020/285 des Rates vom 
18. Februar 2020 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem in Bezug auf die Sonderregelung für 
Kleinunternehmen und der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 in Bezug auf die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und den Informationsaustausch zur 
Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Sonderregelung für 
Kleinunternehmen wurden die Bestimmungen betreffend die Sonderregelungen 
nach Titel XII Kapitel 1 der Richtlinie 2006/112/EG als Kapitel Xa 
(Artikel 37a und 37b) in die Zusammenarbeitsverordnung eingefügt. 


58. Zu Artikel 20 Nummer 4 (§ 13b Absatz 3 UStG) 


Artikel 20 Nummer 4 ist wie folgt zu fassen: 


„4. § 13b wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 wird das Wort „Absatz“ durch das Wort „Absätzen“ ersetzt. 


b) In Absatz 9 … [wie Gesetzentwurf]“ 


Begründung: 


Die neu eingefügte Änderung in Buchstabe a greift eine notwendige, 
redaktionelle Korrektur in § 13b UStG auf.  
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59. Zu Artikel 20 Nummer 7 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb 


             (§ 15 Absatz 4 Satz 3 UStG) 


In Nummer 7 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb § 15 Absatz 4 Satz 3 ist das 


Wort „Gesamtumsätzen“ durch die Wörter „Umsätzen, die zum Vorsteuerabzug 


berechtigen“ zu ersetzen. 


Begründung 


Die Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Grundstücken war in den 
letzten über 20 Jahren vielfach Gegenstand von Gesetzesänderungen, der 
Rechtsprechung von EuGH und BFH sowie vielfältiger Verwaltungs-
anweisungen. 


Mit dem BMF-Schreiben vom 20. Oktober 2022, BStBl. I S. 1497 
(Vorsteueraufteilung nach § 15 Absatz 4 UStG bei gemischt genutzten 
Grundstücken) und vom 13. Februar 2024, BStBl. I S. 280 (Anwendung des 
Gesamtumsatzschlüssels) wurden die Grundsätze der gefestigten BFH- und 
EuGH-Rechtsprechung zur Vorsteueraufteilung bei gemischten Umsätzen 
(vorsteuerabzugsberechtigte Umsätze und sogenannte Ausschlussumsätze) 
nach langjährigen Erörterungen in einschlägige Verwaltungsanweisungen 
umgesetzt und dem Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst. Dadurch ist in 
der Besteuerungspraxis die notwendige Rechtssicherheit eingetreten. 


Die bisher vorgesehene Anpassung des § 15 Absatz 4 Satz 3 UStG, die nach 
der Entwurfsbegründung eigentlich eine Klarstellung bezwecken soll, 
gefährdet diesen Rechtszustand, weil sie alleine den sogenannten 
Gesamtumsatzschlüssel in den Blick nimmt. 


Nach dem BFH-Grundsatzurteil vom 7. Mai 2014, V R 1/10, BStBl. II 2022,  
S. 731 macht § 15 Absatz 4 Satz 3 UStG in der bestehenden Fassung von der 
Ermächtigung in der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (Artikel 173 Absatz 2) 
Gebrauch, eine vom Gesamtumsatzschlüssel abweichende Vorsteueraufteilung 
zu ermöglichen. Die Vorschrift regelt nach diesem Urteil bei 
richtlinienkonformer Auslegung den Vorrang präziserer, von den (das heißt 
allen) „Umsatzmethoden“ abweichender Aufteilungsschlüssel (vgl. Rz. 29 der 
Entscheidung). Deshalb schließe bei gemischt genutzten Grundstücken der 
Flächenschlüssel „als im Regelfall präzisere mögliche Zurechnung die 
Umsatzschlüssel aus, und zwar sowohl den gesamtumsatzbezogenen wie auch 
den objektbezogenen“ (Rz. 31). 
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Nach der BFH-Rechtsprechung und den vorbenannten BMF-Schreiben ist der 
Teilumsatzschlüssel nachrangig gegenüber jedem anderen präziseren 
Aufteilungsschlüssel (insbesondere gegenüber dem Flächenschlüssel bei 
Grundstücken mit gleicher Ausstattung).  


Mit der geplanten Anpassung des § 15 Absatz 4 Satz 3 UStG würde nun aber 
ausschließlich die Nachrangigkeit des Gesamtumsatzschlüssels geregelt. 
Dagegen wäre insbesondere die Nachrangigkeit des objektbezogenen 
Umsatzschlüssels jedenfalls nicht mehr gesetzlich geregelt. Das führt absehbar 
dazu, dass in der Praxis erneut – unter Berufung auf die hier geplante 
Gesetzesanpassung – ein Streit entfachen wird, ob nicht ein objektbezogener 
Umsatzschlüssel bei gemischt genutzten Gebäuden gleichrangig mit einem 
Flächenschlüssel zur Anwendung kommen kann. Denn jedenfalls nach den 
allgemeinen Grundsätzen der Vorsteueraufteilung nach § 15 Absatz 4 UStG 
kann der Unternehmer gegebenenfalls zwischen mehreren sachgerechten 
Aufteilungsmethoden auswählen, sofern diese jeweils nicht nachrangig sind; er 
muss dann nicht zwingend die präziseste Methode anwenden. Die bisherige 
BFH-Rechtsprechung zum regelmäßigen Vorrang des objektbezogenen 
Flächenschlüssels (unter anderem auch BFH-Urteil vom 3. Juli 2014, V R 2/10, 
BStBl. II 2022, 734) könnte nach der beabsichtigten Neufassung des § 15 
Absatz 4 Satz 3 UStG obsolet sein, da diese Rechtsprechung an die bisher 
geltende Gesetzesfassung knüpft. 


Es ist zu befürchten, dass dann bis zu einer erneuten höchstrichterlichen 
Klärung über die hier strittige Gesetzesanpassung ein faktisches Wahlrecht 
zwischen (objektbezogenem) Umsatzschlüssel und Flächenschlüssel in 
Grundstücksfällen zu vielfältigem Streitpotenzial in den ohnehin stark 
belasteten Finanzämtern führen wird.  


Die Anpassung des § 15 Absatz 4 Satz 3 UStG sollte daher auf die ohnehin in 
§ 15 UStG geplante sprachliche Anpassung durch die Verwendung der 
Begriffe „Zuordnung“ und „präzisere“ beschränkt bleiben. 


Die einschlägige BFH-Rechtsprechung zeigt, dass die im Gesetzentwurf 
vorgesehene weitergehende Anpassung auch nicht unionsrechtlich geboten ist, 
da die bisherige Regelung bereits durch das Unionsrecht gedeckt ist.  
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60. Zu Artikel 20 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


a) Der Bundesrat ist der Auffassung, dass gerade die unterjährige Absenkung 


des Durchschnittssatzes einen nicht zu rechtfertigenden hohen 


bürokratischen Aufwand für die betroffenen Landwirte darstellt. Anstatt 


unnötige Bürokratie – wie es ursprünglich das erklärte Ziel der 


Bundesregierung war – abzubauen, werden neue Abgrenzungsfragen, 


Anpassungsschwierigkeiten und Auslegungsprobleme geschaffen. Dies 


wiegt umso schwerer, als mit einem Inkrafttreten der Regelung absehbar erst 


gegen Ende des laufenden Jahres 2024 zu rechnen ist und damit der neue 


Durchschnittssatz nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten würde. Der 


Bundesrat fordert daher, auf die unterjährige Absenkung des 


Durchschnittssatzes zu verzichten. 


b) Darüber hinaus wurde im Gesetzentwurf die in Artikel 298 der 


Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie vom Europäischen Richtliniengeber 


eingeräumte Rundungsmöglichkeit nicht angewendet. Diese Rundungs-


möglichkeit könnte nach Auffassung des Bundesrates dazu beitragen, 


teilweise auf jährliche Änderungen zu verzichten und somit den 


Bürokratieaufwand zu minimieren. Zudem könnte die gezielte Anwendung 


der Rundungsregelung zugunsten der landwirtschaftlichen Betriebe die 


zusätzlichen Belastungen für die Betroffenen verringern. 


61. Zum Gesetzentwurf allgemein 


a) Der Abbau unnötiger steuerlicher Bürokratie ist ein wichtiger Baustein, um 


Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und die öffentliche Verwaltung zu 


entlasten. Dabei genügt es nicht, nur die nationalen Vorschriften in den 


Blick zu nehmen. Ein Bürokratieabbau, der das Europarecht außen vorlässt, 


bleibt auf halber Strecke. Denn zahlreiche Vorschriften insbesondere des 


nationalen Umsatzsteuerrechts beruhen auf europäischem Recht. 


b) Die Mehrwertsteuersystemrichtlinie sieht für die Besteuerung von 


Reiseleistungen eine von den allgemeinen Grundsätzen abweichende 


Sonderregelung vor. Diese Regelung bezweckt für Reisebüros und andere 


Reisedienstleister eine Vereinfachung, da sie sich andernfalls in jedem 


Mitgliedstaat, in dem sie Reiseleistungen erbringen, steuerlich erfassen 
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lassen müssten. Daneben ist durch die Regelung – abweichend von den 


allgemeinen Grundsätzen – die Marge zu besteuern, das heißt der 


Unterschiedsbetrag zwischen Ein- und Verkaufspreis der Reiseleistung; 


zugleich ist der Vorsteuerabzug auf den Einkauf der Reiseleistung 


ausgeschlossen. 


c) Die Sonderregelung ist jedoch nicht auf die Reiseverkehrsbranche 


beschränkt, sondern verpflichtend von allen leistenden Unternehmen 


anzuwenden, die von anderen Unternehmen Reiseleistungen beziehen und 


in eigenem Namen weiterverkaufen. Außerdem wurde mit dem Gesetz zur 


weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 


weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 die nationale 


Vorschrift unionsrechtlich dahingehend angepasst, dass die Sonderregelung 


nicht nur auf Reiseleistungen anzuwenden ist, die der leistende 


Unternehmer an Privatpersonen erbringt, sondern auch auf Reiseleistungen 


an andere Unternehmer. 


d) Durch diese gesetzliche Änderung sind Unternehmen, deren eigentlicher 


Unternehmensgegenstand nicht in der Erbringung von Reiseleistungen 


besteht, verpflichtet, die Sonderregelung nun in größerem Umfang 


anzuwenden. Für diese Unternehmen bedeutet die Sonderregelung 


allerdings keine Vereinfachung: Sie müssen eine zusätzliche 


Besteuerungsform in ihre Buchführung integrieren und sich bei der 


Anwendung der Sonderregelung mit Besteuerungs- und Abgrenzungsfragen 


auseinandersetzen. 


e) Die Bundesregierung hat in der Vergangenheit bereits erklärt, 


Steuerbürokratie spürbar zu verringern, um das Steuersystem für Menschen 


und Unternehmen einfacher zu machen. Der Bundesrat ist der Auffassung, 


die Bürokratiebelastung bei der Besteuerung von Reiseleistungen bietet 


Anlass, dass sich die Bundesregierung – entsprechend ihrer Erklärung – 


hier für einen Abbau unnötiger Bürokratie engagiert. 
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f) Der Bundesrat bittet daher die Bundesregierung, sich auf Ebene der 


Europäischen Union mit dem Ziel einer bürokratiearmen Ausgestaltung der 


Sonderregelung zur Besteuerung von Reiseleistungen einzusetzen. Eine 


Möglichkeit könnte es aus Sicht des Bundesrates sein, dass die 


Sonderregelung von den Unternehmen optional angewendet werden kann. 


Ein solches Optionsrecht ist der Mehrwertsteuersystemrichtlinie nicht 


fremd: So wird Unternehmen für die Lieferung von Kunstgegenständen, 


Sammlungsstücken und Antiquitäten bereits ein Optionsrecht zur 


Anwendung der Sonderregelung für steuerpflichtige Wiederverkäufer 


eingeräumt. Entsprechend könnte auch eine Optionsregelung zur 


Anwendung der Sonderregelung zur Besteuerung von Reiseleistungen 


ausgestaltet werden. 


62. Zu Artikel 21 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Für die erste Verlängerung der Übergangsfrist für die zwingende Anwendung 


der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) 


fand seinerzeit ein Austausch zwischen dem BMF und der Europäischen 


Kommission statt, in dem die Möglichkeit einer Verlängerung der 


Übergangsregelung besprochen wurde. 


Mit Blick auf den Zeitablauf bittet der Bundesrat die Bundesregierung, erneut 


Kontakt mit der Europäischen Kommission aufzunehmen, um auszuschließen, 


dass eine weitere Verlängerung im Nachhinein mit womöglich weitreichenden 


Auswirkungen für die Betroffenen beanstandet wird. 


Begründung: 


Die Übergangsfrist für die Anwendung der Neuregelung der Umsatz-
besteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG), die am 31. Dezember 2020 
enden sollte, wurde zunächst im Hinblick auf die COVID 19-Pandemie durch 
das Corona-Steuerhilfegesetz vom 19. Juni 2020 und insbesondere mit Blick 
auf die Belastung der Kommunen infolge des Ukrainekriegs erneut durch das 
Jahressteuergesetz 2022 vom 16. Dezember 2022 jeweils um zwei Jahre 
verlängert, sodass diese aktuell bis zum 31. Dezember 2024 besteht. 
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Für die erste Verlängerung der Übergangsfrist fand Anfang 2020 ein Gespräch 
zwischen dem BMF und der Europäischen Kommission statt, in dem die 
Möglichkeit einer Verlängerung der Übergangsregelung besprochen wurde. 
Die Europäische Kommission wies dabei darauf hin, dass die Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen von zentraler Bedeutung sei. Man sei daher offen 
für eine Verlängerung der bisher geltenden Regelung, solange die erzielte 
Übereinkunft in diesem Bereich nicht eingeschränkt oder in Frage gestellt 
werde. Eine Prüfung der Auswirkungen auf den Wettbewerb müsse wie 
vereinbart in jedem Fall erfolgen. 


63. Zu Artikel 21 Nummer 4 Buchstabe b (§ 4 Nummer 21 Buchstabe a UStG) 


Entsprechend der vorgesehenen Änderung in § 4 Nummer 21 Buchstabe a 


Satz 2 UStG sollen private Einrichtungen mit Gewinnerzielungsabsicht, die 


Fortbildungsleistungen erbringen, von der Steuerbefreiung ausgeschlossen 


werden. Das könnte zur Folge haben, dass selbständige Lehrer Einrichtungen 


ohne Gewinnerzielungsabsicht für Leistungen im Rahmen der Fortbildung 


künftig Rechnungen mit 19 Prozent Umsatzsteuer stellen müssen, die diese 


Einrichtungen jedoch nicht als Vorsteuer geltend machen können, da sie selbst 


steuerfreie Leistungen ausführen. In Folge dessen steigen die Kosten für die 


Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen, was dem Ziel einer Bekämpfung des 


Fachkräftemangels entgegenwirkt. Der Bundesrat bittet, im weiteren  


Gesetzgebungsverfahren daher zu prüfen, inwieweit über die Definition der 


„anderen allgemeinbildenden oder berufsbildenden Einrichtung“ im Sinne des 


§ 4 Nummer 21 Satz 1 UStG sichergestellt werden kann, dass Bildungs-


leistungen möglichst nicht durch die Umsatzsteuer verteuert werden. 


64. Zu Artikel 21 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Mit der Neufassung des § 4 Nummer 21 UStG wird die Steuerbefreiung für 


Schul- und Hochschulunterricht, für Aus- und Fortbildung sowie für berufliche 


Umschulung und damit eng verbundener Leistungen an die Vorgaben der 


Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie angepasst. 


Die beabsichtigte Neufassung führt bei Unternehmerinnen und Unternehmern, 


die in diesem Bereich tätig sind, zu erheblicher Verunsicherung, ob die bisher 


steuerfreien Leistungen auch mit der Neufassung des § 4 Nummer 21 UStG 


steuerfrei bleiben. Das betrifft etwa die zahlreichen Musikschulen, 


selbständigen Musiklehrerinnen und -lehrer sowie Musikvereine in 


Deutschland. 
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Dem Bundesrat ist es ein wichtiges Anliegen, dass die gewachsenen 


musikalischen Bildungsstrukturen in Deutschland - im Sinne der Kinder, 


Jugendlichen und Erwachsenen, die diese Bildungsangebote in Anspruch 


nehmen - auch zukünftig Bestand haben. Er spricht sich daher dafür aus, das 


musikalische Bildungsangebot der Musikschulen, selbständigen 


Musiklehrerinnen und -lehrer sowie Musikvereine im Rahmen der 


unionsrechtlichen Vorgaben auch weiterhin unverändert zu begünstigen. 


Der Bundesrat nimmt zur Kenntnis, dass die Bundesregierung in der 


Begründung des Gesetzentwurfs aufgrund der dort enthaltenen allgemeinen 


Aussagen von einer Steuerbefreiung des Musikunterrichts ausgeht. Im Sinne der 


betroffenen Unternehmen hält der Bundesrat hier jedoch eine Klarstellung für 


zwingend erforderlich, dass Musikunterricht (Instrumental- und 


Vokalunterricht) für Kinder und Erwachsene auch weiterhin steuerfrei ist. 


Der Bundesrat spricht sich daher dafür aus, dass die Bundesregierung die 


Neufassung der Steuerbefreiung mit einem umfassenden BMF- 


Einführungsschreiben begleitet, in dem herausgestellt wird, dass im Rahmen 


der verbindlichen europarechtlichen Vorgaben Bildungsleistungen im 


Allgemeinen und das musikalische Angebot im Speziellen auch weiterhin 


unverändert umsatzsteuerlich begünstigt sind. 


65. Zu Artikel 21 Nummer 4 Buchstabe c (§ 4 Nummer 22 Buchstabe c UStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob auf die 


Neuregelung der Steuerbefreiung für im Zusammenhang mit Sport stehenden 


sonstigen Leistungen (§ 4 Nummer 22 Buchstabe c UStG-E) zunächst 


verzichtet werden kann, um diese nach eingehender fachlicher Prüfung für ein 


zukünftiges Gesetzgebungsverfahren vorzusehen. 


Begründung: 


Mit der Neuregelung der Steuerbefreiung für im Zusammenhang mit Sport 
stehenden sonstigen Leistungen beabsichtigt die Bundesregierung, die 
nationale Rechtslage an die Vorgaben der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 
anzupassen. 


Der Bundesrat begrüßt allgemein das Anliegen der Bundesregierung, die in der 
Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie enthaltenen Vorgaben in deutsches Recht 
umzusetzen. Zugleich hebt er hervor, dass die Richtlinie nur hinsichtlich des 
Ziels verbindlich ist, die Wahl der Form und der Mittel jedoch den 
innerstaatlichen Stellen überlassen ist. 
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Die beabsichtigte Neuregelung der Steuerbefreiung führt bei Kommunen und 
Vereinen zu Unsicherheiten, da für den Vorsteuerabzug in Zusammenhang mit 
den betroffenen Sportanlagen nachteilige Auswirkungen nicht ausgeschlossen 
werden können. Bereits in der Anhörung zum laufenden Gesetz-
gebungsverfahren wurde von Verbandsseite auf finanzielle Mehrbelastungen 
sowie auf die langen Planungszeiträume für laufende und kommende 
Infrastrukturprojekte im Sportbereich hingewiesen. 


Vor diesem Hintergrund spricht sich der Bundesrat dafür aus, vor einem 
gesetzgeberischen Tätigwerden die Ausgestaltung einer möglichen 
Neuregelung – mit Blick auf die Vorgaben der Mehrwertsteuer-
Systemrichtlinie und der Rechtsprechung des EuGH – einer eingehenden 
fachlichen Prüfung zu unterziehen. Eine solche Neuregelung nach fachlicher 
Prüfung könnte dann Gegenstand eines zukünftigen Gesetzgebungsverfahrens 
sein. 


66. Zu Artikel 21 Nummer 4 Buchstabe c Doppelbuchstabe bb  


(§ 4 Nummer 22 Buchstabe c UStG) 


a) Der Bundesrat stellt fest, dass in vielen Kommunen Verunsicherung 


herrscht, ob und inwieweit die in Artikel 21 Nummer 4 Buchstabe c des 


Gesetzentwurfs vorgesehene Neufassung des § 4 Nummer 22 UStG 


Sporteinrichtungen der öffentlichen Hand betreffen könnte. Befürchtet 


wird, dass wenn Sporteinrichtungen der öffentlichen Hand pauschal als 


„Einrichtungen ohne Gewinnstreben“ im Sinne des neuen § 4 Nummer 22 


Buchstabe c UStG angesehen würden, dies nicht nur die 


Umsatzsteuerfreiheit der Leistungen dieser Einrichtungen zur Folge hätte, 


sondern damit korrespondierend auch den Wegfall des Vorsteuerabzugs. 


Letzteres würde die Finanzierung kommunaler Investitionsvorhaben in 


Sporteinrichtungen erheblich erschweren – in einer Zeit, in der die 


Finanzlage vieler Kommunen in Deutschland sehr angespannt ist und 


gleichzeitig der Investitionsbedarf in Einrichtungen wie kommunale 


Schwimmbäder und andere Sportstätten stark ansteigt. 


b) Der Bundesrat bittet daher, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, 


wie sichergestellt werden kann, dass Sporteinrichtungen der öffentlichen 


Hand nicht pauschal als „Einrichtungen ohne Gewinnstreben“ im Sinne des 


neuen § 4 Nummer 22 Buchstabe c UStG qualifiziert werden. 
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c) Vorsorglich und insbesondere im Hinblick auf Fälle, in denen 


Sporteinrichtungen der öffentlichen Hand ausnahmsweise aufgrund 


besonderer Umstände eindeutig als „Einrichtungen ohne Gewinnstreben“ 


im Sinne des neuen § 4 Nummer 22 Buchstabe c UStG anzusehen sind, 


bittet der Bundesrat, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob 


und wie beispielsweise mittels möglichst langfristiger Übergangs- oder 


auch Vertrauensschutzregelungen gewährleistet werden kann, dass 


Investitionsvorhaben, deren Realisierung bereits begonnen hat oder deren 


Planung schon weit fortgeschritten ist, nicht gefährdet werden. Zu prüfen 


wäre aus Sicht des Bundesrates auch ein wenigstens vorübergehendes, 


bestenfalls unbefristetes Optionsrecht, das die Möglichkeit eröffnen würde, 


sich für oder gegen die Umsatzsteuerbefreiung und damit gegen oder für 


den Vorsteuerabzug zu entscheiden. 


d) Befürchtet wird außerdem, dass aufgrund der Neufassung des § 4 


Nummer 22 UStG in vielen Fällen Berichtigungen des Vorsteuerabzugs 


gemäß § 15a UStG in Erwägung gezogen werden müssen. Der Bundesrat 


bittet daher, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie 


sichergestellt werden kann, dass Berichtigungen des Vorsteuerabzugs unter 


Berücksichtigung der Grundsätze des Vertrauensschutzes möglichst 


unterbleiben und wie die Folgen eventuell unausweichlicher Berichtigungen 


des Vorsteuerabzugs abgefedert werden können. 


67. Zu Artikel 21 Nummer 6 Buchstabe a (§ 13b Absatz 5 Satz 9 UStG) 


Artikel 21 Nummer 6 Buchstabe a ist wie folgt zu fassen: 


„a) Absatz 5 Satz 9 wird wie folgt gefasst: 


„Die Sätze 2 und 5 gelten auch dann, wenn die entsprechenden Leistungen 


des Leistungsempfängers nach § 19 Absatz 1 oder 4 steuerfrei sind.“ “ 


Begründung: 


Auf die im Gesetzentwurf unter Artikel 21 Nummer 6 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe aa vorgesehene Aufhebung des § 13b Absatz 5 Satz 9 UStG 
sollte verzichtet und dieser stattdessen zur Klarstellung der Rechtslage 
hinsichtlich der Steuerschuldnerschaft eines Kleinunternehmers nach § 13b 
UStG umformuliert werden. 
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Nach der bis zum 31. Dezember 2024 geltenden Rechtslage wird die 
Umsatzsteuer für Umsätze im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 UStG 
bei Kleinunternehmern nach § 19 UStG nicht erhoben. Aufgrund der zum 
1. Januar 2025 vorgesehenen Neuregelung des § 19 Absatz 1 UStG sind die 
Umsätze eines Kleinunternehmers allerdings künftig von der Umsatzsteuer 
befreit. 


Aufgrund dieser systematischen Änderung könnten Zweifel bestehen, ob ein 
Kleinunternehmer künftig als Leistungsempfänger die Steuer für Umsätze nach 
§ 13b Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 und Nummer 8 Satz 1 UStG schuldet. Denn 
die konkrete Regelung zur Steuerschuldnerschaft in § 13b Absatz 5 Satz 2 und 
5 UStG stellt darauf ab, dass der Unternehmer eigene Ausgangsleistungen 
erbringt, die denjenigen nach § 13b Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 und Nummer 8 
Satz 1 UStG „entsprechen“. Der Einleitungssatz des § 13b Absatz 2 UStG stellt 
dabei ausdrücklich auf steuerpflichtige Umsätze ab, sodass fraglich ist, ob 
„entsprechende Umsätze“ nur dann vorliegen und eine Steuerschuldnerschaft 
nach § 13b Absatz 5 Satz 2 und 5 UStG nur eintritt, wenn der Leistungs-
empfänger seinerseits steuerpflichtige Ausgangsumsätze erbringt. Dies wäre ab 
dem 1. Januar 2025 bei Kleinunternehmern nicht mehr der Fall, da dann 
insoweit eine Steuerbefreiung gilt. 


Gleichwohl soll es bei entsprechenden Leistungsbezügen eines Klein-
unternehmers auch weiterhin zu einer Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG 
kommen. Um dies zweifelsfrei sicherzustellen, sollte der bestehende § 13b 
Absatz 5 Satz 9 UStG, dessen bisheriger Regelungsinhalt nicht mehr 
erforderlich ist, genutzt werden, um festzulegen, dass die Formulierung der 
„entsprechenden Leistungen“ lediglich auf den tatsächlichen Inhalt der 
Leistung bezieht und damit die Steuerfreiheit der entsprechenden 
Ausgangsleistungen eines Kleinunternehmers nicht den Übergang der 
Steuerschuldnerschaft für dessen Eingangsleistungen verhindert. 


Somit schuldet der Kleinunternehmer auch nach neuer Rechtslage weiterhin 
die Umsatzsteuer als Leistungsempfänger in den genannten Fällen und hat in 
diesem Zusammenhang die Erklärungspflichten im Sinne des § 18  
Absatz 4a UStG zu beachten. Im Übrigen können auch Bescheinigungen über 
die Erbringung dieser entsprechenden Leistungen wie bisher auf Antrag oder 
von Amts wegen erteilt werden. 


Da aufgrund der Beibehaltung des § 13b Absatz 5 Satz 9 UStG die 
redaktionelle Folgeänderung in dem derzeitigen § 13b Absatz 5 Satz 10 UStG 
entfällt, ist Artikel 21 Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und damit 
insgesamt eine Untergliederung des Buchstaben a entbehrlich. 
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68. Zu Artikel 21 Nummer 17 (§ 19 Absatz 3, 5 UStG) 


In Artikel 21 Nummer 17 ist § 19 wie folgt zu ändern: 


a) Absatz 3 ist wie folgt zu fassen: 


„(3)  Ein Unternehmer nach Absatz 1 Satz 1 kann bis zum letzten Tag 


des Monats Februar des zweiten auf den Besteuerungszeitraum folgenden 


Kalenderjahres gegenüber dem Finanzamt unwiderruflich erklären, dass er 


auf die Anwendung des Absatzes 1 verzichtet. Der Verzicht wird von 


Beginn des Besteuerungszeitraums an, für den er gelten soll, wirksam. Der 


Verzicht bindet den Unternehmer mindestens für fünf Kalenderjahre. Der 


Unternehmer kann den Verzicht mit Wirkung von Beginn eines 


darauffolgenden Kalenderjahres an widerrufen.“ 


b) Absatz 5 ist wie folgt zu fassen: 


„(5)  Ein im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer kann 


gegenüber der zuständigen Finanzbehörde im Mitgliedstaat der 


Ansässigkeit erklären, dass er auf die Anwendung des Absatzes 4 


verzichtet. Der Verzicht wird von Beginn des auf den Eingang der 


Verzichtserklärung folgenden Kalendervierteljahres an wirksam. Geht die 


Verzichtserklärung im letzten Monat eines Kalendervierteljahres ein, wird 


der Verzicht von Beginn des zweiten Monats des folgenden 


Kalendervierteljahres an wirksam. Der Verzicht bindet den Unternehmer 


mindestens für fünf Kalenderjahre. Der Unternehmer kann den Verzicht mit 


Wirkung von Beginn eines darauffolgenden Kalenderjahres an widerrufen.“ 


Begründung: 


Die Änderung in § 19 Absatz 3 Satz 2 UStG-E ist rein redaktionell („Der 
Verzicht wird von Beginn des Besteuerungszeitraums an, für den er gelten soll, 
wirksam.“). 


§ 19 Absatz 3 UStG-E regelt den Verzicht auf die Anwendung der 
Steuerbefreiung für inländische Kleinunternehmer. § 19 Absatz 5 UStG-E 
regelt den Verzicht auf die Anwendung der inländischen Steuerbefreiung für 
im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Kleinunternehmer. Die 
Verzichtserklärung bindet den Unternehmer dabei jeweils mindestens für fünf 
Kalenderjahre. Die Fünfjahresfrist ist vom Beginn des ersten Kalenderjahres an 
zu berechnen, für das die Erklärung gilt. Für die Zeit nach Ablauf der 
Fünfjahresfrist kann der Unternehmer mit Wirkung vom Beginn eines 
folgenden Kalenderjahres an den Verzicht widerrufen. 
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Die Formulierungen in § 19 Absatz 3 Satz 4 und § 19 Absatz 5 Satz 5 UStG-E 
„Der Unternehmer kann den Verzicht mit Wirkung von Beginn des folgenden 
Kalenderjahres an widerrufen.“ könnte in der Weise missverstanden werden, 
dass ein Widerruf des Verzichts nur zu Beginn des Kalenderjahres möglich ist, 
das auf den Ablauf der fünf Kalenderjahre folgt. Allerdings kann der Widerruf 
nach Ablauf der fünf Kalenderjahre zu Beginn jedes folgenden Kalenderjahres 
erfolgen und es beginnt keine erneute fünfjährige Bindungswirkung. Daher 
wird das Wort „des“ durch das Wort „eines darauf folgenden“ ersetzt. So wird 
klargestellt, dass nach Ablauf der fünf Kalenderjahre zu Beginn jedes 
folgenden Kalenderjahres der Widerruf des Verzichts erfolgen kann und dass 
der Verzicht nur einmal widerrufen werden muss.  


69. Zu Artikel 21 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im Zusammenhang mit der 


Umsetzung der unionsrechtlich neu implementierten Sonderregelung für 


Kleinunternehmer dafür Sorge zu tragen, dass die technischen und 


organisatorischen Voraussetzungen beim Bundeszentralamt für Steuern für eine 


einwandfreie Durchführung des Meldeverfahrens und die unionsrechtlich 


vorgeschriebene Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedstaaten 


gewährleistet werden.  


Insbesondere sollte sichergestellt werden, dass die Prüfung, ob ein im übrigen 


Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer die Kleinunternehmerregelung in 


Deutschland anwenden kann, zeitnah erfolgen kann. Die zeitnahe Bestätigung 


oder Ablehnung zur Anwendung der Kleinunternehmerregelung an den 


Mitgliedstaat der Ansässigkeit des potenziellen Kleinunternehmers stellt einen 


wichtigen Baustein zur Sicherung des nationalen Steueraufkommens und zur 


Wahrung der Wettbewerbsneutralität dar. 


Begründung: 


Die Besteuerung von Kleinunternehmern ist aufgrund unionsrechtlicher 
Vorgaben zum 1. Januar 2025 neu zu regeln. 


Die Neuregelung ermöglicht es erstmalig, auch im übrigen Gemeinschafts-
gebiet ansässigen Unternehmern die Kleinunternehmerregelung in Deutschland 
anzuwenden. Dafür wird ein besonderes Meldeverfahren eingeführt. Zuständig 
für die Durchführung des Meldeverfahrens und die unionsrechtlich 
vorgeschriebene Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedstaaten ist das 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). 
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Erklärt ein im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer in seinem 
Mitgliedstaat der Ansässigkeit, die Kleinunternehmerregelung in Deutschland 
anwenden zu wollen, hat das BZSt gegenüber den zuständigen Behörden des 
Mitgliedstaats der Ansässigkeit binnen 15 Werktagen nach Eingang dieser 
Informationen zu bestätigen, dass der im übrigen Gemeinschaftsgebiet 
ansässige Unternehmer die Voraussetzungen zur Anwendung der nationalen 
Kleinunternehmerregelung erfüllt (Artikel 37b Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 904/2010). 


Erhält der Mitgliedstaat der Ansässigkeit innerhalb von 35 Werktagen ab dem 
Datum der Einreichung der Erklärung durch den potenziellen Klein-
unternehmer, von der grenzüberschreitenden Kleinunternehmerregelung 
Gebrauch machen zu wollen, keine Antwort, soll dieses Schweigen nach 
aktueller Auffassung der Europäischen Kommission als Bestätigung der 
Erfüllung der nationalen Voraussetzungen durch den Mitgliedstaat der 
Ansässigkeit verstanden werden. In der Folge wird dem im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmer in Deutschland der Zugang zur 
Anwendung der Kleinunternehmerregelung gewährt. Eine Ausnahme von 
dieser Regel soll nur dann bestehen, wenn der Mitgliedstaat der Ansässigkeit 
um mehr Zeit gebeten wird, um bei einem Verdacht auf Steuerhinterziehung 
oder -umgehung zusätzliche Prüfungen durchzuführen. In diesem Fall soll der 
Mitgliedstaat der Ansässigkeit dem potenziellen Kleinunternehmer mitteilen, 
dass mehr Zeit benötigt wird, um seine Teilnahme an der 
grenzüberschreitenden Anwendung der Kleinunternehmerregelung zu 
bestätigen. Auch wenn diese Auffassung der Europäischen Kommission in der 
noch laufenden Diskussion im Rahmen der Erstellung der Explanatory Notes 
zur Neuregelung der Besteuerung von Kleinunternehmern von einigen 
Mitgliedstaaten in Frage gestellt wird, sollte diese Auffassung im Rahmen der 
anstehenden Vorkehrungen für die Umsetzung der Neuregelungen – auch vor 
dem Hintergrund der Formulierung des Artikels 37b Absatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 904/2010 – berücksichtigt werden. 


Wird eine Überprüfung des Vorliegens der nationalen Voraussetzungen zur 
Anwendung der Kleinunternehmerreglung nicht sichergestellt, drohen durch 
die Vermutungsregelung Steuerausfälle, wenn ein im übrigen Gemeinschafts-
gebiet ansässiger Unternehmer die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer zu 
Unrecht in Deutschland anwendet. Eine unberechtigte Anwendung der 
Steuerbefreiungsvorschrift könnte darüber hinaus zu Wettbewerbsnachteilen 
für deutsche Unternehmen führen, die gleichartige Umsätze in Deutschland 
steuerpflichtig ausführen. 
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70. Zu Artikel 22 Nummer 7 (§ 14 Absatz 4 Satz 1 Nummer 6a UStG) 


     Nummer 8 Buchstabe a  (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 


                Satz 2, 3 UStG 


     Nummer 11 Buchstabe b (§ 27 Absatz 41 UStG) 


  Artikel 22a - neu - (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes)  


  Artikel 45 Absatz 10, 11 - neu - (Inkrafttreten)  


a) In Artikel 22 sind die Nummern 7, 8 Buchstabe a und Nummer 11 


Buchstabe b zu streichen.  


b) Nach Artikel 22 ist folgender Artikel einzufügen:  


„Artikel 22a 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes  


Das Umsatzsteuergesetz, zuletzt geändert durch Artikel 22 dieses Gesetzes, 


wird wie folgt geändert: 


1. Nach § 14 Absatz 4 Satz 1 Nummer 6 wird folgende Nummer 6a 


eingefügt:  


„6a. die Angabe „Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten“, 


sofern der leistende Unternehmer die Steuer nach § 20 


berechnet,“. 


2. In § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden die Sätze 2 und 3 durch 


folgenden Satz ersetzt:  


„Die Vorsteuer ist abziehbar, wenn der Unternehmer eine nach den 


§§ 14, 14a ausgestellte Rechnung besitzt und  


a) die Leistung ausgeführt worden ist, wenn der leistende 


Unternehmer die Steuer nach vereinbarten Entgelten (§ 16 Absatz 1 


Satz 1) berechnet, oder  


b) soweit eine Zahlung auf eine ausgeführte Leistung geleistet worden 


ist, wenn der leistende Unternehmer die Steuer nach vereinnahmten 


Entgelten (§ 20) berechnet, oder  


c) soweit eine Zahlung vor Ausführung der Leistung geleistet worden 


ist;“. 
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3. Dem § 27 wird folgender Absatz 38 angefügt:  


„(38) § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 in der Fassung des 


Artikels 22a des Gesetzes vom … (BGBl. … I Nr. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-


gesetzes] ist erstmals auf Rechnungen anzuwenden, die nach dem 


31. Dezember 2027 ausgestellt werden.“ “ 


c) Artikel 45 ist wie folgt zu ändern:  


a) Absatz 10 ist wie folgt zu fassen:  


„(10) Die Artikel 5 und 22 treten am 1. Januar 2026 in Kraft.“  


b) Folgender Absatz ist anzufügen:  


„(11) Die Artikel 22a und 25 treten am 1. Januar 2028 in Kraft.“  


Begründung: 


Mit dem Wachstumschancengesetz, BGBl. 2024 I Nr. 108 vom 27. März 2024, 
wurde die verpflichtende Verwendung der elektronischen Rechnung (E-
Rechnung) zwischen Unternehmern eingeführt. Dies macht umfangreiche 
Veränderungen in prozessualer und administrativer Hinsicht bei den 
Unternehmen notwendig. Mit Blick auf diese besonderen Anforderungen hat 
der Gesetzgeber einen Übergangszeitraum bis zum 1. Januar 2028 vorgesehen.  


Um diesen tiefgreifenden Transformationsprozess nicht gleichzeitig durch 
weitere Rechtsänderungen zu belasten, die zusätzlichen Bürokratieaufwand 
durch die notwendige Würdigung jeder einzelnen Rechnung auslösen wird, 
sollte die Umsetzung der Maßnahme zeitlich verschoben werden.  
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Mit der Einführung der E-Rechnung und der damit einhergehenden 
Automatisierung der Rechnungsbearbeitung sind die notwendigen technischen 
Rahmenbedingungen gegeben, die aufwändige Übergangslösungen in 
technischer wie auch prozessualer Hinsicht vermeiden. Daher sollte die 
Rechtsanpassung im zeitlichen Gleichklang mit der finalen Einführung der  
E-Rechnung erfolgen.  


71. Zu Artikel 22 Nummer 8 (§ 15 Absatz 1 Satz 1 UStG)  


Dem Bundesrat ist es ein wichtiges Anliegen, sicherzustellen, dass auch 


weiterhin die Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs durch die Änderung nicht 


mit zusätzlichen Risiken einhergeht. Der Bundesrat spricht sich daher dafür aus, 


dass die Änderung der Regelungen zum Vorsteuerabzug dahingehend ergänzt 


wird, dass eine Nichtbeanstandungsregelung vorgesehen wird, damit dem 


gutgläubigen Unternehmen kein Nachteil aus einer unzutreffenden Angabe zum 


Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs des Rechnungserstellenden erwächst.  


Der Bundesrat ist der Auffassung, dass eine solche Regelung nur dann die  


erforderliche Schutzwirkung für die Unternehmen entfaltet, wenn sie in das 


Umsatzsteuergesetz aufgenommen wird.  


Begründung: 


Mit der nun vorliegenden Änderung des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG 
infolge höchstrichterlicher Rechtsprechung wird erstmals der Zeitpunkt des 
Vorsteuerabzugs gesetzlich geregelt. Danach ist ein Vorsteuerabzug erst dann 
möglich, wenn die Umsatzsteuer spiegelbildlich beim leistenden Unternehmen 
entstanden ist. Im Grundsatz entsteht die Umsatzsteuer bereits dann, wenn die 
Leistung ausgeführt wurde. Jedoch besteht unter bestimmten Voraussetzungen 
die Möglichkeit, dass die Umsatzsteuer erst dann entsteht, wenn das Entgelt 
vom Leistungsempfangenden entrichtet wurde. Beim Vorsteuerabzug wird 
bislang nicht differenziert. 


Um den Zeitpunkt zur Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs bestimmen zu 
können, ist das leistende Unternehmen demnächst verpflichtet, auf der 
Rechnung zu vermerken, ob die Umsatzsteuer dann entsteht, wenn das Entgelt 
entrichtet wurde. Ist die neue Rechnungspflichtangabe in einer Rechnung 
unzutreffend angegeben und legt der Rechnungsempfangende mangels besserer 
Erkenntnis seiner eigenen Würdigung diese Angabe zugrunde, gäbe das 
Unternehmen gegenüber der Finanzverwaltung zum Vorsteuerabzug eine 
unrichtige Erklärung ab.  
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72. Zu Artikel 23 (Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung) 


a) Ändern sich bei einem Wirtschaftsgut, für das ein Vorsteuerabzug geltend 


gemacht wurde, die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgebenden 


Verhältnisse, ist grundsätzlich eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG 


vorzunehmen. Bei einem Wirtschaftsgut, das nicht nur einmalig zur 


Ausführung von Umsätzen verwendet wird, ist die Verwendung für fünf 


bzw. zehn Jahre ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Verwendung fortlaufend 


zu überprüfen. Das gilt auch für bestimmte sonstige Leistungen. 


b) Durch § 15a Absatz 11 Nummer 1 UStG wird das BMF unter anderem 


ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung 


nähere Bestimmungen darüber zu treffen, in welchen Fällen zur 


Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens die Vorsteuerberichtigung 


unterbleibt. Auf dieser Grundlage regelt § 44 Absatz 1 der Umsatzsteuer-


Durchführungsverordnung (UStDV), dass die Berichtigung nach 


§ 15a UStG entfällt, wenn die auf die Anschaffungs- oder 


Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts entfallende Vorsteuer 1000 Euro 


nicht übersteigt. Nach § 44 Absatz 2 UStDV unterbleibt eine Berichtigung 


zudem, wenn sich die Verhältnisse bei einem Wirtschaftsgut (bei auf 


Anschaffungs- oder Herstellungskosten entfallender Vorsteuer über 


1000 Euro) um weniger als zehn Prozent geändert haben und dabei der 


Berichtigungsbetrag weniger als 1000 Euro betragen würde. 


c) Der Bundesrat stellt fest, dass eine Anpassung der Wertgrenzen des  


§ 44 UStDV zuletzt zum 1. Januar 2005 durch das Gesetz zur Umsetzung 


von EU-Richtlinien in nationales Steuerrecht und zur Änderung weiterer 


Vorschriften (BR-Drucksache 605/04 (Beschluss)) erfolgt ist. Das zu 


Grunde liegende Unionsrecht gibt in Artikel 189 Mehrwertsteuer-


Systemrichtlinie insoweit keine Wertgrenzen vor.  


d) Der Bundesrat ist daher der Auffassung, dass vor dem Hintergrund der 


seither eingetretenen Preissteigerungen und im Lichte des Bürokratieabbaus 


eine allgemeine Anhebung der absoluten Grenzen des § 44 UStDV geboten 


ist. 
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73. Zu Artikel 27 (§ 15 Absatz 7 - neu - GrStG) 


  Artikel 30 Nummer 4a - neu - (§ 220 Absatz 2 - neu - BewG) 


a) Artikel 27 ist wie folgt zu fassen: 


„Artikel 27 


Änderung des Grundsteuergesetzes 


Das Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt 


geändert durch […], wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 15 wird folgender Absatz angefügt: 


„(7)  Haben sich eine Wohnraumförderung oder Denkmalschutz-


auflagen bei Anwendung des § 220 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes 


wertmindernd auf den Grundsteuerwert ausgewirkt, ist eine 


Ermäßigung der Steuermesszahl nach den Absätzen 2 bis 5 


ausgeschlossen.“ 


2. § 36 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: [… weiter wie 


Gesetzentwurf]“ 


b) In Artikel 30 ist nach Nummer 4 folgende Nummer einzufügen: 


„4a.  § 220 wird wie folgt geändert: 


a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 


b) Folgender Absatz wird angefügt: 


„(2)  Der niedrigere gemeine Wert ist als Grundsteuerwert 


anzusetzen, wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass der nach 


den Vorschriften dieses Abschnitts ermittelte Grundsteuerwert 


erheblich von dem gemeinen Wert der wirtschaftlichen Einheit 


im Feststellungszeitpunkt abweicht. Davon ist auszugehen, 


wenn der Grundsteuerwert den nachgewiesenen gemeinen Wert 


um mindestens 40 Prozent übersteigt. § 198 Absatz 1 Satz 2 


und Absatz 2 gilt entsprechend. Als Nachweis des niedrigeren 


gemeinen Werts kann auch ein im gewöhnlichen 


Geschäftsverkehr innerhalb eines Jahres vor oder nach dem 


Hauptfeststellungszeitpunkt zustande gekommener Kaufpreis 


über die zu bewertende wirtschaftliche Einheit dienen, wenn 


die maßgeblichen Verhältnisse hierfür gegenüber den 
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Verhältnissen am Hauptfeststellungszeitpunkt unverändert sind. 


Nutzungsrechte und weitere grundstücksbezogene Rechte und 


Belastungen sind bei der Ermittlung des niedrigeren gemeinen 


Werts nur zu berücksichtigen, soweit sie nach Inhalt und 


Entstehung mit der Beschaffenheit der wirtschaftlichen Einheit 


zusammenhängen. Die §§ 227, 261 und 262 bleiben 


unberührt.“ “ 


Begründung 


Zu Artikel 27 (§ 15 Absatz 7 - neu - GrStG) 


Mit Artikel 30 wird durch eine Änderung von § 220 Bewertungsgesetz (BewG) 
die Nachweismöglichkeit des niedrigeren gemeinen Werts für Zwecke der 
Grundsteuer eingeführt. Infolgedessen können bestehende Mietpreisbindungen 
bei gefördertem Wohnraum und/oder Denkmalschutz als besondere 
objektspezifische Merkmale (§ 8 Absatz 3 in Verbindung mit § 46 Absatz 2 
Nummer 4 bzw. Nummer 5 der Immobilienwertermittlungsverordnung) bereits 
auf Bewertungsebene Eingang in die Ermittlung des Grundsteuerwerts als 
Bemessungsgrundlage zur Ermittlung des Grundsteuermessbetrags finden. 


Soweit in einem Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts 
Mietpreisbindungen oder Denkmalschutzauflagen bereits wertmindernd 
berücksichtigt worden sind, wäre bei Erfüllung der gesetzlichen 
Tatbestandsmerkmale zusätzlich eine Ermäßigung der Steuermesszahl nach 
§ 15 Absatz 2 bis 5 Grundsteuergesetz (GrStG) zu gewähren. Hierbei handelte 
es sich um eine Doppelberücksichtigung (Bewertungs- und Grundsteuer-
messbetragsebene) im Sinne einer Doppelbegünstigung. Mit der Einfügung des 
neuen Absatzes 7 in § 15 GrStG soll daher sichergestellt werden, dass eine 
infolge von Denkmalschutzauflagen oder Mietpreisbindungen eingetretene 
Wertminderung vorrangig im Rahmen des Verkehrswertgutachtens 
Berücksichtigung findet. Entsprechendes gilt für den Nachweis eines 
niedrigeren gemeinen Werts mittels Kaufpreises. Eine zusätzliche 
Berücksichtigung durch eine Ermäßigung der Steuermesszahl wird 
ausgeschlossen. 


Zu Artikel 30 Nummer 4a - neu - (§ 220 Absatz 2 - neu - BewG) 


Mit Beschlüssen vom 27. Mai 2024 (II B 78/23 (AdV), BStBl. II S. 543) und II 
B 79/23 (AdV), BStBl. II S. 546) hat der BFH in zwei Verfahren des 
einstweiligen Rechtsschutzes (Aussetzung der Vollziehung) im Wege der 
verfassungskonformen Auslegung der Regelungen des Bewertungsgesetzes 
entschieden, dass Steuerpflichtige im Einzelfall unter bestimmten Bedingungen 
die Möglichkeit haben müssen, einen unter dem festgestellten Grundsteuerwert 
liegenden Wert ihres Grundstücks nachzuweisen. 


Nach der Rechtsauffassung des BFH gebietet das Übermaßverbot in 
Einzelfällen einen niedrigeren gemeinen Wert anzusetzen, sofern dieser 
nachgewiesen wurde. Nur wenn zur Abwendung eines Verstoßes gegen das 
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Übermaßverbot die Möglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung der 
Bewertungsvorschriften oder einer Billigkeitsmaßnahme bestehe, seien die 
pauschalierenden und typisierenden Bewertungsvorschriften nicht 
verfassungswidrig. Das Übermaßverbot kann insbesondere dann verletzt sein, 
wenn sich der nach den §§ 218 ff. BewG festgestellte Grundsteuerwert als 
erheblich über das normale Maß hinausgehend erweist. Nach der 
Rechtsprechung des BFH setzt dies regelmäßig voraus, dass der vom 
Finanzamt festgestellte Grundsteuerwert den nachgewiesenen niedrigeren 
gemeinen Wert um 40 Prozent oder mehr übersteigt. 


Mit dem neu anzufügenden Absatz 2 wird auf die aktuelle Rechtsprechung des 
BFH reagiert und eine Nachweismöglichkeit klarstellend gesetzlich geregelt. 
Die neue Regelung gilt, wie alle Regelungen im Siebenten Abschnitt Teil A, 
sowohl für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen als auch für das 
Grundvermögen. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass der Ermittlung des 
Grundsteuerwerts für wirtschaftliche Einheiten des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens der Ertragswert zugrunde zu legen ist (§ 236 
Absatz 1 BewG). In der Feststellung des Ertragswerts für Betriebe der Land- 
und Forstwirtschaft liegt kein Widerspruch zu dem allgemeinen 
Bewertungsmaßstab des § 9 Absatz 1 BewG (vgl. den Entwurf eines 
Grundsteuer-Reformgesetzes, BT-Drucksache 19/11085, Seite 85). 


Durch Satz 1 wird bestimmt, dass in Fällen, in denen der ermittelte 
Grundsteuerwert den gemeinen Wert der wirtschaftlichen Einheit im 
Feststellungszeitpunkt erheblich übersteigt, der gemeine Wert anzusetzen ist. 
Dies setzt aber voraus, dass der Steuerpflichtige den tatsächlich niedrigeren 
gemeinen Wert der gesamten wirtschaftlichen Einheit nachweist. Der 
Nachweis einzelner Bewertungsgrundlagen (z. B. einer geringeren Miethöhe 
mittels Mietwertgutachten oder eines niedrigeren Bodenrichtwerts) ist nicht 
ausreichend. Satz 2 stellt eine unwiderlegliche Vermutung auf, wann von 
einem erheblichen Übersteigen auszugehen ist. Zugleich kommt damit zum 
Ausdruck, welches Ausmaß die Abweichung regelmäßig erreichen muss, um 
die Möglichkeit eines abweichenden Wertansatzes zu eröffnen. 


Zur Form des Nachweises wird über den Verweis auf § 198 BewG durch den 
neuen Satz 3 bestimmt, dass für den Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts 
grundsätzlich die auf Grund des § 199 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
erlassenen Vorschriften gelten. Die Vorschriften zur Verkehrswertermittlung 
auf der Grundlage des Baugesetzbuchs sind grundsätzlich auch für die 
Bewertung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken und Betrieben 
heranzuziehen. Als Nachweis des tatsächlich niedrigeren gemeinen Werts kann 
regelmäßig ein Gutachten des zuständigen Gutachterausschusses im Sinne der 
§§ 192 ff. BauGB oder von Personen, die von einer staatlichen, staatlich 
anerkannten oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierten Stelle als 
Sachverständige oder Gutachter für die Wertermittlung von Grundstücken 
bestellt oder zertifiziert worden sind, dienen. Ferner kann als Nachweis des 
niedrigeren gemeinen Werts nach Satz 4 auch ein im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr innerhalb eines Jahres vor oder nach dem 
Hauptfeststellungszeitpunkt zustande gekommener Kaufpreis über das zu 
bewertende Grundstück dienen, wenn die maßgeblichen Verhältnisse hierfür 
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gegenüber den Verhältnissen am Hauptfeststellungszeitpunkt unverändert sind. 


Nutzungsrechte gehören bei der Feststellung des Grundsteuerwerts nicht zum 
Grundvermögen, soweit sie nach Inhalt und Entstehung nicht mit der 
Beschaffenheit des Grundstücks zusammenhängen (z. B. Nießbrauchs- und 
Wohnungsrechte). Durch Satz 5 wird sichergestellt, dass Nutzungsrechte und 
weitere grundstücksbezogene Rechte und Belastungen auch bei dem Nachweis 
des niedrigeren gemeinen Werts sowohl mittels Verkehrswertgutachtens als 
auch mittels Kaufpreises für Zwecke der Grundsteuer nicht zu berücksichtigen 
sind. 


Satz 6 stellt durch den Verweis auf § 227 BewG klar, dass auch bei dem 
Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts die Wertverhältnisse im 
Hauptfeststellungszeitpunkt zugrunde zu legen sind. Durch den Verweis auf 
§§ 261, 262 BewG wird die bestehende Verwaltungsauffassung gesetzlich 
normiert. In Erbbaurechtsfällen ist demnach für das Erbbaurecht und das 
Erbbaugrundstück ein Gesamtwert zu ermitteln, der zu ermitteln wäre, wenn 
die Belastung mit dem Erbbaurecht nicht bestünde. In Fällen mit Gebäuden auf 
fremdem Grund und Boden ist ein Gesamtwert für den Grund und Boden sowie 
für das Gebäude zu ermitteln. 


74. Zu Artikel 28 Nummer 4 - neu - (§ 23 Absatz 25 - neu - GrEStG) 


Dem Artikel 28 ist folgende Nummer anzufügen: 


„4. Dem § 23 wird folgender Absatz angefügt: 


„(25) § 1 Absatz 4a ist erstmals auf Erwerbsvorgänge nach § 1 Absatz 2a 


bis 3a anzuwenden, die nach dem [einsetzen: Datum des Tages vor dem Tag 


des Inkrafttretens nach Artikel 45] verwirklicht werden. Bei der 


Anwendung des § 1 Absatz 4a sind auch Erwerbsvorgänge nach § 1 


Absatz 1 und Absatz 2 zu berücksichtigen, die vor dem [einsetzen: Datum 


des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 45] verwirklicht wurden.“ “ 


Begründung: 


Zur Herstellung von Rechtssicherheit und -klarheit zur Anwendung des  
§ 1 Absatz 4a Grunderwerbsteuergesetz-Entwurf (GrEStG-E) soll eine 
Anwendungsregelung im neuen § 23 Absatz 25 GrEStG erfolgen. 


Eine Rechtsverkehrsteuer knüpft an Rechtsvorgänge an. Die Zurechnung von 
Grundstücken ist stets bei Verwirklichung von Rechtsvorgängen nach § 1 
Absatz 2a bis 3a GrEStG zu prüfen. Allein das Inkrafttreten des 
Jahressteuergesetzes (JStG) 2024 löst damit keine grunderwerbsteuerbaren 
Rechtsvorgänge aus. 
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Bei der Anwendung des § 1 Absatz 4a GrEStG-E sind auch Erwerbsvorgänge 
nach § 1 Absatz 1 und Absatz 2 GrEStG zu berücksichtigen, die vor dem Tag 
des Inkrafttretens des JStG 2024 verwirklicht wurden. Diese Rechtsfolge ist 
unbedenklich, da es stets einer Vermögensdisposition nach Ablauf des Tages 
vor Inkrafttreten des JStG 2024 bedarf, um den Tatbestand des § 1 Absatz 2a 
bis 3a GrEStG in Verbindung mit § 1 Absatz 4a GrEStG-E zu verwirklichen. 


75. Zu Artikel 29 Nummer 1 (§ 10 Absatz 5 Nummer 3 Satz 2 ErbStG) 


     Nummer 5 (§ 37 Absatz 21 EStG) 


Artikel 29 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 


„1. § 10 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 5 Nummer 3 Satz 2 wird die Angabe „10 300 Euro“ 


durch die Angabe „20 000 Euro“ ersetzt. 


b) Absatz 6 wird durch folgende Absätze … [weiter wie 


Gesetzentwurf]“ 


b) In Nummer 5 ist nach der Angabe „§ 10“ die Angabe „Absatz 5 Nummer 3 


Satz 2,“ einzufügen. 


Begründung: 


Zu Buchstabe a 


Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen deckt der zuletzt im Jahr 1996 
angepasste Erbfallkostenpauschbetrag in der Mehrzahl der Fälle die von den 
Erben tatsächlich zu tragenden Beerdigungskosten nicht mehr ab. Weiterhin 
führen Rechtsprechungsänderungen dazu, dass zusätzliche Positionen wie 
beispielsweise Steuerberatungskosten als Nachlassregelungskosten sowie 
Kosten für die Haushaltsauflösung und die Räumung der Wohnung des 
Erblassers nun den Erbfallkosten zugeordnet werden und damit auch unter den 
Erbfallkostenpauschbetrag fallen. Die Erben sind daher verstärkt zu 
Einzelnachweisen der Kosten gezwungen, was wiederum dem mit dem 
Erbfallkostenpauschbetrag verfolgten Vereinfachungszweck zuwiderläuft und 
entsprechenden Prüfaufwand auf Seiten der Finanzämter erzeugt. Auch vor 
dem Hintergrund starker "Papierlastigkeit" und mangelnder Digitalisierung der 
Erbschaftsteuerstellen sind entsprechende Arbeitserleichterungen erforderlich. 
Mit einer Erhöhung des Erbfallkostenpauschbetrages auf 20 000 Euro kann ein 
individueller Kostennachweis in der Mehrzahl der Fälle vermieden werden, 
ohne dabei die Grenzen der Typisierung zu überschreiten. Damit wäre auch der 
Normzweck wieder erfüllt.  
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Zu Buchstabe b 


Auch diese Änderungen von § 10 ErbStG sollen auf Erwerbe Anwendung 
finden, für die die Steuer ab dem Monat, der der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes folgt, entsteht. Durch den auf den nächsten Monatsbeginn 
festgelegten Anwendungszeitpunkt sollen die Rechtsanwendung erleichtert und 
der Verwaltungsvollzug vereinfacht werden. 


76. Zu Artikel 29 Nummer 1a - neu - 


      (§ 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 4 Satz 4 - neu - ErbStG) 


In Artikel 29 ist nach Nummer 1 folgende Nummer einzufügen:  


„1a. In § 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 4 wird das abschließende Semikolon 


durch einen Punkt ersetzt und folgender Satz angefügt: 


„In den Fällen einer insolvenzbedingten Auflösung gilt Satz 2 


Alternative 1 erst mit der Aufgabe des Betriebs oder soweit wesentliche 


Betriebsgrundlagen veräußert werden;“ “ 


Begründung: 


Der BFH hat mit seinem Urteil vom 1. Juli 2020 (II R 19/18) entschieden, dass 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer 
Personengesellschaft anders als bei einer Kapitalgesellschaft noch nicht zum 
nachträglichen (anteiligen) Wegfall des Verschonungsabschlags führt. Diese 
unterschiedliche Behandlung von Personen- und Kapitalgesellschaften 
entspricht nicht dem Sinn und Zweck der Regelung, wonach das in besonderer 
Weise dem Gemeinwohl dienende Vermögen angemessen begünstigt werden 
soll. Denn auch bei einer Kapitalgesellschaft führt die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens nicht zwingend und ausschließlich zur Zerschlagung der 
Vermögenswerte, sodass durch Fortführung der Gesellschaft die Arbeitsplatz-
sicherung gegeben sein kann. Dessen ungeachtet löst nach dem Wortlaut der 
bisherigen Regelung bereits die Auflösung der Kapitalgesellschaft den 
Nachversteuerungstatbestand aus. Um eine Gleichbehandlung von Personen- 
und Kapitalgesellschaften zu erreichen, muss die gesetzliche Regelung des 
Satzes 2 in Verbindung mit Satz 1 daher dahingehend eingeschränkt werden, 
dass die insolvenzbedingte Auflösung nicht zum Wegfall der 
Steuerbegünstigung führt, wenn der Betrieb fortgeführt wird und soweit keine 
wesentlichen Betriebsgrundlagen veräußert werden. 
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77. Zu Artikel 29 Nummer 2 (§ 13d Absatz 3 ErbStG) 


     Nummer 4 (§ 28 Absatz 3 ErbStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob für in 


Drittstaaten ansässige ausländische Religionsgemeinschaften, Körperschaften, 


Religionsgemeinschaften und Vermögensmassen, die kirchlichen, gemein-


nützigen oder mildtätigen Zwecken dienen, die Definition der Amtshilfe in § 13 


Absatz 1 Nummer 16 Buchstabe c Satz 2 ErbStG an die Definition in § 13d 


Absatz 3 Nummer 2 ErbStG-E und die Definition der Unterstützung bei der 


Beitreibung in § 13 Absatz 1 Nummer 16 Buchstabe c Satz 3 ErbStG an die 


Definition in § 28 Absatz 3 Satz 5 Nummer 2 ErbStG-E anzupassen ist. 


Begründung:  


Für ausländische Religionsgemeinschaften, Körperschaften und Vermögens-
massen, die kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienen, 
wird bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer bei Vorliegen weiterer 
Voraussetzungen eine Steuerbefreiung gewährt, wenn der Belegenheitsstaat 
Amtshilfe und Unterstützung bei der Beitreibung leistet (§ 13 Absatz 1 
Nummer 16 Buchstabe c ErbStG). Die Vorschrift wurde durch das 
Steueränderungsgesetz 2015 (BGBl. I S. 1834) in das Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetz eingeführt und gilt laut der Entwurfsbegründung auch 
für in Drittstaaten ansässige Erwerber (Bericht des BT-Finanzausschusses, BT-
Drucksache 18/6094 Seite 87 und 88). 


In § 13 Absatz 1 Nummer 6 Buchstabe c Satz 2 ErbStG wird die Amtshilfe 
definiert als Auskunftsaustausch im Sinne oder entsprechend der 
Amtshilferichtlinie gemäß § 2 Absatz 11 des EU-Amtshilfegesetzes in der für 
den jeweiligen Stichtag der Steuerentstehung geltenden Fassung oder eines 
entsprechenden Nachfolgerechtsaktes. Und nach § 13 Absatz 1 Nummer 6 
Buchstabe c Satz 3 ErbStG wird die Beitreibung definiert als Unterstützung bei 
der Beitreibung von Forderungen im Sinne oder entsprechend der 
Beitreibungsrichtlinie einschließlich der in diesem Zusammenhang 
anzuwendenden Durchführungsbestimmungen in den für den jeweiligen 
Stichtag der Steuerentstehung geltenden Fassungen oder eines entsprechenden 
Nachfolgerechtsaktes. 
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Durch Artikel 29 Nummer 2 des Gesetzentwurfs soll die Steuerbefreiung für zu 
Wohnzwecken vermietete Grundstücke auf in Drittstaaten belegene 
Grundstücke ausgedehnt werden, wenn der Belegenheitsstaat Amtshilfe leistet. 
Dabei wird die Amtshilfe definiert als Verpflichtung aufgrund 
völkervertraglicher Abkommen oder Übereinkommen, entsprechend dem 
OECD-Standard für Transparenz und effektiven Informationsaustausch auf 
Ersuchen im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 4 
Satz 1 des Steueroasen-Abwehrgesetzes in Bezug auf die Erbschaftsteuer 
Amtshilfe zu leisten. 


Durch Artikel 29 Nummer 4 soll die Stundungsmöglichkeit für die auf 
Wohnzwecke vermietete Grundstücke entfallende Erbschaftsteuer nach § 28 
Absatz 3 ErbStG auf in Drittstaaten belegene Grundstücke ausgedehnt werden, 
wenn der Belegenheitsstaat Amtshilfe und Unterstützung bei der Betreibung 
leistet. Beitreibung wird dabei definiert als Verpflichtung, entsprechend 
Artikel 27 des OECD-Musterabkommens 2017 zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, 
in Bezug auf die Erbschaftsteuer Amtshilfe zu leisten. 


Im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz sollten für die Amtshilfe und 
die Unterstützung bei der Beitreibung keine unterschiedlichen Definitionen 
verwendet werden. 


 


78. Zu Artikel 29a - neu - (§ 34 Absatz 3 - neu - ErbStG) 


  Artikel 29b - neu - (§ 4 ErbStDV) 


  Artikel 29c - neu - (§ 9 Absatz 1 Nummer 10 2. BMeldDÜV) 


  Artikel 45 Absatz 11 - neu - (Inkrafttreten) 


a) Nach Artikel 29 sind folgende Artikel 29a bis 29c einzufügen: 


„Artikel 29a 


Weitere Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Dem § 34 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes in der 


Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das 


zuletzt durch … geändert worden ist, wird folgender Absatz angefügt:  


„(3)  Die Standesämter haben die von ihnen beurkundeten Sterbefälle 


abweichend von Absatz 1 den zuständigen Landesfinanzbehörden 


elektronisch nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 der Erbschaftsteuer-


Durchführungsverordnung anzuzeigen. Die Anzeigen enthalten die in § 4 


Absatz 2 und 3 der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung bestimmten 


Daten. Die für die Verwaltung der Erbschaftsteuer zuständigen 


Landesfinanzbehörden bedienen sich des Bundeszentralamts für Steuern zur 
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Ergänzung der nach § 4 Absatz 4 Satz 1 der Erbschaftsteuer-Durch-


führungsverordnung bestimmten Daten und zur Übermittlung dieser 


Daten.“  


Artikel 29b 


Weitere Änderung der Erbschaftsteuer- Durchführungsverordnung 


§ 4 der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung vom 8. September 1998 


(BGBl. I S. 2658), die zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt 


gefasst:  


„§ 4 Anzeigepflicht der Standesämter 


(1) Die Standesämter haben die Sterbefälle unmittelbar nach der 


Beurkundung den zuständigen Landesfinanzbehörden durch einen 


elektronischen Datensatz nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 anzuzeigen. 


Die Übermittlung der Daten erfolgt jeweils zusammen mit den 


Datenübermittlungen nach § 60 der Personenstandsverordnung und § 9 der 


Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung. Die zuständigen 


Landesfinanzbehörden bedienen sich des Bundeszentralamts für Steuern zur 


Ergänzung der Angaben nach Absatz 4 Satz 1 und zur Übermittlung der 


Daten nach Absatz 4 Satz 2.  


(2) Der Datensatz nach Absatz 1 muss Namen, Vornamen oder 


Bezeichnung des Auskunftgebers sowie dessen Anschrift enthalten.  


(3) Die in Absatz 1 genannten Anzeigen sind vom Standesamt um 


nachfolgende Angaben zu ergänzen, soweit diese dem Standesamt bekannt 


sind oder von den nach den §§ 29 und 30 des Personenstandsgesetzes zur 


Anzeige Verpflichteten mitgeteilt wurden:  


1. Familienname, Vornamen und Anschrift von Kindern des Erblassers,  


2. Familienname, Vornamen und Anschrift von Abkömmlingen von 


Kindern, der Eltern, der Geschwister und von sonstigen Verwandten 


des Erblassers sowie das persönliche Verhältnis zum Erblasser.  


(4) Die zuständigen Landesfinanzbehörden bedienen sich des Bundes-


zentralamts für Steuern zur Ergänzung des vom Standesamt zum Sterbefall 


übermittelten Datensatzes um folgende Angaben:  


1. Identifikationsnummer des Erblassers, 


2. Familienname und Vorname des Erblassers,  
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3. Tag und Ort der Geburt des Erblassers,  


4. Geschlecht des Erblassers,  


5. letzte bekannte melderechtliche Anschrift des Erblassers,  


6. Familienstand des Erblassers,  


7. Steuernummer des Erblassers,  


8. Name des Standesamtes,  


9. Nummer des Sterbefalls im Sterberegister,  


10. Sterbetag des Erblassers,  


11. Identifikationsnummer des Ehegatten oder Lebenspartners,  


12. Identifikationsnummer von minderjährigen Kindern.  


Die zuständigen Landesfinanzbehörden bedienen sich des Bundeszentral-


amts für Steuern zur Übermittlung der Daten zum Sterbefall und der 


ergänzenden Daten nach Satz 1 Nummer 1 bis 12 in einem elektronischen 


Datensatz.  


(5) Zur Ergänzung des Datensatzes nach Absatz 4 kann das Bundes-


zentralamt für Steuern die nach § 9 der Zweiten Bundesmeldedaten-


übermittlungsverordnung übermittelten Daten verwenden.  


(6) In Fällen, in denen mangels inländischen Wohnsitzes des Erblassers 


keine Datenübermittlung nach § 9 der Zweiten Bundesmeldedaten-


übermittlungsverordnung erfolgt, erstattet das Standesamt gemäß § 60 der 


Personenstandsverordnung die Anzeige schriftlich nach dem Muster 3 an 


das für die Verwaltung der Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt, in dessen 


Bezirk sich der Sitz des Standesamtes befindet.“ 


Artikel 29c 


Änderung der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung 


In § 9 Absatz 1 Nummer 10 der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungs-


verordnung vom 1. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1950), die zuletzt durch … 


geändert worden ist, wird nach der Angabe „1901,“ die Angabe „1902, 


1903,“ eingefügt.“ “ 
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b) Dem Artikel 45 ist folgender Absatz anzufügen:  


„(11) Die Artikel 29a, 29b und 29c treten an dem Tag in Kraft, an dem 


die technischen Voraussetzungen für die elektronische Anzeige von 


Sterbefällen nach dem Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz und 


nach der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung gegeben sind. Das 


BMF gibt den Tag im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des 


Innern und für Heimat sowie den obersten Finanzbehörden der Länder im 


Bundesgesetzblatt bekannt.“ 


Begründung: 


Zu Artikel 29a (§ 34 Absatz 3 - neu - ErbStG) 


Nach § 34 Absatz 1 und 2 Nummer 1 ErbStG in Verbindung mit § 4 ErbStDV 
haben die Standesämter bisher für jeden Kalendermonat die Sterbefälle jeweils 
durch Übersendung der Sterbeurkunde in zweifacher Ausfertigung binnen zehn 
Tage nach Ablauf des Monats dem für die Verwaltung der Erbschaftsteuer 
zuständigen Finanzamt, in dessen Bezirk sich der Sitz des Standesamtes 
befindet, anzuzeigen.  


Hierbei kommt es durchaus vor, dass ein Standesamt einen Sterbefall 
außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Erbschaftsteuerfinanzamtes 
beurkundet und die Sterbefallmitteilung an das für den Standesamtsbezirk 
zuständige Erbschaftsteuerfinanzamt verschickt. Das für die Besteuerung 
örtlich nicht zuständige Erbschaftsteuerfinanzamt teilt diese Fälle dem örtlich 
zuständigen Erbschaftsteuerfinanzamt durch Versendung der Totenbeiliste mit.  


In der Mehrzahl der Länder versenden die Standesämter die Sterbefallanzeigen 
ausschließlich in Papierform. In einzelnen Ländern erfolgt die Übermittlung 
der Sterbefallanzeigen ganz oder teilweise auf elektronischem Weg durch ein 
kostenpflichtiges Standesamt-Fachverfahren.  


Im Bereich der Standesämter ist durch die Novellierung des Personen-
standsgesetzes die Führung der Bücher in elektronischer Form seit mehreren 
Jahren bindend vorgeschrieben. Zugleich wurde mit XPersonenstand ein 
verbindlicher Standard für den elektronischen Nachrichtenverkehr von 
Personenstandsdaten geschaffen. Dieser veränderten Ausgangssituation in den 
Standesämtern ist auch auf Seiten der Finanzverwaltung im Austausch mit den 
Standesämtern Rechnung zu tragen.  


Das bisherige papiergebundene Vorgehen zur Übermittlung der 
Sterbefallanzeigen von den Standesämtern an die Erbschaftsteuerfinanzämter 
ist deshalb durch ein medienbruchfreies elektronisches Übermittlungsverfahren 
abzulösen. Die für die Erbschaftsteuerstellen erforderlichen Daten sollen dabei 
über die amtlich bestimmte Schnittstelle elektronisch von den Standesämtern 
zusammen mit den Datenübermittlungen nach § 60 der Personenstands-
verordnung und § 9 der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung 
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über das Bundeszentralamt für Steuern an die zuständigen Landesfinanz-
behörden übermittelt werden.  


Mit der elektronischen Übermittlung der Sterbefallanzeigen soll nicht nur der 
Versand von Papier und Totenbeilisten reduziert, sondern auch eine möglichst 
medienbruchfreie Verarbeitung der übermittelten Informationen erreicht 
werden. Dies entlastet die Beschäftigten in den Erbschaftsteuerstellen von 
Erfassungsaufgaben und entspricht sowohl dem Ziel der Wirtschaftlichkeit als 
auch dem der Prozessoptimierung. Auf Seiten der Standesämter kann hierdurch 
Papier, Porto und Arbeitszeit eingespart werden. In den Finanzämtern entfällt 
zudem Aufwand für manuelle Sortierung.  


Die künftige elektronische Übermittlung ist ein Beitrag zur Modernisierung der 
öffentlichen Verwaltung. Im Bereich des Melderechts ist eine Änderung der 
Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung notwendig. Es werden 
zusätzliche Daten in die Mitteilung der Meldebehörden an das 
Bundeszentralamt für Steuern einbezogen. So kann darauf verzichtet werden, 
dass die Standesämter bei der Sterbefallanzeige für die Erbschaftsteuer Daten 
mehrfach übermitteln müssen. 


Durch den neuen Absatz 3 wird der Weg der für die Erbschaftsteuer 
bedeutsamen Daten zu Sterbefällen vom Standesamt zusammen mit den 
Datenübermittlungen nach § 60 der Personenstandsverordnung und § 9 der 
Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung über das Bundes-
zentralamt für Steuern und vom Bundeszentralamt für Steuern an die 
zuständige Landesfinanzbehörde festgelegt. Dabei wird berücksichtigt, dass 
bereits technische Verfahren und Datensatzbeschreibungen für 
Datenübermittlungen zwischen den genannten Behörden existieren. Die für die 
Verwaltung der Erbschaftsteuer zuständigen Landesfinanzbehörden bedienen 
sich des Bundeszentralamts für Steuern zur Ergänzung der Daten und 
unverzüglichen Übermittlung an die zuständige Landesfinanzbehörde.  


Es handelt sich um die Verrichtung von technischen Hilfstätigkeiten nach § 20 
Absatz 3 Finanzverwaltungsgesetz. Das Bundeszentralamt für Steuern erbringt 
unterstützende Dienstleistungen in Form der Entgegennahme von Daten, 
Ergänzung vorhandener Daten und der elektronischen Übermittlung von Daten 
innerhalb der Finanzverwaltung.  


Die zu übermittelnden Daten sind für die Festsetzung der Erbschaftsteuer von 
Bedeutung. Ihr Umfang wird durch § 4 der Erbschaftsteuer-Durchführungs-
verordnung bestimmt. Diese Anforderung ist erforderlich, um dem Standesamt 
vorliegende Erkenntnisse in die Einschätzung der steuerlichen Auswirkung und 
in die Entscheidung über die Einleitung eines Besteuerungsverfahrens 
einfließen zu lassen.  


Für die elektronische Übermittlung der Sterbefallanzeigen ist eine Anpassung 
und Erweiterung der benötigten Datensatzbeschreibungen und der komplexen 
Datenverarbeitungsprogramme erforderlich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
es für Teile der anzupassenden Software festgelegte Release-Termine gibt, die 
für die beteiligten Behörden verbindlich sind. Der Beginn ist abhängig von der 
Schaffung der Voraussetzungen für die Absendung, Entgegennahme und 
Weiterleitung der elektronisch zu übermittelnden Daten. Dies spricht gegen 
einen gesetzlich festgelegten Umsetzungszeitpunkt. Die Verpflichtung zur 
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elektronischen Übermittlung soll daher an dem Tag in Kraft treten, an dem die 
technischen Voraussetzungen für die elektronische Anzeige von Sterbefällen 
nach dem Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz und nach der 
Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung gegeben sind. Das BMF gibt den 
Tag im Einvernehmen mit dem BMI sowie den obersten Finanzbehörden der 
Länder im Bundesgesetzblatt bekannt. 


Zu Artikel 29b (§ 4 - neu - ErbStDV) 


Die Vorschrift regelte bislang das papiergebundene Verfahren zur 
Übersendung der Sterbefallanzeigen von den Standesämtern an das zuständige 
Erbschaftsteuerfinanzamt im jeweiligen Standesamtsbezirk.  


Für die erste Einschätzung der steuerlichen Auswirkung (z. B. Höhe der zu 
berücksichtigenden Freibeträge, Anzahl der Erben) und für die Entscheidung 
zur Eröffnung eines Besteuerungsverfahrens sind auf Seiten des Finanzamts 
bislang hauptsächlich die Daten des Erblassers, zu möglichen Erben und deren 
Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser sowie Angaben zum Auskunftsgeber 
in den Erbschaftsteuerstellen von äußerst großer Bedeutung.  


Insbesondere die nicht vom Standesamt beurkundeten Daten sind bislang 
häufig die einzige Informationsquelle für die Bearbeitung in den Erbschaft-
steuerstellen. Die für diese Bearbeitung benötigten Daten ergeben sich aus den 
in Papierform vom Standesamt übersandten Dokumenten. Die Angaben, die 
die Standesämter bislang schon gegenüber dem Finanzamt anzeigen und die für 
die Besteuerung von Bedeutung sein können, sollen weiterhin nur enthalten 
sein, soweit sie nicht bereits aufgrund bestehender Rechtslage durch das 
Bundeszentralamt für Steuern gespeichert werden und ergänzt werden können.  


In Absatz 1 wird die Übermittlung der Anzeigen der Sterbefälle mittels 
Datensatzes auf elektronischem Weg zusammen mit den Datenübermittlungen 
nach § 60 der Personenstandsverordnung und § 9 der Zweiten Bundesmelde-
datenübermittlungsverordnung von den Standesämtern über das Bundes-
zentralamt für Steuern geregelt. Der Datensatz ist zwischen 
Personenstandswesen, Meldewesen, Bundeszentralamt für Steuern und 
Landesfinanzverwaltung abzustimmen.  


In Absatz 2 wird festgelegt, dass Angaben zu Auskunftgebern enthalten sein 
müssen, damit dem Finanzamt für die Besteuerung Erkenntnisse dazu 
vorliegen, an wen es sich für die Ermittlung des Sachverhalts wenden kann. 
Auskunftgeber sind die nach den §§ 29, 30 Personenstandsgesetz gegenüber 
den Standesämtern zur Anzeige des Todes eines Menschen verpflichteten 
Personen, Behörden oder Einrichtungen.  


In Absatz 3 wird geregelt, dass Angaben zu den persönlichen 
Verwandtschaftsverhältnissen des Erblassers, zu Kindern oder weiteren 
Abkömmlingen, Eltern sowie Geschwistern, die dem Standesamt bekannt sind 
oder von denen, die den Todesfall anzuzeigen haben, mitgeteilt wurden, 
ergänzend aufzunehmen sind. Diese Angaben sind für die Festsetzung der 
Erbschaftsteuer von Bedeutung, wenn sie dem Standesamt vorliegen.  
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In Absatz 4 wird geregelt, dass das Bundeszentralamt für Steuern den vom 
Standesamt zusammen mit den Datenübermittlungen nach § 60 der 
Personenstandsverordnung und § 9 der Zweiten Bundesmeldedatenüber-
mittlungsverordnung übermittelten Datensatz um bei ihm gespeicherte 
Angaben zum Erblasser und die Identifikationsnummer des Ehegatten oder 
Lebenspartners sowie die Identifikationsnummer von minderjährigen Kindern 
ergänzt.  


Im Anschluss übermittelt das Bundeszentralamt für Steuern den von ihm 
ergänzten Datensatz unverzüglich an die zuständige Landesfinanzbehörde. Die 
für die Verwaltung der Erbschaftsteuer zuständigen Landesfinanzbehörden 
bedienen sich des Bundeszentralamts für Steuern zur Ergänzung der Daten und 
Übermittlung an die zuständige Landesfinanzbehörde. Es handelt sich um die 
Verrichtung von technischen Hilfstätigkeiten nach § 20 Absatz 3 Finanzver-
waltungsgesetz. Das Bundeszentralamt für Steuern erbringt unterstützende 
Dienstleistungen in Form der Entgegennahme von Daten, Ergänzung 
vorhandener Daten und der elektronischen Übermittlung von Daten innerhalb 
der Finanzverwaltung. Der Datensatz ist zwischen Personenstandswesen, 
Meldewesen, Bundeszentralamt für Steuern und Landesfinanzverwaltung 
abzustimmen. Die Regelung in Absatz 5 gewährleistet einerseits, dass die 
Standesämter bei der Sterbefallanzeige für die Erbschaftsteuer Daten nicht 
mehrfach übermitteln müssen und andererseits, dass die auf Grundlage des 
Melderechts übermittelten Daten zur Ergänzung des Datensatzes nach Absatz 4 
durch das Bundeszentralamt für Steuern verwendet werden können.  


In Absatz 6 wird geregelt, dass in Fällen ohne inländischen Wohnsitz des 
Erblassers, in denen der Datensatz nicht von der Meldebehörde an das 
Bundeszentralamt für Steuern übermittelt werden kann, das bisherige 
papiergebundene Verfahren zur Übersendung der Sterbefallanzeigen 
anzuwenden ist.  


Zu Artikel 29c (§ 9 Absatz 1 Nummer 10 2. BMeldDÜV) 


Die Ergänzung der Daten bei der Übermittlung der Meldebehörden an das 
Bundeszentralamt für Steuern aufgrund des Melderechts führt dazu, dass die 
Standesämter keine mehrfache Übermittlung dieser Daten im Rahmen der 
Sterbefallanzeige an die Finanzämter durchführen müssen. Den Melde-
behörden liegen diese Daten bereits vor. Die Speicherbefugnis des 
Bundeszentralamts für Steuern ergibt sich aus § 139b Absatz 3 AO. Dadurch 
kann das Bundeszentralamt für Steuern für den Fall, dass bei der 
Datenübermittlung Fehler auftreten, den jeweiligen Sterbefall zuordnen. 


Zu Artikel 45 (Inkrafttreten) 


Für die elektronische Übermittlung der Sterbefallanzeigen ist eine Anpassung 
und Erweiterung der benötigten Datensatzbeschreibungen und der komplexen 
Datenverarbeitungsprogramme erforderlich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
es für Teile der anzupassenden Software festgelegte Release-Termine gibt, die 
für die beteiligten Behörden verbindlich sind.  







 - 129 -  Drucksache 369/24 (Beschluss) 
 


 


Der Beginn ist abhängig von der Schaffung der Voraussetzungen für die 
Absendung, Entgegennahme und Weiterleitung der elektronisch zu 
übermittelnden Daten. Dies spricht gegen einen gesetzlich festgelegten 
Umsetzungszeitpunkt. Die Änderungen des Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetzes, der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung sowie der 
Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (Artikel 29a, 29b und 
29c) sollen daher an dem Tag in Kraft treten, an dem die technischen 
Voraussetzungen für die elektronische Anzeige von Sterbefällen nach dem 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz und nach der Erbschaftsteuer-
Durchführungsverordnung gegeben sind. Das BMF gibt den Tag im 
Einvernehmen mit dem BMI sowie den obersten Finanzbehörden der Länder 
im Bundesgesetzblatt bekannt. 


79. Artikel 29a - neu - (§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, 7 - neu -, 


      Absatz 1 Satz 1a - neu -, 2, 3, 4, 


      Absatz 2, Absatz 3 Nummer 3, Absatz 4, 5 ErbStDV) 


Nach Artikel 29 ist folgender Artikel einzufügen: 


„Artikel 29a 


Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung 


Die Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung vom 8. September 1998 


(BGBl. I S. 2658), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 


19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2432) geändert worden ist, wird wie folgt 


geändert: 


1. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 5 werden die Wörter „Nachlaßpflegschaft oder 


Nachlaßverwaltung“ durch die Wörter „Nachlasspflegschaft oder 


Nachlassverwaltung“ ersetzt. 


bb) In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 


cc) Folgende Nummer wird angefügt: 


„7. Eintragungsbekanntmachungen nach § 55 der Grundbuch-


ordnung, wenn aufgrund eines von einer ausländischen Stelle 


erteilten Europäischen Nachlasszeugnisses eine Eigentums 


umschreibung im Grundbuch erfolgt; eine beglaubigte Abschrift 


des Europäischen Nachlasszeugnisses ist beizufügen.“ 
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b) In Absatz 1 werden die Sätze 2 bis 4 durch die folgenden Sätze ersetzt:  


„Erfolgt die Ermittlung der Erben von Amts wegen, so ist das Ergebnis 


mit einem Vordruck nach Muster 5 mitzuteilen. Eine elektronische 


Übermittlung der Anzeige nach Satz 1 oder Satz 2 ist ausgeschlossen. 


Die Anzeige hat unverzüglich nach dem auslösenden Ereignis zu 


erfolgen. Auf der Urschrift der Dokumente nach Satz 1 ist zu 


vermerken, wann und an welches Finanzamt die beglaubigte Abschrift 


übersandt worden ist.“ 


c) In Absatz 2 wird das Wort „Mitteilung“ durch das Wort „Anzeige“ 


ersetzt. 


d)  In Absatz 3 Nummer 3 werden die Wörter „Anschriften und die 


Identifikationsnummern“ durch die Wörter „Anschriften, die 


Identifikationsnummern und die Geburtstage“ ersetzt. 


e) In Absatz 4 werden die Wörter „in Absatz 1 erwähnten Abschriften und 


die Erstattung der dort“ durch die Wörter „beglaubigten Abschriften 


nach Absatz 1 Satz 1 und die Erstattung der in Absatz 1“ ersetzt. 


f) In Absatz 5 wird das Wort „Nachlaßgerichtes“ durch das Wort 


„Nachlassgerichts“ ersetzt. 


2. Muster 5 (§ 7 ErbStDV) wird wie folgt gefasst: 
 


„Muster 5 
(§ 7 ErbStDV) 
.............................. 
Amtsgericht/Notariat 


 
Erbschaftsteuer 


 
An das 
Finanzamt .................... 
- Erbschaftsteuerstelle - 
  
------------------------------ 
 
Die anliegende ... beglaubigte ... Abschrift ... /Ablichtung ... wird/werden mit folgenden Bemerkungen 
übersandt: 
 
Erblasser Name, Vorname, Identifikationsnummer ......................................... 
 
Geburtstag                         ......................................... 
 
letzte Anschrift                                     ......................................... 
 
Beruf                                                                ......................................... 
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Familienstand                                                       ......................................... 
 
Güterstand (bei Verheirateten 
oder bei Lebenspartnern)                                         ......................................... 
 
Todestag und Sterbeort                    ......................................... 


 
Standesamt und Sterberegister-Nr.           ......................................... 
 
Testament/Erbvertrag vom                        ......................................... 
 
Tag der Eröffnung                                     ......................................... 
  
 
 Die Gebühr für die Errichtung Verwahrung Erteilung eines 


Erbscheins 
 ist berechnet nach einem Wert 
von 


EUR EUR EUR 


 
 
Grund der Übersendung 
 
Eröffnung einer  Verfügung von Todes wegen * 
   
Erteilung eines  Erbscheins *  Testamentsvoll-  Zeugnis über die  
    streckerzeugnisse


s * 
 Fortsetzung von 


Gütergemeinschafte
n * 


    
    
Beurkundung einer  Erbauseinandersetzung *  
     
Beschluss über die  Erteilung oder Aufhebung  Erteilung oder Aufhebung 
  einer Nachlasspflegschaft *  einer Nachlassverwaltung * 
    
Eigentumsumschreibun
g 


 aufgrund eines Europäischen Nachlasszeugnisses einer  


im Grundbuch  ausländischen Stelle* 


   


Erbenermittlung   von Amts wegen*. 


 
Die Namen, die Geburtstage und Anschriften der Beteiligten und das persönliche Verhältnis 
(Verwandtschaftsverhältnis, Ehegatte oder Lebenspartner) zum Erblasser sowie Veränderungen in der Person 
der Erben, Vermächtnisnehmer, Testamentsvollstrecker usw. (durch Tod, Eintritt eines Ersatzerben, 
Ausschlagung, Amtsniederlegung des Testamentsvollstreckers und dergleichen) und Änderungen in den 
Verhältnissen dieser Personen (Namens-, Berufs-, Anschriftenänderungen und dergleichen) 
 
 ergeben sich aus der beiliegenden Abschrift der Eröffnungsverhandlung. * 
  
 sind auf einem gesonderten Blatt angegeben. * 
  
 Zur Höhe und Zusammensetzung des Nachlasses ist dem Gericht/Notariat folgendes bekanntge-  
 worden: * 
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.......................................................................................................................................................................


..... 


.......................................................................................................................................................................


..... 
 


 Ein Verzeichnis der Nachlass Gegenstände ist beigefügt. * 
 Zum Wert des Grundstücks ist dem Grundbuchamt folgendes bekanntgeworden: * 


.......................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................


.......... 
 
 * Zutreffendes ist anzukreuzen 
 
 
……………………        ...................................................................... 
Ort, Datum                           Unterschrift““ 
 
       


Begründung:  


Zu Artikel 29a - neu -  


Zu Nummer 1  


Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa (§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5) 


Es handelt sich um eine Korrektur der veralteten Schreibweise. 


Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung aufgrund der Anfügung einer 
Nummer 7. 


Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe cc (§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 - neu -) 


Im Erbfall reicht bei Vorliegen der übrigen formellen Voraussetzungen für eine 
Grundbuchberichtigung die Vorlage eines von einem ausländischen Gericht 
erteilten Europäischen Nachlasszeugnisses aus. In diesen Fällen wird der 
Eigentümerwechsel dem Erbschaftsteuerfinanzamt weder durch eine 
Mitteilung eines anzeigepflichtigen inländischen Gerichts bekannt noch durch 
inländische Notare mitgeteilt. Lediglich das Grundbuchamt ist beteiligt. Dieses 
hat jedoch gegenüber den Erbschaftsteuerfinanzämtern aktuell keine 
Anzeigepflicht. Der Eigentümerwechsel wird vom Grundbuchamt nur dem 
Bewertungsfinanzamt mitgeteilt.  


Um sicherzustellen, dass auch diese Fälle dem Erbschaftsteuerfinanzamt 
bekannt werden, sollte eine Anzeigepflicht der Grundbuchämter eingeführt 
werden.  


Zu Buchstabe b (§ 7 Absatz 1 Satz 1a - neu -, 2, 3, 4 und 5) 


§ 34 Absatz 1 ErbStG regelt allgemein die Anzeigepflichten von Gerichten, 
Behörden, Beamten und Beamtinnen und Notaren und Notarinnen gegenüber 
den Erbschaftsteuerfinanzämtern. In § 34 Absatz 2 Nummer 2 und 3 ErbStG 
erfolgt die Konkretisierung für Nachlassgerichte bzw. die diese Funktion 
übernehmenden Notare und Notarinnen. Hier werden u. a. die Erteilung von 
Erbscheinen und Testamentsvollstreckerzeugnisse sowie eröffnete 
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Verfügungen von Todes wegen benannt. § 7 Absatz 1 ErbStDV greift die 
Anzeigepflicht entsprechend auf. 


In Bayern hat das Nachlassgericht aufgrund einer landesrechtlichen Regelung 
die Erben von Amts wegen zu ermitteln. Diese Ermittlung kann unterbleiben, 
wenn zum Nachlass keine Immobilie gehört oder ein die Beerdigungskosten 
nicht übersteigender Nachlass vorhanden ist. In Fällen, in denen kein Erbschein 
benötigt wird, erfolgt die Behandlung beim Nachlassgericht in Bayern im 
schriftlichen Verfahren. Liegt ein Testament vor und wurde dieses eröffnet, ist 
es nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 ErbStDV vom Nachlassgericht dem 
Erbschaftsteuerfinanzamt zu übersenden. In Erbfällen mit gesetzlicher Erbfolge 
wird keine Verfügung von Todes wegen eröffnet bzw. in vielen Fällen kein 
Erbschein erteilt. Die am Verfahren beteiligten Personen dürften dem 
Nachlassgericht aus dem schriftlichen Verfahren jedoch bekannt sein. 


Erhalten die Erbschaftsteuerfinanzämter in den Fällen eines schriftlichen 
Verfahrens keine Anzeige der Nachlassgerichte, ergibt sich für diese eine 
erhebliche Informationslücke. Diese ist durch die entsprechende 
Konkretisierung der Anzeigepflichten der Nachlassgerichte zu schließen 
(Einfügung Satz 2).  


Sätze 3 bis 5 entsprechen dem bisherigen Sätzen 2 bis 4 mit Folgeanpassungen 
aufgrund der Einfügung des neuen Satzes 2. 


Zu Buchstabe c (§ 7 Absatz 2) 


Es handelt sich um eine Folgeanpassung an die Änderungen des Absatz 1. 


Zu Buchstabe d (§ 7 Absatz 3 Nummer 3) 


Bislang umfassen die Angaben zu den am Erbfall Beteiligten nur die Anschrift, 
die Identifikationsnummer und das persönliche Verhältnis zum Erblasser. Da 
die Identifikationsnummer den Nachlassgerichten häufig nicht bekannt ist und 
folglich nicht mitgeteilt wird, ist für eine zweifelsfreie Identifikation der 
Beteiligten das Geburtsdatum erforderlich.  


Zu Buchstabe e (§ 7 Absatz 4) 


Es handelt sich um eine Folgeanpassung an die Änderungen des Absatz 1. 


Zu Buchstabe f (§ 7 Absatz 5) 


Es handelt sich um eine Korrektur der veralteten Schreibweise.  


Zu Nummer 2  


Aufgrund der Änderungen von § 7 ErbStDV ist Muster 5 anzupassen. 
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80. Zu Artikel 30 Nummer 2a - neu - (§ 97 Absatz 1 Satz 2 BewG) 


     Nummer 3a - neu - (§ 160 Absatz 10 - neu - BewG) 


  Artikel 30a - neu - (Artikel 2 Nummer 7 GrStRefG) 


  Artikel 45 Absatz 7 (Inkrafttreten) 


a) Artikel 30 ist wie folgt zu ändern: 


aa) Nach Nummer 2 ist folgende Nummer einzufügen: 


„2a.  § 97 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„§ 160 Absatz 10 bleibt unberührt.“ “ 


bb) Nach Nummer 3 ist folgende Nummer einzufügen: 


„3a.  Dem § 160 wird folgender Absatz angefügt:  


„(10) Einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft bildet 


auch die gemeinschaftliche Tierhaltung (§ 13b EStG) 


einschließlich der hiermit zusammenhängenden Wirtschafts-


güter.“ “ 


b) Nach Artikel 30 ist folgender Artikel einzufügen: 


„Artikel 30a 


Änderung des Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts  


(Grundsteuer-Reformgesetz - GrStRefG) 


Artikel 2 Nummer 7 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I 


S. 1794) wird mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 aufgehoben.“ 


c) In Artikel 45 Absatz 7 ist nach der Angabe „24“ die Angabe „ , 30 


Nummer 2a und 3a“ einzufügen. 


Begründung:  


Zu Artikel 30 (Änderung des Bewertungsgesetzes) 


Zu Nummer 2a - neu -  


Der Verweis in § 97 Absatz 1 Satz 2 Bewertungsgesetz (BewG) wird infolge 
der Aufhebung der § 34 Absatz 6a und § 51a BewG und der Anfügung des 
neuen Absatz 10 in § 160 BewG (siehe zu Nummer 2) für Bewertungsstichtage 
nach dem 31. Dezember 2024 entsprechend angepasst. 
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Zu Nummer 3a - neu - 


Die gemeinschaftliche Tierhaltung nach § 51a BewG hat aufgrund des 
Wegfalls der Einheitsbewertung ab 1. Januar 2025 keinen Anwendungsbereich 
mehr und wurde daher im Rahmen des Grundsteuer-Reformgesetzes vom 
26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) aufgehoben.  


Für den ertragsteuerlichen Bereich wurde – im Nachgang des Wegfalls der 
bewertungsrechtlichen Regelungen – § 13b EStG normiert (BGBl. I 2019, 
S. 2451). Die Vorschrift übernimmt die bisherigen Grundsätze des § 51a BewG 
und führt diese ertragsteuerrechtlich ab 1. Januar 2025 fort.  


Mit der mit diesem Antrag vorgesehenen Anfügung des Absatzes 10 in 
§ 160 BewG sollen die bisherigen Grundsätze zur gemeinschaftlichen 
Tierhaltung gemäß § 34 Absatz 6a BewG und § 51a BewG auch für die 
Grundbesitzbewertung nach dem Sechsten Abschnitt des Zweiten Teils des 
Bewertungsgesetzes für Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember 2024 
rechtssicher fortgeführt werden. In § 97 BewG soll ein entsprechender Verweis 
geschaffen werden. Die Änderungen sollen am 1. Januar 2025 in Kraft treten. 


Zu Artikel 30a - neu -  


Artikel 2 Nummer 7 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794), 
der seinerseits den bisherigen § 97 Absatz 1 Satz 2 BewG zum 
31. Dezember 2024 aufheben sollte, wird infolge der Änderung nach Artikel 30 
Nummer 2a gegenstandslos und soll daher mit Wirkung zum 
31. Dezember 2024 aufgehoben werden. 


Zu Artikel 45 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 


Die Änderungen des § 97 Absatz 1 Satz 2 und des § 160 Absatz 10 BewG 
treten am 1. Januar 2025 in Kraft. 


81. Zu Artikel 32 Nummer 1 (§ 6 Absatz 3 PStTG) 


Artikel 32 Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 


„1. In § 6 Absatz 3 werden die Wörter „unter der Kontrolle“ durch die Wörter 


„unmittelbar oder über einen oder mehrere andere staatliche Rechtsträger 


im ausschließlichen Eigentum“ ersetzt.“ 


Begründung: 


Die Änderung der Voraussetzung „unter der Kontrolle“ ist aufgrund der 
Vorgaben der Änderungsrichtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 
22. März 2021 notwendig (vgl. Anhang V, Abschnitt I, Unterabschnitt C, 
Absatz 2 der EU-Amtshilferichtlinie in der Fassung der Änderungsrichtlinie 
(EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021). Die im Gesetzentwurf 
vorgesehene Voraussetzung „Alleineigentum“ ist ein Begriff, der bisher im 
nationalen Steuerrecht nicht verwendet wird. Durch die Formulierung 
„unmittelbar oder über einen oder mehrere andere staatliche Rechtsträger im  
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ausschließlichen Eigentum“ wird die Vorgabe der EU-Amtshilferichtlinie 
berücksichtigt und gleichzeitig die Einführung eines neuen Begriffs im 
Steuerrecht vermieden. 


82. Zu Artikel 33 Nummer 1 - neu - (§ 3 Absatz 1 Satz 4 - neu - MinStG) 


Artikel 33 ist wie folgt zu fassen: 


„Artikel 33 


Änderung des Mindeststeuergesetzes 


Das Mindeststeuergesetz vom 21. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 397) wird 


wie folgt geändert: 


1. Dem § 3 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Als Mindeststeuergruppe sowie Gruppenträger gilt auch eine einzelne im 


Inland belegene, nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit einer Unter-


nehmensgruppe.“ 


2. Dem § 59 wird folgender Absatz angefügt:  


„[wie Gesetzentwurf]“ 


Begründung: 


Durch den neu einzufügenden § 3 Absatz 1 Satz 4 Mindeststeuergesetz 
(MinStG) wird die Mindeststeuergruppe auch für eine einzelne im Inland 
belegene Geschäftseinheit fingiert. Dies dient insbesondere der Umsetzung von 
technischen Anforderungen innerhalb der Steuerverwaltung. 


Durch die Aufnahme dieser Regelung in das JStG 2024 können die durch die 
Ergänzung dieses Satzes schon ab dem Besteuerungszeitraum 2024 als 
Gruppenträger anzusehenden Geschäftseinheiten zudem zur Abgabe der 
Mitteilung gemäß § 3 Absatz 4 MinStG bis zum 28. Februar 2025 verpflichtet 
werden. Dies erleichtert die technische und organisatorische Vorbereitung der 
Steuerverwaltungen der Länder gegenüber der derzeitigen Rechtslage, bei der 
einzelne im Inland belegene, nach § 1 MinStG steuerpflichtige 
Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe erst aufgrund ihrer 
Mindeststeuererklärung für diese erfasst werden. 


Die Aufnahme der vorgeschlagenen Neuregelung in ein später in Kraft 
tretendes Gesetz müsste durch eine Ergänzung der Anwendungsvorschrift des 
§ 101 MinStG begleitet werden, die die erstmalige Meldefrist in den Fällen des 
neuen § 3 Absatz 1 Satz 4 MinStG gegenüber § 3 Absatz 4 MinStG 
angemessen verlängert und den Wert der Neuregelung für die 
Steuerverwaltung der Länder mindert. 
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83. Zu Artikel 33 Nummer 2 - neu - (§ 87 Nummer 1 Satz 2 Buchstabe a MinStG) 


Artikel 33 ist wie folgt zu fassen: 


„Artikel 33 


Änderung des Mindeststeuergesetzes 


Das Mindeststeuergesetz vom 21. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 397 wird 


wie folgt geändert: 


1. Dem § 59 wird folgender Absatz 3 angefügt:  


[wie Gesetzentwurf] 


2. § 87 Nummer 1 Satz 2 Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 


„die für Konsolidierungszwecke an konzerneinheitliche Ansatz- und 


Bewertungsregeln angeglichenen Rechnungslegungsdaten der Geschäfts-


einheiten (Berichtspakete), wenn sie den für den jeweiligen 


länderbezogenen Bericht relevanten Vorgaben für die länderbezogene 


Berichterstattung entsprechen, oder“ “ 


Begründung: 


Zu Nummer 2 (§ 87 Nummer 1 Satz 2 Buchstabe a MinStG) 


Nach der derzeitigen Regelung erfordert die Inanspruchnahme des sogenannten 
CbCR-Safe-Harbour nach §§ 84 ff. MinStG Einzelabschlüsse der Geschäfts-
einheiten, die vielfach nicht bzw. nicht für alle Einheiten vorliegen. Dadurch 
besteht die Gefahr, dass viele Unternehmensgruppen die Vereinfachungs-
regelung nicht nutzen können. 


Nach den vom Inclusive Framework on BEPS am 15. Dezember 2023 
angenommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-
Mustervorschriften zur Verwendung der länderbezogenen Berichte im Rahmen 
des sogenannten CbCR-Safe-Harbour sind auch Berichtspakete (sogenannte 
reporting packages) als qualifizierte Abschlüsse bzw. Rechnungslegungsdaten 
zugelassen. Diese Möglichkeit soll ins nationale Recht übernommen und die 
Erforderlichkeit von Einzelabschlüssen gestrichen werden. Die zeitnahe 
Umsetzung sorgt für Rechtssicherheit für die betroffenen Unternehmen und 
stellt die Anwendbarkeit der Vereinfachungsregelung ab dem Jahr 2024 in 
vielen Fällen sicher.  
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Die verwendeten Berichtspakete müssen die Vorgaben für die Erstellung eines 
länderbezogenen Berichts erfüllen. Danach dürfen grundsätzlich nur 
aggregierte und keine konsolidierten Rechnungslegungsdaten, also vor 
Konsolidierungsanpassungen und Zwischenergebniseliminierungen, dem 
länderbezogenen Bericht zugrunde gelegt werden (vgl. Punkt 2.3 der Leitlinien 
zur Umsetzung der länderbezogenen Berichterstattung: BEPS-Aktions-
punkt 13). Die Geschäftsvorfälle müssen vollständig abgebildet sein, 
Wertabweichungen gegenüber dem verwendeten Rechnungslegungsstandard 
bzw. einem (fiktiven) Einzelabschluss sind jedoch zulässig. 


84. Zu Artikel 33a - neu -  


    (§ 8 Satz 2 Nummer 1, 2, 3 - neu -, § 13 Absatz 1b - neu - StAbwG) 


Nach Artikel 33 ist folgender Artikel 33a einzufügen: 


„Artikel 33a 


Änderung des Steueroasen-Abwehrgesetzes 


Das Steueroasen-Abwehrgesetz vom 25. Juni 2021 (BGBI. I Seit 2056), zuletzt 


geändert durch …, wird wie folgt geändert:  


1. § 8 Satz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 werden die Wörter „unterliegen; oder“ durch das Wort 


„unterliegen,“ ersetzt. 


b) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das Wort „ ; oder“ ersetzt. 


c) Folgende Nummer wird angefügt: 


„3. die Aufwendungen stammen aus: 


a) Inhaberschuldverschreibungen, die durch eine Globalurkunde 


verbrieft und im Rahmen der Girosammelverwahrung bei 


einem Zentralverwahrer verwahrt werden und mit diesen 


vergleichbare Schuldtitel, die an einer anerkannten Börse im 


Sinne des § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Satz 2 


der Abgabenordnung handelbar sind; oder 


b) Versicherungs- oder Rückversicherungsleistungen, ausge-


nommen Versicherungs- oder Rückversicherungsprämien.“ 
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2. In § 13 wird nach Absatz 1a folgender Absatz eingefügt: 


„(1b) § 8 in der Fassung des Artikels 33a des Gesetzes vom … (BGBl. I 


S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist erstmals ab dem 1. Januar 2025 anzuwenden.“ “ 


Begründung: 


Das Steueroasen-Abwehrgesetz (StAbwG) enthält verschiedene Abwehr-
maßnahmen für Geschäftsvorgänge in oder mit Bezug zu nicht kooperativen 
Steuerhoheitsgebieten (§ 2 Absatz 1 StAbwG). Das Betriebsausgaben- und 
Werbungskostenabzugsverbot nach § 8 StAbwG und die Quellensteuerpflicht 
nach § 10 StAbwG stehen dabei in einem engen Wechselverhältnis. Soweit 
Zahlungen in nicht kooperative Steuerhoheitsgebiete dem Quellensteuerabzug 
nach § 10 StAbwG unterliegen, scheidet ein Abzugsverbot für diese Zahlungen 
nach § 8 Satz 2 Nummer 1 StAbwG aus. 


Zu Nummer 1 (§ 8 Satz 2 Nummer 3 - neu -) 


Mit der Ergänzung in § 8 Satz 2 Nummer 3 StAbwG werden die mit dem 
Jahressteuergesetz 2022 vom 16. Dezember 2022 (BStBl. I S. 2294) 
vorgenommenen Änderungen in § 10 StAbwG nachvollzogen.  


Zu Buchstabe a 


Der mit dem Jahressteuergesetz 2022 neu eingeführte § 10 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 Satz 2 StAbwG stellt sicher, dass globalverwahrte Inhaberschuld-
verschreibungen und ähnliche Schuldtitel nicht Gegenstand des Steuerabzugs 
nach § 10 StAbwG sind, wenn sie an einer anerkannten Börse im Sinne des 
§ 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Satz 2 AO handelbar sind. Hat 
der Vergütungsschuldner als Emittent der Schuldverschreibung bei 
globalverwahrten Inhaberschuldverschreibungen (oder vergleichbaren 
Schuldtiteln) keine Kenntnis darüber, an wen die Leistung aus der 
Inhaberschuldverschreibung erfolgt, ist es ihm regelmäßig unmöglich 
festzustellen, ob der Zahlungsempfänger in einem nicht kooperativen Steuer-
hoheitsgebiet ansässig ist (BT-Drucksache 20/3879, Seite 131). Ein 
Quellensteuerabzug wäre nicht gerechtfertigt.  


Scheidet ein Quellensteuerabzug nach § 10 StAbwG aus, lebt das 
Abzugsverbot für diese Zahlungen nach § 8 Satz 2 Nummer 1 StAbwG wieder 
auf. Werden entsprechende Zahlungen aber bewusst von der 
Abwehrmaßnahme des § 10 StAbwG ausgenommen, wäre es widersprüchlich, 
sie durch eine andere vergleichbare Abwehrmaßnahme in § 8 StAbwG zu 
belasten. 
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§ 8 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe a - neu - StAbwG stellt daher korrespon-
dierend zu § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 StAbwG sicher, dass 
Aufwendungen, die aus globalverwahrten Inhaberschuldverschreibungen und 
ähnlichen Schuldtiteln stammen, auch nicht Gegenstand des Abzugsverbotes 
sind, wenn sie an einer anerkannten Börse im Sinne des § 138 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 Buchstabe b Satz 2 AO handelbar sind.  


Zu Buchstabe b 


Mit dem Jahressteuergesetz 2022 hat der Gesetzgeber in § 10 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 StAbwG weiter klargestellt, dass von der Norm nur 
„Versicherungs- und Rückversicherungsprämien“ erfasst sind. Versicherungs- 
oder Rückversicherungsleistungen sollen dagegen ausdrücklich keinem 
Quellensteuerabzug unterliegen (BT-Drucksache 20/3879, Seite 132).  


§ 8 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b - neu - StAbwG stellt daher klar, dass 
Versicherungs- oder Rückversicherungsleistungen auch nicht dem 
Abzugsverbot des § 8 StAbwG unterliegen. Denn anders als bei 
Versicherungs- oder Rückversicherungsprämien besteht bei Versicherungs- 
oder Rückversicherungsleistungen nicht die Gefahr, dass Steuersubstrat aus 
Deutschland in nichtkooperative Steuerhoheitsgebiete verlagert wird. 
Versicherungs- oder Rückversicherungsleistungen gleichen beim Empfänger 
einen entstandenen Schaden aus und führen in aller Regel nicht zu 
Gestaltungen, die durch das Steueroasen-Abwehrgesetz unattraktiv gemacht 
werden sollen. Gerade in sogenannten Wegzugsfällen, in denen der 
Steuerpflichtige zunächst eine Geschäftsbeziehung ohne Bezug zu einem nicht 
kooperativen Steuerhoheitsgebiet eingegangen ist und der Geschäftspartner erst 
im Nachgang in ein nicht kooperatives Steuerhoheitsgebiet verzieht, können 
Verträge im Bereich der Lebensversicherung aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
nicht vom Versicherer gekündigt werden. Entsprechend können die 
steuerlichen Belastungen des Betriebsausgabenabzugsverbots versicherungs-
seitig auch nicht durch eine Beendigung der Geschäftsbeziehung abgewendet 
werden. 


Die Änderungen in den Nummern 1 und 2 des § 8 Satz 2 StAbwG sind 
technischer Natur, die sich aus der Einfügung der neuen Nummer 3 ergeben. 


Zu Nummer 2 (§ 13 Absatz 1b - neu -) 


Die Ergänzung im § 8 Satz 2 StAbwG ist erstmals ab dem 1. Januar 2025 
anzuwenden. Nach § 3 Absatz 2 Satz 2 StAbwG findet § 8 StAbwG erstmals 
im Veranlagungszeitraum 2025 in Bezug auf die nicht kooperativen 
Steuerhoheitsgebiete Anwendung, die in der ursprünglichen Steueroasen-
Abwehrverordnung in der Fassung vom 20. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5236) 
aufgeführt wurden. Die Änderung des § 8 Satz 2 StAbwG korrespondiert daher 
mit der erstmaligen Anwendung des § 8 StAbwG zum 1. Januar 2025. 
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85. Zu Artikel 44a - neu - (§ 16a - neu -, § 17 Absatz 18 - neu - 5. VermBG) 


Nach Artikel 44 ist folgender Artikel einzufügen: 


„Artikel 44a 


Änderung des Fünften Vermögensbildungsgesetzes 


Das Fünfte Vermögensbildungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 


4. März 1994 (BGBl. I S. 406), zuletzt geändert durch … , wird wie folgt 


geändert: 


1. Nach § 16 wird folgender § 16a eingefügt: 


„§ 16a Gleichstellung Wertpapierinstitute 


Für die Anwendung der vorstehenden Vorschriften dieses Gesetzes sind 


Wertpapierinstitute im Sinne des Wertpapierinstitutsgesetzes den 


Kreditinstituten sowie den Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinne des 


Kapitalanlagegesetzbuchs gleichgestellt.“ 


2. Dem § 17 wird folgender Absatz angefügt: 


„(18) § 16a ist rückwirkend ab Inkrafttreten des Wertpapierinstituts-


gesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 990) anzuwenden.“ “ 


Begründung: 


Zu Nummer 1 


Mit Inkrafttreten des Wertpapierinstitutsgesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I 
S. 990), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, ist im Bereich des Fünften 
Vermögensbildungsgesetzes eine Regelungslücke entstanden. Vermögens-
wirksame Leistungen können seither auch bei Wertpapierinstituten angelegt 
werden, bestehende Anlagen können auf Wertpapierinstitute übergehen. Das 
Fünfte Vermögensbildungsgesetz bildet diese Erweiterung der Anlageinstituts-
formen bisher nicht ab. Wertpapierinstitute im Sinne des Wertpapier-
institutsgesetzes werden Kreditinstituten und Kapitalverwaltungsgesellschaften 
im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs gleichgestellt. 







Drucksache 369/24 (Beschluss) - 142 - 
 


 


Zu Nummer 2 


Das Wertpapierinstitutsgesetz ist bereits am 26. Juni 2021 in Kraft getreten. 
Die im neuen § 16a EStG geregelte gesetzliche Gleichstellung von Wertpapier-
instituten im Sinne des Wertpapierinstitutsgesetzes und Kreditinstituten sowie 
Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs gilt 
daher rückwirkend ab Inkrafttreten des Wertpapierinstitutsgesetzes.  


86. Zu Artikel 44a - neu - (Änderung des Gesetzes zur Verlängerung der    


     Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft) 


Mit dem vom Deutschen Bundestag bereits verabschiedeten Gesetz zur 


Verlängerung der Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 


wird die Tarifermäßigung nach § 32c des Einkommensteuergesetzes (EStG) um 


zwei Betrachtungszeiträume verlängert. 


§ 32c Absatz 5 EStG in der vom Deutschen Bundestag beschlossenen Fassung 


enthält Tatbestände, die die Tarifermäßigung ausschließen. Ein 


Ausschlussgrund ist dabei der Verlustrücktrag aus einem Veranlagungszeitraum 


(VZ) des zweiten Betrachtungszeitraums in einen VZ des ersten 


Betrachtungszeitraums. Die mit diesem Gesetz beschlossene Fassung des § 32c 


Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 EStG berücksichtigt nicht die Fallkonstellation, in 


der ein Verlust des ersten VZ des zweiten Betrachtungszeitraums in den 


vorletzten VZ des ersten Betrachtungszeitraums zurückgetragen wird. 


Zur Vermeidung eines gesonderten Gesetzgebungsverfahrens wird der 


Deutsche Bundestag gebeten, zu prüfen, ob im Zuge der abschließenden 


Beratung des Entwurfs des Jahressteuergesetzes 2024 § 32c Absatz 5 Satz 1 


Nummer 1 EStG dahingehend gefasst wird, das die Anwendung der 


Tarifermäßigung voraussetzt, dass für negative Einkünfte, die im ersten VZ des 


Betrachtungszeitraums erzielt wurden, kein Verlustrücktrag nach § 10d 


Absatz 1 in den letzten oder den vorletzten VZ des vorangegangen 


Betrachtungszeitraums vorgenommen wurde. 


Begründung: 


Die Schließung der Besteuerungslücke macht es erforderlich § 32c  
Absatz 5 EStG vor seiner Anwendung in der Besteuerungspraxis entsprechend 
klarzustellen. 


Zur Vermeidung eines gesonderten Gesetzgebungsverfahrens bietet es sich an, 
die Änderung im Zuge des Verfahrens zum Jahressteuergesetz 2024 
vorzunehmen. 
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Der Bundesrat hat in seiner 1047. Sitzung am 27. September 2024 beschlossen,  


zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen:  


1. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe b und 


     Nummer 5 Buchstabe a (§ 6 Absatz 2 Satz 1, 4, 5, Absatz 2a, 


            § 52 Absatz 12 Satz 11 bis 13 EStG) 


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 


„1. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „800 Euro“ durch die Angabe 


„1 000 Euro“ ersetzt. 


bb) Die Sätze 4 und 5 werden aufgehoben. 
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b) Absatz 2a wird wie folgt gefasst: 


 „(2a) Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des 


Anlagevermögens, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, 


kann im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage 


des Wirtschaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs ein 


Sammelposten gebildet werden, wenn die Anschaffungs- oder 


Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen 


Vorsteuerbetrag (§ 9b Absatz 1), oder der nach Absatz 1 Nummer 5 


bis 6 an deren Stelle tretende Wert für das einzelne Wirtschaftsgut 


1 000 Euro, aber nicht 5 000 Euro übersteigen. Der Sammelposten 


ist … [… weiter wie Gesetzentwurf …].“ “ 


b) Nummer 5 Buchstabe a ist wie folgt zu fassen: 


„a) Nach Absatz 12 Satz 10 werden folgende Sätze eingefügt: 


„§ 6 Absatz 2 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals bei Wirtschaftsgütern 


anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 angeschafft, hergestellt 


oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden. § 6 Absatz 2 Satz 4 in 


der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I 


S. 2143) und § 6 Absatz 2 Satz 5 in der Fassung des Artikels 1 des  


Gesetzes vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) sind letztmalig für 


Wirtschaftsjahre anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2025 enden. § 6 


Absatz 2a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 


S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die 


in nach dem 31. Dezember 2024 beginnenden Wirtschaftsjahren 


angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt 


werden.“ “ 
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Begründung: 


Zu § 6 Absatz 2 Satz 1 EStG 


Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden regulär über die wirtschaftliche 
Nutzungsdauer abgeschrieben. Abweichend davon können selbständig 
nutzbare, abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten von bis zu 800 Euro netto – unabhängig von der 
tatsächlichen Nutzungsdauer – wahlweise sofort einkünftemindernd 
abgeschrieben werden (§ 6 Absatz 2 EStG – sogenannte Grenze für 
geringwertige Wirtschaftsgüter, GWG-Grenze). Ohne diese Möglichkeit zur 
Sofortabschreibung muss die Nutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsguts 
ermittelt und eine Überwachung der Abschreibung durch den Steuerpflichtigen 
und das Finanzamt erfolgen. 


Durch Anhebung der GWG-Grenze auf 1 000 Euro netto werden Ermittlungs- 
und Überwachungspflichten in einer größeren Anzahl von Fällen entbehrlich 
und damit Bürokratie eingespart. 


Über den handelsrechtlichen Wesentlichkeitsgrundsatz können Vermögens-
gegenstände bis zu Anschaffungs- / Herstellungskosten von 1 000 Euro netto 
ebenfalls sofort abgeschrieben werden. Damit entsteht durch eine Anhebung 
auch keine Bürokratie durch Auseinanderfallen von Handels- und Steuerrecht. 
Einer handelsrechtlichen Gesetzesänderung bedarf es daher nicht. 


Die Änderung dient der Bürokratieentlastung von Unternehmen und Finanz-
verwaltung. 


Zu § 6 Absatz 2a EStG 


Der Bundesrat begrüßt die in der Regierungsvorlage vorgesehene 
Verbesserung und Weiterentwicklung der sogenannten Sammelabschreibung 
(§ 6 Absatz 2a EStG). Er hält jedoch einen weiteren wirksamen 
Investitionsanreiz für nötig. Ein solcher kann durch die Anhebung der 
sogenannten GWG-Grenze in § 6 Absatz 2 Satz 1 EStG auf 1 000 Euro gesetzt 
werden. Um der neuen Logik zu entsprechen, ist in der Folge die untere 
Betragsgrenze im neuen § 6 Absatz 2a EStG ebenfalls auf 1 000 Euro 
anzuheben. 


Die Anhebung der GWG-Grenze auf 1 000 Euro macht in Artikel 1 Nummer 5 
Buchstabe a auch eine Regelung der Anwendung des neuen § 6 Absatz 2 Satz 1 
EStG in § 52 Absatz 12 EStG erforderlich. 
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2. Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob für die 


Anzeigepflicht nach § 41c Absatz 4 Satz 1 EStG eine Bagatellgrenze bei zu 


hoher Steuerfreistellung für das Kurzarbeitergeld nach § 3 Nummer 2 


Buchstabe a EStG eingeführt werden kann. 


Durch eine solche Bagatellgrenze kann Bürokratie, sowohl auf Seiten der 


Arbeitgeber als auch auf Seiten der Finanzverwaltung, vermieden werden. 


Begründung: 


Der Arbeitgeber hat im Rahmen des laufenden Lohnsteuerabzugsverfahrens 
mögliche Steuerbefreiungen zu berücksichtigen. Ging er von einer zu hohen 
Steuerfreistellung für geleistete Zahlungen aus, ist die deshalb zu wenig 
einbehaltene Lohnsteuer in einem späteren Lohnzahlungszeitraum nachträglich 
einzubehalten. Ein solcher Ausgleich ist allerdings nur bis zur Übermittlung 
der Lohnsteuerbescheinigung für das jeweilige Kalenderjahr zulässig. Fällt 
eine zu hohe Steuerfreistellung – egal in welcher Höhe – erst später auf, hat der 
Arbeitgeber dies dem Finanzamt anzuzeigen. Das Finanzamt hat die zu wenig 
einbehaltene Lohnsteuer dann beim Arbeitnehmer nachzufordern, soweit sie 
einen Betrag von 10 Euro übersteigt. 


Ein solcher Sachverhalt tritt insbesondere beim Kurzarbeitergeld auf, das der 
Arbeitgeber zunächst vorstreckt und das auf Antrag nachträglich von der 
Bundesanstalt für Arbeit erstattet wird. Dessen Berechnung ist schwierig und 
fehleranfällig, sodass es vermehrt zu einer falschen Berechnung der 
Steuerfreiheit und damit oftmals zu Anzeigen beim Finanzamt und 
Nachforderungen beim Arbeitnehmer kommt. 


Um die Arbeitgeber und auch die Finanzverwaltung von Bürokratie zu 
entlasten, sollte hinsichtlich der Anzeigepflicht des Arbeitgebers eine Bagatell-
grenze geschaffen werden. Bis zu einer Bagatellgrenze wäre dann bei 
fehlerhaft berücksichtigter Steuerfreistellung beim Kurzarbeitergeld eine 
Anzeige des Arbeitgebers beim Finanzamt entbehrlich.  


Die Bagatellgrenze muss so ausgestaltet sein, dass es zu einer spürbaren 
Entlastung der Arbeitgeber und der Finanzämter kommt. Die Höhe dieser 
Bagatellgrenze muss damit ausgehend von den Steuernachforderungen aus der 
Vergangenheit festgelegt werden. In der Vergangenheit konnte der Arbeitgeber 
etwa bei der lohnsteuerlichen Abrechnung behördlicher Erstattungsbeträge für 
Verdienstausfallentschädigungen nach § 56 Infektionsschutzgesetz bei einer 
Abweichung von 200 Euro von einer Anzeige nach § 41c Absatz 4 Satz 1 EStG 
absehen (vgl. BMF-Schreiben vom 25. Januar 2023, BStBl. I 2023, S. 207, 
Rn. 14).  
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3. Zu Artikel 2 Nummer 01 - neu - 


       (§ 3 Nummer 26 Satz 1, Nummer 26a Satz 1 EStG) 


In Artikel 2 ist der Nummer 1 folgende Nummer voranzustellen: 


„01. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 26 Satz 1 wird die Angabe „3 000 Euro“ durch die 


Angabe „3 300 Euro“ ersetzt. 


b) In Nummer 26a Satz 1 wird die Angabe „840 Euro“ durch die 


Angabe „900 Euro“ ersetzt.“ 


Begründung: 


Deutschland ist ein Land des Ehrenamtes. Vereine spielen in unserem 
demokratischen Gemeinwesen eine wichtige Rolle. Das private uneigennützige 
Engagement ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Mit ihrem alltäglichen 
ehrenamtlichen Engagement tragen Millionen Bürgerinnen und Bürger in 
Deutschland zu einem Zusammenhalt der Gesellschaft bei. In Zeiten sozialer 
und gesellschaftlicher Umbrüche ist diese Arbeit für das Land und die 
Mitmenschen von unschätzbarem Wert. Entlastungen für ehrenamtlich Tätige 
sind daher ein Kernpunkt zur Stärkung der Mitte der Gesellschaft und zur 
Entfaltung von weiterem Potenzial für bürgerschaftliches Engagement. 


Eine moderate Anhebung der Ehrenamtspauschale und des Übungsleiter-
freibetrags stellt die Steuerfreiheit angemessener Aufwandsentschädigungen 
für Ehrenamtliche sicher und baut die mit einer Besteuerung verbundenen 
Belastungen der Ehrenamtlichen ab. Vor dem Hintergrund der Inflations-
entwicklung und der immensen Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements 
für das Gemeinwohl wird daher der Übungsleiterfreibetrag von 3 000 Euro auf 
3 300 Euro und die Ehrenamtspauschale von 840 Euro auf 900 Euro erhöht. 
Gleichzeitig wird mit der Erhöhung der Pauschalen ein Beitrag zum 
Bürokratieabbau geleistet. 


Die letzte Anhebung erfolgte mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 
2021. Mit Blick auf die aktuell schwierige Haushaltslage aller 
Gebietskörperschaften beschränkt sich die nunmehr vorgesehene Erhöhung 
darauf, nur einen teilweisen Inflationsausgleich zu bewirken. 


4. Zu Artikel 3 Nummer 5 Buchstabe b (§ 66 Absatz 3 EStG) 


In Artikel 3 Nummer 5 Buchstabe b sind in § 66 Absatz 3 nach dem Wort 


„entsprechend“ die Wörter „dieser prozentualen Anhebung“ einzufügen. 
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Begründung: 


Nach der Entwurfsbegründung soll mit § 66 Absatz 3 EStG-E das Kindergeld 
künftig regelmäßig entsprechend der prozentualen Entwicklung der 
Kinderfreibeträge mit zeitgleicher Wirkung angepasst werden. Das Einfügen 
der Wörter „dieser prozentualen Anhebung“ in die Regelungsformulierung 
dient der Rechtsklarheit und der Schlüssigkeit der Norm aus sich heraus. 


5. Zu Artikel 9 Nummer 1 (§ 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 4 AO) 


     Nummer 2 (§ 55 Absatz 1 Nummer 5 AO) 


     Nummer 3 (§ 58 Nummer 3, 10 Satz 2 AO) 


     Nummer 4 (§ 62 AO) 


     Nummer 5 (§ 63 Absatz 4 AO) 


Artikel 9 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 


„1. In § 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 4 wird die Angabe „45 000“ durch die 


Angabe „80 000“ ersetzt.“ 


b) Die Nummern 2 bis 5 sind zu streichen. 


Begründung: 


Zu Buchstabe a 


Mit den zu Nummern 1 bis 5 vorgeschlagenen Änderungen in dem Entwurf 
sollen das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung sowie die damit in 
Zusammenhang stehenden gesetzlichen Regelungen abgeschafft werden. Dies 
ist abzulehnen.  
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Beim Gebot der zeitnahen Mittelverwendung handelt es sich um einen 
ursprünglich durch die Rechtsprechung aus dem Gebot der Selbstlosigkeit 
abgeleiteten tragenden Grundsatz des Gemeinnützigkeitsrechts. Der Grundsatz 
wurde durch die gesetzlichen Regelungen in § 55 Absatz 1 Nummer 5 AO, die 
Bestimmungen zur Rücklagenbildung in § 62 AO und die weiteren zur 
Abschaffung vorgesehenen Regelungen dahingehend präzisiert, dass die Mittel 
spätestens in den auf den Zufluss folgenden zwei Kalender- oder 
Wirtschaftsjahren für die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden müssen.  


Mit der Streichung der gesetzlichen Regelungen zur zeitnahen 
Mittelverwendung würde sich an dem gemeinnützigkeitsrechtlichen Grundsatz 
allerdings nichts ändern. Vielmehr würde dies zu Rechtsunsicherheiten sowohl 
bei den steuerbegünstigten Organisationen als auch auf Seiten der 
Finanzverwaltung führen, da dann jeweils im Einzelfall zu prüfen wäre, ob ein 
Verstoß der tatsächlichen Geschäftsführung gegen das Selbstlosigkeitsgebot 
vorliegt, weil die Körperschaft keine oder zu wenig Mittel für satzungsgemäße 
Zwecke verwendet hat. Es bestünde daher die Gefahr, dass es in der Folge 
vermehrt zu Rechtsstreitigkeiten kommen würde. Letztlich wären 
entsprechende Regelungen im Verwaltungswege zu treffen, um zu verhindern, 
dass steuerbegünstigte Organisationen ihre Mittel nicht sowohl zeitlich als 
auch betragsmäßig in nahezu unbegrenztem Umfang dem Vermögen zuführen.  


Würde die unbegrenzte Vermögensbildung dagegen nicht eingeschränkt, käme 
es zu einem Auseinanderfallen der Zeitpunkte der Steuerentlastung bei 
Spendern auf der einen und der Gemeinwohlförderung, die die Rechtfertigung 
für die Steuerbefreiung der steuerbegünstigten Körperschaften darstellt, auf der 
anderen Seite. Wenn das Gemeinwesen auf gegenwärtige Steuereinnahmen 
verzichtet, dann erwartet es auch eine gegenwärtige oder zumindest 
gegenwartsnahe Förderung des Gemeinwohls (vgl. Hüttemann, Gemeinnützig-
keitsrecht und Spendenrecht, 5. Auflage Rz. 4.165).  


Auch das Vertrauen der Spender, die bisher davon ausgehen konnten, dass ihre 
Zuwendungen zeitnah für die Förderzwecke eingesetzt werden, würde 
untergraben und damit das Qualitätsmerkmal der Gemeinnützigkeit ein Stück 
weit beschädigt.  


Zum weiteren Bürokratieabbau wird die bisherige Betragsgrenze nach § 55 
Absatz 1 Nummer 5 Satz 4 AO auf 80 000 Euro erhöht. Auch bei 
Jahreseinnahmen in dieser Höhe ist nicht mit einer übermäßigen 
Vermögensbildung durch die steuerbegünstigten Körperschaften zu rechnen. 


Zu Buchstabe b 


Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Beibehaltung des Gebots der 
zeitnahen Mittelverwendung.  
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6. Zu Artikel 9 Nummer 3 Buchstabe c - neu - (§ 58 Nummer 11 - neu - AO)  


     Nummer 6 (§ 68 Nummer 2 Buchstabe b, Teilsatz nach 


                Buchstabe b AO) 


Artikel 9 ist wie folgt zu ändern: 


a) Der Nummer 3 ist folgender Buchstabe anzufügen:  


„c) In Nummer 10 wird am Ende der Punkt durch ein Komma ersetzt und 


folgende Nummer angefügt:  


„11. eine Körperschaft Mittel für die Errichtung und den Betrieb 


von Photovoltaikanlagen und anderen Anlagen nach dem 


Erneuerbare-Energien-Gesetz verwendet, soweit es sich dabei 


nicht um den Hauptzweck der Körperschaft handelt.“ “ 


b) Nummer 6 ist zu streichen.  


Begründung: 


Zu Buchstabe a 


Anstelle einer faktisch leerlaufenden Neuregelung bietet sich eine 
Alternativlösung an. Diese alternative Regelung trägt dem in § 1 Absatz 1 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zum Ausdruck gebrachten Ziel, im 
Interesse des Klima- und Umweltschutzes die Transformation zu einer 
nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversorgung zu fördern, die 
vollständig auf erneuerbaren Energien beruht, deutlich besser und nachhaltiger 
Rechnung. Sie vermeidet zusätzliche Bürokratielasten sowohl für betroffene 
gemeinnützige Körperschaften als auch für die Finanzverwaltung.  


Der Alternativvorschlag ist im Gegensatz zu der ursprünglich vorgeschlagenen 
Regelung (fiktiver Zweckbetrieb unter engen Voraussetzungen) zielgenau als 
Ausnahmeregelung zu § 55 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 AO (satzungsgemäße 
Mittelverwendung als Voraussetzung der Selbstlosigkeit) konzipiert. Der 
Tatbestand verzichtet auf eine Höchstbetragsgrenze, das heißt insbesondere auf 
eine Bezugnahme auf § 3 Nummer 72 EStG. Ausdrücklich wird die Regelung 
auch auf den Einsatz aller erneuerbarer Energien erstreckt. Es gilt die 
Legaldefinition des § 3 Nummer 21 EEG:  


a) Wasserkraft einschließlich der Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- und 
Strömungsenergie, 


b) Windenergie, 


c) solare Strahlungsenergie, 


d) Geothermie, 


e) Energie aus Biomasse einschließlich Biogas, Biomethan, Deponiegas und 
Klärgas sowie aus dem biologisch abbaubaren Anteil von Abfällen aus 
Haushalten und Industrie. 
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Zwar begründet nach dem Alternativvorschlag die Einspeisung von nicht selbst 
verbrauchtem Strom – wie bisher – unter den allgemeinen Voraussetzungen 
einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, wenn die Einnahmen 
aus allen steuerpflichtigen Tätigkeiten die Besteuerungsgrenze nach § 64 
Absatz 3 AO von derzeit 45 000 Euro übersteigen. Diese Rechtsfolge ist aus 
Gründen der Wettbewerbsneutralität gegenüber nicht gemeinnützigen 
Anbietern als tragendem steuersystematischem Grundsatz geboten. Dazu dient 
auch die ausdrückliche Einschränkung auf Fälle, in denen der Betrieb der 
Photovoltaikanlage keinen Hauptzweck der Körperschaft darstellt.  


Durch die neue Unschädlichkeitsregelung ist jedoch sowohl der Einsatz von 
Mitteln zum Bau und zum Betrieb als auch zur Abdeckung der möglicherweise 
unvermeidlichen dauerhaften Verluste unschädlich für die Gemeinnützigkeit 
der Körperschaft. Dies rechtfertigt sich daraus, dass die Anlagen regelmäßig 
überwiegend der Produktion von selbstverbrauchtem Strom dienen und die 
Einspeisung von Reststrom in das öffentliche Netz unvermeidlich und 
umweltpolitisch gewollt ist (§ 1 EEG).  


Sollten Gewinne aus der Photovoltaikanlage erzielt werden, sind diese – wie 
nach geltendem Recht – in den Grenzen des für alle Steuerpflichtigen 
anzuwendenden § 3 Nummer 72 EStG steuerfrei. 


Zu Buchstabe b 


Die Anknüpfung der zu § 68 Nummer 2 AO vorgeschlagenen Änderungen an 
die Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 72 EStG, die sich nach der 
Entwurfsbegründung zum Jahressteuergesetz 2022 (BT-Drucksache 20/3879 
vom 10. Oktober 2022) vornehmlich an Besitzer privater Immobilien, z. B. 
selbstgenutzter Einfamilienhäuser, richtet (installierte Bruttoleistung laut 
Marktstammdatenregister von bis zu 30 kW (peak)), dürfte bereits für Vereine 
zu eng sein, die eine Photovoltaikanlage auf dem Dach einer Sport- oder 
Schützenhalle errichten. Für größere Organisationen mit mehreren Gebäuden 
ist diese Grenze erst recht zu gering. Schon eine geringfügige Überschreitung 
der dort genannten Grenzen würde einen Selbstversorgungsbetrieb nach der 
vorgeschlagenen Neuregelung ausschließen. Die Regelung läuft daher in vielen 
Fällen leer. Sie ist zu kleinteilig und damit nicht geeignet, den 
begrüßenswerten Zweck zu erreichen, gemeinnützigkeitsrechtliche Hindernisse 
im Zusammenhang mit der Erzeugung erneuerbarer Energien zu beseitigen. 
Außerdem müssten die Grenzen durch die Finanzverwaltung für jedes 
(Wirtschafts-)Jahr geprüft werden, was zu einem Mehraufwand an Bürokratie 
auch für die steuerbegünstigten Organisationen führen würde. 


Auf der anderen Seite hilft der Vorschlag nur gemeinnützigen Organisationen 
weiter, deren Anlagen die sehr niedrigen Grenzen des § 3 Nummer 72 EStG 
einhalten, und mit dem Verkauf von selbst erzeugtem Strom und anderen 
gewerblichen Tätigkeiten die Einnahme-Freigrenze von 45 000 Euro nach § 64 
Absatz 3 AO (Zweckbetrieb) überschreiten. Die Anzahl der Begünstigten wäre 
äußerst gering bei gleichwohl erhöhtem administrativem Aufwand. 
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7. Zu Artikel 9 Nummer 7 - neu - (§ 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 4, 5 AO) 


   Artikel 10a - neu - (Artikel 97 § 19 Absatz 5 - neu -, 6 - neu - EGAO) 


   Artikel 10b - neu - (§ 20 Satz 1 Nummer 1 UStG) 


   Artikel 21a - neu - (§ 241a Satz 1 HGB) 


   Artikel 21b - neu - (… Abschnitt - neu - EGHGB) 


   Artikel 22 Absatz 2 


a)  Dem Artikel 9 ist folgende Nummer anzufügen: 


„7. § 141 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


a) In Nummer 1 wird die Angabe „800 000“ durch die Angabe 


„1 Million“ ersetzt. 


b) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils die Angabe „80 000“ durch 


die Angabe „100 000“ ersetzt.“ 


b) Nach Artikel 10 sind folgende Artikel einzufügen: 


„Artikel 10a  


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Dem Artikel 97 § 19 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, das 


zuletzt durch [einsetzen: letztes Änderungsgesetz] geändert worden ist, 


werden folgende Absätze angefügt: 


 „(5) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der am 


[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 22 Absatz 2 dieses 


Gesetzes] geltenden Fassung ist auf Umsätze der Kalenderjahre 


anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 beginnen. Eine Mitteilung 


über den Beginn der Buchführungspflicht ergeht nicht, wenn die 


Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der 


Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2024 geltenden Fassung für 


Kalenderjahre, die vor dem 1. Januar 2025 liegen, erfüllt sind, jedoch im 


Kalenderjahr 2024 die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1  
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Nummer 1 der Abgabenordnung in der am [einsetzen: Datum des 


Inkrafttretens nach Artikel 22 Absatz 2 dieses Gesetzes] geltenden Fassung 


nicht erfüllt sind. 


 (6) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der am 


[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 22 Absatz 2 dieses 


Gesetzes] geltenden Fassung ist auf Gewinne der Wirtschaftsjahre 


anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 beginnen. Eine Mitteilung 


über den Beginn der Buchführungspflicht ergeht nicht, wenn die 


Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der 


Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2024 geltenden Fassung für 


Kalenderjahre, die vor dem 1. Januar 2025 liegen, erfüllt sind, jedoch im 


Kalenderjahr 2024 die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 


Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der am [einsetzen: Datum des 


Inkrafttretens nach Artikel 22 Absatz 2 dieses Gesetzes] geltenden Fassung 


nicht erfüllt sind.“ 


Artikel 10b 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


In § 20 Satz 1 Nummer 1 des Umsatzsteuergesetzes, das zuletzt durch 


[einsetzen: letztes Änderungsgesetz] geändert worden ist, wird die Angabe 


„800 000“ durch die Angabe „1 Million“ ersetzt.“ 


c) Nach Artikel 21 sind folgende Artikel einzufügen: 


„Artikel 21a  


Änderung des Handelsgesetzbuches 


In § 241a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs, das zuletzt durch [einsetzen: 


letztes Änderungsgesetz] geändert worden ist, wird die Angabe „800 000“ 


durch die Angabe „1 Million“ und die Angabe „80 000“ durch die Angabe 


„100 000“ ersetzt. 


Artikel 21b 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch 


Im Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch [einsetzen: aktuelle 


Fassung] wird folgender Abschnitt angefügt: 
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„… [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Abschnitt  


mit Zählbezeichnung] Abschnitt Übergangsvorschrift zum  


Steuerfortentwicklungsgesetz 


Artikel … [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Artikel  


mit Zählbezeichnung] 


§ 241a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs in der ab dem 1. Januar 2025 


geltenden Fassung ist erstmals auf das nach dem 31. Dezember 2024 


beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. § 241a Satz 1 des 


Handelsgesetzbuchs in der bis zum 31. Dezember 2024 geltenden Fassung 


ist letztmals auf das vor dem 1. Januar 2025 beginnende Geschäftsjahr 


anzuwenden.“ “ 


d) In Artikel 22 Absatz 2 ist die Angabe „2, 5, 7, 9, 17, 19 und 21“ durch die 


Angabe „2, 5, 7, 9, 10a, 10b, 17, 19, 21, 21a und 21b“ zu ersetzen. 


Begründung: 


Zu Artikel 9 Nummer 7 - neu - (§ 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 4, 5 AO) 


Die Umsatz- und Gewinngrenzen für die Buchführungspflicht wurden zuletzt 
mit dem Wachstumschancengesetz vom 27. März 2024 mit Wirkung ab 
1. Januar 2024 von 600 000 Euro auf 800 000 Euro bzw. von 60 000 Euro auf 
80 000 Euro angehoben. 


Das Führen von Büchern ist mit zeitlichem und monetärem Aufwand 
verbunden. Die Kosten für die Steuerberatung steigen erheblich, wenn statt 
einer einfachen Einnahmen-Überschuss-Rechnung Bilanzen, Gewinn- und 
Verlustrechnungen sowie die untergeordneten Konten erstellt und gepflegt 
werden müssen.  


Demnach sollen die oben genannte Grenzen handels- und steuerrechtlich 
deckungsgleich um jeweils 25 Prozent auf 100 000 Euro Gewinn und 
1 Million Euro Umsatz erhöht werden. Durch diese signifikante Erhöhung und 
die parallele Anhebung der Schwellenwerte in § 241a HGB wird auch eine 
größere Anzahl kleinerer Unternehmen von der steuerlichen Buchführungs- 
und Aufzeichnungspflicht befreit und damit von unnötiger Bürokratie entlastet 
und die wirtschaftliche Dynamik der mittelständischen Wirtschaft unterstützt. 







 - 13 -  Drucksache 373/24 (Beschluss) 
 


 


Zu Artikel 10a - neu - (Artikel 97 § 19 Absatz 5 - neu -, 6 - neu - EGAO) 


Absatz 5 Satz 1 regelt die zeitliche Anwendung des § 141 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 AO in der Fassung des Artikels 13 Nummer 3 dieses Gesetzes. 
Danach ist die erhöhte Umsatzgrenze auf Umsätze der Wirtschaftsjahre 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 beginnen. Die 
Übergangsregelung in Absatz 5 Satz 2 stellt sicher, dass Steuerpflichtige keine 
Mitteilung über den Beginn der Buchführungspflicht erhalten, für die ab dem 
Zeitpunkt der Verkündung dieses Gesetzes nach bisherigem Recht eine 
Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht besteht, jedoch nicht mehr nach der 
Neuregelung des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO in der Fassung dieses 
Gesetzes. 


Absatz 6 Satz 1 regelt die zeitliche Anwendung des § 141 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 und 5 AO in der Fassung des Artikels 13 Nummer 3 dieses 
Gesetzes. Danach ist die erhöhte Gewinngrenze auf Gewinne der 
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 beginnen. Die 
Übergangsregelung in Absatz 6 Satz 2 stellt sicher, dass Steuerpflichtige keine 
Mitteilung über den Beginn der Buchführungspflicht erhalten, für die ab dem 
Zeitpunkt der Verkündung dieses Gesetzes nach bisherigem Recht eine 
Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht besteht, jedoch nicht mehr nach der 
Neuregelung des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder 5 AO in der Fassung 
dieses Gesetzes. 


Zu Artikel 10b - neu - (§ 20 Satz 1 Nummer 1 UStG) 


Der Gesetzgeber hat die Grenze des § 20 Satz 1 Nummer 1 UStG zuletzt zum 
1. Januar 2024 auf 800 000 Euro angehoben und an die Grenze des § 141 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO angepasst. Dieser Gleichlauf soll beibehalten 
werden, indem mit der nun beabsichtigten Anhebung der Umsatzgrenze für die 
Buchführungspflicht auch die Grenze in § 20 Satz 1 Nummer 1 UStG auf 
1 Million Euro angehoben wird. 


Dieser Gleichlauf ist im praktischen Vollzug wichtig, da nicht 
buchführungspflichtige Steuerpflichtige ihre Einnahmen für die 
Einkommensbesteuerung regelmäßig mit dem Zufluss erfassen, das heißt 
Einnahmen sind erst bei Geldeingang anzusetzen. Eine Anhebung der Grenzen 
für die Buchführungspflicht kann nur dann eine bürokratieentlastende Wirkung 
entfalten, wenn zugleich die Umsatzsteuer nicht nach vereinbarten, sondern 
nach vereinnahmten Entgelten berechnet werden kann. Daher muss – wie in 
der Vergangenheit üblich – die Erhöhung der Buchführungsgrenzen mit der 
Anhebung der Grenze des § 20 Satz 1 Nummer 1 UStG einhergehen. 







Drucksache 373/24 (Beschluss)  - 14 - 
 


 


Zu Artikel 21a - neu - (§ 241a Satz 1 HGB) 


Die signifikante Anhebung der Schwellenwerte in § 241a Satz 1 HGB dient der 
weiteren Bürokratieentlastung von Einzelkaufleuten, deren Umsatzvolumen 
und Jahresüberschuss verhältnismäßig gering sind. Parallel werden die 
Schwellenwerte in § 141 AO angehoben (Artikel 9 Nummer 7). 
Steuerpflichtige Einzelkaufleute, die innerhalb des Umsatzerlöse-Korridors 
von 800 000 Euro und 1 Million Euro sowie innerhalb des Jahresüberschuss- 
(bzw. Gewinn-) Korridors von 80 000 Euro und 100 000 Euro liegen, sollen 
demnach künftig von einer handelsrechtlichen Buchführung mit 
Jahresabschlusserstellung (und entsprechender steuerlicher Gewinnermittlung) 
auf eine Gewinnermittlung mittels Einnahmen-Überschuss-Rechnung mit 
vereinfachter Buchführung wechseln können. Die Änderung kommt damit der 
mittelständischen Wirtschaft zugute. 


Zu Artikel 21b - neu - (… Abschnitt - neu - EGHGB) 


Die Übergangsvorschrift zum geänderten § 241a Satz 1 HGB stellt sicher, dass 
die Erhöhung der Schwellenwerte erstmals auf ein Geschäftsjahr anzuwenden 
ist, das nach dem 31. Dezember 2024 beginnt. Dementsprechend ist die 
geltende Fassung des § 241a Satz 1 HGB letztmals auf ein Geschäftsjahr 
anzuwenden, das spätestens am 31. Dezember 2024 beginnt. 


Zu Artikel 22 Absatz 2 (Inkrafttreten) 


Die empfohlenen Änderungen in der Abgabenordnung, im Einführungsgesetz 
zur Abgabenordnung, im Umsatzsteuergesetz, im Handelsgesetzbuch und im 
Einführungsgesetzbuch zum Handelsgesetzbuch sollen zum 1. Januar 2025 in 
Kraft treten. 


8. Zu Artikel 9 (Weitere Änderung der Abgabenordnung) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die 


Einführung eines abgestuften Sanktionssystems sinnvoll wäre, das erst bei 


schwerwiegenden und fortgesetzten Verstößen den Verlust des 


Gemeinnützigkeitsstatus und bei kleineren Verstößen – wie der Fehl-


verwendung von Mitteln – eine Sanktionszahlung vorsieht, sowie die 


Übertragung einer „Business Judgement Rule“ auf das Gemeinnützigkeitsrecht. 


Begründung: 


Nach bislang geltendem Recht droht gemeinnützigen Körperschaften 
grundsätzlich auch bei geringfügigen Verstößen gegen das Gemeinnützig-
keitsrecht der Verlust des Gemeinnützigkeitsstatus. Finanzverwaltung und 
Rechtsprechung lassen Ausnahmen zu, wenn der Verlust unverhältnismäßig 
wäre. Geringfügige Verstöße rechtfertigen daher schon bisher nicht den Entzug 
der Gemeinnützigkeit (Bagatellvorbehalt). 
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Rechtssicherer und transparenter wäre allerdings die Einführung eines 
abgestuften Sanktionssystems, das erst bei schwerwiegenden und fortgesetzten 
Verstößen den Verlust des Gemeinnützigkeitsstatus und bei kleineren 
Verstößen, wie der Fehlverwendung von Mitteln eine andere Sanktion vorsieht. 
Eine solche Differenzierung nähme den gemeinnützigen Organisationen die 
Angst vor Fehlern mit fatalen Folgen und entlastete ganz wesentlich die 
ehrenamtlich tätigen Verantwortungsträger.  


Es sollte ein Sanktionsrahmen vorgegeben werden, innerhalb dessen die 
Finanzverwaltung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls die 
Sanktionszahlung festsetzt. Der Verlust der Gemeinnützigkeit sollte als 
Sanktion auf schwerwiegende und fortgesetzte Verstöße gegen das 
Gemeinnützigkeitsrecht beschränkt werden. 


Die gemeinnützigen Organisationen verfügen bei der Verwirklichung ihrer 
Satzungszwecke über ein weites Ermessen. Das Gemeinnützigkeitsrecht sollte 
dem Rechnung tragen und Maßnahmen, die zunächst geeignet und angemessen 
erscheinen, um die Satzungszwecke zu fördern, sich aber nachträglich als nicht 
zielführend erweisen, nicht als gemeinnützigkeitsschädlich behandeln, sofern 
die Körperschaft Korrekturen vornimmt. Das gilt insbesondere für 
gemeinnützigkeitsrechtlich zulässige Mittelbeschaffungsaktivitäten.  


So muss es bei Verlusten genügen, wenn eine fehlgeschlagene 
Vermögensanlage wirtschaftlich vertretbar war. Hier ist an eine Übertragung 
der „Business Judgement Rule“, wie sie das Gesellschaftsrecht bereits seit dem 
Jahr 1997 kennt, auf das Gemeinnützigkeitsrecht zu denken. Hiernach haften 
Geschäftsführer und Vorstände dann nicht für negative Folgen 
unternehmerischer Entscheidungen, wenn diese auf der Grundlage 
angemessener Informationen, ohne Berücksichtigung sachfremder Interessen, 
zum Wohl des Unternehmens und in gutem Glauben gefasst worden sind. 


Die Prüfbitte wurde auf Anregung der Enquetekommission des 
Niedersächsischen Landtags erarbeitet („Rahmenbedingungen für das 
ehrenamtliche Engagement verbessern“) und dient der Verbesserung des 
ehrenamtlichen Engagements und des Ehrenamtes. 


9. Artikel 13a - neu -  


     (Artikel 30, 36 Absatz 5 Kreditzweitmarktförderungsgesetz) 


Nach Artikel 13 ist folgender Artikel einzufügen: 


„Artikel 13a 


Änderung des Kreditzweitmarktförderungsgesetzes 


Artikel 30 und Artikel 36 Absatz 5 des Kreditzweitmarktförderungsgesetzes 


vom 22. Dezember 2023 (BGBl. I Nr. 411) werden aufgehoben.“ 
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Begründung: 


Die in Artikel 30 und Artikel 36 Absatz 5 des Kreditzweitmarktförderungs-
gesetzes vom 22. Dezember 2023 enthaltene dreijährige Befristung der in 
§ 24 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) geregelten Weitergeltung bestimmter 
Begünstigungen für Personengesellschaften ab dem 1. Januar 2024 soll 
aufgehoben werden. Mit dieser zeitnah und rechtstechnisch einfach 
umzusetzenden Maßnahme wird die bisherige und durch jahrzehntelange 
Rechtsprechung weitgehend ausgeurteilte Rechtslage bis auf Weiteres 
fortgeschrieben. Auch nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung 
des Personengesellschaftsrechts bestehen unverändert substanzielle 
Unterschiede zwischen Personengesellschaft und Kapitalgesellschaft, die sich 
u. a. auf die Verbindung von Gesellschaftsvermögen und Gesellschafter-
vermögen beziehen und die weiterhin grunderwerbsteuerlich eine unter-
schiedliche Behandlung der Gesellschaftsformen rechtfertigen. Die Entfristung 
schafft (Rechts-)Sicherheit und Planbarkeit sowohl für die Wirtschaft mit Blick 
auf unternehmerische Entscheidungen als auch für die Verwaltung vor dem 
Hintergrund von Umsetzungs- und Administrationsaufwänden, ohne zugleich 
die gesetzgeberische Handlungsfähigkeit für weitergehende Änderungen des 
GrEStG einzuschränken oder Vorfestlegungen herbeizuführen.  


10. Zum Gesetzentwurf allgemein 


a) Der Bundesrat begrüßt das Vorhaben der Bundesregierung, das Wirtschafts-


wachstum über das beschlossene Wachstumschancengesetz hinaus weiter 


zu fördern. Der Bundesrat sieht allerdings mit Sorge, dass die Umsetzung 


weiterer finanzwirksamer Maßnahmen der von der Bundesregierung 


vereinbarten Wachstumsinitiative über Formulierungshilfen für den 


Bundestag beabsichtigt ist, sodass der Bundesrat hierzu nicht Stellung 


nehmen kann. 


b) Der Bundesrat stellt allerdings fest, dass zum Schaffen von nachhaltigem 


Wachstum zielgenaue, aufeinander abgestimmte Maßnahmen erforderlich 


sind, um zusätzliche Investitionen zu unterstützen und zugleich 


Mitnahmeeffekte zu minimieren. Der Entwurf eines Gesetzes zur 


Fortentwicklung des Steuerrechts und zur Anpassung des Einkommen-


steuertarifs (SteFeG) bleibt hinter diesem Anspruch zurück. 
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c) Der Bundesrat ist sich bewusst, dass die aktuellen wirtschaftlichen und 


gesellschaftlichen Herausforderungen einen erneuten Kraftakt aller 


Gebietskörperschaften erfordern. Länder und Kommunen werden durch das 


vorgeschlagene Gesetz jedoch ein weiteres Mal mit dem größeren Teil der 


potentiellen Mindereinnahmen konfrontiert, ohne dass zuvor eine 


Abstimmung hierüber stattgefunden hat. Der Bundesrat hält es für geboten, 


die Notwendigkeit, Finanzierbarkeit und Zielgerichtetheit der Regelungen 


des SteFeG zu überprüfen und diese gegebenenfalls anzupassen.  


d) Insbesondere die Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf das 


Gewerbesteueraufkommen der Kommunen sieht er mit Sorge. Ihnen drohen 


erneut Mindereinnahmen in Milliardenhöhe. Gleichzeitig lässt die 


Bundesregierung offen, wie die Kommunen die finanziellen 


Zusatzbelastungen bei gleichzeitig anhaltenden Ausgabensteigerungen 


bewältigen sollen. Bereits im Wachstumschancengesetz hat sich ein solches 


Vorgehen des Bundes im Bundesrat als nicht mehrheitsfähig erwiesen. 


Seitdem hat sich die Haushaltslage der Kommunen nicht essentiell 


verändert.  


e) Der Bundesrat stellt fest, dass die Bundesregierung den Gesetzentwurf erst 


in der parlamentarischen Sommerpause beschlossen und dem Bundesrat 


zugeleitet hat, einzelne Regelungen jedoch bereits zum 1. Januar 2025 in 


Kraft treten sollen. Der Praxis bleibt daher nur ein sehr kurzer Zeitraum, um 


sich auf die Rechtsänderungen einzustellen. Der Bundesrat weist in diesem 


Zusammenhang auf die Bedürfnisse der Praxis und die vielfach geäußerte 


Forderung nach einer verlässlichen und planbaren Steuerpolitik hin.  
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Verordnung 
der Bundesregierung 


 


Verordnung zur Vergabe steuerlicher Wirtschafts-
Identifikationsnummern (Wirtschafts-Identifikationsnummer-
Verordnung - WIdV) 


A. Problem und Ziel 


Gemäß § 139d der Abgabenordnung (AO) kann die Bundesregierung mit Zustimmung 
des Bundesrates den Aufbau, die Zuteilung, die Löschfrist und die Mitteilung der Wirt-
schafts-Identifikationsnummer bestimmen. 


Gemäß Artikel 97 § 5 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (EGAO) kann das 
Bundesministerium der Finanzen mit Zustimmung des Bundesrates den Zeitpunkt der 
Einführung der Wirtschafts-Identifikationsnummer bestimmen. 


B. Lösung 


Durch diese Verordnung werden Regelungen zum Zeitpunkt der Einführung der Wirt-
schafts-Identifikationsnummer nach § 139d AO, zur Vergabe, zur Form der Wirtschafts-
Identifikationsnummer, zur Unterrichtung der wirtschaftlich Tätigen und zu den Lösch-
fristen geschaffen. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Regelungen führen beim Einzelplan 08 für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 insge-
samt zu einem Mehrbedarf von 1 205 000 Euro sowie von insgesamt einer Planstelle der 
Wertigkeit A 11. 


Bundeszentralamt für Steuern  


Die einmaligen Mehrausgaben im Kapitel 0815 belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 
240 000 Euro. Ab dem Jahr 2025 werden jährliche Mehrausgaben von jeweils 
95 000 Euro als wiederkehrender Aufwand für den Betrieb, die Wartung und die Pflege 
der elektronischen Mitteilung (inkl. Anpassung der Schnittstellen) erwartet. 


Informationstechnikzentrum Bund 


Mehrausgaben für das Informationstechnikzentrum Bund im Kapitel 0816 werden mit 
72 000 Euro im Jahr 2025 und ab dem Jahr 2026 mit 144 000 Euro jährlich beziffert. 
Diese Aufgaben werden auf Dauer entstehen und sind dem Bereich der Verfahrenspflege 
zuzuordnen. 
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Darüber hinaus entstehen im Kapitel 0811 Mehrausgaben im Jahr 2025 in Höhe von 
12 000 Euro und ab dem Jahr 2026 in Höhe von 23 000 Euro jährlich.  


Die Mehrbedarfe an Sachmitteln und Personalmitteln werden finanziell und stellenmäßig 
im Einzelplan 08 ausgeglichen. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Keiner. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Keiner. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Keine. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Es entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand für die Verwaltung in Höhe von 298 000 Euro. 
Davon entfallen rund 238 000 Euro auf den Bund und 60 000 Euro auf die Landesebene. 


Es entsteht laufender Erfüllungsaufwand für den Bund in Höhe von 264.000 Euro.  


F. Weitere Kosten 


Keine. 
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Verordnung 
der Bundesregierung 


 


Verordnung zur Vergabe steuerlicher Wirtschafts-
Identifikationsnummern (Wirtschafts-Identifikationsnummer-
Verordnung - WIdV) 


Bundesrepublik Deutschland                       Berlin, 21. August 2024 
     Der Bundeskanzler 


An die 
Präsidentin des Bundesrates 
Frau Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig 


 


Sehr geehrte Frau Präsidentin, 


hiermit übersende ich die von der Bundesregierung beschlossene 


   Verordnung zur Vergabe steuerlicher Wirtschafts-Identifikationsnummern 
   (Wirtschafts-Identifikationsnummer-Verordnung - WIdV)  


mit Begründung und Vorblatt. 


Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 


des Grundgesetzes herbeizuführen. 


Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen.  


Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 NKRG 


ist als Anlage beigefügt. 


Mit freundlichen Grüßen 


Olaf Scholz 







 







Verordnung zur Vergabe steuerlicher Wirtschafts-Identifikations-
nummern 


(Wirtschafts-Identifikationsnummer-Verordnung – WIdV) 


Vom ...


Es verordnen


– die Bundesregierung auf Grund des § 139d Nummer 2 und 3 der Abgabenordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I 
S. 61), der durch Artikel 8 Nummer 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 2003 (BGBl I 
S. 2645) eingeführt worden ist, sowie


– das Bundesministerium der Finanzen auf Grund des Artikels 97 § 5 Satz 1 des Einfüh-
rungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I 
S. 667), der zuletzt durch Artikel 11 Nummer 2 Buchstabe c des Gesetzes vom 13. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2878) geändert worden ist:


§ 1


Einführung, Aufbau und Zuteilung der Wirtschafts-Identifikationsnummer


(1) Die Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c der Abgabenordnung wird am 
24. Oktober 2024 eingeführt; sie setzt sich aus den Großbuchstaben "DE" und daran an-
schließend neun Ziffern zusammen und gleicht im Aufbau der Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes. Die Wirtschafts-Identifikationsnummer 
enthält an ihrem Ende zusätzlich ein Unterscheidungsmerkmal nach Absatz 5.


(2) Das Bundeszentralamt für Steuern teilt wirtschaftlich Tätigen (§ 139a Absatz 3 der 
Abgabenordnung), denen bis 30. November 2024 eine Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes erteilt wurde, diese als Wirtschafts-Identifikati-
onsnummer zu.


(3) Einem wirtschaftlich Tätigen, der zwar umsatzsteuerlich erfasst oder Kleinunter-
nehmer im Sinne des § 19 des Umsatzsteuergesetzes ist, dem das Bundeszentralamt für 
Steuern aber bis 30. November 2024 keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach 
§ 27a des Umsatzsteuergesetzes erteilt hat, teilt das Bundeszentralamt für Steuern ab dem 
1. Dezember 2024 eine Wirtschafts-Identifikationsnummer zu, wenn für den wirtschaftlich 
Tätigen oder seinen zur Vertretung im Umsatzsteuer-Verwaltungsverfahren Bevollmächtig-
ten nach § 80 Absatz 2, § 122 Absatz 1 Satz 4 oder § 123 der Abgabenordnung auf der 
Kommunikationsplattform der Finanzverwaltung unter www.elster.de ein Benutzerkonto 
eingerichtet ist.


(4) Allen nicht bereits nach Absatz 2 oder Absatz 3 erfassten wirtschaftlich Tätigen 
wird eine Wirtschafts-Identifikationsnummer ab 1. Juli 2025 zugeteilt.


(5) Bei der erstmaligen Zuteilung nach den Absätzen 2 bis 4 wird der Wirtschafts-Iden-
tifikationsnummer dauerhaft das Unterscheidungsmerkmal 00001 zugeordnet. Für jede 
weitere wirtschaftliche Tätigkeit, jeden weiteren Betrieb und jede weitere Betriebstätte eines 
wirtschaftlich Tätigen werden die Unterscheidungsmerkmale nach § 139c Absatz 5a Satz 3 
der Abgabenordnung in zeitlicher Reihenfolge der Datenübermittlung der zuständigen
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nummern 
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Finanzbehörde zugeordnet. Die Unterscheidungsmerkmale nach Satz 2 werden ab 1. März 
2026 zugeordnet.


§ 2 


Löschfrist


Die beim Bundeszentralamt für Steuern nach § 139c Absatz 3 bis 5a der Abgabenord-
nung gespeicherten Daten sind zu löschen, wenn sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufga-
ben der Finanzbehörden nicht mehr erforderlich sind, spätestens jedoch 20 Jahre nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die wirtschaftliche Tätigkeit beendet wurde.


§ 3


Mitteilung der Wirtschafts-Identifikationsnummer


(1) In den Fällen nach § 1 Absatz 2 macht das Bundeszentralamt für Steuern öffentlich 
bekannt, dass die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ab dem in der Bekanntmachung zu 
benennenden Stichtag auch als Wirtschafts-Identifikationsnummer gilt. Die Bekanntma-
chung nach Satz 1 ist im Bundessteuerblatt Teil I zu veröffentlichen sowie für mindestens 
zwölf Monate ab Einführung der Wirtschafts-Identifikationsnummer auf der Internetseite des 
Bundeszentralamts für Steuern zur Ansicht und zum Abruf bereitzustellen.


(2) In den Fällen nach § 1 Absatz 3 und 4 werden dem wirtschaftlich Tätigen die ihm 
zugeteilte Wirtschafts-Identifikationsnummer und das erste Unterscheidungsmerkmal elekt-
ronisch durch das Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt. Hierzu nutzt das Bundeszent-
ralamt für Steuern das Postfach des wirtschaftlich Tätigen oder seines zur Vertretung im 
Umsatzsteuer-Verwaltungsverfahren Bevollmächtigten nach § 80 Absatz 2, § 122 Absatz 1 
Satz 4 oder § 123 der Abgabenordnung, das auf der Kommunikationsplattform der Finanz-
verwaltung unter www.elster.de eingerichtet ist.


(3) Die Unterscheidungsmerkmale nach § 139c Absatz 5a Satz 3 der Abgabenord-
nung für weitere wirtschaftliche Tätigkeiten, Betriebe und Betriebstätten eines wirtschaftlich 
Tätigen werden dem wirtschaftlich Tätigen vom Bundeszentralamt für Steuern ab dem 
1. März 2026 mitgeteilt.


(4) Zur Vermeidung unbilliger Härten kann auf begründeten Antrag eines wirtschaftlich 
Tätigen die Mitteilung der zugeteilten Wirtschafts-Identifikationsnummer und des ersten Un-
terscheidungsmerkmals durch das Bundeszentralamt für Steuern schriftlich erfolgen. § 150 
Absatz 8 Satz 2 der Abgabenordnung gilt entsprechend.


§ 4 


Inkrafttreten 


(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.


(2) § 3 Absatz 4 tritt an dem Tag in Kraft, an dem die erstmalige Zuteilung der Wirt-
schafts-Identifikationsnummern abgeschlossen ist. Das Bundesministerium der Finanzen 
gibt den Tag des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt Teil I bekannt.
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Der Bundesrat hat zugestimmt.


  


 


Der Bundesrat hat zugestimmt.  
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen


Der Gesetzgeber hat mit der Einführung der §§ 139a bis 139d der Abgabenordnung (AO) 
durch das Steueränderungsgesetz 2003 vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2645) dem 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) die Aufgabe übertragen, jedem Steuerpflichtigen ein 
einheitliches und dauerhaftes Merkmal für steuerliche Zwecke zuzuteilen. Beim Identifika-
tionsmerkmal unterscheidet § 139a AO zwischen natürlichen Personen und wirtschaftlich 
Tätigen. Die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) soll als Merkmal der eindeutigen 
Identifizierung des wirtschaftlich Tätigen im Besteuerungsverfahren dienen. Steuerpflich-
tige sowie Dritte, die Daten eines wirtschaftlich Tätigen an die Finanzbehörden übermitteln, 
haben das Identifikationsmerkmal bei Anträgen, Erklärungen oder Mitteilungen gegenüber 
Finanzbehörden künftig - nach Abschluss der erstmaligen Zuteilung der W-IdNr. - anzuge-
ben. Für einen Übergangszeitraum wird es daher nicht beanstandet, wenn ein wirtschaftlich 
Tätiger statt seiner W-IdNr. die Steuernummer angibt. Dies gilt entsprechend, wenn ein 
Dritter auf Grund gesetzlicher Vorschriften zur Mitteilung steuerlicher Daten für den wirt-
schaftlich Tätigen verpflichtet ist (mitteilungspflichtige Stelle).


Die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) dient darüber hinaus gemäß § 2 Absatz 1 
des Unternehmensbasisdatenregistergesetzes als bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer 
für Unternehmen. Sie wird künftig im Register über Unternehmensbasisdaten gespeichert 
und dient dort zur eindeutigen und registerübergreifenden Identifizierung von Unternehmen.


II. Wesentlicher Inhalt


Durch diese Verordnung werden Regelungen zum Zeitpunkt der Einführung der W-IdNr. 
nach § 139d AO, der Vergabe, der Form der W-IdNr., der Unterrichtung der wirtschaftlich 
Tätigen und Löschfristen geregelt.


III. Alternativen


Keine.


IV. Regelungskompetenz


Die vorgeschlagene Regelung stützt sich zum einen auf § 139d AO, der die Bundesregie-
rung, sowie auf Artikel 97 § 5 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, der das Bun-
desministerium der Finanzen ermächtigt. Beide Vorschriften sehen die Zustimmung des 
Bundesrates vor.


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen


Der Verordnungsentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen vereinbar.
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VI. Regelungsfolgen


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung


Hierzu wird auf den allgemeinen Teil der Gesetzesbegründung zu § 139a ff. AO, BT-
Drucks. 15/1945 vom 6. November 2003, Seite 15, verwiesen.


2. Nachhaltigkeitsaspekte


Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nach-
haltigen Entwicklung im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Die Managementre-
geln und Schlüsselindikatoren der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie – Aktualisierung 
2016 wurden geprüft und beachtet. Mit dem Register werden entsprechend Leitprinzip 6 
Innovationen im Bereich der Digitalisierung als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung ge-
nutzt.


Die beabsichtigten Rechtsänderungen tragen zu einer nachhaltigen Entwicklung bei, indem 
sie die elektronische Kommunikation für die Verwaltung weiter fördern, Papiervorgänge ver-
meiden und so helfen, die Transportintensität (Indikatorenbereich 11.2.a „Mobilität“) zu sen-
ken sowie Treibhausgase (Indikatorenbereich 13.1.a „Klimaschutz“) und Entwaldungen (In-
dikatorenbereich 15.3. „Wälder“) zu reduzieren.


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand


– Mehrausgaben für das Bundeszentralamt für Steuern (0815)


In 2024 werden einmalige Mehrausgaben von insgesamt 240 000 Euro entstehen. Ab 
2025 werden Mehrausgaben von jeweils 95 000 Euro jährlich als wiederkehrender Auf-
wand für den Betrieb, die Wartung und die Pflege der elektronischen Mitteilung (inkl. 
Anpassung der Schnittstellen) erwartet.


– Mehrausgaben für das Informationstechnikzentrum Bund (0816)


Die Mehrausgaben für das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) werden mit 
72 000 Euro in 2025, und ab 2026 mit jeweils 144 000 Euro jährlich beziffert. Diese 
Aufgaben werden auf Dauer entstehen und sind dem Bereich der Verfahrenspflege und 
der Erweiterung des Systems zuzuordnen.


Darüber hinaus entsteht ein Mehrbedarf an einer Planstelle der Wertigkeit A 11 beim 
ITZBund.


Kapitel HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 2028
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  Titel in T€


 0815 Tit. 532 01 240  95      95 95 95


     
 


 Summe 240 95 95 95 95


    
 


  0816 Tit. 422 01 53 106 106 106


       Tit. 511 01 13 25 25 25


       Tit. 812 01 6 13 13 13


       Summe 0 72 144 144 144


       0811 Tit. 634 03 12 23 23 23


     
 


 Summe Epl. 08 / HH-Jahr 240 179 262 262 262


 anteiliger Umstellungsaufwand  
   


 
 


240


    
  


 anteiliger laufender Aufwand 179 262 262 262
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Die Regelungen führen beim Einzelplan 08 für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 insgesamt 
zu einem Mehrbedarf von 1 205 000 Euro sowie von insgesamt einer Planstelle der Wer-
tigkeit A 11.


Die Mehrbedarfe an Sachmitteln und Personalmitteln werden finanziell und stellenmäßig im 
Einzelplan 08 ausgeglichen.


4. Erfüllungsaufwand


4.1 Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen und Bürger


Keiner.


4.2 Erfüllungsaufwand der Wirtschaft


Keiner.


4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Es entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand für die Verwaltung in Höhe von 298 000 Euro. 
Davon entfallen rund 238 000 Euro auf den Bund (BZSt/ITZBund) und 60 000 Euro auf die 
Landesebene (Verfahren Elster).


Es entsteht laufender Erfüllungsaufwand für den Bund in Höhe von 264.000 Euro.


Zuteilung der Wirtschaftsidentifikationsnummer; § 1 Absatz 2 und 5 


Für die Zuteilung der Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) ist gem. § 139c Ab-
satz 1 AO eine Anforderung durch die zuständige Finanzbehörde nötig. Hierzu haben die 
Finanzbehörden der Länder dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) die Daten zu den 
wirtschaftlich Tätigen nach § 139c Absatz 3 bis 5a AO mitzuteilen. Die Übermittlung der 
Daten erfolgt elektronisch über die bereits vorhandenen Schnittstellen.


Das BZSt muss nach § 1 Absatz 2 den wirtschaftlich Tätigen, die bereits eine Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) erhalten haben, diese als neue W-IdNr. zuteilen.


Zudem muss es nach § 1 Absatz 3 und 4 den wirtschaftlich Tätigen eine neue W-IdNr. an-
hand der gemeldeten Daten der Finanzbehörden zuteilen.


Die erstmalige Zuteilung erfolgt einschließlich des ersten dauerhaften Unterscheidungs-
merkmals 00001. Die weiteren Unterscheidungsmerkmale werden ab 1. März 2026 verge-
ben.


Für die Zuteilung der W-IdNr. einschließlich der Unterscheidungsmerkmale entsteht durch 
die Regelungen der Verordnung kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand bei Bund und Län-
dern. Der einmalige und laufende Aufwand, der durch die Übermittlung der Daten von den 
Ländern an das BZSt sowie die anschließende Verarbeitung und Speicherung durch das 
BZSt entsteht, resultiert unmittelbar aus den Vorgaben zur Vergabe der Wirtschafts-Identi-
fikationsnummer gemäß § 139c AO. Der Gesetzgeber hat mit der Einführung des 
§ 139c AO durch das Steueränderungsgesetz 2003 vom 15. Dezem-
ber 2003 (BGBl. I S. 2645) dem BZSt die Aufgabe übertragen, auf Grundlage der Daten-
übermittlungen der zuständigen Finanzbehörden der Länder die W-IdNr. zu vergeben.
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Löschen der Daten; § 2


Laufender Erfüllungsaufwand des Bundes: 


Das BZSt muss einmal jährlich die Daten, die nicht mehr zur Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgaben der Finanzbehörden erforderlich sind, spätestens 20 Jahre nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die wirtschaftliche Tätigkeit beendet wurde, löschen.


Da der Löschvorgang einmal jährlich stattfindet, ist die Fallzahl gleich 1.


Bei der Herleitung des Zeitaufwands wird auf die Standardaktivität „Archivieren“ der Zeit-
werttabelle Verwaltung des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsauf-
wands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung zurückgegriffen, nach der bei einem 
hohen Komplexitätsgrad ein Zeitaufwand von 20 Minuten pro Fall veranschlagt wird.


Der Lohnsatz von 33,80 Euro orientiert sich an einem Beschäftigten des Bundes im mittle-
ren Dienst (Quelle: Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands, S.71, 
Anhang 9: Lohnkostentabelle Verwaltung).


Berechnung Erfüllungsaufwand: 


1 Fall * 20 Minuten/Fall/60 * 33,80 Euro/Stunde = 11,26 Euro 


Es entstehen keine Sachkosten.


Mitteilung der Wirtschaftsidentifikationsnummer; § 3


Erfüllungsaufwand des Bundes (BZSt/ITZBund): 


Für die öffentliche Bekanntmachung nach § 3 Absatz 1 entsteht erfahrungsgemäß einmali-
ger Erfüllungsaufwand von rund 10 Stunden. 


Es entstehen keine Sachkosten.


Der angesetzte Lohnsatz von 46,50 Euro orientiert sich an den Lohnkosten für einen Be-
schäftigten des Bundes im gehobenen Dienst (Quelle Leitfaden zur Ermittlung und Darstel-
lung des Erfüllungsaufwands S.71 Anhang 9: Lohnkostentabelle Verwaltung).


Berechnung des einmaligen Erfüllungsaufwands für das BZSt: 


1 Fall *600 Minuten/Fall/60 * 46,50Euro/Stunde = 465 Euro


Die Mitteilung der W-IdNr. nach § 3 Absatz 2 und 3 erfolgt über die neu einzurichtende 
Schnittstelle zwischen Bund (BZSt/ITZBund) und den Ländern (Verfahren ELSTER).


Erfahrungsgemäß ist mit folgendem Erfüllungsaufwand zu rechnen:


Der angesetzte Lohnsatz von 112.800 Euro Mitarbeiterkapazität (MAK) orientiert sich an 
den Lohnkosten für einen Beschäftigten des Bundes im höheren Dienst (Quelle Leitfaden 
zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands S.71 Anhang 9: Lohnkostentabelle 
Verwaltung). Die Initialkosten für die Entwicklung der Schnittstelle beim Bund im Jahr 2024 
sind signifikant höher im Vergleich zu den Pflege- und Wartungskosten in den Folgejahren. 
Dies liegt daran, dass die Erstellung einer neuen Schnittstelle tiefergehende technische 
Kenntnisse und umfangreiche Entwicklungsarbeit erfordert.


Bei der Übermittlung entstehen keine Sachkosten.


  


 


Löschen der Daten; § 2 


Laufender Erfüllungsaufwand des Bundes: 


Das BZSt muss einmal jährlich die Daten, die nicht mehr zur Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgaben der Finanzbehörden erforderlich sind, spätestens 20 Jahre nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die wirtschaftliche Tätigkeit beendet wurde, löschen. 


Da der Löschvorgang einmal jährlich stattfindet, ist die Fallzahl gleich 1. 


Bei der Herleitung des Zeitaufwands wird auf die Standardaktivität „Archivieren“ der Zeit-
werttabelle Verwaltung des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsauf-
wands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung zurückgegriffen, nach der bei einem 
hohen Komplexitätsgrad ein Zeitaufwand von 20 Minuten pro Fall veranschlagt wird. 


Der Lohnsatz von 33,80 Euro orientiert sich an einem Beschäftigten des Bundes im mittle-
ren Dienst (Quelle: Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands, S.71, 
Anhang 9: Lohnkostentabelle Verwaltung). 


Berechnung Erfüllungsaufwand: 


1 Fall * 20 Minuten/Fall/60 * 33,80 Euro/Stunde = 11,26 Euro 


Es entstehen keine Sachkosten. 


Mitteilung der Wirtschaftsidentifikationsnummer; § 3 


Erfüllungsaufwand des Bundes (BZSt/ITZBund): 


Für die öffentliche Bekanntmachung nach § 3 Absatz 1 entsteht erfahrungsgemäß einmali-
ger Erfüllungsaufwand von rund 10 Stunden.  


Es entstehen keine Sachkosten. 


Der angesetzte Lohnsatz von 46,50 Euro orientiert sich an den Lohnkosten für einen Be-
schäftigten des Bundes im gehobenen Dienst (Quelle Leitfaden zur Ermittlung und Darstel-
lung des Erfüllungsaufwands S.71 Anhang 9: Lohnkostentabelle Verwaltung).  


Berechnung des einmaligen Erfüllungsaufwands für das BZSt: 


1 Fall *600 Minuten/Fall/60 * 46,50Euro/Stunde = 465 Euro 


Die Mitteilung der W-IdNr. nach § 3 Absatz 2 und 3 erfolgt über die neu einzurichtende 
Schnittstelle zwischen Bund (BZSt/ITZBund) und den Ländern (Verfahren ELSTER).  


Erfahrungsgemäß ist mit folgendem Erfüllungsaufwand zu rechnen: 


Der angesetzte Lohnsatz von 112.800 Euro Mitarbeiterkapazität (MAK) orientiert sich an 
den Lohnkosten für einen Beschäftigten des Bundes im höheren Dienst (Quelle Leitfaden 
zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands S.71 Anhang 9: Lohnkostentabelle 
Verwaltung). Die Initialkosten für die Entwicklung der Schnittstelle beim Bund im Jahr 2024 
sind signifikant höher im Vergleich zu den Pflege- und Wartungskosten in den Folgejahren. 
Dies liegt daran, dass die Erstellung einer neuen Schnittstelle tiefergehende technische 
Kenntnisse und umfangreiche Entwicklungsarbeit erfordert.  


Bei der Übermittlung entstehen keine Sachkosten. 
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Berechnung des einmaligen Erfüllungsaufwands für 2024: 


2,1 MAK*112.800 Euro (1 Personenjahr à 200 Arbeitstage mit je 8 Stunden) = 236.880 Euro


Berechnung des laufenden Erfüllungsaufwands ab 2025: 


1,25 MAK*74.400 Euro (1 Personenjahr à 200 Arbeitstage mit je 8 Stunden) = 93.000 Euro


Erfüllungsaufwand der Landesfinanzbehörden (Verfahren ELSTER): 


Hierbei entstehen einmalige Kosten in Höhe von 60 125 Euro für die Anpassung der 
Schnittstelle in 2025.


Die Kostenschätzung für den (teil-)automatisierten Prozess der zusätzlichen Mitteilungsop-
tion (Ermittlung der AccountID zu StNr/IdNr) handelt es sich um externe Entwicklungskos-
ten, die wie folgt aufgeschlüsselt werden können:


Berechnung des einmaligen Erfüllungsaufwands für 2025: 


Für die Konzeption und Umsetzung der Schnittstelle der ElsterSignatur und die Bereitstel-
lung der Datenarten als ElsterDatensatzkoordination entsteht der folgende einmalige Erfül-
lungsaufwand:


ElsterSignatur: 


34 Personentage (PT) * 1 475,60 Euro = 50 170,40 Euro 


ElsterDatensatzkoordination: 


11 PT * 905 Euro * 905 Euro = 9 955,00 Euro


Härtefälle § 3 Absatz 4


Erfüllungsaufwand Bund (BZSt): 


Es wird davon ausgegangen, dass die Regelung zur Vermeidung unbilliger Härte nur in 
einem sehr geringen Umfang zum Tragen kommt. Hierfür werden schätzungsweise 1.000 
Fälle im Jahr angesetzt.


  


 


Berechnung des einmaligen Erfüllungsaufwands für 2024: 


2,1 MAK*112.800 Euro (1 Personenjahr à 200 Arbeitstage mit je 8 Stunden) = 236.880 Euro 


Berechnung des laufenden Erfüllungsaufwands ab 2025: 


1,25 MAK*74.400 Euro (1 Personenjahr à 200 Arbeitstage mit je 8 Stunden) = 93.000 Euro 


Erfüllungsaufwand der Landesfinanzbehörden (Verfahren ELSTER): 


Hierbei entstehen einmalige Kosten in Höhe von 60 125 Euro für die Anpassung der 
Schnittstelle in 2025. 


Die Kostenschätzung für den (teil-)automatisierten Prozess der zusätzlichen Mitteilungsop-
tion (Ermittlung der AccountID zu StNr/IdNr) handelt es sich um externe Entwicklungskos-
ten, die wie folgt aufgeschlüsselt werden können: 


Berechnung des einmaligen Erfüllungsaufwands für 2025: 


Für die Konzeption und Umsetzung der Schnittstelle der ElsterSignatur und die Bereitstel-
lung der Datenarten als ElsterDatensatzkoordination entsteht der folgende einmalige Erfül-
lungsaufwand: 


ElsterSignatur: 


34 Personentage (PT) * 1 475,60 Euro = 50 170,40 Euro 


ElsterDatensatzkoordination: 


11 PT * 905 Euro * 905 Euro = 9 955,00 Euro 


Härtefälle § 3 Absatz 4 


Erfüllungsaufwand Bund (BZSt): 


Es wird davon ausgegangen, dass die Regelung zur Vermeidung unbilliger Härte nur in 
einem sehr geringen Umfang zum Tragen kommt. Hierfür werden schätzungsweise 1.000 
Fälle im Jahr angesetzt. 


  Standardaktivität  Zeitaufwand (min.)


   3 Formelle Prüfung, Daten sichten 30


   4 Eingang bestätigen oder Einholen fehlender Daten 10


   5 Inhaltliche Prüfung 60


   7 Berechnungen überprüfen 60


   11 Abschließende Informationen aufbereiten 60


  Summe 220


 


  


Im Ergebnis wird der laufende Erfüllungsaufwand p.a. für BZSt wie folgt geschätzt:


Der angesetzte Lohnsatz von 46,50 Euro orientiert sich an den Lohnkosten für einen Be-
schäftigten des Bundes im gehobenen Dienst (Quelle Leitfaden zur Ermittlung und Darstel-
lung des Erfüllungsaufwands S.71 Anhang 9: Lohnkostentabelle Verwaltung).
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Berechnung des laufenden Erfüllungsaufwands für das BZSt: 


1.000 Fälle*220 Minuten/Fall/60 * 46,50 Euro/Stunde = 170.450 Euro


Bei der Übermittlung entstehen Sachkosten für Druck und Versand von 1.000 Euro (jährli-
che Mitteilungen * 1 Euro).


5. Weitere Kosten 


Keine. 


6. Weitere Regelungsfolgen 


Keine.


VII. Befristung; Evaluierung


Eine Befristung der Verordnung sowie eine Evaluierung der Regelungen sind nicht vorge-
sehen.


B. Besonderer Teil


Allgemeines


Die bundesweite Einführung der Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) nach § 139c 
der Abgabenordnung (AO) startet zum 24. Oktober 2024. Die erstmalige Vergabe und die 
Mitteilung an die wirtschaftlich Tätigen erfolgt in mehreren Stufen und soll 2026 abgeschlos-
sen werden.


Die W-IdNr. ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die allen wirtschaftlich Tätigen in 
Deutschland zugewiesen wird. Dies betrifft Unternehmen aller Rechtsformen (natürliche 
Personen, die wirtschaftlich tätig sind, juristische Personen und Personenvereinigungen). 
Ziel der Einführung der W-IdNr. ist die eindeutige Identifizierung in Besteuerungs- und Ver-
waltungsverfahren.


Zudem dient sie mittelbar der Vereinfachung der Kommunikation zwischen den wirtschaft-
lich Tätigen und Behörden sowie zwischen den Behörden untereinander. So bestimmt § 2 
Absatz 1 des Unternehmensbasisdatenregistergesetzes (UBRegG), dass die W-IdNr. nach 
§ 139c AO auch als bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer (beWiNr.) für Unternehmen 
dient. Die W-IdNr. eignet sich als beWiNr., da sie grundsätzlich alle durch das Basisregister 
abzudeckenden Einheiten umfasst. Dies wird seitens der Steuerverwaltung mit Hilfe des 
Unterscheidungsmerkmals nach § 139c Absatz 5a AO bewerkstelligt. Daher ist auch das 
Unterscheidungsmerkmal vom BZSt mitzuliefern und im Basisregister zu speichern.


Da nach § 3 Absatz 1 Nummer 7 UBRegG im Basisregister als Unternehmen „weitere Un-
ternehmen im Sinne des Siebten Buches Sozialgesetzbuch“ geführt werden und zu diesen 
Unternehmen nach § 3 Absatz 3 Nummer 1 UBRegG die beWiNr. als Identifikationsnum-
mer gespeichert wird, und nach § 2 Absatz 1 Satz 1 UBRegG jedem Unternehmen nach 
§ 3 Absatz 1 UBRegG im Basisregister eine beWiNr. zugeordnet wird, ist diesen Unterneh-
men vom BZSt nach § 8 der Verordnung über das Register über Unternehmensbasisdaten 
(UBRegV) eine W-IdNr. mit dem Hinweis, dass diese als beWiNr. verwendet wird, zu ver-
geben und mitzuteilen.


Darüber hinaus dient die W-IdNr. als Grundlage für die Teilnahme am besonderen Melde-
verfahren zur Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung ab dem 1. Januar 2025.
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Bei der Übermittlung entstehen Sachkosten für Druck und Versand von 1.000 Euro (jährli-
che Mitteilungen * 1 Euro). 
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Allgemeines  


Die bundesweite Einführung der Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) nach § 139c 
der Abgabenordnung (AO) startet zum 24. Oktober 2024. Die erstmalige Vergabe und die 
Mitteilung an die wirtschaftlich Tätigen erfolgt in mehreren Stufen und soll 2026 abgeschlos-
sen werden. 


Die W-IdNr. ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die allen wirtschaftlich Tätigen in 
Deutschland zugewiesen wird. Dies betrifft Unternehmen aller Rechtsformen (natürliche 
Personen, die wirtschaftlich tätig sind, juristische Personen und Personenvereinigungen). 
Ziel der Einführung der W-IdNr. ist die eindeutige Identifizierung in Besteuerungs- und Ver-
waltungsverfahren. 


Zudem dient sie mittelbar der Vereinfachung der Kommunikation zwischen den wirtschaft-
lich Tätigen und Behörden sowie zwischen den Behörden untereinander. So bestimmt § 2 
Absatz 1 des Unternehmensbasisdatenregistergesetzes (UBRegG), dass die W-IdNr. nach 
§ 139c AO auch als bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer (beWiNr.) für Unternehmen 
dient. Die W-IdNr. eignet sich als beWiNr., da sie grundsätzlich alle durch das Basisregister 
abzudeckenden Einheiten umfasst. Dies wird seitens der Steuerverwaltung mit Hilfe des 
Unterscheidungsmerkmals nach § 139c Absatz 5a AO bewerkstelligt. Daher ist auch das 
Unterscheidungsmerkmal vom BZSt mitzuliefern und im Basisregister zu speichern.  


Da nach § 3 Absatz 1 Nummer 7 UBRegG im Basisregister als Unternehmen „weitere Un-
ternehmen im Sinne des Siebten Buches Sozialgesetzbuch“ geführt werden und zu diesen 
Unternehmen nach § 3 Absatz 3 Nummer 1 UBRegG die beWiNr. als Identifikationsnum-
mer gespeichert wird, und nach § 2 Absatz 1 Satz 1 UBRegG jedem Unternehmen nach 
§ 3 Absatz 1 UBRegG im Basisregister eine beWiNr. zugeordnet wird, ist diesen Unterneh-
men vom BZSt nach § 8 der Verordnung über das Register über Unternehmensbasisdaten 
(UBRegV) eine W-IdNr. mit dem Hinweis, dass diese als beWiNr. verwendet wird, zu ver-
geben und mitzuteilen. 


Darüber hinaus dient die W-IdNr. als Grundlage für die Teilnahme am besonderen Melde-
verfahren zur Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung ab dem 1. Januar 2025. 
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Zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2020/285 des Rates vom 18. Februar 2020 in Bezug auf 
die Sonderregelung für Kleinunternehmen (ABl. EU 2020 L 62 S. 13), nach der die Mitglied-
staaten verpflichtet sind, bis zum 31. Dezember 2024 die zur Umsetzung dieser Richtlinie 
erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen, ist die Etablierung des be-
sonderen Meldeverfahrens für Kleinunternehmer mit Wirkung zum 1. Januar 2025 vorzuse-
hen, um den elektronischen Prüfmechanismus und zeitnahen Datenaustausch zwischen 
dem Unternehmer und der Finanzverwaltung sowie mit den Mitgliedstaaten zu gewährleis-
ten. Im Hinblick auf die kurze Startphase der Vergabe der W-IdNr. wird es für einen Über-
gangszeitraum nicht beanstandet, wenn für die Registrierung zur Teilnahme am besonde-
ren Meldeverfahren zur Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung die Steuernum-
mer angegeben wird.


Zu § 1 (Einführung, Aufbau und Zuteilung der Wirtschafts-Identifikationsnummer)


In dieser Vorschrift wird der Zeitpunkt der Einführung der W-IdNr. und die zeitliche Reihen-
folge bei der Vergabe der W-IdNr. bestimmt.


Detaillierte Regelungen zur Vergabe der W-IdNr. sowie zu Auswirkungen von Veränderun-
gen des den wirtschaftlich Tätigen repräsentierenden Rechtsträgers (z.B. Umwandlungen, 
Verschmelzungen, Einbringungen u.ä.) auf die W-IdNr. sowie weitere organisatorische Ein-
zelheiten wie Übergansregelungen werden mit BMF-Schreiben veröffentlicht werden.


Nach Abschluss der erstmaligen Zuteilung der W-IdNr. soll den mitteilungspflichtigen Stel-
len, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften zur Mitteilung steuerlicher Daten für den wirt-
schaftlich Tätigen verpflichtet sind, ein maschinelles Abfrageverfahren (entsprechend 
§ 154 Absatz 2b AO) zur Verfügung gestellt werden.


Zu Absatz 1


Der Aufbau der W-IdNr. (DE + 9 Ziffern) entspricht dem der Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer (USt-IdNr.). Der W-IdNr. wird jedoch zusätzlich ein Unterscheidungsmerkmal nach 
Absatz 5 angefügt. Da jeder wirtschaftlich Tätige eine W-IdNr. erhält, jedoch nicht jeder 
wirtschaftlich Tätige eine USt-IdNr. zur Verwendung im innergemeinschaftlichen Handel 
benötigt, muss diese USt-IdNr. nach § 27a Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes beim BZSt 
beantragt werden. Die Erteilung einer W-IdNr. ersetzt damit nicht die gesonderte Beantra-
gung einer USt-IdNr.


Zu Absatz 2 bis Absatz 4


Die Absätze 2 bis 4 legen das stufenweise Vorgehen bei der erstmaligen Zuteilung der W-
IdNr. an alle wirtschaftlich Tätigen fest, die ab dem 1. Dezember 2024 beginnt und in 2026 
abgeschlossen sein soll. Bei der Software-Entwicklung orientiert man sich im Projekt zur 
Einführung der W-IdNr. an einem Vorgehensmodell zur schnellen Entwicklung und kontinu-
ierlichen Verbesserung von Produkten (Scrum). Die Scrum-Methode ermöglicht ein agiles 
Handeln und ist den herausfordernden Rahmenbedingungen beim initialen Aufbau des Sys-
tems geschuldet. So wird sichergestellt, dass jede W-IdNr. nur einmal vergeben wird 
(§ 139c Absatz 1 Satz 3 AO) und eine vergebene W-IdNr. nicht noch einmal für einen an-
deren wirtschaftlich Tätigen verwendet wird (§ 139c Absatz 6 Nummer 1 AO).


Zu Absatz 5 


Satz 1 regelt die Zuteilung des ersten Unterscheidungsmerkmals 00001. 


Satz 2 regelt die Reihenfolge für die Zuteilung der Unterscheidungsmerkmale. 


Satz 3 regelt, dass die weiteren Unterscheidungsmerkmale (beginnend mit 00002) ab dem 
1. März 2026 vergeben werden. Dieser Zeitpunkt liegt darin begründet, dass bei der
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Der Aufbau der W-IdNr. (DE + 9 Ziffern) entspricht dem der Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer (USt-IdNr.). Der W-IdNr. wird jedoch zusätzlich ein Unterscheidungsmerkmal nach 
Absatz 5 angefügt. Da jeder wirtschaftlich Tätige eine W-IdNr. erhält, jedoch nicht jeder 
wirtschaftlich Tätige eine USt-IdNr. zur Verwendung im innergemeinschaftlichen Handel 
benötigt, muss diese USt-IdNr. nach § 27a Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes beim BZSt 
beantragt werden. Die Erteilung einer W-IdNr. ersetzt damit nicht die gesonderte Beantra-
gung einer USt-IdNr. 


Zu Absatz 2 bis Absatz 4 


Die Absätze 2 bis 4 legen das stufenweise Vorgehen bei der erstmaligen Zuteilung der W-
IdNr. an alle wirtschaftlich Tätigen fest, die ab dem 1. Dezember 2024 beginnt und in 2026 
abgeschlossen sein soll. Bei der Software-Entwicklung orientiert man sich im Projekt zur 
Einführung der W-IdNr. an einem Vorgehensmodell zur schnellen Entwicklung und kontinu-
ierlichen Verbesserung von Produkten (Scrum). Die Scrum-Methode ermöglicht ein agiles 
Handeln und ist den herausfordernden Rahmenbedingungen beim initialen Aufbau des Sys-
tems geschuldet. So wird sichergestellt, dass jede W-IdNr. nur einmal vergeben wird 
(§ 139c Absatz 1 Satz 3 AO) und eine vergebene W-IdNr. nicht noch einmal für einen an-
deren wirtschaftlich Tätigen verwendet wird (§ 139c Absatz 6 Nummer 1 AO).  


Zu Absatz 5 


Satz 1 regelt die Zuteilung des ersten Unterscheidungsmerkmals 00001. 


Satz 2 regelt die Reihenfolge für die Zuteilung der Unterscheidungsmerkmale. 


Satz 3 regelt, dass die weiteren Unterscheidungsmerkmale (beginnend mit 00002) ab dem 
1. März 2026 vergeben werden. Dieser Zeitpunkt liegt darin begründet, dass bei der 
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Einführung der W-IdNr. ein stufenweises Vorgehen gewählt wurde (vgl. Begründung zu § 1 
Absatz 2 bis 4).


Zu § 2 (Löschfrist)


Mit dieser Vorschrift wird sichergestellt, dass die beim Bundeszentralamt für Steuern ge-
speicherten Daten zu löschen sind, wenn sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der 
Finanzbehörden nicht mehr benötigt werden.


Die W-IdNr. ist nach § 139a Absatz 1 Satz 1 AO ein einheitliches und dauerhaftes Merkmal 
(Identifikationsmerkmal), das jedem Steuerpflichtigen und damit auch jedem wirtschaftlich 
Tätigen (§ 139a Absatz 2 AO) zum Zwecke der eindeutigen Identifizierung in Besteuerungs-
und Verwaltungsverfahren vom Bundeszentralamt für Steuern vergeben wird. Da es sich 
um ein dauerhaftes Merkmal handelt, ist für die W-IdNr. in § 139c Absatz 6 Nummer 1 AO 
geregelt, dass die Speicherung der in den Absätzen 3 bis 5a dieser Vorschrift aufgeführten 
Daten erfolgt, um sicherzustellen, dass eine vergebene Wirtschafts-Identifikationsnummer 
nicht noch einmal für einen anderen wirtschaftlich Tätigen verwendet wird. Daher muss die 
W-IdNr. eines wirtschaftlich Tätigen solange Bestand haben bis feststeht, dass dieser seine 
wirtschaftliche Tätigkeit beendet hat und zudem sichergestellt ist, dass die Ansprüche aus 
dem Steuerschuldverhältnis erloschen sind (vgl. § 47 AO) und alle Verjährungsfristen 
(§ 169 Absatz 2 AO) und zudem die Ablaufhemmungen (§§ 170, 171 AO) auch für einen 
eventuellen Gesamtrechtsnachfolger auszuschließen sind (vgl. auch die Begründung zu 
§ 4 der Verordnung zur Einführung dauerhafter Identifikationsnummern in Besteuerungs-
verfahren und zur Änderung der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, BR-
Drs. 705/06 vom 13. Oktober 2006).


Zu § 3 (Mitteilung der Wirtschafts-Identifikationsnummer)


Diese Vorschrift beschreibt die unterschiedlichen Vorgehensweisen für die papierlose Mit-
teilung der W-IdNr. Das gewählte elektronische Vorgehen entspricht dem Ziel der Bundes-
regierung, die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben. Es trägt zur Effizienzsteige-
rung bei, da Informationen schneller bearbeitet, abgerufen und weitergeleitet werden kön-
nen. Ferner werden durch die papierlosen Mitteilungen Kosten für Druck, Versand und La-
gerung eingespart. Zudem wird durch die Digitalisierung insgesamt Papier- und Ressour-
cenverbrauch reduziert, was zur Entlastung der Umwelt beiträgt.


Zu Absatz 1


Absatz 1 legt fest, dass wirtschaftlich Tätigen, die bereits über eine USt-IdNr. verfügen, 
durch eine öffentliche Bekanntmachung im Bundessteuerblatt Teil I mitgeteilt wird, dass 
ihre USt-IdNr. künftig auch als W-IdNr. zu verwenden ist. Bezogen auf die Weiterverarbei-
tung der Daten für die steuerliche W-IdNr. ist hierbei auf das Allgemeine Informationsschrei-
ben der Finanzverwaltung zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben der Arti-
kel 12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung in der Steuerverwaltung hinzuweisen. 
Über die Einführung der W-IdNr. werden die wirtschaftlichen Tätigen im Übrigen auch über 
verschiedene öffentliche Kommunikationsmaßnahmen informiert.


Zu Absatz 2


Absatz 2 beschreibt den elektronischen Mitteilungsweg der W-IdNr. in den übrigen Fällen. 
In diesen Fällen bedient sich das Bundeszentralamt für Steuern des Postfachs des wirt-
schaftlich Tätigen oder seines Bevollmächtigten, das auf der sicheren Kommunikations-
plattform der Finanzbehörden (ELSTER-Plattform) eingerichtet ist.


  


 


Einführung der W-IdNr. ein stufenweises Vorgehen gewählt wurde (vgl. Begründung zu § 1 
Absatz 2 bis 4). 


Zu § 2 (Löschfrist) 


Mit dieser Vorschrift wird sichergestellt, dass die beim Bundeszentralamt für Steuern ge-
speicherten Daten zu löschen sind, wenn sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der 
Finanzbehörden nicht mehr benötigt werden.  


Die W-IdNr. ist nach § 139a Absatz 1 Satz 1 AO ein einheitliches und dauerhaftes Merkmal 
(Identifikationsmerkmal), das jedem Steuerpflichtigen und damit auch jedem wirtschaftlich 
Tätigen (§ 139a Absatz 2 AO) zum Zwecke der eindeutigen Identifizierung in Besteuerungs- 
und Verwaltungsverfahren vom Bundeszentralamt für Steuern vergeben wird. Da es sich 
um ein dauerhaftes Merkmal handelt, ist für die W-IdNr. in § 139c Absatz 6 Nummer 1 AO 
geregelt, dass die Speicherung der in den Absätzen 3 bis 5a dieser Vorschrift aufgeführten 
Daten erfolgt, um sicherzustellen, dass eine vergebene Wirtschafts-Identifikationsnummer 
nicht noch einmal für einen anderen wirtschaftlich Tätigen verwendet wird. Daher muss die 
W-IdNr. eines wirtschaftlich Tätigen solange Bestand haben bis feststeht, dass dieser seine 
wirtschaftliche Tätigkeit beendet hat und zudem sichergestellt ist, dass die Ansprüche aus 
dem Steuerschuldverhältnis erloschen sind (vgl. § 47 AO) und alle Verjährungsfristen 
(§ 169 Absatz 2 AO) und zudem die Ablaufhemmungen (§§ 170, 171 AO) auch für einen 
eventuellen Gesamtrechtsnachfolger auszuschließen sind (vgl. auch die Begründung zu 
§ 4 der Verordnung zur Einführung dauerhafter Identifikationsnummern in Besteuerungs-
verfahren und zur Änderung der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, BR-
Drs. 705/06 vom 13. Oktober 2006). 


Zu § 3 (Mitteilung der Wirtschafts-Identifikationsnummer) 


Diese Vorschrift beschreibt die unterschiedlichen Vorgehensweisen für die papierlose Mit-
teilung der W-IdNr. Das gewählte elektronische Vorgehen entspricht dem Ziel der Bundes-
regierung, die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben. Es trägt zur Effizienzsteige-
rung bei, da Informationen schneller bearbeitet, abgerufen und weitergeleitet werden kön-
nen. Ferner werden durch die papierlosen Mitteilungen Kosten für Druck, Versand und La-
gerung eingespart. Zudem wird durch die Digitalisierung insgesamt Papier- und Ressour-
cenverbrauch reduziert, was zur Entlastung der Umwelt beiträgt. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 legt fest, dass wirtschaftlich Tätigen, die bereits über eine USt-IdNr. verfügen, 
durch eine öffentliche Bekanntmachung im Bundessteuerblatt Teil I mitgeteilt wird, dass 
ihre USt-IdNr. künftig auch als W-IdNr. zu verwenden ist. Bezogen auf die Weiterverarbei-
tung der Daten für die steuerliche W-IdNr. ist hierbei auf das Allgemeine Informationsschrei-
ben der Finanzverwaltung zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben der Arti-
kel 12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung in der Steuerverwaltung hinzuweisen. 
Über die Einführung der W-IdNr. werden die wirtschaftlichen Tätigen im Übrigen auch über 
verschiedene öffentliche Kommunikationsmaßnahmen informiert. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 beschreibt den elektronischen Mitteilungsweg der W-IdNr. in den übrigen Fällen. 
In diesen Fällen bedient sich das Bundeszentralamt für Steuern des Postfachs des wirt-
schaftlich Tätigen oder seines Bevollmächtigten, das auf der sicheren Kommunikations-
plattform der Finanzbehörden (ELSTER-Plattform) eingerichtet ist. 
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Zu Absatz 3


Absatz 3 beschreibt, dass die weiteren Unterscheidungsmerkmale (beginnend mit 00002) 
ab dem 1. März 2026 mitgeteilt werden. Die Begründung zu § 1 Absatz 5 Satz 3 gilt ent-
sprechend.


Zu Absatz 4


Grundsätzlich ist jeder Unternehmer dazu verpflichtet, seine Umsatzsteuer-Jahreserklä-
rung nach amtlich bestimmtem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle elektro-
nisch abzugeben (§ 18 Absatz 3 Satz 1 UStG). Zur Vermeidung unbilliger Härten kann das 
Finanzamt zum Beispiel auf Antrag auf eine elektronische Übermittlung verzichten (§ 18 
Absatz 3 Satz 3 UStG). § 150 Absatz 8 AO enthält eine Beschreibung, wann insbesondere 
von einer unbilligen Härte auszugehen ist. In derartigen Fällen soll der wirtschaftlich Tätige 
auch beantragen können, dass ihm die W-IdNr. vom BZSt postalisch mitgeteilt wird. Der 
Antrag ist zu begründen, weil das BZSt ansonsten keine Kenntnis der für die Prüfung des 
Antrags erforderlichen individuellen Verhältnisse des wirtschaftlich Tätigen erlangen kann. 
Im Übrigen ist künftig die Angabe der W-IdNr. in den Unternehmenssteuerbescheiden vor-
gesehen, so dass der wirtschaftlich Tätige auch auf diesem Wege die ihm zugeteilte W-
IdNr. zur Kenntnis nehmen kann.


Zu § 4 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1


Dieser Absatz legt das Datum des Inkrafttretens der Verordnung fest. Da zur Sicherstellung 
des Starttermins der erstmaligen Zuteilung zum 1. November 2024 Vorbereitungen auf 
technischer und organisatorischer Ebene erforderlich sind, ist ein Inkrafttreten am Tag nach 
der Verkündung erforderlich.


Zu Absatz 2


Nach Absatz 2 tritt die Härtefallregelung des § 3 Absatz 4 nach Abschluss der erstmaligen 
Zuteilung der W-IdNr. in Kraft. Auf Grund des stufenweisen Vorgehens im Projekt zur Ein-
führung der W-IdNr. ist erst zum Abschluss der Zuteilung der W-IdNr. in 2026 sichergestellt, 
dass der Antrag auf postalische Mitteilung vom Bundeszentralamt für Steuern bearbeitet 
werden kann. Im Zeitraum der erstmaligen Zuteilung (ab 1. November 2024) hängt der kon-
krete Zeitpunkt der erstmaligen Zuteilung von den Verhältnissen des jeweiligen Einzelfalls 
ab.


  


 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 beschreibt, dass die weiteren Unterscheidungsmerkmale (beginnend mit 00002) 
ab dem 1. März 2026 mitgeteilt werden. Die Begründung zu § 1 Absatz 5 Satz 3 gilt ent-
sprechend. 


Zu Absatz 4 


Grundsätzlich ist jeder Unternehmer dazu verpflichtet, seine Umsatzsteuer-Jahreserklä-
rung nach amtlich bestimmtem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle elektro-
nisch abzugeben (§ 18 Absatz 3 Satz 1 UStG). Zur Vermeidung unbilliger Härten kann das 
Finanzamt zum Beispiel auf Antrag auf eine elektronische Übermittlung verzichten (§ 18 
Absatz 3 Satz 3 UStG). § 150 Absatz 8 AO enthält eine Beschreibung, wann insbesondere 
von einer unbilligen Härte auszugehen ist. In derartigen Fällen soll der wirtschaftlich Tätige 
auch beantragen können, dass ihm die W-IdNr. vom BZSt postalisch mitgeteilt wird. Der 
Antrag ist zu begründen, weil das BZSt ansonsten keine Kenntnis der für die Prüfung des 
Antrags erforderlichen individuellen Verhältnisse des wirtschaftlich Tätigen erlangen kann. 
Im Übrigen ist künftig die Angabe der W-IdNr. in den Unternehmenssteuerbescheiden vor-
gesehen, so dass der wirtschaftlich Tätige auch auf diesem Wege die ihm zugeteilte W-
IdNr. zur Kenntnis nehmen kann. 


Zu § 4 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Dieser Absatz legt das Datum des Inkrafttretens der Verordnung fest. Da zur Sicherstellung 
des Starttermins der erstmaligen Zuteilung zum 1. November 2024 Vorbereitungen auf 
technischer und organisatorischer Ebene erforderlich sind, ist ein Inkrafttreten am Tag nach 
der Verkündung erforderlich. 


Zu Absatz 2 


Nach Absatz 2 tritt die Härtefallregelung des § 3 Absatz 4 nach Abschluss der erstmaligen 
Zuteilung der W-IdNr. in Kraft. Auf Grund des stufenweisen Vorgehens im Projekt zur Ein-
führung der W-IdNr. ist erst zum Abschluss der Zuteilung der W-IdNr. in 2026 sichergestellt, 
dass der Antrag auf postalische Mitteilung vom Bundeszentralamt für Steuern bearbeitet 
werden kann. Im Zeitraum der erstmaligen Zuteilung (ab 1. November 2024) hängt der kon-
krete Zeitpunkt der erstmaligen Zuteilung von den Verhältnissen des jeweiligen Einzelfalls 
ab. 
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Anlage 


 


Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates (NKR) gem. § 6 Abs. 1 NKRG 


Entwurf einer Verordnung zur Vergabe steuerlicher Wirtschafts-Identifikationsnummern 
(NKR-Nr. 7213) 


Der Nationale Normenkontrollrat hat den Regelungsentwurf mit folgendem Ergebnis ge-


prüft: 


 


I Zusammenfassung 


Bürgerinnen und Bürger  


 keine Auswirkungen 


Wirtschaft  


 keine Auswirkungen 


Verwaltung  


Bund  


Jährlicher Erfüllungsaufwand:  rund 264 000 Euro  


Einmaliger Erfüllungsaufwand: rund 238 000 Euro 


Länder  


Einmaliger Erfüllungsaufwand: rund 60 000 Euro 


Digitaltauglichkeit (Digitalcheck) Das Ressort hat Möglichkeiten zum digi-
talen Vollzug der Neuregelung (Digitalt-
auglichkeit) geprüft und hierzu einen Di-
gitalcheck mit nachvollziehbarem Ergeb-
nis durchgeführt. Es wurde eine Visuali-
sierung des Vollzugsprozesses angefer-
tigt. 


Evaluierung 


 


Eine Evaluierung des Vorhabens ist nicht 
vorgesehen. 


Nutzen des Vorhabens Das Ressort hat keinen Nutzen dargestellt. 


Der NKR begrüßt, dass mit diesem Vorhaben eine wichtige Grundlage für die weitere 
Umsetzung der Registermodernisierung geschaffen wird. 


Die Darstellung der Regelungsfolgen ist nachvollziehbar und methodengerecht. Der 
Nationale Normenkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen Auf-
trags keine Einwände, weist jedoch darauf hin, dass ihm nicht alle Stellungnahmen 
zum Entwurf zur Verfügung gestellt wurden. 
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II Regelungsvorhaben 


Das Regelungsvorhaben regelt die Vergabe und die Form der Wirtschafts-Identifikations-


nummer (W-IdNr.) nach § 139d der Abgabenordnung, die Unterrichtung der wirtschaftlich 


Tätigen sowie die Löschfristen. 


III Bewertung 


III.1 Erfüllungsaufwand 


Verwaltung 


Der Bundesverwaltung entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand i. H. v. 264 000 Euro und 


einmaliger Erfüllungsaufwand i. H. v. rund 238 000 Euro. Den Ländern entsteht einmaliger 


Erfüllungsaufwand i. H. v. 60 000 Euro. Der Aufwand resultiert aus den beiden folgenden 


Vorgaben: 


 Bekanntmachung und Übermittlung der W-IdNr.  


Für die Übermittlung der W-IdNr. rechnet das Ressort für die Bundesverwaltung (Bundes-


zentralamt für Steuern - BZSt) mit einem einmaligen Aufwand in Höhe von 2,1 Mitarbeiter-


kapazitäten im höheren Dienst, woraus nachvollziehbar einmaliger Erfüllungsaufwand 


i. H. v. 237 000 Euro resultiert. Nach initialer Vergabe der W-IdNr. geht das Ressort von ei-


nem dauerhaften Mehraufwand i. H. v. 1,25 Mitarbeiterkapazitäten im gehobenen Dienst 


aus. Daraus resultiert nachvollziehbar ein jährlicher Erfüllungsaufwand i. H. v. 93 000 Euro. 


Weiterer einmaliger Erfüllungsaufwand i. H. v. 60 000 Euro fällt auf der Ebene der Länder 


für die Anpassung der Schnittstellen in ELSTER an.  


 Härtefälle 


Das BZSt kann die W-IdNr. auf begründeten Antrag eines wirtschaftlich Tätigen auch posta-


lisch mitteilen. Ausgehend von 1 000 Fällen pro Jahr und einer Bearbeitungsdauer von 220 


Minuten/Fall geht das Ressort nachvollziehbar von jährlichem Erfüllungsaufwand i. H. v. 


171 000 Euro aus. Zudem wird mit jährlichen Sachkosten i. H. v. 1 000 Euro für die postali-


sche Übermittlung gerechnet. 
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IV Ergebnis 


Der NKR begrüßt, dass mit diesem Vorhaben eine wichtige Grundlage für die weitere Um-


setzung der Registermodernisierung geschaffen wird. 


Die Darstellung der Regelungsfolgen ist nachvollziehbar und methodengerecht. Der Natio-


nale Normenkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Ein-


wände, weist jedoch darauf hin, dass ihm nicht alle Stellungnahmen zum Entwurf zur Verfü-


gung gestellt wurden. 


 


05.08.2024 


   


Lutz Goebel Ulla Ihnen 


Vorsitzender Berichterstatterin  
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Urteil vom 17. Juli 2024, XI R 8/21
Vorsteuerabzug bei Lieferung von Mieterstrom


ECLI:DE:BFH:2024:U.170724.XIR8.21.0


BFH XI. Senat


UStG § 1 Abs 1 Nr 1, UStG § 2 Abs 1, UStG § 3g, UStG § 13b Abs 2 Nr 5 Buchst b, UStG § 13b Abs 5 S 4, UStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 1, UStG §
15 Abs 2 S 1 Nr 1, UStG § 15 Abs 3, EGRL 112/2006 Art 2 Abs 1 Buchst a, EGRL 112/2006 Art 2 Abs 1 Buchst c, EGRL 112/2006 Art 9,
EGRL 112/2006 Art 168 Buchst a, EGRL 112/2006 Art 169, FGO § 118 Abs 2, FGO § 126 Abs 2, FGO § 135 Abs 2, EnWG § 42a, UStG § 3
Abs 1, UStG § 3 Abs 9, UStG § 4 Nr 12 Buchst a, UStG VZ 2018 , UStAE Abschn 4.12.1 Abs 5 S 3


vorgehend Niedersächsisches Finanzgericht , 25. Februar 2021, Az: 11 K 201/19


Leitsätze


Bei der Lieferung von Strom, den der Vermieter von Wohnraum über eine Photovoltaikanlage selbst erzeugt und an seine Mieter gegen
Entgelt abgibt, handelt es sich nicht um eine unselbständige Nebenleistung der umsatzsteuerfreien (langfristigen) Vermietung von
Wohnraum, sondern um eine selbständige umsatzsteuerp�ichtige Leistung, die zum Vorsteuerabzug aus den Eingangsleistungen
berechtigt, da kraft Gesetzes für den Mieter die Möglichkeit besteht, den Stromanbieter frei zu wählen, und die Stromlieferung getrennt
und nach individuellem Verbrauch abgerechnet wird (Abgrenzung zum BFH-Urteil vom 07.12.2023 - V R 15/21, BStBl II 2024, 503, zum
Vorsteuerabzug für die Lieferung einer Heizungsanlage).


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 25.02.2021 - 11 K 201/19 wird als unbegründet
zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten über die Frage, ob die Lieferung von Mieterstrom eine (unselbständige) Nebenleistung zur
umsatzsteuerfreien Wohnraumvermietung darstellt oder ob es sich dabei um eine selbständige Hauptleistung neben der
Vermietungsleistung handelt.


1


Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) vermietet ein Mehrfamilienhaus und ein Doppelhaus. Die Vermietung erfolgt
umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 12 Buchst. a des Umsatzsteuergesetzes (UStG).


2


Der Kläger hat auf beiden Objekten im Dezember 2018 jeweils eine Photovoltaikanlage einschließlich eines Batteriespeichers
(Photovoltaikanlage) installieren lassen. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt … € zuzüglich … € Umsatzsteuer. Für beide
Photovoltaikanlagen wurden jeweils zwei Messungen verbaut. Die erste Messung erfasst die Gesamtproduktion des Stroms. Der
erzeugte Strom, der direkt über den Batteriespeicher an die Mieter �ießt, läuft über eine entsprechende Messung. Der
überschüssige Strom wird an die N-GmbH geliefert. Der gegebenenfalls von den Mietern zusätzlich benötigte Strom (Reststrom)
wird im Namen und im Auftrag des Klägers über die E-GmbH beziehungsweise G-AG bezogen und mit einem Gewinnaufschlag an
die Mieter abgegeben.


3
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Der Kläger rechnet mit den Mietern, die für den Strom einen monatlichen Abschlag zu entrichten haben, jährlich über einen
Gemeinschaftszähler im jeweiligen Haus und entsprechende Unterzähler nach der jeweiligen Verbrauchsmenge ab. Er hat mit den
Mietern ‑‑zeitlich und inhaltlich unabhängig von den jeweiligen Mietverträgen‑‑ eine "Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag über
Stromversorgung" (Zusatzvereinbarung) geschlossen. Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 der Zusatzvereinbarung kann der
Stromlieferungsvertrag mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Außerdem ist in § 2 Abs. 2 Satz 2 der
Zusatzvereinbarung geregelt, dass der Mieter für den Fall, dass er nach der Kündigung anderweitig den Strom beziehe, die Kosten
der Umbaumaßnahmen der Zähleranlage zu tragen habe. Nach einem vom Kläger im Klageverfahren vorgelegten Angebot eines
Versorgungstechnikers belaufen sich diese Umrüstungskosten auf … €. In den Mietverträgen ist im Übrigen bestimmt, dass bauliche
Veränderungen am Mietobjekt der Zustimmung des Vermieters bedürfen. Der Arbeitspreis je Kilowattstunde ist marktüblich.


4


In seiner Umsatzsteuervoranmeldung für den Monat Dezember 2018 machte der Kläger, der die Steuer nach vereinnahmten
Entgelten (§ 20 UStG) berechnete, insgesamt … € Vorsteuer geltend. Darin waren … € Vorsteuer aus der Anschaffung der
Photovoltaikanlagen enthalten.


5


Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) ließ diese Vorsteuer nicht zum Abzug zu (Bescheid über die Festsetzung von
Umsatzsteuervorauszahlungen für den Monat Dezember 2018 vom 15.04.2019). Das FA nahm an, bei der Stromlieferung des
Klägers an die Mieter handele es sich jeweils um eine unselbständige Nebenleistung zur umsatzsteuerfreien
Wohnraumvermietung. Den hiergegen eingelegten Einspruch des Klägers wies das FA als unbegründet zurück
(Einspruchsentscheidung vom 13.06.2019).


6


Das Niedersächsische Finanzgericht (FG) gab mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte 2021, 883 veröffentlichten Urteil
der Klage, die zuletzt noch darauf gerichtet war, (nur) den im Dezember 2018 gezahlten Teil der für die Photovoltaikanlagen in
Rechnung gestellten Umsatzsteuer in Höhe von … € als weitere Vorsteuer bei der Festsetzung von Umsatzsteuervorauszahlungen
für den Monat Dezember 2018 zum Abzug zuzulassen, statt. Der Kläger habe die Lieferungen des Stroms an seine Mieter über
individuelle Zähler nach Verbrauch abgerechnet. Dafür spreche auch, dass der Kläger mit seinen Mietern individuelle
Zusatzvereinbarungen über die Stromlieferung abgeschlossen habe, in denen auch vom Mietvertrag abweichende
Kündigungsmöglichkeiten des Stromlieferungsvertrags vorgesehen seien.


7


Hiergegen wendet sich das FA mit der Revision und rügt die Verletzung materiellen Rechts. Die Stromlieferungen teilten als
unselbständige Nebenleistung das Schicksal der umsatzsteuerfreien Vermietung. Anderes ergebe sich weder aus der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) noch aus der des Bundes�nanzhofs (BFH). Die vom Kläger mit der
Stromlieferung und Vermietung erbrachten Leistungen seien so eng miteinander verbunden, dass sie objektiv eine einzige
untrennbare wirtschaftliche Leistung bildeten, deren Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre. Im Streitfall hätten die Mieter den
Stromanbieter tatsächlich nicht frei wählen können. Angesichts des erforderlichen baulichen Eingriffs und den hiermit
verbundenen Kosten sei die Wahl eines anderen Stromanbieters für die Mieter keine realistische Option gewesen. Außerdem hätte
der Kläger nach den mietvertraglichen Bestimmungen seine Zustimmung zu baulichen Veränderungen am Mietobjekt erteilen
müssen. Die Verbrauchsermittlung und -abrechnung des vom Kläger an seine Mieter gelieferten Stroms lasse nicht auf getrennte
Leistungen schließen. Bei der Vermietung von mehreren voneinander getrennten Räumlichkeiten innerhalb eines Gebäudes sei die
Ermittlung der individuell verbrauchten Strommenge üblich. Das FG habe verkannt, dass nach dem Gesamtbild der Verhältnisse des
Streitfalles die streitgegenständlichen Stromlieferungen, die der Kläger im Rahmen der Wohnraumvermietung an seine Mieter
erbracht habe, unselbständig seien. Die Vorentscheidung werde dem "Grundsatz der Einheitlichkeit der Leistung" nicht gerecht. Die
im Streit stehenden Stromlieferungen seien Teil der nach § 4 Nr. 12 (Satz 1) Buchst. a UStG steuerfreien Vermietung. Daher ergebe
sich nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG keine Berechtigung zum Abzug der Vorsteuer aus der Installation der beiden
Photovoltaikanlagen.
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Das FA beantragt, die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.9


Der Kläger beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.10


Er verteidigt die Vorentscheidung und hält die vom FG vertretene Rechtsauffassung vollumfänglich für zutreffend.11







Entscheidungsgründe


II.


Auf Anfrage des Gerichts haben die Beteiligten mitgeteilt, dass eine mögliche Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG keine
Auswirkung auf den Streitzeitraum hat.


12


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG hat zu Recht
dahin erkannt, dass die Lieferung von Mieterstrom an Wohnungsmieter eine selbständige Hauptleistung neben der steuerfreien
Vermietungsleistung ist, so dass die Umsatzsteuer aus der Anschaffung der Photovoltaikanlagen als Vorsteuer abziehbar ist. Die
Vorentscheidung erweist sich danach als zutreffend.
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1. Das FG hat in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise angenommen, dass es sich bei den streitgegenständlichen
Lieferungen von Mieterstrom um selbständige Hauptleistungen handelt, die ‑‑mangels Vorliegens unselbständiger
Nebenleistungen‑‑ nicht das Schicksal der umsatzsteuerfreien Vermietungsleistung teilen.
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a) Nach der Rechtsprechung des EuGH, der sich der BFH angeschlossen hat, ist bei einem Umsatz, der verschiedene
Einzelleistungen und Handlungen umfasst, eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen, um zu bestimmen, ob dieser Umsatz für Zwecke
der Mehrwertsteuer zwei oder mehr getrennte Leistungen oder eine einheitliche Leistung umfasst (vgl. z.B. EuGH-Urteile Q-GmbH
vom 25.03.2021 - C-907/19, EU:C:2021:237, Rz 19, m.w.N.; Finanzamt X () und machines �xés à demeure vom 04.05.2023 - C-516/21,
EU:C:2023:372, Rz 28; zum Verhältnis von Haupt- und Nebenleistung allgemein, vgl. z.B. EuGH-Urteile CPP vom 25.02.1999 - C-
349/96, EU:C:1999:93, Rz 30; Mapfre asistencia und Mapfre warranty vom 16.07.2015 - C-584/13, EU:C:2015:488, Rz 54;
Finanzamt X () und machines �xés à demeure vom 04.05.2023 - C-516/21, EU:C:2023:372, Rz 29 ff.; BFH-Urteile vom 24.04.2013 -
XI R 7/11, BFHE 241, 459, BStBl II 2013, 648, Rz 61; vom 27.02.2014 - V R 14/13, BFHE 245, 272, BStBl II 2014, 869, Rz 20; vom
26.01.2022 - XI R 19/19 (XI R 12/17), BFHE 275, 440, BStBl II 2022, 582, Rz 46 ff.; vom 16.03.2023 - V R 17/21, BFH/NV 2023, 965,
Rz 18 ff.; BFH-Beschluss vom 10.01.2024 - XI R 11/23 (XI R 34/20), BFH/NV 2024, 1021, Rz 24).
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aa) Jeder Umsatz ist zwar im Hinblick auf die Mehrwertsteuer in der Regel als eigenständige und selbständige Leistung zu
betrachten; ein Umsatz, der eine wirtschaftlich einheitliche Leistung darstellt, darf aber im Interesse eines funktionierenden
Mehrwertsteuersystems nicht künstlich aufgespalten werden. Eine einheitliche Leistung liegt vor, wenn mehrere Einzelleistungen
oder Handlungen des Steuerp�ichtigen für den Kunden so eng miteinander verbunden sind, dass sie objektiv eine einzige
untrennbare wirtschaftliche Leistung bilden, deren Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre (vgl. z.B. EuGH-Urteile Wojskowa Agencja
Mieszkaniowa w Warszawie vom 16.04.2015 - C-42/14, EU:C:2015:229, Rz 31; Stadion Amsterdam vom 18.01.2018 - C-463/16,
EU:C:2018:22, Rz 22, m.w.N., Q-GmbH vom 25.03.2021 - C-907/19, EU:C:2021:237, Rz 20, m.w.N.; The Escape Center vom
22.09.2022 - C-330/21, EU:C:2022:719, Rz 25, m.w.N.; Finanzamt X () und machines �xés à demeure vom 04.05.2023 - C-516/21,
EU:C:2023:372, Rz 29; BFH-Beschluss vom 10.01.2024 - XI R 11/23 (XI R 34/20), BFH/NV 2024, 1021, Rz 25). Das ist namentlich
dann der Fall, wenn ein Teil oder mehrere Teile als Hauptleistung anzusehen sind, während andere Teile als eine oder mehrere
Nebenleistungen einzustufen sind, die steuerlich ebenso zu behandeln sind wie die Hauptleistung. Insbesondere ist eine Leistung
als Nebenleistung einer Hauptleistung anzusehen, wenn sie für die Kunden keinen eigenen Zweck darstellt, sondern das Mittel, um
die Hauptleistung des Leistungserbringers unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen (vgl. z.B. EuGH-Urteile Wojskowa
Agencja Mieszkaniowa w Warszawie vom 16.04.2015 - C-42/14, EU:C:2015:229, Rz 31; Q-GmbH vom 25.03.2021 - C-907/19,
EU:C:2021:237, Rz 21, m.w.N.; Finanzamt X () und machines �xés à demeure vom 04.05.2023 - C-516/21, EU:C:2023:372, Rz 30; BFH-
Beschluss vom 10.01.2024 - XI R 11/23 (XI R 34/20), BFH/NV 2024, 1021, Rz 25). Zur Klärung der Frage, ob die erbrachten
Leistungen mehrere voneinander unabhängige Leistungen oder eine einheitliche Leistung darstellen, sind die charakteristischen
Merkmale des betreffenden Umsatzes zu ermitteln (vgl. z.B. EuGH-Urteile BGŻ Leasing vom 17.01.2013 - C-224/11, EU:C:2013:15,
Rz 32; Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie vom 16.04.2015 - C-42/14, EU:C:2015:229, Rz 32; BFH-Beschluss vom
10.01.2024 - XI R 11/23 (XI R 34/20), BFH/NV 2024, 1021, Rz 25).
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bb) In diesem Zusammenhang sind hinsichtlich der Vermietung von Immobilien zwei Fallgruppen zu unterscheiden (vgl. dazu
EuGH-Urteil Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie vom 16.04.2015 - C-42/14, EU:C:2015:229, Rz 38; BFH-Beschluss vom
10.01.2024 - XI R 11/23 (XI R 34/20), BFH/NV 2024, 1021, Rz 26 ff.).
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(1) Für den Fall, dass der Mieter über die Möglichkeit verfügt, die Lieferanten und/oder die Nutzungsmodalitäten der in Rede
stehenden Gegenstände oder Dienstleistungen auszuwählen, können die Leistungen, die sich auf diese Gegenstände oder
Dienstleistungen beziehen, grundsätzlich als von der Vermietung getrennt angesehen werden. Insbesondere wenn der Mieter über
seinen Verbrauch von Leistungen, die in Abhängigkeit des Verbrauchs abgerechnet werden können, entscheiden kann, können die
Leistungen, die sich auf diese Gegenstände oder Dienstleistungen beziehen, grundsätzlich als von der Vermietung getrennt
angesehen werden. Bei Dienstleistungen wie der Reinigung der Gemeinschaftsräume eines im Miteigentum stehenden Gebäudes
sind diese als von der Vermietung getrennt anzusehen, wenn sie von jedem Mieter einzeln oder von den Mietern gemeinsam
organisiert werden können und wenn die an den Mieter versandten Rechnungen die Lieferung dieser Gegenstände und
Dienstleistungen getrennt von der Miete ausweisen (vgl. EuGH-Urteil Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie vom
16.04.2015 - C-42/14, EU:C:2015:229, Rz 39; BFH-Beschluss vom 10.01.2024 - XI R 11/23 (XI R 34/20), BFH/NV 2024, 1021, Rz 27).
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(2) Für den Fall, dass die Vermietung eines Gebäudes in wirtschaftlicher Hinsicht offensichtlich mit den begleitenden Leistungen
objektiv eine Gesamtheit bildet, kann demgegenüber davon ausgegangen werden, dass Letztere mit der Vermietung eine
einheitliche Leistung bilden. Das kann unter anderem bei der Vermietung von Immobilien für kurze Zeiträume, insbesondere für die
Ferienzeit oder aus beru�ichen Gründen, die mit diesen Leistungen angeboten wird, ohne dass diese davon getrennt werden
können, der Fall sein (vgl. EuGH-Urteile Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie vom 16.04.2015 - C-42/14, EU:C:2015:229,
Rz 42; BFH-Beschluss vom 10.01.2024 - XI R 11/23 (XI R 34/20), BFH/NV 2024, 1021, Rz 28).
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(3) Ausgehend davon hat der BFH angenommen, dass die den Mietnebenkosten zugrunde liegenden Leistungen wie die
Zurverfügungstellung von Wasser, Elektrizität oder Wärme, über deren Verbrauch der Mieter entscheiden kann und die durch die
Anbringung von individuellen Zählern kontrolliert und in Abhängigkeit des Verbrauchs abgerechnet werden, grundsätzlich als von
der Vermietung getrennt anzusehen sind (BFH-Urteil vom 11.11.2015 - V R 37/14, BFHE 251, 517, BStBl II 2017, 1259, Rz 19).
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cc) Ob die betreffende Leistung unter den Umständen des konkreten Falles eine einheitliche Leistung darstellt, haben im Rahmen
der mit Art. 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union errichteten Zusammenarbeit die nationalen Gerichte
festzustellen, die dazu alle endgültigen Tatsachenbeurteilungen vorzunehmen haben (vgl. EuGH-Urteile Frenetikexito vom
04.03.2021 - C-581/19, EU:C:2021:167, Rz 36; Dyrektor Krajowej lnformacji Skarbowej vom 20.04.2023 - C-282/22, EU:C:2023:312,
Rz 31; s.a. EuGH-Urteil Finanzamt X () und machines �xés à demeure vom 04.05.2023 - C-516/21, EU:C:2023:372, Rz 38; BFH-
Beschluss vom 10.01.2024 - XI R 11/23 (XI R 34/20), BFH/NV 2024, 1021, Rz 33).
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b) Gemessen daran hat das FG, das von den vorgenannten Rechtsgrundsätzen ausgegangen ist, zu Recht angenommen, dass
hinsichtlich der streitgegenständlichen Lieferungen von Mieterstrom, die der Kläger an seine Mieter ausgeführt hat, selbständige
umsatzsteuerp�ichtige Leistungen vorliegen.
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aa) Das FG hat festgestellt, dass ‑‑was zwischen den Beteiligten unstreitig ist‑‑ der Kläger die Verbrauchsmenge des Stroms mit
seinen Mietern über individuelle (Unter-)Zähler abgerechnet hat. Es hat dies als ein "gewichtiges Indiz" dafür gewertet, dass ‑‑was
zutreffend ist‑‑ vorliegend mit der Vermietung und der Stromlieferung getrennte Leistungen anzunehmen sind. Das FG hat ferner
berücksichtigt, dass der Kläger mit seinen Mietern individuelle (Zusatz-)Vereinbarungen über die Stromlieferungen abgeschlossen
hat, in denen auch vom Mietvertrag abweichende Kündigungsmöglichkeiten des Stromlieferungsvertrags vorgesehen waren. Die
abweichenden Kündigungsmöglichkeiten hat das FG ebenso zutreffend dahingehend gewertet, dass dies gleichfalls für getrennte
Leistungen spricht. Das FG hat in seine Würdigung, ob hinsichtlich der streitgegenständlichen Stromlieferungen unselbständige
Nebenleistungen zur umsatzsteuerfreien Wohnraumvermietung vorliegen, weiter einbezogen, dass die Mieter bei einem Wechsel
des Stromanbieters nach der mit dem Kläger geschlossenen Zusatzvereinbarung erforderliche Umbaukosten zu tragen hatten. Es
ist davon ausgegangen, dass die freie Wahl des Stromanbieters durch diese Vereinbarung nicht ausgeschlossen ist. Die generelle
Möglichkeit der Mieter, den Stromlieferungsvertrag mit dem Kläger zu kündigen und zu einem anderen Anbieter zu wechseln, ist
nach Ansicht des FG durch die in diesem Fall vom wechselnden Mieter zu tragenden Umbaukosten, die das FG von den Beteiligten
unwidersprochen mit etwa … € bis … € angenommen hat, zwar erschwert, jedoch nicht unmöglich. Das FG hat es bei seiner
Würdigung auch für denkbar gehalten, dass angesichts des Wettbewerbs derartige Umbaukosten ganz oder teilweise von einem
neuen Stromlieferanten übernommen werden könnten.
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bb) Diese tatsächliche Würdigung des FG ist möglich und verstößt nicht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze; sie bindet daher
den Senat (§ 118 Abs. 2 FGO). Auch die bedeutsamen Begleitumstände, insbesondere die Interessenlage der Beteiligten, hat das FG
erforscht und berücksichtigt (vgl. z.B. BFH-Urteile vom 10.02.2010 - XI R 49/07, BFHE 228, 456, BStBl II 2010, 1109, Rz 33; vom
10.01.2013 - V R 31/10, BFHE 240, 380, BStBl II 2013, 352, Rz 35; vom 13.11.2013 - XI R 24/11, BFHE 243, 471, BStBl II 2017, 1147,
Rz 44; vom 10.12.2020 - V R 41/19, BFH/NV 2021, 949, Rz 19; BFH-Beschluss vom 10.01.2024 - XI R 11/23 (XI R 34/20), BFH/NV
2024, 1021, Rz 40). Daher kann im Revisionsverfahren auch überprüft werden, ob das FG die Rechtsgrundsätze zur Bestimmung von
Haupt- und Nebenleistung beachtet hat (vgl. BFH-Urteile vom 05.09.2019 - V R 57/17, BFHE 266, 430, BStBl II 2020, 356, Rz 34 f.;
vom 10.12.2020 - V R 41/19, BFH/NV 2021, 949, Rz 19; BFH-Beschluss vom 10.01.2024 - XI R 11/23 (XI R 34/20), BFH/NV 2024,
1021, Rz 40).
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c) Insbesondere ergibt sich die vom FG aus den vertraglichen Vereinbarungen abgeleitete Freiheit des Mieters, seinen
Stromlieferanten frei zu wählen, auch aus gesetzlichen Vorschriften. § 42a Abs. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) bestimmt
ausdrücklich ein Kopplungsverbot von Miet- und Energieversorgungsvertrag. Nach § 42a Abs. 2 Satz 1 EnWG darf ein Vertrag über
die Belieferung von Letztverbrauchern mit Mieterstrom (Mieterstromvertrag) nicht Bestandteil eines Vertrags über die Miete von
Wohnräumen sein. Bei einem Verstoß gegen dieses Verbot ist der Mieterstromvertrag nichtig (§ 42a Abs. 2 Satz 2 EnWG). Nach
§ 42a Abs. 3 Satz 3 EnWG in der im Streitjahr geltenden Fassung ist eine Bestimmung, durch die das Kündigungsrecht während der
Dauer des Mietverhältnisses ausgeschlossen oder beschränkt wird, unwirksam. Damit soll jegliche Einwirkung auf die
Entscheidungsfreiheit des Mieters ausgeschlossen werden. Der Abschluss eines Mietvertrags soll nicht vom Abschluss eines
Mieterstromvertrags abhängen. Die Vertragsfreiheit des Mieters in Bezug auf die Belieferung mit Strom ist umfassend
sicherzustellen (vgl. dazu Bericht des Deutschen Bundestages, Wissenschaftliche Dienste 5 - 3000 -141/20 vom 21.01.2021 zur
Abnahmep�icht von Mieterstrom und der Wahlfreiheit des Energieversorgers).
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d) Die Würdigung des FG entspricht außerdem dem Grundsatz der Neutralität. Die Erfassung der Lieferung von Mieterstrom durch
den Vermieter als selbständige Hauptleistung dient der Gleichheit der Besteuerung des Endverbrauchs; denn der Lieferer von
Mieterstrom tritt in Wettbewerb mit anderen Stromanbietern, die Strom nur umsatzsteuerp�ichtig als Hauptleistung anbieten
können (vgl. dazu auch Widmann, Umsatzsteuer-Rundschau ‑‑UR‑‑ 2022, 7).
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2. Die Einwendungen des FA führen zu keiner anderen Beurteilung.27


a) Soweit das FA seine eigene Wertung des Sachverhalts an die Stelle der Würdigung des FG setzt, kann sein Einwand, die
Stromlieferungen teilten als unselbständige Nebenleistung das Schicksal der umsatzsteuerfreien Vermietungsleistung, weil für die
Mieter angesichts des erforderlichen baulichen Eingriffs und den hiermit verbundenen Kosten die Wahl eines anderen
Stromanbieters keine realistische Option gewesen sei, wegen der Bindungswirkung des § 118 Abs. 2 FGO der Revision nicht zum
Erfolg verhelfen (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 28.09.2022 - XI R 5/22, BFH/NV 2023, 271, Rz 29, m.w.N.).
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b) Die Finanzverwaltung ist zwar in Abschn. 4.12.1. Abs. 5 Satz 3 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses der Ansicht, dass ‑‑was
sich das FA inhaltlich zu eigen macht‑‑ als Nebenleistung zur umsatzsteuerfreien Wohnraumvermietung in der Regel unter
anderem die Lieferung von Strom durch den Vermieter anzusehen sei. Daran sind allerdings weder das FG noch der erkennende
Senat gebunden, da es sich insoweit um eine norminterpretierende Verwaltungsanweisung handelt (vgl. zur fehlenden
Bindungswirkung allgemein Beschluss des Großen Senats des BFH vom 28.11.2016 - GrS 1/15, BFHE 255, 482, BStBl II 2017, 393,
Rz 107; BFH-Urteile vom 20.11.2019 - XI R 52/17, BFHE 267, 49, BStBl II 2020, 264, Rz 31; vom 06.12.2023 - XI R 33/21, BFH/NV
2024, 615, Rz 63; BFH-Beschluss vom 24.05.2023 - XI R 34/21, BFHE 280, 408, Rz 22).
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c) Aus dem vom FA in Bezug genommenen BFH-Urteil vom 15.01.2009 - V R 91/07 (BFHE 224, 172, BStBl II 2009, 615) folgt für die
Entscheidung im Streitfall im Übrigen nichts anderes. Der BFH hat dort zwar entschieden, dass sich die umsatzsteuerfreie
langfristige Vermietung von Camping�ächen auch auf die Lieferung von Strom erstreckt. Dieser Entscheidung lag jedoch ein
anderer Sachverhalt zugrunde. Im Streitfall haben die Mieter die Möglichkeit, den Stromanbieter frei zu wählen, so dass sie nicht
auf die Stromlieferung durch ihren Vermieter angewiesen sind. Der Senat kann deshalb offenlassen, ob der BFH diese
Rechtsprechung nicht bereits durch das BFH-Urteil vom 11.11.2015 - V R 37/14 (BFHE 251, 517, BStBl II 2017, 1259) aufgegeben
hat.
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d) Der Hinweis des FA auf die Ausführungen der Generalanwältin Kokott in Rz 41 bis 42 ihrer Schlussanträge vom 22.10.2020 in
der Rechtssache Frenetikexito vom 04.03.2021 - C-581/19, EU:C:2020:855 greift schon deshalb nicht durch, weil auch die
Generalanwältin dort ausführt, dass untypische Mietnebenleistungen nur im Ausnahmefall den Charakter einer unselbständigen
Nebenleistung aufweisen dürften. Dies ist bei der Lieferung von Strom an Wohnungsmieter der Fall, da aufgrund des
Kopplungsverbots des § 42a EnWG die Belieferung von Letztverbrauchern mit Mieterstrom nicht Bestandteil des
Wohnraummietvertrags sein darf.
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3. Da der Kläger steuerp�ichtige Lieferungen von Mieterstrom ausgeführt hat, steht ihm der begehrte Vorsteuerabzug zu.32


a) Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG kann der Unternehmer als Vorsteuer die gesetzlich geschuldete Steuer für Leistungen
abziehen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt wurden. Ausgeschlossen ist der Vorsteuerabzug
gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG für Leistungen, die der Unternehmer für steuerfreie Umsätze verwendet. Dies beruht
unionsrechtlich auf Art. 168 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem. Danach ist der Steuerp�ichtige, der "Gegenstände und Dienstleistungen für die Zwecke seiner besteuerten
Umsätze verwendet", zum Vorsteuerabzug berechtigt.
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aa) Dazu muss ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen einem bestimmten Eingangsumsatz und einem oder
mehreren Ausgangsumsätzen, die das Recht auf Vorsteuerabzug eröffnen, bestehen. Das Abzugsrecht ist nur gegeben, wenn die
Ausgaben zu den Kostenelementen der besteuerten, zum Abzug berechtigenden Ausgangsumsätze gehören (vgl. z.B. EuGH-Urteile
Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments vom 14.09.2017 - C-132/16, EU:C:2017:683, Rz 28; Vos Aannemingen vom
01.10.2020 - C-405/19, EU:C:2020:785, Rz 25; BFH-Urteile vom 07.05.2020 - V R 1/18, BFHE 270, 146, Rz 23; vom 16.12.2020 -
XI R 13/19, BFHE 272, 185, BStBl II 2022, 389, Rz 59). Das Vorhandensein eines solchen Zusammenhangs ist in Anbetracht des
objektiven Inhalts des betreffenden Umsatzes zu beurteilen (vgl. EuGH-Urteile Sveda vom 22.10.2015 - C-126/14, EU:C:2015:712,
Rz 29; Finanzamt R vom 08.09.2022 - C-98/21, EU:C:2022:645, Rz 49), wozu auch der ausschließliche Entstehungsgrund des
Eingangsumsatzes gehört, da dieser ein Kriterium für die Bestimmung des objektiven Inhalts ist (vgl. EuGH-Urteile Becker vom
21.02.2013 - C-104/12, EU:C:2013:99, Rz 29; Baštová vom 10.11.2016 - C-432/15, EU:C:2016:855, Rz 45; C&D Foods Acquisition vom
08.11.2018 - C-502/17, EU:C:2018:888, Rz 37; Finanzamt R vom 08.09.2022 - C-98/21, EU:C:2022:645, Rz 49; BFH-Urteil vom
07.12.2022 - XI R 16/21, BFHE 279, 314, Rz 16).
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bb) Ein Recht auf Vorsteuerabzug wird zugunsten des Steuerp�ichtigen auch bei Fehlen eines direkten und unmittelbaren
Zusammenhangs zwischen einem bestimmten Eingangsumsatz und einem oder mehreren zum Abzug berechtigenden
Ausgangsumsätzen dann angenommen, wenn die Kosten für die fraglichen Dienstleistungen zu den allgemeinen Aufwendungen
des Steuerp�ichtigen gehören und als solche Kostenelemente der von ihm gelieferten Gegenstände oder erbrachten
Dienstleistungen sind. Derartige Kosten hängen nämlich direkt und unmittelbar mit der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit des
Steuerp�ichtigen zusammen (vgl. z.B. EuGH-Urteile Portugal Telecom vom 06.09.2012 - C-496/11, EU:C:2012:557, Rz 37; Iberdrola
Inmobiliaria Real Estate Investments vom 14.09.2017 - C-132/16, EU:C:2017:683, Rz 29; Vos Aannemingen vom 01.10.2020 - C-
405/19, EU:C:2020:785, Rz 26).
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cc) Hängen die Eingangsleistungen hingegen mit steuerfreien Umsätzen oder mit nicht vom Anwendungsbereich der
Mehrwertsteuer erfassten Umsätzen zusammen, kommt es nicht zum Vorsteuerabzug (vgl. EuGH-Urteil Finanzamt R vom
08.09.2022 - C-98/21, EU:C:2022:645, Rz 48; ebenso bereits zuvor EuGH-Urteile SKF vom 29.10.2009 - C-29/08, EU:C:2009:665,
Rz 59; Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments vom 14.09.2017 - C-132/16, EU:C:2017:683, Rz 30 und Ryanair vom
17.10.2018 - C-249/17, EU:C:2018:834, Rz 29; BFH-Urteil vom 16.12.2020 - XI R 13/19, BFHE 272, 185, BStBl II 2022, 389, Rz 61).


36


b) Bei der den Streitfall betreffenden Lieferung von Mieterstrom, den der ‑‑wie hier der Kläger‑‑ Vermieter teilweise selbst erzeugt
oder bei Bedarf als Reststrom von einem Energieversorger gegen Entgelt selbst bezieht, um ihn an seine Mieter gegen Entgelt
weiterzuliefern, stehen die Kosten des Vermieters für die Anschaffung einer Photovoltaikanlage nicht im direkten und
unmittelbaren Zusammenhang mit der umsatzsteuerfreien Wohnraumvermietung, sondern mit den umsatzsteuerp�ichtigen
Stromlieferungen.
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  Download als PDF [www.bundes�nanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202410165?
type=1646225765]


aa) Das FG hat zwar nicht ausgeführt, inwieweit die Kosten der Photovoltaikanlage Kostenelemente der besteuerten
Ausgangsumsätze des Klägers sind. Da der Kläger jedoch marktübliche Stromentgelte erhebt, die den Kostendeckel des § 42a
Abs. 4 EnWG beachten, und dadurch unter anderem zumindest die Kosten seiner Photovoltaikanlagen deckt (vgl. dazu EuGH-Urteile
Gmina O. vom 30.03.2023 - C-612/21, EU:C:2023:279, Rz 37; Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija vom
04.07.2024 - C-87/23, EU:C:2024:570, Rz 47 ff.), liegt diese Voraussetzung vor.
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bb) Die Rechtsprechung des BFH, nach der die Kosten des Vermieters für eine neue Heizungsanlage jedenfalls dann im direkten
und unmittelbaren Zusammenhang zur umsatzsteuerfreien Vermietung stehen, wenn es sich dabei nicht um Betriebskosten
handelt, die der Mieter gesondert zu tragen hat (vgl. BFH-Urteil vom 07.12.2023 - V R 15/21, BStBl II 2024, 503, Rz 16 ff.), ist auf
den die Stromlieferung betreffenden Streitfall nicht zu übertragen. Der Vermieter von Wohnraum schuldet zum vertragsgemäßen
Gebrauch zwar die Versorgung mit Wärme und warmem Wasser, jedoch nicht die Lieferung von Strom. Aufgrund des
Kopplungsverbots des § 42a Abs. 2 EnWG darf eine solche Verp�ichtung sogar kein Vertragsbestandteil des Mietvertrags sein.
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cc) Beim Strombezug ist vielmehr der Mieter regelmäßig Kunde eines vom ihm selbst ausgesuchten Stromversorgers, der mit ihm
ohne Beteiligung des Vermieters Vertragsverhältnisse unterhält (vgl. dazu auch Widmann, UR 2022, 7). Die Eingangsleistungen aus
der Anschaffung von Photovoltaikanlagen hängen daher ‑‑anders als die Kosten für eine neue Heizungsanlage‑‑ nicht mit
umsatzsteuerfreien Vermietungsumsätzen zusammen, so dass der Vorsteuerabzug deshalb nicht ausgeschlossen ist. Die Kosten
dieser Eingangsleistungen �nden nicht Eingang in den Preis der die umsatzsteuerfreie Wohnraumvermietung betreffenden
Ausgangsumsätze, die der Kläger im Rahmen seiner umsatzsteuerfreien Vermietungstätigkeit ausführt.
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dd) Der Einwand des FA, dass die Steuerp�icht der Lieferung von Mieterstrom die Erstellung von Nebenkostenabrechnungen
verkompliziere, trifft daher nicht zu. In den Nebenkostenabrechnungen ist der vom Mieter in seiner Wohnung verbrauchte Strom
üblicherweise nicht enthalten. Und bei der Lieferung von Mieterstrom sehen unter anderem die §§ 36 ff. EnWG ohnehin
Rechnungserteilungsp�ichten des Lieferers von Mieterstrom vor, die über den Inhalt von Nebenkostenabrechnungen weit
hinausgehen.
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4. Soweit der Kläger durch den Einkauf und die Weiterlieferung des Reststroms zum Wiederverkäufer von Elektrizität im Sinne der
§ 13b Abs. 2 Nr. 5 Buchst. b, Abs. 5 Satz 4, § 3g UStG geworden ist und die Wiederverkäufereigenschaft im Sinne des § 3g UStG
erfüllt, haben beide Beteiligte übereinstimmend mitgeteilt, dass dies im Streitzeitraum Dezember 2018 keine Auswirkung auf die
Höhe der festzusetzenden Umsatzsteuervorauszahlung hat.
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5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.43
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